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1. Vorwort.

(I-V) Schlicht und einfach ist die „Geschichte der Benediktiner Abtei Muri-
Gries“ abgefasst. Ich trachtete mit Fleiss die Quellen zu sammeln und selbe
nach Vermögen gewissenhaft zu verwerthen. Manches mag mir entgangen
sein; ich hoffe aber nachkommende Mitbrüder werden das Fehlende ergänzen
und das Mangelhafte in der Darstellung ersetzen.

Der Hauptgrund, der mir zum Niederschreiben dieser Blätter die Feder in
die Hand drückte, war die Liebe zum Stifte, dessen Mitglied zu sein ich die
Ehre habe, die Liebe zum Hause Habsburg-Lothringen, dessen Unterthan ich
vom ersten Tage meines Lebens gewesen bin, und die Liebe zu meinen jetzt
lebenden und künftigen Mitbrüdern, die mit Recht von mir verlangen können,
dass ich die historischen Berichte von Alt-Muri auf Neu-Muri übertrage, weil
der Schöpfer mich in die günstige Lage versetzte, selbe zu vernehmen und
der Nachwelt zu übermitteln. Ich bin nämlich einer der ersten, der nach
der Aufhebung Muri’s in Gries (1847) eintrat und (1849) die hl. Profession
ablegte, und kam schon im Frühling 1852 nach Sarnen, in die Schweiz, wo
ich als Professor über 29 Jahre wirkte. In diesem langen Zeitraume hatte
ich oft, besonders während der Ferien, Gelegenheit in der Seelsorge nahe
bei Muri und in Muri selbst Aushilfe zu leisten, Land und Leute kennen zu
lernen, mit und neben den Mitbrüdern des alten Muri zu leben, von Augen-
und Ohrenzeugen einzelne Ereignisse zu vernehmen und die Pfarr- und
Gemeindearchive daselbst zu durchgehen; auch hatte ich Zeit gefunden, nebst
dem Klosterarchive in Gries die Staatsarchive von Obwalden, Luzern und
Aarau zu benützen, Berichte von Zürich und den verschiedenen Klöstern der
Schweiz mir zu verschaffen, die Archive in Dettingen, Glatt und Sigmaringen
zu besuchen, und (I-VI) hatte endlich das Glück, inner- und ausserhalb der
Schweiz nicht wenige Freunde, welche mir mit grösster Zuvorkommenheit
Hilfe leisteten, zu finden. Diesen Allen, welche mir nur irgend einen Beitrag
zur vorliegenden Geschichte lieferten, spreche ich den wärmsten Dank aus.

Von den Handschriften dienten mir als die besten Quellen:

a. Miscellanea1 von P. Augustin Stöcklin;

1„Miscella historica Monasterii Murensis collecta industria P. Augustini Stöcklin ex Mo-
nasterii Murensis chartario aliisve fidedignis documentis ad historiam ejusdem Coenobii
compilandam, anno 1630.“ – Sehr schätzenswerth; 591 Folioseiten.
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1. Vorwort.

b. Annales und Ecclesiastica von P. Anselm Weissenbach1;
c. Annales von P. Leodegar Mayer2 und
d. Tractatus de Congregationibus O. S. B. praesertim Helvetica et Recensio

virorum illustrium, qui ab anno 1602 usque 1785 in dicta Congregatione
floruerunt.3

Die Titel der von mir benützten Druckwerke konnte ich wegen Mangel an
Raum nicht immer vollständig angeben. Aus gleichem Grunde durfte ich
auch die Urkunden in extenso nicht abdrucken lassen. Jedoch die Urkunden
und Quellen für die älteste Muri-Geschichte gönnte mir die „Allgemeine
geschichtsforschende Gesellschaft der Schweiz“ in ihrem Organ „Quellen zur
Schweizer Geschichte, III. Band, Kloster Muri“ (Basel 1883, Verlag von Felix
Schneider) abdrucken zu lassen.

(I-VII) Zu diesen gehören die sogen. Acta Murensia. Deren Alter und Glaubwür-
digkeit wurden im vorigen Jahrhundert von P. Marquart Herrgott (Genealog.
Habsburgica I.) und P. Rusten Heer (Anonymus denudatus) aus St. Blasien
angezweifelt. Dr. Hidber zog die Echtheit der Stiftungsurkunde von 1027 wie
auch den kaiserlichen Bestätigungsbrief für Muri (1114) in Zweifel (Schweiz.
Urk. – Reg., Nr. 1289 und 1578).

In jüngster Zeit bestritt Dr. Theodor von Liebenau nicht bloss die Echtheit
eben genannter Documente, sondern hat auch wiederholt das Alter und die
Glaubwürdigkeit der Acta Murensia (vgl. Argovia IV., Entstehungszeit der Acta,
Aarau 1866; Adler, Jahrbuch der k. k. heraldischen Gesellschaft, Wien 1883
und 1885, Druck von Carl Gerold’s Sohn)4 angegriffen. Ich bin zwar diesen
Gegnern schon im Nachwort meiner Ausgabe der Acta, der Urkunden und
des Hermetschwiler Nekrologiums und später. in der heraldischen Zeitschrift
„Adler“ (Wien 1884)5 entgegen getreten. Allein weil der letztgenannte Gegner
das folgende Jahr im „Adler“ in ungebührlicher Weise gegen die eben berührten
ältesten Quellen der Geschichte Muri’s auftrat, so halte ich es für meine Pflicht,

1„Annales Monasterii Murensis O. S. B. ab anno 1027 usque ad annum 1693 partim ex
veteribus ejusdem Coenobii documentis novisque tum abbatis Tschudi tum Augustini
Stöcklin notatis eruti et compilati per Anselmum Weissenbach“; 823 Folioseiten. „Eccle-
siastica Monasterii Murensis seu ejusdem in Ecclesiastico statu origo, progressus et in-
crementum ... per Anselmum Weissenbach, vener. Capit. Secretarium, anno 1688“; 754
Folioseiten.

2Annalium sive Historiæ Monasterii Murensis continuatio ab anno Domini 1693 usque
ad annum completum 1750, compilata a P. Leodegario Mayer p. t. ejusdem Monasterii
Decano, 1751“. – Zwei Grossquartbände, wovon der erste die Geschichte Muris bis 1730
inclusive auf 972 Seiten und der zweite bis 1750 auf 1023 Seiten erzählt.

Diesen Annalen gab P. Leodegar Mayer noch einen kleineren Band – Statistisches, bei.
3Compilirt von P. Mauriz Hohenbaum van der Meer, Kapitular des Klosters Rheinau, abge-

schrieben von Fürstabt Gerold Meyer von Muri; 361 Folioseiten.
4„Die .Anfänge des Hauses Habsburg“; – „Zur Frage über die .Anfänge des Hauses Habs-

burg“.
5Entgegnung auf die „Anfänge des Hauses Habsburg“, Separatabdr. 10 Folioseiten.
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Entstehungszeit

seine Einwürfe einlässlicher zu widerlegen, um so für unsere Muri-Geschichte
eine feste Grundlage zu gewinnen.

A. Entstehungszeit und Glaubwürdigkeit der Acta
Murensia.

Mein Gegner glaubte seine Ansicht, dass die Acta Murensia1 erst um das Jahr
1338 entstanden seien und daher wenig Glauben verdienen, in seinen zwei
ersten Abhandlungen auf folgende Gründe stützen zu können: (I-VIII)

1. auf die Schreibweise der Orts- und Personennamen;
2. auf die Namen der Heiligen, deren Reliquien in Muri verehrt wurden;
3. auf die angeführten Besitzungen des Klosters Muri;
4. auf die Namen der später lebenden Personen;
5. auf die Unkenntniss der ältern Geschichte;
6. auf die Abneigung des Chronisten gegen das Haus Habsburg;
7. auf die offenbare Tendenz der Schrift selbst.

Bevor ich diesen Gründen entgegentrete, muss ich dem Leser meine Ansicht
über die Entstehung der Acta Murensia darlegen.

Niemand zieht in Zweifel, dass die Acta in ihrer gegenwärtigen Gestalt aus
einer Feder herrühren, und dass die Schrift dem 14. Jahrhundert angehört.
Sehe ich aber auf den Inhalt, so bin ich genöthigt, zwei Urheber der Acta
anzunehmen, wovon der erste (Anonymus) der Mitte des 12. Jahrhunderts
angehört, und der zweite um das Jahr 1280 lebte.

I. Die Behauptung, der erste oder ältere Anonymus habe in der Mitte des 12.
Jahrhunderts gelebt, ist auf Folgendes gegründet:

1. Die Schreibweise deutet auf das 12. Jahrhundert hin, ebenso die einzelnen
Ausdrücke, wie pisalis, thurciboldus (-curcinboldus) u. s. w., die alten Formen
der Ortsnamen, als: Adololdiswile, Watigisso, Regenfridswile, jetzt Retschwil
am Baldeggersee etc., und solcher Ortsnamen, die im 14. Jahrhundert bereits
ausser Uebung waren, wie Waltrat, Mutukingen, Erbrechtingen, Vinse etc.;

2. erwähnt der Anonymus (Blatt 35 b und 36 a, meine Editio S. 94, 95) eines
Kaufes unter Abt Ronzelin 1128, spricht vom habsburgischen Grafen Albrecht
II, der 12 Jahre darnach (1141) starb, fügt bei, dass sein Neffe Graf Werner
III.; ein von Albrecht dem Kloster um fünfzig Talente verpfändetes und von
diesem erst zu Ertrag gebrachtes Gut nur gegen Verzicht auf die 50 Talente
und Rückgabe eines mitverpfändeten Gutes in Göslikon und von 18 mansus

1Diese Acta wurden letzte Zeit von der Kantonsbibliothek in das Staatsarchiv in Aarau
übertragen.
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1. Vorwort.

in Schafhusen dem Kloster beliess, meldet, dass die Gemahlin des Grafen
Albrecht, Judenta, in Acherlon zwei Aecker und in Muschon Wiesenland
dem hl. Martin in Muri geschenkt habe, und sagt endlich: „Es ist ungewiss
(incertum est), ob er (Graf Werner III.)
diese Huben dem hl. Martin wegnehme oder lasse“ (auferat an (I-IX) dimittat).
Der ältere Anonymus schreibt hier offenbar nicht lange nach Graf Albrecht’s
II. Hinscheiden, also kurz nach dem Jahre 1141;

3. weise ich auf jene Stelle hin, welche den Umbau des Altares in der Ka-
pelle des hl. Johannes Evang. in Muri unter dem Abte Ronzelin und dessen
Einweihung durch Ulrich II. von Konstanz († 1140) erzählt (Bl. 19 b). Bei
Angabe der in das Sepulchrum dieses Altares eingelegten Reliquien sagt der
Berichterstatter zu besserer Bekräftigung, dass er dieses selbst gesehen und
gehört habe („sicut ego ipse vidi et audivi“), und schreibt somit hier als Augen-
und Ohrenzeuge;

4. lässt die Uebereinstimmung der Acta mit dem ältesten Hermetschwiler
Nekrologium leicht erkennen, dass der Verfasser jener Acta mit dem Verfas-
ser des Nekrologiums1 gleichzeitig lebte, oder mit ihm identisch sei; sicher
arbeiteten beide in der Mitte des 12. Jahrhunderts. Denn der Verfasser der
Acta gibt die Reihenfolge der vier ersten Muri-Aebte Burkard, Luitfrid, Rupert
und Ulrich in derselben Ordnung und mit den nämlichen Todestagen an (Bl.
7 a, b; 11 a), wie selbe im Hermetschwiler Nekrologium (13. Jänner, 31. Dez.,
26. Jänner und 24. März) verzeichnet sind, und zwar schrieb diese vier Aeb-
te, deren letzter im Jahre 1119 starb, in genanntes Nekrol. die erste Hand
ein, während der fünfte Abt, Ronzelin, gest. um das Jahr 1145, schon von
einer andern Hand, in anderer Form (obiit) und ohne „noster“ und „quintus
abbas“ eingetragen ist; auch steht der Name dieses Abtes, wenn schon in
erster Spalte, wie es billig, nach dem Namen eines einfachen von erster Hand
geschriebenen Mönches von Muri, Daraus geht hervor, dass der, welcher das
Hermetschwiler Nekrologium anlegte, um das Jahr 1145 schon gestorben war
oder wenigstens die Feder niedergelegt hatte. Das Gleiche muss auch vom
ersten Anonymus der Acta gesagt werden, der, während er den Todestag und
die Regierungsdauer der vier ersten Aebte genau angibt, den Tod Ronzelin’s
und den der nachfolgenden Aebte gar nicht meldet, Wäre nur ein Verfasser
der Acta, der noch 1300 geschrieben, gewesen, er würde sicher, wie es bei den
ersten Aebten geschehen, auch bei den unmittelbar vor 1300 verstorbenen
(I-X) Aebten Tag und Jahr ihres Todes angegeben haben, was aber nicht der
Fall ist.

5. Man kann nachweisen, dass alle in langer Reihe in den Acta angeführten
Heiligen, deren Reliquien in Muri verehrt wurden, vor 1100 lebten.2 Sollte

1Abdruck in den Quellen zur Schweizer Geschichte III., Kloster Muri, C.
2Die von meinem Gegner angeführten Gegenbeweise sind, wie ich später zeigen werde, nicht

stichhaltig.
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Entstehungszeit

etwa Muri keine Reliquie eines innerhalb der Jahre 1100 und 1300 lebenden
Heiligen oder Seligen gefunden haben? Oder hat es die Achtung vor denselben
zu dieser Zeit verloren? Unmöglich. Es folgt nothwendig, dass der Aufzeichner
der Heiligenreliquien eben in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts gelebt
habe.

6. Einen ähnlichen Beweis bietet uns der in die Acta eingetragene Bücherka-
talog Muri’s (Bl. 17 a-18 b). Mit Bestimmtheit wird man kaum einen Autor der
vielen genannten Bücher finden, der nach 1140 gelebt hätte. Alois Schulte
hat fast dieselbe Ansicht.1 Er schreibt: „In dem Katalog der sehr reichhaltigen
Bibliothek von Muri scheint mir das jüngste Buch die Homilie des Cäsar von
Heisterbach zu sein. Da dieser 1240 starb, im Katalog seiner Schriften von
1237 bereits seine Homilien erscheinen, so dürfte die vorliegende Redaktion
des Bibliothekkataloges schwerlich jünger als 1237 sein. Diese Grenzmarke
für die späteste Entstehungszeit des Bibliothekkataloges würde noch vollends
wegfallen, wenn unter den „omelie Cesarii“ nicht die Homilien des Cäsars
von Heisterbach zu verstehen wären, sondern die des Cäsar von Arles. Dann
würde die Abfassung des Katalogs in noch frühere Zeit zurückgeschoben“.
Doch während G. Becker2 diesen Katalog dem 12. Jahrhundert zuschreibt,
will ihn Alois Schulte nicht in dasselbe zurückversetzen; findet aber, dass
der zweite Anonymus an dem Texte der vorliegenden Handschrift des ersten
Anonymus nicht viel geändert habe, weil es unerklärlich, dass in dem sonst
geistig so thätigen Kloster in den nächsten 80 (oder wohl mehr) Jahren, in
welche die Ausbildung der Literatur des kanonischen Rechtes, die Blüthe der
Scholastik und die Anfänge (I-XI) der Mystik fallen, an Muri spurlos vorüber-
gegangen sei, obwohl der Schluss des Bibliothekkataloges die grösste Freude
an Büchern athmet und dringend die Instandhaltung und Vermehrung der
Bibliothek fordert („Libros autem oportet semper describere et augere“ etc.).
„Dieser Schlusssatz“, bemerkt Schulte weiter, „ist gewiss ganz gedankenlos
vom zweiten Anonymus abgeschrieben worden. Wenn somit in den Acta Mu-
rensia seit dem Anfange des 13. (besser: seit der Mitte des 12.) Jahrhunderts
nicht viel mehr geändert ist, so gewinnen ihre Angaben wieder an Werth“.

7. Röpell schreibt in seinem „Grafen von Habsburg“ (S. 58) über die Acta:
„Die ganze Erzählung derselben von der allmählig sich entwickelnden Gewalt
Lanzelin’s und seiner Söhne ist so natürlich und den Zeiten angemessen.
Die Nachrichten, die. sie uns von den Nachkommen Radebot’s geben, finden
sich durch Urkunden bestätigt; die Angaben der kleinsten Details, der Gü-
terbesitzungen des Klosters stimmen überein mit den darüber vorfindlichen
Urkunden und lassen uns den Schluss machen, dass der Verfasser jener
Acten sehr genaue und gute Quellen zu seiner Arbeit benützte“. Fürwahr, so
ist es. Ein Verfasser des 14. Jahrhunderts hätte das alles, weil viele Quellen

1Habsburger Studien, Separatabdr. aus den „Mittheilungen des Instituts für österreich.
Geschichtsforschung VII.“, S. 19.

2„Catalogi bibliothecarum antiqui“. Bonn, 1885, S. 250.
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1. Vorwort.

durch den Brand (1300) zu Grunde gegangen, unmöglich zustande bringen
können.

Daher vermag auch mein Gegner in diesen Acten nicht zahlreiche und grobe
Fehler zu entdecken, wenn er schon schreibt:1 „In gleichzeitigen echten Ur-
kunden und Documenten, die 100 bis 200 Jahre nach der Stiftung von Muri
geschrieben worden sind, sehen wir uns vergeblich nach einer Stütze für die
Acta Murensia um, vielmehr stehen alle älteren Documente im ärgsten Wider-
spruche mit dem Anonymus Murensis“. Diese wegwerfende Beurtheilung der
Acta sollen fünf von ihm angeführte Unrichtigkeiten derselben rechtfertigen:

1. „Nirgends wird Ita als Schwester Bischof Werner’s, und

2. Werner nirgends als Lothringer genannt;

3. keine Geschichtsquelle setzt Werner’s Tod ins Jahr 1027;

4. vergebens sehen wir uns nach einer (I-XII) Urkunde, einem Nekrologium
oder sonst einer glaubwürdigen Geschichtsquelle um, in welcher Ita von
Lothringen die Stifterin von Muri genannt wird;

5. eine Grafschaft Windisch oder Altenburg wird vor den Acta Murensia
oder ausser denselben in älterer Zeit nirgends erwähnt“. –

Zugegeben, alle diese Angaben des Anonymus wären wirklich in den Acta
enthalten, so verdiente die Arbeit unseres Hauschronisten, der keine weitere
historische Verbindungen hatte, in Anbetracht der wenigen Unrichtigkeiten
gewiss noch hohe Achtung und Glaubwürdigkeit. Sehen wir aber die ange-
führten Fehler etwas näher an, so fallen auch von diesen einige weg, und es
bleibt eine geringe Zahl übrig.

In der ganzen Geschichte der Habsburger ist die schwierigste Frage, welchem
Hause hat Bischof Werner angehört? Der Anonymus Murensis behauptet
entschieden: Bischof Werner sei ein Bruder der Gräfin Ita und des Herzogs
Theoderich von Lothringen gewesen (Bl. 2 b; 3 a). Hier mag der Anonymus
wirklich geirrt haben. In Uebereinstimmung mit meinem Gegner nehme ich
an, Bischof Werner sei kein Lothringer, sondern ein Habsburger gewesen,
und zwar vermöge der Gründe, die Liebenau im „Adler“ angibt.2 Verfolge ich
aber dieses Geschlecht der Habsburger weiter rückwärts, so schliesse ich
mich Alois Schulte’s Ansicht an, der nach erbrachten Beweisen also schreibt:
„Man könne vielleicht mit dem gleichen Rechte, wie man die Wiege des Hauses
Habsburg im „Eigen“ an der Reuss und Aare sucht, sie in das Gebiet zu beiden
Seiten des Rheines von Basel bis unterhalb Breisach, vorn Schwarzwald bis
zu den Vogesen verlegen. Vielleicht ist dort in der Dorfkirche von Ottmarsheim

1Adler, „die Anfänge des Hauses Habsburg“, 1883, Separatabdr., Seite 15.
2Weil ich diese Gründe in meiner „Entgegnung“ im Adler (1884) wiederholte, so halte ich

ihre Anführung für überflüssig. Uebrigens habe ich schon in meiner Edition der Acta
Murensia Werner als Habsburger bezeichnet (S. 5, 10, 178, 179, 188).
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noch heute die Kapelle der Pfalz erhalten, in welcher die Habsburger des 11.
Jahrhunderts wohnten“.1

Doch der ausgesprochenen Behauptung meines Gegners in der Abhandlung
„Zur Frage über die Anfänge des Hauses Habsburg“ (Adler, 1885, S. 108):
„die Identität des in den Acta Murensia erscheinenden Guntram des Reichen
(Guntramnus (I-XIII) dives) mit dem im Jahre 952 auf dem Reichstage zu
Augsburg des Hochverrathes bestraften Grafen gleichen Namens könne nicht
glaubwürdig gemacht werden“, möchte ich keineswegs unbedingt beipflichten.
Denn sein angezogener Hauptbeweis hiefür ist gänzlich missglückt (S. 109).
Er fasst nämlich Guntram den Reichen (Bl. 1 b) und Guntram von Wohlen (Bl.
25 a, b) irrthümlich als eine Person auf, woraus dann nothwendig weitere Un-
richtigkeiten entspringen. Unrichtig ist zunächst, dass „Guntram die Bauern
in Muri bedrängte“. – Weder Guntram der Reiche (dives) noch Guntram der
Uebermächtige (praepotens) von Wohlen haben die Bauern von Muri bedrängt,
sondern der Sohn des erstem, Kanzelin (Lanzelin), bedrückte und vertrieb sie
(Bl. 1 b ), während. Guntram von Wohlen sich der Bedrückung der Bauern in
Wohlen (Bl. 25 a, b) schuldig machte. – Unrichtig ist ferner, dass Guntram
der Reiche „neben dem Sohne Kanzelin auch eine Tochter Euphemia hatte“.
Diese Euphemia war keine Tochter Guntrams des Reichen, sondern eine
Tochter Guntrams von Wohlen (Bl. 25 b). – Drittens ist unrichtig, dass die
Bauern von Muri den „aargauischen Guntram“ (ist Guntram der Reiche oder
der von Wohlen gemeint?!) auf dem Reichstage von Solothurn verklagten,
sondern diese Klage wurde von den Bauern von Wohlen gegen Guntram den
Uebermächtigen erhoben (Bl. 25 b).

Aus solchen unrichtigen Prämissen mussten sich dann auch nothwendig
unrichtige Schlüsse ergeben. Die Acta Murensia zeigen keineswegs „deutlich“:
1. dass „der in (?) Muri lebende Guntram (also weder Guntram der Reiche
noch der Uebermächtige) zwischen 1018 und 1027 gestorben sein oder von
1002 bis 1027 gelebt haben müsse“. Guntram der Reiche starb eher vor 1018,
weil sein Kleinsohn, Werner, der 27 Jahre auf dem bischöflichen Stuhle von
Strassburg sass, schon 1028 verschied; Guntram von Wohlen aber entschlief
eher aus dem Grunde nach 1027, weil sein Kleinsohn Rudolf die Besitzungen
in Wohlen erst 1106 an das Kloster Muri verkaufte. – Zweitens geht aus
den Acta Murensia nicht deutlich hervor, dass die klagenden Bauern von
Wohlen (nicht Muri) gerade 1018 auf dem Reichstage zu Solothurn erschienen
seien; besser wäre die Annahme, sie seien unter Kaiser Konrad II. im Jahre
1038 (I-XIV) oder unter Heinrich III. 1045 dahin gekommen, weil es erstens
unsicher ist, dass 1018 ein Reichstag in Solothurn war und zweitens weil eher
in diese Zeit2 die Lebenszeit Guntram des Uebermächtigen fällt. – Drittens
geht nicht deutlich aus den Acta hervor, dass Guntram der Reiche im Aargau,
noch weniger, dass er in Muri gelebt habe, obwohl die Möglichkeit nicht

1Habsburger Studien, Separatabdr., S. 17. – Mehreres hievon später.
2Jahn Alb., Geschichte der Burgundionen II., Seite 485-487.
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1. Vorwort.

ausgeschlossen ist.1

Indessen lieferte Wilhelm Gisi über den von Kaiser Otto I. depositirten Gun-
tramnus comes in den „Forschungen zur deutschen Geschichte“2 eine treffli-
che Abhandlung. Er weist nach, dass dieser Guntram ein Sohn des Nordgau-
Grafen Hugo und der Hildegarde sein müsse, und vermuthet, er sei vor 952
Graf von Breisgau gewesen. In Rücksicht dessen, was Gisi über diesen Gun-
tramnus comes sagt und Alois Schulte, Grossherz. Archivrath in Karlsruhe,
in seinen „Habsburger Studien“ andeutet, halte ich es nicht für unmöglich,
dass der genannte Guntramnus comes identisch sei mit dem Guntramnus
dives der Acta Murensia; ich lasse aber diese Frage als unentschieden auf der
Seite.

Ich gehe jetzt zur zweiten und vierten Unrichtigkeit über, die m. G. in den
Acten entdeckt haben will, nämlich: der Anonymus lässt die Gräfin Ita vom
Hause Lothringen abstammen, bezeichnet sie als Stifterin (besser: Mitstifterin)
des Klosters Muri, während sie doch in keiner Urkunde, keinem Nekrologium
oder sonst in einer glaubwürdigen Geschichtsquelle als solche angegeben
wird.

Das von m. G. Angeführte ist richtig. Daraus folgt aber noch keineswegs,
dass der Anonymus Murensis Irriges gesagt habe. Auch Bischof Werner ist
im Hermetschwiler Nekrologium nicht als Stifter angegeben, sondern am
28. Oktober lesen wir in demselben nur: „Werinherus episcopus“. Ueber die
Abstammung dieser Ita will ich nicht viele Worte verlieren, weil die Sache
noch nicht aufgehellt, mithin noch eine offene Frage (I-XV) ist. Zwar sagt m.
G. wiederholt,3 dass die lothringischen Geschichtsquellen aus dieser Zeit
von einer Ita, Tochter des herzoglichen Hauses, nichts wissen. Allein das
Schweigen dieser auch einlässlichen Quellen vom 10. und 11. Jahrhundert
ist noch kein zwingender Beweis, dass sie gar nicht existirt habe oder nicht in
irgend einem Verhältnisse zum lothringischen Hause gestanden sei. Erscheint
sie auch in keinem andern Documente als in den Acta Murensia, so sprechen
diese doch von ihr so oft und in so bestimmten Ausdrücken, dass der strengste
Kritiker zugeben muss, die Gräfin Ita habe existirt und habe an der Stiftung
des Klosters Muri einen grossen Antheil. Uebrigens bemerkt W. Gisi,4 indem
er den „Ursprung des Hauses Rheinfelden“ behandelt, dass die Angabe des
Muri Genealogus (Bl. 1 a), Graf Kuno von Rheinfelden sei ein Bruder Herzog
Theoderichs von Oberlothringen gewesen, auf Missverständnissen beruhe,
und stellt in Aussicht, den verwandtschaftlichen Zusammenhang der Häuser

1Anzüglichkeiten, welche sich mein Gegner bei dieser Darstellung gegen mich erlaubte,
lasse ich unbeachtet.

2Band XVI., Seite 287-297.
3Adler, Jahrg. 1883, Separatabdr. S. 6 und 1885, S. 109 u, 110.
4Anzeiger für Schweiz. Geschichte, 18. Jahrg. Seite 25, 40. W. Gisi glaubt, Kanzelin habe

sich wirklich Graf „nach Altenburg bei Windisch“ genannt (Anzeiger f. schw. Gesch., XIX.
S. 270, 278).
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Habsburg und Rheinfelden später zu besprechen. Sicher wird sich ihm auch
die Gelegenheit bieten, ein gründliches Wort, wie wir solches von ihm zu
vernehmen gewohnt sind, über die Gräfin Ita zu sprechen.

Die dritte Unrichtigkeit des Anonymus Murensis, dass er für das Todesjahr
Bischof Werner’s 1027 anstatt 1028 setzte, ist von keinem Belange.

Bedeutender möchte aber die fünfte Unrichtigkeit sein: dass „eine Grafschaft
Windisch oder Altenburg vor den Acta Murensia oder ausser denselben nir-
gends erwähnt wird“. Ich bin mit m. G. einverstanden, dass wohl schwerlich
eine Grafschaft Windisch wird bestanden haben. Aber selbst der Anonymus
Murensis weiss von einer solchen Grafschaft nichts. Wohl schreibt er in den
Acta (Bl. 1 b): „qui rogaverunt Kanzelinum, comitem de Altenburg“; aber
keineswegs spricht er hier von einer Grafschaft (comitatus) Windisch oder
Altenburg. Vielmehr ist unter diesem Altenburg die Grafschaft Klettgau, wie
ich später zeigen werde, verstanden. Diese fünfte Unrichtigkeit fällt somit
gänzlich weg. Genug hievon.

(I-XVI) II. Ich habe oben (S. VIII) behauptet, dass für die Acta Murensia
zwei Anonymi – zwei Autoren – angenommen werden müssen. Vom ersten
Anonymus habe ich die Zeit, wann er schrieb, nachgewiesen. Es erübrigt noch
zu beweisen, dass ein zweiter gegen das Ende des 13. Jahrhunderts lebte, der
dem Schriftstücke des ersten Einiges, zumeist Oekonomisches, beifügte, ohne
bedeutende Veränderung im vorhandenen Texte, wie Alois Schulte richtig
bemerkt, vorzunehmen.

Ich stütze diese Ansicht auf folgenden Grund: Zufolge oben (S. VIII-XI) an-
gegebener Beweise hörte der erste Anonymus bald nach 1141 zu schreiben
auf, und dennoch begegnen uns, besonders in der zweiten Hälfte der Acta,
Personen und Ereignisse, die ohne Zweifel entweder den letzten Jahrzehn-
ten des 12. Jahrhunderts oder dem 13. Jahrhunderte angehören. So ist auf
dem Blatte 20 (a, b) von „Istud – Est ergo“ auf den zwischen Habsburg und
Muri obwaltenden Streit hingewiesen, der am 26. Dez. 1243 zu Gunsten des
Klosters beigelegt ward;1 ferner erscheinen in diesen Acta (Bl. 3 3 a) zwei
Heinriche, welche als Ministerialen Habsburgs von 1207-1254 lebten;2 ebenso
besassen die Grafen von Habsburg Güter in Nerach und Hasle (Bl. 38 b) mit
„Unrecht“, über welche Orte sie erst nach dem Aussterben der Kiburger (1264)
die Gerichtsbarkeit erhielten; weiter ist auch der Ankauf des Horben und
anderer Güter zur Zeit des Abtes Anselm von Muri (1177 - ca. 1195) und
später (Bl. 36 b-37 a) erwähnt; endlich sind den Acta Urkunden beigegeben,
die aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts stammen. Daraus erhellt,
dass ein zweiter Mönch später zu dem vorhandenen Texte Zusätze machte,
jedoch nicht viele.

1Archiv Muri in Aarau.
2Herrgott, Geneal., vol. I., p. XXVII.
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Bereits wurde nachgewiesen, dass die Aufzeichnung der Reliquien wie auch
der Bibliothekkatalog nach 1141 höchst wahrscheinlich keine Zusätze erhiel-
ten. Während der erste Anonymus fleissig von den Vorstehern des Klosters,
ihrem Leben und Tode, und auch von den Kastvögten spricht, hören wir vom
zweiten Anonymus über die Aebte und Kastvögte Muri’s (I-XVII) nach 1141
sehr wenig sprechen. Dieser hat hauptsächlich nur Oekonomisches im Auge,
während der erste wirklich eine Hauschronik schrieb.

Bezüglich der Frage, wann der zweite Anonymus lebte, bleibe ich bei dem in
meiner „Entgegnung auf die Anfänge des Hauses Habsburg“ Gesagten:1 er
mag um das Jahr 1280 gelebt haben; dem füge ich aber bei: er mag noch
1300 am Leben gewesen sein, und dann solche Urkunden, die das Feuer
zerstört hatte, die aber in Copien vorfindlich waren, den Acten beigegeben
haben. Die erste Hälfte meiner Behauptung stütze ich auf nachstehende
Beweise. Die Besitzungen der Habsburger in Nerach und Hasle sagen, dass
der zweite Anonymus nach 1264 lebte; dasselbe bezeugen indirekt auch die
Güter von Rattlisberg (am Albis, Kt. Zürich), welche in den Jahren 1259 und
1260 von Muri an das Kloster Kappel verkauft wurden2 und in den Acten
nicht vorkommen; dann fehlt auch das Gut „Güpf“ in Birmenstorf, welches
Abt Heinrich I. am 13. Februar 1278 als „Leibgeding“ der Gemahlin des Ritters
von Schönenwerd schenkungsweise anwies;3 endlich fehlen in den Acten die
Besitzungen Muri’s in Schönenthülen, die in den päpstlichen Diplomen von
1179, 1189 und 1247 erscheinen, die im Jahre 1267 als Erblehen vom Abte
Heinrich I. noch verliehen4 und am 9. Mai 1285 durch Vergabung an St.
Urban abgegeben wurden. Anderseits fehlen in den Acten aber auch die Güter
„an der Matten“ in Schongau, welche urkundlich Ritter Heinrich von Wangen
1279 für einen Jahrtag an das Kloster Muri verschenkte;5 es fehlen nicht
weniger der Rütihof zwischen Niederwil und Dotikon und der Werwilerhof
(heute Weissenbach), die nach dem österreichischen Urbar (angefertigt 1300
- ca. 1300) nach Muri gehörten, und endlich der Hof in Bünzen mit dem
Kirchensatz daselbst, den Muri 1321 von den Rüsseggern kaufte.6

(I-XVIII) Ueberhaupt fehlen alle Güter und Besitzungen in den Acta, die Muri
nach 1264 erlangte, und deren Urkunden gerettet wurden. Dem gegenüber
sagt aber m. G.: „Es ergibt sich zur Evidenz, dass die Acta erst nach dem
Klosterbrande vom Jahre 1300 entstanden sind, wenn wir beachten, welche
Urkunden der Autor der Acta jenem Werke einverleibt hat“, nämlich die „von
ca. 1166, die Urkunde Graf Albrecht’s von ca. 1199, das Diplom der Cardinäle
(von 1095), die Urkunde König Heinrich’s von 1114 und die Urkunde (eher

1Adler, 1884, Separatabdr„ S. 4; vgl. Nachwort meiner Edit. der Acta, S. 17 4 ff.
2Meyer von Knonau, Regesten von Kappel, Nr. 81, 82.
3Zapf, Monumenta, p. 161, 162.
4Archiv St. Urban, jetzt Staatsarchiv Luzern.
5Archiv Muri in Aarau.
6Archiv Muri in Aarau.
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Regest) über die Erwerbung der Güter in Horben (? 1190) – also(?) nur solche
Urkunden, deren Originale jetzt nicht mehr vorhanden sind. Dagegen hat der
Autor der Acta keine jener Urkunden seinem Werke einverleibt, die in Origi-
nal nach dem Klosterbrände sich noch erhalten hatten“.1 Die angeführten
Thatsachen sind wahr. Die in den Acten angeführten Urkunden sind wirklich
nicht mehr im Original vorhanden, und die vorhandenen Originalien sind
in denselben nicht angeführt, Aber dem kann ich nicht beistimmen, dass
aus dem Grunde sich zur Evidenz ergebe, die Acta in ihrer Gesammtheit
seien erst nach dem Klosterbrande vom Jahre 1300 entstanden. Evident ist
die Entstehung der Acta nach dem Klosterbrands erst dann erwiesen, wenn
sich kein anderer Fall bezüglich der in ihnen angeführten Urkunden mehr
denken lässt. Doch hier lässt sich ein anderer Fall denken; denn es hätte
zufällig geschehen können, dass gerade die wenigen von den zwei Anony-
mi wegen ihrer Wichtigkeit copirten und angeführten Urkunden später zu
Grunde gingen, zumal eine so grosse Menge verloren ging. Allein der von m.
G. angeführte Satz der Acta (Bl. 8 b): „que carta (libertatis), quia adhuc in
promptu est, non est necesse, hic eam scribere, qui velit, accipiat et legat“,
soll diese Möglichkeit ausschliessen. Und gerade diese in einem Regest gege-
bene Urkunde ist ein Beweis, dass der Autor nicht nur solche Urkunden, die
nicht im Original vorhanden waren, seinem Werke inserirte, sondern auch
solche, die noch im Original eingesehen werden konnten. Was der Gegner
vom Regest der angekauften Güter in Herben sagt, das gilt auch vom Regest
der carta libertatis; denn die handelnden (I-XIX) Personen, der Inhalt und die
Zeugen sind beiderseits gleichmässig angegeben. Der Beweis m. G. hat also
die Evidenz verloren. Ich bringe noch ein zweites Zeugniss, dass eine Urkun-
de noch Jahrhunderte nach dem Brande von 1300 im Original vorhanden
gewesen, während sie längst in den Acta schon copirt war. Der geschworene
Landschreiber zu Schwyz, Ulrich Oechslin, hatte jedenfalls die Urkunde vom
1114 am 21. März 1558 im Original in den Händen;2 denn in der Einleitung
zu seiner offiziellen Uebersetzung dieser Urkunde ins Deutsche sagt er klar:
Georg Stöub von Schwyz habe ihm im Auftrage des Abtes Johann Christoph
von Muri einen Brief (quandam litteram) Kaiser Heinrich’s IV. eingehändigt
und zwar sei dieser Brief ganz unverletzt, vollständig und mit dem Zeichen
des Kaisers bekräftigt gewesen (praesentavit et tradidit omnino integram, per-
fectam, eiusdem imperatoris signo signatam et roboratam).3 Diese amtlichen
Worte eines beeidigten Mannes zeigen unwiderleglich, dass die Kaiserurkunde
von 1114 im Jahre 1558 unverletzt und mit dem Siegel Kaiser Heinrich’s IV.

1Adler, 1885, S. 110, 111.
2Die unbegründete Geringschätzung der Person Oechslin’s (Adler, 1885, S. 111) vermag mir

den Glauben an die amtlich niedergeschriebenen Worte eines beeidigten Landschreibers
nicht zu rauben, und weil er Protonotarius apostolicus war, müssen seine Kenntnisse
nicht gering gewesen sein.

3Das Wörtchen „eiusdem“ vertritt genügend die Beschreibung des kaiserlichen Siegels oder
Monogramms.
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gehörig versehen im Original vorhanden war.

Aus dem Gesagten geht hervor, dass zwei Autoren der Acta angenommen
werden müssen, von denen der erste, der das Meiste und Wichtigste schrieb,
um das Jahr 1141 lebte, während der zweite, der Weniges beifügte, um das
Jahr 1280 arbeitete. So lassen sich alle Schwierigkeiten der Acta überwinden.
Wer aber m. G. folgen will, der wird auf Fragen stossen, die er sich nie
lösen kann; z. B. wie es komme, dass der Autor um das Jahr 1140 als
Augen- und Ohrenzeuge spricht? dass er bis 1140 genau und sicher schreibt,
ausgenommen, wenn er die „sapientes viri“ (Bl. 2 b; 3 a; 9 b) nicht beachtet
und seine eigene Wege geht; warum er nach dieser Zeit so einsilbig und
trocken wird? warum er den Tod der unmittelbar vor 1300 lebenden Aebte
nicht angibt etc.?

(I-XX) III. Meine Ansicht bezüglich der 2 Autoren gewinnt aber noch mehr an
Stärke, wenn ich die sieben oben angeführten Gründe, die. mein Gegner zur
Aufrechterhaltung seiner Behauptung angibt, näher in’s Auge fasse.

1. Die Schreibweise der Orts- und Personennamen in den Acta Murensia
weisen nicht auf einen Autor des 14. Jahrhunderts hin, sondern auf einen
Copisten dieser Acta,1 der im 14. Jahrhundert lebte. Ich glaube dies aus
Folgendem darthun zu können:

a. das Linnenpapier war um das Jahr 1300 in Süddeutschland noch nicht
allgemein im Gebrauch; der erste und zweite Anonymus schrieben diese
Hauschronik wegen der Wichtigkeit jedenfalls auf Pergament. Ein Copist
um das Jahr 1350 durfte schon Linnenpapier nehmen;

b. die Schrift gehört nicht dem 13., wohl aber dem 14. Jahrhundert an,
während der Inhalt auf Verfasser des 12. und 13. Jahrhunderts, wie
gezeigt wurde, hinweist;

c. auf einen Copisten des 14. Jahrhunderts weist auch die verschiedene
Schreibweise der Ortsnamen hin; denn der Schreibende behält bald die
alte Form bei, bald erlaubt er sich, selbe in die neue umzuwandeln. So
schreibt er (Bl. 23 a) auf dem Rande als Leitwort „Mure“ und im Texte
steht „Mura“; wieder gibt er auf dem Rande (Bl. 29 a) „Salbrunnen“ und
im Texte schreibt er „Salinborren“; auf dem Bl. 31 a stossen wir sogar auf
eine doppelte Modernisirung, auf dem Rande schreibt er „Wolfenschies“
und im Texte hat er für „Wolfenschiezzen“ – „Wolfenschiessen“. Mithin
gebraucht er im Texte nur schüchtern die neuere Schreibweise, während
er auf dem Rande für seine Leitwörter sich ganz frei bewegt. Ja in einer
Stelle (Bl. 33 a) ahmt er sogar auch die Schriftzüge seiner alten Vorlage
nach, indem er im Ortsnamen „Nesslibach“ die alte Form des Buch-
stabens „N“ nachbildet, dessen Aehnlichkeit mit dem Buchstaben „H“

1Die Beschreibung der handschriftlich in dem Staatsarchive zu Aarau vorfindlichen Acta
sehe man in Argovia IV. und Quellen zur Schweiz. Gesch. III., Kloster Muri, S. 168.
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alle älteren Herausgeber der Acta Murensia zu der Leseart „Hesslibach“
verleitete. Daraus folgt, dass ein Copist das heute als Manuscript in
Aarau vorhandene Exemplar schrieb. Dieser gab dann auf dem Rande
(I-XXI) die Leitwörter, wovon die meisten roth, nur wenige schwarz sind,
bei und machte auch den kleinen Index.

Trotz der scharfen Bemerkungen m. G.1 halte ich aufrecht, dass „inter silvas“
nicht „Unterwalden“, sondern nach dem Zusammenhange „bei den Wäldern“
heisse; denn so erklärte diese Worte Franz Rohrer selig, Professor der Kirchen-
geschichte in Luzern, der zugleich ein Unterwaldner war und an Fähigkeiten
und Kenntnissen meinem Gegner nicht nachstand. Auch Fridolin Kopp, der
eine gute Ausgabe der Acta 17502 besorgte, fasste diese Worte im gleichen
Sinne auf, weil er die Anfangsbuchstaben nicht in Majuskel setzen liess, was
er sonst bei den Ortsnamen fleissig beobachtete. Ebenso halte ich aufrecht,
dass gemeine Bürger schon im Anfange des 13. Jahrhunderts ihre besonderen
Geschlechtsnamen hatten.3

2. Noch weniger wird mein Gegner Jemanden für seine Ansicht, die Acta
seien nach 1300 entstanden, gewinnen, wenn er Namen der Heiligen, deren
Reliquien in Muri verehrt wurden (Bl. 15 b), zu dem Ende anführt. Ich gebe
zu, dass die katholische Kirche nur einen Adolf unter die Heiligen zählt,
nämlich den 1222 verstorbenen Bischof von Osnabrück. Von dem in den
Acta genannten Adolf ist aber nicht gesagt, ob er „sanctus“ oder „beatus“ sei.
Daher können ebenso gut die Reliquien des sel. Adolf (Adulf), Bischof’s von
Mastrich,4 gestorben um das Jahr 650, oder die des sel. Adolf, Erzbischofs
von York, gestorben 1002,5 gemeint sein, und zwar um so mehr, weil beide
Benediktiner waren. Möglicher Weise konnten es auch Reliquien St. Adolfs
sein, den man seit 846 zu Neuwiler im Elsass verehrte, wo die Namen Adolf
und Adelf gleichmässig gebraucht wurden.6 – Die Kaiserin Adelheld, gestorben
am 16. Dez. 999, wurde nie förmlich heilig gesprochen; daher steht auch ihr
Name nicht im römischen Martyrologium. Ihre Verehrung und demnach die
Verehrung ihrer Reliquien (I-XXII) ist jedoch seit ältesten Zeiten geduldet (Du
Chesne). Sollten noch andere Namen der Heiligen, die der ersten Hälfte des
13. Jahrhunderts angehören, gefunden werden, so wären diese einfach vom
zweiten Anonymus der ersten Aufzeichnung beigefügt worden.7

3. Allein den Schwerpunkt der Beweise scheint mein Gegner für seine Ansicht
auf die in den Acten angegebenen Besitzungen zu legen. Zuerst spricht er vom
Besitze im Grafenort, der in den Acten gar nie erscheine, und doch im Jahre

1Adler, 1885, S. 112.
2Typis principalis Monasterii (Muri), p. 78.
3Herrgott, Geneal., vol. II., 213, 223, 232.
4Bucelin, Chronolog. Bened., p. 430.
5Mabillon, saec. III. Bened.
6Gallia christiana V., p. 834; Grandidier, Oeuvres I., 166 ff.
7Mein Gegner konnte bis anhin keinen finden.
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1210 mit Engelberg gegen Rechte in Gersau vertauscht worden sei.1 Mein
Gegner sollte aber wissen, dass der eigentliche grosse Besitz von Grafenort
damals dem Habsburger Grafen Rudolf II. und nicht dem Kloster Muri gehörte,
und dass genannter Graf diesen Besitz mit Engelberg (den es heute noch inne
hat) für Güter in Sarnen eintauschte. Muri besass in dem weiten Complexe
des Grafenortes nur ein Höflein (praedium), und dafür wurde es in Gersau
entschädigt. Doch gesetzt, Grafenort wäre ein Besitz Muri’s gewesen, so
müsste derselbe keineswegs in den Acten stehen, weil der Tausch vor 1280
geschah. – Die Mittheilung: „Aristouw etiam et Gerüt huc ex toto pertinet“, ist
wohl vom ersten Anonymus. Dieser Mittheilung sind jedoch zur Begründung
des ursprünglichen, zur Zeit des ersten oder zweiten Anonymus aber schon
gestörten Rechtes die bedeutungsvollen Sätze beigefügt: „Quia nunquam
auditum est, ab alia fundatione esse separata“ , nämlich von den innerhalb
der angegebenen Grenzen der Stiftungsgüter von der Gräfin Ita (Bl. 21 a);
„sed cum plus (für palus), fügt der Anonymus bei, esset silvosa, jusserunt
comites de Habspurg venatores suos silvam extirpare domosque ibi edificare“
(Bl. 27 b). Somit ist genau angegeben, wie im 11. und 12. Jahrhunderte
habsburgische Dienstleute in Aristau und Gerüt zu Besitzungen kamen, und
so erklären sich auch die Streitigkeiten, welche Muri mit dortigen Besitzern
in den Jahren 1285-1359 zu führen hatte und grösstentheils gewann.2 Allein
dessenungeachtet war Muri im 14. Jahrhundert (I-XXIII) keineswegs im Besitz
von ganz Aristau. Man denke z. B. nur an die Besitzungen der Frau Katharina,
Tochter Arnold’s von Baar, welche im Jahre 1351 daselbst Güter um 900
GI. an Ritter Hermann von Heidegg verkauft.3 Hätte der Verfasser der Acta
nach 1300 gelebt, er würde nicht „Aristauw ... huc ex toto pertinet“ haben
schreiben können.

4. Den stärksten Beweis glaubt mein Gegner für seine Behauptung in dem
Satze zu finden: „Plus (für palus) autem, cui nomen est Lutingen, empta
est ex magna parte cum x talentis a quodam milite, qui vocabatur Mangolt
de Eschibach“ (Bl. 27 b). Dieser Mangold von Eschenbach, Ritter, soll nach
der Ansicht meines Gegners der 1294-1338 lebende und urkundlich oft
erscheinende Mangold von Eschenbach sein. – Allein man beachte: dieser
Eschenbacher heisst nie Ritter (miles), sondern nur „domicellus“ (Junker);
dann sind während des Streites, den Muri mit den Baarern wegen der Gü-
ter in Lutingen bei Birri (Pfarrei Muri) in den Jahren 1285-1308 führte, die
Eschenbacher nie als nachbarliche Grundherren daselbst genannt; endlich
besass Muri 1285 schon die Hälfte der Güter in Lutingen4 und es konnte
Junker Mangold von Eschenbach in diesem kleinen Complexe nach Abzug
dessen, was den Baarern gehörte, gewiss nicht Güter im Werthe von X Talen-

1Herrgott, Geneal.„ vol. II., 211, 212.
2Kurz und Weissenbach, Beiträge I., 137, 434-438; Archiv Muri in Aarau.
3Kurz und Weissenbach, Beiträge I., 138.
4Kurz und Weissenbach, Beiträge I., 434.
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ten besitzen und darüberhin das Kloster noch gleichzeitig mit andern Gütern
daselbst beschenken. Daraus folgt, dieser Ritter müsse ein älterer, urkundlich
nicht vorkommender sein. Eine Stelle der Acta Murensia, welche sagt, ein
Albrecht von Eschenbach (ebenfalls in keiner Urkunde genannt) sei in Muri
als Mönch eingetreten und habe 20 Talente als Aussteuer bei seiner Profess
ins Kloster gebracht (Bl. 34 a), scheint den eben aufgestellten Schlussatz
zu bestätigen. Freilich behauptet mein Gegner dem gegenüber, die Genealo-
gie des Hauses Eschenbach sei vom 12. bis 14. Jahrhundert „vollkommen“
aufgehellt, und citirt dafür J. E. Kopp, H. Escher und A. Allein Kopp, der
gründlichste Kenner dieses Geschlechtes unter den angeführten Autoritäten,
lässt den ersten Eschenbacher, Herrn (I-XXIV) Walther, urkundlich im Jahre
1153 auftauchen.1 Doch dieser ist damals schon im Besitze vieler Güter,
zweier Burgen (Schnabelburg und Eschenbach), erscheint dann öfters an
der Seite von Grafen und Freiherren, an den Tagen Kaiser Friedrich’s I. und
stiftet mit seinen Brüdern Konrad (Abt zu Murbach) und Ulrich (Propst zu
Luzern) wie auch mit seiner Gemahlin und den Kindern das Cistercienser
Kloster Kappel am Albis. Das lässt mit Grund vermuthen, dass diese Edlen
lange vor 1153 in Eschenbach gehaust und ihren Reichthum gesammelt
hatten, und die Vermuthung, Ritter Mangold und der Mönch Albert haben vor
1153 gelebt und ihre Vergabungen und Verkäufe an Muri gemacht, gewinnt
dadurch neuen Halt. Noch mehr werde ich in dieser Ansicht bestärkt, wenn
ich bedenke, dass Mangold von Eschenbach, der bis 1338 erscheint, stark
verschuldet war und nicht wohl Vergabungen machen konnte. Am meisten
aber werde ich darin bestärkt, wenn ich die Beweisführung meines Gegners,
warum der Anonymus den verschuldeten Mangold „Ritter“ titulirte, ansehe. Er
sagt nämlich: erstens habe der Anonymus die „Standesverhältnisse (principes,
comites, nobiles, milites, liberi, servi) gar nicht beachtet“. Diesen Satz will er
durch Nachfolgendes begründen: a. rechnet der Anonymus die Grafen von
Tierstein und Nellenburg zu den principes (Bl. 8 a). So ist es. Georg Waitz2

bemerkt aber, dass dieser Standestitel im 11. bis 13. Jahrhundert kein scharf
abgegrenzter gewesen sei, was auch mein Gegner in einem folgenden Satz
zugesteht, indem er schreibt, dass in längst verschwundener Zeit „die comites
zu den principes gerechnet wurden“. Und wirklich nennt die Urkunde vom
Jahre 1210 Rudolf II. von Habsburg „princeps“.3 Dieser erste Beweis mei-
nes Gegners ist also für seine aufgestellte Behauptung kraftlos; – b. sollte
Chuono nobilis de Ruodan (Bl. 32 a) beweisen, dass der Anonymus die Stan-
desverhältnisse nicht genau beachte. Der Gegner citirt Herrgott (? Genealog.)
I. Seite 131. Da kann ich aber keinen „Chuono de Ruodan“ finden. Kopp4

(I-XXV) findet die ersten Glieder aus diesem Geschlechte und zwar als Ritter
im Jahre 1237; – c. wird vom Gegner angeführt „Ymzo nobilis de Ufhusen“

1Eidgen. Bünde II., 1, 374 ff.
2Deutsche Verfassungsgeschichte V., S. 410 ff.
3Herrgott, Genealog. I., 131.
4Eidgen. Bünde II., 1, 442 ff.
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(Bl. 32 a). Dieser erscheint wie Chuono von Ruodan urkundlich nirgends.
Mein Gegner verweist mich bezüglich des Ymzo auf Kopp1 und sagt in seiner
Anmerkung 96: „die Burg und Herrschaft Ufhusen gehörte den Freiherren
von Affoltern auf Waldsberg; die Edelknechte von Ufhusen kommen noch
im 14. Jahrhundert vor“. – Allein am besagten Orte ist keine Rede, dass die
Freiherren von Affoltern die Burg und Herrschaft Ufhusen auch besessen
hätten, sondern Kopp sagt nur, dass „Herr“ Werner, der letzte seines Stammes
(Affoltern), drei Schupossen zu Ufhusen um 20 Pfd. Berner Pfen. an Abt
und Konvent von St., Urban 1278 verkauft habe. In der ersten Hälfte des
14. Jahrhunderts war Ufhusen (nach Segesser, Rechtsgeschichte I., 651) im
Besitze der Herren von Büttikon, in deren Händen es noch lange verblieb. Was
von dieser Angabe meines Gegners zu halten sei, überlasse ich meinen Lesern.
Indessen erscheint als Zeuge im Jahre 1181 ein Werner von Uffhusen2 und
1246 ist die Rede von einer schon verstorbenen „domina de Ufhusen“.3 Das
gibt zu erkennen, dass die Herren von Ufhusen im 12. bis in die Mitte des 13.
Jahrhunderts blühten;4 – d. doch am schlimmsten steht es mit dem „nobilis
vir de Küssnach“ (Bl. 10 a), den mein Gegner besonders betont. Dieser vir de
Küssnach heisst Eghard, – der Gegner hat den Namen verschwiegen; er wohn-
te am Zürichersee, – der Gegner verschweigt auch das und citirt dafür Kopp
(Geschichte der eidgen. Bünde II. 1, 131 ff.) und Geschichtsfreund (Bd. XV., S.
146), die an den angeführten Stellen von den im 13. und 14. Jahrhundert zu
Küssnach am Vierwaldstättersee wohnenden Rittern sprechen. Der Text des
Anonymus aber lautet also: „Cumque hoc firmasset ... in manus cuiusdam
nobilis viri nomine Eghardti de Chüsnach, castello quodam, quod est iuxta
Turricinum (I-XXVI) lacum“. Aus der Erzählung des Anonymus geht zugleich
klar hervor, dass dieser vir nobilis am Ende des 11. Jahrhunderts lebte. Dies
bestätigt sogar eine Urkunde von Allerheiligen vom 2. Juni 1087, in welcher
er als Zeuge – „Eggehardus de Kussenach“5 auftritt. Dem Gesagten füge ich
keine Glossen bei. Uebrigens mögen die Leser wissen, dass der Titel „nobilis“
auch Rittern im 12. und 13. Jahrhundert gegeben wurde. Denn es sagt J.
E. Kopp bei Gelegenheit, da Graf Hartmann (der jüngere) von Kiburg dem
Landcomthur Dietrich um das Jahr 1256 die Erlaubniss verlieh, auch solche
in den Deutschorden aufzunehmen, welche den Ritterschmuck nicht haben,
aber doch aus ritterlichem Geschlechte rechtmässig abstammen (quam alios
homines nomen et characterem nobilitatis – habentes):6 „In diesem Sinne nen-
nen sich zuweilen die Ritter und Ritterssöhne nobiles“. Und Waitz7 schreibt:

1Eidgen. Bünde II., 1, 399 f.
2Herrgott, Geneal. II., 194.
3Daselbst, S. 286.
4Die 30 ersten Bände des Geschichtsfreundes des V-örtlichen Vereines sprechen von ihnen

nicht.
5Quellen zur Schweizer Gesch. III., Kloster Allerh., S. 16.
6Gesch. der eidgen. Bünde II., 1, 407, Anm. 8.
7Deutsche Verfassungsgesch. V., S. 384.
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Das Wort „adelich“ (nobilis) bezeichnet vorzüglich im 11. Jahrhundert den,
welcher auf eigenem Grunde und Boden sass“. Mein Gegner weiss also mit
den in den Acta vorkommenden nobiles nichts anzufangen, weil in diesen
Gegenden wegen Mangel an Urkunden Ritter aus der ersten Hälfte des 12.
Jahrhunderts, die damals Vergabungen nach Muri machten, selten in Docu-
menten erscheinen. Sie sind daher nebst Eggehard am Zürichersee ein neuer
Beweis, dass der erste Anonymus in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts
lebte, und der Ritter Mangold von Eschenbach aus dieser Zeit stammt.

Mitten in die mühevoll herbeigeführten Beweise, dieser Mangold von Eschen-
bach gehöre dem 14. Jahrhundert an, bringt mein Gegner als solchen auch
die Bezeichnung des Kaufpreises für die Güter in Lutingen „cum x talentis“
und behauptet, dass „bei uns nur in Mark, Viertelsmark und Schillingen“
bis zu Anfang des 14. Jahrhunderts gerechnet wurde. Allein mein Gegner
weiss vielleicht besser als ich, dass man schon in der ersten Hälfte des 12.
Jahrhunderts zugleich mit Talenten in Süddeutschland rechnete. Meine Leser
wollen die Güterbeschreibung (I-XXVII) des Klosters Allerheiligen vom Jahre
1150 nachlesen.1

Endlich sollte ich auch den zweiten Beweis meines Gegners, warum der An-
onymus den bis 1338 lebenden Mangold von Eschenbach möchte „Ritter“
(miles) genannt haben, näher ins Auge fassen. Allein der ist kaum ein Wahr-
scheinlichkeitsbeweis, wie es selbst mein Gegner fühlt; denn er schreibt: man
dürfe annehmen, Mangold habe nach 1318 den Ritterschlag erhalten, weil
er 1321 etc. nicht mehr Junker heisst. Werthlos möchte dann auch der Satz
meines Gegners sein: „Die concives (Bl. 37 b) gehören ohne Zweifel zur Bür-
gerschaft zu Meyenberg“; denn der Anonymus sagt nicht deutlich, ob der Kauf
der Güter in Horben vor oder nach 1255, wo Meyenberg noch castrum heisst,
abgeschlossen wurde. Zugleich bemerkt Du Cange, das Wort „castrum“ habe
auch die Bedeutung von „oppidum“.

5. Ich komme nun zum fünften Beweis meines Gegners, die Unkenntniss der
älteren Geschichte, der für die Entstehung der Acta Murensia nach 1300
sprechen soll. Die Fehler und Mängel, welche in diesem vorkommen, habe
ich oben S. XI ff. einlässlich behandelt; daher sehe ich ab von einer weitern
diesbezüglichen Erörterung.

Den 6. und 7. Beweis für die späte Entstehung der Acta – die Abneigung
des Anonymus der Acta gegen das Stifterhaus und der Zweck bei deren
Abfassung, halte ich kaum der Erwähnung werth. Der Zweck der zwei Mönche
von Muri bei der Abfassung der Acta war: den Mitgliedern des Klosters zu
zeigen, wie und durch wen das Gotteshaus gestiftet, wie es päpstlich und
kaiserlich geschirmt wurde und welche Freiheiten und Besitzungen es erlangt
hatte. Diese Tendenz konnte ein Schreibender vom 12. wie vom 13. und 14.

1Quellen zur Schweizer Gesch. III., S. 126 ff.
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Jahrhundert haben. Wie sollte also dieser Umstand eine Beweiskraft für die
späte Abfassung der Acta haben?

Besser sollte dieselbe durch die Abneigung, ja, den glühenden Hass des
Schreibers gegen die Stifterfamilie begründet werden, weil ein solcher Hass
gegen die Habsburger erst nach (I-XXVIII) 1300 möglich war. Mit grösstem
Fleisse suchte mein Gegner alle Stellen aus den Acta zusammen,1 welche
diesen Hass Muri’s nicht bloss gegen die Stifterfamilie, sondern „gegen alle
Reichen“ darthun sollten. Und fürwahr, aus der Darstellung meines Gegners
möchte man fast meinen, der Anonymus von Muri wäre der ärgste Socialde-
mokrat gewesen, und sei, weil er so unartig schrieb, nach der Ansicht meines
Gegners aus einer Bauernfamilie entsprungen. Doch wer zu viel beweist,
beweist nichts. So behauptet mein Gegner, das Kloster Muri ist seit der Mitte
des 13. Jahrhunderts von der Stifterfamilie, namentlich beim Brande vom
Jahre 1300, kaum eines Blickes gewürdigt worden. Zum Beweis dieses Satzes
stellt er unbegründete Vermuthungen auf. So schreibt er: a. Burkard von
Frick habe bei der Aufnahme des österreichischen Urbars den Herzögen einige
Rechte vindicirt. Welche, sagt mein Gegner nicht; b. das Stifterhaus habe
nach 1240 nicht mehr in seinem ältesten Hausstifte seine Grabstätte gewählt.
Der Muri-Hauschronist, P. Anselm Weissenbach, sagt aber: Heilwig, Gräfin
von Kiburg, die Mutter König Rudolfs I., gestorben am 30. April,2 wurde im
Jahre 1260 in Muri begraben.3 Also Habsburg wählte auch nach 1240 die
Grabstätte in Muri; c. sagt er: von der Zeit, da Graf Rudolf IV. (später König)
mit dem gebannten Kaiser Friedrich II. hielt (ca. 1241) sei nie mehr ein intimes
Verhältniss zwischen dem Kloster und dem Stifterhause eingetreten.

(I-XXIX) Als Beweis bringt er, dass weder König Rudolf I. noch König Albrecht I.
noch König Friedlich (III.) dem Kloster Muri, ungeachtet es wegen des Brandes
vom Jahre 1300 „in grösster Noth“ war, irgend eine Hilfe leisteten. Es ist
wahr, dass sich von 1240-1399 keine wichtige vom Hause Habsburg gemach-
te Vergabungen urkundlich nachweisen lassen; es kann aber a. auch nicht
urkundlich gezeigt werden, dass in diesen Zeiten zwischen Habsburg und
Muri ein so andauernder, glühender Hass, wie mein Gegner dem Leser glau-

1Adler, 1883, Separatabdr. S. 13, Anm. 106.
2In meiner Ausgabe der Acta Murensia (Basel, bei Felix Schneider, 1883, S. 15, Linie 20

von oben sollte es statt 27. April 30. April heissen.
3Annales, p. 224 (nicht 244, Adler, 1884): „cujus corpus ad Monasterium Murense defer-

tur“, Weil mein Gegner diese Angabe nicht direkt widerlegen kann (Adler, 1885, 112), so
möchte er die Quelle, die ich citirte, discreditiren. Ich berief mich einfach auf „P. Anselm
Weissenbach, Annales (in Muri-Gries), p. 224“. Er aber schreibt: „Der Hinweis auf die spä-
tern Funde von Gräbern (ich habe gar nicht auf diese Funde von Gräbern hingewiesen,
und auch P. Anselm hat dies nicht gethan; denn dieser schloss die Annales 1693 ab und
starb 1696, während die Gräber der Habsburger erst 1701 geöffnet wurden) und Stöck-
lin’s Chronik ist hier nicht zutreffend“ (Stöcklin schrieb keine Chronik, sondern sammelte
fleissig Acta für die Muri-Geschichte – Miscellanea). Eine solche Art der Beweisführung
ist eines Gelehrten unwürdig.
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ben machen möchte, bestanden habe; b. ist es nicht sicher, dass Muri 1300
wirklich in grosser Noth sich befand, wenn es schon wegen allfälligen Mangels
an Wohnungen einen Mitbruder, Ulrich Businger, damals nach Zwiefalten ge-
schickt haben soll. Dieser Ulrich möchte aber eher beim zweiten Brande 1363
nach Zwiefalten gekommen sein; denn erstens erscheint er urkundlich erst
am 7. September 1389 und am 16. März 1395; zweitens ist es nicht gewiss,
dass 1300 ein Heinrich Abt in Muri gewesen sei; eher regierte damals Rudolf
I., während es gewiss ist, dass 1363 ein Heinrich Abt in Muri war; drittens
melden Mönche aus Zwiefalten im vorigen Jahrhundert nach Muri, Sulger,
der Mittheiler dieser Anwesenheit eines Mönches von Muri in Zwiefalten in
Folge eines Brandes, sei in den Angaben der Jahreszahlen unsicher und das
Original, welches Sulger citire, sei nicht mehr vorfindlich.1 Drittens bringt
mein Gegner wiederholt die Urkunde von 1279 als Beweis für die zwischen
Muri und Habsburg bestehende Abneigung. Mir ist das aber unerklärlich.
Wohl sagt Kopp,2 dass die beiden Söhne König Rudolf’s (Albert und Hartmann,
die Siegler der Urkunde) ungewöhnlicher Weise nicht Königssöhne (filii Ro-
manorum regis) genannt sind. Kopp folgert aber nur daraus, weil die drei
Abdrücke dieser Urkunde3 „R.4 prepositus Beronensis (Rudolf von Froburg,
† am 28. September 1272) haben: dass die Verhandlung (I-XXX) in eine frü-
here Zeit zurückgreift, d. h. dass die Angelegenheit vor 1272 besprochen,
aber erst 1279 verbrieft wurde. Einen Streit mit den Rittern von Baar findet
Kopp in dieser Urkunde nicht; denn er hebt für seine Geschichte folgenden
Inhalt heraus: „Drei Huben zu Waltoswile im Kirchspiele Boswil, welche der
Ritter Arnold von Waltoswile besessen, hierauf Graf Albrecht von Habsburg
an Muri und Hermetswile zu zwei und einem Theile vergabt und dann Abt
und Konvent dem Ritter von Hohenfels um 24 Mark zu Pfand gesetzt hatten,
lösete nachwärts Burghard von Baar, Schultheiss zu Bremgarten, unter der
Bedingung, dass er mit Frau und Kindern sie auf Lebenszeit gegen einen
Jahreszins zu geniessen habe. Indem nach Burghard’s Tod Wittwe und Sohn
dessen Verpflichtungen und Rechte übernommen, verkauften sie zugleich an
Abt Heinrich zwei Schupossen um 8 Pfd. Pfennige und traten für 10 Pfd. die
Mühle zu Waltoswile, ihr Erbe vom Gotteshause, mit allem Rechte an dasselbe
ab; nur das Vogteirecht über Huben und Mühle, wofür aus dem Speicher zu
Muri ein Mütt Hafer bezahlt wurde, behielt der Sohn sich und seinen Erben

1Adler 1883 und 1885 (S. 112).
2Gesch. der eidgen. Bünde II., 1, 482, Note 4.
3Fridolin Kopp, Vindic. Act. Mur., p. 277-281; Herrgott Geneal. II., 487 sq.; Kurz und W.,

Beitr. I., 21 ff.
4Ich lese D. (vgl. meine Editio der Acta Mur., S. 132). Weil ich statt R. – D., statt Baris –

Barro, statt tantum solidorum – trium solidorum, statt im Kolre – im Kelre, statt mihi und
nihil – michi und nichil, statt Küssonach – Kussenach, statt Becherû – Bechû, statt Win-
garten – Wingartler, statt in custoria – in cimiterio etc. lese und weil ich deshalb die drei
fast gleichen Abdrücke dieser Urkunde als “fehlerhaft“ bezeichnete, so beschuldigt mich
mein Gegner einer Fälschung der Urk. (Adler, 1885, S. 112). Wie soll man ein solches
Verfahren nennen!
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vor“. Wo sind hier die Richter, wenn es ein Streit sein sollte? Die Durchlauch-
ten Herren Albert und Hartmann besiegeln einfach das Verhandelte auf Bitte
der friedlich sich einigenden Parteien.

Unbillig ist die Zumuthung meines Gegners, dass der König Friedrich (†
1330) und sein Bruder Leopold, geschlagen bei Morgarten 1315 († 1326),
und die übrigen herzoglichen Brüder des „armen Klosters“ (Muri) nicht ge-
dachten. Denn wie hätten diese sich um Muri annehmen sollen, da sie von
den Eidgenossen und von König Ludwig dem Bayer hart bedrängt waren! Im
Gegentheil Muri musste sich wegen der andauernden Kriege der Habsburger
– der österreichischen Leute, annehmen, indem es wegen Verpflegung und
Versorgung (I-XXXI) der Söhne österreichischer Ministerialen in der Umgebung
grosse Ausgaben machte; denn es meldet die Inkorporationsbulle der Pfarrei
Bünzen vom Papste Johann XXII. (25. April 1325): „Verum propter guerras,
quae in illis partibus diutius ingruerunt ac nimiam susceptionen hospitum,
quos ex gentibus dilectorum filiorum ducum Austriae et aliorum nobilium, cum
in medio terrae dictorum ducum dictum monasterium consistere dignoscatur,
iidem abbas et conventus (Murens.) sustinuerunt, eosque oportet continue
sustinere“.1 Wenn also Muri die geliebten Söhne der in den Kriegen mit den
Eidgenossen unglücklich gewordenen Habsburger Dienstmannen längere
Zeit verpflegte und sich dadurch selbst in Armuth stürzte („tantis debitis
et paupertatis oneribus est oppressum“ – des Brandes von 1300 geschieht
keine Erwähnung);2 wer sollte noch sagen, Muri sei nach 1240 in keinem
intimen Verhältnisse mehr mit dem Stifterhause gestanden! Das Gesagte
möge genügen. Die nachfolgende Geschichte wird diesen Vorwurf ohnehin
widerlegen. Der Impietät hat sich Muri weder gegen die Stifterfamilie noch
gegen irgend eine Regierung schuldig gemacht. Begangenes Unrecht hat es
nicht bloss im 12. und 13., sondern in allen Jahrhunderten getadelt. Sogar im
19. Jahrhundert, im Jänner 1841, protestirte Adalbert II. feierlich gegen die
ungerechte Aufhebung des Klosters, ohne die Loyalität gegen die aargauische
Kantonsregierung zu verletzen.

Die sieben Beweise meines Gegners entkräfteten meine Behauptung hinsicht-
lich der Zeit, wann die zwei Verfasser der Acta Murensia lebten und schrieben,
nicht. Daher eile ich mit ihm zu seinen

IV. Schlussätzen.

1. Die unter Propst Reginbold († 1055) geschriebenen Bücher, die zur Zeit
des ersten oder zweiten Anonymus abgenutzt (quorum aliqua pars jam ve-
tustate defecerunt) oder geraubt waren, bieten keinen Beweis für die späte
Entstehungszeit der Acta, weil sie durch vielen Gebrauch ebenso gut 1140
oder 1280 abgenutzt sein konnten, wie nach 1300. Dasselbe (I-XXXII) gilt
von den Gütern. – Der St. Johannes Altar in der Muri-Pfarrkirche, der unter

1Murus et Antem. III., p. 83; Arch. Muri in Aarau.
2Daselbst.
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Abt Ulrich um das Jahr 1110 geweiht wurde, war um das Jahr 1140 nicht
„Altershalber zusammengestürzt“ (Bl. 19 b ), sondern der erste Anonymus,
der als Augen- und Ohrenzeuge schreibt, sagt einfach: „Sed quia altare male
compositum (schlecht gebaut) fuit, sub abbate Roezelino effregimus ipsum
altare et, sicut modo est, collocavimus“, zugleich bemerkt er, dass die Reli-
quien wegen Feuchtigkeit vermodert waren (ex humore terre conputruerunt).
Ein schlecht gebauter Altar muss oft schon innerhalb 10 oder 20 Jahre
abgebrochen werden.1 – Anderes übergehe ich.

2. In der zweiten Abtheilung des Schlusses hat mein Gegner an der Spitze
folgenden Satz: „Wären die Acta Murensia in früherer Zeit entstanden, so
müssten sie genaue Nachrichten über die Kämpfe zwischen der päpstlichen
und kaiserlichen Partei enthalten, welche in der Zeit Kaiser Heinrich’s IV. in
Alemanien wütheten. Der Autor der Acta Murensia hatte hiervon auch nicht
die leiseste Ahnung“.

Ich finde es sehr unbillig, einen Hauschronisten, der nur die Angelegenheiten
seines Klosters den Mitbrüdern überliefert, zumuthen zu wollen, dass er von
politischen Kämpfen und Parteiungen schreibe. Mit besserem Rechte könnte
ich meinem Gegner gegenüber sagen: Wären die Acta Murensia nach 1300
entstanden, so müssten sie genaue Nachrichten über die Kämpfe zwischen
dem Habsburger-, Nassauer-, Luxenburger- und Wittelsbacher Hause, wie
auch zwischen den Habsburgern und Eidgenossen (Schlacht bei Morgarten
1315) enthalten. Der Autor der Acta lässt aber nicht einmal erkennen, dass er
diese Ereignisse vernommen hätte.

Der Anwesenheit des Abtes Wilhelm von Hirschau und des Grafen Burkard
von Nellenburg in Muri bei der Regelung der Verhältnisse dieses Stiftes „vor
dem Ausbruche des Kampfes zwischen der kaiserlichen und päpstlichen Par-
tei“ 1082, kann ich aus dem Grunde keine politische Bedeutung, die der
Anonymus hätte ahnen sollen, beimessen, weil der volle Ausbruch (I-XXXIII)
des Kampfes zwischen der kaiserlichen und päpstlichen Partei bereits schon
zwei Jahre vorher (1080) geschehen war, indem Heinrich IV. den Guibert,
Erzbischof von Ravenna, zum Gegenpapst (Clemens III.) wählen liess, und
demselben huldigte, mit dem Versprechen, ihn nach Rom zu führen, wie er
auch wirklich nach Besiegung des Gegenkönigs (15. Oktober 1080) schon
am 21. Mai 1081 vor Rom erschien.2 Endlich wie sollte die Herbeiziehung
der Gründung einer Confraternität (eines Gebetsvereines für die verstorbenen
Mitglieder) zwischen Abt Wilhelm von Hirschau, Abt Uto von St. Blasien und
Abt Luitfrid von Muri3 beweisen, dass der Anonymus der Acta Murensia nicht
im Entferntesten den wichtigen Moment vor dem Ausbruche des Kampfes

1Solcher Versehen macht sich mein Gegner zu oft schuldig! In der Anmerkung hat er den
lateinischen Text richtig angegeben. Sonderbar!

2Watterich, Bd. I., S. 441; Pertz, Decr. Brixin., Leg. II., 51.
3Neues Archiv der Gesellsch. für ält. deutsche Gesch. VII., 175. 3
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zwischen der kaiserlichen und päpstlichen Partei erblickte, da diese Confra-
ternität zufolge Nachweis Dr. Baumann’s erst um das Jahr 1090, jedenfalls
nach der Erwählung Luitfrid’s zum Abte von Muri (1085) und nach dem Tode
des Papstes Gregor VII. ins Leben gerufen wurde. Daher tadelt mein Gegner
den Autor der Acta mit Unrecht, dass ihm der Kampf der Habsburger mit den
Lenzburgern im Jahre 1082 (eher 1085) „sichtlich nur eine Privatfehde, statt
ein Glied im grossen Kampfe, der damals die Welt bewegte“, zu sein schien.

Uebrigens mögen die Leser die Gründe meines Gegners für seine Behaup-
tung und die Beweise für meine Ansicht über die Entstehungszeit der Acta
Murensia ruhig erwägen und darnach ihr Urtheil bilden. Ich gehe jetzt zur
Beweisführung eines andern Satzes über:

B. Der in den Acta Murensia angegebene Guntram
der Reiche ist höchst wahrscheinlich der Stammvater
des Hauses Habsburg und möchte im Elsass oder
Breisgau gehaust haben.

In diesem Satze liegt eine doppelte Annahme: (I-XXXIV)

I. Guntram der Reiche ist höchst wahrscheinlich der Stammvater des habs-
burgischen Hauses.

Dies erhellt zunächst aus dem, was der Anonymus der Acta Murensia hierüber
sagt. Er theilt in wenigen Worten (Bl. 1 b) mit: der Sohn Guntram’s des Reichen
(divitis) sei Kanzelin, Graf von Altenburg, gewesen, und Kanzelin habe wieder
einen Sohn Radeboto, den er später Graf nennt, gehabt (Bl. 2 b und 3 b u. s.
w.).

Da die Glaubwürdigkeit des Anonymus trotz einiger Lücken und Mängel nicht
erschüttert ist, ja, durch die von Oswald Redlich im Statthaltereiarchiv zu
Innsbruck aufgefundene Urkunde vom 1. März 1064 noch mehr an Ansehen
und Zuverlässigkeit gewonnen hat,1 halte ich diese Mittheilung des Anonymus
so lange für wahr und richtig, bis bessere Quellen selbe als falsch darzustellen
vermögen, die aber der Verfasser zu den „Anfängen des Hauses Habsburg“ zu
erbringen noch nicht im Stande war.

Die Aussagen des Anonymus über die Anfänge des habsburgischen Hauses
werden dagegen bekräftigt durch die treffliche Arbeit des Archivrathes Alois
Schulte, „Studien zur ältesten und älteren Geschichte der Habsburger und

1Mittheilungen des Institutes für österreichische Geschichtsforschung, Bd. V., 405 und
406; Bd. VII., Habsburger Studien von Alois Schulte, Archivrath in Karlsruhe; vgl. auch
G. Becker, Catalogi Bibliothecarum antiqui, Bonn, 1885.
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ihrer Besitzungen“.1 Ueberzeugend hat dieser an der Hand oben erwähnter
Urkunde vom 1. März 1064 folgende Sätze dargethan: Rudolf der Gründer
des Klosters Ottmarsheim, ist ein Bruder Radbot’s und gehört zur Habsbur-
ger Familie;2 die drei Brüder, Bischof Werner, Radbot und Rudolf, stehen
unzweifelhaft an der Schwelle der habsburgischen Geschichte. Ist dem also,
und werden die Mittheilungen der Acta Murensia durch die auf Grund der
Urkunde vom 1. März 1064 gewonnenen Resultate des Alois Schulte in diesen
Theilen bestätigt, so gewinnt auch die Angabe des Anonymus, Guntram der
Reiche stehe an der Spitze des habsburgischen (I-XXXV) Hauses, neuen Halt.
Dies anerkennt auch Oswald Redlich in seiner Recension der Studien des
Alois Schulte,3 indem er schreibt: „Dieser neu gewonnenen Grundlage zufolge
wird es denn auch möglich sein, die Genealogie der Habsburger mit mehr
Berechtigung als bisher nach rückwärts zu verfolgen und über mehr oder
weniger haltlose Hypothesen hinaus zu gesicherten Ergebnissen zu gelan-
gen“. – Aus dem Angezogenen ergibt sich, dass Guntram der Reiche höchst
wahrscheinlich der Stammvater des habsburgischen Hauses sei.

Gestützt auf die Resultate dieser beiden Forscher, so wie auf eigene For-
schung über die Stammesbesitzungen der Habsburger und über das Herzogs-
geschlecht der Ediconen tritt im neuen „Jahrbuch für Schweizer Geschichte“
Oberlehrer E. Krüger in Zürich mit einer Studie: „Zur Herkunft der Habsbur-
ger“, in die Oeffentlichkeit, welche die Frage, so weit dies überhaupt möglich
ist, im Sinne der Ediconen-Abstammung der Habsburger lösen will. Der eben
genannte Historiker weist auf die Thatsache hin, dass Guntram der Reiche,
der von der Chronik von Muri genannte Stammvater der Habsburger, genau
um dieselbe Zeit gelebt haben muss, wie der 952 wegen Hochverraths verurt-
heilte Egisheimer Guntram, und behauptet als äusserst wahrscheinlich, dass
beide Guntram eine und dieselbe Person sind.

Ich wende mich zum zweiten Theile meines aufgestellten Satzes:

II. Dieser Guntram möchte im Elsass oder Breisgau gehaust haben.

Die Beweise hiefür nehme ich wieder zumeist aus Schulte’s „Habsburger Stu-
dien“. Derselbe zeigt auf Grund der an das Kloster Ottmarsheim von Rudolf
vergabten Güter, dass in der Mitte des 11. Jahrhunderts (vgl. Urk. vom 1.
März 1064) die habsburgische Familie zwar Theile ihres Besitzthums in der
Schweiz und einzelne in Schwaben gehabt habe, dass aber der wichtigste
Theil ihrer Besitzungen im Ober- und Unterelsass und im Breisgau gelegen
war (Separatabdr., S. 6-15). Das (I-XXXVI) Kloster Muri erhält die Hauptbesit-

1Mittheil. des Institutes f. österr. Geschichtsforschung, Bd. VII.
2Oswald Redlich (Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, 37. Jahrgang, 1886, S.

457) ist mit Schulte’s Ansicht einverstanden.
3Daselbst. Vgl. auch Specimen Genealogico-Progonologicum a Rudolpho Coronino comite

de Cronberg, locupletatum et continuatum a Francisco Carolo Palma, Viennae 1774, p.
44-48.
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zungen in seiner Umgebung, doch auch solche im südlichen Breisgau und
im Oberelsass. Rudolf gründet sein Kloster im Winkel zwischen Ill und Rhein
und begabt es dort und in den beiden andern Gauen, und gleichwohl sind –
wenigstens im Elsass – die Habsburger auch später gerade an diesen Orten
noch begütert. Ein späterer Habsburger (Otto II.) wird bei Ottmarsheim auf
seinem Schlosse Budenheim ermordet1 und ein anderer beschliesst nicht weit
davon seine Tage2. Das Alles beweist, dass die Habsburger mit dieser Gegend
auf das engste verwachsen waren und zwar, bevor sie die Grafschaft daselbst
erhielten.

Dann beachte man, dass sie ihre Macht im Elsass nicht durch die Uebertra-
gung der Grafschaft bekamen, sondern die Grafschaft wurde ihnen übertra-
gen, weil sie ein mächtiges Geschlecht dieser Gegend waren. Darum heisst
Rudolf, der Sohn des Grafen Lanzelin von Altenburg, obwohl nicht Graf, „vir
illustris“3, zumal, wie Schulte richtig bemerkt (H. Studien, Separatabdr., S.
17), die in dieser Beziehung liegende Standesqualification nicht durch die
Bekleidung oder Nichtbekleidung eines Grafenamtes bedingt ist. Demnach,
schliesst derselbe Schulte, „kann man vielleicht mit dem gleichen Rechte,
wie man die Wiege des Hauses Habsburg im „Eigen“ an der Reuss und Aare
sucht, sie in das Gebiet zu beiden Seiten des Rheins von Basel bis unterhalb
Breisach ... verlegen. Vielleicht ist dort in der Dorfkirche von Ottmarsheim
noch heute die Kapelle der Pfalz erhalten, in welcher die Habsburger des 11.
Jahrhunderts wohnten“.

Schulte sucht die zuletzt ausgesprochene Ansicht aus der Construktion der
heutigen Pfarr- ehemals Klosterkirche zu beweisen (H. Studien, Separatabdr.,
S. 5). Er sagt nämlich: „dass es sich hier um eine Nachbildung der Achener
Pfalzkapelle handelt, anerkannte sofort Schnaase, ganz so, wie dasselbe
(I-XXXVII) Vorbild auch auf andern Pfalzhöfen der Karolinger nachgeahmt
wurde“. Vergleicht man aber die Anlage der Klosterfrauenkirchen, Chöre u. s.
w. mit dieser Anlage, so sei es klar, bemerkt er weiter, dass kaum eine andere
Construktion erdacht werden konnte, welche weniger dem Zwecke entspräche,
die Nonnen den Blicken der übrigen Menge zu entziehen. „Wie das Münster zu
Aachen alle seine andern Nachahmungen und die späteren doppelschossigen
Burgkapellen eben Kapellen zur Hausandacht, Pfalzkapellen waren, so ist es
auch wohl bei Ottmarsheim der Fall. Es ist somit höchst wahrscheinlich uns
eine alte habsburgische Pfalzkapelle in der Kirche von Ottmarsheim erhalten,
und ihre für die damalige Zeit prächtige Bauart beweist am sichersten den
Reichthum des Hauses. Es ist das einzige Beispiel, dass von Seiten eines
Edlen der Pfalzkapellenstil des Kaiserhofes nachgeahmt wurde“.

1Acta Mur., Bl. 11 a, Ruinen einer Burg Budenheim im Elsass unterhalb Basel sind bis
1865 gewesen.

2Adalbert I., Bruderssohn Bischof Werner’s, starb in Hünigen unterhalb Basel ca. 1056
(Acta Mur., Bl. 5 b).

3Urk. vom 30. Jänner 1063 (Schöpflin, Alsat. diplom., pars I., Nr. 216.
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Dem Gesagten pflichtet auch Oswald Redlich bei und schreibt (Zeitschrift
für österr. Gymnasien, l. c.): „Mit diesen Anzeichen für ein angesehenes Ge-
schlecht stimmt der reiche Grundbesitz, mit welchem Ottmarsheim dotiert
wurde. Und Schritt für Schritt lässt sich nun verfolgen, wie auch die andere
habsburgische Gründung, Muri, an eben denselben Punkten, wie Ottmars-
heim, Besitzungen inne hatte, die von den Habsburgern herrührten. Die Güter
der beiden Klöster bilden zusammen gerade im Breisgau und im gegenüber
liegenden Theile des Elsasses einen beinahe geschlossenen Bezirk – kein
Zweifel, dass damit ein altes Machtgebiet der Habsburger nachgewiesen ist“.

Wenn nun der Anonymus der Acta Mur. Guntram, den Stammvater der Habs-
burger, den Reichen, und dessen Sohn, Lanzelin, einen Grafen nennt, so steht
das mit dem Gesagten der zwei oben angeführten Gewährsmänner vollkom-
men im Einklange; nur ist nicht bestimmt ausgedrückt, welche Grafschaft
dieser Lanzelin inne hatte, höchst wahrscheinlich die von Klettgau, wo eine
Altenburg, dem Kloster Rheinau gegenüber, auf einer vom Rheine umflossenen
Halbinsel stand.

Dies veranlasst mich, zu einem weitem Satze überzugehen: (I-XXXVIII)

C. Radeboto, der Habsburger, war Graf und höchst
wahrscheinlich im Klettgau.

I. Den schwächsten Beweis, den ich in meiner „Entgegnung“1 für die Behaup-
tung, der Habsburger Radeboto sei Graf gewesen, anzog, lasse ich fallen, weil
kein hinreichender Grund vorhanden ist, annehmen zu dürfen, dass dieser
Radeboto mit jenem Grafen Radbot, der im alten Nekrologium, das aus Nieder-
münster stammt und in Muri aufbewahrt wurde,2 erscheint, identisch sei. Da
aber die übrigen Beweise aufrecht bleiben: dass Radebot im Hermetschwiler
Nekrologium am 30. Juni als „comes“ eingezeichnet ist, in den Acta Mur. in
der zweiten Hälfte seines Lebens immer „Graf“ heisst (Bl, 2 b, 4 au. s. w.) und
dass seine Tochter Richenza einen Grafen von Lenzburg heirathen konnte,3

so bleibt meine Behauptung, der Habsburger Radeboto sei Graf gewesen,
aufrecht.

II. Den eben genannten Gründen fügte ich noch einen andern bei: dieser
Radeboto möchte derselbe sein, der am 29. Oktober 1023 in einer Urkunde
des Klosters Rheinau als Graf von Klettgau erscheint.4 Wenn mir auch für
die Identität des Habsburger Radeboto mit dem Grafen Radbot im Klettgau

1Adler, 1884.
2Gerbert, Monumenta vet. Liturg. alem. I., p. 500, Nota 4.
3Herrgott, Geneal., vol. I., p. 272.
4Herrgott, Geneal., vol. II., p. 105, 106.

29



1. Vorwort.

keine zwingende Beweise zu Gebote stehen, so glaube ich doch, dass sie
stärker sind, als die, welche der Verfasser „Zur Frage“ dagegen vorzubringen
vermag. Der positive Beweis, welchen dieser anziehen will, ist falsch und ganz
irrig. Wer immer das Actenstück vom Jahre 1027,1 worin Bischof Werner
von Strassburg seine Bestimmungen für das neu gestiftete Kloster Muri trifft,
durchliest, wird darin keinen Radeboto finden, sondern Lanzelin, den leibli-
chen Bruder des eben genannten Bischofs, der wirklich damals noch nicht
Graf, sondern nur „militie cingulo preditus“ war. – Indessen wichtiger ist der
andere Beweis, mit welchem mein Gegner diesen sehr (I-XXXIX) missglück-
ten zu stützen glaubte, dass nämlich am 10. Juli 1045 und später,2 so viel
bekannt, kein Habsburger die Grafschaft Klettgau inne hatte. Das ist aber
nur ein Wahrscheinlichkeitsbeweis, dass die Habsburger auch früher diese
Grafschaft nicht inne gehabt haben möchten. Wohl war es damals Regel, dass
die Grafschaften von dem Vater auf den Sohn übergingen und dauernd in
den Händen bestimmter Familien blieben.3 Ja, diese Regel erscheint sogar als
ein Recht, welches der König nur anzuerkennen hatte, namentlich nachdem
K. Konrad II. am 28. Mai 1037 im Feldlager vor Mailand die Constitutio de
feudis gegeben hatte.4 Allein die Gelehrten glauben, dass diese Constitutio de
feudis sich nicht auf die Grafschaften beziehe, und selbst der eben angerufene
Waitz sagt, dass auch später Absetzungen vorkommen (ohne Angabe des
Grundes); „aber es sei mehr eine Frage der Macht als eine blosse Anwendung
des Rechtes, warum es sich in solchen Fällen handelt“. Doch nebst der Macht
kann es ja Gründe der Güte für die Versetzung gräflicher Familien von einer
Grafschaft in die andere geben. Und gerade das mag das Hauptmotiv gewesen
sein, warum Radeboto’s Nachkommen aus dem Klettgau verschwinden und
in dem Elsass, wo sie die wichtigsten Besitzungen hatten, als Grafen auftau-
chen. Dass K. Heinrich II. und K. Konrad II. dem Hause Radeboto’s gewogen
waren, beweist das Zutrauen, das beide Kaiser dessen Bruder, dem Bischof
Werner von Strassburg (vgl. Wipo), schenkten. Noch verständlicher würde uns
diese Versetzung werden, dürften wir ganz sicher den Guntramnus comes
als identisch mit dem Guntramnus dives der Acta Murensia denken; denn so
wäre diese Versetzung nur eine Wiedererstattung des dem Grafen Guntram
abgenommenen Grafenlehens an seine Nachkommen. Die Habsburger konn-
ten somit vor 1045 die Grafschaft Klettgau besessen und dafür eine andere
erhalten haben.

Während also mein Gegner die Identität des in den Acta Murensia genannten
Grafen Radeboto mit jenem in der Urk. (I-XL) vom 29. Oktober 1023 vorkom-
menden Grafen nicht zu entkräften vermag, glaube ich selbe, wenn nicht
durch evidente, doch durch gute Beweise stützen zu können.

1Herrgott, Geneal., vol. II., p. 107-108.
2Adler, Zur Frage, 1885, S. 109.
3G. Waitz, Deutsche Verfassungsg. VII., S. 10 ff.
4Pertz, leg. II., 39; J. B. Weiss, Lehrbuch der Weltgeschichte, Bd. II., 2, 1031.
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Hier handelt es sich um einen Grafen im südwestlichen Alamannien. Ein-
fache Grafen wurden damals in Deutschland wohl höchst selten von einem
Herzogthum auf eine weit entlegene Grafschaft eines andern Herzogthums
entsendet. Daher dürfen wir nicht denken, dass etwa Graf Radbot, der bei
Regensburg,1 oder jener Graf Radbot, der bei Klausen in Tirol ca. 10052 Ver-
gabungen machten, im Jahre 1023 die Grafschaft Klettgau hätten inne haben
können, sondern wir müssen einen solchen Radbot in einer angesehenen
Familie Alamanniens suchen, und den bietet uns das wohl begüterte, vom
Klettgau nicht ferne gelegene Haus Habsburg, aus welchem ein Glied bereits
den bischöflichen Stuhl in Strassburg erlangt hatte. Dieser Beweis erhält
noch mehr Kraft, wenn wir bedenken, dass bis dahin kein anderer Graf Rad-
bot, als dieser Habsburger im Anfange des 11. Jahrhunderts in Alamannien
aufgetaucht ist.

Kein geringer Beweis, Radeboto von Habsburg sei Graf in Klettgau gewesen,
ist auch der, dass sein Vater Lanzelin diese Grafschaft inne gehabt hatte. Der
Anonymus der Acta Murensia nennt Lanzelin einfach „comitem de Altenburg“
(Bl. 1 b). Altenburg war aber ein Gerichtsplatz im Klettgau; denn es bringt
Rusten Heer3 aus dem Werke des P. Muos (S. 22) eine Urkunde vom Jahre
892, welche folgenden Schluss hat: „Actum in pago Clegowe in villa Altenburg
coram Gozberto comite anno V. regis Arnulfi“. Schon urkundlich finden wir
sichere Beweise, dass sich Grafen anfangs des 11. Jahrhunderts, nach ihren
Burgen, wo sie hausten, nannten,4 den Chronikschreibern war dies, die
Grafen damals nach ihren Burgen zu nennen, noch mehr geläufig. Daraus
erhellt, Altenburg bezeichnet die Grafschaft Klettgau, Lanzelin hatte sie inne
und sein (I-XLI) Sohn Radeboto ist ihm zufolge der bestehenden Regel der
Erblichkeit der Grafschaft5 in derselben nachgefolgt. – Dass die Habsburger
auch wirklich Connexionen mit der Grafschaft Klettgau hatten, erkennen
wir daraus, dass der Bruder Radeboto’s, Rudolf, das Kloster Ottmarsheim
mit Gütern im Klettgau (Dorfe Hallau) beschenkte, wodurch wir den Beweis
erhalten, wie Alois Schulte ganz richtig6 bemerkt, dass die Habsburger auch
hier Besitzungen hatten. „Somit ist es nicht unwahrscheinlich, dass der comes
Radeboto, der 1023 als Graf im Klettgau vorkommt, mit dem der Acta Mur.
identisch ist“. – Dann fährt er weiter: „In der Kaiserurkunde (von 1023) heisst
er nach seiner Grafschaft, in dem jüngern Berichte des Historikers (sein Vater)
nach der Gerichtsstätte, wie das ja bei vielen Grafengeschlechtern der Fall
ist“.

1Quellen und Erörterungen zur bayrischen und deutschen Geschichte I., 34, 38, 42 u. s.
w.

2Acta Tirolensia, Innsbruck bei Wagner, Bd. I., 24.
3Anonymus denudatus, p. 337, Nota a.
4Waitz, Deutsche Verfassungsgesch. VII., 23, 24, Anm. 1 und 2 und a. a. O.
5Waitz, Deutsche Verfassungsgesch. VII., 10-12.
6Habsburger Studien, Separatabdr., S. 15.
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Einen weitem Beweis, dass die Habsburger schon am Anfange des 11. Jahr-
hunderts Grafen gewesen, bringt Alois Schulte, Archivrath in Karlsruhe,
indem er in seinen „Habsburger Studien“ (III. Abtheil.)1 sagt, es lasse sich mit
einiger Wahrscheinlichkeit feststellen, dass der Habsburger Otto I., Sohn des
Grafen Radeboto, in den Jahren 1003-1025 im Besitze der Landgrafschaft
Oberelsass gewesen sei.

Ich muss den Blick noch auf ein anderes Document werfen, das nicht wenig
angestritten wird und für die Muri-Geschichte ebenso wichtig ist, wie die Acta,
nämlich auf

D. das Actenstück vom Jahre 1027.

Der Verfasser „Zur Frage über die Anfänge des Hauses Habsburg“ stellt das
für Muri von Bischof Werner gegebene und auf das Jahr 1027 angeschriebene
Actenstück glattweg als Falsum hin. In meiner „Entgegnung“ behauptete ich,2

dieses Document sei zufolge Schriftcharakters zum Behufe, als Vorlage (I-XLII)
für die Erlangung der kaiserlichen Urkunde vom Jahre 1114 zu dienen, am
Anfange des 12. Jahrhunderts entstanden, und ich fügte bei: das Actenstück
sei eine möglichst genaue Zusammenfassung damaliger Tradition über Muri’s
Stiftung, den Bestand seiner Rechte und Verhältnisse zum Hause Habsburg.
Die Beweise hiefür nahm ich aus dem chronikartigen Eingange und dem
mangelhaften Schlussprotokoll, was ein wirklicher Fälscher wohl sicher, die
Urkundenform damaliger Zeit besser einhaltend, vermieden hätte. Dann zeigte
ich, dass der Inhalt des Actenstückes aus einer von Bischof Werner 1027 vor
seiner Abreise nach Constantinopel, wo er 1028 starb, für Muri hinterlassenen
Aufzeichnung genommen worden sei, und bewies endlich, dass der Inhalt
nicht dem 11. Jahrhundert widerspreche.

Der Verfasser „Zur Frage“ zieht daraus den Schluss: ich gebe indirekt eine
Fälschung zu – und wolle doch nicht an eine Fälschung glauben. – Ich gebe
weder direkt noch indirekt eine Fälschung zu und glaube auch nicht an eine
Fälschung.3

Oswald Redlich weist nach,4 das Urkundenwesen habe im 11. und 12. Jahr-
hundert ausserhalb der kaiserlichen Hofkanzlei nicht in allen Ländern diesel-
ben genauen Formen gehabt; aus den Zeiten des Erzbischofes Gebhard von
Salzburg (1060-1080) sei eine ganze Reihe besiegelter Authentica vorhanden,
die jedoch, wären sie bloss durch ein Traditionsbuch erhalten, gewiss nur
als einfache unbeglaubigte Acte angesehen würden. Redlich bespricht dann

1Mittheilungen des Institutes für österr. Geschichtsforschung, VIII. Bd., S. 518, 519.
2Adler, 1884, Separatabdr., S. 1. und 2.
3Unter Urkundenfälschung verstehe ich eine in schlimmer Absicht fabricirte Urkunde.
4Mittheilungen des Institutes f. österr. Geschichtsforsch., Bd. V., S. 73, 74, 353-364.
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(S. 861-364) einen besondern Fall einer Urkundenrenovation, wobei Alles –
Datirung, Schrift, Siegel, Form etc. auf eine Fälschung hinweisen, und doch
gibt er die Versicherung, „dass eine schlimme Absicht bei diesem Vorgehen ...
ferne lag und der Inhalt richtig sei.“ Am Schlusse vieler solcher Fälle sagt er:
„All das ist aber ein neuer Beweis dafür, mit welcher Naivität man dabei vor-
ging ... Alle diese Dinge bewegen sich auf dem schlüpferigen Zwischengebiete
von voller Echtheit bis zu voller Fälschung... Immerhin werden wir uns hüten
müssen, um einzelner Widersprüche (I-XLIII) willen gleich das Ganze in das
Gebiet der Fälschung zu verweisen.“

Demnach bleibe ich, bis zwingende Gegenbeweise kommen, bei der in der
„Entgegnung“ kundgegebenen Ansicht und erwidere auf die neuen Einwürfe
meines Gegners Folgendes:

1. Das Siegel kann nicht als eine Fälschung angesehen werden. Oswald
Redlich sagt:1 „An einem sehr einfach formulirten Tauschacte zwischen Ad-
munt und Lamprecht um das Jahr 1130 ist das Siegel des Erzbischofes (von
Salzburg) gehängt, ohne dass dessen irgend welche Erwähnung geschieht“. –
Wohl ist im Actenstücke vom Jahre 1027 von einer „sigilli impressione“ die
Rede. Allein dieser Theil des Schlussprotokolls gehört offenbar noch zu den
vom Bischof Werner von Strassburg für Muri schriftlich hinterlassenen Be-
stimmungen, die man wörtlich am Anfange des 12. Jahrhunderts zum Zwecke
einer Authentik abschrieb. Um den ursprünglichen Text zu unterscheiden
und anzudeuten, wann der Bischof die Bestimmungen für Muri niederschrieb,
fügte man die Jahreszahl in Majuskelschrift bei, siegelte das Ganze und liess
es mit dem Recognitionszeichen der kaiserlichen Kanzlei bekräftigen. Wer
das Siegel beigab, wird, weil das Actenstück darüber schweigt und dasselbe
abgefallen ist, wohl nie entschieden werden können. Wahrscheinlich rührt es
vom Vogte des Muriklosters, Graf Adalbert II. von Habsburg, her, der hiemit
im Jahre 1114 auch bezeugte, dass der Inhalt dieses Documentes der Wahr-
heit entspreche. Denn es sagt Jul. Ficker:2 „Um den Act zu beglaubigen und
somit zur Urkunde zu machen, kann selbst die stillschweigende Zufügung
eines Siegels genügen, insoferne man das dahin auffasste, dass die siegelnde
Person dadurch das im Texte Berichtete als ein von ihr abgegebenes Zeugniss
anerkennt“. – Einer „Siegelfälschung“ durch die Konventualen Muri’s, zumal
das Siegel ganz zerstört ist und darüber kein sicheres Urtheil abgegeben
werden kann, muss demnach widersprochen werden.

2. Der Inhalt des auf das Jahr 1027 datirten Actenstückes entspricht dem 11.
Jahrhundert. Um die Behauptung: (I-XLIV) der Rechtszustand, dass der Vogt
bei freier Wahl so viel wie möglich aus der Stifterfamilie genommen werde,
komme erst der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts zu, zu widerlegen, zog
ich die Schenkungsurkunde für Beromünster vom Jahre 1036 herbei, in

1Mittheil. d. Inst. f. österr. Geschichtsforsch. V. l, c.
2Beiträge zur Urkundenlehre, Bd. I., 341.
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der sich ein ähnlicher Rechtszustand, wie in der Urkunde vom Jahre 1027,
vorfindet; dann wies ich in meiner „Entgegnung“ (l. c., S. 3) nach, dass gerade
wegen dieses Hausgesetzes zwischen Lenzburg und Habsburg eine Privatfehde
entstanden sei, und dass selbe endlich um das Jahr 10851 zu Ottmarsheim
bei Lenzburg zum Austrag gebracht wurde, wobei die Bestimmung wegen der
Vogtwahl im gleichen Sinne, wie Bischof Werner sie angeordnet hatte, ihre
Bestätigung fand (Bl. 9 b).

Meiner Behauptung, der Rechtszustand, den Kastvogt bei freier Wahl aus der
Stifterfamilie zu nehmen, habe schon im 11. Jahrhundert bestanden, gebe ich
noch einen dritten Beweis bei, der die Richtigkeit meiner Annahme beinahe
zur Evidenz erhebt. Alois Schulte schreibt in seinen Habsburger Studien
(Separatabdr., S. 4): „In den Bestimmungen über das Vogteiverhältniss (der
Urkunden vom 21. Mai 1053 und 29. Jän. 1063), welche wohl auf die Bulle
Leo’s IX. zurückgehen, ist zweierlei auffallend: zunächst die für diese Zeit
ganz seltene Selbständigkeit des Klosters (Ottmarsheim) – wird doch selbst
der (jeweiligen) Aebtissin unter den Erben des Vogtes die Auswahl gestattet ...;
dann zweitens die Bestimmung über die Erbfolge in der Vogtei; nach dem Tode
des Stifters soll zunächst die Wittwe, dann einer der Söhne und männlichen
Nachkommen nach der Wahl der Aebtissin und schliesslich eine der Töchter
und deren Erben folgen.“

Wer sieht nicht ein, dass Rudolf, der Stifter des Klosters Ottmarsheim, im 11.
Jahrhundert die nämlichen Satzungen bezüglich der Kastvogtwahl gegeben,
wie sein Bruder, Bischof Werner von Strassburg, für Muri! Sind jene Urkunden
echt, so sind es auch dem Inhalte nach die von 1027 und 1114. (I-XLV)
Nur setzt die Anerkennung selbst der weiblichen Erbfolge in der Vogtei zu
Ottmarsheim eine tiefe Abneigung gegen die weltlichen Brüder des Stifters,
Radeboto und Lanzelin (den jüngern) voraus, wie sie auch durch die Erzählung
der Acta Murensia bestätigt wird.

Aus dem Mitgetheilten erhellt, das auf das Jahr 1027 datirte Actenstück sei
keine dolose Fälschung, sondern ein authentisirter Traditionsact.

Schliesslich bemerke ich noch: a. das Kloster Muri hätte wohl, um einen Act
über die Verhältnisse zum Hause Habsburg zu erhalten, auf dem Wege der
gerichtlichen Zeugenvernehmung dieses Document herstellen können (Adler,
1885, S. 110). Viel leichter jedoch und mit geringerem Aufwande konnte dies
durch das Siegel des Kastvogtes Adalbert II. geschehen. Dieser war ja in Basel
anwesend (Urk. von 1114) und fand sicher bei der kaiserl. Kanzlei ebenso viel
Glauben, als mehrere vorgeführte Zeugen.

b. Die Anschuldigung meines Gegners, dass sich das Kloster Muri der Fäl-
schung eines Recognitionszeichens und eines Siegels an einer Urkunde schul-

1Weil Abt Luitfrid um das Jahr 1085 aus St. Blasien nach Muri gekommen war, und weil
die Fehde wohl durch seine Bemühung beendigt wurde, so ist deren Abschluss eher auf
dieses als auf das Jahr 1082 zu verlegen.
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dig gemacht habe, weise ich in Rücksicht der nur von meinem Gegner vor-
gebrachten Vermuthungen mit Entrüstung zurück. Zwar bemerkt er, seine
„Beschuldigung“ richte sich nicht gegen den ganzen Konvent, sondern nur ge-
gen „die superklugen Mitglieder desselben“. Allein unmittelbar vorher schreibt
er: wir können „der Siegelfälschung nur den bezichtigen, zu dessen Gunsten
die Urkunde ausgeführt wurde“. – Aber welche Vortheile sollten die einzelnen
„superklugen Mitglieder“ des Klosters durch die allfällige Fälschung erlangt
haben? Das vom Gegner Gesagte und die Verdächtigung, der Anonymus Mu-
rensis habe die Fälschungsgeschichte durch die Worte: „Quod alia scriptura
narrat ... , hoc propterea sapientibus viris visum est melius“ (Bl. 3 a, b)
„aufgedeckt“, führen nothwendig zum Schlusse: mein Gegner nehme an, im
Kloster Muri seien im 12. und 14. Jahrhundert zwei Parteien gewesen, die
sich einander bekämpften und Urkunden und Chroniken fabricirten, welche
Fabrikate der Konvent dann gutmüthig als die wichtigsten Quellen und Vert-
heidigungsmittel für seine Rechte angenommen, den weltlichen Behörden
zur (I-XLVI) Bestätigung vorgelegt und bis zur Aufhebung 1841 als solche
gebraucht habe. Wer dieser Ansicht huldigen will, für den verliere ich kein
Wort.

Ich wende mich nun zur Widerlegung der Gründe, die mein Gegner anführt,
um

E. die Unechtheit der Urkunden von 1027 und 1114
gemeinsam darzuthun.

Von der Kaiserurkunde vom Jahre 1114 meldet mein Gegner im „Adler“ (1885,
S. 110): ein schweizerischer Forscher habe selbst die Ansicht ausgesprochen,
die Urkunde von 1027 dürfte ein Falsum aus der Zeit Herzogs Rudolf IV. († 27.
Juli 1365) gleich derjenigen von 1114 sein. Fast unmittelbar darnach stellt er
den kühnen Satz auf: „Da die Urkunden von 1027 und 1114 der durchaus
unverdächtigen Bulle Innocenz II. von 1139 widersprechen, so müssen wir
annehmen, es seien beide nach 1139 entstanden“. Beweise für dieses Wi-
dersprechen besagter Urkunden mit der Bulle von 1139 bringt mein Gegner
weder vorher noch später. Auch in der Abhandlung „Anfänge des Hauses
Habsburg“ (Adler, 1883, Separatabdr. S. 2, 3) kann ich keine entdecken. Son-
derbarer Weise ist dem Worte „widersprechen“ eine Note (17.) beigegeben,
die gar nicht zur Sache gehört. Sie beginnt: „Wegen einer späteren Ita von
Lothringen“ etc. Doch lassen wir das bei Seite. Ich könnte zwar auch nur
einfach behaupten: die 3 Urkunden stehen bezüglich der Bestimmung des
Kastvogtes (darum handelt es sich hauptsächlich) in keinem Widerspruche.
Allein mir glaubt man nicht aufs Wort, und daher muss ich nothwendig die
Texte der drei Documente wörtlich folgen lassen:
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1. Die Bulle von 1139 hat bezüglich des Kastvogtes: „Liceat insuper vobis ad
utilitatem et servitium vestri loci advocatum constituere, et nullus ibi aliquo
tempere statuatur, nisi quem vos communi fratrum vestrorum consilio eligere
decreveritis“.

2. Das Actenstück von 1027 sagt: „Ipse autem abbas communicato fratrum
consilio advocatum de mea posteritate, que prefato castro Habesburch do-
minetur, qui major natu fuerit, (I-XLVII) tali conditione eligat, ut si quas
oppressiones intolerabiles monasterio intulerit, et inde secundo et tertio com-
monitus incorrigibilis extiterit, eo abjecto alius de eadem progenie, qui in
eodem sit castro Habesburch, sine contradictione subrogetur. Hoc adjecto, ut
si masculinus sexus in nostra generatione defecerit, mulier ejusdem generis,
que eidem castro Habesburch hereditario jure presideat, advocatiam a manu
abbatis suscipiat, quam advocatiam neque a rege neque ab alia persona, nisi a
solo abbate, cuiquam suscipere liceat. Et si quis aliter ad eam accesserit, ipsâ,
quam illicite usurpaverat, omnimodis privetur. Porro nec ipse abbas eandem
advocatiam ut beneficium, sed ut quandam commendationem et monasterii
tuitionem cuiquam committat. Sed nec ipse, qui prestitus fuerit advocatus,
quicquam de rebus monasterii sive in fundis sive in mancipiis sive de ipsa
advocatia cuique prestare audeat“.

3. In der Kaiserurkunde von 1114 lesen wir: „Constituit etiam, ut major
natu filiorum suorum, commendante sibi abbate, advocatiam habeat, non in
beneficium et jus proprium, sed ad securioris et grate defensionis suffragium,
qui non pro terreno comodo, sed pro eterna mercede sollicitus et studiosus
bona et constitutam libertatem monasterü et justitiam defendere voluerit.
Hie denique abbate petente a rege accipiat bannum legitimum et ter in anno,
si necesse fuerit, aut in ipso loco aut ubicunque vel quandocunque abbati
visum fuerit, invitatus ab illo veniat et ibi placitum justum pro causis et
necessitatibus monasterii rite peragat. Nullum autem aliud servitium, jus
aut beneficium sibi pro hoc concedi recognoscat, nisi eternam Dei mercedem
et tertium bannum et conswetudinariam justitiam et illis trium placitorum
diebus in uno quoque unum maltrum de frumento et unum fruitschingum
et unum siclum de vino et cetera ad hoc pertinentia. Propterea constituit,
quod, nisi abbate volente et advocante bona et loca monasterii suis frequentiis
temerarius et sine causa minime adeat vel attingat nec presurnptuosus
in eis plaeitum quodlibet vel pernoctandi licentiarn habeat, nec omnino
aliquem advocatum pro se faciat, nec aliquam absque ratione calurnniam,
perversionem aut injuriam monasterio, abbati vel familie faciat. Si autem
non ut advocatus, sed potius calumniator et pervasor monasterii fuerit, (I-
XLVIII) omnino potestatem habeat abbas cum consilio fratrum hunc penitus
reprobare et alterum regia adjutum potestate, si aliter fieri non potest, sibi
utiliorem undecunque eligere“.

Daraus ersehen wir, dass die Bulle von 1139 der Kürze wegen nur das
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Wesentliche – die freie Vogtwahl, heraushebt, während die zwei anderen
Documente auch die Pflichten des Kastvogtes berühren, welchen Lohn er
bei deren Erfüllung zu erwarten hat, und was ihm bevorsteht, wenn er sie
vernachlässigt oder die Befugnisse überschreitet; dass aber die zwei letztem
Urkunden der erstem widersprechen, wird kein Vernünftiger herausfinden.
Da der Obersatz meines Gegners unrichtig ist, so kann ich dessen Schlussatz:
die zwei Urkunden von 1027 und 1114 seien nach 1139 entstanden, ebenfalls
nicht für richtig ansehen.

Für das Entstehen der zwei genannten Documente nach 1139 will mein
Gegner Beweise bringen. „Wäre das Diplom von 1114, schreibt er, im Jahre
1173 wirklich schon vorhanden gewesen, so hätte sich der Abt von Muri
ohne Zweifel dasselbe von Kaiser Friedrich I., der damals in Lenzburg, also
in unmittelbarer Nähe von Muri, sich aufhielt, bestätigen lassen“. – Dieses
Bestätigenlassen bezweifle ich erstens aus dem Grunde, weil Friedrich I.
damals im Kirchenbanne (seit 1167) war,1 zumal nicht nachgewiesen werden
kann, dass Muri auf die Seite Friedrich’s getreten sei; zweitens kamen später
ähnliche Anlässe, die Könige Rudolf I., Albrecht I. etc. erschienen ebenfalls in
der Nähe Muri’s und waren nicht gebannt, Friedrich II. war 1212 zu Constanz,
und dennoch liess Muri die Kaiserurkunde nicht bestätigen. Man sage aber
nicht, König Albrecht 1. sei mit Muri nicht in gutem Verhältnisse gestanden;
denn die Gemahlin des Königs, Elisabeth, schenkte am 12. Juli 1307 einen
Hof in Alpnach den Frauen zu St. Andreas in Engelberg und bestimmte, dass
der jeweilige Abt von Muri über die Einkünfte dieses Frauenklosters wache;2 –
drittens wäre die Kaiserurkunde von 1114 ein aus späterer Zeit stammendes
(I-XLIX) Falsum, so könnte man gar nicht begreifen, dass Muri erst 1415
um eine echte königliche Bestätigungsurkunde sich umgesehen hätte, denn
ausser der von 1114 konnte ich bis 1415 keine solche Bestätigungsurkunde
finden; noch unbegreiflicher wäre dann viertens, wie diese ganz gewiss echte
königliche Bestätigungsurkunde vom Jahre 1415 von „Freiheiten, Rechten ...
Privilegien und Handvesten“, die Muri von seinen (K. Sigismund) „Vorfahren,
römischen Kaisern und Künigen“ erhalten hatte, sprechen könnte, wenn nicht
schon eine echte, wohl beglaubigte Kaiserurkunde vorhanden gewesen wäre!
Fünftens muss noch erwähnt werden, dass Ulrich Oechslin, apostolischer
Protonotar und geschworener Landschreiber von Schwyz am 21. März 1558
die Kaiserurkunde vom Jahre 1114, wie oben (S. XVIII, XIX) nachgewiesen
wurde, im Originale in den Händen hatte.

Will mein Gegner dem gegenüber auf seiner Ansicht beharren, die zwei Urkun-
den seien in den Jahren 1179 bis 1189 „interpolirt“ – also gefälscht worden,
so muss er bessere Gründe, nicht bloss Vermuthungen erbringen. Mir einmal
genügt das nicht, nur zu sagen: die päpstliche Bulle „deute auf die Zwistig-
keiten hin, welche dem Kloster Muri den Wunsch nach freier Vogtwahl (aber

1Hergenröther, KG. II., S. 271, 272, bei Herder, Freiburg i. Br., 1886.
2Klosterarchiv Engelberg; Kopp, Gesch. der eidgen. Bünde III., 253, 254.
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war diese nicht schon 1085 öffentlich in einer Versammlung zu Ottmarsheim
von Habsburg ausgesprochen worden?) nahe legen mochten“. Hiefür citirt
dann mein Gegner die betreffende Stelle aus der Bulle vom 18. März 1179:1

„ut si advocatus vester advocationis jura transgressus (fuerit), ... liceat vobis,
alium advocatum eligere“. Es ist wahr, dass diese Bestimmung nicht in den
zwei vorausgehenden päpstlichen Bullen (1139 und 1159) steht, und sie wird
auch ohne Zweifel auf Wunsch des Klosters Muri der Bulle von 1179 beigefügt
worden sein; es ist ferner wahr, dass diese gleiche, Bestimmung in der Bulle
vom 13. März 1189 wiederkehrt; und dass durch diese die Vogtwahl auf
das Haus Habsburg beschränkt wird: „liceat vobis alium advocatum eligere
natu majorem de castro Abespurc“. Der Schluss meines Gegners aber, die
zwei Urkunden von 1027 und 1114 seien von 1179 bis (I-L) 1189 interpolirt
worden, ist nebst dem früher Gesagten schon aus dem Grunde unzulässig,
weil der Konvent von Muri zufolge der Hindeutung des Papstes Innocenz II.
in der Bulle vom Jahre 1139 ohne Zustimmung des Hauses Habsburg keine
Bestimmungen bezüglich der Vogtwahl selbständig machen konnte. Denn es
heisst in dieser Bulle: „Confirmamus vobis, quecunque eitlem loco a fratre
nostro Werinhario Argentinensi episcopo (also das Actenstück von 1027 lag in
Rom 1139 vor) et ejus nepote Wernhero comite de Habekspug (hier erkennen
wir leicht die charta libertatis von 1082 und die Kaiserurkunde von 1114)
eorumque consanguineis collata sunt, qui nimirum idem cenobium (Mure)
de suis rebus fundasse noscuntur atque omnino vinculo apostolice dignitatis
(Hinweis auf die Bestätigungsurkunde der Cardinäle vom Jahre 1095) illud, si
quis temerario ausu hoc, quod ipsi cum magna devocione fecerunt, infringere
vellet, firmaverunt“. Der Konvent war somit an die Bestimmungen der Stif-
terfamilie gebunden, und hätte er sich 1179 und 1189 ohne Einwilligung
derselben erlaubt, solche noch nicht vorhandene Bestimmungen bezüglich
der Vogtwahl und der Pflichten dieses Vogtes in die Bulle einfügen zu lassen,
so würde der damalige Kastvogt von Muri, Graf Albrecht der Reiche, ohne
Zweifel protestirt haben, und die einseitig gemachten Anordnungen wären
wirkungslos gewesen. Gesetzt, es wären die Documente von 1027 und 1114
bezüglich des Kastvogtes mangelhaft gewesen oder sie hätten vor 1179 gar
nicht existirt, so würde sich jetzt, da Kaiser Friedrich I., vom Banne gelöst,
1183 nach Constanz kam, die beste Gelegenheit geboten haben, eine Kaiser-
urkunde für Muri zu erlangen. Doch wir haben nicht die leiseste Andeutung,
dass derartiges damals angestrebt worden wäre, oder dass ein Zwist zwischen
Muri und dem Kastvogte bestanden hätte, im Gegentheil, dieser schenkte ja
dem Kloster das bekannte Reliquienhorn, Daraus geht klar hervor, die zwei
Documente von 1027 und 1114 existirten schon im Jahre 1139.

Auch die Geschichte Muri’s spricht dafür, dass die Kaiserurkunde vom Jahre
1114 und mit ihr zugleich die Urkunde von 1027 als echt von jeher von
der Stifterfamilie angesehen wurde. Die Bestimmung, dass der Vogt nach

1Herrgott, Genealog. II., 192-194.
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eingelegter Bitte (I-LI) des Abtes den Blutbann vom deutschen König emp-
fange und dreimal im Jahre ordnungsgemäss die Gerichte halte, ist nur in
der Kaiserurkunde ausgedrückt, und der Kastvogt von Muri musste dieser
Bestimmung, wie die Urkunde von ca. 12381 es deutlich ausdrückt, fleis-
sig nachkommen. Hätten sich wohl Habsburger Grafen einer solchen nach
1179 durch Interpolation eingeschmuggelten Verordnung sogleich gutmüthig
unterzogen?!

Ebenso blieb auch die Bestimmung der Kaiserurkunde, einen Kastvogt „unde-
cunque eligere“, „si aliter fieri non potest“, bestehen. Denn dieses Recht übte
Muri wirklich nach 1415 aus, indem es die neuen Herren des Landes, die
Eidgenossen, „quia aliter fieri non potuit“, zu ihren Kastvögten wählte, ohne
desshalb vom Hause Habsburg Tadel zu erhalten.

Hier tritt mir aber mein Gegner mit der Behauptung entgegen: das Statut von
1082 (besser 1085): der Aelteste aus den Habsburgern empfange vom Abte die
Advocatie (Bl. 9 b), habe sich nicht erhalten, und weist auf den von ihm (Adler,
1885, S. 111) erbrachten Beweis hin, dass auf den im Jahre 1111 verstorbe-
nen Otto II., Sohn des 1096 verschiedenen Grafen Werner II., nicht der älteste
Sohn Otto’s II. (Werner III.) in der Advocatie gefolgt sei, sondern Otto’s Bruder,
Adalbert II., und schliesst dann: „Von einer successio hereditario jure kann
also nicht die Rede sein“. – Man beachte aber wohl, dass der Ausdruck „here-
ditario jure“ in der Urkunde von 1027 sich nicht auf die Advocatie, sondern
auf das Schloss Habsburg bezieht. Bischof Werner von Strassburg braucht
diesen Ausdruck damals, da er bei Abgang eines männlichen Nachkommen
auch einem Weibe, welche nach Erbrecht die Habsburg inne habe (presideat),
die Advocatie zusagt (vgl. oben S. XL VII). Ferner kann dieser Ausdruck (here-
ditario jure) schon darum sich nicht auf die Advocatie beziehen, weil Bischof
Werner dem Abte und Konvente von Muri die Vogteiwahl frei gab, was auch
die Bulle von 1139 ausspricht, nur setzen der Bischof Werner (1027), die
Versammlung zu Ottmarsheim (1085) und die übrigen Urkunden insoferne
dieser freien Wahl Schranken, dass der Konvent von Muri vorab den Aeltesten
(I-LII) aus seiner Verwandtschaft als Kastvogt wähle, oder wenn dieser hiefür
unfähig ist, Einen aus seinen Verwandten nehme. Hätte nach dem Tode Otto’s
II. zufolge Erbrechtes sein Sohn Werner III. in der Advokatie sogleich dem Vater
folgen müssen, so wäre einerseits die freie Vogtwahl illusorisch gewesen, und
anderseits würde dadurch das Statut Bischof Werners und die Bestimmung
zu Ottmarsheim, welche das Senioratsgesetz festsetzten, umgestürzt worden
sein, indem an die Stelle des Senioratsgesetzes die Primogenitur getreten wäre.
Dass aber Bischof Werner das Senioratsgesetz zur Geltung bringen wollte,
erklären die Versammlung von Ottmarsheim und die Kaiserurkunde von 1114.
Erstere spricht aus (Bl. 9 b): „Der Gewählte empfange die Advocatie vom Abte
nicht als hätte er das Recht dazu oder hätte er sie geerbt“ („advocatiam ab

1Trouillat, Monum. I., 550; Herrgott, Geneal, II., 255.
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Abbate accipiat non pro aliquo proprio jure vel hereditate“), sondern nach
den in der Versammlung ausgesprochenen und ’dem Abte gegebenen Rechten
und Freiheiten („secundum scita privilegii cuncta accipiat“). Die Kaiserur-
kunde sagt diesem entsprechend: „major natu, commendante sibi abbate,
advocatiam habeat non in beneficium et jus proprium“. Daher muss der im
Eingangsprotokoll der gleichen Kaiserurkunde befindliche Satz, sollte er nicht
mit dem Beschlusse von Ottmarsheim und mit andern Bestimmungen in
demselben Documente im Widerspruche stehen, folgenden Sinn haben: „idem
comes (Wernharius), a quo monasterium sive abbatia (Mur.) hereditario jure
possessa est“ (Blatt 11 b), – Graf Werner hatte vermöge des Erbrechtes die
Habsburg inne und so die Leitung des Klosters (Advokatie) erlangt.

Die wichtigsten Gründe, die mein Gegner ins Feld geführt hat, sind demnach
nicht im Stande zu beweisen, dass die Kaiserurkunde unecht sei. Daher
übergehe ich die unbedeutenden Einwürfe und wende mich noch einmal zum
Actenstücke von 1027, um bezüglich desselben ein allfälliges Missverständniss
zu beseitigen.

Mein Gegner sagt (Adler, 1885, S. 111): Da ich selbst zugebe, dass vor dem
Jahre 1114 das Diplom von 1027 jedenfalls nicht existirt und das Statut
von 1082 sich nicht erhalten habe, so ist es ihm nicht erklärlich, wie ich
bei „Erwähnung (I-LIII) der Streitigkeiten von 1082 (besser 1085) auf das
seinem Inhalte nach ganz unbekannte Hausstatut verweisen konnte“. Allein
in meiner „Entgegnung“ sagte ich nur: genanntes Document habe die ge-
genwärtige Form in den Jahren 1100-1114 erhalten; 2. wies ich nach, dass
die Arenga, die Bestimmungen für das Kloster Muri, von Bischof Werner von
Strassburg herrühre, die er vor seiner Abreise 1027 nach Constantinopel auf
eine manualis cedula memorialiter, wie er es für die Abtei St. Stephan gethan,
niedergeschrieben hatte, – dass somit der Inhalt des vor 1114 in Form eines
Traditionsaktes gegebenen Documentes 1082 und 1085 ganz gut bekannt
war. Leider wurde dem vom Bischof Werner gegebenen Hausstatut wegen
der Vogtwahl nicht nachgegangen, und darum möchte nebst anderen uns
ganz unbekannten Ursachen zwischen den Habsburgern und Lenzburgern
eine Fehde entstanden sein, die 1085 zu Ottmarsheim bei Lenzburg beigelegt
wurde. Auch mein Gegner stimmt in der Hauptsache schliesslich mit mir
überein, indem er schreibt: „In Otwingen (-Ottmarsheim) wurde daher der
status quo hergestellt, d. h., die Vogtei dem ältesten männlichen Sprossen des
Hauses Habsburg übertragen“. – Dass die damalige Zeitlage – Kampf zwischen
der Kirche und dem K. Heinrich – die Hauptursache dieser Fehde gewesen,
kann ich nicht glauben, als eine Nebenursache mag sie auf selbe Einfluss
gehabt haben.

Die innern Gründe, warum Graf Werner II. von Habsburg die Kastvogtei von
Muri aus den Händen gelassen hatte, dass demnach von 1082-1085 dieselbe
zwei fremde Häuser, von Regensberg und Rüssegg, besassen, hat uns der Muri
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Anonymus wirklich verschwiegen. Misshelligkeit zwischen dem Grafen und
Konvente möchte ich nicht als Hauptursache des Aufgebens der Advokatie
ansehen. Eher glaube ich sie, wenn ich jede Animosität bei Seite lasse, in
den „scita privilegii“ zu finden, die durch die „carta libertatis“ in einer hohen
Versammlung des Abtes Giselbert von St. Blasien und der Grafen Rudolf von
Tierstein und Burkard von Nellenburg etc. dem Kloster Muri verliehen wurden.
Hat aber dabei wirklich eine Animosität einen Einfluss gehabt, so möchte
eine solche Abneigung zwischen dem Grafen Werner und dem Prior Rupert
(I-LIV) sich vorgefunden haben. Denn dieser Prior blieb nur drei Jahre in Muri
und strebte umsonst nach der Abtwürde, während sein Nachfolger, Luitfrid ,
diese Würde sogleich erhielt; nach der Rückkehr Rupert’s nach St. Blasien
übernimmt Graf Werner sogleich wieder die Advokatie auf Bitten des Abtes
Luitfrid und der Mönche von Muri und erneuert das alte, von Bischof Werner
gegebene Statut wegen der Vogtwahl; endlich kommt dieser Rupert nach dem
Hinscheiden des Grafen und des Abtes Luitfrid aus St. Blasien sofort (1097)
wieder nach Muri und zwar als Abt und regiert die Communität glücklich bis
zum Jahre 1109 (Bl. 9 a, b; Bl. 11 a).

Endlich muss ich noch einige Worte sprechen über

F. das älteste Hermetschwiler Nekrologium.

^1

Mein Gegner schreibt in der Abhandlung „Zur Frage“ (Adler, 1885, S. 112):
„Ich halte wie früher2 die Ansicht, das Nekrologium von Hermetschwil sei
ursprünglich für Muri geschrieben und später für Hermetschwil fortgesetzt
worden, für die richtige“. Im Jahre 1883 hat sich aber mein Gegner bei der Be-
weisführung für seine Ansicht drei Verstösse zu Schulden kommen lassen: 1.
Dieses älteste Hermetschwiler Nekrologium ist nicht bis ins 16. Jahrhundert
fortgesetzt worden, sondern bis 1441; denn in diesem Jahr ist das neue jetzt
noch von den Frauen gebrauchte Nekrolog angefertigt worden und in das alte
wurde seitdem kein Name einer verstorbenen Person eingezeichnet;3 2. das
älteste Nekrologium verschweigt zwar den Namen der Gräfin Ita, nicht den
des Grafen Radeboto, wie mein Gegner glauben machen will; denn Radeboto
ist am 30. Juni von der ersten Hand als „Radeboto comes“ eingetragen; 3.
am 28. Oktober steht einfach „Werinherus episcopus“, ohne die Buchstaben
F. N. C. (fundator nostri conventus). (I-LV) – Ob unter der am 23. Juli, „wo
im neuen Nekrolog (sollte heissen: neuen Nekrol. von Muri) Ita’s Name fi-
gurirt“, eingetragenen Tarnburg etwa die erste Meisterin des Frauenklosters

1Quellen zur Schweizer Gesch, III., Kloster Muri, S. 134 ff.
2Adler, Anfänge des Hauses Habsburg, 1883, Separatabdr., S. 15.
3Das älteste Hermetschwiler Nekrologium befindet sich im Staatsarchiv zu Aarau.
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Hermetschwil verstanden werden soll, lasse ich, weil sie als „sanctimonialis“
eingeschrieben ist, dahingestellt. Jedoch dem Schlusse dieser von meinem
Gegner übel geführten Beweise: „hätte Gräfin Ita sich um die Stiftung des
Klosters Muri irgend welches Verdienst erworben, so würde ihr Name im
alten Nekrolog unfehlbar zu finden sein“ (Adler, 1883, Sep., S. 15), kann ich
insoferne ruhig beipflichten, dass ich weiter schliesse und sage: weil also ihr
Name nicht darin zu finden ist und weil sie ganz sicher dem Männerkloster
zu Muri einen grossen Gütercomplex (Acta, BI. 21 a) geschenkt hat, so ist
das der beste Beweis, dass dieses Nekrologium ursprünglich für die Frauen
in Hermetschwil bestimmt worden sei. Die Behauptung meines Gegners: die
Frauen von Hermetschwil haben von Bischof Werner, vom Grafen Radeboto
und Grafen Werner II. etc., deren Namen doch in diesem Nekrologium stehen
(Adler, 1885, S. 112), nichts erhalten, ist unbegründet; denn gerade weil die
Höfe und Güter, welche die Frauen in Hermetschwil und an anderen Orten
erhielten, ausserhalb der Grenzen der von der Gräfin Ita an Muri geschenkten
Güter lagen, so kann mit Fug angenommen werden, dass sie vom Bischof
Werner und von den genannten Grafen, deren Namen im Nekrologium ver-
zeichnet sind, herkommen und zwar um so mehr, weil der Anonymus der Acta
(Bl. 27 a) ausdrücklich sagt: „Hermentswile prima fundatio est istius loci“.
Dass ferner auch die Namen des Propstes Reginbold und des Abtes Burkard,
die vor der Ankunft (1082) der Klosterfrauen lebten, in diesem Nekrologium
stehen,1 hat seinen doppelten Grund. Erstens hatten diese als Vorsteher des
Männerklosters in Muri diese Güter vor ihrer Ankunft verwaltet, also waren
die Frauen ihnen Dank schuldig; zweitens sollten die Frauen, weil sie dem
Männerkloster incorporirt und unterworfen waren, für alle Mitglieder des-
selben beten; daher sind auch die vor ihrer Ankunft verstorbenen einfachen
Konventualen (I-LVI) in ihr Nekrologium eingeschrieben, wie Wenelo (17. März).
Der Nachweis, warum der Name der Gräfin Ita nicht in diesem Nekrologium
steht, fällt somit zu meinen Gunsten aus und ich nehme ihn als ersten Beweis
für meine Behauptung in Anspruch.

Wäre zweitens berührtes Nekrologium nicht gleich anfangs den Frauen in
Hermetschwil zum Gebrauche übergeben worden, so würden sie 100 Jahre
und darüber desselben entbehrt haben, was nicht glaublich ist; ebenso würde
das Männerkloster in Muri von 1032 bis ca. 1140 gar kein Nekrologium gehabt
haben, was noch weniger annehmbar ist. Drittens hätte man in Muri den Abt
Walther I., der urkundlich am 27. Dezember 1167 erscheint,2 nicht so leicht in
dieses Nekrologium einzutragen vergessen; in Hermetschwil ist so etwas eher
begreiflich. Viertens im beigegebenen Martyrologium (S. 4 7-121 ), finden wir
neben Martinus Bischof3 (11. November) der durch Majuskelschrift und rothe

1Im Nachworte zu der Ausgabe der Acta Mur., S. 181, habe ich nachgewiesen, das Nekrolo-
gium sei sicher nach 1131 aber vor 1145 angefertigt worden.

2Quellen zur Schweizer Gesch. III., Kloster Allerheiligen, S. 124.
3Die Frauen mussten an Sonn- und Festtagen den Gottesdienst in Muri besuchen.
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Punkte hervorgehoben ist, auch St. Nikolaus, Bischof (6. Dez.), nebst den
Muttergottestagen mit rothen Punkten ausgezeichnet, was deutlich beweist,
das Nekrologium nebst der Beigabe (Martyrologium und Regel des hl. Vaters
Benedikt) sei ursprünglich für Hermetschwil bestimmt gewesen; denn St. Ni-
kolaus (6. Dez.) war in den ältesten Zeiten nebst der seligsten Jungfrau Maria
dort Kirchenpatron. – Fünftens wurde dieses Buch auch für Einzeichnung
der Stiftungen und Vergabungen gebraucht, die aber einzig Hermetschwil
betreffen. So ist S. 1221 eine Vergabung vom Jahre 1243 (Indiction prima)
eingezeichnet. Diese machten Vislare und seine Gemahlin Agatha an die se-
ligste Jungfrau Maria und den hl. Nikolaus in Hermotswile. Dieser Vergabung
gehen aber vier voraus, alle von verschiedenen Händen eingetragen, wovon
zwei sicher in das 12. Jahrhundert hinaufreichen. Uticha von „Premegarton“
gibt nämlich einen Hof in „Wida“ für das Kloster „Hermotswilare“ u. s. w.
Endlich sind S. 121 die römischen Ziffern mit den lateinischen Benennungen
zwar nicht von der (I-LVII) ersten Hand, aber jedenfalls von einer Hand des
12. Jahrhunderts angegeben (z. B. X = decem, L = quinquaginta etc.], Dies
lässt deutlich erkennen, das Buch sei gleich anfangs für die Klosterfrauen in
Hermetschwil bestimmt gewesen; denn die Fratres scholastici bedurften einer
solchen Erklärung der römischen Ziffern nicht und die Laienbrüder lesen
gewöhnlich keine Nekrologien.

G. [Berichtigungen]

I. Berichtigungen und Ergänzungen zu meiner Ausgabe der Acta
Murensia. (Basel, 1883, bei Felix Schneider.)

^2

S. 5. Beim Habsburger-Stammbaum wäre nach Schulte’s neuesten
Habsburger-Studien3 zu Judenta, der Gemahlin Albrecht’s II., zu ergänzen:
„aus dem Hause Ortenburg-Hirrlingen“ (Zollern); bei Gertrud, der Tochter Wer-
ner’s III., wäre zu berichtigen: „Gemahlin Theoderich’ s III. von Mümpelgard “,
während ich sie für die Ehefrau Theoderich’s II. hielt (l. c., s. 14).

S. 6. 1. Z. v. o. Lies: 952 für 959.

S. 15. 20. Z. v. o. Lies: 30. April für 27. April.

1Die Paginirung wurde am Ende des 17. Jahrhunderts vorgenommen.
2Da die in meiner Ausgabe der Muri-Akten unterlaufenen Fehler grossentheils in dieser

Geschichte verbessert wurden, beschränke ich mich nur auf Weniges und Wichtigeres.
3Vgl. Schulte’s „Studien zur ältesten und älteren Geschichte der Habsburger und ihrer

Besitzungen im Elsass“ im VII. und VIII. Bande der „Mittheilungen des Institutes für
österreichische Geschichtsforschung“. Innsbruck, bei Wagner. Die sehr gediegene Arbeit
ist auch erweitert als Sonderausgabe erschienen.
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S. 21. Am Rande lies: Blatt 4 a für 5 a.

S. 40. Füge zu Anm. 1 die Bemerkung hinzu: Diese Ruinen standen bis 1865.

S. 84. Anm. 10. Lies: Berghöfe an der Reppisch, Pfarrei Dietikon, Kt. Zürich
für Pfr. Berikon, Bez. Baden, Kt. Aargau.

S. 86. Anm. 1. Streiche: 11. Januar.

S. 86. Anm. 2. Lies: 5. Okt. für 21. Febr.

S. 87. Anm. 3 ist die Angabe der Sterbetage für Ulrich und Bucco als irrig zu
streichen.

(I-LVIII) S. 95. Anm. 3. Lies für: „müssen wir das Schaffhausen“ etc. – müssen
wir nicht das Schaffhausen, gelegen im Kirchspiele zu Staufen bei Lenzburg,
Kt. Aargau (Argovia III., 289-302), verstehen, sondern eher an das an der
Nordseite des Kaiserstuhles im Breisgau gelegene Königsschaffhausen denken
(Schulte, l. c.).

S. 106. Ueber die Regierungszeit der Aebte siehe dieses Werk. S. 125. Anm. 4
sind die Worte: „Graf von Habsburg“, insoferne Neugart (Episcop. Constant.
II., 145) recht hat, zu streichen. Diesem gegenüber vgl. E. Fr. von Mülinen
(Helv. sacra 1., G) und Gams (Series Episcoporum, 261), welch’ letzterer es
jedoch in seinem ersten Supplementbande (S. 77) in Zweifel zieht.

S. 128. 10. Z. v. o. Nach „Muri-Archiv in Aarau“ sollte stehen: „Abdruck:
Hidber, Diplom. Helvetica, pag. 90“. – Wenn sich im Abdrucke der Urk. vom
29. Sept. 1188 in meiner Edition der Acta Mur. S. 127 und 128 wirklich Fehler
eingeschlichen haben sollten, dass „Babenbergensis“ statt Bambbergensis,
„habeat“ für debeat etc. gelesen werden muss, so wolle man selbe nach
Einsicht des Originals verbessern.

S. 154. 6. Z. v. o. Lies: miles der Scheinko (-Schenk) für miles de Scheinko.

S. 157. 1. Z. v. o. Lies: 26. für 25. Aug.

S. 159. Am 10. Okt. erscheint im Herm. Nekrologium: „Eine Küngin von Da-
denberg m. re.“ – Küng ist ein Geschlechtsname im Kt. St. Gallen und Aargau.
Diese Klosterfrau (monialis re., vielleicht regis) war eine Kling (nicht Königin
oder Kunigunde) von Dadenberg. Sie möchte die letzte sein, die vor 1441
noch in das Herm. Nekrol. eingetragen wurde. – Weil Dörflinger und A. unter
dieser „Küngin von Dadenberg“ eine Kunigunde vom gräflichen Geschlechte
Toggenburg erkennen wollten, machte ich die Bemerkung, dass man an kei-
ne „Kunigunde von Toggenburg“ zu denken habe, welche Notiz Theod. von
Liebenau in der Zeitschrift „Adler“ besonders einfältig und lächerlich fand.

S. 161 sind die Anmerkungen denen im Texte entsprechend zu nummeriren.

S. 167 ff. Vgl. die Vorrede zu diesem Werke.
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II. Berichtigungen und Ergänzungen zum vorliegenden Bande.

^1

(I-LIX) S. 5, Anm. 1. Setze: ecclesie nach argentine.

S 6, Anm. 3. Lies: 25 a und b für Bl. 24, 25.

S. 7, Anm, 2. Lies: das Einsiedler Nekrologium für Dasi Ensiedler Nekrol.

S. 16, Anm. 1. Lies: Acta Murensia Bl. 4 a für a.

S. 42, Anm. 7. Streiche 30. Febr.

S. 42, Anm. 9. Lies: 32 a für 33 s.

S. 47, Anm, 1. Lies: der sie statt der er es.

S. 52, Anm. 3. Lies: 30. April für 22. März.

S. 53, Anm. 1. Lies: 15. Jänner für 5. Jänner.

S. 62, Anm. 1. Ueber die Thätigkeit Einsiedelns für die Reform deutscher
Klöster vgl. Ringholz’s Abhandlung in „Studien und Mittheilungen aus dem
Benediktiner-Orden“, 1886, I., 50 ff.

S. 67, 17. Z. v. o. Setze nach „ungelöst“ Beistrich und füge hinzu: während
das Album Engelbergense (Luzern, 1882), S. 23 ihn ohne nähere Begründung
aus St. Blasien kommen lässt („e S. Blasii Monasterio in Hercynia accitus“).

S. 77, Anm. 2. Lies: 1127-1138 für 1116-1138.

S. 78, Anm. 1. Lies: Helv. sacra II., 86 für I., 86.

S. 84, 4. Z. v. o. Lies: Rattlisberg für Lattlisberg.

S. 97, 8. Z. v. u. Lies: A. (Arnold) Custos, streiche daher Anm. 6.

S. 99, 5. u. 3. Z. v. u. Lies: Hermann von Froburg für Hartmann.

S. 112, 5. Z. v. o. Lies: Cistercienserinnen für Cistercienser.

S. 118, Anm. 4. Füge bei: „die vorgenannte Liederhandschrift, die seit dem
dreissigjährigen Kriege in Paris lag, kam 1888 (I-LX) wieder in die Bibliothek
von Heidelberg zurück“ (Kathol. Bewegung, 1888, VII., 102 und 103).

S. 130, Anm. 2. Lies: Dei ordinatione statt de ordinatione.

S. 134, 22. Z. v. o. Lies: Peculium für Peculeum.
1Kleinere Druckfehler möge der Leser selbst corrigiren, wie z. B.: S. 9, 1. Z. v. o. – dass für

das; S. 10, 11. Z. v. o. – Kostbilligen für kostspieligen; S. 51, Anm. 1 – freien für freie; S.
65, Z. 12 v. o. – von statt über; S. 155, 11. Z. v. u. – werden für wird; S. 171, 10. Z. v. u. –
ihrem für seinem; S. 175, 1. Z. v. o. – Bitte statt Bitten; S. 176, 14. Z. v. u. – die für dief;
S. 176, Anm. 1 – hatten für natten; S. 211 6. Z. v. o. – selbe für selbes; S. 314, Anm. 3 --
Muri für Mnri; S. 370, 7. Z. v. o. – jenem für jenen; S. 370, 10. Z. v. u. – 1032 - 1300 für
1032 1300.

45
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S. 152, 10. Z. v. u. Lies: 24. April für 25.

S. 154, 8. Z. v. o. Füge nach 1311 ein: ja schon 1288 u. s. w.

S. 161, 1. und 14. Z. v. o. Lies: Rudolf IV. statt Leopold.

S. 166. Vgl. über das gute Verhältniss Leopold’s von Oesterreich zum Ge-
genpapste Clemens VII. den Anzeiger für Schweiz. Gesch. XIX., 215. Der
Afterpapst ermunterte ihn in einem Schreiben in der Treue: „ut ex tam poten-
tibus principibus fidelis et potens domus Austriae tuo sub regimine triumpho
gaudeat inmarcessibili“.

S. 176, Anm. 3. Streiche: Argovia etc. und setze hiefür: Stadtarchiv Sursee
und Geschichtsfrd. III., 88 und VI., 82

S. 185, Anm. 2. Lies: Argovia VIII., 175 für 75.

S. 188, Anm. 5. Lies: 156 statt 146.

S. 189, Anm. 4. Lies: 158 für 148.

S. 216, Anm. 5. Lies: VIII., 50 für 5.

S. 246, Anm. 11. Streiche das Citat: Argovia VIII., 37.

S. 249, 21. Z. v: o. Lies: 23. Jänner für 20.

S. 290, 9. Z. v. u. Lies: Freiämtler für Freiämter.

S. 319, Anm. 6. Lies die theilweise verblichene Jahrzahl: 1561.

S. 351, Anm. 5. Lies: 84 für 841.

S. 358, 7. z. v. o. Lies: 10. Nov. für 10. Okt.

S. 372. Füge zum 4. Jänner bei: Rudolf m. und zum 13. Jänner: Heinricus m.

S. 375. Ergänze zum 22. Juni: Chonradus sac m. f. n c und am 29. Juli
schalte ein: Heinricus m.

S. 377. Füge bei: 1267 lebte Fr. Johannes Grusch (vgl. diesen Band, S. 128).

S. 378, 7. und 6. Z. v. u. Streiche die Angabe des Todestages.

S. 382, 19. Z. v. o. Lies: 1453 für 1853.

Gries bei Bozen am Tage des hl. Alphons 1888. Der Verfasser.
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Teil I.

Erstes Buch. Muri’s Gründung & seine
ältesten Zeiten bis 1410.
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2. Erster Abschnitt.
Gründungsgeschichte des Stiftes
Muri 1027-1119.

Erstes Kapitel. Äussere Veranlassung zur Stiftung
Muri’s.

(I-003) Die Gründung Muri’s fällt in die Zeit, in welcher die Einverleibung
Burgunds in das deutsche Reich vorbereitet und vollzogen wurde (1018-1032).
Seit der letzten Schlacht gegen die Ungarn (955) auf dem Lechfelde hatte sich
Deutschland von den Verheerungen der wilden Feinde aus dem Osten wieder
erholt; neue Dörfer und Städte entstanden, Stifte und Klöster arbeiteten
nach Kräften für geistige und sittliche Bildung des stark sich mehrenden
Volkes und sorgten auch für dessen leiblichen Unterhalt, indem sie in der
fleissigen, rationellen Benutzung des Bodens vorangingen und die Märkte
und den Handelsverkehr erleichterten. Herzoge, Fürsten und Grafen waren
mit dem sächsischen Kaiserhause (936-1002) in engere Verbindung getreten
und hatten bereits ständische Rechte erworben; die Ritterschaft, durch die
ungarischen Kriege erstarkt, that ihre Schuldigkeit im Kampfe, gewann Ruhm
und irdische Güter und füllte die Lücke zwischen dem hohen Adel und dem
gemeinen Volke aus.

Die deutsche Nation erkannte bald, dass ihre innere und äussere Kraftent-
wickelung nur an der Hand der Religion einen dauernden Halt bekomme.
Das vom Welterlöser, Jesus Christus, gesprochene Wort: „Gebet Gott, was
Gottes, und dem Kaiser, was des Kaisers ist“ – Trennung der geistlichen und
weltlichen Gewalt, wurde mit dem J. 800 zum Staatsgrundsatze des damals
mächtigsten christlichen Reiches und hatte, trotz mancher Störungen, in der
Civilisation der Völkerschaften die glücklichsten Resultate erzielt.

(I-004) Um die edleren Bedürfnisse der Völker zu befriedigen, den Glauben an
Jesus Christus zu mehren und die Sittlichkeit zu heben, rief Karl der Grosse
in den eroberten Ländern zahlreiche Klöster und Schulen ins Leben, welche
ihm die Menschen durch die sanften Zügel der Religion beherrschen halfen.
Nebst diesen inneren Gründen, welche in den Glaubens- und Sittenlehren der
katholischen Kirche ihre Wurzeln haben, üben bei der Stiftung eines Klosters
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oft auch äussere Motive einen mächtigen Einfluss und sind häufig der Anlass
einer Segensquelle, die Jahrhunderte zum Wohle der Menschheit fliesst.

Solche äussere Beweggründe, welche zur Stiftung Muri’s einwirkten, glau-
ben wir in den Kämpfen der deutschen Kaiser, Heinrich’s II. und Konrad’s
II., mit Burgund und in dessen Vereinigung mit dem Reiche gefunden zu
haben. Die Bevölkerung des „alten Argaues“, zwischen der Aare und Reuss
sich ausdehnend, erlitt in diesem langwierigen Streite den grössten geisti-
gen und materiellen Schaden. Zumeist war das Aarethal zwischen Windisch
und Solothurn in den Jahren 1016-1045 den Kriegsstürmen ausgesetzt, sei
es, dass Burgunder aus dem Südwesten oder Alamannen aus dem Norden
daherbrausten. Auch die Stifter Muri’s, Bischof Werner von Strassburg und
Graf Radeboto, sein Bruder, waren an diesem langdauernden Kriegsgetümmel
nicht wenig betheiligt. Werfen wir zur Begründung unserer Ansicht zuerst
einen Blick auf jene Kämpfe.

Der schwache, kinderlose Rudolf III., seit 993 König von Burgund, schloss im
Jahre 1016, vom Adel stets hart bedrängt, zu Strassburg mit Kaiser Heinrich
II., seinem Neffen, einen Reichsvergleich, wodurch er das bewaffnete Auftreten
des Kaisers als Schirm- und Oberherrn, Geldsubsidien und die formelle Wie-
derherstellung des königlichen Ansehens gewann1. Nach dem gewaltsamen
Tode des Bischofs Heinrich von Lausanne, der besten Stütze des Königs2,
bekräftigte dieser im Jahre 1018 zu Mainz den Strassburger-Vergleich, worauf
der Kaiser, um seiner Anerkennung als Oberherrn Nachdruck zu geben, mit
Waffenmacht bis an die Rhone zog. Nach seinem Abzuge entstanden neue
Wirren. Im J. 10193 wurden zwei Treffen mit den Burgundionen geliefert,
deren eines für den Kaiser ebenso verdriesslich wie das andere erfreulich
ausfiel. Als Führer des Hilfsheeres, welches der Kaiser dem Könige Rudolf
und den ihm ergebenen Burgundern (I-005) geschickt hatte, werden Bischof
Werner von Strassburg und sein Bruder, Graf Radeboto, wie auch Graf Kuno,
der Welf, genannt. Diese drangen bis Genf vor und erfochten dort einen glän-
zenden Sieg4, wodurch dem später nachkommenden Kaiser die gewünschte
Beendigung der burgundischen Händel erleichtert wurde. Kaum hatte jedoch
K. Heinrich II. die Augen geschlossen, so kündigte Rudolf III., verleitet von
den burgundischen Grossen, den eingegangenen Erbvertrag. Heinrich’s II.
Nachfolger, Konrad II., besetzte daher die Grenzstadt Basel und das umlie-
gende Land. Als dieser in Oberitalien die eiserne Krone erlangt hatte, sah
sich König Rudolf zum Nachgeben gezwungen, kam selbst nach Italien in das

1Albert Jahn, Geschichte der Burgundionen II., 485 ff.
2Damberger, Synchron. Gesch, V., 823.
3Schwerlich im J. 1020, weil Heinrich II. in diesem J. fast immer entweder im Norden

Deutschlands oder in Bamberg sich befand (Damberger, Synchron. Gesch. V., 835 ff.).
4„Werinharius argentine ecclesie episcopus, auxiliantibus quibusdam Suevis, Burgundio-

nes invasit et conserto prœlio vicit“ (Hermanni contr. chronicon, ed. Pertz, Monum. G. h.
VII., 119).
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deutsche Lager und wohnte auch der Kaiser-Krönung in Rom bei (1027). Bei
einer spätem Zusammenkunft im gleichen Jahre zu Basel schlossen beide
gekrönten Häupter einen endgiltigen Erbvertrag. Der Tod König Rudolfs er-
folgte am 6. September 1032. K. Konrad II. empfing dessen Land. Bald erhob
sich jedoch gegen den Kaiser ein neuer Gegner in der Person des Grafen Odo
von Champagne. Dieser besetzte einzelne Theile der heutigen Westschweiz
(Murten, Neuenburg etc.), kämpfte daselbst und in Lothringen gegen Konrad
II. mit abwechselndem Glücke, bis er im J. 1037 fiel. Der Kaiser hielt dann das
folgende Jahr zu Solothurn einen Reichstag mit den Grossen Burgunds, auf
welchem er der längst eingerissenen Rechts- und Gesetzlosigkeit abzuhelfen
bemüht war, seinem Sohne Heinrich das dortige Königreich übergab und
ihm zu huldigen befahl. Nach Konrad’s II. Tode bestieg dieser als Heinrich III.
den deutschen Thron und erhielt nach Unterwerfung der störrischen Grafen
Reginold von Hochburgund und Gerold von Genf im J. 1045 zu Solothurn die
Anerkennung seiner Landesherrlichkeit.

Wie schon gesagt, war durch diese Kämpfe das Aarethal vielfach sehr ge-
schädiget worden. Bischof Werner von Strassburg, der mit seinen Brüdern
Radeboto, Rudolf I. und Lanzelin in der kleinburgundischen Grafschaft (jetzt
im Kt. Aargau), die damals ihren Richtplatz (malleus) in Rore1 (in Aarau)
hatte und davon auch ihren Namen trug, begütert war, erkannte bald, dass
zur Schliessung des Aarethales bei Windisch und zur Schützung des Landes
gegen die kriegerischen Burgunder auf dem Wülpelsberge bei Brugg die (I-
006) Erbauung einer Feste von grossem Nutzen sein würde. Nach Besiegung
der genannten Feinde (1019) baute er desshalb dort eine Burg und nann-
te sie Habsburg. Sein Bruder Radeboto, der mit ihm zu Felde gezogen war,
erhielt sie zu sorgsamer Hut. Diese wurde sodann auch der Stammsitz des
durchlauchtesten Geschlechtes von Deutschland2.

Die Bewohner dortiger Gegend waren durch die erwähnten Kriege verwildert
und sittlich herabgekommen. Werd, das alte Benediktinerstift auf einer Aar-
Insel zwischen Olten und Aarau hatte der Krieg fast gänzlich vernichtet; es
musste auf einem weitaus blickenden Hügel als „Schönenwerd“ erst wieder
neu erstehen.3 Die Gründung eines andern Klosters für die Sittigung des
Volkes näher an der Reuss war somit Bedürfniss. Zudem hatten in diesen
unglücklichen Zeiten Männer von Ansehen und Macht, wie ein Guntram von
Wohlen4, viel ungerechtes Gut an sich gerissen, ja selbst Bischof Werner’s
nächste Verwandtschaft hatte sich in jener Zeit Unbilligkeiten in der heutigen
Pfarrei Muri zu Schulden kommen lassen5, – und das bedurfte der Sühne.

1Es ist bekannt, dass die Grafschaften und Grafen nicht selten nach ihrem Richtplatze
benannt wurden (G. Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, Bd. VII., S. 22, 23 u. a. O.).

2Gfrörer, Gregor VII., Bd. I., 526.
3E. Fr. von Mülinen, Helvetia sacra I., 56.
4Acta Murensia, ed. Quellen zur Schw. Gesch. III., S. 68, 69 (Bl. 25 a und b).
5Daselbst, S. 17, 18 (Bl. 2 a, b).
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Die Vorfahren der oben genannten vier Brüder werden im „Stifterbüchlein“
von Muri (Acta Murensia oder Acta fundationis genannt1) nur kurz berührt. Es
ist nicht unsere Aufgabe, eine vollständige Genealogie derselben zusammen-
zustellen; daher folgen wir dem Winke unseres Mitbruders, des ungenannten
Verfassers (Anonymus) dieser vielgenannten Akten und handeln nur von
denen, die er berührt hat.

Der Grossvater Bischof Werner’s und seiner Brüder soll Guntram der Reiche
gewesen sein. Grandidier2 nennt ihn einen Sohn des Grafen von Sundgau,
Luitfried’s V., welcher in einem Treffen gegen die Ungarn 936 bei Basel fiel.
Nach Wilhelm Gisi3 möchte dieser Guntram eher ein Sohn des Nordgau-Grafen
(I-007) Hugo und der Hildegarde gewesen sein, der sich mit K. Otto’s I. eigenem
Sohne, Luitolf, eines politischen Vergehens schuldig machte und mehrerer
seiner Güter im Oberelsass, Breisgau und Thurgau, wie auch der Grafschaft
(wahrscheinlich der vom Breisgau) beraubt wurde4. Ist dieser Graf wirklich
identisch mit Guntram dem Reichen, der als Stammvater des habsburgischen
Hauses angesehen werden kann, so mag er sich auf seine Allodialgüter, wovon
er noch viele im Elsass, Breisgau und Ärgau besass, zurückgezogen, und im
Elsass, wo nach Al. Schulte, Archivrath in Karlsruhe, das Stammschloss der
Habsburger möchte gewesen sein, das Leben beschlossen haben5.

Nach den Akten hatte Guntram der Reiche einen Sohn Kanzelin (Lantold),
der Graf von „Altenburg“ heisst6. Das gibt zu erkennen, dass der deutsche
König ihm die Grafschaft Klettgau übergeben habe. Denn Altenburg lag nicht
ferne vom Kloster Rheinau auf einer vom Rheine umflossenen Halbinsel in
der Grafschaft Klettgau7. Dort war der Richtplatz (malleus) des Grafen, und
der Anonymus nennt Kanzelin den Inhaber der Grafschaft Klettgau nach
dieser Burg8. Auch Schöpflin sprach die Vermuthung aus, dass Kanzelin

1Die Glaubwürdigkeit dieser Acta wurde vorzüglich angestritten, von Marq. Herrgott (Ge-
nealog. I., Prolegom. tertium), von P. Rusten Heer (Anonymus denudatus) u. Dr. Th. von
Liebenau (Argovia IV. S. XIX- XXXII. u. Zeitschrift der heraldischen Gesellschaft „Adler“
XIII. Jahrgang); dieselbe vertheidigten Fridolin Kopp (Vindiciæ Actorum, Muri, 1750), P.
Joh. Bapt. Wieland (Vindiciæ Vindiciarum, Muri, 1760 u, Baden 1765) u. der Verfasser
dieser Geschichte (Quellen zur Schw. Gesch., Bd. III. Kloster Muri, Vorwort; Zeitschr. der
herald. Gesellsch. „Adler“, Jahrg. XIV.).

2Oeuvres hist. inedites, edit. 1865, T. I., 416.
3Forschungen zur Deutschen Gesch., Bd. XXVI., 287-297.
4Ein öffentliches Landgericht (populare judicium) entzog dem Guntram ein im Breisgau ge-

legenes Gut, Namens Lielache u. sprach es der königlichen Kammer zu, von dieser kam es
als Geschenk 952 an das Kloster Einsiedeln (Geschichtsfrd. I. 105; Gfrörer, Papst Gregor
VII., Bd. I., 323). Einsiedeln erhielt auf gleiche Weise 959 Eschenz im Thurgau (Annales
Heremi, p. 62), und dem Kloster Laurisheim waren im November 953 die ehemals dem
Guntram gehörenden Güter in Brumatt etc. zugefallen (Grandidier I., 417).

5Habsburger Studien in den Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsfor-
schung, Bd. VII. Das Einsiedler-Nekrologium nennt Guntram am 26. März.

6Acta Murensia, Bl. 1 b.
7P. Rusten Heer, Anonymus denudatus, p. 337, Nota a.
8Vgl. oben die Burg Rore in der Stadt Aarau, u. Waitz, Deutsche Verfassungsgesch. VII., 22
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Äussere Veranlassung

Graf im Klettgau gewesen sei1. Sein Tod möchte am 25. Mai 990 erfolgt sein2.
Er hinterliess von seiner Gemahlin Luitgarde vier Söhne: Bischof Werner,
Graf Radeboto, Rudolf und Lanzelin. Den eben genannten fügt Grandidier
noch zwei Söhne bei, Gerhard und Birchtilon3. Werner erhielt bald nach
Empfang der Priesterweihe ein Kanonikat in Strassburg. (I-008) Radeboto
mag bei seinem Vater geblieben sein. Er folgte diesem sehr wahrscheinlich in
der Grafschaft Klettgau4 und heirathete Ita, die aus dem herzoglichen Hause
Lothringen war5 oder zu demselben gehörte. Der Drittgeborne Kanzelin’s,
Rudolf, wählte seinen Sitz im Sundgau, gründete die Abtei Ottmarsheim bei
Gebwiler und liess die dortige Kirche 1049 durch Papst Leo IX. einweihen. Er
starb kinderlos vor 10636. Seine Gemahlin Kunigunde hat noch 1064 gelebt7.
Rudolf’s Besitzungen waren nach der Urkunde vom 1. März 1064 bedeutend,
und liefern den Beweis, dass er von einer reichen und hochansehnlichen
Familie abstammte8.

Lanzelin weilte wohl in seiner Jugend beim ältesten Bruder, Bischof Werner,
in Strassburg; ihn zierte 1027 die Ritterwürde9. Er hatte die Obliegenheit,
Bischof Werner’s Erbgüter in Muri zu verwalten und zu schirmen10.

Birchtilon oder Berchtold erscheint mit seinem Bruder Gebhard in einer Ur-
kunde vom 28. März 1008 und macht grosse Vergabungen an das von ihm
gestiftete Kloster Sulzberg im Breisgau11. Berchtold und sein Sohn gleichen
Namens werden als Grafen von Breisgau und Ortenau angegeben12. Letzterer
soll Herzog von Kärnten geworden sein, wovon die alten Herzöge von Zähringen

ff.; vgl. Vorwort, C.
1Alsat. illustr., T. I., p. 466, 467.
2Annales Einsidl. apud Mabillonem in actis O. S. B. VII., 820. Ein Graf Lantold erscheint

als Zeuge in K. Otto’s I. Urk. vom 28. Aug. 972 (Bœhmer, Reg., Nr. 393).
3Oeuvres hist., edit. 1865, T. I., 418-421.
4Vgl. „Entgegnung“ in der Zeitschrift der heraldischen Gesellsch. „Adler“, Jahrg. XIV und

Vorwort, C.
5Acta Mur., Bl. 1 a u. Bl. 2 b.
6„Rudolfus vir illustris Monasterium sancte Marie in Othmarsheim situm, de proprio sump-

tu ædificavit et per papam Leonem consecrari fecit jurique sancte Romane ecclesie suppo-
suit“ (Schöpflin„ Als. diplom. I. 170). Guillimann’s Ansicht (Habsburg., ed. 1605, p. 130)
u. A., Rudolf habe 1010 als Graf Zeugschaft abgelegt, muss der angezogenen Urk. zufolge
als irrig bezeichnet werden; denn Rudolf war, wenn er schon „vir illustris“ heisst, niemals
Graf (vgl. Al. Schulte, Habsburgische Studien in Mittheil. des Inst. für österr. Geschichtsfr.
VII., Separatabdr., S. 3 ff.).

7Vgl. Al. Schulte l. c. u. Mittheilungen d. Instituts für Österr. Geschichtsfr., Bd. V., 405,
406.

8Daselbst; vgl. Vorwort, B. 2.
9„militie cingulo preditus“ (Quellen zur Schweizer Geschichte III., Kloster Muri, S. 107);

Schöpflin, Als. illustr. II., 465.
10Daselbst.
11Trouillat, Monuments I., 149; Herrgott, Geneal. II., 95. Dieser las (vgl. Grandidier l. c., 421)

unrichtig „cum manu filii mei“ statt fratris mei.
12So ist in einer Urk, vom J. 1004 ein Berchtold „comes pagi Brisgowe“ genannt (Herrgott,

Geneal. II., 98) u. in zwei andern Urkunden von den Jahren 1016 u. 1024 heisst er
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2. Gründungsgeschichte Muri’s

und die von Teck abstammen, wie auch die Markgrafen von Baden1.

(I-009) Die Pietät verlangt es, dass wir die Stifter des Klosters Muri, Bischof
Werner, Graf Radeboto und seine Gemahlin Ita etwas näher ins Auge fassen.

Zweites Kapitel. Lebensskizze der Stifter Muri’s.

Alwick, Bischof von Strassburg, war 1001 aus dem Zeitlichen geschieden. Ihm
folgte Werner, Bruder des Grafen Radeboto, bisher Domherr an der dortigen
Kathedrale2. Nach dem Tode K. Otto’s III. erklärte sich Werner sofort für
Heinrich, Herzog von Bayern, mit dem er von Jugend auf befreundet war.
Durch die Hilfe dieses kräftigen Bischofes wie auch des Erzbischofes von Mainz
siegte Heinrich über seinen Gegner, Herzog Hermann von Schwaben und
empfing aus Willigi’s Hand am 8. Juli 1002 in Anwesenheit Bischof Werner’s
in Mainz die Königskrone3. Seitdem finden wir den Bischof von Strassburg
fast immer als treuen Rathgeber an der Seite Heinrich’s II. Schon das folgende
Jahr musste Bischof Werner den Zorn des schwäbischen Herzogs fühlen. Im
April 1003 drang dieser mit Heeresmacht in Strassburg ein und verwüstete die
Stadt grauenhaft. Doch König Heinrich II. eilte herbei und besiegte den Herzog.
Hermann wurde im Oktober d. J. zum Schadenersatze verurtheilt. Bischof
Werner erhielt in Folge dessen das Frauenkloster St. Stephan in Strassburg,
das er bald restaurirte und mit genügendem Einkommen versah (1005). König
Heinrich II. weilte 1004 drei Tage (23.-25. Juni) in Strassburg und ertheilte
dem Bischofe mehrere Gnaden. In den damals ausgestellten Urkunden steht
Bischof Werner stets an der Spitze der Zeugen. In den Jahren 1006 und 1007
sehen wir ihn das eine Mal in Neuenburg an der Donau und das andere Mal in
Frankfurt a/M. auf Synoden für Hebung des religiösen Lebens und Erhaltung
der kirchlichen Zucht arbeiten.

Die alte Kirche in Strassburg wurde 1007 durch einen Blitzstrahl in Asche ge-
legt. Der geistvolle Kirchenfürst liess sich nicht entmuthigen; sein Augenmerk
war sofort dahin gerichtet, (I-010) über den Trümmern des alten Gotteshauses
ein neues, wenn möglich, noch würdigeres aufzuführen. Die Mittel dazu ge-
währten ihm die eigenen Einkünfte, die freiwilligen Beiträge der Geistlichkeit
und bedeutende Summen, die ihm das Reichsoberhaupt zukommen liess.
In demselben Jahre noch entwarf man den Plan und begann das Werk mit
Herbeischaffung des nöthigen Materials. Hiefür wurden acht Jahre verwendet.
Endlich 1015 grub man die Fundamente. Innerhalb 13 Jahren hatten sich

„Berchtoldus comes pagi Mortinawe“ (Würdtwein, nov. subs. dipl. VII., 173).
1Herrgott, Geneal, III., 833; Schoepflin, l. hist. de Zeringen-Bade I., 25 ff.
2Die Meinung, Bischof Werner sei früher Abt in Laurisheim gewesen, beruht auf einer Na-

mensverwechslung (Monum. Germ. XXI., 401).
3Als Führer bei dieser Lebensskizze dient uns Grandidier (Oeuvres hist. I., 422 ff.), der für

seine Sätze stets zahlreiche Beweise bringt.
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100,000 Menschen am Baue beschäftigt, der 1026 unter Dach gekommen
sein soll1.

Trotz dieses kostspieligen Baues, wovon nach Einigen die berühmte Krypta
noch übrig, fand er Mittel, das Kloster „Sancta Maria“ in Strassburg zu
stiften, wofür Kaiser Heinrich zu Pavia ihm das Kloster Schwarzach (um
Weihnachten 1013) auf Fürbitte der Gemahlin Kunegunde und auf den Rath
der Bischöfe von Würzburg und Augsburg hin schenkte2. Dieselbe hohe
Gönnerin vermittelte (am 9. Mai 1017) ihm wieder wegen erwiesener leiblicher
und geistiger Dienste3 von ihrem Gemahle einen Wildbann im Elsass zwischen
Schlettstadt und dem Rheine.

Die schwierigen Angelegenheiten wegen Burgund und die Betheiligung des
Bischofs Werner daran haben wir bereits erwähnt. Im gleichen Jahre (1019)
versammelte der Kaiser am 1. Juni zu Köln einen Synodalreichstag. Höchst
wichtige Fragen wurden da erörtert und entschieden: was Patrimonium der
römischen Kirche und was Reichsgut; wie es mit der Papstwahl und wie es mit
der Reichspflege auf jenem kirchlichen Gebiete zu halten sei; endlich wurde
eine Fahrt des Kaisers nach Italien, um die Saracenen zu vertreiben, und wo
möglich Sicilien, ja das hl. Land zu erobern, beschlossen. Diese Vereinbarung
wegen des Kriegszuges unterschrieb Bischof Wicelin (= Werner) von Strassburg
mit einem Abte zuletzt hinter einfachen Schenken; wahrscheinlich war er zu
spät eingetroffen.

Wie dem Kaiser Heinrich II. war Bischof Werner auch dem neuen deutschen
Könige Konrad II., ein treuer Reichsfürst und Rathgeber4. Bei der Krönungs-
feier Konrad’s II. am 28. Sept. 1024 in Mainz durfte Bischof Werner nicht
fehlen.

(I-011) Das folgende Jahr beehrte ihn der König mit einem Besuche in Strass-
burg und hielt daselbst Hoflager. Hier mag Werner ihm die Begleitschaft zum
Römerzuge für das Jahr 1027 zugesagt haben. Papst Johann XX. hielt aus
Anlass der Kaiserkrönung eine Synode in Rom (6. April), und Bischof Werner
ist als Anwesender genannt. Kaum von Rom zurückgekehrt, eilte er, noch
immer rüstig und eifrig im Weinberge des Herrn, nach Frankfurt zu einer
Synode, welche die Bischöfe Deutschlands (22 an der Zahl) in Gegenwart
des Kaisers noch dasselbe Jahr abhielten. Dort sowohl, als auch später in
Strassburg, wohin Konrad II. von Basel aus kam5, wird er auch einlässlich mit

1Wanderung durch’s katholische Heiligthum, 2. Thl., S. 102 ff.
2Gfrörer, Papst Gregor VII., Bd. VI„ S. 30 ff.
3Bischof Werner möchte ihr Beichtvater gewesen sein!
4Die Berichte der Annales majores von Einsiedeln über Bischof Werner’s Untreue gegen

Konrad II. müssen den bessern Quellen (Geschichtsfrd. I., 124; Wipo, Monum. Germ.
XIII., 261 u. s. w.) weichen; denn Bischof Bruno von Augsburg und Bischof Werner von
Strassburg förderten vorzüglich die Wahl Konrad’s II. (Grandidier, l. c., 495).

5Am 19. Aug. war Kaiser Konrad in Zürich und den 19. Oktober in Tribur; die Fahrt ging
über Basel.
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ihm wegen einer Sendung an den Hof von Constantinopel gesprochen haben.
Vorgeblicher Hauptzweck der Gesandtschaft war, sich über die Befreiung des
hl. Landes vom Joche der Ungläubigen mit dem griechischen Kaiser zu berat-
hen und einen Plan zu entwerfen. Dem Bischofe wurde Graf Manegold von
Donauwörth (Grossneffe des hl. Ulrich von Augsburg) als Begleiter beigegeben.
Es unterliegt keinem Zweifel, dass Kaiser Konrad II. durch diese Ehrenboten
auch politische Zwecke, freien Handelsverkehr, gemeinsame Massnahmen
hinsichtlich der slavischen Zwischenvölker und dgl. erzielen wollte, mag auch
die Angabe, es sei in Constantinopel eine Braut für Kaiser Konrad’s Sohn,
Heinrich, gesucht worden, auf blossen Vermuthungen beruhen1. Die Abreise
verzog sich noch einige Monate. Diese Zeit benützte Bischof Werner zur Ord-
nung seiner innern und äussern Angelegenheiten, da er wohl fürchtete, sein
Bisthum nie mehr zu sehen. Und gerade in die genannte Zeit (? 5. Sept.)2 fällt
Bischof Werner’s letztwillige Erklärung (Testament) wegen der Habsburg und
des Klosters in Muri3.

Anfangs des Jahres 1028 fuhren Bischof Werner und Graf Manegold mit
grossem Gefolge, worunter auch Kaufleute, mit vielen Vorräthen versehen,
die Donau hinab, vorgeblich, um andachtshalber über Constantinopel nach
Jerusalem zu (I-012) wallfahrten. König Stephan von Ungarn argwöhnte oder
wusste bestimmt, dass die Pilgerkaravane eine Gesandtschaft Kaiser Konrad’s
sei, welche am griechischen Hofe ein ihn bedrohendes Bündniss abschliessen
sollte. Darum sperrte er den Weg. Die Gesandten mussten umkehren und
zogen dann über den Brenner nach Verona, kamen nach Venedig, wurden
da gut aufgenommen und gelangten so auf venetianischen Schiffen nach
Constantinopel. Gegen König Stephan und seine Verbündeten liess der Kaiser
schon im Frühlinge d. J. zum Kriege rüsten, der aber unglücklich endigte.
Indessen war Bischof Werner am byzantinischen Hofe thätig; aber man hielt
ihn und seinen Begleiter mit leeren Worten und Ceremonien hin, ohne etwas
zu beschliessen. Darüber starb der verständige Bischof von Strassburg am 28.
October 1028 und fand in Constantinopel sein Grab4. Der griechische Kaiser
Constantin VIII., der letzte des macedonischen Hauses, folgte ihm schon am
12. Nov. d. J. in die Ewigkeit. Der Chronist Wipo schreibt, der neue Kaiser der
Griechen, Romanus Argyrus, habe dem Kaiser Konrad in Goldschrift betreffs

1Was das Chronicon Novientense (Ehersheimer Chr., ed. Boehmer, T. III. etc.) über Bischof
Werner’s Meuterei gegen Kaiser Konrad sagt, widerstreitet andern glaubwürdigen Quellen
(vgl. Gfrörer, Gregor VII., Bd. l., 331).

2Angabe von Äg. Tschudi (Liber Heremi).
3Den Ort der Ausstellung haben wir wohl in Strassburg selbst zu suchen. Der Inhalt dieser

Urkunde hat viele Ähnlichkeit mit der vom Kloster Schwarzach, die ebenfalls vom Bischof
Werner 1027 ausgestellt ist („Gerettete Wahrheit gegen das Haus Baden“, Streitschrift
vom J. 1780, s. 28).

4Pertz, Monum. Germ. XVII., 87; Bœhmer, Fontes III., 67; Oefele I., 334; Gallia christ. XLI.,
792-794; Giesebrecht, Kaiserzeit II., 567; Necrol. Hermetisvillanum (Quellen zur Schw.
Gesch, III., 161).
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der Gesandtschaft geantwortet, und im Kloster zum hl. Kreuz in Donauwörth
bewahre man die Nachricht auf, dass die dort hochverehrte Kreuzpartikel
vom griechischen Kaiser dem Grafen Manegold geschenkt worden sei.

Dies ist in kurzen Umrissen das Leben Bischof Werner’s; er war einer der
preiswürdigsten Prälaten seiner Zeit.1 Muri war so glücklich, ehemals einen
der Denare, die er prägen liess, zu besitzen2; aber seit den letzten Stürmen,
die über das Kloster kamen, gingen sie mit vielem Andern verloren. Grandidier
erhebt noch mit glänzenden Worten Bischof Werner’s edlen Charakter, seinen
Eifer für die Ausbreitung der Ehre Gottes und die Hebung der Wissenschaften3.
– Wir begnügen uns mit der Andeutung und gehen zu dem Grafen Radeboto
und seiner Gemahlin Ita über.

Die ansehnliche Habsburg auf dem Wülpelsberg im Aarethale baute Bischof
Werner dem Grafen Radeboto4. Dass (I-013) Radeboto seinem Vater Kanzelin
in der Grafschaft Klettgau gefolgt sei, erhellt zunächst daraus, weil die Erb-
lichkeit der Grafschaften damals zur Regel geworden5, und zweitens steht er
in der Kaiserurkunde für das Kloster Rheinau vom 29. Okt. 1023 klar als Graf
von Klettgau6. Die Identität dieses Grafen mit unserem Radeboto ist durch
keinen erheblichen Grund bisher angestritten worden. Der Einwurf, dass
Radeboto’s Nachkommen aus dieser Grafschaft verschwinden, wird durch die
Thatsache beseitigt, dass ihnen der König besser gelegene Grafschaften im
Elsass verlieh, dort, wo ihre Vorfahren die Grafenlehen inne hatten7.

Ita, die Gemahlin des Grafen Radeboto, nach den Muri-Akten aus dem her-
zoglichen Hause von Oberlothringen entsprossen, möchte die Schwester Adal-
bero’s, der als Nachfolger seines gleichnamigen Oheims den erzbischöflichen
Stuhl von Metz bestieg, und des Herzogs Theoderich, der Oberlothringen, das
Herzogthum seines Vaters Friedrich, erbte, gewesen sein. Dieser Friedrich
stammte wahrscheinlich von einem Grafengeschlechte ab, das im Elsass
seinen Stammsitz hatte. Im Jahr 954 ehelichte er nach Einigen Beatrix, eine
Tochter Hugo Capets, und starb vor 9848.

1„Celeberrimus sui ævi inter præsules recitatur Werinhardus, argentinæo civitatis episco-
pus“ (Monum, Germ. XIII., 151).

2Grandidier hatte im vorigen Jahrhundert auf seinem Besuche in Muri das Vergnügen,
einen solchen zu sehen (Oeuvres hist. T. I., 438). Dessen Avers lautete: „Vicelinus“, der
Revers: „Argentina“.

3Oeuvres hist. I., 519.
4Das Aktenstück vom J. 1027 hat: „Wernherus, Strasburgensis episcopus et castri, quod

dicitur Habesbur, fundator“ (Herrgott, Geneal. I. p. 40; II., 107). Auch Höfe soll Bischof
Werner seinem Bruder Radeboto von Habsburg im Elsass abgetreten haben (Grandidier,
Oeuvres inéd, T. I., 500 ff.).

5Waitz, Deutsche Verfassungsgesch., Bd. VII., 11; Vgl. Vorwort.
6Herrgott, Geneal. II., 105, 106.
7Wilhelm Gisi, Guntramnus comes, Forschungen zur Deutschen Geschichte, Bd. XXVI.,

287-297. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass dieser Guntramnus comes identisch mit
Guntramnus dives der Acta Mur. ist. Vgl. Vorwort, B. 1.

8Gfrörer, Papst Gregor VII., Bd, I., 78 ff.; Dr. Grund, Wahl Rudolf’s von Rheinfelden, S. 3, 4.
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Ihr Gemahl Radeboto wies ihr als Mitgift seinen Antheil in Muri an1. Nach
Abschluss der Ehe2 vernahm sie, ihre (I-014) Mitgift sei vielfach ein unrecht-
mässig erworbenes Gut. Dies bewog sie, den ersten Anstoss zur Stiftung des
Klosters Muri im burgundischen Ärgau, am östlichen Abhange des Lindenber-
ges und an den Quellen der Bünz, zu geben3.

Drittes Kapitel. Gründung des Klosters Muri.

Muri ist heute, wie auch in der Gründungszeit des Klosters, eine ziemlich um-
fangreiche Pfarrei4. Die Mönche, welche das „Stifterbüchlein“ (Acta Murensia)
verfassten, schrieben „Mura“5 und leiteten den Ortsnamen vom alamanni-
schen Worte „Murilon“ her. Mehrere Funde haben es schon längst ausser
Zweifel gesetzt, dass Muri eine römische Bevölkerung hatte6. Die Pfarrei
umfasste anfänglich das Dorf Muri mit den Höfen in Nidigen (-Wei), wo die
Pfarrkirche stand, in Egga, Hasle, Wile, ferner Walaswil, Geltwile und But-
wile. Die übrigen Theile der heutigen Pfarrei: Aristau, Birri, Althäusern und
Isenbergschwil, waren grösstentheils noch Waldesgrund7. Sie wurden aber

Nach diesem müsste die Mutter Adelbero’s, Ita’s und Theoderich’s zweimal verheirathet
gewesen sein, u. zwar in zweiter Ehe mit einem Grafen von Rheinfelden, dem sie Kuno
gebar, den Vater des Gegenkönigs Rudolf (Quellen zur Schweizer Geschichte III., Kloster
Muri, S. 3, 19, 20). Diese Erörterung über Ita’s Abstammung befriedigt einige Gelehrte
aus dem Grunde nicht, weil sie in den besten Geschichtsquellen des herzoglichen Hauses
Oberlothringen nicht erscheint (vgl. Th. v. Liebenau, Anfänge des Hauses Habsburg, „Ad-
ler“ Jahrgang 1883); allein die positiven Angaben des Muri-Anonymus bleiben so lange
aufrecht, bis bessere Quellen seine Angaben, wie die, Ita sei eine Schwester (statt Schwä-
gerin) des Strassburger Bischofs Werner gewesen (Acta Mur., BI. 2 b, 3 a) wirklich als
unrichtig hinstellen. Vgl. Vorwort.

1Acta Mur., Bl. 2 b.
2Das Jahr der ehelichen Verbindung ist unbekannt,
3Im Anfange des zwölften Jahrhunderts existirten im Kloster Muri zwei Traditionen: die

eine, welche ihren Ausdruck im Aktenstücke vom J. 1027 fand, nennt Bischof Werner
als Stifter des Klosters Muri, u. die andere, niedergeschrieben vom Anonymus der Akten,
bezeichnet die Gräfin Ita mit ihrem Gemahl Radeboto als Gründerin oder als Wiederher-
stellerin (reparatrix).

4Sie zählte im J. 1880 bei 3800 Seelen.
5Die Schreibweise „Mura“ statt „Mure“ wird der Copist der Acta im 14. Jahrhunderte sich

erlaubt haben, die übrigens meistens nur in diesem Jahrhunderte vorkommt. Ein Zinsro-
del der Abtei Fraumünster in Zürich von ca. 853 hat „Murahe“ (Schwarzwasser), entspre-
chend dem schwarzen Wasser der Bünz. Eine etwa hundert Jahre jüngere Hand schrieb
in denselben Rodel „Mure“ (Geschtsfrd. XXVI., 287 ff.). Diese letztere Schreibweise blieb
bis 1600, und musste dann dem beliebteren „Mury“ jetzt „Muri“ (ad Muros) weichen. Et-
wa hundert Schritte vom Kloster Muri entfernt, ist heute noch „Mürlen“, wie auch das
„Mürlenfeld“ beim Walde „Maiholz“, wo römische Mauerüberreste und Münzen gefunden
wurden.

6Sammlung der Bezirksschule in Muri; Mittheilung von P. Aug. Stöcklin, Miscel. vom J.
1630, S. 157.

7Acta Mur., Bl. 1 b.
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bald nach der Klostergründung vielfach gelichtet1. Von deren Ausrodung in
Althäusern, Birri und Aristau wird in den Akten insbesonders gesprochen.
Althäusern und Birri wurden (I-015) unter dem Propst (Ökonom) Gottfried
von Muri durch Leute, die „Winda“ hiessen, cultivirt; während den Sumpf in
Aristau vorzüglich die Grafen von Habsburg durch ihre Jäger austrocknen
und hernach bevölkern liessen2.

In den Zeiten des Grafen Kanzelin, Guntram’s Sohn, gehörte die Pfarrkirche
in Muri zu einem Hofe, den reiche und freie Leute inne hatten. Diese gingen
zu dem benannten Grafen und baten ihn um seine Schutzherrlichkeit. Das-
selbe thaten auch andere freie Bauern der Gemeinde und zahlten ihm das
gesetzliche Schirmgeld. Der Graf entsprach ihrer Bitte; handhabte aber die
Schutzvogtei derartig, dass Hab und Gut besagter Leute am Ende mit Recht
oder Unrecht sein Eigenthum wurde; dann jagte er die bisherigen Eigenthümer
und ihre Erben fort und siedelte auf ihren ehemaligen Gütern seine Knechte
und Mägde an3. Als er gestorben war, erhoben sich die Eigenthümer der Höfe
in der Hoffnung, ihr Erbe wieder zu erlangen und rückten in starker Anzahl
bis zum Grenzwasser4. Weiter kamen sie nicht, denn dort hatte Lanzelin’ s
Sohn, Radeboto, seine Knechte aufgestellt, welche die Anrückenden mit bluti-
gen Köpfen zurücktrieben und ihnen für immer die Lust benahmen, ihr Erbe
zurückzufordern. Die zwei Klosterfrauen, welche das rechtliche Begehren der
freien Leute unterstützten5, möchten vom Frauenmünster in Zürich gewesen
sein; denn im 9. und 10. Jahrhunderte bezog dieses Kloster Zinsen von Muri6.
Unser Mitbruder schreibt dann, ohne etwa der Ungerechtigkeit das Wort zu
sprechen: dass Gott die dem Menschen verliehene Freiheit achtend, zwar die
Bosheit der Sünde zulässt, aber in seiner unendlichen Güte doch Alles zu
seiner Ehre lenkt; ferner tadelt er das Verfahren Kanzelin’s und Radeboto’s
und glaubt, die in Folge dieses Vergehens erfolgte Sühne, – die Stiftung des
Klosters in Muri – habe grössere und segensreichere Wirkungen hervorge-
bracht, (I-016) als die begangene Ungerechtigkeit Nachtheile nach sich zu
ziehen vermochte. Endlich schliesst er diese Reflexion mit einem Mahnworte
an die nachkommenden Brüder: „Wer immer diesem Kloster sich anschliesst,
erflehe zunächst von Gott das Erspriessliche für sich; dann erbitte er den
Erben Gnade, den Vertreibern Nachlassung, den Stiftern und Erbauern aber

1Daselbst, Bl. 7 a.
2Daselbst, Bl. 27 a, b.
3Weil der Anonymus sagt: Lanzelin habe theils rechtliche, theils unrechtliche Mittel ange-

wendet, muss man sich den Hergang etwa so denken: der Graf forderte den Schutzzins
unerbittlich streng u. das war – „iuste“; denselben aber steigerte er bei jeder günstigen
Gelegenheit u. das war – „iniuste“. Da nun Einer um den Andern seine Verbindlichkeit
nicht decken konnte, so machte der Graf sich selbst bezahlt und jagte die säumigen
Schuldner von Haus und Hof (Gfrörer, Gregor VII., Bd. I., 324 ff.).

4Besser „Marchwasser“, an der Grenze zwischen den Pfarreien Muri und Boswil, eine gute
Viertelstunde von der Pfarrkirche in Muri entfernt.

5Acta Mur., Bl. 1 b.
6Geschichtsfrd. XXVI., 287 ff.
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himmlischen Lohn, und so möge er ohne Furcht und Zagen, jedoch durch ein
frommes Leben und getreue Befolgung des göttlichen Willens getrost den Tag
des Herrn erwarten.“

Graf Radeboto betrachtete nach Abweisung der Erbansprecher deren Besitz
als seinen Antheil, zog ihn zu seinem Eigen, verwaltete ihn sorgfältig, baute
auf demselben für sich ein Haus und versah es mit allem Nöthigen, um mit
seiner Familie daselbst zu wohnen. Die herrliche Aussicht – hinein in den
Schneekranz der Alpen und hinab bis zum Schwarzwalde, mag ihn angezogen
haben. Sein Bruder Rudolf, welcher Ottmarsheim im Elsass baute, wollte
diese Höfe in Muri, wie den übrigen Besitz, der Theilung unterwerfen. Dem
widersetzte sich Radeboto; allein Rudolf überfiel gewaltsam den Ort und
plünderte und verbrannte ihn, ohne jedoch den Bruder zu einer Abtretung
bestimmen zu können.

Dem Bischofe Werner fiel indessen ein Hof als väterliches Erbe in Muri zu,
der, wie es scheint, an denjenigen stiess, welchen die Gräfin Ita als Mitgift
erhielt und auf dessen Gütern die Pfarrkirche stand1.

Ita’s Willensäusserung, ihre Mitgift, welche sie als unrechtmässig erworbenes
Gut anerkannte, für die Stiftung eines Klosters Gott zum Opfer zu bringen,
war dem Bischof Werner um so lieber, als er selbst bereits einen ähnlichen
Entschluss, veranlasst durch die sittlichen Zustände der Bevölkerung, in
seinem Innern gefasst hatte. „Im Herrn sich erfreuend, bestärkte er (der
Bischof) die Gräfin in ihrem Vorhaben und versprach ihr jeden ihm möglichen
Beistand. Auch rieth er ihr, sobald sie die Einwilligung ihres Mannes erlangt
hätte, den Ort und die etwa noch beizufügenden Güter einem freien und
mächtigen Manne zu übergeben, der Alles zur Sicherung der Freiheit am
Altare des hl. Petrus zu Rom gegen rechtmässigen Zins niederlegen sollte. Ihre
Wahl fiel auf den Grafen Kuno von Rheinfelden, (I-017) den Bruder (Ita’s) von
der Mutter her2. Graf Radeboto verweigerte längere Zeit seine Zustimmung.
Endlich kam doch eine Urkunde („carta firmitatis“) zu Stande, in der die
Zahl und Grösse der Höfe, die Amtsleute und die dem neuen Kloster hörigen
und zinspflichtigen Familien und andere Vergabungen verzeichnet waren. Sie
wurde gemäss obiger Verabredung dem Grafen Kuno eingehändigt.

Diess Alles hatte sich noch vor Bischof Werner’s Abreise nach Constantinopel
ereignet. Auch war von ihm, obwohl er persönlich nie in Muri gewesen, der
Klosterbau schon angeordnet und die Stiftung dem hl. Bischof Martin von
Tours gewidmet worden. Wenn auch die wichtigsten Gebäude 1027 hergestellt
waren, so fehlten noch die Nebengebäude, eine eigene Kirche, die Vollendung

1Bischof Werner baute nämlich das Kloster auf seinem „väterlichen Eigen“ (Urk. vom J.
1027); die Pfarrkirche, die später versetzt werden musste, weil sie zu nahe beim Kloster
war (Acta Mur., Bl. 4 a), gehörte zum Hofe der freien, später vertriebenen Leute (Acta
Mur., Bl. 1 b), welchen dann die Gräfin Ita bekam.

2„fratrem suum de matre“ (Acta Mur., Bl. 3 a).
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des bereits Begonnenen und – die Mönche. Das Ganze war somit erst im
Werden begriffen.

Mitten in diesen Arbeiten musste der Bischof, der die Seele des Unternehmens
war, die für ihn so traurig endende Reise in die Hauptstadt des griechischen
Kaiserreiches antreten, wo er 1028 starb.

Ein Glück für Muri war es, dass der Bischof vor seinem Scheiden aus Strass-
burg ein besonderes Testament wegen Muri hinterliess. Dieses allein wurde
zur Erlangung eines kaiserlichen Schirmbriefes von Heinrich IV. (V.) 1114
in Basel anerkannt und diente, in Form einer Urkunde gebracht, mit Hin-
weglassung der einleitenden Formeln, und so wahrscheinlich vom Kastvogte
Muris besiegelt, künftig als Grundlage für fernere päpstliche und königliche
Schirmbriefe1. In welcher Art dieser Entwurf einer Stiftungsurkunde Bischof
Werner’s vorhanden war, und in welcher Form bei der Kirchweihe 1064 in
Muri vom Grafen Werner II. die Stiftungsgüter dem hl. Martin gewidmet wor-
den sind, sagen die Verfasser der Akten nicht klar. Die Uebergahe der Güter
selbst mag durch symbolische Handlung geschehen sein, indem man einen
Rasen etc. aus jenen Grundstücken, welche man dem hl. Martin schenken
wollte, herausnahm und auf den Altar legte und das Geopferte nach den
vorhandenen Symbolen dem anwesenden Volke verkünden liess,2 oder auch
durch eine förmliche Urkunde, (I-018) die aber bald verloren gegangen sein
mag. Die Verkündigung der geopferten Güter in Muri vollzog der Kaplan des
Grafen Werner II., Eppo. Ebenso wird die später in Otwisingen3 wegen der
Advokatie zwischen den Habsburgern und ihren Verwandten auf der Lenz-
burg festgesetzte Norm4 schwerlich eine besondere rechtsgiltige Verbriefung
erhalten haben.

Bischof Werner’s Testament („praesenti testamento“), in heutiger Form vor
1114 abgefasst und zurückdatirt auf das Jahr 1027, ist somit für unsere
Geschichte das älteste und wichtigste Dokument und verdient, dass wir
seinen Inhalt nach den Hauptpunkten angeben.

Bischof Werner nennt sich darin ausdrücklich „Erbauer des Schlosses Habs-
burg“; dann sagt er: auf seinem väterlichen Eigen, in der Grafschaft Rore,
in Muri habe er zu Ehren der heiligsten Dreifaltigkeit, der hl. Gottesmutter
Maria und aller Heiligen ein Kloster erbaut und für immer dem Schutze des hl.
Bischofs Martin gewidmet.5 „Diesem vermache ich“, fährt er weiter, „durch die

1Gelehrte sprechen sich dahin über diese Urkunde aus: die heute im Staatarchiv Aarau lie-
gende Urk., dd. 1027 stamme aus dem Anfange des 12. Jahrhunderts. Das Recognitions-
zeichen der Urk. (rechts unten) gibt zu erkennen, dass sie von der kaiserlichen Kanzlei in
Basel anerkannt wurde, wesshalb an eine dolose Fälschung nicht zu denken ist (Quellen
zur Schw. Gesch. III. Acta Mur., Urkunden).

2Quellen zur Schweiz. Gesch. III., 174, 177.
3Das jetzige Othmarsingen, Dorf bei Lenzburg, Kt. Aargau.
4Acta Mur., Bl. 9 b.
5„construxi – et dicavi“, Unter „dicavi“ ist wohl nur die einfache Widmung und nicht eine
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Hand meines leiblichen Bruders Lanzelin,1 der, mit der Ritterwürde geziert,
mein Eigenthum bisher geschirmt hat, all’ mein väterliches Erbtheil ...; ich
verfüge dann, dass die Mönche daselbst nach der Regel des hl. Benedikt leben
und entweder aus ihrer Mitte oder aus einer andern Brüderschaft sich frei
einen Abt wählen; ferner soll der Abt stets im Einverständnisse mit seinen
Mitbrüdern einen Sprössling meines Hauses, welcher auf dem Schlosse Habs-
burg wohnt, und zwar den Aeltesten, zum Kastvogt bestellen.2 Würde dieser
jedoch an der Mönchsgemeinde sich Bedrückungen erlauben und nach wie-
derholter Ermahnung unverbesserlich bleiben, so soll der Abt einen andern
aus demselben Hause, der auf besagter Habsburg wohnt, ohne Widerspruch
zum Vogte einsetzen. Stirbt der Mannsstamm der habsburgischen Linie aus,
so geht die Vogtei an die Erbtochter über, die auf dem Schlosse Habsburg
sitzt. Die Kastvogtei vergibt nur der Abt; wer sie von einem Andern empfängt,
ist ein Eindringling. Die Advokatie ist kein Lehen, sondern eine freiwillig über-
nommene Pflicht, das Kloster zu schirmen. Daher wage es kein Kastvogt, dem
Kloster etwas zu entfremden. (I-019) Uebrigens dürfen Habsburgs Dienstleute
beiderlei Geschlechtes von ihrem Eigenthume frei und unwiederruflich Ver-
gabungen an das Kloster machen; die Leibeigenen (familia minor)3 aber, die
sowohl der Herren auf der Habsburg als auch die des Klosters sollen nach
gleichem Rechte und Gesetze das Ihrige besitzen und ihre Zins- und Dienst-
pflicht erfüllen.“ Zum Schlusse folgen die gewöhnlichen Androhungen des
Bannes gegen solche, die den letzten Willen des Bischofs anzutasten wagen.
„Also geschrieben im Jahre des Heiles tausend zwanzig und sieben, in der
Römerzahl zehn, unter der Herrschaft des glorreichen Kaisers Konrad.“4

Abgesehen von den segensreichen Folgen der Stiftung Werner’s offenbart
diese Urkunde den religiösen Geist und den Scharfblick des Verfassers. Um
ein Werk für Jahrhunderte zu gründen, will der Bischof, dass die Mönche
nach der Regel des hl. Benedikt leben, die in den einzelnen Klöstern eine
monarchische Verfassung vorschreibt und durch die Verpflichtung, dass der
Abt in wichtigen Fällen seine Brüder befrage, gemässigt ist;5 dann trifft er die

wirkliche Einweihung der Bauten, zumal Bischof Werner nie persönlich in Muri war, zu
verstehen. (Act. Mur., Bl. 4 b).

1S. oben, S. 8, Anm. 6.
2„abbas communicato fratrum consilio advocatum de mea posteritate, que ... castro Habes-

burch dominetur, qui maior natu fuerit, ... eligat“.
3Diese Leibeigenen als familia minor sind verschieden von den mancipiis u. servis u.

dienten entweder unmittelbar der Herrschaft oder sassen auf den Gütern (Alb. Jäger,
Gesch. der landständ. Verfass. I. 517).

4„Anno ab incarnatione domini millesimo uigesimo septimo, indictione decima, regnante
Conrado Imperatore augusto scripta sunt hec“. Diese Worte sind in Majuskelschrift ge-
schrieben. - Die Urk. ist abgedruckt bei Tschudi, Chronikon I., 9-10; Murus et Antem.
II., 3-6; Gallia christiana V., 511; Geschichtsfrd. XXVII., 258-259; Quellen zur Schweizer
Gesch. III., Kloster Muri, S. 107-110. - Böhmer, Ergänzungsheft u. Regesten, Nr. 1289 u.
nach ihm Hidber, Regesten der Schweiz, hielten sie für unecht.

5Regula s. Benedicti, Cap. 2, 3.
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nicht gewöhnliche Verfügung, dass die Vogtei über Muri stets dem Aeltesten
des Hauses zustehe und nur, wenn dieser sich untauglich erwiesen, an den
Nächsten -- im Falle aber der Mannsstamm erlösche, an die habsburgischen
Erbtöchter übergehe.1 Diese Verordnung ist geradezu aus dem deutschen
Charakter genommen, welcher der Erstgeburt besondere Vorrechte zuerkennt,
und hat nicht bloss dem Kloster Muri grossen Nutzen gewährt, sondern auch
der habsburgischen Familie selbst, welche dieses Statut zugleich für sich
acceptirte und dadurch jene deutsche Ehrenhaftigkeit stets bewahrte, die wie
ein unverletztes Juwel an allen Gliedern dieses Hauses glänzt. Die Grundlagen
für das Kloster Muri, irdische Güter, die nothwendigen Gebäude, gesetzliche
Bestimmungen und schriftliche Aufzeichnungen waren vorhanden; allein
der Mann, der dies Alles in’s Leben gerufen, Bischof Werner, war vor dem
Abschlusse der Stiftung in (I-020) das Grab gesunken. Doch Ita, welche den
ersten Anstoss zur Gründung dieses Gotteshauses gegeben, und ihr Gemahl,
Graf Radeboto, lebten noch, und sie waren es, welche dem Ganzen Leben
gaben, – die Mönche beriefen.

Viertes Kapitel. Ita und Radeboto setzen das
Stiftungswerk fort. Reginbold von Einsiedeln, erster
Propst (1032-1055). Burkard, zweiter Propst
(1055-1065).

Vermöge der Ordnung, in der der Verfasser der Muri-Akten die Ereignisse
erzählt, können wir denen, welche glauben, Ita sei 1026, und Graf Radeboto
1027 gestorben,2 nicht beistimmen. Ohne Zweifel wollte auch der Verfasser der
Habsburger-Genealogie mit dem Ehrentitel „Wiederherstellerin“ („reparatrix“),
den er der Gräfin Ita beilegte, andeuten, dass sie das Stiftungswerk des
Klosters Muri nach dem Tode Bischof Werner’s mit ihrem Gemahl Radeboto
fortsetzte und der Vollendung entgegenführte. Unser Anonymus berichtet
hierüber folgendes:3 „Graf Radeboto und die Gräfin (Ita) drangen in den
oben besagten Kuno von Rheinfelden, dem schon früher die Erlangung eines
päpstlichen Schutzbriefes für das neue Kloster überbürdet worden war, dass
er sein Wort einlöse. Kuno gab endlich dem Drängen nach, ging nach Thalwil
am Zürichersee und übergab diesen Ort und Alles, was ihm anvertraut worden,
Gott und seiner Mutter Maria, dem hl. Petrus und allen Heiligen.“ Dieser Graf
schenkte somit das ihm zuständige Thalwil der Muristiftung und hoffte so
seinem Versprechen, in Rom selbst den Schutz der Stiftungsgüter zu erbitten,

1Gfrörer, Gregor VII., Bd. I, S. 332. Vgl. Vorwort, D, 2.
2Herrgott, Geneal. I. 145; Heer, Anonymus denud., p. 338 etc.
3Acta Mur., Bl. 2 b-4 b.
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Genüge geleistet zu haben. Um diese Zeit (1030)1 war bei Glattbrugg2 eine
Gauversammlung, die Bischof Warmann von Constanz, als Verweser des
Herzogthums Schwaben, ausgeschrieben haben mag.3 Graf Radeboto wohnte
derselben bei und berief dahin den Abt Embricus von der Meinrad’s Zelle
(Einsiedeln). Dieser erschien, und der Graf bat ihn, er möchte um der Liebe
Gottes willen den Klosterbau in Muri vollenden, alles, was die Bewohner
desselben (I-021) brauchen, besorgen und Mönche dahin absenden. Der Abt
machte anfänglich Schwierigkeiten, bis der Graf und seine Gemahlin das
genannte Kloster ganz seiner Oberleitung überliessen. Nun ordnete er den
Mönch Reginbold, gebürtig aus dem befestigten Orte Solothurn, einen in jeder
Beziehung preiswürdigen Mann, dahin ab, setzte ihn als Propst ein und trug
ihm auf, ungesäumt in dem neuen Kloster alle nöthigen Anstalten zu treffen.
Reginbold dürfte um das Jahr 1032 nach Muri gekommen sein. Bald trafen
noch andere Brüder als Gehilfen ein und brachten Bücher, Kleider, Kirchen-
und Hausgeräthe mit sich.

Die Pfarrkirche in Muri hatte damals ein Priester, Voko mit Namen, inne. Die-
ser empfing von allem, ausser was dem Grafen zufiel, den Zehnten. Nun gingen
Radeboto und Reginbold zum Bischofe Warmann4 und baten, er möchte den
Mönchen die Pfarrkirche sammt ihren Gütern und Zehenten überlassen,
indem sie versprachen, einen Leutpriester (Pleban) für das Volk zu halten.
Mit grösster Bereitwilligkeit wurde die Bitte erhört. Voko begab sich seiner
Pfründe und erhielt dafür von Radeboto mit Zustimmung seiner Gemahlin Ita
zwei Kirchen in den Dörfern Aettikofen und Esigkofen im heutigen Kanton
Solothurn.

Darauf liess der vorsichtige Propst Reginbold die alte Pfarrkirche abbrechen,
baute dafür die „Leutpriester“- oder „Obere Kirche“ (ecclesia superior) und
liess sie am 7. Juli (das Jahr ist unbekannt) zu Ehren des hl. Goar5 einweihen.
Diese war ausschliesslich für den Gottesdienst der Pfarrgemeinde bestimmt,
besass keine eigenen Güter und keinen Zehnten, ausgenommen den in Wa-
laswil, ja sie hatte nicht einmal pfarrliche Rechte, Taufstein und Begräbniss,
indem dies Alles der Klosterkirche blieb6, deren Bau demnächst begonnen
werden sollte. Dagegen musste der Konvent, in dessen Gewalt sich die obere
Kirche befand, für deren innere und äussere Ausstattung und alles zum Got-
tesdienste Nöthige sorgen. Taufe und Begräbniss aber scheinen doch am Ende
des zwölften oder Anfangs des dreizehnten Jahrhunderts auf den Leutpriester
übergegangen zu sein, indem der zweite Überarbeiter der Muri-Akten den

1Äg. Tschudi setzt im Liber Heremi das Jahr 1032 an. (Jahrbuch für Schweizerische Gesch.
X. 301).

2Weiler am Flüsschen Glatt, Kt. Zürich.
3Damberger, Synchron. Gesch. V., 73-78, 83.
4Regierte von 1026-1034.
5Ob die alte, an der Stelle der heutigen Klosterkirche gestandene Pfarrkirche, ebenfalls dem

hl. Goar geweiht war, ist nirgends gesagt.
6Acta Mur., .Bl. 3 b; 4 a, b; 20 a,
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Worten des ersten, der die Sache als noch bestehend meldet, die Bemerkung
kurz beifügt, so sei es viele Jahre geblieben1, und später, da er die Rechte der
Klosterkirche (I-022) gegenüber der Leutpriesterkirche weitläufiger behandelt,
sich dahin ausspricht: dass der Leutpriester nach dem Vorgange anderer
Klöster seine Widmung und seinen Zehnten nach dem Willen des Abtes und
des Kapitels habe; jedoch dürfe in der Klosterkirche um Ostern und Pfingsten
nach Belieben getauft, um Lichtmessen die Kerzen und am Palmsonntage
die Palmen geweiht werden, zudem könne der Konvent jeden Pfarrgenossen,
insoferne er es wünscht, innerhalb der Klostermauern begraben2. Dergleichen
Begräbnisse hatte dann der jeweilige Custos des Klosters zu besorgen, der
zugleich bis in das 17. Jahrhundert die Würde eines Pfarrers für die Mitbrüder
und das innerhalb der Klostermauern wohnende Hausgesinde, wie auch für
die Gäste, bekleidete3.

Als Voko die Pfarrei Muri verlassen hatte, beriefen die Konventualen als
Leutpriester einen gewissen Türing, dem sie, wie auch seinem Nachfolger, das
Nöthige verabreichten. Die Leutpriester richteten sich stets in Betreff des
Gottesdienstes nach den Gebräuchen des Klosters, gaben nie eigenmächtig
die Pfarrei auf und führten die Prozesse nur gemeinsam mit dem Kloster, weil
der Leutpriester und die Mönche Eine juridische Person bildeten.

Als für die Pfarrei genügend gesorgt war, wünschten die Mitbrüder des Props-
tes Reginbold Wohngebäude mit klösterlichen Einrichtungen. Zunächst be-
durften sie ausreichender und gesunder Schlafzellen - eines Dormitoriums,
das unterhalb ein heizbares Gemach hatte4. Einsiedeln diente ihm dabei als
Muster; doch änderte er weislich, was ihm nicht gut und passend schien5.
Vor Allem aber liess sich Reginbold angelegen sein, Heiligenreliquien, Bücher,
Paramente und Kirchenschmuck in das Kloster zu bringen. Den Guss der
zwei grössern Glocken besorgte Reginbold um 10 Talente Basler-Geldes in
Strassburg, andere Glocken liess er in Muri selbst giessen. Sodann zählt der
Anonymus eine lange Reihe erworbener Bücher (I-023) auf und bemerkt zum
Schlusse: dass von diesen durch Reginbold erworbenen Sachen Manches be-
reits durch Alter, Diebstahl oder Fahrlässigkeit zu Grunde gegangen, Einiges

1Acta Mur., Bl. 4 b,
2Acta Mur., Bl. 20 a, b. Diese Mittheilung der Akten findet darin ihre Bestätigung, dass man

in den 30ger Jahren des 19. Jahrhunderts in dem Klostergarten viele Menschengebeine
ausgrub und im heutigen Friedhofe der Pfarrei beisetzte. (Augen- u. Ohrenzeugen).

3Kloster-Annalen.
4„Subtus autem pisalem“ – also ähnlich wie bei den Kapuzinern. Nach Du Cange Glossar.

wäre „pisalis“ so viel als „vestiarium“. Allein in einem alten Rituale findet sich folgende
Oratio in pisali: „Omnip. sempit. Deus, cujus sapientia hominem docuit, ut domus hec
careret aliquando frigore a vicinitate ignis, ita nunc quæsumus, ut sic omnes habitantes
vel convenientes in eam careant infedelitatis frigore a fervore ignis Spiritus sancti. P. D.
(Biblioth. in Gries, Msc.)

5Acta Mur., Bl. 4 b; 5 a.
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jedoch noch vorhanden sei1.

Als das Kloster bereits vollendet war, baute Reginbold auch die St. Michaels-
kapelle.

Die Schule, welche mit einem Benediktinerkloster von jeher immer verbunden
war, vergass der eifrige Propst nicht; „er Iiess sehr viele Knaben edler Männer
im Gotteshause erziehen und in den Wissenschaften unterrichten“2.

Die Ökonomie blühte unter seiner weisen Leitung; zu den Stiftungsgütern
fügte er Geltwil3 durch Kauf und Tausch hinzu. – Der Bau der Klosterkirche
war bereits vollendet; am Kloster selbst fehlte nur Weniges. Auf dem einen
Flügel desselben waren die Fenster bereits eingesetzt, eine Summe Geldes
hatte er schon in den Händen, um Kirche und Kloster feierlich einweihen
zu lassen. Doch er konnte die Freude nicht erleben; noch vorher sollte er
den ewigen Lohn für seine Arbeiten erlangen und mit dem wahren Ecksteine,
der Christus ist, vereinigt werden. Sein Tod erfolgte am 15. Juli 1055. Die
irdischen Ueberreste dieses „in Allem lobenswerthen Mannes“4 wurden in der
Klosterkirche auf der rechten Seite der Apsis beigesetzt. Das alte Hermetswiler-
Nekrologium hat seinen Namen, wie den Bischof Werner’s durch rothe Punkte
hervorgehoben5. Die spätem Jahrhunderte legten ihm das wohlverdiente
Prädikat „ehrwürdig“ bei, und Mitglieder unseres Konventes trugen auch
seinen Namen6. Graf Radeboto und seine Gemahlin Ita waren dem Propste
Reginbold in die Ewigkeit vorangegangen.

Nach der Mittheilung der Thätigkeit Reginbold’s und seines Todes meldet
nämlich der Anonymus, Graf Radeboto sei unterdessen (interea) gestorben.
Seine Leiche brachte man nach Muri, wo sie vor dem Altare des hl. Kreuzes
begraben wurde7. Das Hermetswiler-Nekrologium hat seinen Namen am 30.
Juni in der ersten Abtheilung ohne besondere Hervorhebung8, (I-024) während
ihn das neue, erst 1621-1631 für Muri angefertigte Nekrologium am 28. Juni
hat9. Das Jahr seines Hinganges ist unbekannt. Würdtwein glaubt, er möchte
1052 gestorben sein; denn bei diesem Jahre fand er ihn im Nekrologium von
Prüm10.

1Acta Mur., Bl. 5 a, b. – Hier spricht wohl der zweite Anonymus, der in der zweiten Hälfte
des 13. Jahrhunderts lebte.

2„Pueros nobiles quam plurimos fecit hic educari et libris instrui“.
3Dörflein auf dem Lindenberg in der Pfarrei Muri.
4„per cuncta laudabilis vir“.
5Jd. Julii. R. e. g. i, n. b. o. l. d. u. s. m. n. c. Ein Einsiedler Nekrologium hat ihn am 13.

Juli („III. Jd. Julii obiit Reginboldus presbyter, monachus et frater“). Vgl. Acta Mur. Bl. 6
a ; P. Ans. Weissenbach, Eccles., S. 49 u. a. O.

6Vgl. Katalog der Mitglieder von Muri-Gries; Leben u. Wirken des hl. Meinrad, Einsiedeln,
1861, S. 165.

7Acta Mur., Bl. 5 b.
8Quellen zur Schweizer Gesch. III., Kloster Muri, S. 152 („Radeboto comes“).
9Herrgott, Geneal. III., 837.

10„Anno 1052. Radebodo comes“.
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Noch unbestimmter sind Jahr und Tag des Hinganges der edelgesinnten
Ita. Vor der Meldung des Todes Radeboto’s schreibt der Anonymus: sie habe
Reginbold in allem trefflichen Beistand geleistet, Maurer herbeigezogen, selbe
verpflegt, bezahlt und gekleidet1. Dann aber schweigt er gänzlich von ihrem fer-
neren Leben und ihrem Ende. Das Hermetswiler-Nekrologium erwähnt ihrer
mit keinem Worte, wohl aus dem Grunde, weil die Klosterfrauen von Hermets-
wil von ihrem Stiftungsgute nichts erhielten, indem sie erst 1082 aus Berau
(im Schwarzwald bei St. Blasien) nach Hermetswil kamen, und dieser Ort
(Hermetswil) ausserhalb der in den Akten (Bl. 21 a) genau angegebenen Gren-
zen ihrer Stiftung für das Männerkloster liegt. Das neue Muri-Nekrologium2

hat ihren Namen am 23. Juli, an welchem Tage im Hermetswiler-Nekrologium
mit besonderer Hervorhebung eine „Tamburg“ (sanctimonialis) eingeschrieben
ist, welche somit eine ausnehmende Wohlthäterin der Frauen gewesen sein
mag3. Die von Ägid Tschudi abgeschriebenen und mit Anmerkungen berei-
cherten Einsiedler-Antiquitäten haben die Ita gleichfalls im Juli4; jedoch das
Kalendarium von Niedermünster in Regensburg hat sie, wenn es überhaupt
die Habsburger Ita ist, am 15. Oktober5. Aber alle diese Quellen geben uns
keine Sicherheit bezüglich ihres Todestages, weil das alte Muri-Nekrologium
fehlt.

Graf Radeboto hinterliess aus seiner Ehe mit Ita, so viel bekannt, vier Kin-
der: eine Tochter Richenza, welche mit einem Grafen von Lenzburg, Ulrich,
verheirathet war, dann drei Söhne: Otto I., Adalbert I. (Adelberktus) und Wer-
ner II. Nach dem Tode des Vaters theilten sich die drei Söhne in (I-025) das
Erbe6. Die Vogtei über Muri wird zunächst Otto I., als der Älteste, in den
Händen gehabt haben, dann Adalbert. Erst als der Anonymus den Tod beider
gemeldet hat, berichtet er vom Drittgebornen Handlungen, welche beweisen,
dass er die Vogtrechte ausübte. „Dieses Verfahren war, schreibt Gfrörer7, den
im letzten Willen Bischof Werner’s enthaltenen Verfügungen gemäss“. Der
Mönch geht kurz über die Geschichte des Erstgebornen hinweg; doch wird
die Wortkargheit des Anonymus einigermassen durch eine Urkunde Konrad’s
II. vom 15. Juli 10258 ergänzt, welche gelegenheitlich bei Bestätigung einer
zu Steinenbrunn gemachten Schenkung (für Einsiedeln) bemerkt, dieser Ort
liege im Sundgau und in der Grafschaft Otto’s. Mit Ekkard glauben wir daher

1Acta Mur. Bl. 5 b.
2Herrgott, Genealogie III., 837.
3Quellen zur Schw. Gesch. III., Kloster Muri, 154.
4„Domina Ita Ducissa Lothringiæ Mossellanæ, Conjunx Comitis Ratbotonis de Vuindonissa.

Cujus cenobium Murense hereditarium fuit“, (Geschichtsfrd. I., 418, 422; Jahrbuch für
Schw.-G. X., 348).

5Gerbert, Monum. v. Lit. alem. I., p. 500.
6Acta Mur., Bl. 6 a.
7Papst Gregor VII., Bd, I., 333 ff.
8Böhmer, Reg., Nr. 1290; Trouillat, Monum. I., 159, 160. Letzterer fügt bei, Graf Otto, Sohn

Radeboto’s, sei im J. 1046 getödtet worden, während sein Vater am 30. Juni 1037 starb;
er sagt aber nicht, aus welchen Quellen er die Zahlen 1037 u. 1046 geschöpft habe.
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annehmen zu dürfen, dass dieser Otto der Sohn des habsburgischen Grafen
Radeboto sei. Otto von Habsburg besass demnach eine Grafschaft im Elsass,
wo bekanntlich sein Haus später sehr begütert war. Unser Anonymus erzählt
noch von ihm: „Nachdem er längere Zeit gelebt hatte, fiel Graf Otto unter
den mörderischen Händen eines Ritters, Erinlier1, und wurde zu Strassburg
begraben“. Dies deutet auch darauf hin, dass Otto gewöhnlich seinen Sitz im
Elsass hatte. Ebenso wortkarg ist der Anonymus über Adalberktus. Er sagt
bloss: Als Adalbert zu Hünigen auf dem Todbette lag, vermachte er ein Drittel
von dem Gute, das er hier (in Muri) besass, dem Gotteshause und ward allda
neben der Leiche seines Vaters Radeboto2 beigesetzt. Mit seinen Ueberresten
kam auch ein grosser Leuchter und Anderes nach Muri. Das Drittel, wovon
hier die Rede ist, wird nach Gfrörer so zu verstehen sein: „Jedem der drei
Brüder sei von allen Stücken des gemeinsamen Erbes ein Drittel zugewiesen
worden, also dass keine wirkliche Absonderung stattfand, sondern das Ge-
sammtvermögen beisammen blieb, wie es in den Zeiten des Vaters gewesen.
Nur hatte jeder Bruder ein Drittel des Gesammtertrages anzusprechen“. Der
Verfasser der Akten sagt aber von den Kindern Adalbert’s und Otto’s kein
Wort, während er genügenden Aufschluss über die Nachkommenschaft des
dritten Bruders, Werner’s II., gibt: „Sieht dies nicht so aus“, schreibt Gfrörer3,
„als habe nur (I-026) Einer der Söhne Radeboto’s geheirathet, und weiter, als
sei gegen Zersplitterung des Hauptgutes dadurch Vorsorge getroffen worden,
dass, wenn mehrere Söhne da waren, je nur Einer die Rolle des Stammhalters
übernahm? Ist endlich dieser ausgesproche Satz nicht in der Geschlechtsfolge
der Habsburger, wie sie an der Spitze der Muri-Akten steht, unverkennbar
bestätigt!“

Nach dem Tode Reginbold’s begab sich Graf Werner, der den Ort Muri allein
besass, mit einigen Brüdern der Klostergemeinde nach Einsiedeln und bat
den Abt Hermann4 um einen zweiten Propst. Dieser sandte (1055) einen
sehr achtungswürdigen Mann, Burkard von Gossau5, der von Jugend auf in
Einsiedeln erzogen worden war. Dieser vollendete mit aller Sorgfalt, was am
Klosterbau (Estrich, Verwurf der Mauern, Fenster, Zimmergetäfel u. s. w.)
oder am Bücherschatze und Anderm noch fehlte, und kaufte auch einige Höfe

1Etwa so viel als Erlewinus!
2Also lebte seine Mutter noch, die Gräfin Ita!
3Papst Gregor VII., Bd. I., 334.
4Hermann, Graf von Kiburg u. Winterthur, folgte 1052 auf Abt Embricus (E. Fr. von Müli-

nen, Helvetia sacra I., 79).
5Ob das Gossau im Kt. St. Gallen oder das im Kt. Zürich bei Usteri gemeint sei, ist un-

bekannt; allein wir können keine Gründe finden, es für das Gösgen im Kt. Solothurn,
wie Viele glauben, anzusehen: erstens ist deutlich „Gossöwa“ geschrieben; zweitens we-
der die ältere noch die jüngere Burg Gösgen erscheint als Gossouwe, sondern bald als
Gozequoun (Trouillat, Monum. I., 341), Gösikon (daselbst, S. 606), bald als Gozekoven u.
Gozinkoven (Kopp, Gesch. d. eidg. Bünde II, 2, 402).
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in Alikon1, Brunnwil2, Ottenhusen3 und Rifferswil4.

An der Stelle der alten abgebrochenen Pfarrkirche, erhob sich die Klosterkir-
che, deren Bau im Jahre 1064 vollendet ward. Graf Werner II. und Propst
Burkard hatten bereits Lebensmittel gesammelt und alle nöthigen Anstalten
für die Kirchweihe getroffen, und luden nun den Bischof von Constanz zur
Vornahme derselben ein.

Rumold5, so hiess der Bischof, ehemals Burkard’s Mitbruder in Einsiedeln,
weihte noch in demselben Jahre am 11. Oktober die Basilika in Anwesenheit
des Grafen Werner II. von Habsburg und vieler edelgeborner Männer und
Frauen feierlich ein6. Auch Herzog Rudolf von Schwaben, eine (I-027) riesige,
aber hinkende Gestalt, dürfte bei der Einweihung dieser Basilika, wie wenige
Wochen später bei der in Schaffhausen, zugegen gewesen sein7. Der Anonymus
nennt nur einen Altar, den des hl. Bischofs Martinus, während in den spätem
Zeiten noch fünf andere erscheinen, nämlich der Mutter-Gottes-, St. Peter-
, St. Benedikt-8, Heiligkreuz-Altar und endlich der in der Krypta. Bischof
Rumold legte in den Hauptaltar Reliquien des hl. Bischofs Martin und anderer
Heiligen. Die heute noch vorhandene Chorgruft (Krypta) möchte aus dieser
Zeit stammen. Sie ist 8,8 Meter lang und 7,2 Meter breit mit geradlinigem
Abschlusse im Osten und drei Säulenpaaren, hat rundbogige, rippenlose
Kreuzgewölbe mit schwach vortretenden Quergurten und Archivolten, niedrige
Würfelkapitäle und attische Basen mit hohen und straffen Hohlkehlen, an
den Wänden schwach vortretende Halbpfeiler mit Schmiegen für Gesimse
und Basen. Ebenso möchten der Giebel des nördlichen Querschiffes und die
untere Hälfte des südwestlichen Thurmes , welche mit hohen und schmalen
Rundbogenblenden verziert sind, wie auch der Thurm der heutigen Pfarrkirche
aus dieser Periode stammen9.

Am Tage der Kirchweihe liess Graf Werner II. auch alle Besitzungen des
Gotteshauses verzeichnen und auf dem Altare des hl. Martin niederlegen,
sowohl die vom Propst Reginbold erworbenen als die aus andern Schenkun-
gen stammenden Güter, desgleichen das Vermögen und den Zehnten der
frühem Pfarrkirche, auch den Maier und die übrigen Zinsleute, Knechte und

1Weiler im Bezirke Muri, Pfarrei Sins.
2Weiler der Pfarrei Beinwil bei Muri.
3Dorf der Pfarrei Hochdorf, Kt. Luzern.
4Ober- u. Unterrifferswil, A. Knonau, Kt. Zürich.
5Regierte vom J. 1051-4. Nov. 1069.
6„et fecerunt dedicari hanc Basilicam quinto Idus Octobris, feria secunda, luna XXVI. a Ru-

moldo Constantiensi episcopo anno dominice Incarnazionis Mo. LXo. quarto, indictione
secunda, anno decemnovennalis cicli primo bisextilique anno primo“, Ein Kalendar aus
dem 12. Jahrhunderte hat am gleichen Tage: „V. Jd. Oct. Dedicatio Murensis ecclesie“
(Bibliothek in Gries).

7Damberger, Synchronistische Gesch. VI., 641; Annales Heremi.
8Im 15. Jahrhunderte der „neue“ Altar genannt.
9Anzeiger der Schweizer. Alterthumskunde, Jahrg. 1872, V. Bd., S. 32, 326.
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Mägde des hl. Martin nahm der Bischof unter die kirchliche Obhut.1. Un-
ser Anonymus sucht dann ein vollständiges Güterverzeichniss herzustellen.
Zuerst nennt er Muri sammt allen seinen Rechten und Gerechtigkeiten. Der
Kastvogt, zugleich Mitglied der Stifterfamilie, übergab also ganz Muri dem
Gotteshause mit der ausdrücklichen Erklärung, dass künftig das Kloster das
freie Verwaltungs- und Verfügungsrecht habe, und dass die Gotteshausleute
demselben nach dem von ihnen frei gewählten (Luzerner) Rechte Gehor-
sam schuldig seien. Der Anonymus bemerkt noch, Graf Werner habe seinen
Theil in Muri, den er sich anfänglich unrechtmässig zugeeignet hatte, ohne
Entschädigung nicht abtreten wollen; es scheint aber doch geschehen zu
sein. Andere Besitzungen waren: (I-028) Thalwil, Zelingen2, Bellikon3, Uster4,
Walabouch (Wallenbach), Tenzelingen, Askebach, Schwerzenbach (Schwar-
zenbach), Aristouw5, Althüsern, Birchi, Gruti, Hermenswile, Winterwil6, Vin-
se7, Miarchimos8, Göslikoven9, Wohlen, Wile10, Rordorf, Obrunburk11, Brug-
go, Biralophon12, Böllikon13, Buttwile, Geltwile, Zwilare14, Brunwile, Regens-
fridswile15, Eggenswile16, Wecwile17, Ouwa18, Utinhusen, Ailikon19, Chamo,
Immensee, Chüsnach20, Buochs, Cherns21, Meggen22, Benzeswile23, Gersou-
we24, Maswanden25, Stallikon26, Terisbak27. Am Schlusse dieser Güterbe-
schreibung ist bemerkt: dass ursprünglich bis Windisch hinab diesseits der

1Acta Mur., Bl. 6 b.
2Vielleicht Seele, Weiler am Albis, Kt. Zürich.
3Filiale von Rohrdorf, Kt. Aargau.
4Diese Orte sind im Amte Greifensee, Kt. Zürich, wovon Tenzelingen abgegangen, wenn es

nicht für Esslingen zu nehmen ist.
5Aristau, Althäusern, Birri, Unter-Rüti, Hermetswil sind Weiler und Dörfer im Reussthale,

nicht weit von Muri.
6Weiler in der Pfarrei Beinwil, Bez. Muri.
7(?) Winkel, Hof zwischen Bremgarten und Göslikon.
8Abgegangener Name eines Hofes in der Pfarrei Wohlen.
9Göslikon, Pfarrdorf, Bez. Bremgarten.

10Niederwil, Pfarrdorf im Bez. Bremgarten.
11Oberburg, Weiler bei Brugg.
12Birrenlauf, Dorf im Bez. Brugg.
13Bellingen, Dorf am rechten Rheinufer, unterhalb Basel, Grossh. Baden.
14Wile, Weiler beim Kloster Muri.
15Retschwil am Baldeggersee.
16Pfarrei bei Bremgarten.
17Wiggwil, Dorf in der Pfarrei Beinwil.
18Auw, Pfarrdorf im Bez. Muri.
19Alikon, Dorf in der Pfarrei Sins.
20Kam, Immensee und Küssnach, Dörfer am Zuger- u. Vierwaldstättersee.
21Buochs u. Kerns, Pfarreien im Kt. Unterwalden.
22Pfarrei im Kt. Luzern.
23Dorf in der Pfarrei Merenschwand bei Muri.
24Gersau, Pfarrei im Kt. Schwyz.
25Maschwanden, Amt Knonau, Kt. Zürich.
26Pfarrei im Kt. Zürich.
27Derschbach, Höfe bei Hünoberg, Pfarrei Kam.
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Reuss alle Kirchen den Zehnten nach Muri zahlten; selbstverständlich waren
sie keine Collaturen, sondern entrichteten nur einen Theil vom Kirchensat-
ze1. Obgenannte Höfe bildeten den Grundstock der Stiftung, wie er aus den
Händen der drei Hauptstifter, des Bischofs Werner, des Grafen Radeboto und
der Gräfin Ita hervorgegangen war. Den eigentlichen Kern aber bildete Ita’s
Mitgift. (I-029) Der Anonymus beschreibt uns die Grenzen, innerhalb deren
die geschenkten Güter (Dörfer, Acker, Wiesen, Wälder u. s. w.) lagen. Sie
waren: Ottenbach, Meriswand, Walaswil, Isenbrechtswil, Geltwil, Buttwil, Bos-
wil, Waltiswil2, Hermetswil, Rotiswil, Stegen3 und Niederlunkhofen bis an die
Reuss4. Dann bemerkt er noch, dass vom Weiler Werd5, obgleich er innerhalb
eben genannter Grenzen liege, nur der dritte Theil nach Muri gehöre. Dieser
Weiler, wie auch Isenbergschwil, Wile und Muri-Egg standen unter der Leitung
des Kloster-Maiers (villicus), der später „Ammann“ (magister) hiess und häufig
das Kloster in Rechtsangelegenheiten vertrat, im Namen des Klosters die Zin-
sen einzog und die niedere Polizei handhabte. Doch unterstand er bezüglich
der Ökonomie und der Zinseneintreibung dem Propste (præpositus), der ein
Mitglied des Klosters und vom Abte bestellt war. Bezüglich der Rechtsange-
legenheiten und Polizei erhielt der Maier die Weisungen vom Abte oder auch
vom Kastvogte6.

Wir sind nun an der Hand des Stifterbüchleins mit der Gründungsgeschichte
Muri’s zu Ende gekommen. Derselben gedenken weder Hermannus Contrak-
tus7, noch die zwei Fortsetzer seiner Chronik, Berthold und Bernold, noch
Otto von Freising und die Fortsetzer seines Werkes, wie Otto von St. Blasien;
nur die oben citirten Annalen von Einsiedeln machen eine Ausnahme8.

Fünftes Kapitel. Burkard als erster Abt (1065-1073).
Zwischenregierung (1073-1082). Cluny’s Satzungen in
Muri eingeführt. Rupert, Prior (1082-1085).

Hermann, Abt in Einsiedeln, hatte am 8. April 1065 die irdische Laufbahn
vollendet Dem neuen Kloster Muri war grundsätzlich von der habsburgischen

1Etwa den 4. oder 12. Theil. Diese Kirchen möchten gewesen sein: Göslikon, Niederwil,
Mellingen, Wohlenschwil u. Birr. Vgl. Güterkarte von Muri in “Quellen zur Schweizer
Gesch. III., Kloster Muri“.

2Für Waltiswil sollte vielleicht Besenbüren stehen!
3Stegen ein abgegangener Hof in Rottiswil am Fahr.
4Vgl. Acta Mur. Bl. 21 a.
5Gehört zur Pfarrei Lunkhofen, obwohl er am linken Ufer der Reuss liegt.
6Vgl. Offnung vom J. 1413 (Arch. Muri in Aarau) u. a. O.
7Herimanni Augiensis Chronicon, ed. Pertz, Mon. SS. V.; Urstisius, Germ. hist. illust, ed.

Francof. 1585, p. 131-158 u. 319-343; Ussermann, abgedr. in Migné, Patrol. lat., T. 143.
8Geschichtsfrd. I., 122 ff.
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Familie und vom Bischofe Rumold von Constanz die Selbstständigkeit zuer-
kannt (I-030) worden. Einsiedeln jedoch, welches bereits zwei Vorsteher und
mehrere Mönche nach Muri geschickt hatte, wäre nicht abgeneigt gewesen,
dieses in einem milden und gesunden Klima gelegene Kloster als eine von
ihm abhängige Propstei an sich zu bringen. Graf Werner II., Kastvogt von
Muri, hegte diese Besorgniss und theilte sie auch den Mönchen mit.1 Hierauf
wählten diese Burkard, der die Brüderschaft nur als Propst geleitet hatte,
zum ersten Abte von Muri. Ihm spendet der Anonymus volles Lob, indem er
bemerkt, dass Burkard das Kloster auf alle Weise gehoben und die Zahl der
Mönche vermehrt habe. Die letzte Bitte des Abtes auf dem Todbette (1073) war,
die Brüder möchten seine Leiche vor der Kirche in die Erde senken, damit
sie bei der Prozession an Sonntagen, wenn sie am Grabe vorüber kämen,
ihn mit Füssen treten. Nachdem er als Abt etwas über sieben Jahre die Ge-
nossenschaft glücklich regiert hatte, verschied er am 13. Jänner selig im
Herrn2.

Nun trat eine Art Interregnum (Zwischenregierung) ein, indem Wenelo, welcher
wahrscheinlich als der älteste unter den Brüdern an der Spitze der klösterli-
chen Genossenschaft stand, den Grafen bat, von einer Abtwahl einstweilen
abzusehen, bis alle Bauten vollendet wären. Vermuthlich handelte es sich um
die Herstellung der Oekonomiegebäude, die nach der Vorschrift des hl. Vaters
Benedikt innerhalb der Klostermauern sein sollen3. Weiter ist von diesem
Wenelo keine Rede. Im Hermetswiler-Nekrologium steht er am 17. März als
einfacher Mönch des Muri-Konventes4.

Nach zwei Jahren (1075) wählten jedoch die Kapitularen einen Abt durch
Postulation und zwar den bisherigen Mönch und Propst (Oekonom) zu Disen-
tis5, Ulrich. Es fällt auf, dass ihn weder der Verfasser der Akten noch der
Schreiber des Hermetswiler-Nekrologiums in der Mitte des 12. Jahrhundertes
den Muri-Äbten beizählen, indem sie Luitfried, der von 1085-1096 regierte,
nicht als den dritten Abt angeben, sondern ausdrücklich als den zweiten6,
und (I-031) Rupert nicht als den vierten, sondern als den dritten bezeichnen.
Die Ursache, warum die Mitbrüder der zwei ersten Jahrhunderte Ulrich den

1Acta Mur. Bl. 7 a, b.
2Wie der Anonymus hat auch das Hermetswiler-Nekrolog den Abt Burkard am 13. Jän-

ner und zwar mit den Worten: „Burkardus abbas noster primus Murensis.“ Auch ei-
ne Engelberger-Handschrift (I., 4/23), Directorium cantus, hat Burkard am 13. Jänner.
Vergl. Murus et Antemurale V., 9. 10.

3Reg. S. Bened., Cap. 66.
4„Monachus nostræ congregationis.“
5Unser Anonymus nimmt den Ausdruck „præpositus“ in doppelter Bedeutung; zuerst als

Vorsteher (Prior) der Brüderschaft und dann als Oekonom (Hausmeister).
6In den Akten (Blatt 9 b) heisst es: „Hic (Luitfridus) fuit secundus abbas istius loci“, und das

Herm.-Nekrol. hat am 31. Dezbr. „abbas noster IIus.“ und bei Rupert am 26. Jänner „Ro-
pertus m. n. c. tertius abbas.“ Auch die Muri-Direktorien der zwei letzten Jahrhunderte
bezeichnen Luitfried als den zweiten Abt.
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Muri-Äbten nicht beizählen, deutet der Anonymus bloss an, indem er ihn
einen „Namensabt“ („sub nomine abbatis“) heisst, also seine Wahl als unkano-
nisch ansieht, und dazu noch bemerkt, dass er die äbtliche Benediktion nicht
erlangt habe.

Wir möchten nicht gegen den Willen unserer ältesten Hauschronisten Ulrich
in die Reihe der Muri-Äbte stellen; daher bezeichnen wir ihn, wie den Wenelo,
als Administrator oder Quasiabt. Seine Geburtsstätte soll er in Tarasp1 gehabt
haben.2

Von seinem Vorsteheramte meldet der Anonymus, dass er in Muri, zufolge
seiner frühern Lebensweise, nicht so genau die hl. Ordensregel beobachtete.

Die Mönche an der Alba (Albzell oder St. Blasien im Schwarzwald) lebten bis
dahin nach der in Einsiedeln üblichen Weise; jetzt änderten sie dieselbe und
nahmen die in Frudella (Fructuaria)3 üblichen Satzungen an.

Als Graf Werner darüber viel Rühmliches hörte, wollte er diese Lebensweise
auch in Muri eingeführt wissen Er berief deshalb den Verweser der Abtei,
Ulrich, und forderte ihn auf, nach St. Blasien zu gehen und noch mehrere
Brüder mit sich zu nehmen, um die dortigen Satzungen kennen zu lernen
und dann auch hier einzuführen. Doch dieser widersetzte sich dem Begehren
des Grafen, legte alle Gewalt nieder und kehrte (1082) nach Disentis zurück,
wo er nach ziemlich glaubwürdigen Berichten der Nachfolger des Fürstabtes
Atamas (1083) wurde, bis er 1089 den bischöflichen Stuhl von Chur bestieg
und am 22. Aug. 1095 starb4. Im Jahre 1090 stiftete er mit seinem Bruder
Eberhard das Benediktinerkloster zu Schuls im Engadin, dessen Mönche um
die Mitte des 12. Jahrh. von dort nach Marienberg in Tirol kamen5.

(I-032) Ähnliche Erscheinungen aus damaliger Zeit bei Einführung der Satzun-
gen von Frudella und Cluny treten uns viele vor Augen. Die besten Männer,
welche mit den Neuerungen nicht einverstanden waren, änderten einfach das
Kloster und lebten da nach ihrer alten Ordnung tugendhaft6. Daher möchten
wir auch Ulrich entschuldigt wissen, wenn er der neuen Lebensweise auswich,
zumal er nur postulirt war.

1Tarasp, Pfarrdorf im Kt. Graubünden, ehemals eine kleine Herrschaft.
2So Theodor v. Mohr, Cod. dipl., S. 191; während ihn Birkler, Dekan in Disentis (Misc. von

P. Mauriz van der Meer, Einsiedler Hdschr.) einen Montforter nennt. Beides wäre mög-
lich, wenn die Monforter damals das Schloss Tarasp besassen (Eichhorn, Episcopatus
Curiensis, p. 71, 72).

3Kloster bei Turin, Italien.
4E. Fr. v. Mülinen, Helv. sacra I., 12, 76; Eichhorn, 71; während Andere (Birkler, Guler,

Kaiser etc.) glauben, er sei am 31. Jänner 1108 im Herrn entschlafen. Allein das Necrolog.
Curiense hat am 31. Jänner keinen Bischof Ulrich, wohl aber am 22. Aug. (Wolfg. von
Juvalt, Chur 1867).

5Alb. Jäger, Gesch. der landst. Verf. I., 377, ff.
6Gerbert, historia nigræ, silvæ I., 245, 246; Chronicon Hermanni contr., ed. Ussermanni I.,

348 ff.
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2. Gründungsgeschichte Muri’s

An die geschichtlichen Darstellungen aus der zweiten Hälfte des 11. und der
ersten des 12. Jahrhunderts kann gewöhnlich nicht der Masstab anderer Zei-
ten angelegt werden, im Guten wie im Bösen, auf kirchlichem wie politischem
Boden wird in dieser Zeit oft das ruhige Masshalten vermisst.

Die ersten Äbte von Cluny1 (Odo 927-942, Majolus ca. 964-994, Odilo 994-
1049) gaben der Regel des hl. Benedikt besondere Erklärungen bei, ohne das
Wesentliche derselben zu ändern oder wohl gar die Pflege der Wissenschaften
zu ersticken. Gerade den Klöstern, welche nach Clunys Satzungen lebten,
entstammen die meisten Chroniken damaliger Zeit2. Von dieser Reformation
des Benediktiner-Ordens wird jedoch in einem besondern Kapitel im Zusam-
menhange gehandelt werden. Unser Anonymus tritt wieder in die Erzählung
ein und fährt weiter.

Als Ulrich die Abtei Muri verlassen hatte, ging Graf Werner selbst nach St.
Blasien und bat den dortigen Abt Giselberkt, dass er einige seiner Brüder,
Ruprecht, den spätem Abt in Muri, Oprecht, Heinrad und Rifrid3 hiehersen-
den möchte. Der weitblickende Abt war dazu bereit; doch glaubte er, um
eine nachhaltige Umgestaltung des Klosters Muri erzielen und demselben
die ungehinderte Ausübung der von den Stiftern erhaltenen Rechte erwirken
zu können, zuvor den Rath der in hohem Ansehen stehenden Äbte, Wilhelm
von Hirschau4 und Sigfried von Schaffhausen5, vernehmen zu sollen, da er
wohl wissen mochte, dass der sonst gut gesinnte Kastvogt, Graf Werner II.,
nicht immer pflichtgemäss gegen das Kloster handelte, indem er durch das
böse (I-033) Beispiel anderer Vögte verleitet, Klostergüter an sich zog und
seine und des Klosters Dienstleute nicht nach Gebühr getrennt hielt, sondern
von diesen die gleichen Leistungen forderte, wie von seinen eigenen. Die zwei
genannten Äbte, Wilhelm und Sigfrid, die zu den Koryphäen damaliger Zeit
in Süddeutschland gehörten, kamen nun nach Muri, besichtigten den Ort
und, da er ihnen gefiel, begaben sie sich zu Werner, machten ihm Vorstel-
lungen darüber und beredeten ihn, dem Stifte völlige Freiheit zu gewähren
und es von seinen eigenen und den Dorfleuten abzuschliessen. Graf Werner
schenkte ihnen geneigtes Gehör, erklärte sich einverstanden und bat sie sogar,
sie möchten selber für das Kloster einen Freibrief nach ihrem Gutdünken
aufsetzen, damit derselbe dann von dem Könige, dem hohen Adel (coram
principibus) und dem Volke bestätigt und bekräftigt werde6. Sie entwarfen
ihn wirklich. Am St. Martinstag 1082 versammelten sich im Kloster Muri die

1Ehemaliges Benediktiner-Kloster im heutigen Departement Saone, 3 Fahrstunden nord-
westlich von Macon (Studien O. S. B., I. Jahrg., II. Heft, S. 166 ff.)

2Kloster bei Turin, Italien.
3Oprecht, Heinrad und Rifrid können im Hermetsw. Nekrol nicht klar nachgewiesen wer-

den.
4Stand besagtem Kloster des hl. Aurelian von 1061 bis 1091 vor.
5Reg. von 1081-1096.
6Acta Mur., Bl. 8 a. Diese Urk. ist später nirgends erwähnt. Ob sie dem kaiserlichen Schirm-

briefe vom J. 1114 zur Vorlage gedient habe, ist nicht ersichtlich.
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Abt Burkard, Cluny’s Satzungen, Rupert

drei Äbte, Giselberkt von St. Blasien, Wilhelm von Hirschau und Sigfrid von
Schaffhausen. und vom hohen Adel Rudolf von Tierstein, Graf Burkard von
Nellenburg1 sammt vielen Andern, Freien und Unfreien. Nach der Festfeier
trat Graf Werner vor den Hochaltar und erklärte, dass er den Ort unbedingt
und vollständig frei gebe, so dass keiner seiner Erben oder Nachkommen
irgend einen Anspruch mehr darauf erheben oder geltend machen könne, und
übergab ihn feierlich Gott dem Herrn, der hl. Jungfrau Maria, dem hl. Petrus
und dem hl. Martinus. Auch liess er den Freibrief vorlesen und dem Volke
erklären, und händigte ihn dann dem Abte Giselberkt und seinen für Muri
bestimmten Brüdern ein. Zur Zeit, als der Anonymus dieses niederschrieb,
war die berühmte Schrift noch vorhanden; denn er sagt, er theile ihren Inhalt
nicht mit, weil Jedermann Einsicht davon nehmen könne2. Dabei bemerkt
er noch, dass der Graf auf Bitten der Brüder später etwas daran geändert
und überdies aus der Schrift einige Grundstücke, die er vorher dem Kloster
überlassen hatte, gestrichen habe.

Mit obiger freier Uebergabe glaubte aber Graf Werner II. seine Schuldigkeit
noch nicht gethan zu haben, er forderte ausserdem, wie der Mitbruder weiter
erzählt, die Gotteshausleute auf, sie sollten bestimmen, nach welchen Rechten
einer (I-034) freien Kirche3 sie regiert zu werden wünschten. – Sie nannten
das Recht der Kirche zu Luzern, das aus Murbach im Elsass stammte. Dies
wurde ihnen sofort zugestanden.

Hiemit macht uns der Chronikschreiber eine hochwichtige Mittheilung. Das
Luzernerrecht, welches Anton Philipp von Segesser im Geschichtsfreunde4

weitläufig erörtert hat, stimmt mit den von da an eintretenden Rechtsver-
hältnissen des Klosters Muri sowohl hinsichtlich seiner Stellung zum Reiche
und zur Kirche, wie auch bezüglich der Rechte über seine Besitzungen und
seine Leute als Grundherr, des Standes-, Personen- und Vogteirechtes und
in Betreff der Gerichtsbarkeit vollkommen überein und zieht sich wie ein
rother Faden durch alle Jahrhunderte der Geschichte Muri’s hindurch, bis
es im französischen Revolutionssturme (1798-1802) seinen Untergang fand5.
Den Mönchen des Klosters erwies Graf Werner noch die besondere Gnade,
dass sie den Vogt nach ihrem Belieben wählen durften. Das war aber dem
vom Bischofe gegebenen Hausstatut zuwider und führte zu Misshelligkeiten
mit den Lenzburgern, wie wir bald mittheilen werden. Am Schlusse dieser
Verhandlungen wurde es den Mönchen der bisherigen Gemeinde freigestellt,
sich entweder den aus St. Blasien herbeigerufenen anzuschliessen und den

1Diese werden als Häupter der in Süddeutschland zu Papst Gregor VII. haltenden Partei
angesehen (vergl. Martin Birmann, Grafen von Tierstein und Honberg, Basler Jahrbuch,
1879, S. 106).

2Acta Mur., Bl. 8 b.
3„Freie Kirche“ hiess die, welche kaiserliche und päpstliche Freiheitsbriefe besass.
4Bd. I., S. 218-288.
5Vergl. Muri-Offnungen verschiedener Jahrhunderte im Staatsarch. Aarau, Abth. Muri.
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2. Gründungsgeschichte Muri’s

neuen Satzungen zu unterwerfen oder sich zu entfernen und jene im Frieden
leben zu lassen1.

Wirklich gingen einige von den alten Religiosen fort. Die Zurückgebliebenen
wählten (1082) Rupert zum Prior und schritten dann, von Werner unter-
stützt, zur Ausführung der oben erwähnten, neuen Anordnungen, wie sie
die Äbte gewünscht hatten. Zum Vogte erkoren sie Luitolf 2 von Regensberg.
Dieser konnte jedoch seinem Amte nicht lange vorstehen, weil eine Fehde zwi-
schen Graf Werner und seinen Neffen, den Söhnen des Grafen von Lenzburg,
ausbrach. Nun wählten die Mönche einen Andern zum Vogte, Richwin von
Risseck3, (I-035) der aber gleichfalls nur kurze Zeit blieb, indem er wegen der
Privatfehde, die zwischen den Habsburgern und Lenzburgern fortdauerte, das
Kloster nicht zu schützen vermochte. Der Grund zu dieser Fehde lag darin,
dass Graf Werner II. von Habsburg, als der älteste der männlichen Linie, die
Advokatie über Muri aus den Händen gelassen und somit das Hauptstatut
des Bischofs Werner verletzt hatte. Die Sprösslinge der weiblichen Linie -- von
der Tochter Radeboto’s, Richenza, Schwester des Grafen Werner II. – bean-
spruchten daher dieselbe und traten mit Waffengewalt gegen ihren Oheim
auf. Die Mönche erkannten jetzt, dass ihnen die freie Wahl ihres Kastvogtes
ausserhalb der Stifterfamilie keinen Nutzen bringe; auch den Grafen Werner
II. reute es, dass er die Advokatie über Muri aus seinen Händen gelassen;
daher schloss er mit Richwin einen Vergleich wegen der Advokatie, trat ihm
für selbe ein Gut in Schwarzenberg4 ab und nahm das Kloster auf wiederholte
Bitte der Mönche neuerdings in seinen Schirm. Zur Beilegung der Fehde mit
seinen Neffen berief er eine Versammlung fast aller Edelgebornen des Landes
nach Otwingen (Othmarsingen bei Lenzburg) und erschien dort mit dem Abte
Luitfrid und einigen .Mönchen aus Muri. Hier bestimmte und bekräftigte er
vor der ganzen Versammlung, dass immer der älteste Sohn seines Hauses aus
den Händen des Abtes die Vogtei empfangen, sein Amt aber nicht eigenmäch-
tig, sondern nach den vom Landtag ihm eingeräumten Befugnissen ausüben
solle.

Dies geschah wahrscheinlich im J. 1085. Der gelehrte Gfrörer5 erblickt in die-
sem Berichte des Anonymus einen neuen Beweis für dessen Glaubwürdigkeit;
Alles hänge in seinen Mittheilungen aufs Beste zusammen und das Siegel der

1Ähnliches ereignete sich in Petershausen (Chronicon Hermanni contr. bei Usserm. I., 347
ff.).

2Lutolf (Luitolf, Lütolf,) der auch Kastvogt zu St. Gallen war. (Schweizer. Museum vom
J. 1787, S. 777 ff.); Tschudi (Chronikon I., 9) nennt die Regensberger (im heutigen Kt.
Zürich) schon bei ihrem ersten Auftreten 1027 „Verwandte der Grafen (?) von Windisch“.

3Nicht „Asseck“, wie Ekkard (Origenes, p. 209) und Gfrörer (Papst Gregor VII. Bd. I., 336)
haben; denn die Hand, welche die heute vorhandenen Acta Mur. schrieb, corrigirte das A
deutlich in „Ri“. – Rüssegg an der Reuss, Pfarrei Sins, Kt. Aargau.

4Welches Schwarzenberg, ob das im Kt. Luzern oder das bei Gontenschwil, Kt. Aargau, oder
ein anderes gemeint sei, ist nicht gesagt.

5Papst Gregor VII., Bd. I., 337. Vergl. Vorwort, E.
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Luitfrid

Wahrheit sei dem Verfasser auf die Stirne gedrückt.

Sechstes Kapitel. Luitfrid, zweiter Abt (1085-1096).

Die Mönche Muri’s vereinigten mit der Bitte, Graf Werner II. möchte die
Kastvogtei wieder in seine Hände nehmen, noch eine zweite, dass sie vermöge
ihrer Freiheiten einen Abt wählen (I-036) könnten. Der Anonymus gibt nicht
zu erkennen, ob die Zeitverhältnisse die Wahl verhinderten oder Graf Werner
II. oder der Abt von St. Blasien. Weil aber Luitfrid schon vor der Beilegung
der Vogteiangelegenheit aus St. Blasien als Abt nach Muri kam, und Rupert,
nachdem er fast 3 Jahre Prior daselbst gewesen, wieder in sein Mutterkloster
zurückkehrte, so müssen wir annehmen, dass keines dieser drei Hemmnisse
von Bedeutung war.

Luitfrid, allgemein als zweiter Abt von Muri anerkannt, wird als ein Mann
voll religiöser Gesinnung und der reinsten Sitten geschildert1, der mit den
Satzungen Cluny’s vollständig einverstanden war und an der Hand derselben
den neuen Konvent in der klösterlichen Zucht2, wie in den Wissenschaften
zu einer hohen Blüthe brachte. Er trat mit Hirschau und andern Klöstern in
eine besondere Verbrüderung. Leider währte seine Regierung nur vom Jänner
1085 bis 31. Dezember 1096.

Kaum hatte Graf Werner II. in Anwesenheit des würdevollen Abtes zu Othmar-
singen die Angelegenheiten der Kastvogtei geordnet, so war er bestrebt, um
das Hauskloster allseitig sicher zu stellen, die Bestätigung und den Schutz
des apostolischen Stuhles zu erlangen, damit, wenn seine Nachkommen
die Stiftung entweder nicht schützen könnten oder nicht schirmen wollten,
dieselbe beim Stuhle Petri Sicherheit fände. Zu diesem Zwecke schickte er
einen Edelmann, Eghard von Küsnach3, der auf einem Schlosse am Zürichsee
hauste, als Mittelperson mit den nöthigen Dokumenten nach der Hauptstadt
der Christenheit. Als dieser im Frühjahr in Rom ankam4, traf er den Papst
nicht mehr daselbst. Er theilte daher sein Anliegen den noch anwesenden
Kardinälen mit, welche seiner Bitte mit Freuden entsprachen und einen
Schutzbrief ausfertigten. Unser Chronist führt die Urkunde, nur mit wenigen
Auslassungen, wörtlich an. Im Eingange sagen die Kardinäle, dass sie als ge-
setzliche Vertreter des abwesenden Papstes die Sache in die Hand genommen
hätten. Sodann bemerken sie, dass Graf Werner, den sie ausdrücklich „comes
de Habspurg“ (Graf von Habsburg) nennen, mit seiner Gemahlin Reginlint

1Acta Mur., Bl. 9 b., „vir valde religiosus“.
2Gerbert, historia nigræ silvæ III, 248.
3In einer Urkunde des Klosters Allerheiligen in Schaffhausen erscheint am 2. Juni 1087 ein

Eggehardus von Cussinach (Quellen zur Schweiz. Gesch. III. 16). Er ist wohl derselbe.
4Es möchte 1095 gewesen sein, da Urban II. auf dem Stuhl Petri sass und sich in Clermont

befand.
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und seinen Kindern zum Heile ihrer Seele durch die Hände (I-037) Eghard’s
das Kloster Muri nebst seinen Besitzungen unter den Schirm und die Ho-
heit des Papstes gestellt habe, damit es ebenso frei sei, wie andere Klöster,
unter der Bedingung jedoch, dass es künftighin alljährlich ein Goldstück1

an den Stuhl Petri erlege. Sogar die Zeugen jener Willenserklärung Werner’s
sind von den Kardinälen namhaft gemacht. Es sind seine Neffen, nämlich
Ulrich, Arnolf und Rudolf von Lenzburg.2 Daraus ergibt sich zugleich, weil
diese die Hauptvertreter der Kunkelseite (weiblichen Abstammung) sind, dass
Graf Werner auf dem Tage zu Otwingen das ganze vom Strassburger Bischof
gegebene Hausgesetz, mithin auch die Succession der weiblichen Linie nach
dem Erlöschen des Mannsstammes anerkannt habe, da sonst die Lenzbur-
ger gewiss nicht als Zeugen beigetreten wären3. Die Urkunde der Kardinäle
schliesst mit der wirklichen Aufnahme des Klosters Muri in den Schutz der
römischen Kirche unter den gewöhnlichen Formeln.

Graf Werner und Abt Luitfrid regierten in Eintracht die Brüderschaft, indem
der eine für die äussere Sicherheit, der andere für deren innere Wohlfahrt
besorgt war. Im Kloster herrschte der ungetrübteste Friede, was nicht wenig
zum glücklichen Gedeihen der Genossenschaft beitrug4. Der Anonymus theilt
uns zwar keine wichtige Handlung mehr vom Grafen Werner II. mit; aber die
Aeusserungen des Schmerzens, womit er dessen Tod meldet, lassen schliessen,
wie innig das Verhältniss zwischen ihm und dem Hausstifte gewesen sei. „Ach,
nur allzufrühe“, schreibt er, „wurde Graf Werner vom Tode hingerafft. Er
beschloss sein Leben am 11. November 1096, und für ihn wurde sein Sohn
Otto (II.) als Vogt bestellt“5. Auch der Reichschronist Bernold erwähnt den
Todestag des Grafen Werner II. im gleichen Jahre; er fügt aber, ob zufällig
oder absichtlich, den Stammnamen „Habsburg“ nicht bei6. (I-038) Zugleich
stellt er ihn zwischen zwei ausgezeichnete Äbte damaliger Zeit, Sigfrid von
Schaffhausen und Luitfrid von Muri, hinein, woraus erhellt, dass Bernold
den Habsburger zu den ausgezeichneten Männern des Reiches zählte, dessen
Tod der Nachwelt überliefert zu werden verdiente. Seine Gemahlin Reginlint

1Aureus denarius, in andern Urkunden nummus aureus (Schilling), jetzt ungefähr 25 Frk.
(K. J. Glatz, Gesch. des Klosters Alpirsbach, S. 22). Wie Muri wurde auch Allerheiligen
1090 ein „Zinskloster des römischen Stuhles“, Abbatia libera, das anfänglich jährlich eine
Stola und ein Cingulum, später eine Unze Gold nach Rom zahlen musste. (Quellen zur
Schw. G. III., 26, 29).

2Acta Mur., Bl. 10 b.; Quellen zur Schw. G. III, Kloster Muri, S. 12; Geschichtsforscher XI.,
Lenzburgerstammbaum.

3Vergl. Vorwort, E.
4„et (locus iste) a dive memorie Luitfrido abbate ad regularem uitam perfecte et decenter

ordinatus est“ (Acta Mur., Bl. 10 b, 11 a).
5Acta Mur., Bl. 11 a.
6Pertz, Monum. SS. v., 385 ff. Das Hermetschwiler Nekrol. stimmt genau mit dem Anony-

mus: „III. Jdus Nov. Werinherus comes“, überein. Sein Name ist durch rothe Punkte
zwischen den einzelnen Buchstaben hervorgehoben.
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starb am 30. Juni1, jedoch das Jahr ihres Hinganges kennen wir nicht. So
viel bekannt, war diese Ehe mit zwei Söhnen gesegnet, Otto II. und Adalbert
II.

Abt Luitfrid überlebte den Grafen Werner nicht lange, schon am 31. Dezem-
ber desselben Jahres 1096 verschied er selig im Herrn. Auch ihn hatte der
Chronist Bernold, wie oben angedeutet ist, der Erwähnung werth gehalten. Er
ist in mehreren Nekrologien2 genannt. Rambeck3, Bucelin4 wie auch Muri’s
Hauschronisten des 17. und 18. Jahrhunderts, rühmen von den Tugenden Lu-
itfrid’s vorzüglich seine Geduld, wodurch er die Herzen Aller gewann5, ferner
die Liebe für klösterliche Zucht und Ordnung, worin er seinen Brüdern in St.
Blasien und Muri während 30 Jahren vorleuchtete, den Geist der Abtödtung
und die innige Vereinigung mit Gott. Der Gepriesene erreichte ein hohes Alter6.
Nach St. Blasianischen Berichten hatte er öfters himmlische Erscheinungen.
Einmal lag er krank auf dem Schmerzenslager. Da bat er Gott um eine kleine
Linderung; nicht lange währte es und er sah eine Schaar Religiosen, Psalmen
singend, durchs Krankenzimmer (I-039) ziehen Luitfrid war darüber erstaunt,
aber eine himmlische Stimme sagte ihm, dass einer seiner Mitbrüder, der
ausserhalb des Klosters wohnte, soeben das Zeitliche gesegnet habe7. Als
er selbst seinem Lebensende nahe war, versüssten Engelsstimmen ihm die
Todesstunde8.

Der hl. Wilhelm, Abt von Hirschau, der Hauptförderer der Cluny-Satzungen
in Deutschland, hatte schon im Juli 1091 die Krone der Gerechtigkeit erlangt;
Abt Sigfrid von Allerheiligen in Schaffhausen, der diesen bei der Einführung
der neuen Ordnung in Muri unterstützte, schied im gleichen Jahre mit Abt
Luitfrid aus dem irdischen Leben. Daher waren Beide in jenem Chroniken
des 12. Jahrhunderts, welches ehemals in der Muri-Bibliothek als „Chronicon

1Herm. Necrol.: „Reginlint cometissa“.
2Herm. Necrol.: „Luitfridus abbas noster IIus.“; das Nekrol. von St. Blasien hat ihn am

gleichen Tage (Böhmer, Fontes IV., 149); ein Kalender aus dem XII. Jahrh. hat: „Luitfridi
abbatis“, Das Nekrol. von Ottobeuern nennt ihn am 1. Febr. (Zeitschr. des histor. Vereins
von Schwaben und Neub. III., 371).

3P. Äg. Rambeck vom Kloster Scheyern, Kalendarium Benedict. IV., 785, 19.
4Menologium Benedict. (ed. Feldkirch, 1655) für den 30. Apr. nach Bernold von Constanz

(Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen, 299), welcher also schreibt: „Luitfridus
sanctæ recordationis abbas de Monasterio s. Martini (Muri), iam pene triginta annis mun-
do crucifixus et soli Deo vivus in senectute bona, videlicet plenus dierum, diem clausit
extremum secundo Kalend. Maii“ (Pertz, Monum. h. Germ. V., 464; Chronicon Urstisii,
Germ. h., ed. 1585, p. 376).

5„inde fuit, ut omnium in se animos Luitfridus raperet“ (Rambeck).
6Arnold Wion, Martyrologium monasticum; Philipp Ferrarius, Katal. Sanctorum, Germani-

ca sacra, p. 239; St. Blasianer-Handschriften (Wülperz etc.) in St. Pauls; Einsiedler-
Handschriften (P. Luitfrid Egloff); P. Anselm Weissenb., Handschr, in Gries, Eccles., p.
132; Murus et Antem. IV., 14-17.

7Murus et Antem. IV., 17, nach Abt Dominik Tschudi.
8Daselbst.
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Murense“ aufbewahrt wurde, wie zwei im Tode noch unzertrennliche Brüder
bei dem J. 1096 in folgender Weise eingezeichnet: „Sigefridus abbas scafu-
siensis et Luitfridus abbas Murensis obierunt“ (Hingang des Abtes Sigefrid
von Schaffhausen und des Abtes Luitfrid von Muri)1. Wegen des Lobes, das
dem Abte sowohl gleichzeitige als auch spätere Schriftsteller spenden, nahm
der Konvent von Muri seit dem 17. Jahrhunderte keinen Anstand, ihn wie
den Propst Reginbold als einen „im Rufe der Heiligkeit“ Dahingeschiedenen
zu betrachten und seinen Namen neu eingetretenen Mitgliedern beizulegen2.

Siebentes Kapitel. Rupert, dritter Abt (1097-1109).

Dem gottseligen Luitfrid folgte in der Abtwürde der frühere Prior in Muri,
Rupert3, der aus St. Blasien zum zweiten Male nach Muri übersiedelte. Sein
liebevolles Benehmen während seiner kurzen Amtsdauer als Prior, wovon wir
schon (I-040) meldeten, war den Konventualen Muri’s im lebhaften Andenken
geblieben. Daher wählten sie ihn, kurz nach Luitfrid’s Tode, 1097 zu ihrem
Abte. Die neue Ordnung, welche er als Prior eingeführt und die unter Luitfrid’s
kluger Leitung tiefe Wurzeln geschlagen hatte, pflegte er mit Vorliebe. Selbe
brachte die schönsten Früchte hervor. Die Mönche führten ein tadelloses
Leben, waren fleissig im Chore und in der Schule, legten Todtenbücher an4,
schrieben Annalen5, Urbarien6, Chorbücher und andere nützliche Werke. Ihr
Einfluss auf die umliegende Bevölkerung blieb nicht ohne Segen. Die allseitige
Thätigkeit der Konventualen weckte das Zutrauen und die Liebe der Gläubigen
zum Stifte, welchem sie gerne für den Empfang geistiger Güter irdische
darbrachten. Von diesen Wohlthätern, welche unter Abt Rupert oder auch
etwas später ihre Gaben nach Muri brachten, heben wir diejenigen zumeist
hervor, welche in anderwärtigen Urkunden entweder gar nicht oder nur selten
erscheinen. Ueberdies sei bemerkt, dass diese Widmungen grösstentheils von
solchen Händen stammen, welche dem niedern Adel (Habsburgs Ministerialen

1Büdinger veröffentlicht in der „Silvestergabe“ vom J. 1859 ein „Necrologii Sanblasiani frag-
mentum“ nach einer um das J. 1078 angelegten und bis 1167 fortgesetzten Handschrift,
die sich gegenwärtig in der Hofbibliothek in Wien befindet. Darin erscheint Seite 4 folgen-
de Stelle: „Luitfridus abbas, II. Kal. Jan.“ (31. Dezembr.). Auch der Anzeiger des germani-
schen Museums in Nürnberg nahm dieses Fragment auf.

2Der Erste, welcher in der hl. Profession den Namen Luitfrid in Muri erhielt, war, so weit
es sich aus den vorhandenen Aufzeichnungen nachweisen lässt, ein Zey von Art 1644,
ein anderer – Egloff von Baden 1674-1722. Dieser hinterliess über seinen Namenspatron
handschriftlich eine schöne Legende (Bibl. Einsiedeln).

3Über sein Verhältniss zu Graf Werner II. vgl. Vorwort, E.
4Das noch vorhandene Herm. Psalterium stammt aus dieser Zeit; ins Kalendarium sind

mehrere Verstorbene eingezeichnet.
5Die Acta .Murensia mögen unter Abt Rupert angefangen worden sein!
6Diese, wie auch die Pacta (Saalbücher) u. s. w. werden in den Acta erwähnt (Blatt 14 a).
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u. s. w.) angehören, wesshalb Dr. Al. Lütolf1 die Behauptung aussprach: wie
der höhere Adel sich zumeist nach Einsiedeln wandte, so fand sich der niedere
vom Kloster Muri angezogen.

Siegfrid, Ritter von Hünigen2 schenkt und verkauft mehrere Güter an Muri3;
Imino von Buochenas, Vater der Hazecha, einer Klosterfrau in Hermetschwil,
vergabt um das Jahr 1100 unserm Gotteshause Güter in Waltrat4. Arnold,
ein habsburgischer Ministerial, gibt Muri mit seiner Gemahlin Ita und der
Tochter Hedwig Güter in Engelberg (I-041) und in der Pfarrei Wolfenschiessen
(Eien ?)5. Berinherus, Ritter des Grafen Adalbert II. von Habsburg, wohnhaft in
Rotweil bei Freiburg i. Br., verkauft zwei Mannwerke und schenkt zugleich ein
gutes Rebland an Muri6. Chouno, Edler von Borron, vergabt Güter in Urdorf
für seine Söhne und Töchter7. Luitolfus und Chuono, Edle von Bürron8, gaben
ihr Gut am Wilberg9, damit der Jahrtag ihres Vaters Chuono am 26. November
in Muri gehalten werde10. Ein Chuno, Ritter, wird Mönch in Muri und schenkt
mehrere Güter und Rechte in Sempach und Umgebung unserm Gotteshause.
Ein Edler von Rudan11, ebenfalls Chuono genannt, vergabt nebst Gütern jähr-
lich 40 Fische nach Muri, Heinrich, von (der Familie) Habsburg, stiftet für sich
einen Jahrtag am 23. Juli und gibt hiefür ein Gut in Rüti12. Den vierten Theil
von den Zehnten der Kirche in Rohrdorf und Anderes schenkt Heinrich von
Salinporron (Seldenbüren), der Stifter von Engelberg13 und Wohlthäter von
St. Blasien14. Wegen des fünften Theiles des Zehnten von der ganzen Pfarrei
Rohrdorf waltete 1188 ein Streit zwischen Muri und dem Priester Thipold15.
Bucco16, ein habsburgischer Ministerial, gibt Geld und Güter in Butwil und

1Gestorben als Professor der Kirchengeschichte in Luzern am 8. Apr. 1879 (Geschichtsfrd.
XXXIV., S. VIII.-XVIII).

2Wohl das Hünigen unterhalb Basel am rechten Rheinufer (Histor. geogr. Atlas der Schweiz,
Karte III.).

3Acta Mur. Bl. 29 b.
4Waltrat ein abgegangener Hofname in Risch oder Cham, Kt. Zug. P. Aug. Stöcklin gibt in

seinen Miscell. von Siegfrid u. Imino Wappen, die kaum auf Aechtheit Anspruch machen
können (p. 190). Eine Hazecha erscheint im Herm. Nekrol. am 14. April. Über Schloss
Buonas am Zugersee s. Geschtsfrd. XXXIII., 138 ff. Muri hatte später öfters Gelegenheit,
mit den Herren von Buonas wegen Gütern u. Rechten zu verhandeln (daselbst).

5Acta Mur., Bl. 30 b, 31 a.
6Acta Mur., Bl. 35 b.
7Acta Mur., Bl. 28 b. Urdorf, Pfarrdorf im Kt. Zürich; Borron vielleicht Baar, Kt. Zug.
8Büren, Pfarrdorf im Kt. Luzern.
9Wilberg, Höfe und Waldungen bei Willisau, Kt. Luzern.

10Ein Cuono ist am gleichen Tage im Herm. Nekrol. als „Monachus“ eingetragen, desgleichen
in einem Kalendarium vom 12. Jahrh. (Bibl. Gries).

11Rued, Schloss im Bez. Kulm, Kt. Aargau.
12Acta Mur., Bl. 33 a,
13Versuch einer urk. Darstellung d. Gesch. von Engelb., S. 2.
14Gerbert, hist. nigræ silvæ I., p. 177 ff.
15Arch. Muri in Aarau; Quellen zur Schw. Gesch. III., Kloster Muri, S. 127, 128.
16Ein Bucco erscheint im Herm. Nekr. am 25. Apr.
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Geltwil ins Kloster, indem er die Bedingung setzt, dass er für sein Lebtag
genügendes Auskommen vom Gotteshause erhalte1. Hier begegnen wir dem
ersten Beispiele eines Pfründners in Muri, wovon wir künftig oft zu sprechen
Gelegenheit haben werden. Ymzo2, ein Edler von Uffhusen3, schenkt einen
Mansus (Hube), damit man seinen Todestag am 19. Februar feierlich begehe.
Adelbold von Nüheim4 schenkt den sechsten Theil der Kirche in Niederwil;
(I-042) Nocker von Aristau den dritten Theil in Werd; Beringer von Altbüren
12 Tagmen (diurnales) in Buochs5. Wico, der Mönch, gibt Güter daselbst zwi-
schen den Wäldern (inter silvas);6 zu den nach Muri gehörenden vier Theilen
der Pfarrkirche in Stans hat Luitolf den dritten Theil gegeben, und Nanger
von Ötelfingen7 widmet Güter für ein Licht in die Schlafzellen der Laienbrüder
(„fratres exteriores“). Aus dem Elsass kommen Männer8 und Frauen9, legen
in Muri und Hermetschwil die hl. Profession ab und widmen ihre Güter dem
hl. Martin. Von Berklint, einer Frau von grossem Ansehen10, erzählt der An-
onymus: das Dorf Böllikon (Bellingen) unterhalb Basel am rechten Rheinufer,
welches von den Stiftern nach Muri vergabt worden, habe ursprünglich dieser
Matrone gehört und „Stallhof“ (stabuli curtis) geheissen. Weil nicht bloss
der Haupthof, sondern auch die niedere Gerichtsbarkeit („bannus“) in den
Händen dieser mächtigen, Frau lag, so wagte keines der vielen umliegenden
Dörfer einen Zuchtstier oder Widder, dort „Ram“ genannt, zu halten. Betrat
eines dieser Thiere Gärten oder Saaten, so getraute sich Niemand, es zu jagen
oder in Verwahr zu bringen. Die Dorfbewohner waren durch Berklint wie in
einem Gott geweihten Orte geschirmt. Hatte in jenen Zeiten die Gewalt dies
vermocht, so möge dasselbe jetzt im Hinblick auf die Güte und Heiligkeit des
hl. Martin geschehen! Eine Judenta von Herznach verehrt Muri mehrere Reli-
quien; Vaspurg gibt mit ihrem Sohne Arnold, Mönch und Priester in Muri, und
ihrer Tochter Irmengart11, einige Tagmen in Kalpach12. Berchta von Boswil
stiftet mit zwei Mannmahd für sich einen Jahrtag in Muri13.

Den grössten und wichtigsten Zuwachs an irdischen Gütern erlangte das

1Acta Mur., Bl. 25 a.
2Vgl. Herm. Nekrol. am 18. Jän. u. 20. Febr.
3Pfarrei im Kt. Luzern.
4Pfarrei im Kt. Zug.
5Pfarrei im Kt. Nidwalden.
6So übersetzte Frz. J. Rohrer, Professor der Kirchengesch. in Luzern, die Worte „inter si-

luas“.
7Pfarrdorf im Kt. Zürich.
8Walk, Einhart, Nopili und Dietrich (Acta Mur., Bl. 36 a), die zugleich im Herm. Nekrol.

erscheinen.
9Tietilla, Truta, Sulphicia, Hedwig, Mechthild, Berkta, Wendelmut, – sind gleichfalls im

Herm. Nekrol. genannt.
10Acta Mur., Bl. 35 a.
11Alle drei Namen stehen im Herm. Nekrol. am 23. Okt. und 28. Dezbr.
12Dorf im Kt. Luzern.
13Acta Mur., Bl. 32 a.
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Gotteshaus unter Abt Rupert durch den Ankauf der zwei Höfe in Wohlen,
wovon einer ein Dinghof 1 war.

Der Anonymus wird in der Darstellung der Geschichte dieses Besitzes unge-
wöhnlich weitläufig und verliert sich scheinbar in das Sagenhafte. Vergleicht
man aber das Erzählte mit ähnlichen Ereignissen damaliger Zeit und berück-
sichtigt die Zeit und Ortsverhältnisse, in denen sich selbe abwickelten (im
11. Jahrhunderte an der Grenze zwischen Kleinburgund und Alamanien)2,
so müssen wir gestehen, dass der Anonymus auch hier auf historischem
Boden stehe, zumal wenn wir erkennen, das Gemeldete sei mit begründeten
Thatsachen damaliger, Zeit im Einklange.

„In Wohlen“, schreibt er, „hauste ein Mann, mit Macht ausgerüstet, der Gun-
tram hiess3. Er war im Besitze vieler Güter und es gelüstete ihn, selbe nahe
und ferne zu vermehren. Freie Männer dieses Dorfes hielten ihn für gerecht
und mild, stellten ihren Besitz unter seinen Schutz und zahlten ihm das
ausbedungene Schirmgeld. Guntram trachtete sofort, zuerst auf gütliche und
dann auf gewaltsame Weise nach deren gänzlicher Unterwerfung4, behandelte
sie als seine Grundholden und befahl ihnen, seine Äcker zu bestellen, die
Wiesen ihm zu mähen und die Ernte in seine Scheune zu bringen. Die freien
Bauern sträubten sich dagegen; er aber warf ihnen vor, er beziehe von ihren
Gütern und Hütten gar nichts, während sie seine Äcker und Gärten beschädi-
gen und Holz in seinen Wäldern hauen. Daher solle Keiner von ihnen künftig
mit einer Hacke die Wälder betreten, er zahle denn, falls er diesseits des Flüss-
chens (Bünz) wohne, jährlich zwei Hühner; oder ein Huhn, wenn er jenseits
bleibe. Unvermögend zum Widerstande kamen sie nur gezwungen seinen An-
ordnungen nach. Um jene Zeit weilte der König in Solothurn5. Die Bauern von
Wohlen gingen dahin und erhoben Klage gegen Guntram’s Gewaltthätigkeit.
Doch wegen der Menge der anwesenden Fürsten und wegen ihres eigenen
thörichten Benehmens konnte die Beschwerde nicht zu den Ohren des Königs
gelangen, und so wurde ihre Lage von jetzt an noch schlimmer als früher. Den
reichen Guntram erbte seine Tochter Euphemia, welche das so ungerecht
Erworbene wieder ihrem Sohne Rudolf hinterliess. Von diesem kauften so-
dann die Mönche von Muri im J. 1106 alles, (I-046) was er in Wohlen rechtlich
oder mit Unrecht besass, um 200 Pfd. Silber, zerbrachen zur Aufbringung des
nöthigen Geldes einen kostbaren mit Edelsteinen besetzten Kelch und zwei

1Unter einem Dinghof versteht man einen Hof, auf welchem die Gerichte zweiter Instanz ab-
gehalten und den nach diesem Hofe zinspflichtigen Leuten Gebote und Verbote verkündet
wurden.

2Vergl. oben S. 4-5.
3Acta Muriensia, Bl. 25 a-26 a.
4Man denke an das, was Lanzelin in Muri gethan (Acta, Bl. 1 b, 2 a).
5Weil dem in den Akten angegebenen Jahre 1106 drei Generationen vorausgegangen waren,

so mögen die Wohler-Bauern in den Jahren 1034-1048 nach Solothurn gekommen sein,
also entweder unter Konrad II. oder Heinrich III. Innerhalb dieser Zeit waren besagte
Häupter Deutschlands öfters in Solothurn (s. oben, S. 6).
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silberne Kreuze, Geschenke der Gräfin Richenza von Lenzburg, Schwester
des Grafen Werner II. von Habsburg, veräusserten auch mehrere einträgliche
Grundstücke und beraubten so das Kloster beinahe allen Schmuckes.“ Der
Anonymus beklagt dann mit scharfen Worten das in Wohlen verübte Unrecht.

Für unsern Abt Rupert mag gerade dieser Güterkauf in Wohlen verhäng-
nissvoll geworden sein. Bischof Gebhard III. von Constanz1 weihte am 28.
Dezbr. 1108 einen Altar in der Krypta zu Beromünster2. Dort verklagte eine
verläumderische Zunge bei ihm den Abt Rupert von Muri wegen Fahrlässigkeit
in seinem Amte3. Dieser, tief gekränkt wegen des zugefügten Unrechtes, legte
bald seine Würde nieder und zog sich zum zweiten Male in die geliebte Zelle
von St. Blasien zurück (1109), wo er nicht lange darauf, am 26. Jänner 1110,
sein verdienstvolles Leben beschloss4. Die Muri-Hauschronisten schildern
Abt Rupert als einen Mann von engelreiner Unschuld und jungfräulicher
Sittenreinheit5, in welches Lob auch Bucelin einstimmt6.

Achtes Kapitel. Ulrich I., vierter Abt (1109-1119).

Als Rupert in sein Mutterkloster zurückgekehrt war, dachte der Konvent von
Muri das erste Mal daran, aus seiner Mitte den Abt zu wählen und erkor
den Würdigsten – Ulrich I. Von ihm schreibt der Anonymus ganz kurz: „Auf
Rupert’s Regierung folgte Ulrich, ein Mönch dieses Hauses, der für alles Gute
beflissen war; er leitete das Kloster zehn Jahre, drei Monate, ebensoviele
Wochen und einen Tag“7. Diese wenigen Worte, welche der Schreibweise
des Hermann von Reichenau und Bernold von Constanz nachgebildet sind,
kennzeichnen trefflich die sittliche Grösse des Abtes8. Über seine Abkunft ist,
wie bei den Äbten Luitfrid und Rupert, nichts Sicheres bekannt. Von seiner
klugen Vorsicht aber gibt am besten Zeugniss der kaiserliche Schirmbrief,
den er am 4. März 1114 von Heinrich V. zu Basel, unterstützt von seinem
Vogte, Graf Adalbert II. von Habsburg zu erlangen wusste.

Noch immer währte der Investiturstreit, der die Geister in Italien und Deutsch-
land seit bald 70 Jahren in zwei Lager schied. Die ruhiger Denkenden aner-
kannten, es müsse der Kirche die freie Wahl der Bischöfe und Äbte zurückge-

1Regirte 1084-12. Nov. 1110 (Egb. F. von Mülinen, Helvetia sacra I., 9).
2Arch. Muri in Gries A. I. I.
3„pro quadam ignavi re“ (Acta Mur., Bl. 11 a).
4Auch die Bemerkung der spätem St. Blasien-Chronisten, Muri sei gegen Abt Rupert un-

dankbar gewesen, lässt durchblicken, der Güterkauf in Wohlen habe den Anlass zur
Verläumdung geboten.

5P. Anselm Weissenb., Ecclesiast., p. 134; Murus et Antemur. IV., 18-20.
6Chronol, Constant., p. 231 u. Germania sacra II., 239.
7Der Verfasser schreibt hier als Augen- und Ohrenzeuge (Acta Mur., Bl. 11 a).
8Murus et Antem. IV. 21.
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geben werden und die Belehnung der Kirchengüter durch ein entsprechendes
Zeichen (Scepter) vom deutschen König geschehen. Heinrich V. gewann, als
er in Rom vom Papste Paschalis II. am 13. April 1111 mit List die Kaiserkro-
ne erlangt hatte, das Zutrauen Vieler. Auch die Habsburger näherten sich
dem kaiserlichen Hofe. Von diesen war Otto II., der die Vogtei in Muri als
der älteste Sohn des Grafen Werner 13 Jahre lang verwaltet hatte, am 8.
Nov.1 1111 in seinem Hause Butenheim2 durch einen Edelmann Hesso von
Usinberg3 erschlagen worden. Der Getödtete hinterliess Kinder, die aber erst
später in der Vogtei nachfolgten. Zunächst übernahm dieselbe gemäss dem
Hausgesetze, Otto’s Bruder, Adalbert II.4 Im 4. Jahre seiner Vogtei über Muri
geschah es nun (1114), dass Kaiser Heinrich V. nach Basel kam. Der genannte
Habsburger Graf weilte mit den Grafen von Froburg und Lenzburg vom 4. bis
zum 10. März am kaiserlichen Hoflager in Basel und erfreute sich der Gunst
des deutschen Kaisers. Am 4. März besagten Jahres 1114 empfängt er für
das habsburgische Hausstift Muri den ersten kaiserlichen Bestätigungsbrief
und am 10. d. M. hilft er mit Bischöfen und Grafen den Grenzstreit zwischen
dem Kloster Einsiedeln und den Schwyzern zu Gunsten genannten Gottes-
hauses austragen und wird vom Kaiser als Zeuge beigezogen. Dies ist das
erste bekannte Beispiel, dass Habsburger mit Beifügung ihres Stammnamens
erwähnt werden5. Fassen wir zunächst den Inhalt der kaiserlichen Bestäti-
gungsurkunde6 kurz ins Auge. Nach genauer Bestimmung der Lage Muri’s in
der Provinz Burgund, im Bisthume Constanz im Aargaue, in der Grafschaft
Rore, erwähnt die Urkunde der Erbauung des Klosters zu Kaiser Konrads II.
Zeiten und der Stiftung des Bischofs Werner von Strassburg und dann der
freien Uebergabe des Ortes mit allen seinen Gütern in die Hände des Abtes
Luitfrid durch den Grafen Werner II. von Habsburg, so dass das Gotteshaus
keiner weltlichen Gewalt, sondern ausschliesslich dem Abte allein unterthan
sein soll. Weiter wird dann hervorgehoben, wie Graf Werner das Stift unter
den Schutz des apostolischen Stuhles gestellt habe, wofür der Abt jährlich
einen Goldgulden an letztem entrichten soll. Überdies sei dem Kloster die
freie Abtwahl zugesichert und auch das Recht, einen unwürdigen Abt abzu-
setzen und einen andern zu dieser Würde zu erheben. Daran reihen sich die
Bestimmungen über die Vogtei. Diese soll mit Zustimmung des Abtes immer
der Älteste des gräflichen Geschlechtes erhalten und zum Nutzen des Klosters
ausüben. Auf Bitten des Abtes habe der Vogt vom Könige die Gerichtsbarkeit
zu empfangen und jährlich dreimal, wann und wo es der Abt wünscht, bei

1Necrolog von Hermetschwil.
2Ruinen einer Burg Budenheim sind im Elsass unterhalb Basel am Rhein.
3Ein Hesso von Usenberg im Breisgau erscheint am 19. Dezbr. 1113 (Trouillat, Monum. I.,

232).
4S. Gfrörer, Papst Gregor VII., Bd, I., 339 ff.
5Quellen zur Schw. Gesch. III., Kloster Muri, S. 44; Annales Eremi, p. 176; Böhmer, Reg.

Nr. 2034.
6Acta Mur., Bl. 11 b-13 b.

85



2. Gründungsgeschichte Muri’s

vorkommenden Streitsachen und Angelegenheiten des Klosters zu entschei-
den, ohne dafür eine andere Entschädigung zu erhalten, als jedesmal ein
Malter Korn, einen Frischling1 und einen Sickel Wein. Auch darf der Vogt ohne
Geheiss des Abtes nicht auf den Klostergütern herumziehen oder darüber
willkürlich schalten, nicht darauf übernachten oder an seiner statt einen
andern Vogt schicken, überhaupt dem Kloster und seinen Leuten in keiner
Weise Schaden zufügen, sonst hätten der Abt und seine Brüder das Recht,
ihn zu entsetzen und einen andern Vogt zu wählen. Schliesslich sollen die
Angehörigen des Klosters die gleichen Rechte wie die Gotteshausleute anderer
freier Abteien geniessen. Darauf wird allen diesen einzelnen Bestimmungen
die kaiserliche Gutheissung und Bekräftigung ertheilt, und werden diejenigen,
welche dieselben zu verletzen wagen sollten, mit einer Strafe von 100 Pfd.
Goldes bedroht; endlich werden die anwesenden Zeugen2 aufgezählt und zwar
(I-047) solche, die auch durch andere Urkunden nachgewiesen werden kön-
nen, was die Ächtheit dieser Urkunde aufrecht erhält3, – Wir wollen diesem
Dokumente, welches für die Gründungsgeschichte Muri’s den Schlussstein
bildet, noch einige Bemerkungen beifügen.

Zwei Punkte werden übereinstimmend für Muri von dem Anonymus, dem
Testamente Bischof Werners vom J. 10274, der kaiserlichen Bestätigungsur-
kunde vom J. 1114 und den päpstlichen Bullen von 1139, 1119 und 11935

bezeugt:

1. Die freie Abtwahl, und 2. die Vogtwahl. Die Grundzüge für die Vogtwahl
gab Bischof Werner in seinem Testamente: der Abt möge im Einverständ-
nisse mit seinen Mitbrüdern von seiner Verwandtschaft den Ältesten, der
in Habsburg sitzt („prefato castro Habesburch dominetur“) als Vogt wählen;
sollte sich dieser aber unwürdig seines Amtes zeigen, so trete ein Anderer
aus dieser Nachkommenschaft auf der Habsburg an seine Stelle, und wäre
von diesem Stamme kein männlicher Nachkomme vorhanden, dann möge
die weibliche Erbin der Habsburg6, die von seiner Verwandtschaft ist, die
Vogtei erhalten. Weil Graf Werner II. von Habsburg gerade wegen der Vogtei

1Frischling, ein unerwachsenes Schaf oder Schwein; Siclum, ein Weinmass, Ohm.
2Diese sind: Burkard, Bischof von Münster; Rudolf, Bischof von Basel; Wido, Bischof von

Chur; Friedrich, Herzog; Berchtold, Herzog; Gottfrid, Pfalzgraf; Hermann, Markgraf; Ar-
nold, Graf von Lenzburg und dessen Bruder Rudolf; Adelbero, Graf von Froburg, Adelbert,
Graf von Habsburg.

3Herrgott, Geneal. II., 131 (angeblich nach dem Originale, das in St. Blasien gelegen sein
soll). Gegenwärtig kann das Original nirgends erfragt werden. Eine deutsche Ueberset-
zung ist als Vidimus vom J. 1558 in zwei Exemplaren auf Pergament im Staatsarch.
Aarau, Abthl. Muri, vorhanden. Vgl. Kurz u. Weissenb., Beitr. I., S. 5; Hidber, Urkundenre-
gister Nr. 1578, der sie mit Böhmer, Kaiserreg., Nr. 2033, für unecht erklärt; der grössere
Theil der Gelehrten sieht sie jedoch für ächt an.

4S. oben, S. 18 ff.
5Quellen zur Schw. Gesch. III., Kloster Muri, S. 111 ff.
6„que eidem castro Habesburch hereditario jure presideat.“ Dr. Th. von Liebenau hat diese

Stelle im „Adler“ (Jahrg. XV., S. 111) unrichtig gedeutet (vgl. Vorwort, E).
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von Muri mit den Lenzburgern in den Jahren 1082-1085 eine Fehde hatte,
so Iiessen im J. 1114 der Abt und Kastvogt von Muri durch K. Heinrich V.
die Wahlrechte des Murikastvogtes und seine Verpflichtungen neuerdings
darlegen und bestätigen. Demnach war es überflüssig, diese Wahlrechte in
den päpstlichen Bullen weitläufig behandeln zu lassen, und wir sehen auch,
dass von den vier ersten, Muri gegebenen Bullen, nur die von 1139, 1179 und
1189 darüber Weniges sagen. Die Bulle vom J. 1189 spricht aber so von der
Wahl des Kastvogtes, dass sie deutlich die in den Urkunden von 1027 und
1114 gegebenen Bestimmungen voraussetzt.

(I-048) Genug hievon. Wichtiger ist die staatsrechtliche Stellung, welche Muri
durch die kaiserliche Urkunde vom J. 1114 erlangt hatte. K. Heinrich be-
stätigte nämlich das Aufgeben der weltlichen Gerichtsbarkeit, kraft welcher
die Leute und Höfe des Klosters keinem weltlichen Richter, sondern ein-
zig der Gewalt und Herrschaft des Abtes unterworfen sein sollten1. Selbst
den Blutbann soll der Vogt auf des Abtes Wunsch vom Kaiser empfangen
und dann nach Anordnung desselben ausüben. Dessen ungeachtet hatte
Habsburg seinem Hausstifte Muri nur die niedere Gerichtsbarkeit überlassen,
welche der Centgraf in erster Linie ausübte und entweder verkaufen oder
verschenken konnte, wie es Graf Werner II. mit seiner Gemahlin Reginlint
Muri gegenüber auch gethan hat;2 während sich das Stifterhaus die höhere
Gerichtsbarkeit, „Frevel und Dieb“, mit des Kaisers Willen vorbehielt. Der
Abt konnte jedoch die Gerichts- (Ding-) Tage festsetzen. So waren auch in
der That die Rechte Muri’s über Land und Leute des hl. Martin von jeher bis
zur französischen Revolution beschaffen. Der Abt oder in dessen Namen der
Maier (villicus), später Ammann (minister) genannt, übten in den Dinghöfen
Muri, Wohlen, Thalwil, Gangolfswil u. s. w. die niedere Gerichtsbarkeit aus,
was die noch vorhandene Muri-Offnung (Weisthümer) vom J. 1413, wie auch
die von Wohlen vom J. 14063 klar zu erkennen geben. Der erste Artikel der
Muri-Offnung sagt nämlich: „Um des Gotteshauses Eigen und Erb soll Nie-
mand richten, als der Konvent anstatt des Gotteshauses.“ Dagegen sagen die
Habsburg-Österreichischen Urbare, angelegt in den Jahren 1303-13114, aus-
drücklich: „Dieb und Frevel“ gehören im Amte Muri und im Hofe Gangolfswil
und Zweyern (Kt. Zug) der Herrschaft, d. h. den Herzögen von Österreich.
Die Eidgenossen, welche 1415 Herren des um Muri liegenden Gebietes der
Habsburger wurden, bestätigten dem Kloster 1431, 1449 u. s. w. die alten
herkömmlichen Rechte, die niedere Gerichtsbarkeit, während sie selbst den
Blutbann übten. Wohl könnten die Worte der kaiserlichen Urkunde vom J.
1114: „hic denique, abbate petente a rege accipiat bannum legitimum“ (der

1„et deinceps non subdi omnino nec subesse iugo alienius terrene persone uel potestatis,
nisi abbatis solius dominationi.“

2„Dehinc in potestate, seruitio, iure, proprietate predicti Monasterii ... mancipauit“ (Acta
Mur., Bl. 10 a und 12 a).

3Staatsarch. Aarau, Abth. Muri; Argovia IV., 292-295 u. 314-315.
4Dr. Franz Pfeiffer, Habsburg-Österreich. Urbarbuch, S. 300 ff.
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Vogt empfange, wenn der Abt es wünscht und verlangt, vom König die ord-
nungsmässige, strafrichterliche Gewalt) (I-049) den Sinn haben, dass der Abt
selbst im Namen des Kaisers den Blutbann auszuüben befähigt sei, wofür
auch die Rechte des Abtes in den drei Jäger- oder Schweighöfen zu Muri1,
„die durch Rechte keinen Vogt“ hatten,2 als Beleg angeführt werden könn-
ten. Allein weder der Abt noch der Konvent haben diesen Bann diesseits des
Rheines je ausgeübt, sondern betrachteten dieses Recht, als in den Jahren
1697-1711 zwischen der Eidgenossenschaft und dem Kloster sich deshalb
wirklich ein Streit erhob, als etwas Unwesentliches und verzichteten darauf
gänzlich3.

Ueber den Umfang der niedern Gerichtsbarkeit werden wir später sprechen;
für jetzt genügt es, deren Wurzel gezeigt zu haben. Wir wenden uns wieder zu
Abt Ulrich, der, wie gesagt, mit dem Grafen Adalbert II. 1114 gleichfalls nach
Basel gegangen war.

Kaum hatte man ihm den Hirtenstab in die Hand gedrückt, so erfreute der
Kastvogt Otto II. von Habsburg das Gotteshaus Muri um das J. 1110 mit dem
Geschenke der St. Martinskapelle oder obern Kirche in Boswil4, indem er die-
selbe mit allen Einkünften dem Konvente und Stiftspatrone überliess; er fügte
nur die Bedingung bei, dass der jeweilige Abt für den nöthigen Gottesdienst in
dieser Kapelle und für deren Unterhalt in Dach und Fach bestens sorge5. Die
Verbriefung dieser gemachten Vergabung erfolgte jedoch erst ungefähr 50 Jah-
re später. Bischof Hermann von Constanz6 befand sich nämlich wegen einer
Kirchweihe gerade in Muri. Bei dieser Gelegenheit bestimmte er in Gegenwart
des Abtes Kuno7 und anderer geistlicher und weltlicher Männer, es solle nach
dem Ableben des Plebans Hupold in Boswil kein anderer Priester dieser Pfarrei
über die St. Martinskapelle künftighin Gewalt haben, weil sie laut Schenkung
und Übergabe durch (I-050) den Grafen Otto (II.) unwiderruflich dem Kloster
einverleibt worden sei8.

Die Glaubwürdigkeit dieses Aktenstückes kann wegen, der langen Zeit, die
zwischen der Schenkung und Beurkundung verstrich, nicht beanstandet
werden, weil ähnliche Fälle in damaliger Zeit gar nicht selten waren9.

1Diese waren: Türmelon, Niedingen (Muri-Wei) und Itenthal (Langenmatt).
2Urk. vom J. 1284 (Muri Arch. in Aarau, G, III. D, 1).
3Arch. Muri in Aarau, G, I. E, 1.
4So genannt zum Unterschiede von der untern Kirche, welche gegenwärtig Pfarrkirche ist,

und deren Kirchensatz damals nach Fraumünster in Zürich gehörte. Die St. Martinska-
pelle wird ehemals das Begräbnissrecht gehabt haben, wie die St. Niklausenkapelle in
Kerns (Kt. Obwalden), weil um dieselbe noch immer Menschengebeine gefunden werden
(vgl. die Boswiler-Pfarrchronik von P. Urs Viktor Frei).

5Arch. Muri in Aarau; Quellen zur Schw. Gesch. III., Kloster Muri, S. 124, 125.
6Hermann reg. 1138-1166.
7Regierte von ca. 1150-1166.
8Acta Mur., Bl. 36 b; Quellen zur Schw. Gesch.- III., Kloster Muri, S. 124.
9Jul. Ficker, Beiträge zur Urkundenlehre I., S. 131-138.
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Noch edelmüthiger zeigte sich gegen Muri der folgende Kastvogt, Adalbert II,
Otto’s Bruder. Zunächst schenkte er unserm Kloster einen grossen Gütercom-
plex in Eggenwil, Bibilos und Bremgarten, dem er zugleich den Kirchensatz
von Eggenwil am Hasenberg beifügte;1 dann widmete er dem hl. Martin in
Muri Güter und Höfe in Bellingen und an andern Orten im Markgrafenlan-
de; endlich sorgte er, dass die Rechte und Besitzungen in Thalwil, welche
ursprünglich ans Kloster vergabt, aber demselben entfremdet wurden, wieder
dem hl. Martin zukamen, und vermehrte dieses heimgebrachte Eigen mit
Gütern, welche er selbst am Albis und Zürichsee besessen hatte2.

Diesen Vergabungen des hochgebornen Kastvogtes fügte die edelgeborne Frau
Gerhilt3 eine Stiftung für die Muri-Pfarrkirche bei, indem sie mit ihrem Sohne
Burkard die St. Johannes Kapelle aus Gütern in Schüpfheim und andern
Orten stiftete. Sie liegt auch mit ihrem Ehemanne Kuno in dieser Kapelle
begraben.

So erlangte Muri unter Abt Ulrich I. einen bedeutenden Zuwachs seines Besit-
zes. Wie seine Vorgänger pflegte auch er die Achtung vor dem Heiligen und
Göttlichen und das Streben nach Tugend und Wissenschaft4. Sein Tod erfolgte
am 24. Febr. 1119. Die zierliche Hand, welche ihn in das Hermetschwiler-
Todtenbuch eintrug, schrieb übereinstimmend mit dem Verfasser der Akten:
Odalricus abbas I. I. I. I. (quartus)5.

Mit diesem Abte und mit der Mittheilung des kaiserlichen Schirmbriefes
schliesst der erste Muri-Chronist seinen geschichtlichen Theil. Als zweiten
Theil lässt er diesem (I-051) einen Ueberblick über den Besitz und die Güter-
beschreibung (substantia monasterii) folgen, wozu er auch die Reliquien, die
Kirchengeräthe und Bibliothek rechnete. Der zweite Chronist, der im letzten
Viertel des 13. Jahrhunderts gelebt haben mag, fügte den Mittheilungen des
ersten und zweiten Theiles nur Weniges bei. Von hoher Bedeutung sind die Be-
richte über den Landbau und das innere Leben der Mitbrüder. Daher dürfen
wir diesen Abschnitt nicht schliessen, ohne davon gesprochen zu haben.

Neuntes Kapitel. Landwirthschaft.

Unter Abt Rupert war die Rede vom Ankaufe eines grössern Gütercomplexes
in Wohlen. Der Anonymus spricht von zwei Höfen, dem obern und untern,

1Acta Mur. Bl. 28 a.
2Acta. Mur., Bl. 28 b.
3Daselbst, Bl. 19 b; 31 b. Sie möchte von Wolhusen stammen.
4Acta Mur., Bl. 14 a-20 a.
5Acta Mur., Bl. 11 a. Der Anonymus nennt Bl. 9 b Luitfrid „abbas secundus“ wie der An-

leger des Hermetschwiler-Nekrologiums und gibt genau die Reihenfolge der zwei nachfol-
genden Abte an; doch mit dem Abte Ronzelin († 1145) hört beiderseits diese Angabe auf,
wie auch die Mittheilung der Regierungsdauer; also starben beide Verfasser vor 1145.
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2. Gründungsgeschichte Muri’s

und entwirft dann ein beachtenswerthes Bild von der damaligen Bewirthung
des Landes und den Verpflichtungen der Bauern gegen ihre Grundherren.
„Der Steuersatz“, meldet er, „ist jetzt für jene Freibauern folgender: Alle Grund-
lasten liegen einzig nur auf den Gebäuden eines Hofgutes, und wer ein solches
hat, zinset. Mag der Bauer mit seinen Äckern und Matten anfangen, was er
will, sie verkaufen oder verlehnen, freilich nur an Standesgenossen, so ist
doch kein Anderer steuerpflichtig für diese Grundstücke, als der Inhaber des
Hofes, zu dem sie ursprünglich gehörten1. Dadurch ist aber der Steuerbezug
ein so verwickelter geworden, dass man sich darin kaum mehr zurecht finden
kann. Sie müssen nämlich ein gewisses Mass Spelz, etwas grösser als ein
halbes Züricher-Mütt abgeben, welches Einige ganz zu zinsen haben, Andere
zur Hälfte, wieder Andere nur den vierten Theil, Manche trifft aber auch eine,
zwei- oder drei-, ja sogar sechsfache Leistung, je nach den Grundstücken.
Allein diese Verschiedenheit in den Abgaben rührt von den Erbtheilungen her,
welche die Erben unter sich machen. Je grösser daher der Erbtheil ausfällt,
um so höher wird der Betreffende im Steuerbetrage stehen, und so viel Felder
und Wiesen er bebaut, ebensoviel (I-052) entrichtet er an Steuer, an Zinshüh-
nern, Flachsbüscheln und Werg- (Hanf-) Reisten. Kommt es zum ackern, so
wird, wie bei den Huben, alles ausgemessen je nach dem Antheile, der einem
Jeden zukommt; die Marken werden durch kleine Pflöcke im Boden angezeigt.
Das Gleiche geschieht mit den Wiesen. Überdies müssen Felder und Wiesen
eingezäunt werden2. Der zum Mahd bestimmte Tag wird Jedem vorher ange-
sagt, erscheint er aber diesen und den folgenden Tag nicht, und tritt darüber
Regenwetter ein, so verfällt er einer Busse. Kommt er dagegen rechtzeitig, so
hat es für ihn, auch wenn ein Landregen eintritt, keine nachtheiligen Folgen.
Ist das Heu gemäht und getrocknet , dann muss er es mit seinen Ochsen zu
unserem Stalle führen; ebenso muss er Hühner und Flachs zum Hause brin-
gen. Die Leute, deren Wohnungen zu den Hofstätten diesseits des Dorfbaches
(Bünz) gehören, entrichten zwei Hühner wegen der Waldbenutzung; hingegen
die jenseits des Baches nur ein Huhn. Am Sylvestertage (31. Dezbr.) geben sie
den Haferzins nach vorerwähnter Massbestimmung. Über alle diese Leistun-

1Diese Rechtsverhältnisse scheinen sich in der Umgebung Muri’s in den sogen. „Trägereien“
und „Hausgerechtigkeiten“ bis auf die jüngste Zeit erhalten zu haben. Diese Colonen
(Bauleute) waren zwar noch keine freien Bauern, aber auch keine Grundholden (Alb. Jäger,
Gesch. der ständ. Verfassung Tirols I. 547).

2Das Ganze beruhte auf dem „Zelgensysteme“. Der Inhaber eines Hauptgutes der Zeige (der
dritte Theil des der Dreifelderwirthschaft unterzogenen Gemeindebaulandes), „Träger“
genannt, hatte die Zinsleistung zu besorgen. Allein wegen des häufigen Güterwechsels
musste in einer Gemeinde fast immer zu je 50 Jahren eine amtliche „Güterbereinigung“
vorgenommen werden (Arch. Muri in Aarau u. Luzern). Zufolge der Dreiviertelwirthschaft
säte man auf einer Zelg Korn oder Weizen, auf der andern Hafer und die dritte lag brach,
so wechselte man alle Jahre mit den Zelgen. Auf die Brachzelg trieb man Schafe u. ande-
res Vieh zur Weide. Jeder Bauer hatte seine Acker in allen drei Zeigen zerstreut (Argovia
XI., 391). Unter den oben genannten steuerpflichtigen Feldern und Wiesen werden solche
gemeint sein, die ursprünglich nicht zum Hofe gehörten.
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gen musste man sich früher mit den Leuten abfinden, jetzt aber werden sie
als strenge Verpflichttung gefordert. Die Zahl solcher Freibauern, die sonst
in Wohlen sehr gross war, ist jetzt gering, namentlich seit den Zeiten jenes
elenden (pestiferi) Gerung1, der seine Gemeindegenossen durch Ränke und
Gewaltstreiche aus ihrem Erbe verdrängte und dadurch so erbitterte, dass sie
ihn später tödteten. Und so ist es heute noch streitig, ob die geraubten Besit-
zungen uns oder den Erben Gerung’s gehören. Gegenwärtig zählt man nur
noch 50 solcher Leute daselbst, die zusammen 18 Mütt Spelz, 8 Mütt Hafer
und das eine Jahr 30, das andere Jahr 44 Hühner uns zinsen. Neben ihnen
gab es aber zu Wohlen noch andere Freibauern, die als Mönche in unser Klos-
ter eintraten, wie Reginbertus und Egilolfus2. Dasselbe thaten (I-053) selbst
einige von den Zinsbauern, als Ruprecht, Uolderik, Gotschalk, Giselbrecht und
Diepolt. Drei dieser Namen stehen im Hermetschwiler-Nekrologium3. Auch
sie hatten, wie die zwei oben genannten, ihre Güter dem Konvente geschenkt
und lebten in unserer Mitte. Der berühmte Egilolf brachte dem Kloster 60
Juchart Acker nebst Wiesen zu; diese tragen 20 Fuder Heu. Ausserdem haben
die Wohlener-Bauern an drei Kirchen Zehnten zu entrichten: einige zinsen
an die Kirche in Villmergen, andere an die von Niederwil und wieder andere
an die von Göslikon; doch der Zehent, weichen die nach Göslikon gehörigen
zahlen, wird uns entrichtet, weil wir ihn gegen den von Walde4 und Visbach
eintauschten“.

Im Anschlusse an diese Mittheilungon über die Verhältnisse der Höfe in
Wohlen hören wir noch den Anonymus über den Güterbetrieb in Muri im 11.,
12. und 13. Jahrhunderte.5

„Für alle dem Kloster untergebenen Leute, sagt der Verfasser, gelten insgemein
folgende Bestimmungen: Sobald irgendwo auf unserem Grunde und Boden
ein Bauer angenommen, eingesetzt und verpflichtet wird, muss ihm eine
Pflugschar nebst Zubehör gegeben werden, ferner ein Lastwagen mit vier
Ochsen, ein Mutterschwein und zwei jährige Ferkel, ein Hahn mit zwei Hennen,
die der Empfänger das Jahr über selber füttern und seiner Zeit den Gebern
zurückerstatten soll. Auch erhält er Sichel, Beil, Hacke und alle nothwendigen
Geräthe, desgleichen die verschiedenen Samengattungen, wie Spelz, Hafer,
Lein-, Rüben-, Erbsen-, Bohnen- und Hirsensamen und dgl., Wohnhaus,
Waldung und sonstige Bedürfnisse. Gehen während des Jahres Ochsen oder
Schweine zu Grunde, so müssen sie ihm ersetzt werden. Der Besitzer einer
vollständigen Hube (Huber)6 zinst alljährlich vier Malter Spelz und sechs

1Ist noch nirgends urkundlich aufgetaucht.
2Der erstere steht im Hermetschw. Nekrol. am 27. April eingezeichnet, der andere am 30.

April.
3Am 15. Jänner, 3. November u. 19. März.
4Walde, Hof zwischen Göslikon u. Bremgarten (Argovia VIII., 63); kam später an das Kloster

Einsiedeln. – Visbach, Dorf in der Pfarrei Göslikon.
5Acta Mur., Bl. 21 b-24 a.
6Eine Hube (mansus) hatte bei 48 Juchart zu 30600 Qu.-F., das Mannwerk dagegen zu
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Malter Hafer nach dem dazu bestimmten „fronemene“1 oder Herrenmass. Am
Feste des hl. Georg geben die Huber, deren Häuser nicht im Walde liegen, ein
12 Ellen langes und (I-054) 3 Ellen breites Leinwandstück, vorausgesetzt, dass
sie Leinsamen erhalten haben. Wäre dies nicht geschehen, so geben sie bloss
ein 6 Ellen langes und 5 (?) Ellen breites Stück und zwar nach Ablauf des
Monats August, sobald es verlangt wird, ferner fünf Hühner in dem einen und
vier im andern Jahre. Am St. Andreastage liefert der Huber zwei Schweine im
Werthe von drei Schilling Herrschaftsgeldes (fronchuste)2, welchen 9 Schilling
des Zürcher Geldes gleich kommen, da eine solche Münze drei Züricher-
Münzen aufwiegt. Sind die Schweine nur drei Schillinge werth, so braucht er
nichts zu vergüten, wohl aber , wenn sie noch weniger werth, Von St. Andreas
bis Lichtmess hat der Huber einen Ochsen oder eine Kuh zu füttern oder dafür
das Futter zu liefern, und darum bringen sie jetzt ein Fuder Heu. Während
derselben Zeit müssen sie auch abwechselnd Nachtwache halten, und ist der
Betreffende für etwaigen Schaden haftbar3. Der Wächter bekommt ein halbes
Brod und einen Trunk Bier. Dreimal im Jahre, im Juni, Herbst und Frühling
hat der Huber fünf Juchart Ackerland zu pflügen4, jedes sechs Ruthen breit
und dreissig Ruthen lang, die Ruthe zu neun Ellen; inzwischen brauchen sie
nicht zu scharwerken, mit Ausnahme eines Wochentages, wozu sie jedoch
auch eine Magd anstellen können. Die vierte Umackerung besorgt der Propst
(Ökonom des Klosters); wäre jedoch vom vorigen Anbau etwas übrig, dann
müsste der Huber auch bei der vierten Pflügung mithelfen und thun, was
ihm aufgetragen wird, um seine Schuldigkeit zu erfüllen. Vom Feste des hl.
Johannes bis zum Feste des hl. Remigius (24. Juni - 1. Okt.), die Feiertage
ausgenommen, frohnen sie täglich, zu andern Zeiten dreimal wöchentlich,
mit Abzug jener 6 Wochen, in welchen sie dreimal jährlich zu ackern haben.
Im Herbste besorgen sie die Weinfuhren aus dem Elsass, Breisgau oder sonst
einem diesseits von Strassburg gelegenen Orte oder auch aus einer andern
gleichweit entfernten Gegend, obwohl einige behaupten, sie brauchten bloss
bis Otinspöle5 zu fahren. Drei (I-055) zusammen stellen einen Fuhrwagen

54000 Qu.-F. (Balthasar’s Merkwürdigkeiten II., 72, 73). Die Hube zerfiel in 4 Schupossen
zu 10-20 Jucharten. Die Zelgen waren grösser als die Huben (vgl. M. Estermann, Neudorf,
S. 288 ff, 308 ff.).

1Mene entspricht dem italienischen Mina, in Mailand ein Flüssigkeitsmass von etwa drei
Quart, in andern italienischen Städten ein halber Scheffel. Die Scheffelsteuer heisst fran-
zösisch Minage (Mone, Zeitschrift XIII., 48).

2Frônochuste, der von der Obrigkeit festgesetzte Preis; „kuste“ oder „chuste“ bedeutet 1) die
Art u. Weise, wie etwas auserkoren wird, 2) die Erprobtheit; Echtheit u. Treue (Müller-
Zarnke, Mittelhochdeutsches Wörterbuch).

3Solche Wächter im Kloster Muri, freilich später vom Abte bestellt u. besoldet, waren bis
1841.

4Nimmt man die Ruthe zu 10’, so würde die Juchart nur 18000 Qu.-F. sein, allein zu 9
Ellen oder 18’ beträgt sie 58320 Qu.-F., also mehr als die in Beromünster (vgl. Estermann,
Neudorf, S. 289).

5Wohl Ottensbühl am Eggenbach, welches Flüsschen oberhalb Schlettstadt Ober- u. Unte-
relsass scheidet (Mone, Anzeiger, 1837, S. 232).
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und laden 15 Saum Züricher-Masses auf. Jeder muss nämlich laut Satzung
4 Ochsen anspannen und 5 Saum besagten Masses liefern und auch alle
Auslagen, mit Ausnahme der Zölle, bestreiten. Für jedes Paar Ochsen wird
jeden Tag, den letzten ausgenommen, der Preis eines Brodes1 gerechnet und
vom Propste nachher vergütet. Ebenso muss der Huber zur Sommerszeit,
im Mai oder Juni, einen Ochsen zur Weinfuhr stellen; jedoch kann er, wenn
er will, an seiner statt auch einen Knecht schicken, welchen dann der Abt
zu verköstigen und zu kleiden hat, während der Propst jedem Fuhrknechte
ein Paar Sohlen zu Schuhen verabreicht. Der Bauer muss ferner dreimal
im Jahre mit seinem Wagen nach jedem ihm bezeichneten Platze zwischen
den Flüssen Aare und Reuss fahren und, was man braucht, herbeischaffen;
desgleichen vor Weihnachten zwei Fuhren Holz, eine mit grünem und eine mit
dürrem, nebst drei Fuhren Reisbündel liefern und dreimal jährlich Stroh für
die Gastbetten zur Verfügung stellen. Wenn er zwischen St. Andreastag und
Mariä Lichtmess um Nachsicht für seine Versäumniss bittet, kann er einem
gerichtlichen Einschreiten gegen sich vorbeugen. Der Maier aber, wie alle
unsere Maierbauern, gibt vor Weihnachten einen grossen Fisch, 5 Schilling
werth, was man „Visitation“ nennt. Jener dagegen, welcher über den Bann
(das Gericht) gesetzt ist, entrichtet dreimal des Jahres 100 Eier. Die Bebauer
einer Schuposse frohnen einen Tag in der Woche und die Bebauer einer
halben Schuposse einen Tag in jeder andern Woche oder sie zahlen den
entsprechenden Zins. Einmal im Jahre stellen sie sich beim Maier; denn jeder
gibt zwei Stück Fleisch (Schulterblätter), 2 Brode und den vierten Theil von
einem Fasse Bier, der Maier dagegen reicht ihnen das Mittagessen. Auch ist
es hergebracht, dass der Abt die Zinsen, der Propst die Huben und der Maier
die andern Sachen verwaltet. Unsere Vorfahren legten jedoch hier und in der
Umgegend nicht viel auf Zins an“.

Wie über die Feldwirthschaft verbreitet sich der Schreiber der Akten auch
über den Weinbau. Das Kloster besass von den ersten Zeiten her Weingüter
am Zürichersee, im Reussthale und am Rhein. Der Anonymus spricht von 24
Parzellen2, (I-056) welche Mannwerk3 heissen. Zehn davon bebaut das Kloster
selbst, die übrigen werden gegen Entschädigung von 13 Bauern besorgt. Unter
den erstem zehn sind auch jene zwei Mannwerke miteinbegriffen, welche von
Berinher von Rotwil, einem Kriegsmanne des Grafen Adalbert von Habsburg

1Die Grösse eines Brodlaibes, der jährlich einmal den Frohnbauern vom Herrn gegeben
werden musste, wird in der Offnung von Ermattingen (Kt. Thurgau) also bemessen: wenn
man den Laib auf dem Fussrücken aufsetzt, soll er so weit hinaufreichen, dass man ei-
nem Knechte oder Hunde ein Morgenbrod oberhalb des Kniees davon abschneiden mag
(Beiträge des Thurg.-histor. Vereins, 1861, 2. Heft, S. 69). Die Brode, welche die Freiher-
ren von Bodman den Fischern auf dem Untersee bringen mussten, hatten das Gewicht
von 18 Pfd. (Uhland in Pfeiffer’s German. IV., 55).

2Acta Mur., Bl. 33 b.
3Er gibt hiefür die Erklärung, „quia uni viro committitur ad colendum et est tantum terre,

quantum par boum in die arare sufficit“.
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um 20 Talente Züricher-Geldes gekauft wurden, die Alberkt1 von Eschibach,
der hier Mönch wurde, mitgebracht hatte. Weil gerade vom Weinbau die Rede
ist, wollen wir mit dem Chronisten hier auch jenes Kaufvertrages gedenken,
welchen Abt Ronzelin im Jahre 1132 zu Rinheim am Rhein mit dem Grafen
Eberhard von Nellenburg2 für 60 Talente Basler-Geldes abschloss, zu deren
Aufbringung Ronzelin unter Anderm auch einen goldenen Kelch, eine Weihga-
be der Gräfin Reginlint, zerbrach. Übrigens war der ganze Handel dem Kloster
wenig erspriesslich, da Eberhard sich unredlich benahm, die bessern Güter
zurückbehielt und die schlechtem abtrat. Aber auch sonst hatte man auf
den dortigen Gütern (im Breisgau) mit grossen Schwierigkeiten zu kämpfen,
die sich ungeachtet mancher Versuche nicht immer heben liessen. Wollte
das Kloster selber die Weinberge bebauen, so überstiegen die Ausgaben die
Einnahmen; übergab es dieselben Bauleuten, so thaten diese ihre Schuldig-
keit nicht, vernachlässigten ihre Arbeit, machten Umschweife und zehrten
mit Weib und Kind auf, was sie hätten abliefern sollen“. – Nebenbei gibt uns
der Chronist auch einige Aufschlüsse über die Cultur der Weinberge. „Jeder
Baumann, schreibt er, soll jährlich auf sein Mannwerk 7 Fuhren Dünger
bringen, muss die Reben schneiden und binden, das Erdreich zweimal mit
der Hacke umarbeiten, wo es nöthig ist, Gruben machen und junge Reben
nachpflanzen, Erde zuführen, Umzäunungen anlegen, kurz dem Weingute
alle Sorgfalt zuwenden, häufig überall nachsehen, auch das nöthige Pfalz-
holz herbeischaffen; wenn die Trauben wachsen, die überflüssigen Triebe
abbrechen und endlich dem gemeinsamen Hüter3 den Lohn geben. Hat er
zu Ostern die Reben noch nicht geschnitten (I-057) und das Erdreich nicht
bearbeitet, so verfällt er der Strafe; das gleiche trifft ihn, wenn er um das Fest
der Geburt des hl. Johann Baptist den Boden nicht gelockert und das Binden
nicht besorgt bat. Kommt die Zeit der Weinlese, so muss er den Winzern alles
Nöthige geben, Speise und Trank, Lohn und Geschirre. Sind die Trauben
eingesammelt und gepresst, so muss er den Most in unsere Keller bringen,
wobei er je den sechsten Eimer für sich behalten darf; die Eimer aber müssen
nach Vorschrift geaicht sein. Auch sollen auf den Hügeln, in den Weinbergen,
an den Wegen und im Keller Aufseher bestellt werden, welche die Träger
genau überwachen. Hat nun der Baumann alles dieses gethan, so geht er zum
Maier und bringt ihm zwei Brode, ein Viertel Saum Wein und zwei Immen4

1Dieser Alberkt stand wohl mit Ritter Mangold von Eschenbach (Acta Mur., Bl. 27 b), in
näherer Verbindung.

2Graf Eberhard III., der Selige, erscheint von 1002-1075 (Quellen zur Schw. Gesch. III., S.
4-14); sein Sohn Eberhard IV. stirbt schon 1075 (Hopf, histor.-geneal. Atlas, S. 81), u. ein
Eberhard (III.), Neffe der Erbtochter N. von Nellenburg, ist 1132-1169 genannt (Hopf, l. c.;
Quellen zur Schw. Gesch. III., 106-123). Hier haben wir an den letztgenannten Eberhard
zu denken.

3Das Institut der Traubenhüter besteht heute noch im Etschthale (Tirol) in Wallis u. Elsass.
4Das Wort „Immi“ möchte vom lateinischen hemina abzuleiten sein, war aber nur halb so

gross. Vier Constanzer-Immen machten ein Viertel; acht Viertel glatte Frucht machten
ein Malter; sechszehn Viertel rauhe Frucht auch ein Malter (Mone, Zeitschrift X., 20).
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Hafer oder Gerste. Eben darum (schliesst der Erzähler) soll man auch für ein
so einträgliches und ehrenvolles Geschäft einen rechtschaffenen, verlässigen
und umsichtigen Meister oder Maier anstellen, der den Hof zu verwalten und
in gutem Stande zu halten fähig und willig ist“.

Auch im Elsass, in Ruffach und Pfaffenheim, hatte Muri Besitzungen, die
von einem Laienbruder (frater exterior) des Konventes1 verwaltet wurden und
von Männern und Frauen herstammten, die in unser Doppelkloster eintraten.
Es waren zwei Häuser und zwei Hofstätten, zu denen ausser 37 Juchart
Ackerland und zwei Wiesen auch noch 80 Stück Rebland gehörten, die man
dort „Scaza“ nannte2.

Wie der Bodencultur, so wendete das Kloster auch der Viehzucht seine Auf-
merksamkeit zu. Zu Gersau am Fusse des Rigi besass Muri dem Chronisten3

zufolge einigen Feldbau und mehrere Wiesengründe, worauf eine Schaf- und
Kuhherde weidete. Früher gehörte der ganze Ort und die Kirche zum Kloster,
kam aber später in andere Hände4. Um die Mitte Mai, zur Zeit der Schaf-
schur, soll der Propst dorthin gehen, um die Wolle in Empfang zu nehmen,
den Zehnten vom neuangebauten Lande zu erheben, nämlich fünf Schafe
sammt den Lämmern, und das Auftreiben der Schafe auf die Alpen (I-058)
anzuordnen. Im September, wenn die Schafe von den Alpen herabkommen,
fand er sich wieder dort ein, um für deren Überwinterung daselbst oder in
andern Orten der Waldstätten zu sorgen. Gegen Ende November kam er zum
dritten Male dahin, um die Abgaben an Naturalien zu erheben und in das
Kloster zu liefern, nämlich Käse, Fleisch, Fische, Schlachtvieh, Tuch, Wolle,
Häute, Felle, Leder, Früchte, Nüsse5 u. dgl. Die Hofordnung, welche dort nicht
durchführbar war, überging der Anonymus. Indessen theilt er uns von der
Alpenwirthschaft Mehreres mit, was wir um so weniger übergehen dürfen,
weil es über diesen Zweig der Landescultur in den Urkantonen der älteste
einlässliche Bericht ist. Nach Aufzählung der Alpen, welche Muri zumeist in
der Gegend von Wolfenschiessen und Engelberg besass, fährt der Chronist
also fort: „Du frägst, was ein „Sistir“6 sei? Es ist ein herkömmlicher und fest-
stehender Ausdruck; denn auch die Alpenwirthe haben für das, was bei ihnen
vorkommt, Namen erfunden, deren sie sich bedienen. Sie heissen nämlich

Nach Stalder (Idiot. II., 69) ist es in Luzern u. Zürich ein Hohlmass für trockene Sachen,
der neunte Theil eines Viertels.

1Acta Mur., Bl. 36 a.
2Scaza war der fünfte Theil eines Mannwerkes.
3Acta Mur., Bl. 30 a; Geschichtsfrd. IX., 199-201.
4Ähnlich war es in Aristau, was der Anonymus auch andeutet, „sed cum palus“ etc. (Acta,

Bl. 27 b).
5Die Nüsse gedeihen am Vierwaldstättersee vortrefflich.
6Sëhster, sëhter, sester, sister ist 1) ein bestimmtes Mass für trockene und flüssige Sachen

aus dem latein. Sextarius, ahd. „sextari“. Ein Sester hat in der Schweiz 16 Mass; 2) ein
Gefäss, Behälter überhaupt (Müller-Zarnke, Wörterb. II., 241, 242).
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„Immi“ eine bestimmte Quantität Milch, woraus man einen Käs macht1. Acht
Immi zusammen werden ein „Sester“ genannt und geben mithin acht Käse.
Vereinigt man das Vieh von 12 Besitzern zu einer Sennerei, so wird ein Meister
(„Senn“) an die Spitze gestellt. Treibt Jemand sein Vieh auf eine fremde Alpe,
so muss er es sich gefallen lassen, dass der Andere die Kühe zweimal melkt
und die Milch oder den daraus bereiteten Käs für sich behält. Anfangs Juli
aber versammeln sich alle, welche ihr Vieh auf den Bergen beisammen haben,
und Jeder misst dann seine Milch und je nach dem Ergebniss hat er im
Herbst vom Senn seinen Antheil zu erwarten. Ein anderer Brauch ist, dass
derjenige, welcher einen Kessel herleiht und zur Benützung überlässt, dafür
jedes Jahr 8 Käse empfängt. Da nun, schliesst der Chronist, die Viehzucht
so einträglich ist, so sollen alle Angehörigen dieses Klosters ihres eigenen
Vortheiles wegen für die Alpen recht besorgt sein und die in den Waldstätten
befindlichen Maier2 zu gewissenhafter Pflichterfüllung anhalten“.

(I-059) „Übrigens stehen diese Berge unter der Gewalt des Abtes und des
Propstes, die das Vieh nach Belieben vertheilen können“.

Eine andere nicht unbedeutende Einnahmsquelle für das Kloster Muri waren
seit den ältesten Zeiten die zahlreichen Fischereirechte (Fischenzen), deren
Werth nach Einführung der Cluny-Satzungen wegen der vielen Abstinenztage
noch erhöht wurde. Solche Rechte hatte Muri auf dem Zugersee,3 dann auf
dem Vierwaldstättersee und zwar in Küssnach, Buochs und Stansstad.4 Zu
Immensee, am Ende des Zugersee’s, heute zum Kt. Schwyz gehörend, hatte
Muri seinen eigenen Fischer, der vom März bis Mitte Mai die Fischrechte im
Zugersee und dann in Küssnach am Vierwaldstättersee ausbeuten musste.
Dieser und sein Gehilfe erhielten während dieser Zeit ihr Brod aus der dortigen
Klostermühle, und der Maier musste dem Fischer die Barke von Immensee
nach Küssnach mit den Ochsen des Klosters hinüberführen. Im obern Theile
des Zugersees besass es das Recht zu dritthalb Zügen und übte dasselbe in
21 Zugstellen.5 Diese Züge mussten aber mit den Bewohnern von Buchennas
zur Hälfte getheilt werden. Die Zugstelle Wipfling6 gehörte zur Hälfte nach

1Seracium, kann von serum lactis abgeleitet werden. Rochholz gibt darüber eine lange Er-
klärung (Argovia, Jahrg. 1861, S. 38-40), ohne den Leser zu befriedigen. Zu den heute
noch üblichen „Geisskäsen“ in Obwalden braucht es für je einen 2-3 Mass Milch, und
das bis auf die letzte Zeit daselbst gebrauchte Immi fasst cirka 3 alte Mass.

2Nach den Urk. von 1159 u. 1179 zu schliessen, hatte Muri einen solchen in Gersau u.
einen andern in Buochs, Ausser dem Kloster Muri besassen in Unterwalden auch die
Klöster St. Blasien (Eidgen. Absch. I, 66) u. Allerheiligen (in Schaffhausen) Alpen (Quellen
zur Schw. Gesch. III, 131).

3Acta Mur., Bl. 29 a, b.
4Acta Mur., Bl. 30 a, b.
5Diese Stellen trugen folgende Namen: Burruck, Huirwilzug, Honzug, Tenrein, der for (vor-

dere) Huirwilzug, Flehen, an ein Stüde, an ein Grube, ze Horn, Giblungshorn, an Tannen,
an die fordern Tannen, an die Riebe, an Steine, an die niedern Grube, an obren Grube, ze
Horn, uf Langelon, an Stuben, an der fordren Stuben, an Slunt, an Gondelzug, im Rörli.

6Wipfe und Wiffe heissen im Bodensee die Pfähle, mit denen die Fischer die Grenzen ihres
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Fraumünster in Zürich und zur Hälfte nach Muri. Dagegen fischte Muri ganz
allein an den Zugstellen „Wida, an ein Horn, Tannen, Grube, Obergrube und
Askart.“ An dem letztgenannten Orte fing man im Sommer die beute noch
gerühmten „Rötheleinfische“ (Forellen).

Hiemit schliessen wir die schätzbaren Mittheilungen über die Landwirthschaft
in den obern deutschen Landen und wenden uns zu dem Leben der Mönche
in ihren Zellen.

Zehntes Kapitel. Inneres Leben der Konventualen und
Disciplin.

Die Beschaffenheit des innern religiösen Lebens der Muri-Mönche in dem ers-
ten Jahrhunderte lässt sich schon aus dem (I-060) erkennen, was wir von den
ersten Pröpsten und Aebten bereits mitgetheilt haben, von Propst Reginbold,
dem sittenreinen Gründer der Genossenschaft, von Burkard, unter welchem
die Kirche vollendet und eingeweiht wurde, von dem im Rufe der Heiligkeit
stehenden Luitfrid, von Rupert, „welcher Muri durch das Beispiel religiöser
Vollkommenheit verherrlichte“, und von dem für alles Gute begeisterten Ul-
rich. Unter solchen Hirten musste das religiöse Leben der Herde gedeihen.
Die Konventualen, welche nach 1082 die Satzungen Cluny’s beobachteten,
waren von grossem Eifer für das Haus Gottes beseelt, beteten und arbeite-
ten. Sie feierten mit aller Pracht die hl. Geheimnisse, hielten für den Tag-
und Nachtchor genau die Betstunden ein, beobachteten das Stillschweigen,
versammelten sich im Kapitelhause zur Handhabung der Ordenszucht, be-
schäftigten sich mit dem Abschreiben von Büchern, Anlegen von Nekrologien
und anderer nöthiger Hausbücher, ertheilten an den Schulen Unterricht,
übten die Gastfreundschaft und andere Werke der Barmherzigkeit.

Ehe wir jedoch auf das Einzelne eingehen, wird es von Nutzen sein, zuvor
einen flüchtigen Blick auf die Congregationen der Benediktiner jener Zeit zu
werfen.

Bis zum XI. Jahrhundert beobachteten die Klöster des Abendlandes nach der
Regel des hl. Vaters Benedikt grösstentheils streng das Gelübde der Bestän-
digkeit in dem Sinne, dass die Brüder nicht von einem Benediktinerkloster
in ein anderes geschickt werden konnten; selten wurden vom VI. bis zum XI.
Jahrhundert solche Verschickungen vorgenommen.1 Die Mönche blieben in

Fischfanges bezeichnen (Argovia IV, 37).
1Tractatus de Congregationibus O. S. B. von P. Mauriz van der Meer, Handschrift in Gries,

Einsiedeln u. Engelberg. - Confraternitäten (Verbrüderungen) im Sinne der Gemeinschaft
der Gebete und guten Werke bestanden von jeher in Deutschland (vgl. Carajan, Verbrü-
derungsbuch des Stiftes zu Salzburg, Wien, 1852).
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ihrem Professkloster, wo der Abt ohne Rücksicht auf seine Nachbarklöster,
welche dieselbe Regel befolgten, fast unumschränkte Gewalt ausübte. Anders
lauteten in dieser Beziehung die der Regel des hl. Benedikt beigegebenen
Satzungen der Congregationen von Cluny und Frudella am Ende des X. und
am Anfang des XI. Jahrhunderts. Viele Klöster vereinigten sich vermöge die-
ser Statuten zu einer grossen Verbrüderung („Confraternitas“), indem die in
Frankreich, Italien und Spanien gelegenen Klöster zumeist sich um Cluny
schaarten und einem constitutionell-monarchischen System huldigten. Aus-
ser dem in Cluny selbst regierenden Abte blieben nur vier Klöster übrig, denen
Aebte in dieser Congregation vorstanden, alle übrigen Klöster erhielten bloss
Prioren.1 Der Abt (I-061) in Cluny war eigentlich der einzige Obere für alle ver-
brüderten Klöster. Jährlich hielt man daselbst eine allgemeine Versammlung,
ein Generalkapitel, auf welchem alle Prioren erscheinen sollten. Diese wähl-
ten zunächst Definitoren, welche dann wieder zwei Aebte und zwei Prioren
ernannten, um die persönlichen und sachlichen Verhältnisse des Klosters
Cluny selbst zu untersuchen. So überwiegend also die Macht des dortigen
Abtes war, um das Ganze zusammenzuhalten, so stand er dennoch nicht
ohne Verantwortung da.

Die ersten Spuren einer Einwirkung Cluny’s auf deutsche Klöster entdeckte
Gfrörrer2 in den Zeiten Otto’s III. für Murbach im Elsass, indem Abt Odilo
seinen Mitbruder Warnerius dahinschickte, nach dessen Tode Odilo selbst um
das Jahr 995 nach Murbach reiste.3 Die Klöster in Süddeutschland erfassten
bald die Vortrefflichkeit dieser Statuten und bildeten in kurzer Zeit ähnliche
Congregationen; aber die Umwandlung der Abteien in Priorate, wie es von
St. Blasien mit Muri versucht worden war,4 wollte man nicht nachahmen.
Besser entsprach den deutschen Klöstern der Austausch der Konventualen5

und die Berufung eines Mönches zur Abtwürde aus einem andern Confrater-
nitätskloster. Im Uebrigen drang man, wie in Cluny, auf genaue und strenge
Beobachtung der hl. Regel und pflegte die Gemeinschaft der Gebete und
guten Werke. Demnach schreibt Abt Tritheim:6 Nach der von Abt Wilhelm
und seinen Mönchen in Hirschau errichteten Verbrüderung wurden für die
Verstorbenen ihrer Confraternität verschiedene Gebete verrichtet, Vigilien
gehalten, Messen gelesen, Almosen gegeben und Busswerke verrichtet. Mone
hat uns ein Bruchstück des Nekrologiums von St. Blasien mitgetheilt,7 worin

1In den Zeiten des berühmten Peter des Ehrwürdigen (1126) zählte man bei 2000 Priorate
(Raumer, Geschichte der Hohenstaufen VI., S. 343 ff; Marrier, Cluniac Chron., p. 165 u.
a. O.).

2Papst Gregor VII., Bd. VI., S. 32 ff.; St. Alban in Basel hatte sich später der Cluny-
Congregation angeschlossen (v. Mülinen, Helv. sacra I., 129 u. a. O.).

3P. O. Ringholz, der hl. Abt Odilo von Cluny, S. 56, 57.
4Acta Mur., Bl. 9 b,
5Chronicon Herm. contr., ed. Ussermanni I., 348 ff.; Histor. polit, Blätter LIII., 145 ff.
6Hirschauer-Chronik, Abt Wilhelm.
7Nekrolog., Annalen von St. Blasien, Zusätze, S. 610 ff.
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Andeutungen über die verbündeten Klöster Süddeutschlands gegeben sind.
Darnach sind drei Perioden in der Einführungsgeschichte dieser Congregation
zu unterscheiden, die rasch aufeinander folgten. Die erste geht von circa 1000-
1063 und ist leider nur in diesem Fragmente angedeutet. Aber nach allem
scheint Einsiedeln während dieser Zeit an der Spitze gestanden zu sein. (I-062)
Selbst St. Blasien erhielt von dorther die Satzungen.1 Die Männer, die aus
Einsiedeln nach Muri kamen, und die wir oben kennen gelernt haben, sind
der beste Beweis für die segensreiche Wirkung dieser neuen Ordnung.2 An die
Stelle Einsiedelns trat aber St. Blasien, indem es in den Jahren 1068-1086
mit Frudella bei Turin in Verbindung trat. P. Mauriz van der Meer schreibt
zum Jahre 10803: „Abt Giselbert von St. Blasien schickte 1069 zwei Mitbrü-
der, Uto und Rusten nach Frudella, um die neue Ordnung zu erlernen. Die
Kaiserin Agnes unterstützte und versah sie mit allen leiblichen Bedürfnissen.
Darnach wurde diese Lebensweise in St. Blasien eingeführt, und bald gin-
gen Colonien in verschiedene Klöster, wie nach Muri, nach Göttweig (an der
Donau in Oesterreich), Wiblingen, Alpirsbach u. s. w., welche Erfreuliches
erzielten. Was Hirschau (respektive Einsiedeln) nicht vermochte, wurde von
St. Blasien, das sich zu einer zweiten geistigen Mutter in Süddeutschland
erschwang, durchgeführt.“ Daher kam es, dass selbst der hl. Wilhelm von
Hirschau, der 1069 an die Stelle des aus Einsiedeln gekommenen Abtes Frie-
derich getreten war und bereits andere Klöster nach den Gebräuchen Cluny’s,
wie Reichenbach, Allerheiligen in Schaffhausen u. s. w.,4 reformirt hatte, mit
dem Abte von St. Blasien um das Jahr 1086 eine Verbrüderung abschloss.
Aber gerade auf diese Weise trat Hirschau, das bereits neben St. Blasien eine
eigene Congregation gebildet hatte, in den Vordergrund.

Die besondere Satzung, die zwischen Hirschau und den mit ihm zu einer
Confraternität verbundenen Klöstern bestand, war: „Kommt ein Mönch von
dort oder den verbrüderten Klöstern nach Hirschau, so werde er daselbst
mit der Liebe empfangen, als wäre er ein Glied und Profess dieses Klosters.
Aehnliches erweise man den Hirschauern in den mit ihnen verbrüderten
Klöstern.“5 Zu ihnen gehörte nebst Einsiedeln, Rheinau u. s. w. auch Muri.

1Acta Murensia, Bl. 7 b. Ueber die Thätigkeit Einsiedelns für die Reform deutscher Klöster
vgl. Ringholz’s Abhandlung in „Studien und Mittheilungen aus dem Benediktiner-Orden“,
1886, I., 50 ff.

2Einsiedeln hatte 1065 zwölf Mitbrüder zur Wiederherstellung des Klosters Hirschau ab-
gesendet u. dort Friedrich als Abt eingesetzt. Von diesen zwölf kamen Etik als Abt nach
Ebersberg u. Notker als solcher in’s Kloster Zwiefalten (Leben u. Wirken des hl. Meinrad,
Einsiedeln, 1861, s. 167).

3Tractatus de Congregationibus O. S. B., Msc.
4Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen, 296, 297; Trithemius, Chronicon Hirsaug.

I., 220, 221.
5P. Aug. Stöcklin, Hdsch. in Gries, S. 6. Dieser citirt Trithemius, Chronicon Hirsaug; wir

konnten aber in der St. Galler-Ausgabe vom J. 1690 diese Stelle nicht finden. Wir wissen
jedoch, dass Stöcklin in seinen Sammlungen sehr genau zu Werke ging.
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(I-063) Von den mit St. Blasien verbundenen Klöstern kennt Abt Tritheim
68, worunter aber mehrere waren, die aus Hirschau die Gebräuche Cluny’s
erhielten. Diese Unsicherheit mag wohl daher rühren, weil die Ausscheidung
beider Congregationen, von Hirschau und St. Blasien, am Ende des 15. Jahr-
hunderts für Tritheim eine schwierige Aufgabe war, zumal Hirschau von St.
Blasien bald wieder überflügelt wurde.

Von den 68 Klöstern gibt Abt Tritheim aus der Schweiz folgende an: Allerhei-
ligen, Rheinau, Muri, Trub, Einsiedeln, St. Johann im Thurthal, Fischingen
und Pfäfers; ausserdem nennt er 23 neu errichtete Gotteshäuser. Daraus
ersieht man, dass dieses Verzeichniss aus späterer Zeit stammt, etwa vom
Jahre 1200.1

Mone hat nach dem aufgefundenen Bruchstücke des Nekrologiums, das etwa
100 Jahre (von 1078-1167) gebraucht ward, eine Durchschnittsrechnung
angestellt und fand bei jedem Tage 14-16 Einzeichnungen; ferner machte er
die Wahrnehmung, dass von den im Confraternitätsverzeichniss genannten
Klöstern nur folgende wirklich ihre „Breves defunctorum“ (Todtenscheine)
nach St. Blasien eingesandt hatten: Mehrerau, St. Peter, Weingarten, St.
Pantaleon in Köln, Muri, Zwiefalten und Schaffhausen.

Im Jahre 1090 kam zwischen Hirschau, St. Blasien und Muri zufolge einer
aus der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts stammenden Abschrift2 noch
eine besondere Verbrüderung zum Abschlusse. Die drei Äbte, Luitfrid von
Muri, Wilhelm von Hirschau, und Uto von St. Blasien gingen nämlich mit
Zustimmung aller Brüder folgenden Vertrag ein: So oft ein Mitglied aus einem
dieser drei Klöster stirbt, wird die Todesnachricht den beiden andern Klöstern
mitgetheilt und daselbst beim nächsten Kapitel verkündet, nach welchem die
Versammlung sogleich (den 5. Psalm) „Verba mea“ (d. h. eine Nokturn) für
den verstorbenen Mitbruder betet und gleichzeitig die Glocken läutet. Dafür
sollten die Konventualen am Tische eine besondere Speise, je nachdem der
Verstorbene ein Priester (si sit de interioribus) oder ein Laienbruder war (si
sit de exterioribus), erhalten. Nachher mussten für den Dahingeschiedenen
sieben Messen gelesen und ebenso viele Officien und „Verba mea“ gebetet
werden. Überdiess hatte jeder Priester für dessen Seelenruhe eine hl. Messe
zu celebriren; die Kleriker und Laienbrüder aber beteten für ihn 50 Psalmen
und 50 Vater unser. (I-064) Waren mehrere Verstorbene gleichzeitig, so wurde
für alle eine gemeinsame Oration gebetet; aber die Ration (Präbende) musste
für jeden Verstorbenen insbesondere verabreicht werden.3

1Tractatus de Congregationibus O. S. B., Hdschr. in Gries, S. 42 -44. – Bernold rühmt in
seinem Chronicon zum J. 1083 nebst St. Blasien u. Hirschau gleichfalls Allerheiligen in
Schaffhausen.

2Das Original des Dokumentes ist leider nicht mehr vorhanden.
3Mitth.. von Baumann, Archivar in Donaueschingen, aus einem Codex der Ottingen-

Wallerstein’schen Bibliothek zu Maihingen, der ca. 1100-1150 im Kloster Füssen ge-
schrieben wurde u. zugleich ein Martyrologium, ein Regula S. Benedicti u. ein Nekro-
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Über den Unterschied zwischen eigentlichen Mönchen und den Laienbrüdern
(conversi, barbati wie auch oblati)1 werden wir später sprechen.

Worin damals diese „Präbende“ bestand, ob sie den Mönchen, wie in spätem
Jahrhunderten, getrennt vom Tische, insbesondere in Brod, Früchten und
Geld gegeben wurde, oder beim Tische insgemein als Zusatz der Mahlzeit,
wie heute die Ehrenspeise und der Ehrenwein, können wir nicht entscheiden.
Letzteres entspricht dem Geiste der hl. Regel und wird zutreffender sein.

Aus dem Mitgetheilten vom innern Leben der Konventualen erhellt, dass die
Förderung der Ehre Gottes, der eigenen Heiligung und die Sorge für das
Heil der Mitmenschen ihr Hauptziel war. Was der einzelne Mönch anstrebte,
strebte auch die Congregation an, welcher er angehörte. Daher sind die im
Irrthume, welche den Congregationen von Cluny, Hirschau u. s. w. einen
politischen Zweck unterschieben wollen2, wenigstens kann ein solcher aus
ihren Regeln und Satzungen nicht nachgewiesen werden, wenn auch die
Stifter bei Gründung dieses oder jenes Klosters einen solchen im Auge gehabt
haben mögen3.

Mit Gottesdienst und Gebet verbanden sodann die Mönche eifriges Studi-
um. Ihr wissenschaftliches Streben nebst der Ascese ist allgemein anerkannt.
Selbst Giseke gesteht, dass die Klöster von Cluny den Klassikern (der griechi-
schen und lateinischen Sprache) nicht feindlich gegenüberstanden. Gfrörer
hat auf die Frage, was dem Mönchthume des 11. Jahrhunderts eine so über-
legene Geistesmacht verliehen, die Antwort ertheilt: Die Vermählung des
Breviers oder der geistlichen (I-065) Theologie mit der klassischen, histori-
schen Literatur des alten Roms4. Den Satz: „Viele römische Autoren wurden in
den bessern Klöstern gelesen“, bestätigen nicht bloss die Bücherverzeichnisse
von St. Gallen5, Pfäfers6 und Engelberg7, sondern auch der älteste Bücher-
katalog von Muri, den uns der Anonymus mittheilt8. Nachdem dieser zuerst
der Bücher der hl. Schrift und deren Erklärungen, der Legenden der Heiligen,
der Werke mehrerer Kirchenväter, der liturgischen Bücher u. s. w. Erwäh-
nung gethan hat, geht er auf die profane Literatur über. Hievon nennt er:

logium enthält. Darnach ist auch Tritheim (Annales Hirsaugienses ad annum 1091) zu
ergänzen, der bei Aufzählung der damals verbrüderten Klöster Muri übergeht. Eine ähn-
liche Verbrüderung bestand im XII. Jahrhundert auch in Einsiedeln (Cod. Eins. Nr. 117;
Mittheil. von P. Odilo Ringholz). Sie möchte die Klöster Pfäfers u. Disentis zu Mitgliedern
gehabt haben.

1Vgl. Vita s. Wilhelmi von Heymon in Acta O. S. B., T. IX.
2Giseke, Ausbreitung der Hirschauer Regel, Jahresbericht des Gymnasiums zu Halle a/S.,

1877; Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen, S. 296.
3Gfrörer, Papst Gregor VII., Bd, 1., 633 ff.
4Papst Gregor VII., l. c.
5Weidmann, Geschichte der Bibliothek von St. Gallen, S. 421.
6P. Ild. von Arx, Gesch. des Kts. St Gallen I., 294, 295.
7Versuch einer urkundl. Darstellung des Stiftes Engelberg, S. 32, 33.
8Acta Mur., Bl. 17 a-18 b.
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den Grammatiker Priscian und eine Glosse dazu und dessen Construktionen,
drei Bücher Quintilian’s, den Hyginus, Cato, Avian, Äsop, zwei Bücher von
Walther von Aquitanien, zwei Bücher Homer, Maximian, Persius, Helpricus
und Donatus, ferner Martial, Ovid (Briefe), Sallust, Statius, etc. Ausser diesen
Werken sind noch philosophische Schriften des Aristoteles, dann mathemati-
sche und geometrische Werke1 verzeichnet. Zuletzt folgen noch grammatische
Schriften nebst einer Mappa mundi (Weltkarte) und dem Theodul2. Indessen
wollte unser Anonymus keinen vollständigen Katalog liefern; denn er sagte am
Schlusse der genannten Bücher: es seien noch viele andere nützliche Bücher
vorhanden, die er einzeln nicht habe verzeichnen wollen. Er unterlässt aber
nicht, auf den hohen Werth eines solchen Schatzes hinzuweisen, indem er
zur Beherzigung beifügt: „Die Bücher muss man nicht bloss gut erhalten und
vor Zerstörung bewahren, sondern auch fortwährend abschreiben, vermeh-
ren, verbessern, ausschmücken (durch Einbände oder Malerei) und genau
verzeichnen. Denn was wäre das Leben einer geistlichen Person ohne Bücher!“

Der älteste Verfasser der Akten meldet zugleich mit sichtlicher Freude3, dass
Propst Reginbold viele Bücher erworben habe, indem er einige von Einsiedeln
mitbrachte, andere (I-066) aus St. Gallen erhielt und noch mehrere abschrei-
ben liess; auch sagte er, dass die Mitbrüder Heinrich und Notker mit Eifer
dem Bücherabschreiben oblagen, und dass Reginbold’s Nachfolger, Burkard,
ebenfalls bedacht war, dass Bücher abgeschrieben und die angefangenen
vollendet würden.

Diese Bücher fanden vorzüglich ihre Verwerthung in der Schule. Das Vor-
handensein einer Schule in Muri schon im ersten Jahrhunderte der Stiftung
kann aus den Akten nachgewiesen werden. Der Anonymus schreibt vom
Propste Reginbold: er habe sehr viele Knaben edler Abkunft (pueros nobiles
quam plurimos) hier unterrichten und erziehen lassen4. Ferner berichtet er,
dass der Sohn eines Heinrich von Buttwil, Namens Gerlo, in Muri ernährt,
unterrichtet und zum Priester herangebildet wurde5. Sogar im Hermetschwiler-
Nekrologium sind von erster Hand zwei Namen (29. April und 3. Juli) einge-
tragen, welche die Eigenschaft „scolaris“ (Schüler) haben. Freilich ist nicht
beigefügt, ob diese in Muri studirt haben und mit den Frauen in Hermetschwil
in irgend welcher verwandtschaftlichen Beziehung gestanden seien6.

Welche Gegenstände in der Muri-Schule gelehrt wurden, können wir analog
1Über die Geometrie des Mittelalters, vgl. P. Ild. v. Arx, l. c, I., 264.
2Vielleicht Theodulos, der im 10. Jahrhunderte eine Ecloge schrieb. Alois Schulte ist mit

G. Becker (Catalogi bibliothecarum antiqui, Bonn, 1885, S. 1150) einverstanden, dass
der Muri-Bücher-Katalog in den Acta Mur. dem 12. Jahrhundert angehört, wenn unter
„omelie Cesarii“ Cäsar von Arles (nicht von Heisterbach, † 1240) gemeint ist (Habsburger
Studien, Separatabdr., S. 19).

3Acta Mur., Bl. 5 a, b; 6 a, b.
4Acta Mur., Bl. 5 b.
5Daselbst, Bl. 24 b.
6Zwei Namen (2. Jänner u. 10. Februar) haben die Bezeichnung „pueri“ (Knaben).
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nur aus dem entnehmen, was P. Gall Morel über die Erziehungsanstalt des
Stiftes Einsiedeln sagt1, wornach nicht bloss das Trivium (Grammatik, Rhe-
torik und Dialektik), sondern auch das Quadrivium (Arithmetik, Geometrie,
Musik und Astronomie) bestand. Der Bücherkatalog Muri’s enthält auch die
für die Fächer des Quadriviums entsprechenden Werke. Weil es von Gerlo
ausdrücklich heisst, er sei „unterrichtet und zum Priester herangebildet“ wor-
den, so darf man mit grosser Wahrscheinlichkeit sagen, dass in Muri zugleich
die Theologie gelehrt worden sei.

Den Geist und das wissenschaftliche Streben dieser Schule erkennen wir aus
den Männern, die aus derselben hervorgegangen sind, wie die Äbte Ulrich I.
und Ronzelin2, der älteste Verfasser der Akten, und die, welche die Nekrologien
anfertigten und Bücher abschrieben3.

Den eben genannten zwei Äbten, welche in der Muri-Schule ihre Bildung
empfangen hatten, wagen wir Adelhelm, (I-067) ersten Abt von Engelberg, bei-
zuzählen, da er aller Wahrscheinlichkeit nach ein Mönch von Muri war. Zwar
lassen ihn Einige von St. Blasien, Andere von Einsiedeln und wieder Andere
von Hirschau nach Engelberg kommen, wissen aber nur schwache Beweise
für ihre Behauptung anzugeben. Die ältesten Chronisten von St. Blasien
sagen nichts von einem nach Engelberg postulirten Abte Adelhelm; auch in
dem vom Abte Kaspar II. im Jahre 1584 zusammengestellten Verzeichniss
wird er nicht als solcher genannt; erst im vorigen Jahrhunderte lässt Wülperz
ihn von St. Blasien nach Engelberg gehen4, während Abt Gerbert von St. Bla-
sien den Streit, der zwischen Einsiedeln und St. Blasien wegen der Herkunft
Adelhelm’s waltete, nur einfach erwähnt und beifügt, dass die Verfasser der
Gallia christiana ihn sogar dem Kloster Hirschau zuschreiben wollten5. Der
„Versuch einer urkundlichen Darstellung der Geschichte von Engelberg“ (S.
22) lässt die Frage über Adelhelm’s Herkunft ungelöst, während das Album
Engelbergense (Luzern, 1882), S. 23 ihn ohne nähere Begründung aus St.
Blasien kommen lässt („e S. Blasii Monasterio in Hercynia accitus“). Als P.
Meinrad Bloch von Muri († 1831) die Gelehrten von St. Blasien und Einsiedeln
um die Gründe für ihre Behauptungen anging, konnte er von keiner Seite
einen befriedigenden vernehmen.

In Rücksicht dessen wird es nicht unbescheiden sein, zu behaupten, Abt
Adelhelm von Engelberg stamme aus der St. Martinszelle zu Muri, wenn wir
diese Ansicht auch nur durch einen Wahrscheinlichkeitsgrund zu stützen
vermögen. Im Hermetswiler-Nekrologium lesen wir nämlich am 24. Februar
(im Engelberger am 25. Febr.) „ADELEM, ABB. M.“, von erster Hand, in

1Jahresbericht u. Programm vom Studienjahre 1854-55.
2Von diesem werden wir später sprechen.
3Wovon einige noch vorhanden sind (Aarau, Gries).
4Collectanea, fol. XXI., Einsiedler Hdschr. (Mitth. von P. Ign. Odermatt von Engelberg).
5Historia silvæ nigræ I., 421, 422. Von Einsiedeln lassen ihn kommen: die Einsiedler Anna-

len; Murer, Helvetia sancta, p. 287, 288; Bucelin, Menologium, p. 249 u. A.
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zweiter Spalte, mit Majuskelschrift, also mit Hervorhebung, eingetragen. Fast
in gleicher Weise steht Abt Chuno von Muri, aus St. Blasien postulirt, in
demselben Nekrologium am 2. November eingezeichnet. Diese Auszeichnung
liessen die zwei ersten Hände, welche in der Wahl der Formen und Spalte im
besagten Nekrologium sehr genau waren, nur wenigen Namen zu Theil werden.
Was somit von Chuno gilt, kann in umgekehrter Ordnung von Adelhelm
angenommen, und dieser somit als ein aus Muri nach Engelberg postulirter
Abt angesehen werden. Den stärksten Beweis hiefür gibt der Buchstabe „M.“
(Monachus), welchen die ersten Hände dieses Nekrologiums nur den Muri-
Konventualen beigaben1.

(I-068) Adelhelm starb im Jahre 1131 im Rufe der Heiligkeit und wurde bald
nach seinem Tode als ein Heiliger anerkannt und verehrt2. Seine Gebeine
wurden 1611 feierlich erhoben3, und jetzt noch suchen bei seinem Grabe
Bedrängte Trost und Hilfe4.

Bevor wir dieses Kapitel schliessen, müssen wir, veranlasst durch den oben
erwähnten Verbrüderungspakt, noch Einiges beifügen über den Unterschied
zwischen innern und äussern Brüdern, sowie über das von Muri abhängige
Frauenkloster in Hermetschwil.

Nach den Satzungen von St. Blasien war der Konvent in zwei Gruppen abget-
heilt, in Priester (fratres nostræ congregationis oder literati) und in Laienbrü-
der (fratres exteriores oder auch barbati genannt).

„Fratres exteriores“ (Aussenbrüder) hiessen sie, weil der Abt sie für die Ver-
waltung und Bewirthschaftung der zum Kloster gehörigen Höfe verwendete
oder im Kloster ihnen die Verrichtung der gewöhnlichen Hausdienste und
die Ausübung der Künste und verschiedenen Handwerke übertrug5. Unser
Anonymus sagt ausdrücklich, dass Abt Giselbert 1082 solche „fratres exte-
riores“ von St. Blasien nach Muri geschickt habe6, und meldet dann, dass
die Güter im Elsass von diesen bewirthschaftet wurden. Der Mönch Rupert,
„der im Thurgau begraben liegt“7, wird ihnen beizuzählen sein. Sie hatten in
Muri ihr eigenes Schlafgemach; denn der Anonymus erzählt, dass Graf Otto
„im Schlafsaale der Laienbrüder“ (in dormitorio exteriorum fratrum) ein Licht
gestiftet habe8.

Die Priester und Kleriker dagegen lagen vorzugsweise den Wissenschaften

1So spricht sich auch P. J. Kaspar Winterlin aus, der das heutige Muri-Nekrologium in den
Jahren 1621-1631 anlegte (Arch. Muri in Gries).

2Am Ende des 12. Jahrhunderts schrieb ein Mönch auf den Rand der Engelberger-Chronik:
„Post hunc sanctum Adilhelmum“ etc.

3Murer, Helvetia sancta.
4Versuch einer urk. Darst. d. Gesch, von Eng., S. 24.
5(In monasterio) omnes regulares officine haberi et observari debent (Acta Mur., Bl. 21 a).
6Acta Mur., Bl. 9 a.
7Daselbst, Bl. 33 b.
8Daselbst, Bl. 28 b.
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ob, hielten Schule, studirten und widmeten sich der Sorge für das Seelenheil
der Nebenmenschen, zumeist der Untergebenen, der Gotteshausleute, ohne
jedoch als Seelsorger auf Pfarreien zu wirken, nach damaligem Grundsatze:
„Weltleute werden besser von Weltpriestern geleitet“1. Ob (I-069) sich unter
diesen Leuten innerhalb der Klostermauern auch Oblaten befanden, ähnlich
wie in Cluny und Hirschau, ist aus den Mittheilungen des Anonymus nicht
klar ersichtlich. Indessen erinnert das, was er über die Beaufsichtigung die-
ser Leute sagt, recht lebhaft an die Einrichtung, welche der hl. Wilhelm zu
Hirschau in dieser Beziehung getroffen hatte2. Unser Mitbruder schreibt näm-
lich3: „Den Dienern aber, welche in den Klosterwerkstätten sind und arbeiten,
muss von den Pröpsten grosse Sorgfalt zugewendet werden, damit sie den
Brüdern mit gutem Willen in Zucht und Treue dienen, was sie ohne gehörige
Nahrung und Kleidung nicht vermöchten. Für ihr geistliches Leben und ihre
religiösen Bedürfnisse muss der Abt Sorge tragen, entweder in eigener Person
oder durch einen hiezu bestellten Priester, damit sie im christlichen Leben
unterrichtet werden und ihre Seelen keinen Schaden leiden, wenn sie, was
Gott verhüte, unchristlich handeln oder leben sollten“.

Nicht gar ferne von unsern Brüdern wohnten auch Klosterfrauen. „Es war“,
wie P. J. Wichner von Admont schreibt4, „eine Gepflogenheit des Mittelalters,
in der unmittelbaren Nähe der Männerklöster derlei Institute für die Frauen
desselben Ordens zu errichten. Dieses war besonders bei den Chorherren und
Benediktinern Regel“. Er führt dann Beispiele von österreichischen Klöstern
an und weist auf die Gründe dieser Erscheinung hin. Was dort geschah,
wiederholte sich in gar vielen Ländern und Orten, und so auch in Muri. – Die
ersten Ordensschwestern mögen wenig vor 1085 in die Nähe dieses Männer-
klosters gekommen sein. Unser Anonymus berichtet darüber anfänglich ganz
kurz: dass nämlich Abt Giselbert von St. Blasien „Schwestern“ (sorores) nach
Muri geschickt habe5, welche zur Zeit, da er schrieb, eine daselbst bestehende
Gemeinde bildeten. Später kommt er dann wieder darauf zurück und sagt6:
„Für die Gewohnheit, weibliche Personen zu einer Ordensgemeinde zu vereini-
gen, spricht das Leben der hl. Väter, welche gleichfalls um Gotteswillen solche
Genossenschaften gründeten; doch muss deren Wohnung und Wandel so
vollständig von den Mönchen abgesondert sein, dass keinerlei Verdacht über
sie laut werden kann; dem Abte allein und den über sie gesetzten Pröpsten soll
die Beaufsichtigung und Leitung ihres klösterlichen Zusammenlebens (I-070)
zustehen“. Im weitem Verlaufe, namentlich bei Aufzählung der Stiftungen,
mischt er dann nicht selten Notizen ein, die sich auf dieses Frauenkloster
beziehen, und woraus zugleich erkenntlich ist, dass zuweilen ganze Familien,

1Daselbst, BL 20 b.
2Act. SS. O. S. B., T. IX., vita S. Wilhelmi, Nr. 23.
3Acta Mur., Bl. 21 h.
4Wissensch., Studien u. Mitth. über den Benediktiner Ord., 1881, 1. Hft., S. 75.
5Acta Mur., Bl. 9 a.
6Daselbst, Bl. 21 b.
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Eltern und Kinder oder Brüder und Schwestern den Ordensstand wählten,
indem die Väter und Söhne bei den Mönchen, die Mütter und Töchter bei den
Frauen eintraten. So heisst es: dass eine Matrone, Chunze, „an diesen Ort
(Muri) zur Bekehrung kam mit ihren drei Töchtern, Berkta, Gepa und Ita “1;
ferner lesen wir: „Die 7 Tagwerke, die wir zu Wile besitzen, gab Wico hieher,
ein Mönch dieses Gotteshauses, mit seinem Weibe Berchta, seinem Sohne
und seinen Töchtern, Libtaga, Adelheid, Mechtild und Gertrud“2; wiederum
erzählt der Anonymus: ein gewisser Arnold aus der Familie Habsburg habe,
als er hieher mit seinem Weibe Ita und der Tochter Hedwig zur Bekehrung
gekommen war, dem hl. Martin drei Tagwerke u. s. w. gegeben. Ähnliche
Aufzeichnungen finden sich mehrere3. Sogar aus dem Elsass kamen Perso-
nen beiderlei Geschlechtes, um sich in Muri im Ordensstande dem Herrn zu
widmen, deren Namen auch mitgetheilt werden4 Alle diese Namen finden sich,
mit weniger Ausnahme, mit den Mönchen untermischt, in dem oft genannten
Hermetschwiler-Nekrologium in der ersten oder zweiten Spalte, als „monialis“
oder „monacha nostræ congregationis“ (Klosterfrau unserer Genossenschaft),
seltener als „conversa“ (Laienschwester) oder „inclusa“ (Verschlossene) einge-
schrieben, und sind fleissig von „laica“ (Laiensperson) oder „ancilla“ (Magd)
unterschieden.

Diese, dem Verfasser der Acta Mur. entnommenen Nachrichten sind so gestellt
und mit solchen Worten gegeben, dass die letzten vier Jahrhunderte in Muri
allgemein die Ansicht herrschte, die Nonnen hätten bis ungefähr 1200 ihr
Gotteshaus ganz nahe beim Männerkloster gehabt, zumal auch die Stiftungs-
urkunde des Klosters Fahr vom 1. Februar 1130 von einem Frauenkloster zu
Muri spricht, indem es heisst: das Leben der Nonnen in Fahr solle sich nach
der Regel der in Muri oder in Berau5 befindlichen Klosterfrauen richten6.

Ohne diese Ansicht glatthin zu verwerfen, neigen wir uns mehr der Behaup-
tung zu: die Klosterfrauen seien gleich anfangs nach Hermetschwil versetzt
worden, und zwar aus folgenden Gründen:

(I-071) Hermetschwil gehörte, wie der Anonymus sagt7, vom Anfang an zur
Stiftung des Klosters Muri. Daselbst besass es einen Hof und andere Güter,
Viehherden, ein Wirthshaus, eine Fähre und eine Mühle. Die Kirche hatte
Taufstein und Begräbniss und bezog den Zehnten vom Dorfe. Diese Kirche
wurde aber, wie die St. Martinskirche in Boswil, dem Kloster Muri vollständig

1Acta. Mur., Bl. 28 a.
2Daselbst, Bl. 30 b.
3Acta Mur., Bl. 32 a; 35 b. Zwei Schwestern, Teutila u. Guofa, wurden unter Abt Ronzelin

1128 zur hl. Profession zugelassen.
4Acta Mur., Bl. 36 a.
5Zwei Stunden von St. Blasien entfernt.
6Annales Heremi, p. 187.
7Acta Mur., Bl. 27 a, b. - Ob Hermetschwil Bischof Werner oder Graf Radeboto vergabte, ist

nicht bemerkt, nur wissen wir, dass es Gräfin Ita nicht schenkte, weil es ausserhalb ihrer
Besitzungen lag (Acta. Mur., Bl. 21 a). Vgl. darüber Vorwort.
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inkorporirt, so dass sie gleich denen in Boswil und Wohlen (St. Anna) in
den päpstlichen Bullen von 1179, 1189, 12471 nur als Kapelle erscheint.
Da die Zinsleute der obern Kirche in Boswil der untern Kirche pfarrlich
zugewiesen und daselbst begraben wurden, so können wir analog schliessen,
dass man die Hofleute von Hermetschwil der Pfarrkirche in Muri zutheilte,
bis im 14. Jahrhunderte wieder eine Pfarrei gegründet wurde. Dieser Schluss
wird unterstützt durch die Thatsache, dass die Klosterfrauen, ungeachtet
des bestehenden Pfarrgottesdienstes, bis zum Ende des 16. Jahrhunderts an
Sonn- und Feiertagen zum Klostergottesdienste nach Muri gehen mussten
und daselbst auch ihre Begräbnisstätte hatten.

Weil nun Abt und Konvent in Muri den Frauen die Höfe, die Fähre und
Mühle, wie auch die Kapelle in Hermetschwil2 zum Besitze übergaben, im
Übrigen aber diese ihnen ganz unterworfen waren und ihre geistige Pflege in
Muri erhielten, so konnte und wollte sie unser Konvent wie ganz in der Nähe
wohnende Schwestern – obwohl 1 ½ Stunden entfernt – betrachten, zumal er
ihre Ökonomie bis zum Jahre 1300 vollständig führte3.

Ferner möchte auch der Umstand unsere Behauptung begründen, dass in
dem noch vorhandenen Hermetschwiler-Nekrologium (um das Jahr 1145 an-
gefertigt) vor der im Jahre 1243 gemachten Vergabung des Heinrich Vislare an
die seligste Jungfrau Maria und den hl. Nikolaus in Hermotswile wenigstens
vier Vergabungen an das dortige Frauenkloster von verschiedenen Händen
eingezeichnet sind, wovon zwei wohl sicher dem 12. Jahrhundert angehören4.
Also waren die Frauen längst vor 1200 in Hermetschwil.

(I-072) Dann ist ein Kalendarium vorhanden, das für diese Nonnen entweder
am Ende des 11. Jahrhunderts oder Anfangs des 12. geschrieben wurde5.
Darin ist Bischof Nikolaus (6. Dez.), Patron der Kirche in Hermetschwil, mit
schönerer Majuskelschrift hervorgehoben, als selbst Bischof Martin (11. Nov.),
Patron des Klosters Muri6.

Endlich spricht auch das für unsere Behauptung, dass Gräfin Ita im
Hermetschwiler-Nekrologium übergangen ist. Hätten die Nonnen anfänglich
in Muri selbst gewohnt und irgendwie von ihren Stiftungsgütern etwas
genossen, so würde ihr Name gewiss nicht in demselben fehlen.

Dagegen scheinen diese Frauen an einer Tamburg, die in Hermetschwil selbst
oder anderswo Klosterfrau war, eine grosse Wohlthäterin gefunden zu haben;

1Quellen zur Schweizer Gesch. III., Kloster Muri, S. 116-123 u. Arch. des Frauenkl. Herm.
2Laut Archiv der Frauen sind das ihre ersten u. wichtigsten Besitzungen.
3Die älteste Urk. der Frauen geht nur bis 1320 zurück. Das Verhältniss des Klosters Herm.

zu Muri möchte jenem ähnlich gewesen sein, in welchem heute noch Fahr zu Einsiedeln
steht.

4Hermetschwiler Nekrol., Bl. 122.
5Abt Lnitfrid († 1096) ist wohl unverkennbar nachträglich eingezeichnet worden.
6Bibliothek in Gries. Vgl. Vorwort.
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denn der Schreiber des Hermetschwiler-Nekrologiums hob ihren Namen am
23. Juli („Tamburg S. n. c. sanctimonialis“) mehr als jeden andern hervor1.
Ob sie die erste Meisterin in Hermetschwil war, wie Theodor von Liebenau
glaubt (Adler), lasse ich dahingestellt sein.

Diesen ersten Abschnitt unserer Geschichte können wir nicht besser schlies-
sen, als mit der geistvollen Ermahnung unseres bewährten Anonymus, die
er dem kaiserlichen Schutzbriefe vom Jahre 1114 folgen lässt. Sie lautet2:
„Alle, welche je in dieses Kloster eintreten und darin verbleiben, sollen und
müssen wissen und fleissig beherzigen, welche Geduld und Mühe nöthig war,
um dieses Gotteshaus zu dem blühenden Zustande zu bringen, dessen es sich
jetzt erfreut. Schon bei der Gründung desselben, als einer Stätte des Segens
für das gläubige Volk, waren grosse Schwierigkeiten zu überwinden; es gab
Gefahren von Seite der Herren und Nachbarn; selbst die eigenen Leute in und
ausser dem Kloster zeigten sich unbeständig; kurz, es war nicht so leicht, ein
geordnetes klösterliches Leben unter so drückenden Verhältnissen zu führen.
Darum sollen sie bedacht sein, die Ordenszucht zu beobachten, die Klausur
zu wahren, den Umgang mit der Aussenwelt so viel möglich zu meiden und
auf sich selbst und die ganze Gemeinde (I-073) wohl Acht zu haben, damit das
Mönchsleben mehr denn je unter ihnen erblühe; das Kloster Bestand habe
und ihre Seelen keinen Schaden leiden. Hinwieder sollen sie sich dann auch
erinnern , welches augenscheinliche Glück das Kloster und seine Bewohner
dermalen geniessen, während ihre Feinde von manchem Missgeschicke betrof-
fen wurden, und wie Gott der Herr und sein treuer Diener, der hl. Martinus,
uns in harter Zeit beschützt und erhalten hat. Möchte unser Herr, Jesus
Christus. auch ferner seinen mindesten Dienern stets hilfreich beistehen!
Amen!“

1Wir glauben diese Tamburg in der Urk. des Klosters Allerheiligen vom 14. März 1094
gefunden zu haben (Quellen zur Schweizer Gesch. III., Kloster Allerheiligen, S. 37). Diese
edle Matrone machte auch grosse Vergabungen an das Frauenkloster der hl. Agnes in
Schaffhausen n. scheint dort Nonne gewesen zu sein.

2Acta Mur., Bl. 13 b.
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Fortblühen. 1119-1298.

Erstes Kapitel. Ronzelin, fünfter Abt (1119-1145).

(I-073) Die Murikonventualen erhoben Ronzelin1, wie Ulrich I., aus ihrer Mit-
te zur Abtwürde. Der erste Verfasser der Akten, welcher während seiner
Regierung das Leben beschloss, hat von ihm Einiges der Nachwelt überliefert.

Das Stift erfreute sich unter diesem Abte der glücklichsten Zeiten. Das Anse-
hen, welches der Konvent genoss, brachte ihm neue Wohlthäter und Gönner
zu.

Eglolf 2, ein Lenzburger Ritter und somit Dienstmann dieses gräflichen Hauses,
legte sein Gut in Chuttingen3, das er von Chunza, einer Matrone von Eggewil,
um 15 Talente gekauft hatte, auf den Mutter-Gottesaltar in Muri4, damit
wöchentlich dort zwei Messen für die Verstorbenen gelesen würden. Er selbst
verzichtete auf das Eigenthum dieses Gutes, empfing es aber sofort von Abt
Ronzelin als Lehen, doch so, dass nach seinem Hinscheiden der Abt in Muri
nach Belieben mit dem Gute schalte und für die Ruhe seiner Seele am 27.
September (I-075) einen Jahrtag halte5. Ronzelin stellte Eglolf einen Revers
aus und bestimmte, dass der jährliche Zins dieses Gutes nie vermindert
werden dürfe. Der Anonymus nennt den Ritter einen Biedermann (probus)
und Freund des Klosters (noster amicus).

Ein anderer Wohlthäter war Herzog Chuonrad, der eine Besitzung in Rhein-
felden dem hl. Martinus in Muri opferte. Dieser Konrad ist wahrscheinlich
jener, der, aus dem Hause der Zähringer entsprossen, nach dem Tode seines
Bruders Berchtold III. im Jahre 1122 als Herzog der Burgunder auftritt und
dessen Mutter, Agnes, eine Tochter des Grafen und spätem Gegenkönigs

1Die Schreibweise „Rœzelinus“, wie sie die in Aarau liegende Handschrift hat, stammt wahr-
scheinlich vom Copist des 14. Jahrhunderts her; die Kanzlei in Rom schrieb 1139 „Roze-
linus“, aber die zweite Hand des Hennetschwiler-Nekrologiums hat „Roncelinus“.

2Ein Egilolfus laicus ist im Hermetschwiler-Nekrologium am 27. Sept. von zweiter Hand
eingetragen.

3Pfarrdorf bei Aarau.
4Häufig legte man damals zur Bestätigung der Gabe einen Rasen oder Erde vom geschenk-

ten Gute auf den Altar.
5Acta Mur., Bl. 33 a, b.

109



3. Muri 1119-1298

Rudolf von Rheinfelden, war1. Auch der Genealog der Muri-Akten erwähnt
ihn2. Nach Damberger starb er am 8. Jänner 11523, und das Hermetschwiler-
Nekrologium bat ihn am gleichen Tage mit Majuskelschrift von zweiter Hand
eingezeichnet.

Viele Verdienste um Muri erwarb sich auch der edelgesinnte Kastvogt, Graf
Adalbert II. von Habsburg. Er schenkte unserm Gotteshause Rechte und Güter
bei Bremgarten, brachte ihm das entrissene Dorf Thalwil wieder zu4, war nach
Kräften bemüht, dass Graf Eberhard von Nellenburg das Kloster nicht wegen
der an dasselbe verkauften Güter im Breisgau betrüge5 und gab auch ein
Rebgut von drei Juchart bei Rotweil6 im Breisgau und einen Hof in Göslikon
als Unterpfand für ein Anleihen von 50 Talenten7, mit der Bestimmung, dass,
im Falle der Nichteinlösung des Pfandes in der Zeit seines Lebens, beide
Besitzungen dem hl. Martinus auf ewige Zeiten gehören sollten. Der Weinberg
war jedoch von den Feinden des Grafen Adalbert dergestalt verheert, dass dort
kein Haus8, keine Rebe und kein Mensch mehr zu finden war und nur der
nackte Boden dem Kloster zukam9. Mit grosser Mühe machte das Kloster den
öden Grund wieder fruchtbar. Kaum war dies geschehen, und Graf Adalbert
mit Tod abgegangen, so wollte (I-076) sein Neffe, Werner III., ein Sohn des 1111
erschlagenen Otto’s II. und sein Nachfolger in der Kastvogtei über Muri, das
Gut mit Gewalt an sich reissen. Um es zu retten, musste der Konvent die 50
Talente. den Hof in Göslikon und 18 Mannwerk in Schaffhausen (im Breisgau),
welch’ letztere gleichfalls ein Geschenk des Grafen Adalbert II. waren, zum
Opfer bringen. – Derartige Vorfälle mochten den Abt Ronzelin bestimmen, sein
Stift unter einen höhern Schutz zu stellen. Muri besass noch keinen vom
Papste unmittelbar gegebenen Bestätigungsbrief. Einen solchen nun erlangte
Ronzelin von Innocenz II. Dieser Papst hatte auf das Frühjahr 1139 ein
ökumenisches Concil (das zweite vom Lateran) ausgeschrieben, auf welchem
gegen tausend Prälaten erschienen. Die Synode verurtheilte die Irrlehren
Arnold’s von Brescia und Peter’s von Bruis und erliess strenge Verordnungen
in Betreff der Kirchenzucht. Bei dieser Gelegenheit erhielten viele Klöster,
zumal aus dem südlichen Deutschland, wie Bregenz (Mehrerau), Murbach, St.
Gallen, Pfäfers u. s. w. vom Papste Bestätigungs- und Schirmbriefe10. Auch

1Acta Mur., Bl. 33 b.
2Acta Mur., Bl. 1 a. „Ille (nämlich König Rudolf, der Sohn des Grafen Kuno von Rheinfelden)

genuit Agnetem, matrem Cuonradi ducis“.
3Synchron. Geschichte, Bd. VIII., Stammtafel der Zähringer, Beilage I.
4Acta Mur., Bl. 28 b.
5Vgl. oben S. 56.
6Seine Gemahlin Judenta gab in Acharlon zwei Äcker.
7Acta Mur., Bl. 35 b, 36 a.
8„gasa“ möchte für casa stehen.
9Die Verheerungen rührten etwa von dem Streite her, den Lothar II. mit den hohenstau-

fischen Brüdern seit der auf ihn gefallenen Königswahl (1125) in Süddeutschland aus-
focht.

10Damberger, Synchron. Gesch. VIII., 267 ff.

110



Ronzelin

Muri wurde am 13. April mit einem solchen erfreut, indem das Oberhaupt der
Kirche alle damaligen Besitzungen und die, welche es künftig erwerben würde,
im Allgemeinen bestätigt, namentlich aber die Schenkungen des Bischofs
Werner von Strassburg und des Grafen Werner II. von Habsburg und ihrer
Verwandten anerkennt und überdies die freie Wahl eines Kastvogtes und
Abtes der Brüderschaft zusichert1. Ob Ronzelin persönlich in Rom war und
dem Concil anwohnte, kann nicht erwiesen werden.

Wie für das Materielle, so war der tüchtige Abt auch für das Geistige besorgt.
Der Anonymus meldet, dass die sogenannte „obere“ oder Leutpriesterkirche
in Muri von ihm mit einer eigenen Büchersammlung (Bibliothek) beschenkt
wurde. In derselben befanden sich ein Missale mit den Lektionen und Evange-
lien, ein vollständiges Nokturnale, ein Graduale, ein Psalterium, das Buch der
Könige, 40 Homilien über die Evangelien, ein Benediktionale, ein Hymnen-
und Sequenzenbuch2.

Diese Kirche hatte zwei Kapellen, die eine, zu Ehren des hl. Erzengels Michael,
die andere zu Ehren des hl. Johannes des Täufers. Letztere verdankte ihre
Entstehung einer edelgebornen Matrone, Gerhild, unter Abt Ulrich I. um das
Jahr 1100, und wurde von einem Bischofe, Gerold von Rinzin, (I-077) der im
Kloster Suavinhusen Mönch gewesen sein soll am 21. März geweiht3.

Auf besagter St. Johannes-Kapelle ruhte indessen kein Segen. Innerhalb 30
Jahren wurde der Altar, der schon anfänglich schlecht gebaut worden, wegen
Feuchtigkeit baufällig und musste unter Abt Ronzelin abgebrochen und neu
hergestellt werden. „Als wir zu den Reliquien selbst kamen“, schreibt der
Chronist, „fanden wir selbe durch die Feuchtigkeit bis auf Ein Gebein gänzlich
in Moder übergegangen; allein wir sammelten den vorgefundenen Staub, und
Bischof Ulrich II. von Constanz4 legte diese Reste mit den Reliquien des hl.
Evangelisten Markus und des hl. Bischofs Nikolaus in den neu gebauten Altar,
dessen Weihe er am 24. Dezember 1139 vornahm5.

Abt Ronzelin wurde nach Mittheilung der Hauschronisten am 4. Jänner 1145
vom Tode ereilt. Dieselben preisen zunächst seinen Eifer für Erhaltung der
Ordenszucht, seine Klugheit in Abwicklung der mannigfaltigen Geschäfte und
seine Festigkeit in Vertheidigung der klösterlichen Rechte6.

1Archiv Muri in Aarau; Herrgott, Geneal. II., 161-162; Murus et Antem. III., 4-6; Kopp,
Vindiciæ Act., p. 251-253; Quellen zur Schw. Gesch. III., Kloster Muri, S. 111-113.

2Acta Mur., Bl. 19, b.
3Daselbst. - Möchte das vielleicht jener Chuono sein, von dem das Chronicon Hermanni

contr., ed. Ussermanni I., 348, 349 und Migne, Patrol. lat., T. 143, p. 342 sq. spricht, der
1095 Abt in Rheinau war?

4Er reg. von 1127-1138, resignirte, zog sich nach St. Blasien zurück und starb um das
Jahr 1140. Wahrscheinlich baten ihn die Mönche von Muri in den Zeiten seiner Zurück-
gezogenheit den besagten Altar zu weihen (v. Mülinen, Helv. sacra I., 9).

5Acta Mur., Bl. 19 b.
6P. Anselm Weissenb., Ecclesiast., p. 137; Murus et Antem. IV., 25.
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In den Tagen Ronzelin’s entfaltete sich auch in der Umgebung Muri’s ein
frisches Leben für Gott und das Heilige; allenthalben rissen sich die Geister
von der Anhänglichkeit an das Irdische los und brachten die vergänglichen
Güter in hl. Begeisterung dem Welterlöser und seiner Kirche zum Opfer,
so dass überall, auf Bergen und in Thälern, jene Menge von Stiften und
Klöstern entstand, worüber die heutige Welt in Staunen geräth. So stiftete
Lütolf, ein Freier von Regensberg (1130) an der Limmat, 4-5 Stunden von Muri
entfernt, das Frauenkloster Fahr1; in den Alpengebirgen gründete Heinrich
von Seldenbüren das Kloster Engelberg2 und am Fusse des Passwangs im
Juragebirge erhob sich im heutigen Kt. Solothurn das Gotteshaus Beinwil, das
Hirschauer-Mönche bevölkerten3. Das Frauenkloster Rügsau im Emmenthal,
(I-078) Kt. Bern, tritt in der Stiftungsurkunde des nicht ferne gelegenen
Männerklosters Trub im Jahre 1139 zuerst an’s Tageslicht4; von Petershausen
ziehen 1135 und 1138 Mönche in’s Thurgau und besetzen die Zellen des
neugestifteten Klosters Fischingen am Hörnl5, und um gleiche Zeit beginnt
das Lob Gottes in Alt St. Johann im heutigen Kt. St. Gallen, zu ertönen6.

Zweites Kapitel. Huno, sechster Abt (1145-?1150).
Chuono, siebenter Abt (1150-1166). Walther I., achter
Abt (1166-1177). Anselm, neunter Abt (1177-?1195).

Unsicherer und dunkler werden von nun an die Wege unserer Geschichte,
weil die Hand des ersten Anonymus schon vor 1145 erkaltete und der zweite
Anonymus den historischen Mittheilungen desselben um das Jahr 1278
nur Weniges über das Kloster beifügte; ebenso fliessen die urkundlichen
Quellen bis 1300 nur sparsam; bloss das mit Muri verbundene Frauenkloster
oder vielmehr sein Todtenbuch aus dem 12. Jahrhunderte bietet verlässliche
Anhaltspunkte.

Huno, der als „abbas noster“ (unser Abt) in das eben besagte Nekrologium am
11. Jänner eingezeichnet ist, erscheint weder in einer Urkunde noch in dem
Stifterbüchlein (Acta Mur.), und dennoch war er nach jener Quelle gewiss Abt
in Muri. Die Hauschronisten lassen ihn um das Jahr 1300 den Hirtenstab
führen7. Allein schon Dörflinger, im vorigen Jahrhunderte Coadjutor in Be-

1Egb. Fr. v. Mülinen, Helv. sacra II., 73.
2Daselbst, Bd. I., S. 82.
3Daselbst, Bd. I., S. 69.
4Egb. Fr. von Mülinen, Helv. sacra II., 88.
5Daselbst, S. 89, 90.
6Daselbst, S. 100.
7P. Ans. Weissenb., Eccles., p. 146, 147; Murus et Antem. IV., 47.
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romünster, ein guter Kenner der alten Handschriften1, hat die Behauptung
ausgesprochen, dass dieser Name im 12. Jahrhunderte eingetragen worden
sei. (I-079) Weil nun diese Hand viel Ähnlichkeit hat mit jener, welche den Abt
Ronzelin eintrug, so folgte vielleicht Abt Huno diesem in der Regierung bis
etwa 1150.

Besser bekannt ist die Regierung des Abtes Chuno (Kuno oder Konrad). Gleich
den Äbten Luitfrid und Rupert war auch dieser aus St. Blasien postulirt wor-
den2. Die Jahrbücher des eben genannten Klosters rühmen Chuno als einen
sehr gelehrten Mann, der auf Zucht und Ordnung sah und die Wissenschaften
pflegte3. P. Rusten Heer will zugleich beweisen, dass Abt Chuno der Verfas-
ser der Acta Murensia sei4, ohne den Leser zu befriedigen. Aber das steht
fest, dass Abt Chuno eifrig bedacht war, die Rechte des Klosters zu sichern,
wozu ihm die Stellung, welche Kaiser Friedrich Barbarossa gegen die Kirche
einnahm, hauptsächlich Anlass geben mochte5. Er wendete sich nämlich
an Papst Hadrian IV. mit der Bitte um einen Schutz- und Bestätigungsbrief,
der ihm auch am 28. März 1159 ausgestellt wurde. Diese Urkunde unter-
scheidet sich ihrem Inhalte nach sehr von der früher erwähnten des Papstes
Innocenz II. Erstlich wird das Kloster nicht bloss einfach unter den Schutz
des hl. Petrus gestellt, sondern es werden auch die Rechte und Besitzungen
desselben namentlich aufgeführt; jedoch nicht alle. So sind die Kirchen von
Muri, Gersau, Urdorf u. s. w. nicht angegeben6; hingegen genannt sind: Her-
menswilare (Hermetschwil), Buosh (Buochs in Nidwalden), Stannes (Stans),
Rische (Risch), Pozwile (Boswil)7, Eggenswilare (Eggenwil), Rordorf (Rohrdorf),
Urtechun (Urtichon), Tellewilare (Thalwil), Cozelinchon (Göslikon). Sodann
erlaubte der Papst, wohl im Hinblick auf die Lenzburger-Grafen, welche zu
den Hohenstaufen hielten8, den Konventualen zur Zeit eines allgemeines
Interdiktes, mit Ausschluss der Schuldigen, stillen Gottesdienst zu halten.
Endlich wurde dem Konvente die freie Wahl eines Abtes zugesichert9. Die
Anwesenheit Chuno’s in Rom kann nicht erhärtet werden.

(I-080) Nachdem dieser Abt ungefähr 16 Jahre das Kloster mit allem Lobe

1Arch. Muri in Gries A. I. I. Dörflinger facsimilirte das Hermet. Nekrologium. Wenn daher der
Verfasser „Zur Frage über die Anfänge des habsburgischen Hauses“ (Adler, XV. Jahrg., S.
112) sagt: „Huno ist von einer Hand aus dem XIV. Jahrhundert eingetragen“, so ist diese
Behauptung ohne Einsehung des Nekrologiums hingeworfen worden.

2Handschr. des P. Meinrad Bloch im Arch. Muri in Gries A. I. I. IV. nach Wülperz, Kurze
Notizen von St. Blasien, Kap. XXIV.

3Gallia christiana V., 1038.
4Anonymus denudatus, p. 101-115.
5ˆ079_4
6Die Bulle deutet das Uebergehen nicht genannter Kirchen mit den Worten an: „in quibus

hæc propriis duximus exprimenda vocabulis“.
7Annales Heremi, p. 187.
8Damberger, Synchron. Gesch. VIII., 646 ff.
9Original im Arch. Muri in Aarau. Abdruck: Murus et Antem. III., 7-10. - Gerbert, hist. silvæ

nigræ III., 91, 92. - Quellen zur Schw. Gesch. III., Kloster Muri, S. 114-116.
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geleitet hatte, legte er 1166 den Hirtenstab nieder und zog sich in sein Mut-
terkloster St. Blasien zurück, wo er am 2. November 1188 selig im Herrn
verschied. Er schenkte den Klosterfrauen in Hermetschwil ein Psalterium1.

In den Jahren seiner Musse 1166-1188 mag er das Chronicon Bürglense,
worin er den Anonymus von Muri nachahmt, und die Entstehung des Klosters
Bürglen2 erzählt, niedergeschrieben haben. Wegen der Ähnlichkeit dieses
Chronikons mit den Acta Murensia hatte P. Rusten die Ansicht, Abt Chuno sei
auch der Verfasser der Akten3. Doch seine übrigens geistreiche und mit vielen
Worten geführte Begründung erreicht kaum den Grad der Wahrscheinlichkeit
und vermag die allgemein herrschende Meinung, der Verfasser der Akten sei
ein Mönch von Muri, nicht zu beseitigen.

Nach Chuno’s Resignation wurde nicht, wie man bis anhin glaubte4, Werner
an die Spitze des Konventes gestellt, sondern Walther I., der von 1166 bis circa
1177 regierte. Ein Abt Werner kommt allerdings im Nekrologium von Her-
metschwil am 8. April vor; er gehört jedoch, wie wir seiner Zeit sehen werden,
dem 13. Jahrhunderte an. Anlass zu dieser Verwechslung gab die näher zu
besprechende Urkunde vom Jahre 1168. Darin ist der Abt von Muri nur mit
dem Anfangsbuchstaben „W.“ bezeichnet5. Allein derselbe muss Walther und
nicht Werner gelesen werden; denn in einer von Dr. Baumann aufgefundenen
Urkunde des Klosters Allerheiligen in Schaffhausen vom 27. Dezember 1167,
in welcher Bischof Otto II. von Constanz eine frühere Güterschenkung an das
besagte Kloster vom Jahre 1131 neuerdings beurkundet, tritt Walther, Abt in
Muri, als Zeuge auf6.

(I-081) Von seiner Regierung ist uns jedoch sehr wenig bekannt. In Gemein-
schaft mit Graf Adalbert III., welcher 1167 seinem Vater Werner III. in der
Vogtei gefolgt war, wirkte er dahin, dass die schon früher erwähnte Schen-
kung und Einverleibung der St. Martinskapelle in Boswil7, welche von Bischof
Hermann I. von Constanz bereits bestätigt, auf’s Neue durch Bischof Otto II.
verbrieft wurde. Die Urkunde erwähnt den ruhmreichsten Grafen (gloriosis-
simus comes), Otto II., der die Kapelle an das von seinen Voreltern erbaute
Kloster Muri vergabte; nennt das Stift ein ansehnliches (nobile monasterium),
und verpflichtet den jeweiligen Abt in Muri neuerdings für den Gottesdienst

1Vgl. Hermetschw. Nekrol. Dort steht er von späterer Hand in 2. Spalte mit Majuskelschrift
eingetragen; Wülperz, Kurze Notizen (Hdschr. in Einsiedeln). Schon P. Rusten Heer bewies,
dass er nicht am 11. November gestorben sei (Anonymus denud., p. 365).

2Bürglen, Kloster, später eine Propstei des Stiftes St. Blasien, im obern Breisgau, Grssh.
Baden.

3Anonymus denud., 366-383 und Cap. XII., p. 101-118.
4Wenn die Reihenfolge der Muri-Äbte sich anders gestaltet, als sie ehemals festgestellt war,

so liegt der Grund in den neu aufgefundenen Dokumenten, welche den Murichronisten
unbekannt waren (vgl. Murus et Antem. IV., S. 28., von Mülinen, Helv. sacra I., S. 107).

5Quellen zur Schweiz. Gesch. III., Kloster Allerheiligen, S. 124.
6Quellen zur Schweiz. Gesch. III., Kloster Allerheiligen, S. 124.
7Murus et Antem. I., 31, 32 u. a. O.
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und Unterhalt der Kapelle zu sorgen, und bestimmt, dass deren ganzes Ein-
kommen dem Kloster zum Nutzen komme1.

Um dieser Vergabung mehr Halt zu geben, baten Beide, Abt und Schirm-
vogt von Muri, um die urkundliche Bestätigung des Metropolitanbischofs von
Mainz. Die kirchlichen Angelegenheiten waren aber durch Kaiser Friedrich
und seine Gegenpäpste noch immer gestört. Der rechte Metropolit von Mainz,
Konrad von Wittelsbach, wirkte für Papst Alexander III. in Oberitalien, Ös-
terreich und Bayern2; sein Gegner, Christian, war gleichfalls abwesend und
arbeitete in Italien für Barbarossa’s Partei. In Mainz leitete die kirchlichen Din-
ge Arnold als Generalvikar oder Dompropst (major in Moguntia præpositus),
und zwar nach aller Wahrscheinlichkeit im Namen des Erzbischofes Konrad,
weil nämlich die Freundschaft der Habsburger mit den Hohenstaufen noch
nicht so innig war, dass man glauben könnte3, Graf Ad albert III. und Abt
Walther hätten sich an den Stellvertreter des Afterbischofes gewendet. Dem
Propste Arnold, angegangen um die Bestätigung der St. Martinskapelle für
Muri, wird ohne Zweifel die bereits verliehene Urkunde des Bischofs Hermann
I. von Constanz vorgelegt worden sein; denn er schrieb sie in seiner Bestäti-
gungsurkunde fast wörtlich ab4, nur brauchte er statt nobile monasterium
den Ausdruck „honorabile cœnobium“ (ehrenhaftes Kloster).

(I-082) Seit dieser Zeit (1168) verschwindet Abt Walther gänzlich aus der
Geschichte. Sein Name ist auffallender Weise nicht einmal im Hermetschwiler-
Nekrologium genannt5; daher auch Tag und Jahr seines Todes unbekannt
sind. – Mehr wissen wir von dem Nachfolger, Anselm.

Die Zeit der Amtsführung dieses Abtes ist reich an grossen Ereignissen in
der Weltgeschichte. Am 24. und 25. Juli 1177 findet die feierliche Sühne
zwischen Papst und Kaiser in Venedig statt; Friedrich I. liegt in den Armen
des Papstes Alexander III. und gibt das seit 1159 genährte Schisma auf; im
März 1179 wird das grosse Lateranconcil gehalten; Heinrich der Löwe in Bann
und Acht gethan; Kaiser Friedrich I. erscheint im Juni 1183 zu Constanz und
schliesst Frieden; die Christen werden am 5. Juli 1187 bei Hittin in Palästina
von Sultan Saladin geschlagen; 1189 unternimmt Barbarossa den dritten
Kreuzzug, stirbt aber plötzlich am 10. Juni 1190 in der Nähe von Seleucia
am Taurusgebirge. Durch die Aussöhnung zwischen Papst und Kaiser in
Venedig war das Ansehen des erstem um Vieles gestiegen. Die Ankündigung

1Arch. Muri in Aarau.
2Ant. J. Weidenbach, Kalend. historico-christianum, p. 226; Damberger, Synchronistische

Gesch. VIII., 863, 925.
3Guillimannus, Habsburg., ed. Tigur., p. 67.
4Arch. Muri in Aarau; Dom. Tschudi, Origo et Geneal., ed. 1702, p. 74-77; Eccard, Orig.

habsb., p. 243; Herrgott, Geneal. II., 186; Murus et Antem. I., 29, 30; Quellen zur Schwei-
zer Gesch. III., Kloster Muri, S. 125, 126.

5Wohl kommen in demselben mehrere Walther vor, aber keiner mit dem Zusatz „abbas“
oder „abbas noster“.
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des dritten Lateranconcils auf das Jahr 1179 wurde mit Jubel entgegen
genommen. Hunderte von Bischöfen und Prälaten eilten in die ewige Stadt,
um an den allgemeinen Verhandlungen des Concils Theil zu nehmen. Wie
1159 erhielten auch jetzt viele Klöster Süddeutschlands, z. B. Tegernsee,
St. Mauriz in Wallis, St. Blasien, St. Georg und St. Peter im Schwarzwalde,
Chiemsee u. s. w. Schutzbriefe vom hl. Stuhle, und am 18. März d. J.1

wurde auch Muri mit einem solchen erfreut. Wahrscheinlich hatte Abt Anselm
persönlich die Gräber der Apostel besucht, und mag schon im Winter dieses
Jahres dem heiligen Stuhle seine Bitte vorgetragen haben, welche ihm dann
im März gewährt wurde. Im Eingange des Schirmbriefes verordnet der Papst,
dass in Muri allezeit die Regel des hl. Benedikt beobachtet werde. Darauf
nimmt er sämmtIiche Besitzungen und Rechte des Klosters unter seinen
Schutz. Bei der namentlichen Aufzählung des Besitzstandes werden zuerst
die Kirchensätze2, die Muri damals entweder ganz oder theilweise besass, und
dann die Höfe aufgezählt. Dabei (I-083) wird ähnlich, wie in den Akten, die
topographische Reihenfolge eingehalten. Von den Höfen sind meistens nur jene
genannt, welche einen Maier oder Kellner hatten, was durch den Ausdruck
„cum pertinentiis suis“ (mit ihrem Zubehör) angedeutet ist3. Die inkorporirten
Kirchensätze von Muri und den drei Kapellen in Boswil, Hermetschwil und
Wohlen sind den übrigen Kirchen und Höfen und Gütern nachgestellt. Die St.
Anna-Kapelle in Wohlen erscheint in dieser Urkunde das erste Mal; wer aber
deren Kirchensatz schenkte und dem Kloster einverleibte, ist nirgends gesagt.
Vielleicht möchte sie im Kaufe der zwei unter Abt Rupert 1106 erworbenen
Höfe daselbst einbegriffen gewesen sein4. – Ferner wird dem Konvente in Muri
gestattet, an die Stelle eines raubgierigen oder gewaltigen Vogtes einen andern
zu wählen5.

Dann erhielten Abt und Konvent die Erlaubniss, diejenigen innerhalb ihrer
Klostermauern zu begraben, welche es wünschen, jedoch unbeschadet der
Rechte eines Dritten; auch gestattete ihnen der Papst, in den Zeiten des

1Nach dem damals in der päpstlichen Kanzlei gebräuchlichen „calculus Florentinus“ um-
fasste das Jahr 1178 die Zeit vom 25. März 1178 bis 24. März 1179.

2Diese sind: Buochs, Stans, Risch, Küssnach, Ättenschwil (Kapelle in d. Pfarrei Sins), Thal-
wil, Rohrdorf, Tershofen (? Tägerst in d. Pfarrei Stallinkon), Cozlinckoln (Göslikon), Urte-
chun (Uerzlinkon bei Affoltern) Stalinkon (den 4. Theil), Riffrinswil (den 12. Iheil), Sursee
(den 20. Theil).

3Solche Höfe sind: Sprettenbach (Seelisberg, Kt. Uri), Gangolfswil (Dinghof), Terespac (De-
resbach), Halincho (Alikon), Wicwilare (Wiggwil), Schonuntullun (Schonuntül oder Schö-
nentüel im Kt. Bern, oder eher das Schöntüllon, Kt. Luzern), Gepponouve (Gettnau,
Kt. Luzern), Chalpach, (Kalpach, Kt. Luzern), Wilperc (Wilberg bei Willisau), Cholunba-
re (Kulm, Kt. Aargau), Cholumbronwo (Kulmerau , Kt. Luzern), Chuitingen (Küttingen,
Kt. Aargau), Tintinchon (Dintinken), Haclinge (Hägglingen, Kt. Aargau), Totinchon (Dotti-
kon, Kt. Aargau), Talheim (Kt. Aargau), Rotwilare (Ober- und Niederrothwil, im Breisgau),
Pellinchon (Bellingen, unterhalb Basel am Rhein), Urdorf (Kanton Zürich) u. s. w.

4S. oben, S. 42, 43.
5S. oben, S. 47, 48 und Vorwort.
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Interdiktes stillen Gottesdienst zu halten. Die Zuerkennung der freien Abtwahl
und die Anempfehlung, jährlich ein Goldstück an den apostolischen Stuhl zu
zahlen, bilden den Schluss der Urkunde. Papst Alexander III. nebst mehreren
Kardinälen, darunter der mächtige Hupold von Ostia, unterschrieben die
Bulle eigenhändig.

Zehn Jahre später, am 13. März 1189, beglückte unsern Abt Anselm Papst
Clemens III. ebenfalls mit einem Schirmbriefe1. Dieser stimmt ganz mit dem
vorhergehenden überein und beruft sich auch auf denselben. Nur erscheinen
in der zweiten Bulle mehrere Hofnamen, welche in der vom Jahre 1179
nicht vorkommen, wie Bottenwil2, der Hof in Bözberg3, (I-084) Eggerschwil4,
Hagenbuch5, Holunstrasse6, Ibikon7, Lennes8, Otwisingen9, Rattlisberg10,
Siseln11, Tägering und Wohlenschwil12. Ob diese Höfe und Besitzungen erst
seit 1179 an Muri gekommen oder schon früher Eigenthum des Klosters
waren, ist nirgends bemerkt.

Ausser diesen zwei päpstlichen Schutzbriefen erlangte Abt Anselm auch zwei
bischöfliche Einverleibungs- und Bestätigungsurkunden hinsichtlich der Pfar-
rei Muri und der drei Kapellen in Boswil, Hermetschwil und Wohlen. Die erste
Bestätigung gab Bischof Berchtold II. von Constanz und die zweite sein Nach-
folger, Bischof Hermann II.13; die erste ging verloren und die zweite, welche
vorhanden, trägt leider kein Datum. Weil aber Bischof Hermann II. sich auf
die Bulle des Papstes Alexander III., nicht aber auf die des Papstes Clemens
III. beruft, so fällt ihre Ausstellung zwischen 1182 und 118814. Hermann II.
rühmt in dieser Inkorporationsurkunde die Mildthätigkeit Muri’s gegen die
Armen und die hilfsbedürftigen Pilger. Denken wir an die zahlreichen Kreuz-
fahrer nach Palästina und die vielen Wallfahrer, welche nach Rom pilgerten,
so werden wir begreifen, dass die Auslagen an die bei Muri Vorüberreisenden
nicht gering waren15. Aber gerade deshalb scheint der Segen des Himmels den

1Arch. Muri in Aarau; Murus et Antem. III., 16-21; Herrgott, Genealog. II., 202-204; Quellen
zur Schweizer Gesch. III., Kloster Muri, 120-123.

2Bezirk Zofingen, Kt. Aargau.
3Bezirk Brugg, Kt. Aargau.
4Pfarrei Nottwil, Kt. Luzern.
5Pfarrei Lunkhofen, Kt. Aargau.
6Berghöfe an der Reppisch, Pfarrei Dietikon, Kt. Zürich.
7Höfe in der Pfarrei Risch, Kt. Zug.
8Abgegangener Hofname in Boswil.
9Othmarsheim bei Lenzburg, Kt. Aargau.

10Jetzt „Bruder Albis“, A. Knonau, Kt. Zürich.
11Im Frickthal, Kt. Aargau.
12Pfarreien im Kt. Aargau.
13Berchtold II. reg. 1174-1182 und Hermann II. von 1182-ca. 1190.
14Arch. Muri in Aarau; Herrgott, Geneal. II., 204; Neugart, Episcop. Const. II., 148; Kopp,

Geschichte der eidg. Bünde., 2, 478; Quellen zur Schw. Gesch. III., Kloster Muri, S. 129.
15Im Hermetschwiler-Nekrol. stehen mehrere solcher Pilger: am 15. Okt., 16. und 19. Nov.

etc., welche wahrscheinlich in Muri oder Hermetschwil starben und Vergabungen mach-
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Besitz des Abtes Anselm vermehrt zu haben. Ihm stand in dieser Beziehung
wahrscheinlich der thätige und einsichtsvolle Mönch Konrad als Kellner zur
Seite1. Mit Erlaubniss des Abtes kaufte derselbe Güter in Werd (am linken
Ufer der Reuss), in Wiggwil, Butwil, und in den Pfarreien Cham und Risch,
und versah sie mit den nöthigen (I-085) Ökonomiegebäuden. Eine besondere
Erwähnung verdient der Ankauf des Hofes Horw auf dem Lindenberge mit
ausnehmender Aussicht in den Alpengebirgskranz, zwei bis drei Stunden von
Muri entfernt. Das Kloster zahlte hiefür 30 Talente. Die Verbriefung dieser und
anderer erworbener Güter in Wiggwil geschah in Gegenwart der edelgebornen
Gerhart, Adelbercht und Ludwig und aller ihrer Mitbürger2.

Der zweite Anonymus, welcher zu den Acta des ersten diese schätzbaren
Zusätze machte, theilt uns zugleich einen Kapitelsbeschluss mit, der als der
älteste, der uns bekannt ist, hervorgehoben zu werden verdient. Er lautet:
„Kein Propst (Ökonom), Kellner oder irgend ein Mitbruder darf die oben ange-
deuteten und vom Mönch Konrad erworbenen Güter veräussern, ausser nach
festgesetzter Norm“3.

Diesen Güterzuwachs unter Abt Anselm mögen die Kreuzzüge auch begünstigt
haben; die Pilger bedurften nämlich des Geldes und verkauften daher oft ihre
Güter an Klöster4.

Es ist beinahe ausser Zweifel, dass Graf Adalbert III. von Habsburg, Landgraf
im Elsass und Kastvogt von Muri und Murbach, das Kreuz genommen habe
und 1189-1190 mit Kaiser Friedrich 1. nach dem Orient gezogen sei. Das
Reliquien- (oder Jagd-) Horn, welches er im Jahre seines Todes (1199) dem
Kloster Muri schenkte, bekräftiget diese Vermuthung. Dieses Horn, das im
Jahre 1702 nach Wien kam5, möchte Graf Adalbert in Constantinopel erwor-
ben und später mit Reliquien gefüllt haben, wie Dr. Hermann von Liebenau
meinte. Den Beweis hiefür schöpfte dieser aus Andreas Camill Locarnus6,
welcher angibt: Johann Friedrich Gonzaga beschwört am 22. Juni 1190 in

ten.
1Dieser sei nach P. Rusten Heer (Anonymus denud., p. 55) im Jahr 1193 gestorben.
2Leider sind alle diese Kaufbriefe verloren gegangen; auch erscheinen die oben genann-

ten Edelgebornen in keiner Urkunde; ob diese und ihre Mitbürger vom nahen castrum
Maienberg waren, ist in den Acta Murensia (Bl. 37 a, 6) nicht gesagt. Nach Alb. Jäger
(Rechtsverhältnisse in Tirol I., 633 ff.) ist es denkbar, weil auch die in einem befestigten
Orte Wohnenden „cives“ oder „burgenses“ hiessen.

3Quellen zur Schweiz. Gesch. III., Kloster Muri, S. 99 („Decernimus igitur ...“).
4P. Maur. Feyerabend, Ottobeuern II., 211 ff.
5Das im Archiv Aarau befindliche Horn ist nur eine Imitation, und zwar nach Angabe P.

Meinrad Bloch’s (Arch. Muri in Gries F. II.) aus Ebenholz. P. Fridolin Kopp liess hievon
einen Kupferstich in seinen Vindicise Actorum Mur., p. 282 machen. Rings um die grösste
Weite ist eine Jagdscene in Basrelief angebracht, der eine Inschrift folgt: „Notum. sit.
omnibus. Cornu. istud. aspicientibus. quod. comes, Albertus. Alsatiensis. Lantgravius.
de Habispurc. natus. sacris. reliquiis. cornu. istud. ditauit, Hec. acta. sunt. anno. M. C.
XC. VIIII.

6Regulæ equitum S. Georgii, Venetiis, p. 6.
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Constantinopel für Graf Adalbert von (I-086) Habsburg den Orden des hl.
Georg, den Kaiser Isaak Angelus sonst nur für Fürsten gestiftet hatte.

Der religiöse Sinn des Grafen Adalbert leuchtet uns aber nicht bloss aus obi-
gem Reliquienhorn entgegen, das er seinem Hausstifte Muri verehrte, sondern
auch aus vielen Gaben und Wohlthaten, die er an Kirchen und Klöster im
Elsass spendete1. Eine Vergabung, welche der zweite Anonymus den Akten
am Schlusse beifügt2, beweist rühmlichst seine Liebe zum heiligsten Altarssa-
kramente. Nebst andern Gütern schenkte er nämlich dem Kloster Muri zwei
Malter Weizen jährlichen Zinses unter der Bedingung, dass der Konvent für
alle Kirchen des Landes die nöthigen Oblaten (Hostien) zur Begehung der hl.
Geheimnisse bereite. Der gelehrte Calmet sagt darüber: „Solch’ eine Vergabung
habe ich noch keine wahrgenommen“3. Stadlin bemerkt in seiner Geschichte
vom Kt. Zug4: dass man die Hostien (im Kt. Zug) für das hl. Messopfer aus dem
Kloster Muri bezog, wofür Graf Adalbert von Habsburg eine Kerngilt gestiftet
habe, und P. Anselm Weissenbach fügt diesem bei5: dass diese Hostien nach
Luzern, Zug, Baden, Bremgarten, Sursee und Beromünster geschickt wurden
und von diesen Kirchen wieder in die Nachbarpfarreien.

Graf Adalbert segnete das Zeitliche am 25. November 11996. Er ruht im
Kloster Lüzel7, dessen Kastvogtei er neben Muri, Säckingen und Murbach
inne gehabt hatte8. Er heisst mit Recht der Reiche; denn zu seinen Lebzeiten
starben zwei mit Habsburg verschwägerte Grafengeschlechter aus, Lenzburg
1172 und Pfullendorf-Bregenz 1180, und von beiden kamen Güter an sein
Haus. Er selbst hatte Ita, die Erbtochter Rudolfs II. des letzten Pfullendorfers
geheirathet9. Daraus (I-087) ist erklärlich, dass er auch reichliche Gaben,
besonders seinem Hausstifte Muri spendete.

Endlich müssen wir noch eines Streites gedenken, den unser Kloster unter
Anselm mit dem Priester Thipold wegen des fünften Theiles des Zehenten vom
Kirchensatze der Pfarrei Rohrdorf auszufechten hatte. Sehen wir dabei auf
das Gericht, das den Handel zum Austrag brachte, so möchte man glauben,
Abt Anselm von Muri habe in Rom und bei der Partei, welche in Deutschland
der kaiserlichen Gewalt kühn entgegenstand, einen Namen gehabt. Dasselbe

1Herrgott, Geneal. I., 131, 136.
2Acta Mur., Bl. 38 a. Das Original ist verloren gegangen. Ob diese Urkunde nebst der von

der Martinskapelle in Boswil vom zweiten Anonymus im 13. oder vom Copist im 14. Jahr-
hundert den Akten beigegeben wurde, kann nicht entschieden werden.

3Diarium helvet., p. 23.
4Band IV., 59.
5Ecclesiastica, p. 325, 326; vergl. auch Lang, Topogr. Beschreibung, S. 1097.
6Hermetschwiler Nekrol.
7Grosslüzel in Oberelsass, hart an der Schweizer Grenze und nahe bei Kleinlüzel, Kt. Solo-

thurn.
8Böhmer, Ergänzungsheft II., 458; Schöpflin, Alsat. II.; Arch. Muri in Gries.
9Riefer, Geschichte Bayerns I., 585; Hopf, Histor. geneal. Atlas I., 981; Fickler, Geschichte

von Heiligenberg, S. 96, 106.
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sass 1188 in Constanz. An dessen Spitze ist der unbeugsame Konrad aus
dem Hause Wittelsbach, Kardinal mit dem Titel der hl. Sabina, päpstlicher
Legat und Erzbischof von Mainz, lange ein entschiedener Gegner Kaiser
Friedrichs I.1, jetzt mit ihm ausgesöhnt2; ferner sehen wir in diesem Gerichte
sitzen Hermann II., Bischof von Constanz; Ulrich, Dompropst, und Heinrich,
Domdekan von Mainz. Die hohen Schiedsrichter sprachen, gestützt auf ein
schon in dieser Sache ergangenes geistliches Urtheil des Bischofes Otto von
Bamberg und auf die vorgeführten Zeugen, den Zehentantheil dem Kloster
Muri zu3. Als Zeugen erschienen Marquard, Abt von Kreuzlingen; Heinrich,
Abt von Rheinau; Burchard, Abt von der Kirche St. Johann, und Bertold, Abt
von Engelberg.

Drei Jahre vor dem Austrage dieses Rechtshandels (1185) erwies auch Anselm
der Abtissin von Schänis einen Liebesdienst, indem er ihr bei einem Streite
ebenfalls wegen Zehentbezuges als vierter Zeuge beistand. Heinrich, Pleban in
Wohlen, stand der Abtissin Adelheid, Inhaberin des Collaturrechtes in Nieder-
wil, gegenüber. Das Urtheil lautete: Adelheid solle den Zehenten besitzen und
der Pleban von seinen unbilligen Rechtsforderungen abstehen; jedoch zahle
die Abtissin, nicht aus Schuldigkeit, sondern zu dessen Beruhigung 10 Pfund
Zürcher-Münz4. Wegen der vielen angeführten Zeugen gewinnt diese (I-088)
Urkunde ein besonderes Interesse, indem der niedere Adel aus der Umgebung
von Muri dabei zahlreich vertreten ist5.

Das Todesjahr des Abtes Anselm kann nicht genau bestimmt werden. Weil
aber dieselbe Hand, welche den am 2. Dezember 1193 verstorbenen Mönch
Konrad in das Hermetschwiler-Nekrologium eintrug, auch den Abt Anselm

1Ant. Jos. Weidenbach, Calend. historico-christ., p, 226 ; Aug. Potthast, Supplem., p. 354;
L’Art de verifier les dates des faits historiques V., 107-109, Paris 1819.

2Damberger, Synchron. Gesch. IX., 26-33 und 117-131.
3Arch. Muri in Aarau; Neugart, Episc. Const. II., 149; Gerbert, hist. nig. s. III., 110; Kurz und

Weissenbach, Beitr. 131; Quellen zur Schw. Gesch. III., Kloster Muri, S. 127, 128; Hidber,
Diplomata Helvet., S. 90. Die Handlung scheint am Anfange des Jahres 1188 vorgefallen
zu sein; die Urkunde wurde aber erst am 29. September d. J. ausgestellt.

4Staatsarch. St. Gallen, Abth. Sehänis; Tschudi, Chronikon I., 91. Kastvogt von Schänis
war damals Kaiser Friedrich I., der nach dem Aussterben der Lenzburger (1172) diese
Vogtei für sich behielt. Die Urkunde ist wohl vor dem 24. Sept. ausgestellt, weil sie die
Indiktion III. hat. – Wer das Collaturrecht in Wohlen damals inne hatte, ist aus dieser
Urkunde nicht ersichtlich.

5Diese Zeugen, ausser dem Abte Anselm, sind: Konrad von Tegerfeld, Kanoniker in Con-
stanz; Rudolf, Pleban in Frauenmünster in Zürich; Ulrich von Eglisau; Wigram, Pleban in
Muri; Nogger, Dekan in Windisch; Heinrich, Pleban von Schänis; Ulrich von Oberndorf (bei
Regensberg, Kt. Zürich), Kleriker derselben Kirche; Albert von Boswil (? Pleban daselbst);
Burkard von Seingen (Seengen); Chunrad von Sarmenstorf; Chunrad von Niederwil (Wila-
re); Heinrich, Präbendar (Ehrenkaplan) von Villmergen; Burkard, Ritter von Baden (Mi-
nisterial der Grafen von Baden); Walther von Hüneberg; Heinrich von Heideck; Diepold,
Kleriker von Rohrdorf; Hartmann, Ritter von Oberdorf und sein Bruder Heinrich; Egelolfus
von Butinkofen (Bütikon bei Villmergen); Hartmann von Kienberg (Kt. Solothurn); Walther,
Kastvogt der Kirche von Wohlen; Gerung von Birrwil (am Hallwilersee, Kt. Aargau).
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am 9. Mai einzeichnete, während den Grafen Adalbert († 25. Nov. 1199) schon
eine jüngere Hand einschrieb, so möchte der Abt etwa 1195 gestorben sein.
Die Hauschronisten preisen ihn mit Grund als den sorgsamen Wächter des
Stiftes1.

Drittes Kapitel. Mangold, zehnter Abt (1195-?1198).
Rudolf I., eilfter Abt (1198-?1205). Rudolf II., zwölfter
Abt (1205-? 1208). Werner I., dreizehnter Abt
(1208-1210).

Am Ausgange des zwölften und am Beginne des dreizehnten Jahrhunderts
versiegen die Quellen für die Geschichte Muri’s fast gänzlich. Die Reihenfolge
der Abte in dieser Periode lässt sich wohl aus den handschriftlichen Einzeich-
nungen des Hermetschwiler-Nekrologiums errathen, aber wegen Mangel an
urkundlichen Belegen oft nicht genau bestimmen.

Einen sichern Anhaltspunkt finden wir erst im letzten Viertel des dreizehn-
ten Jahrhunderts, indem Konrad von Muri, (I-089) Cantor in Zürich, angibt,
Heinrich I. von Remingen sei der neunzehnte Abt von Muri gewesen2. Von die-
sem Leitsterne geführt und den wenigen einfallenden urkundlichen Lichtern
unterstützt, hoffen wir durch das Dunkel dieser Periode hindurchzukommen.

Als zehnter Abt möchte Mangold in Muri regiert haben. Das Hermetschwiler-
Nekrologium hat ihn am 1. Mai in der ersten Abtheilung als „abbas“, aber
ohne den Beisatz „noster“ (unser), was übrigens auch den zwei folgenden
Äbten, den beiden Rudolfen, abgeht3. Dieselbe Hand, welche Abt Mangold
in dieses Nekrologium einzeichnete, kommt in einem Kalendarium am Ende
des 12. Jahrhunderts öfters vor4. Aus dem Grunde ist die Behauptung Th.
von Liebenau’s: „Dieser Abt ist der am 1. Mai 1133 verstorbene Abt von St.
Gallen“5, wohl sehr gewagt; denn dann müsste er entweder von der ersten
oder jedenfalls zweiten Hand und zwar als fremder Abt in zweiter oder dritter
Spalte eingezeichnet sein.

Fast dieselben Schwierigkeiten bieten die beiden Nachfolger Rudolf I., Jage-
munt, und Rudolf II. Das Hermetschwiler-Nekrologium hat sie am 25. Oktober
und 7. März von gleicher kräftiger Hand aus dem Anfange des 13. Jahrhun-
derts in erster Spalte eingeschrieben, und zwar jenen mit dem Beinamen

1Murus et Antem. IV., 31.
2Gefäll. Mittheil. von Dr. Theod. von Liebenau.
3Vgl. den 7. März und 25. Oktober.
4Hdschr. in der Bibliothek in Gries.
5„Adler“, Jahrgang XV., S. 112.
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„Jagemunt“1. Bedeutet Jagematt und Jagemunt dasselbe, so hätte Abt Rudolf
I. seine Wiege in Uri bei Erstfelden gehabt2. Von diesem können wir noch
sagen, dass er in zwei Urkunden wenigstens angedeutet ist. Das erste Mal
in einem Briefe des Papstes Innocenz III., wornach er in dessen Auftrage mit
dem Abte von St. Peter im Schwarzwalde und dem Propste von Werd an der
Aare eine streitige Abtwahl zu Allerheiligen in Schaffhausen schlichten sollte3.
Bestimmter erscheint Abt Rudolf I. in der Urkunde vom 28. Jänner 1203.
Der eben genannte Papst beauftragt nämlich die zwei Äbte von Engelberg
und Muri, H.(einrich) und R.(udolf), dass sie die zwei Ritter von Büttikon,
E.(berhart) und H.(artmann) durch kirchliche (I-090) Strafen nöthigen4, dem
Stifte Beromünster den zugefügten Schaden zu ersetzen. – Dieser Rudolf I.
möchte um das Jahr 1205 gestorben sein und Rudolf II. zum Nachfolger
gehabt haben. Am 4. September 1207 wurde in Säckingen ein Streit zwi-
schen dem dortigen Frauenkloster und dem Habsburger Grafen Rudolf II.
zum Austrage gebracht. Es handelte sich um die Vogteirechte. Die Parteien
beriefen vier Abte als Schiedsrichter R.(udolf II.), Abt von Mura5; H.(einrich)
von Engelberg, C.(onrad) von Lucell und E.(berhard) von Salem. Ihr Urtheil
lautet: „Graf Rudolf II. verwalte die Vogtei mit jener Freiheit, wie Graf Arnold
von Baden-Lenzburg6 sie genossen; die Abtissin zahle an die zwei Burgen
diesseits und jenseits des Rheines jährlich 10 Pfd. Wachs; die Klosterleute
von Säckingen sollen über die Brücke zu Laufenburg Gang und Fuhr haben;
komme Graf Rudolf diesem Schiedsspruche nicht nach, so ist das Frauenstift
seiner Verbindlichkeit ledig und der Graf ist zur Entschädigung verpflichtet“7.

Dieser Rudolf II. von Habsburg, der Altere, Sohn Adalbert’s III., hatte auch die
Vogtei Muri in seinen Händen, und das mag auch einer der Gründe gewesen
sein, dass Abt Rudolf II. von Muri diesem Schiedsgerichte an die Spitze gestellt
wurde.

Noch unsicherer, als die Regierungszeit der drei vorhergehenden Abte, ist
die des Abtes Werner I. Wohl wissen wir, dass er um diese Zeit an der Spitze

1Murus et Antem. IV., 31.
2Geschichtsfrd. XXI., 306; XXVII., 334.
3Stephanus Ballucius, Epist. Innocentii III., 349 („de cella s. Petri, Mitren abbatibus et pre-

posito Werden“). Unter „Mitren“ versteht Fr. Hurter (Papst Innocenz III., Bd. I., 289) das
Kloster Muri (briefl. Mittheil. im Arch. Muri in Gries).

4Abgedruckt in Migne, Patrolog lat., T. 217, p. 99 ff. – Hartmann erscheint als Ministerial
von Lenzburg im Jahre 1201 (Kopp, Geschichte d. eidg. B. II., 3, 438). Beide Brüder
hatten den Besitz der Chorherren in Beromünster gewaltsam angegriffen und eine Burg
auf deren Grund erbaut.

5Weil die Murichronisten des vorigen Jahrhunderts den Ausdruck „R. abbas de Mura“ nicht
zu deuten wussten, so theilte die fürstliche Kanzlei am 4. Juli 1783 dem Kloster Muri aus
der Urk. ein Facsimile mit (Arch. Muri in Gries A. I. II.). Auch P. Mauriz van der Meer fand
das R in der Urk. unzweifelhaft (Herrgott, Geneal. II, p. 209).

6Mit diesem Arnold starb das lenzburgische Geschlecht aus 1172 (Quellen zur Schw. Gesch.
III., Kloster Muri, S. 12).

7Neugart, Episc. Const. II., 171; Herrgott, Geneal. II., 209; Gerbert, h. n. s. III., 30.
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unseres Klosters stand; denn das Hermetschwiler-Nekrologium hat ihn am
8. April klar als Abt von Muri (abbas noster), aber ohne Jahrzahl, und alle
bisher bekannten Quellen der Geschichte schweigen über ihn. Die ältesten
Hauschronisten weisen ihm die Jahre 1166-1177 irrig als Regierungszeit
zu. Den Grund hiefür haben wir früher gehört1. Wir theilen ihm zwei Regie-
rungsjahre, von 1208-1210, zu, weil die seinen Namen in’s genannte (I-091)
Nekrologium verzeichnende Hand in derselben Zeit schrieb. Mögen unsere
Nachfolger in Bezug dieses Abtes bessere Daten auffinden!2 –

Ein Zeitgenosse der letztgenannten Äbte war der sel. Burkard, Pfarrer in
Beinwil bei Muri, der nach der Überlieferung in Langenmatt, Pfarrei Muri,
geboren wurde und seine erste religiöse und geistige Bildung im Kloster Muri
erhalten hatte3. Hartman Rinseler4, welcher die Collatur der Pfarrkirche von
Beinwil in den Händen hatte und selbe am 20. Jänner 1239 an das Kloster
Kappel verschenkte, stiftete schon um das Jahr 1228 ein Licht bei St. Bur-
kard5. Andere aus der Umgebung folgten bald dem Beispiele des Stifters und
trugen ebenfalls zu dieser Lichtstiftung bei6. Hans Sachs von Wiggwil gab
Geschenke mit seiner Hausfrau und Andern an den St. Burkardskelch um das
Jahr 1429, und Heinrich Imhof, Leutpriester in Beinwil, vergabte 1430 an den
St. Burkard’s Bau 10 Mütt Kernen etc.7. Der Tod des Seligen erfolgte um das
Jahr 1200 am 30. Juni8. Sein Grab stand beim Volke stets in hohem Ansehen.
Selbst die Reformation, welche das Kloster Kappel 1526/1527 vernichtete
und demnach das Collaturrecht in die Hände der protestantischen Regierung
legte, vermochte die Verehrung zu dem seligen Priester nicht zu beseitigen.
Dieselbe wurde erhöht, als das Kloster Muri den Beinwiler-Kirchensatz von
der Familie Holdermaier in Luzern 1614 kaufweise an sich brachte9. Burkard
priesen mehrere gelehrte Männer und legten für sein heiliges Leben Zeugniss
ab10. Papst Clemens XII. bestätigte am 4. Juni 1735 die im Jahre 1586 zu

1S. oben, S. 80.
2Holzherr irrt wohl in seiner Geschichte der Abtei Zwiefalten, wenn er S. 32 Anm. 1 Efrid,

einen Mönch aus Zwiefalten, 1212 Abt in Muri sein lässt.
3Huber, Züge aus dem Leben des sel. Priesters Burkard, und gedrucktes Summarium über

die Approbation des Cultus.
4Arch. Muri in Aarau; Kurz und Weissenbach (Beitr, I., 131) lasen unrichtig „Riessler“ und

das älteste Jahrzeitbuch in Beinwil hat sogar „Viseler“ für Rinseler.
5Jahrzeitbuch Beinwil, Bl. 37, am 16. Mai; Huber, Züge aus dem Leben des sel. Burkard, S.

9.
6Ita, Rudolf’s von Nufurens Hausfrau, Konrad Pfister von Winterschwil (l. c.).
7P. Aug. Stöcklin, Miscellanea, p. 360, 361.
8Andere setzen den Sterbetag auf den 20. August. Das Sterbebuch von Beinwil hat ihn am

30. Juni: „Dominus Burkardus plebanus in Beinwil obiit, per quem Dominus multa signa
fecit et facit usque in hodiernum diem“.

9Die Familie Holdermaier erwarb den Kirchensatz von Beinwil 1585 durch Tausch von der
Züricher-Regierung.

10So Cysat, Rathschreiber in Luzern (Sammlungen, Bd, III., S. 524); P. Aug. Stöcklin, Kon-
ventual von Muri und Fürstabt in Disentis; P. Heinrich Murer, Karthäuser in Ittingen
(Helv. s. S. 158); die Bollandisten (Band IV., S. 827 ff.). Placidus Weissenbach, Präsident
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Ehren der hl. Apostel Peter und Paul und (I-092) des sel. Priesters Burkard in
Beinwil errichtete Bruderschaft und beschenkte sie mit vielen hl. Ablässen;
am 6. Sept. 1784 wurden seine Gebeine feierlich mit bischöflicher Bewilligung
erhoben, und am 22. März 1817 erlaubte Rom auf Grund siebenhundertjähri-
ger öffentlicher kirchlicher Verehrung zu Ehren des Seligen in der Pfarrkirche
zu Beinwil die hl. Messe zu lesen und die priesterlichen Tagzeiten zu beten1.

Viertes Kapitel. Peter der Ehrwürdige, vierzehnter Abt
(1210-?1222). Arnold, fünfzehnter Abt (1222-1240).
Hartmann, sechszehnter Abt (1240-1243).

Hohe wie Niedrige bekamen in diesen Zeiten nach ihrer äusseren Erscheinung
einen Beinamen, der nicht selten in die Urkunden Eingang fand und ihren
Nachkommen als Familienname blieb2; so hiess Kaiser Heinrich, der Schwarze,
Friedrich I., Barbarossa u. s. w. Unsern Äbten Anselm und Peter wurde nicht
selten in den Urkunden der Titel „ehrwürdig“ (venerabilis) beigegeben, jedoch
mit dem Unterschied, dass für letztem dieser Beiname auch in die Geschichte
überging3.

Abt Peter der Ehrwürdige tritt das erste Mal in die Öffentlichkeit am 24.
September 1210, und zwar an der Seite seines Schirmherrn Rudolf II. des
Ältern, von Habsburg, welcher seinem Vater Adalbert III. († 1199) in der Vogtei
von Muri gefolgt war. Es handelte sich um einen Austausch von Gütern.
Graf Rudolf hatte grossen Besitz links und rechts des Surenenflüsschens
am untern Berge bei Engelberg, heute „Grafenort“ genannt; das Gotteshaus
Engelberg besass dagegen ein Gut in Sarnen, das ehemals Walther, ein Ritter
in Reiden4, diesem geschenkt hatte. Dem Grafen Rudolf II. mag die Gegend
in Sarnen mehr gefallen haben als die in Grafenort; (I-093) während dem
Kloster Engelberg der nahe gelegene Gütercomplex besser entsprach als der
ferne gelegene Hof in Sarnen. Den Tausch anerkannte als erster Zeuge Abt
Peter von Muri, der Ehrwürdige, und ihm folgt Abt Heinrich von Engelberg, der
am Tausche zumeist betheiligt war und mit dem Grafen Rudolf die Urkunde
besiegelte5. Im gleichen Jahre wurde in Folge des eben genannten Tausches

der Bezirk-Schulpflege in Bremgarten (Schlussbericht für das Schuljahr 1851/52, S. 56)
glaubt, der selige Burkard habe lange vor dem 13. Jahrhundert gelebt.

1Huber, Züge, S. 12, 13, 15.
2Eine Urk. vom J. 1155 hat: Rodolphus Mula agnomîne, Parchardus Niger, Parchardus

Albus (Herrgott, Geneal. II., 178).
3P. Anselm Weissenbach, Ecclesiast., p. 141. Ähnliches lesen wir von Peter, Abt in Cluny

(Raumer, Gesch, der Hohenstaufen VII. 344).
4Reiden, Pfarrdorf im Kt. Luzern.
5Staatsarch. Obwalden; Geschichtsfrd. IX., 199, 200. Des Abtes Siegel fehlt; das gräfli-
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ein Ausgleich zwischen Muri und seinem Kastvogte, dem Grafen Rudolf II., in
Luzern verbrieft1. Der ganze Ton der Urkunde lässt durchblicken, dass der
noch damals lebende Walther, Ritter von Reiden, mit dem Gütertausche nicht
ganz einverstanden war2, und dass auch Muri vor oder nach geschehenem
Tausche wegen eines Höfleins, das innerhalb des dem Kloster Engelberg
abgetretenen Gütercomplexes lag, Ersatz verlangte. Die Angelegenheit mit
Walther von Reiden fand auf folgende Weise ihre Erledigung: Graf Rudolf setzte
den Ritter in das volle Recht der am Surenenwasser vom Grafen besessenen
und nach Engelberg gegebenen Güter ein; demgemäss sollte das Kloster diesen
als Wohlthäter des Grafenortes betrachten und für ihn und seine Verwandten
jährlich den Jahrtag begehen und sein Andenken im Buche des ewigen Lebens
immer bleiben. Abt Peter gab das streitige Höflein mit Einwilligung seines
Konventes in die Hände des Grafen Rudolf und seines Sohnes Adalbert nach
Tauschrecht auf und erhielt statt dessen ein Höflein in Gersau. Doch die
Brüder Arnold und Konrad, Stanzeline genannt, besassen eben berührtes Gut
in Gersau als Erblehen. In Gegenwart ihres Herrn, des Grafen, verzichteten
sie nun darauf zu Gunsten des Abtes von Muri und empfingen es dann vom
Kloster sofort wieder als Erblehen3.

Das sind die einzigen urkundlichen Berichte von der Regierung des Abtes
Peter. Sein Todesjahr kann nicht wohl (I-094) 1227 sein, wie unsere frühem
Hauschronisten melden4; es sei denn, Abt Peter habe resignirt; denn im
Jänner 1223 tritt sein Nachfolger, Abt Arnold, schon urkundlich auf. Peter
möchte somit am 11. Februar5 1222 das Zeitliche verlassen haben.

Während seiner Regierungszeit starb mit Berthold V. das Geschlecht der
Zähringer 1218 aus. Dasselbe Jahr gebar Hedwig, Tochter des Grafen Ulrich

che Reitersiegel hängt wohl erhalten. Andere Zeugen sind: Walther Propst in Luzern;
Ulrich, der Kellner; Heinrich, Pleban; Eberhard, Pleban in Stans; Heinrich, Priester von
Buochs; Rudolf, Graf und sein Sohn Adalbert (IV., Vater König Rudolf’s L) von Habsburg;
Marchwand, Vogt von Rotenburg; Heinrich von Heideck; Arnold und sein Bruder Hesso
von Reinach; Rudolf Halstab; Rudolf von Rüseck; Rudolf von Trübschin (? aus Zürich);
Burkard von Waltoswile, und Wernher von Buochs. Die genannten Laien haben wir als
Ministerialen des Grafen anzusehen.

1Das nähere Datum fehlt der Urkunde; doch ist sie von gleicher Hand, wie die vom 24.
September, geschrieben.

2Das möchte auch ein Grund sein, warum bei der Urkunde vom 24. Sept. keine Zeugen
von Obwalden erscheinen.

3Archiv Engelberg; Geschichtsfrd. IX., 200-202; Herrgott, Geneal. II, 212; Versuch einer ur-
kundlichen Darstellung von Engelberg, S. 55. Von den Zeugen der ersten Urkunde fehlen
in der zweiten: Ulrich, der Kellner; Eberhard, Leutpriester in Stans; Heinrich, Priester
in Buochs; Hesso von Rinach; Rudolf Halstab und Rudolf Rüseck; - dagegen erscheinen
als neue Zeugen: Hartmann von Baldewile und Arnold von Outiwile (Odwil, Hofstatt am
Rotzberg, Pfarrei Stans)

4P. Ans. Weissenb., Annales, p. 195; Murus et Antem. IV. 34.
5Hermetschwil. Nekrol. Der eintragende Mönch ehrte ihn, indem er für seinen Namen die

Majuskelschrift brauchte (PETER, noster abbas), was vorher und später nur selten einem
Abte von Muri zu Theil wurde.
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von Kiburg, ihrem Gemahl, Adalbert IV. von Habsburg, am 1. Mai Rudolf IV.,
den spätern König Rudolf I. Friedrich II., der Hohenstaufe, hob diesen Rudolf
aus der Taufe und liebte ihn wie seinen Sohn1.

Die Urkunde vom 13. Jänner 1223, in der Arnold, der Nachfolger des Abtes
Peter, das erste Mal erscheint, enthält einen Schiedsspruch, den Abt A. (rnold)
von Muri, Abt Guido (Wido) und Prior H. (von „Kapelle“) über einen Zehent-
streit zwischen dem Propste Rudolf in Zürich und dem Propste H. (ermann)
auf dem Zürichberge gefällt hatten. Bischof Konrad II. bestätigte denselben.
Die drei Schiedsrichter waren vom apostolischen Stuhle aufgestellt worden,
und hatten ihren Spruch wohl schon im Jahre 1222 ergehen lassen2. – Am 25.
Mai 1223 erscheint Arnold als Zeuge bei einem wichtigen Handel zwischen
dem Stifte Beromünster und dessen Kastvögten, den Grafen von Kiburg. Auch
der Kastvogt des Klosters Muri, Graf Rudolf Il., hatte sich mit seinen Söhnen
bei diesem Streite betheiligt. Im Herbste 1212 war der junge Hohenstaufe,
Friedrich II., aus Italien kommend, über Chur, Constanz und Basel nach Ha-
genau und Frankfurt gezogen und hatte seinen Gegner, Otto lV., nach Norden
gedrängt. Die einzige Tochter des Grafen Ulrich von Kiburg, Heilwig, war an
den Habsburger, Adalbert IV., verheirathet, wodurch letzterer noch stärker
zu den Hohenstaufen hinübergezogen wurde. Kiburg hatte durch Erbrecht
die Kastvogtei in Beromünster von den Lenzburgern erlangt. Das Stift selbst
stand nicht unmittelbar unter dem Kaiser, war nicht reichsfrei, sondern nur
mittelbar durch den Vogt, also ein erbliches Reichslehen. Die (I-095) Chorher-
ren strebten nach Reichsfreiheit und stellten an den König Friedrich II. das
Begehren, sie von der erblichen Vogtei zu befreien, was auch im Juli 1217 in
Esslingen geschah. Der König nahm sie in seinen besondern Schutz3. Bald
darauf gingen die beiden ältern Söhne des Grafen Ulrich von Kiburg, Werner
und Hartmann, zur Gewalt über, weil in der That die kiburgischen Hausrechte
sowohl vom Stifte als vom Könige verletzt worden waren. Sie überfielen die
Chorherren in der Kirche, als diese eben dem Gottesdienste oblagen, warfen
sie aus der Kirche hinaus und verübten in derselben „enormen“ Schaden.
Graf Rudolf II., der Alte, von Habsburg, war mit seinen Söhnen, Albert und
Rudolf, gleichfalls beim Überfalle thätig. Sechs Jahre übten die Kiburger und
Habsburger eine solche Schreckensherrschaft in der Umgebung aus, dass
die Stiftsherren während dieser Zeit es nicht wagten, zum Gottesdienste in
der Kirche zu erscheinen. Sie reichten daher beim Bischofe Konrad II. von
Constanz Klage ein, und dieser sprach über die Frevler den Kirchenbann aus
und untersagte in ihren Landen den Leuten die Abhaltung, beziehungsweise
den Besuch des Gottesdienstes. Allein die Grafen kehrten sich nicht daran
und traten, Gott und die Kirche verachtend, noch heftiger gegen das Stift

1P. Anselm Weissenb, Annales, 190, 191.
2Egb. Fr. von Mülinen, Helv. sacra I., 176; E. Kopp, hinterlassene Schriften; Arch. Muri in

Gries A. I.
3Herrgott, Geneal. II., 266.
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auf. Eine päpstliche Bulle bestätigte den Bann des Bischofs; aber auch dieses
fruchtete wenig. Desshalb reiste Propst Dietrich von Beromünster zum Kaiser
Friedrich II. nach Italien und fand ihn auf dem St. Johannesberg in Campani-
en. Nach vernommener Klage und Kundschaft verkündete Friedrich über die
beiden Grafen die Reichsacht. Engelbrecht, Erzbischof von Köln, ein Mann von
unbeugsamer Rechtlichkeit, führte im Namen des kaiserlichen, erst eilf Jahre
alten Sohnes, Heinrich, die Reichsgeschäfte, und war beauftragt, die Reichs-
acht über die Kiburger und deren Genossen zu vollziehen Diese kamen dem
Vollzuge zuvor, leiteten eine Vermittlung ein und überliessen die Bestimmung
der Entschädigung dem Bischofe Konrad II. von Constanz1. Der Ausgleich
geschah zu Embrach im heutigen Kt. Zürich, wornach den Kiburger-Grafen
die Vogtei zugesichert blieb, da Graf Ulrich mit seinen Söhnen, Werner und
Hartmann, dem Stifte volle Sicherheit angelobte. Der Vergleich geschah vor
einer zahlreichen Versammlung geistlicher und weltlicher Herren; unter den
geistlichen ist einer der vorzüglichsten Abt Arnold von Muri2. Papst Innocenz
IV. (I-096) bestätigte obiges Uebereinkommen3. Demgemäss fanden sich auch
die Grafen von Habsburg, Rudolf II., der Alte, und seine Söhne, Albrecht der
Weise und Rudolf (III.) der Schweigsame bewogen, dem Stifte Beromünster
gleichfalls gebührenden Ersatz zu leisten. Am 15. August 1227 schenkten sie
in Brugg in Gegenwart des Abtes Arnold von Muri und des Propstes Dietrich
von Beromünster, der das Geschenk zur Ehre des hl. Michael in Empfang
nahm, und in Anwesenheit anderer Zeugen alle Güter, welche der Pleban Kon-
rad zu Bamnach im Elsass bis auf sein Ableben besass4, indem sie zugleich
lebhaft bedauerten, dass sie die Kirche in Beromünster geschädigt hatten.
Den Vorsitz bei diesem Akte führte Bischof Heinrich von Basel.

Dem Grafen Rudolf II., dem Alten, schien jedoch diese Vergabung keineswegs
ein genügender Ersatz für das begangene Unrecht. Im folgenden Jahre5 (1228)
kam er mit Abt Arnold von Muri und vielen Andern nach Beromünster. Beim
Anblicke des durch Brand und Raub (per incendium et rapinam) dem Stifte
zugefügten Schadens schenkte er, von Schmerz ergriffen, den Chorherren
drei Schupossen (bei 36 Juchart Land) zu Merlingsberg im Aargau6, die einer
seiner Dienstmannen mit Gewalt an sich gerissen hatte. Der Graf behält sich
und seinen Erben darüber bloss die Vogtei vor, ohne Vogtzehent, nur soll man
ihm oder seinen Nachkommen, wenn sie nach Münster reiten, den „Stauf“
Wein (4 Mass) wie einem Chorherrn verabreichen. Das Stift dagegen verspricht
ihm in dankbarer Anerkennung die Theilnahme an seinen Gebeten und die

1Äbi, Stiftskirche zu Beromünster, Geschichtsfrd. XXVIII., 298 -203; Kopp, II., 1, 494-497.
2Geschichtsfrd. XXVIII., 315-318; Neugart, Episc. Const. II., 147-151; Stiftsarch. Münster.
3Stiftsarch. Münster.
4Stiftsarch. Münster; Herrgott, Genealogia II., 231, 232; Geschichtsfrd. XXVIII., 301, 303,

312.
5Tag und Monat fehlen.
6Wird wohl Herlinsberg oder Herlisberg heissen sollen, ein Dorf in der Pfarrei Hitzkirch, Kt.

Luzern (Dr. Hermann von Liebenau, Tellsage, S. 94).
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Abhaltung eines ewigen Jahrtages1.

Guillimann fügt der Erzählung dieser Ereignisse die Bemerkung2 bei: „Siehst
du, Leser, hier die menschliche Leidenschaft die Schranken des Rechtes
und der Gesetzlichkeit überschreiten, so gestehe auch, den Habsburgern
sei die Religion stets im Herzen tief eingepflanzt geblieben, indem sie das
Gott gewidmete Gut grösstentheils achteten, es mehrten und schirmten, die
Gottesfurcht und das Gebet frommer Männer schätzten und in hohen Ehren
hielten“.

Graf Rudolf II. befand sich den 28. Oktober 1229 in (I-097) Deutschland am
Hoftage König Heinrich’s und eilf Monate später in Anagni bei Kaiser Friedrich
II. (Sept. 1230); den 7. April 1231 ist er aber schon wieder in Winterthur und
lässt durch den Abt von Petershausen über sich einen Spruch wegen der
Güter bei der Kirche in Lugern3 ergehen. Am 26. Mai desselben Jahres befreit
König Heinrich VI. die Bewohner des Thales Uri von jeder Verbindlichkeit
gegen diesen Grafen und macht sie reichsunmittelbar4. Bald darauf starb
Graf Rudolf der Alte; Abt Arnold und seine Mitbrüder beklagten aufrichtig
den treuen Schirmherrn. Von kräftiger Hand ist sein Name am 10. April im
Hermetschwiler-Nekrologium in erster Spalte eingezeichnet5. Seine Söhne,
Adalbert IV. und Rudolf III., machten am 10. April 12326 eine neue Verga-
bung an das St. Michaelsstift in Beromünster, die der zartfühlende Vater
wahrscheinlich auf dem Todbette ihnen anbefohlen hatte, weswegen sie die
Urkunde darüber bei seiner Beerdigungsfeier in Muri, wo sie zugleich auf die
Eigenschaft des Otelfinger Hofes zu Gunsten des Klosters Wettingen verzichte-
ten7, ausstellen liessen. Abt Arnold und A. (Arnold) Custos bezeugen nebst
den habsburgischen Schenken Heinrich, Diethelm und Berthold, Gebrüdern,
und dem Ritter H.(?einrich) von Uerchen, die Vergabung8.

Hiemit (1232) verschwindet Abt Arnold, dem wir öfters als Zeugen bei wich-
tigen Verhandlungen begegnet sind, aus der Geschichte. Sein Todestag ist
der 13. März; allein das Jahr des Hinganges kann nicht bestimmt werden.

1Arch. Beromünster; Herrgott, Geneal. II., 235.
2Habsburgiacum, ed. Tigur., p. 79.
3Vielleicht Liggeringen, bad. Amt Constanz (Herrgott, Genealogia II., 238).
4Herrgott, Geneal. II., 239; Tschudi, Chronikon II., 125; Tellsage, S. 96.
5Unrichtig hat die Tellsage „in dritter Spalte“ (S. 101). Der Name steht auf einer Rasur. Der

am 10. Okt. in zweiter Spalte eingetragene Name mag sich auf seinen Sohn Rudolf III.,
den Schweigsamen, beziehen, der am 29. Juli 1249 das letzte Mal urkundlich erscheint
(Argovia X., 138).

6Kopp, Gesch. II., 2, 582, Anm. 1. sagt: „Rudolf stirbt im Jahre 1232 und zwar vor dem 10.
April“, und citirt Herrgott Geneal. II., 239 – „pro remedio animæ patris nostri“; vgl. auch
Guillim., Habsb., p. 80.

7Zürcher Taschenbuch, 1887, S. 142-198 (Separatabdruck, S. 7). Das Wettinger Urb. hat:
„Item aliud predium ibidem (scil. in Otoluingen) habemus, cuius proprietatem dederunt
nobis comites Albertus et Rudolfus de Habesburc ... Facta autem fuit donatio in die
sepulture patris ipsorum in monasterio apud Muren“.

8Arch. Beromünster, Herrgott, Geneal. II., 239 und I., 82, 83.
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P. Anselm Weissenbach (I-098) sagt von ihm, dass er die Liebe und Achtung
Aller in hohem Grade genossen habe1.

Nach dem Tode des Grafen Rudolf des Alten traten auf der Habsburg bald
grosse Veränderungen ein, indem eine Linie nach Laufenburg sich abzweigte,
der Hauptstamm aber nach dem Untergange des hohenstaufischen Hauses
auf den deutschen Thron erhoben wurde. Das Hausstift Muri betete für beide
Linien und erflehte für sie Glück und Segen von Gott.

Abt Arnold erhielt zum Nachfolger Hartmann, der als sechszehnter Abt von
1240 bis 1243 regiert haben möchte. Unsere Chronisten liessen ihn, wie Abt
Huno, um das Jahr 1300 regieren2. Doch schon Baron Zurlauben sprach
sich im vorigen Jahrhundert dahin aus: Hartmann habe, wie Abt Huno um
das Jahr 1150 den Hirtenstab in Muri geführt3. Allein hier griff der gelehrte
Geschichtsforscher etwas zu hoch bezüglich des Abtes Hartmann; denn die
Hand, welche seinen Namen in das Hermetschwiler-Nekrologium am 27.
September einzeichnete, gehört der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts an.
Ausserdem haben wir einen bestimmten Beweis, dass Hartmann um diese
Zeit in Muri Abt gewesen sei. Das Kloster Engelberg besitzt eine Urkunde
vom 23. April 12434, wornach Arnold, ein habsburgischer Dienstmann und
Truchsess5, sein Eigen auf dem Hasenberg dem Kloster Engelberg um 19
Mark verkaufte und die Urkunde zu besserer Bekräftigung mit den Siegeln
seiner Herren auf der Habsburg, der Grafen Rudolf IV., Albert und Hartmann,
wie auch der zwei Äbte von Kappel und Muri versehen liess. Die Handlung
geschah zu Wildegg. Glücklicherweise hangen die Siegel ziemlich gut erhalten,
und das von Muri lässt den Namen Hartmann erkennen6.

1Annales, p. 209; Murus et Antem. IV., 36. Eine kräftige und zierliche Hand trug seinen
Namen in das Hermetschwiler Nekrol. ein.

2P. Anselm Weissenb., Eccles., p. 146, 147; Murus et Antem. IV., 47.
3Arch. Muri in Gries, Zurlaubische-Schriften.
4Herrgott, Geneal. II., 265.
5Neugart, (Episcop. Const. II., 227) vermuthet, dieser Arnold gehöre zufolge der Urk. vom J.

1245 (Herrgott, Geneal. II., 280) dem Geschlechte der Edlen von Wohlen an.
6„cartam presentem predictorum dominorum meorum comitum de Habsburch, de Capella

et de Muren abbatum sigillis fecimus roborari“. Zeugen: Heinrich, Propst von Engelberg;
Hartmann, Pleban von Stäfen; Heinrich der ältere und Heinrich der jüngere, Mundschen-
ke; Hartmann von Wilo; Conrad von Arnei; Wernher von Piedertan, Ritter, und Burchard,
Schultheiss von Bremgarten (Arch. Kloster Engelberg).
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Fünftes Kapitel. Rudiger von Luternau, siebenzehnter
Abt (1243-?1256). Walther II, achtzehnter Abt 1256-?
1261).

(I-099) Augustin Stöcklin und Anselm Weissenbach, unsere Vorgänger in der
Bearbeitung der Geschichte Muri’s, zählen Abt Rudiger dem Geschlechte der
Luternauer1 bei, aus welchem im 13. und 14. Jahrhunderte viele Ministeria-
len und Ritter hervorgingen. Zum Beweise dieser Geschlechtsangehörigkeit
erwähnt Stöcklin eines Gemäldes, das sich 1630 noch in den Zimmern des
Abtes zu Muri befand2.

Doch bevor wir Abt Rudiger näher in’s Auge fassen, müssen wir einen Blick
auf die Stifterfamilie – die Habsburger, werfen.

Graf Rudolf, der Alte, hinterliess bei seinem Tode fünf Kinder: Albrecht IV.,
den Weisen, Landgraf im Oberelsass, dann durch die Erbtheilung vom Jahre
(?) 12383 Herr im Zürichgau, Sundgau und Breisgau, Schirmvogt von Muri
und Murbach, von Säckingen und Glarus, vermählt mit Heilwig von Kiburg,
gestorben circa 1241; Rudolf III. (I.), den Schweigsamen, durch Erbtheilung
Herr von Laufenburg im Süssgau, theilweise im Argau, in Schwyz und Unter-
walden, nach dem Tode seines ältern Bruders Kastvogt von Muri und Murbach,
verehelicht mit Gertrud von Regensberg, Gründer der Laufenburger-Linie,
gestorben am 6. Juli 1249; dann Werner, der vor dem 30. Juli 1253 im ju-
gendlichen Alter starb; ferner Heilwig, vermählt mit dem Grafen Hermann von
Froburg, und endlich Gertrud, getraut mit Ludwig von Froburg, dem Bruder
des eben genannten Hartmann4.

Albrecht IV. hauste grösstentheils auf der Habsburg und zeugte drei Kinder:
Rudolf IV., den spätem König (gewählt (I-100) als Rudolf 1. am 29. August
1273); Albrecht, Kanoniker der bischöflichen Stifte Strassburg und Basel, und
Hartmann, gestorben vor 1253.

Rudolf III. (I.), zu Laufenburg sitzend, wurde mit fünf Kindern gesegnet; Wer-
ner, gestorben 1255; Gottfrid I., Graf von Laufenburg, vermählt mit Elisabeth
von Ochsenstein, gestorben am 29. September 1271; Rudolf II., seit 1263

1Luternau, ein Hof in der Pfarrei Buttisholz, Kt. Luzern, ehemals ein Edelsitz. Der ers-
te bekannte Luternauer erscheint 1226 (Kopp, Geschichte II., 2, 527, 528) und am 21.
April 1235 (Geschichtsfr. XIV., 241). Seine drei Söhne Werner, Burkard und Rudolf waren
Dienstleute von Kiburg und massten sich die Zwinggerichtsbarkeit in dem nach St. Ur-
ban gehörigen Laugaten an. Abt Rndiger von Muri möchte nun ein Bruder der genannten
Ministerialen gewesen sein und als ein „biederer und weiser Mann“, weil sein Vater gegen
St. Urban gefrevelt hatte, die Sühne mit andern Räthen geleitet haben (Kopp, l. c., 526).

2Miscellanea, p. 19; vgl. auch Ecclesiast. von _P. Anselm Weissenbach, p. 143.
3Trouillat, Monum. I., 551.
4Argovia VIII., Beil. I.; Argovia X., 127 ff.
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Propst am Domstifte zu Basel, seit 1271 in gleicher Eigenschaft vom Kollegi-
atstifte zu Rheinfelden und seit 1273 Bischof von Constanz, gestorben am 3.
April 1293; Otto verschied im Jahre (?) 1253; Eberhard, seit 1266 vermählt
mit Anna von Kiburg, Gründer der Linie Neu-Kiburg, Landgraf im Thurgau,
starb 12841.

Die ausgedehnten Besitzungen veranlassten Albert IV. und Rudolf III., den
Schweigsamen, ihr väterliches Erbe zu theilen. Ihre Uneinigkeit in der Gü-
terscheidung brachten der Bischof Lüthold von Basel und Graf Ludwig von
Froburg wahrscheinlich im Spätjahre 1238 durch einen Schiedsspruch zum
Abschlusse2. Erhielt auch Graf Albert IV. vermöge desselben die Kastvogtei
über das Kloster Muri, so wurden die Leute daselbst dennoch der Vogtei
des Grafen Rudolf III. zugeschieden und ihnen zugleich anbefohlen, „dass
sie zweimal im Jahre vor des Abtes Gedinge (Gerichtstage) gehen sollen, der
über sie allein den Bann (Twing) habe“3. Im Einklange mit dem kaiserlichen
Schirmbriefe vom Jahre 11144 ist somit dem Kloster urkundlich die niedere
Gerichtsbarkeit (Bann und Twing) über die dortigen Martinsleute zugespro-
chen.

Nach dieser Güterscheidung fühlte Graf Albert IV. in sich ein hl. Verlangen,
einen Kreuzzug nach dem Oriente mitzumachen, wo er aber bald vor Askalon
um das Jahr 1241 seinen Tod fand5. Bevor er diese gefährliche Reise antrat,
stiftete er noch für sein Seelenheil einen Jahrtag in Muri und Hermetschwil,
indem er drei Huben zu Waltiswil, welche früher (I-101) Ritter Arnold als
Lehen besessen hatte, an beide Klöster verschenkte6.

Seine Gemahlin Heilwig, Mutter König Rudolfs I., ist in einer Urkunde vom 17.
Oktober 1259 erwähnt7, wornach die Grafen von Habsburg Güter in Dietikon
und Schlieren an das Kloster Wettingen verkauften. Sie beschloss schon das
folgende Jahr (1260) am 30. April ihr Leben8 und fand ihre Ruhestätte in
der Klosterkirche zu Muri9. Nach ihr wurde kein Glied der habsburgischen

1Heer, Anonymus denudatus, p. 344 ff.
2Kopp, Gesch. II., 2, 581-588; Lichnowsky I., 41; Herrgott, Geneal. II., 255; Trouillat, Mo-

num. I., 549; Argovia VIII., 329.
3„Diu liute, die ze Mure hœrent, uber die Graue Rudolf vogt ist, die sun viur den abbet

gan ze gedinge, zwirunt in demne iare und sol sie nieman niutes da twingen, wande der
abbet“ (Trouillat, Monum. I., 550).

4Acta Murens., Bl. 12 b.
5Guillim., Habsburg., ed. Tigur., p. 82; Urk. vom Jahre 1279, 5. Juni (Quellen zur Schweizer

Gesch. III., Kloster Muri, S. 130-133); Herrgott, Geneal. III., 487, 488.
6Urk. vom 5. Juni 1279 (Archiv Muri in Aarau).
7Herrgott, Geneal. II., 351.
8Im Hermetschw. Nekrol. steht sie am 30. April in dritter Spalte („Helewic cometissa“) mit

schwarzer Tinte geschrieben; dieselbe Hand trägt aber auf den 27. April eine andere
„Helewic cometissa“ ein, die ihre Tochter, Gemahlin Hartmann’s von Froburg, sein möchte
(Annales P. Anselm W., p. 224). In den Quellen z. Schw. Gesch. III., b, lies S. 15, L. 20
von oben statt 27. April – 30.

9Annales Mur. P. Ans. Weissenb., p. 224: „cuius corpus ad Mon Murense defertur et in Mau-
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Familie, so viel bekannt, in Muri beigesetzt.

Wenden wir uns wieder zu Abt Rudiger. Sein erstes öffentliches Auftreten
veranlasste ein Zwiespalt zwischen dem Gotteshause und der Stifterfamilie
wegen der Pfarrkirche in Muri. Diese wurde gleich Anfangs vom Bischofe
Werner und von den übrigen Stiftern1 dem Kloster überlassen, dann versetzt
und an ihrer statt die Klosterkirche mit Beibehaltung der Pfarrrechte gebaut.
Ihre Inkorporation bestätigten die Päpste in Rom (1179 und 1189) und die
Bischöfe von Constanz2. Allein die der Klosterkirche und dem Konvente zuge-
wiesenen Rechte scheinen dem Bruder des spätem Königs, Rudolf, Albrecht,
Domherrn in Strassburg und Basel, entweder zuwider oder nicht bekannt
gewesen zu sein. Er fühlte sich nämlich bewogen, die Collatur der Pfarrei Muri
anzusprechen. Dagegen erhob sich Abt Rudiger. Die Parteien konnten sich
aber weder bei einer Zusammenkunft in Zürich noch in Bonstetten am Albis
verständigen und überliessen den Spruch einem Schiedsgerichte. Dasselbe
war zusammengesetzt aus Konrad von Embrach und Werner, zwei Pröpsten
in Zürich, Meister Rudolf von Rumlang, Meister Johann von St. Leonhard
in Basel und Meister Konrad von Muri in Zürich. Der letztgenannte war ein
Freund des Stiftes Muri, in dessen Nähe geboren und hatte ohne Zweifel seine
erste wissenschaftliche (I-102) Bildung in den Zellen dieses Gotteshauses
erlangt3. – Der Spruch erfolgte am 26. Dezember 1243. Die Richter sprachen
die Kirche von Muri auf Grund der Verjährung dem Konvente zu, weil derselbe
von jeher mit kirchlicher Erlaubniss, wenn gleich ohne eine in Urkunden
bestimmt ausgedrückte Willensäusserung des Stifterhauses, ununterbrochen
in deren ruhigem Besitze war, und die Habsburger dagegen keine Einsprache
erhoben hatten4. Der Domherr, Graf Albrecht, zog dann auf Ermahnung des
Bischofs von Constanz seine vorgeblichen Ansprüche zurück und liess die
Verzichtleistung von seiner Mutter Heilwig, den zwei Bischöfen von Basel
und Constanz und von seinem Bruder, Rudolf IV., Graf von Habsburg und
Landgraf in Elsass, besiegeln.

Wenige Monate darnach (29. Februar 1244) sicherte Bischof Heinrich I. von
Constanz nach der Weise seines Vorgängers Hermann5 neuerdings die Pfarr-

solæo Habsburgicorum Comitum ... sepelitur“. Vgl. über diese Heilwig Herrgott, Geneal.
Tom. I., p. 130.

1Acta Mur., Bl. 3 b, 4 a.
2S. oben, S. 84; Acta Mur., Bl, 24 a.
3Gerbert, Codex epistolarum Rudolfi regis, p. 7; Theod. v. Liebenau, Anzeiger für Schw.

Gesch., Jahrg. 1880, Nr. 1.
4Arch. Muri in Aarau; Herrgott, Genealogia II., 272; Neugart, Episc. Const. II., 229; Kurz

und Weissenb., Beiträge I., 16. – Zeugen: Heinrich, Propst von Basel, Peter, Kanonikus
der Kirche des hl. Leonhard; Meister Heinrich von Ostra in Basel; Burkard, Kanoniker in
Säckingen; Arnold, ehemals Pleban in Gersau, und später Pleban in Muri (Kopp, Gesch.
II., 2, 479); Berchtold von Ramstein; Heinrich von Lowimberg; Arnold, Truchsess von
Habsburg, Ritter. Die Urkunde ist in Basel (nicht Istein, wie Herrgott hat) ausgestellt.

5S. oben, S. 84.
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kirche in Muri nebst den drei Kapellen zu Hermetschwil, Boswil und Wohlen,
wovon letztgenannte aber damals abgebrochen war, dem Konvente des hl.
Martin zu und legte dem jeweiligen Abte die Verbindlichkeit auf, für den
nöthigen Gottesdienst zu sorgen. Ferner setzte der Bischof fest: „Es solle in
der Pfarrkirche zu Hermetschwil („ecclesia parochialis“) ein Vikar mit aus-
reichendem Einkommen angestellt sein, der unter der Gewalt des Bischofs
steht; doch soll der Abt von Muri die Gemeinschaft der Nonnen (Collegium
monialium) daselbst im Geistlichen wie im Zeitlichen nach der Regel des hl.
Benedikt lenken“. In Anbetracht der vielen Neckereien und Beschwernisse1,
denen das Kloster ausgesetzt war, überlässt der Bischof mit Zustimmung
des Domkapitels dem Abte und beiden Konventen in Muri und Hermetschwil
auf immer die Quart, welche er in Rohrdorf und Stallikon von dem Antheile
Muri’s zu empfangen berechtigt wäre. Jedoch durfte das Kloster Hermetschwil
aus (I-103) dieser Gnade hinsichtlich der bischöflichen Quart in Stallikon
kein Recht für sich in Anspruch nehmen2. Laut Urkunde vom Jahre 1320
hatten die Frauen in diesem Dorfe des heutigen Kantons Zürich bedeutende
Besitzungen3. Die Urkunde des Bischofs für Muri wurde in dem Kapitelhause
zu Constanz in Gegenwart vieler Kleriker und Laien ausgestellt.

Wegen dieser vielen Gnaden wollten Abt Rudiger und sein Konvent dem Bischo-
fe Heinrich auch erkenntlich sein und traten am gleichen Tage (29. Februar
1244) ihm und seinem Domkapitel von Constanz für immer das Collaturrecht
in Thalwil am Zürichsee, mit Ausnahme der dortigen Besitzungen, schenkwei-
se ab4. Später (1253) überliess Bischof Eberhard diese Collatur an das Kloster
Wettingen um den Gegentausch der Collatur zu Lienheim oder Rinheim5.

Die Wogen des Kampfes zwischen Papst Innocenz IV. und Kaiser Friedrich II.
gingen seit 1245 sehr hoch. Das Concil in Lyon hatte den Kaiser Friedrich II.
feierlich aus der Kirche ausgeschlossen und die Folgen des Kirchenbannes
für ihn verkündet. Deutschland und Italien waren zwischen Papst und Kaiser
getheilt. Des Kaisers Sohn, Konrad, kämpfte in Deutschland mit abwech-
selndem Glücke wider den Gegenkönig Heinrich Raspe von Thüringen, bis
dieser 1247 starb und Wilhelm von Holland zum Nachfolger erhielt. In Italien
stritt Friedrich II. selbst mit seinem Freunde Ezelino di Romano gegen die
päpstliche Partei; hatte aber entschiedenes Unglück vor Parma und starb am
13. Dezember 1250 im 56. Altersjahre. Papst Innocenz IV. blieb in Lyon unter
dem Schutze des fränkischen Königs Ludwig IX.

Die Hauptlinie der Habsburger (Rudolf IV.) hielt entschieden zu Kaiser Fried-

1Nach Andeutung dieser Urkunde und des zweiten Anonymus in den Acta Murens. scheint
manche trübe Stunde in diesen Zeiten des Faustrechtes über die zwei Klöster gekommen
zu sein (Acta Mur., Bl. 28 b, Bl. 86 a.).

2Arch. Muri in Aarau; Kurz und Weissenb., Beitr. I., 132; Kopp, Gesch. II., 2, 478.
3Arch. des ehemaligen Frauenklosters Hermetschwil.
4Arnold Nüscheler, Gotteshäuser III., 385; Erzbisch. Arch. Freiburg i./Br. AA., p. 669.
5Kurz und Weissenb., Beiträge I. 565.
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rich II., Rudolf’s Taufpathen. Der Bann traf daher auch ihn und das unter
seinem Schutze stehende Kloster Muri. Die Laufenburger-Linie (Rudolf III., der
Schweigsame) schwankte. Anfänglich hielt sie zur Partei des Kaisers, verliess
aber dieselbe, als 1239 Papst Gregor IX. den Kaiser bannte. In Folge dessen
erhörte der Kaiser die Bitten der Schwyzer und gab ihnen (1241) scheinbar
eine Freiheitsurkunde, die der Form nach für den Kaiser keine Verbindlichkeit
hatte, aber doch hinreichend war, um Rudolf den Sehweigsamen zu (I-104)
schrecken1. Dieser söhnte sich wieder mit Friedrich II. aus und erschien in
seinem Lager bei Capua auf italienischem Boden. Als Rudolf der Schweigsame
jedoch den Spruch des Concils von Lyon (1245) vernahm, trat er wieder zur
päpstlichen Partei über. Die Bewohner des Amtes Muri standen, wie die von
Schwyz, Sarnen und Luzern, unter diesem Grafen und wurden mit ihrem
Herrn neuerdings vom Banne gelöst2. Daher konnten sie ihre Pfarrkirche frei
betreten, während die Klosterkirche wegen des Kastvogtes, Rudolf IV., der
noch immer zum Kaiser hielt, geschlossen war. Das gereichte dem Konvente
zu grossem Nachtheile, um so mehr, weil dieser Rudolf der Jüngere öfters in
dem Muri nahe gelegenen Bremgarten hauste3.

In diesen Bedrängnissen wendete sich Abt Rudiger von Muri an den Papst
Innocenz lV., der noch immer in Lyon weilte, und bat ihn um einen Schirm-
brief. Der Papst stellte ihm einen solchen aus am 21. April 1247. In dieser
Bulle werden dem Kloster die gleichen Kirchen und Kirchensätze, wie auch
Güter und Höfe bestätigt, die von der päpstlichen Bulle aus dem Jahre 1179
erwähnt sind4; nur weniges ist hinweggelassen. Doch neu sind in dieser Bulle
folgende Bestimmungen: von Novaläckern (Neubrüchen), welche die Mönche
entweder mit eigenen Händen oder auf ihre Unkosten herstellen, und von
denen bisher Niemand einen Zehent bezogen, so wie von dem Futter für das
Vieh des Klosters, darf Niemand eine Abgabe fordern; wenn Kleriker oder
Laien, Freie oder Freigelassene in’s Kloster eintreten wollen, können sie zur
Profession ohne Anstand zugelassen werden5; kein Mönch darf nach abge-
legten Gelübden ohne Erlaubniss das Kloster verlassen, es sei denn, dass
er in einen strengern Orden übertritt; ebenso darf kein Abt einen fremden
Religiosen zurückbehalten, wenn ihm die nöthigen schriftlichen Zeugnisse
fehlen; hinsichtlich des Chrisams und der hl. Öle (zur Spendung der hl.
Sakramente), bezüglich der Consekration der Altäre und Kirchen und des

1Jahrbuch für Schweiz. Gesch. X., 14, 15.
2Argovia VIII., 331 ff.; Kopp, Gesch, II., 2, 324 ff.
3Am 2. Jänner 1243 urkunden die Grafen Rudolf und Hartmann von Habsburg im Hause

des Schultheissen von Bremgarten (Herrgott, Geneal. II., 269), und Vitoduran sagt, dass
Graf Rudolf häufig sich im Städtchen Bremgarten aufhielt (Thesaurus historise helv., p.
8; Kopp, Gesch. II., 2, 571).

4Vgl. oben, S. 82, 83.
5Diese Verordnung lässt durchblicken, dass in diesen Zeiten wilder Kämpfe öfters von

mächtigen Herren freie Männer zu Leibeigenen gemacht wurden (Al. Jäger, Landst, Ver-
fassung Tirol’s I., 533 u. a. O.).

134



Rudiger, Walther II.

Empfanges der hl. Weihen sollen die Mönche sich an den Diöcesanbischof
(I-105) wenden, vorausgesetzt, dass er katholisch ist und in Gemeinschaft
mit dem römischen Stuhle steht; innerhalb des Pfarrbezirkes darf Niemand
ohne Erlaubniss des Diöcesanbischofes und des Konventes eine neue Kapelle
oder ein Bethaus bauen, es sei denn, er hätte ein päpstliches Privilegium;
kein Erzbischof, Bischof, Archidiakon, Dekan, noch sonst eine geistliche oder
weltliche Person darf dem Kloster neue oder ungebührliche Lasten auflegen:
Zehenten und Kirchengüter, welche von Laien widerrechtlich an sich gerissen
wurden, kann der Konvent im Namen des Papstes zurückfordern; überdiess
verbietet der Papst in väterlicher Sorgfalt für den Frieden und die Ruhe der
Mönche kraft apostolischer Gewalt jeglichen Raub, Diebstahl, Brandstiftung,
Blutvergiessen, Mord und Gewaltthat innerhalb der Umfriedung des Klosters
und seiner Ökonomiegebäude. Endlich werden die in frühern Urkunden ge-
währten Gnaden (freie Abtwahl etc.) bestätigt1. Der Inhalt der Urkunde ist
voll Kraft und Ernst und fusst auf dem Boden unwandelbarer Gerechtigkeit
gegen Jedermann, ohne Rücksicht auf Personen. Vom römischen Stuhle kam
Tadel und Lob nach Gebühr, Schutz für den Bedrängten und Strafe für die
Frevler, was die Liebe und das Zutrauen zu demselben erhöhte.

Etwa sechs Wochen vor Erlangung dieser Bulle verkaufte Abt Rudiger am
15. März um 24 Pfund oder um 6 Schilling jährlichen Zinses die Güter in
Seldenbüren (auf dem Albis) an das Kloster Engelberg, vielleicht weil ihm zur
Bestreitung der Auslagen für den päpstlichen Schirmbrief die nöthigen Gelder
fehlten2.

Das folgende Jahr (1248) kamen der Domherr Albrecht und sein Bruder Rudolf
IV. von Habsburg nach Muri zum Anniversarium ihres Vaters Albert IV., der
im Oriente vor ungefähr sieben Jahren gestorben war. Dieser Umstand deutet
auf eine Annäherung des Domherrn und seines hochstrebenden Bruders zu
dem Hausstifte. Möglich, dass Abt Rudiger in Lyon für seinen Kastvogt wegen
Lösung vom Banne intercedirte und selbe auch unter gewissen Bedingungen
für diesen Fall erhielt, oder dass Rudolf lV. als Gebannter während des
Gottesdienstes ausserhalb der Kirche blieb.

Weil die Klosterkirche wegen des Kastvogtes, der die Partei Kaiser Friedrichs II.
nicht aufgeben wollte, für Auswärtige (I-106) noch immer geschlossen und der
Gottesdienst ohne Geläute von den Mitgliedern laut der päpstlichen Bullen
von 1179 und 1189 nur mit halblauter Stimme (suppressa voce) gehalten
werden durfte, so wandte sich Rudolf III., der Schweigsame, der sich der
unschuldigen Mönche erbarmte, an Papst Innocenz IV. nach Lyon mit der
Bitte, den Gottesdienst feierlich halten zu dürfen. Allein der Papst bestätigte

1Arch. Muri in Aarau; Murus et Antem. III., 22-27; Kurz u. Weissenb., Beitr. I., 132-133
(unrichtig Martii für Maji).

2Klosterarch. Engelberg. Zeugen: Heinrich von Schönenwerd, Heinrich von Villigen, beide
Ritter; Konrad von Meisterschwand; Konrad von Jonen; Otto von Lunkhofen; Kuno von
Asche; Konrad der Walker (fullarius); Walther, Maier (villicus) von Seldenbüren.
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am 1. Februar 1249 nur das Privilegium, welches die Päpste Alexander III.
und Clemens III. dem Kloster verlieben hatten, und gibt zugleich den Grund
an, warum die Unterthanen des Grafen Rudolf des Jüngern in das Inter-
dikt gekommen, weil dieser noch immer dem „ehemaligen Kaiser Friedrich
anhange“;1 ja diese Bulle untersagt sogar die Abhaltung eines stillen Got-
tesdienstes den Mönchen, sofern sie Antheil an der Ursache des Interdiktes
hätten, oder das Interdikt über sie insbesonders ausgesprochen worden wäre.
Allein weil Kaiser Friedrich II., den die katholische Kirche nicht mehr als
solchen anerkannte, im folgenden Jahre starb, so hatten die tiefgehenden
Folgen des traurigen Interdiktes auch für Muri das Ende erreicht.

Seitdem scheinen dem Abte Rudiger glücklichere Tage geblüht zu haben, wenn
wir nämlich das gänzliche Schweigen aller Archive über sein ferneres Leben als
ein günstiges Zeichen auslegen wollen. Zwar melden unsere Hauschronisten2,
Abt Rudiger sei beim Spruche, den Bischof Eberhard 1254 zu Gunsten des
Stiftes Beromünster gethan, von 19 Zeugen als der erste genannt; allein von
dieser Urkunde will Niemand etwas wissen, und zudem erging der Spruch
nicht 1254, sondern am 12. Aug. 12553. Abt Rudiger erhielt den ewigen Lohn
für seine Mühen am 23. November4. Das Todesjahr möchte 1256 sein5. Ihm
folgte als achtzehnter Abt in Muri – Walther II.

Wir können nicht entscheiden, ob dieser Abt oder sein Vorgänger, Abt Rudiger,
in der Urkunde vom 9. November 1256 (I-107) gemeint sei; denn die Namen
der Äbte von Muri und Wettingen, welche dieses Aktenstück siegeln, sind
leider nicht angegeben und die Siegel scheinen zu fehlen6. Zugleich fällt
es auf, dass auch dieser Walther, wie Abt Walther I., in’s Hermetschwiler-
Nekrologium einzutragen vergessen wurde, obgleich er unbestritten um diese
Zeit die äbtliche Würde in Muri besass. In den Jahren 1259 und 1260 tritt
er öfters in den Urkunden auf, und P. Meinrad Bloch hat uns sogar aus der
Urkunde vom 26. April 1260 Walther’s Siegelinschrift überliefert7, welche
ihn deutlich als Abt von Muri ausweist. Sehen wir uns diese Urkunde etwas
näher an. Muri hatte nicht unbedeutende Besitzungen in Islikon8, welche es
an die Cistercienserinnen in Frauenthal, im heutigen Kanton Zug, verkaufen

1Kopp, Vindiciæ Actorum, p. 306, 307; Herrgott, Geneal. II., 290; Kopp, Gesch. II., 2, 152:
„quod terra nobilis uiri R. junioris comitis de Habesburc, monasterii vestri advocati, pro
eo, quod Friderico quondam imperatori adhseret, supposita est ecclesiastico interdicto“.

2Murus et antem. IV., 38; P. Anselm Weissenbach, Annales, p. 220.
3Kopp, Gesch, II., 2, 499, 503; Herrgott, Geneal. II., 319. P. Anselm sagt, dass zufolge dieses

Spruches die Grafen von Kiburg und Arnold von Richensee die geraubten Güter den Ka-
nonikern zurück stellen und 300 Mark Schadenersatz leisten mussten, und dass zudem
Arnold von Richensee der Kastvogtei und aller Ämter verlustig erklärt wurde.

4Necrolog. Hermetisv. (Quellen z. Schw. Gesch. III., S. 163).
5Annales, p. 228.
6Mittheil. von Egb. Fr. von Mülinen aus Bern. – Walther, Ritter von Hallwil, vergabt für sein

Begräbniss in Wettingen ein Gut im Dorfe Seingen.
7Sie lautet: „S. Waltheri abbatis de Mure“.
8Wird kaum das im Kt. Thurgau, Pfarrei Gachnang befindliche Islikon sein, sondern ein
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wollte. Diese Güter, welche ehedem Eigenthum der Habsburger waren, hatte
das Stift Muri seinen Dienern Walther, dem Sigrist, und Kuno, „Spielmann“
genannt, als Erblehen übergeben. Beide verzichteten darauf für sich und ihre
Nachkommen. Gleiches thaten durch zwei Urkunden vom 13. Febr. 1259
hinsichtlich der Vogteirechte die beiden habsburgischen Linien, Graf Rudolf
IV. und die noch lebenden Söhne Rudolf’s des Schweigsamen, Gottfrid, Rudolf
und Eberhard von Laufenburg. Nach Lösung dieser Verbindlichkeiten trat
dann Abt Walther jene Güter im Einvernehmen mit seinem Konvente an das
besagte Frauenkloster ab laut Urkunde vom 17. Februar desselben Jahres1.
Der Verkaufspreis war 17 Mark und 5 Schillinge. Als Grund der Veräusserung
gibt die Urkunde den Nutzen des Klosters an. Zu beachten ist dabei noch,
dass in diesem letztgenannten Aktenstücke der Murikonvent, soviel uns
bekannt ist, das erste Mal das Siegelrecht neben dem Abte in Anspruch
nimmt durch Beifügung des Schlussatzes: „Wir, der vorgenannte Konvent von
Muri, gebrauchten als miteinverstanden in dieser Sache das Siegel unseres
Abtes“. Er hatte somit noch kein eigenes Siegel.

Ein weiterer Verkauf fand unter Abt Walther II. am 6. Juli 1260 statt. Muri
gab mit Zustimmung des Grafen (I-108) Rudolf IV. das Gut Rattlisberg am
Albis2 an das Kloster Kappel als Erblehen, sowie dasselbe von den Grafen
von Habsburg als eine freie Gabe an Muri gekommen war. Die Veräusserung
geschah vom Abte und Konvente um 10 Mark Silber und 10 Mütt Kernen,
welche Kappel jährlich auf den St. Gallentag in die Burg von Maschwanden zu
entrichten hatte; bei Hagelschlägen oder andern Unglücksfällen erfolgte Zins-
ermässigung. Auf diesen Gütern waren zugleich mehrere Leibeigene, welche
durch Urkunden (10. und 12. August) von Muri an Kappel abgegeben wurden3.
Beide Urkunden enthalten den Namen Walther, Abt von Muri. Obiger Jahres-
zins lässt auf einen bedeutenden Gütercomplex, den Muri in „Bruder Albis“
hatte, schliessen. Doch die Vogtei darüber gehörte nicht den Habsburgern,
sondern den Edlen von Schnabelburg4. Diese, die Gebrüder Johannes und
Berchtold, verkauften sonach mit Einwilligung der übrigen Geschwister und
Verwandten5 die Vogtei um 29 Mark Silber an Kappel. Die Schnabelburger
scheinen indess die Vogtei nur als Unterlehen inne gehabt zu haben; denn
am gleichen Tage belehnen die Habsburger Rudolf, Propst der Domkirche zu

Hof auf dem Albis Kt. Zürich oder Kt. Zug (Geschichtsfrd. XV., 212). Wäre das lslikon im
Kt. Thurgau gemeint, so hätte das Kloster Frauenthal dortige Güter schwerlich gekauft.

1Klosterarchiv Frauenthal; Herrgott, Geneal. II., 346-348; Lichnowsky, Nr. 86; Kurz und
Weissenb., Beit., I., 20. Beide Urk. sind nu Bessirstein gegenüber der Habsburg (Kt. Aar-
gau) ausgestellt.

2Jetzt „Bruder Albis“ genannt und nach Husen, Amt Knonau, gehörend, ehemals der Pfarrei
Baar, Kt. Zug, unterworfen.

3Staatsarch. Zürich; Maier von Knonau, Regesten von Kappel, Nr. 80, 81 (Mittheil. von J.
Strickler, Staatsarchivar).

4Schnabelburg, nicht ferne von Rattlisberg auf dem Albis.
5Die Eschenbacher im heutigen Kt. Luzern; die Mutter der Schnabelburger war eine

Eschenbacherin (Kopp, Gesch. II., 2, 376).
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Basel, Rudolf, der Landgraf von Elsass, Gottfrid und Eberhard, die Grafen
von Habsburg-Laufenburg, das Kloster Kappel mit der Vogteiherrlichkeit über
Leute und Güter in Rattlisberg1.

Im gleichen Jahre 1260 erwies am 27. April Abt Walther von Muri mit dem
Prälaten von Wettingen demselben Cistercienserkloster Kappel einen Liebes-
dienst, indem er eine Urkunde mitsiegelte, der zufolge Heinrich, Dekan von
Sarnen, ein Minnesänger, und Johannes, Ritter von Buochs, Gebrüder, zu
Gunsten Kappels auf die Collatur und alle Rechte der Kirche zu Beinwil bei
Muri verzichteten2. Weil unsere Hauschronisten und mit ihnen Placidus Weis-
senbach von Bremgarten das Datum dieser Urkunde unrichtig auf den 1. Mai
1266 stellten, so wurde Abt Walthers Regierung von ihnen zu weit, sogar bis
1270, ausgedehnt3. Allein Professor Eutych Kopp (I-109) wies schlagend nach,
dass die berührte Urkunde am 27. April 1260 ausgestellt worden sei4. Das
Jahr und den Tag des Hinganges dieses Abtes können wir nicht bestimmen.
Wohl steht er im neuen Nekrologium Muri’s am 2. Jänner; allein P. Johann
Kaspar Winterlin stellte bei seinem Entwurfe des besagten Nekrologiums
mehrere Äbte, deren Todestag ihm unbekannt war, auf den 1. Jänner und
vertheilte sie dann nach dem Wunsche seines Abtes auf verschiedene Tage
des Jahres5. Das Jahr seines Todes möchte 1261 sein.

Am 25. August d. J. stellte nämlich der Kastvogt Muri’s, Graf Rudolf IV.,
in oder bei diesem Gotteshause eine Urkunde aus, gemäss welcher er dem
gleichnamigen Abte Walther und dem Konvente von Engelberg eine Hofstatt
in Bremgarten schenkte, unter der Bedingung, dieselbe in gutem baulichen
Zustande zu erhalten. Da nun in dieser Urkunde des Abtes Walther von
Muri keine Erwähnung geschieht, so meinte der Verfasser des „Versuches
einer urkundlichen Geschichte von Engelberg“ daraus den Schluss ziehen zu
dürfen, unser Abt Walther müsse ein schwacher Mann gewesen sein6. Wir
glauben aber dagegen, abgesehen davon, dass in genannter Urkunde nur
Laien als Zeugen auftreten, mit mehr Grund annehmen zu dürfen, dass Abt
Walther II. von Muri nicht mehr am Leben war, und Graf Rudolf und der
Abt von Engelberg aus Anlass der Abtwahl Heinrich’s I. von Remingen, des
Sohnes eines habsburgischen Ministerialen, in Muri zusammenkamen, um
so mehr, als unter den Zeugen ein Heinrich von Remingen, vermuthlich der
Vater des neuen Abtes, erscheint. Indessen preisen unsere Hauschronisten
den Abt Walther II. von Muri als einen Mann, der grosses Ansehen in der

1Staatsarch. Zürich; Regesten von Kappel, Nr. 89, 91.
2Arch. Muri in Aarau; Kurz und Weissenbach, Beitr. I., 135. Feria tertia post Octav. Pentec.

1257 hatte Constanz dem Ritter von Buochs dieses Patronatsrecht abgesprochen (Kurz
u. Weissenb., Beitr. I., 134, 135).

3Murus et Antem. IV., 40; Annales 233; Kurz und Weissenb., Beitr. I., 155.
4Kopp’s hinterlassene Schriften.
5Archiv Muri in Gries.
6Vgl. Versuch, S. 86; Herrgott, Geneal.4., II., 369, 370.
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Nachbarschaft genoss1. Er war es auch, der im Mai 1260 den Leichnam der
durch ihre Milde2 ausgezeichneten Heilwig in Muri einsegnete und daselbst
bestattete3.

Diese hochgeborne Kiburgerin hatte den Herzen ihrer Kinder tiefreligiöse
Grundsätze beigebracht. Die stürmische Jugend und die Beispiele der Zeit
vermochten zwar selbe bei ihrem Sohne Rudolf in den Hintergrund zu drängen;
aber sie äusserten sich in seinem höhern Alter nur um so mächtiger, so
dass die Sage noch heute von seinem religiösen Sinne Vieles zu erzählen
weiss. Gerne weilte er in dem von ihm befestigten (I-110) Bremgarten4. Nicht
unwahrscheinlich klingt es, dass er in den benachbarten Wäldern auf dem
Hasenberge, Albis und im Reppischthale sein Jagdrevier gehabt habe. An
der Reppisch, die bei Dietikon in die Limmat stürzt, soll es gewesen sein, wo
er mitten im Jagdgetümmel ein Glöcklein hörte, dem Klange entgegen ritt
und einen Priester fand, der mit dem Sakristan sich eben anschickte, den
angeschwollenen Wildbach zu überschreiten. Der Graf erkennt sofort, dass
ein Kranker nach dem Himmelsbrode sehnlichst verlange; er steigt vom Pferde,
wirft sich auf die Kniee und betet Jesus im allerheiligsten Altarssakramente
demuthsvoll an. Jetzt erhebt er sich und nöthigt den Priester, sein Pferd zu
besteigen, um trockenen Fusses durch das schäumende Wasser und desto
schneller zum Kranken zu kommen. Dem greisen Priester war des Grafen
Güte sehr willkommen. Als er aber Tags darauf dem Grafen das Pferd dankbar
zurückstellen wollte, erwiderte dieser: „Das sei ferne, dass ich je wieder das
Pferd besteige, welches meinen Schöpfer und Erlöser getragen hat; es sei
künftig Dir und Deinem Nachfolger zum Dienste der Seelsorge gewidmet“5.

Am gleichen Tage noch kam der Graf in das Frauenkloster Fahr6, um eine
ihm verwandte und im hohen Alter stehende Nonne zu besuchen. „Gestern“,
sagte sie, „und heute hast Du Gott versöhnt und ich verkünde Dir und
Deinen Nachkommen für dieses Werk der Frömmigkeit und Opferwilligkeit die
höchste Ehre auf Erden und die Fülle des Reichthums; Freudiges, Glückliches,
Unglaubliches sage ich Dir vorher! Wandle den Pfad, den Du eingeschlagen
und schreite auf demselben unermüdlich vorwärts“7! Wie diese Worte in
Erfüllung gegangen sind, meldet die Weltgeschichte. –

1„Vir magnæ apud vicinos auctoritatis“ (Murus et Antem. IV., 40).
2Herrgott, Geneal. habsb. II., 270, 851.
3Annales, p. 224.
4Arch. Muri in Aarau, M, 2. G, 2.
5Guillimannus, Habsburg, ed. Tigur., p. 93.
6Von Bremgarten 2 ½ Stunden entfernt.
7Heinrich Schodeler, Stadtschreiber in Bremgarten, schrieb obige Sage im 16. Jahrhunderte

nieder und stellte sie auf das Jahr 1271 (vgl. Schodeler’s Chronik in der Staatsbibl. Aarau,
Muri-Handschr.).
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Sechstes Kapitel. Heinrich I., Schenk von Remingen (?
Castel), neunzehnter Abt (1261-?1284).

Heinrich I. von Remingen folgte Walther II. in der Abtwürde zu Muri um das
Jahr 1261. Seine Wahl möchte am 25. oder 26. August d. J. stattgefunden
haben; denn das dürfen (I-111) wir aus der oben angeführten Urkunde vom
25. August 1261 schliessen. Dahin deutet auch eine Notiz, welche P. Meinrad
Bloch in einem Psalmenbuche des Abtes Christoph von Grüt1 entdeckte2,
wornach Heinrich I. 1260 zum Abte ernannt worden sei. Hat dies seine
Richtigkeit, so wäre die Ernennung Heinrich’s zum Abte von Muri etwa im
Herbste geschehen, weil sein Vorgänger, Walther II., noch im August dieses
Jahres handelte3, und die Anwesenheit des Kastvogtes, Rudolf IV., mit seinen
Verwandten, den Grafen Gottfrid und Eberhard von Laufenburg, und mit dem
Abte Walther von Engelberg und mehreren Ministerialen4 am 25. August 1261
zu Muri müsste dann als freundschaftlicher Besuch angesehen werden, wie
dieser Vogt auch einige Jahre später, am 16. Mai 1266, wieder nach Muri
kam und daselbst die Bitte Ritter Heinrich’s von Schönenwerd, dass sein
Sohn, Ritter Johann, ein Einsiedler-Erblehen in Ürinkon und Killwangen
eintauschen dürfe5, gewährte.

Graf Rudolf IV. hatte sich von 1250-1273 zu einem mächtigen Herrn em-
porgearbeitet. Ausser Muri ehrten ihn Luzern, St. Michael in Beromünster
und Murbach als Kastvogt. Seine Vettern in Laufenburg und auf der Kiburg
treten ihm freiwillig oder gezwungen ihre Besitzungen in Willisau, Sempach,
Schwyz, Buochs, Stans, Sarnen, im Argau und Thurgau ab6. In den vielen
Fehden, welche er wegen Abwesenheit des deutschen Reichsoberhauptes
selbst ausfechten musste, war er meistens glücklich, so im Bunde mit der
Stadt Strassburg gegen den dortigen Bischof, dann gegen den Abt von St.
Gallen, von dem er sogar die Vogtei erhielt, und endlich in der Fehde mit dem
Bischofe von Basel. Gerade in das Lager vor den Thoren dieser Stadt schickten
ihm die Kurfürsten von Frankfurt aus (1273) die Krone des deutschen Rei-
ches. Die treuen Freunde und Vasallen Habsburgs waren darüber hocherfreut.
Darunter befand sich auch der Abt Heinrich I. von Muri, der Sohn eines Schen-
ken von Remingen oder Castel7, (I-112) ein Mann von bedeutendem Wissen,

1Dieser reg. von 1549-1564.
2Sie lautet: „Heinricus abbas Mure, anno domini 1260“ (Archiv Muri in Gries A. I. I.).
3S. oben, S. 108.
4Herrgott, Geneal. habsb. II., 371.
5Arch. Kloster Einsiedeln. – Ist Ürinkon oder Ütikon zu lesen (Geschichtsfrd. XLII., S. 121)?
6Kopp, Gesch. II., 2, 595, 596.
7P. Ans. Weissenb. (Eccles., p. 145) und P. Bened. Studer (Murus et Antem, IV., 41) nennen

Abt Heinrich einen Schenk von Castel. Allein die Schenken von Castel sind nie im Herm.-
Nekrol. genannt, während die von Remingen als Wohlthäter und Mitglieder von Muri und
Hermetschwil oft vorkommen, wie am 2. Februar: Gertrudis Rimaggin, s. n. c.; am 2.

140



Heinrich I.

grosser Leutseligkeit und dichterischer Begabung.

Urkundlich begegnet uns Abt Heinrich I. erst am 24. August 1267. Johan-
nes Vicepleban in Sarmenstorf schenkte sein Haus in Bremgarten dem
Cistercienserinnen-Konvente in Frauenthal. Der Wohlthäter hatte kein Siegel
und ersuchte den Abt Heinrich von Muri um dasselbe. Heinrich nahm dann
die Sieglung der Urkunde bereitwillig in Bremgarten vor1. Demselben Kloster
siegelte er am 25. November 1269 eine Urkunde in Maschwanden; denn der
habsburgische Amtmann Ritter Kuno von Villmergen hatte der Abtissin Udel-
hildis seine Güter in Zwillikon bei Affoltern um 4 Mark verkauft2. Zum dritten
Male erweist Abt Heinrich dem besagten Frauenkonvente seinen Liebesdienst
am 29. Dezember 1275. Frau Anna, die Schenkin von Brunegge3, verkaufte
mit Erlaubniss ihres Mannes Hezels, Schenk, und ihres Bruders, Heinrich
von Iberg4, den Hof Hatwile bei Maschwanden um 22 Mark Silber. Die Urkun-
de schmücken vier Siegel, und das erste hievon legte Abt Heinrich von Muri
an; dann siegelten Walther, der Freie von Eschenbach, Heinrich von Iberg
und ihr Gemahl der Schenk von Brunegge5. Die Frauen dieses Gotteshauses
besassen noch immer kein eigenes Siegel, und, weil sie einmal unserm Abte
Heinrich ihr Zutrauen geschenkt hatten, so ersuchten sie ihn zum vierten und
fünften Male um dasselbe. Herr Johannes, Pfarrer in Sarmenstorf, verordnete
in seinem Testamente vom April 1279: seine Güter in Sarmenstorf sollen dem
Kloster Frauenthal zufallen, mit der Bedingung, der Konvent (I-113) wolle
seinen drei Töchtern die Kleider und in Krankheiten die Arzneien zahlen6.
Gleichzeitig gab derselbe Pfarrer „almosenweis“ noch andere Güter dem Kon-
vente in Frauenthal. Das Testament siegelten einzig die zwei Äbte von Muri
und Kappel, ohne Beiziehung von Zeugen; an die Vergabung hingegen, welche
eigentlich schon am 21. Dezember 1276 gemacht worden war, legte mit Abt
Heinrich wieder Walther, der Freie von Eschenbach, sein Siegel an7. Endlich
zum sechsten Male siegelte Abt Heinrich und mit ihm genannter Walther den

März: Johannes dictus de Remigin obiit; 3. April: Anna Rimaggin; 9. Juli: Petrus, sacer-
dos, filius Hartmanni dicti de Rimaggun obiit; 2. Aug.: Erkunfridus, filius Hartmanni dicti
Rimaggun m. n. c. Dann lesen wir von den Rittern Heinrich und Eppo von Remingen, wel-
che am 15. August 1227 als Habsburger Vasallen erscheinen (Herrgott, Geneal. II., 231,
232). Dem Heinrich von Rimingen sind wir in unserer Geschichte mehrmal begegnet –
Remingen ist ein Dorf im Bezirk Brugg, an der Strasse von Rain nach Sulz im Frickthale;
Castel eine Burg zwischen Schinznach und Thalheim, im Bezirk Brugg, worauf ebenfalls
habsburgische Schenken sassen (Herrgott, Geneal. III, Index).

1Arch. Frauenthal; Zapf, Monumenta, p. 142-144. Die Zeugen sind meistens freie Leute:
H.(einrich) von Barro (ohne Ritterwürde), Chuono von Meisterschwanden u. s. w.

2Arch. Frauenthal; Copie im Arch. Muri in Gries A. I. I.
3Bruneck, eine Burg nicht ferne von der Habsburg im heutigen Kt. Aargau.
4Ehemalige Burg in der Pfarrei Inwil.
5Arch. Frauenthal. Zeugen: Heinrich von Iberg, Ritter, und Johann von Iberg u. s. w. Die

Handlung geschah in Mellingen vor dem Hause Peters, des Schultheissen Sohn.
6Arch. Frauenthal; Copie im Arch. Muri in Gries A. I. I.
7Arch. Frauenthal. Zeugen: Ulrich Hospes, Heinrich Ronno, H. Sacrista, Arnold Rethalo,

Rudolph Alant, Werner von Zürich.
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Kaufbrief zweier Matten, welche die Frauen um 9 Pfund am 1. September
1279 von Werner Helstab und seiner Gemahlin Elisabeth erworben hatten1.

Ähnlichen Liebesdienst, wie den Nonnen zu Frauenthal, erwies Abt Heinrich
auch dem Benediktinerstifte im Hofe zu Luzern. Helstab, ein Ritter, hatte dem
Kelleramte dieses Stiftes den Zehenten von seinen Besitzungen in Niederlunk-
hofen vorenthalten. Ein richterlicher Spruch vom 9. Februar 1271 verurtheilte
Helstab, ihn dem Gotteshause zu Luzern gehörig zu entrichten. Der Abt von
Muri steht nicht bloss an der Spitze der Zeugen, sondern bekräftigt auch die
Urkunde mit seinem Siegel2.

Während aber Heinrich I. das Eigen Anderer zu wahren suchte, vernachläs-
sigte er keineswegs das seines Gotteshauses. Die Zusätze des zweiten unter
ihm lebenden Anonymus zu den Aufzeichnungen des ersten Anonymus in den
Acta Murensia lassen erkennen, dass die Ökonomie mit gleichem Fleisse und
Verständnisse im 13. wie im 12. Jahrhunderte geführt wurde3. Sein Besitz
mag nicht unbedeutend gewesen sein; denn im römischen Schatzungsbuche
für die Annaten stand Muri im Jahre 1193 mit 100 Gld. gegenüber von St.
Blasien mit 113, Pfäfers mit 170. St. Gallen mit 200 und Disentis mit 300
Gld.4

Die Verkäufe der Güter in Islikon und Rattlisberg auf dem Albis unter Walther
II. sind ein Beweis der Verbesserung im Haushalte, weil Muri statt derselben
näher und besser gelegene Güter von Ritter Peregrin von Villingen5 und
Burkard von Barre, (I-114) Schultheissen in Bremgarten, kaufte. – Das Lehen
des alten Muri-Eigens Schöntüllon im Dorfe Vispach, Kt. Luzern, gab der
Ritter Hartmann von Büttikon am 24. August 1267 auf und Abt Heinrich
I. überliess es Jakob von Vispach, Bürger in Zoffikon, als Erblehen um 10
Schilling Zins. Abt Heinrich von Muri und Ritter Hartmann siegelten das
Dokument. Am 9. Mai 1285 kam durch Vergabung dieses Gut an St. Urban6.
In Dietikon zwischen Baden und Zürich waren Eigen- und Vogtleute der
Habsburger dem Kloster Muri zinspflichtig. Abt Heinrich I. überliess sie im
Einverständnisse seiner Konventualen am 24. Oktober 1269 dem Kloster
Wettingen um 5 Mütt Kernen jährlichen Zinses, solange nämlich diese Leute
im Dorfe und im Banne Dietikon oder Schlieren sitzen7.

Unliebsam war für unsern Abt der Streit mit dem Gotteshause Seldenau bei
Zürich, und dies um so mehr, weil Verwandte des Kastvogtes, die Habsburger

1Archiv Frauenthal. Die Handlung geschah in Maschwanden. Zeugen: Konrad, der Subprior
von Kappel, Peter und Heinrich, die Konventbrüder in Frauenthal u. s. w.

2Geschichtsfrd. I., 196, 197.
3Solche Zusätze und Ergänzungen bemerkt man Bl. 28 b; Bl. 32 a, b; Bl. 33 a; Bl. 37 a-38

a.
4Muratori, Antiquitates, T. V, 332, 875.
5Wahrscheinlich das Dorf Villingen im Bezirke Brugg.
6Staatsarch, Luzern, ehemals Arch. St. Urban.
7Arch. Muri in Aarau.
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in Laufenburg, ihm gegenüber standen. Am 13. Jänner 1273 musste nämlich
Abt Heinrich I. die Erklärung abgeben, Ritter Peregrin von Villingen1 habe
seine Güter in Bünzen und Boswil, jährlich zu 48 „Stück“2 geschätzt, dem
Gotteshaus Muri verkauft; die Frauen von Seldenau behaupteten aber ihm
gegenüber: mit Zustimmung der Grafen von Laufenburg (Gottfrid, Rudolf und
Eberhard) seien diese Güter von Peregrin, dem Dienstmanne besagter Grafen,
an ihr Kloster geschenkt worden. Die Angelegenheit kam vor ein Schieds-
gericht. In dasselbe wählte jede Partei eine bestimmte Zahl Richter. Muri
ernannte Rüdiger, Kanoniker an der Propstei in Zürich, und dessen leiblichen
Bruder Ulrich, Ritter, wie auch Johannes, genannt von Schönenwerd; die Ab-
tissin von Seldenau erkies Rudolf, Ritter, und dessen Bruders Sohn, Konrad,
Clarona genannt, und Heinrich, mit dem Beinamen Stöiri. Hugo, Propst von
Embrach, und Konrad von Muri, Cantor daselbst, waren die Obmänner dieses
Gerichtes und stellten nachgehends die Urkunde aus. Bevor die Schiedsleute
den Spruch ergehen liessen, bestimmten sie, weil der Handel dunkel und
verworren: die Partei, welche der Entscheidung und nach einem Monate (I-
115) der Mahnung nicht nachkomme, habe den Handel verloren und zahle
zwanzig Mark Silber. Das Urtheil lautete: Der Streit hat mit diesem Tage (13.
Jänner) ein Ende; die Klosterfrauen von Seidenau geben den Ritter Peregrin
von Villingen sammt dem Rechte, welches sie auf dessen Person oder Güter
zu haben glauben, dem Abte Heinrich von Muri zu Ehren des hl. Martin auf3,
-- was sofort erfolgte; Ritter Peregrin hingegen ist bezüglich der Verfügung
über seine Rechte und Güter mit Ausnahme der von Bünzen und Boswil,
welche er wirklich veräussert hatte, frei gegenüber den zwei Klöstern Muri
und Seldenau; Muri gibt jedoch zum Ausgleich einer wirklich bestehenden
Abtretung und Schenkung dem Kloster Seldenau innerhalb eines Monats ein
lediges Gut nach der Schiedsleute Gutachten und zahlt, solange Peregrin lebt,
jährlich 21 Stück. Nach dessen Tode darf Muri das als Pfand hingegebene
Gut entweder austauschen oder um eine von den Richtern bestimmte Summe
loskaufen. Die Giltigkeit dieses Spruches ist an die Zustimmung des Bischofes
von Constanz, an die des Dompropstes Rudolf in Basel und an die der Grafen
in Laufenburg gebunden. Seldenau anerkannte den Spruch am 1. Februar4,
und der Bischof von Constanz bekräftigte denselben auf die Bitte der Äbte

1Neben dem Villingen im Bez. Brugg, Kt. Aargau, war auch ein Villingen bei Affoltern, Kt.
Zürich (Geschichtsfrd. XXV., 118).

2„Stuck“ (frustrum tritici), ein Kornmass für Bodenzinse. Laut Tagsatzungsabschied vom
Jahre 1639 wurden 1 Mütt Kernen, 11 ½ Mütt Roggen und 1 Malter Hafer, jedes für 1
„Stuck“ gerechnet (Argovia XI., 887).

3Daraus geht hervor, Ritter Peregrin habe sich nach Seldenau verpfründet und hiefür die
schon veräusserten Güter in Bünzen und Boswil nebst andern diesem Kloster angewie-
sen, wogegen sich die Frauen verpflichteten, für seine geistigen und leiblichen Bedürfnis-
se sein Leben lang zu sorgen.

4Staatsarch. Zürich; Zapf, Monum. anecdot., p. 155. Siegler: Abt Heinrich von Wettingcn,
die Abtissin und die zwei Obmänner.
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von Muri und Wettingen1 (vom 3. Februar) am 20. Juni gleichen Jahres. Das
Urtheil erging in der Propstei in Zürich2.

Friedlicher war der Handel zwischen Muri und Kappel am 21. August 1279.
Letzteres Kloster schuldete unserem Konvente 10 Mütt Kernen jährlichen
Zinses und löste seine Verpflichtung mit 16 Mark Silber3. – Das folgende Jahr
tauschten am 5. Oktober Muri und die Abtissin von Frauenmünster in Zürich
Güter in Birmenstorf und Adliswil am Albis. Das Gut in Birmenstorf, das in
den Tausch kam, hatte Ritter Johannes von Schönenwerd als Erblehen der
Frauen in Zürich inne4. Die Verhandlung geschah in Muri. Der Zins besagten
(I-116) Gutes, die „Güpf“ genannt, gehörte nach Muri, und Abt Heinrich I.
hatte denselben vor zwei Jahren (13. Februar 1278) als „Leibgeding“ der
Anna5, Gemahlin des Ritters von Schönenwerd, schenkungsweise angewiesen.
Dieses blieb der Anna; allein das Lehen von der „Güpf“ in Birmenstorf gab
Ritter Johannes auf6 und erhielt statt dessen das Lehen jenes auf Muri
übergegangenen Gutes in Adlischwil (20. Sept. 1280)7.

Angedeutete Urkunden geben klar zu verstehen, dass Muri zum Hause der
Edlen von Schönenwerd8 wie auch anderer Ritter der Umgebung in guten
Verhältnissen stand, und dass Abt Heinrich I. Ehre und Ansehen bei densel-
ben genoss. – Die Jahrzeiten, die unter seiner Regierung gestiftet, und die
Vergabungen, welche damals an unser Gotteshaus gemacht wurden, lassen
auf eine gute Disciplin im Konvente und auf eine würdevolle Abhaltung des
Gottesdienstes schliessen.

Der Priester Arnold, früher Leutpriester in Gersau, später Vicepleban zu
Muri, vergabte ein Rebgut in Bellinchon9, und verordnete hiefür in unserm
Gotteshaus einen Jahrtag. Abt Heinrich I. bekräftigte die Stiftung mit seinem
Siegel am 8. Februar 127510. – Heinrich von Wangen, der in diesen Zeiten
öfters als Zeuge auftritt, vergabt am 1. März 1279, mit Einwilligung seiner
Gemahlin Adelheidis, seinen Hof „Andermatten“ in Schongau nebst Zehenten

1Zapf, Monum., p. 156.
2Staatsarch. Zürich; Zapf, Monnm., p. 149-152. Siegler: Hugo, Propst von Embrach; Meis-

ter Konrad, Sänger (Cantor) in Zürich; Heinrich Abt von Muri; der Abt von Wettingen und
die Abtissin von Seldenau.

3Maier v. Knonau, Regesten von Kappel, Nr. 115; Georg von Wyss, Abtei Zürich, Urk. S.
236-237.

4Zapf, Monum., p. 169. Zeugen: Walther von Eschenbach, Edler; Hartmann von Büttikon;
H.(einrich) von Wangen; Johannes von Rotenburg und Heinrich von Iberg, Ritter und die
Räthe der Stadt Zürich.

5Anna war eine Tochter des Ritters Bernher von Wile, der urkundlich am 9. Dezember 1260
erscheint, von Niederwil herstammte und in Bremgarten wohnte.

6Zapf, Monumenta, p. 161, 162; Georg von Wyss, die Abtei von Zürich, Urkunden.
7Daselbst.
8Ihre Burg stand in den heutigen Wäldern von Dietikon, Kanton Zürich.
9Bellingen im Markgrafenland am Rhein. Dieser Jahrtag wurde am 23. November als „An-

nivers. de Bellikon“ bis 1885 gehalten.
10Arch. Muri in Aarau; Kurz und Weissenbach, Beitr. I., 136.
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in Remerswil und Gundeldingen. Den Hof hatte er bis dahin zum Erblehen
von Muri besessen. Dem Konvente machte er die Abhaltung eines Jahrtages
für sich und seine Angehörigen, eine Almosenspende an die Armen und eine
Weinaustheilung an Hilfsbedürftige in der Woche des Jahrtages zur Pflicht.
Er behält jedoch sich und seinen Erben die Vogtei in Rüti, in Boswil und in
Lutingen vor, ohne daselbst „Gewalt“, d. h, den Blutbann zu besitzen. Aus
dem Speicher in Muri wird ihm und seinen Erben dafür ein Viertel Hafer
verabreicht1.

(I-117) Obigen zwei Wohlthätern stellte sich die Stifterfamilie auf der Habsburg
an die Seite. Auf dem Friedhofe zu Bremgarten geschah am 5. Juni 1279 die
Verbriefung wegen dreier Huben in Waltenschwil, damals zur Pfarrei Boswil
gehörend2. Die Huben besass ehemals Hitter Arnold von Waltenschwil. Graf
Albrecht IV. von Habsburg, gestorben im Oriente um das Jahr 1241, hatte
sie gekauft und hievon zwei Drittheile an Muri und eines an Hermetschwil
gegeben. Weil aber dem Ritter von Hohenfels3 diese Güter um 24 Mark zum
Pfande gesetzt waren, so löste Burkard von Barre, Schultheiss in Bremgarten,
nachgehends diese Summe mit dem Beding, dass er mit seiner Gemahlin
und seinen Kindern von besagten Gütern auf Lebzeiten einen Jahreszins
geniesse. Nach Burkard’s Tode traten seine Wittwe Gertrud und der Sohn
Jakob in diesen Genuss ein; zugleich verkauften sie an Abt Heinrich I. zwei
Schupossen um zwei Pfund Pfennig und traten die Mühle in Waltenschwil,
ein Erblehen des Klosters, dem Abte mit allen Rechten um 10 Pfund Pfennig
ab, die Vogteirechte über die Huben und Mühle ausgenommen, wofür dem
Sohne und seinen Nachkommen jährlich aus dem Speicher zu Muri ein Mütt
Hafer bezahlt wurde4.

Unvergesslich bleibt den Mitgliedern von Muri Ritter Heinrich von Remingen5.
Er schenkte nach Angabe P. Anselm Weissenbach’s viele Güter an das Kloster
Muri, starb 1283 und wurde daselbst beerdigt.

Nicht lange, so folgte ihm in das Grab der vielgeachtete Abt Heinrich I. Die
letzte Zeit seines Lebens trübte noch ein Streithandel wegen „Holzhau“ im
Walde Bannegg, in der Pfarrei Thalwil. Der Handel wurde gütlich beigelegt (30.
April 1283). Die gemachten Bestimmungen für weitere Waldbenutzung sind

1Arch. Muri in Aarau; P. Aug. Stöcklin, Misc. in Gries; Kopp, Gesch. II., 2, 479; Kurz und
Weissenb., Beitr. I., 136 (irrig 1270). Siegler: Rudolf, Bischof von Constanz, Abt Heinrich
I. und Ritter Heinrich. Beide Urkunden, von 1275 und 1279, sind in Muri ausgestellt.
– Die Wein- und Almosenspendung unterblieb unter Abt Singeisen mit bischöflicher Er-
laubniss, der Jahrtag (am 18. Februar) mit päpstlicher Dispens 1885.

2Ob diese Urkunde einen Streit löse, wie Th. von Liebenau meint (Adler, Jahrg. XIII.), oder
eine friedliche Vereinbarung sei, möge das Publikum entscheiden (vgl. Vorwort).

3Hohenfels, eine Burg in Pfalz-Neuburg an der Donau.
4Herrgott, Geneal. III., 487, 488 (von den Zeugen fehlt H. Pellifice; statt „D.“ prepositus steht

„R.“); Kopp, Vindiciæ Actorum (dieselben Fehler); Kurz und Weissenbach, Beitr. I., 21-24;
Quellen zur Schweizer Gesch. III., Kloster Muri, S. 130-133.

5Annales, p. 252.
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(I-118) kurz und bündig und können ebenbürtig den heutigen Forstgesetzen
an die Seite gestellt werden1.

Wir haben bereits gesagt, dass Abt Heinrich I. dichterisch begabt gewesen sei.
Als Beweis hiefür erwähnen wir vorläufig (später Mehreres), dass sein Name
in der „Manessischen Sammlung der Dichter aus Schwaben“ Aufnahme fand,
dem zugleich der Wappenschild beigegeben ist2. Abt Heinrich erscheint in der
Zeichnung als bartloser Mönch in der schwarzen Benediktinerkleidung mit
entblösstem und tonsurirtem Haupte; in der Hand trägt er einen goldenen
Hirtenstab, vor ihm erscheint ein anderer bartloser Mönch, in einer Stellung,
um gerade ein Gedicht vorzutragen. Die Inschrift, welche sich vorfindet,
verbreitet Licht über die Vorstellung; sie lautet: „Her Heinrich von der Mure“3.
Von ihm kennen wir bis anhin nur das „Morale carmen“ bei Breitinger4.

Der Tod ereilte diesen Abt am 14. Mai, wahrscheinlich 1284. Das
Hermetschwiler-Nekrologium hat ihn am besagten Tage in Majuskel-
schrift. P. Fridolin Kopp preist ihn als einen wahren Menschenfreund, der
durch seine Leutseligkeit die Herzen Aller gewann5.

Siebentes Kapitel. Adalbert (Albert) I., zwanzigster
Abt (1284-?1298).

Die Abstammung Adalbert’s oder Albert’s6 ist bisher nicht erfragt worden. Wir
begegnen ihm das erste Mal 1285. Leider hat die Urkunde weder Tag noch
Monat7. Abt Albert erweist nämlich dem Deutschordensbruder R. Kuochli von
Freiburg, (I-119) Comthur in Hitzkirch, die Freundlichkeit, einen Lebensbrief
zu besiegeln und nennt sich darin „Abt Albert“ von Muri. Das gleiche Jahr,
am 13. Dezember, übt er einen Liebesdienst dem Kloster Frauenthal aus.
Johannes, der ehemalige Leutpriester in Sarmenstorf, pastorirte damals als
Rektor in Wädenschwil am Zürichersee. Abtissin und Konvent zu Frauenthal

1Arch. Muri in Aarau; Copie im Arch. Muri in Gries A. I. I.
2Das Feld dieses Wappenschildes ist roth mit schwarzem Querbande von rechts nach links

und drei goldenen Sternen in diesem.
3Mittheil. von Dr. Hermann von Liebenau.
4Breitinger und Bodmer, Zürich, 4°, 1748, S. 36, 37. Ob in dieser Manessischen

Mannscripten-Sammlung zu Paris, Nr. 7266, noch fernere Gedichte von Abt Heinrich
I. eingeschrieben sind, ist uns nicht zur Kenntniss gekommen. Die vorgenannte Lieder-
handschrift, die seit dem dreissigjährigen Kriege in Paris lag, kam 1888 wieder in die
Bibliothek von Heidelberg zurück (Kathol. Bewegung, 1888, VII., 102 und 103).

5Murus et Antem. IV., 41-43.
6Sein Siegel trägt die Inschrift: „S. ALBERTI ABBATIS MVRENSIS“ (Geschichtsfrd. XX., S.

309). Der Name Adalbert wurde im 12. und 13. Jahrhundert Adelberctus, Adelbertus,
Albertus oder Alberctus geschrieben.

7Staatsarch. Stuttgart.
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liessen seine Vergabungen eines Hauses und Gartens in Bremgarten und
eines Gutes in Sannenstorf neuerdings verbriefen, indem sie die Verpflich-
tung auf sich nahmen, der ehemaligen Gattin des Gebers den ausgesetzten
Nutzniessungszins getreulich zu entrichten und nach dem Tode der Eltern
für die leiblichen Bedürfnisse der drei Töchter in gesunden und kranken
Tagen nach Möglichkeit zu sorgen. Zugleich wird in dieser Urkunde bestimmt:
sollte Frauenthal seine Bestimmungen nicht erfüllen, so fallen die Güter dem
Kloster Kappel zu. Neben Albert, Abt von Muri, siegeln auch der Abt von
Kappel, die Abtissin von Frauenthal und der Pfarrrektor Johannes1.

Wieder erscheint dieser Abt am 25. Februar 1288, indem er als Grundherr
den Gebrüdern Heinrich und Walther Gürtler in Aarau2 gestattete, ihre Erble-
bensgüter in Kulm an Johannes von Seon3, Bürger in Aarau, um 29 Pfund
Denare zu verkaufen. Der Käufer musste am St. Martinstage ein Pfund Pfeffer
nach Muri entrichten4.

Die Streitigkeiten Muri’s mit Ritter Rudolf von Barre, wohnhaft in Bremgarten,
wegen Besitz und Rechte in Aristau begannen 1285 und dauerten bis 13085.
Der erste Spruch in dieser Angelegenheit erging am 30. August 12856 in Muri-
Egg von den Rittern Ludwig von Liebegg und Konrad von Heidegg. (I-120)
Beide Parteien mussten den gewählten Schiedsleuten 20 Mark für Achtung
des Spruches als Pfand setzen. Das Urtheil lautete: Rudolf von Barre erstattet
die dem Gotteshause unrechtmässig entzogenen Zehenten und Primizien,
die Wälder, „der Schorren und das Eichholz“ sind dem Ritter gänzlich ab-
und dem Kloster zugesprochen; die Gerichte und der Bann im Dorfe Aristau
werden dem Gotteshause vermöge Verjährung zuerkannt; auf dem Gebiete
des Otto von Aristau habe Ritter Rudolf kein Hecht, weil Otto durch beeidigte
Zeugen nachwies, dass er vor der gewaltsamen Vertreibung7 den Besitz als
verjährtes Erblehen inne gehabt habe; auch von der Kalklieferung, welche der
Ritter vermöge Zusage des ehemaligen Kellners Reingerus8 ansprach, wird das

1Arch. Frauenthal; Geschichtsfreund III., 141-143.
2Im Jahre 1270 kommen mehrere Gürtler in Aarau (Argovia XI., 6) vor.
3Argovia XI., 6.
4Arch. Hallwil; Copie in Gries. Zeugen: Johann von Büttikon, Kanoniker in Zoffingen; H.,

notarius noster, plebanus in Urtichon; Heinrich, Incurat in Beinwil; dann folgen Kon-
ventualen von Muri; C., custos; Wernherus, cellerarius; Wernherus de Mure; Ulricus de
Bilstein, monachi et sacerdotes; Wernherus, minister (Amtmann) noster; Ulricus, dictus
Stenze; C., nemorarius (Förster); Johannes von Endfeld; Heinrich, genannt Sumir.

5Kurz und Weissenb. Beitr. I., 434-440.
6Kurz und Weissenb. (Beitr. I., S. 438) haben unrichtig das Jahr 1288 und die Indiktion

XII. Das Original (Arch. Muri in Aarau 9, III. D, 1) hat Indict. XIII.; aber sonderbar genug,
zwischen L. und den folgenden drei „X“ ist „I“ eingeschoben (MCCLIXXXV). Dr. Watten-
bach, Professor in Berlin, erklärte, dieses „I“ sei unabsichtlich geschrieben worden, daher
müsse 1285 gelesen werden (gefäll. Mitth.).

7„ante eiectionem violentam”. Wann diese gewaltsame Vertreibung stattfand, ist nicht be-
kannt.

8Ein Reingerus von Vispach, Mönch in Muri, stiftete einen Jahrtag (Acta Mur., Bl. 32 a).
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Kloster befreit; was von der Vogtei in Türmelon über eine Mark Silber bisher
bezogen wurde, müsse dem Gotteshause ersetzt werden. Von den Gütern zu
Lutingen wird dem Ritter nur die Hälfte zugesprochen, weil er nicht beweisen
konnte, dass er schon drei Theile, bevor er den dritten Theil dieser Güter
vom Kloster empfing, inne gehabt habe; zwei Schupossen werden von der
Zahlung zweier Mütt Hafer, die sein Bruder Burkard, gewesener Schultheiss
in Bremgarten, wegen der Vogtei erhalten habe, befreit, und so wird auch
Türmolon frei von jeder Advokatie erklärt; Rudolf ersetze auch das unter dem
Namen der Vogtei von den Leuten des Klosters in Butwil und Geltwil über
fünf Mark Silber eingetriebene Geld1.

Diese Urkunde wirft ein grelles Licht auf die vorher gegangenen Jahrzehnte.
Kleine Machthaber, Ritter u. s. w., gebrauchten mit Vorliebe die Vogtei, um
an Zinsleuten oder Gotteshäusern Erpressungen und Ungerechtigkeiten zu
üben. Ähnliche Handlungen erlaubte sich Walther von Eschenbach, Freier
und Ritter. Dieser gesteht am 28. August 1264 urkundlich, er sei von der
Frau Abtissin in Zürich verklagt worden, dass er und sein Vater die Frau-
münstergotteshausleute in Boswil wegen der Steuer übernutzt habe, und
trifft nun nach Rath seines Beichtvaters, Bruder Konrad’s, des Lehrmeisters
in Freiburg, im Kellenhofe zu Boswil mit den geschädigten (I-121) Leuten das
Uebereinkommen, jährlich nicht mehr als 60 Mütt Kernen (immerhin noch
ein bedeutender Vogtzins!) von ihnen zu fordern2.

Doch warum schritt der Kastvogt von Muri, Graf Rudolf IV. von Habsburg,
gegen die Ritter Rudolf und Burkard von Barre, die Bedrücker seines schutz-
befohlenen Klosters, nicht sofort ein? – Beide mögen Günstlinge des Grafen
gewesen sein, in deren Nähe er sich oft und gerne aufhielt, und daher wagte
Muri entweder keine Klage zu erheben oder selbe wurde einfach zurückgewie-
sen. Ersteres möchte aus dem hervorleuchten, weil unter Abt Heinrich I., der
dem Hause Habsburg vermöge der Abstammung verbunden war, der Streit
ruhte, während er unter seinem Nachfolger, Albert I., sogleich den Anfang
nahm.

Indessen müssen wir dem Gerechtigkeitssinne der zwei oben angeführten
Spruchleute, der Ritter von Liebegg3 und Heidegg, jedes Lob spenden.

Die letzte uns bekannte Handlung des Abtes Albert ist die Überlassung eines
Erblehens mehrerer Muri-Güter im Reussthale am 28. Juli 1297 an das
Frauenkloster Gnadenthal. Der jährliche Zins hiefür musste entweder in

1Siegler dieser Urkunde: die zwei Schiedsrichter; Zeugen: Ar., Pleban der Pfarrkirche in Mu-
ri; H., Notar von Muri; Hildbold von Heidegg und Arnold von Liebegg, Ritter; Bertold von
Wile, Bürger in Bremgarten; Wernher, Fürsprech in Baden; C. von Wilpisberg; Burkard
von Krenkingen, genannt Vögtli; H., genannt Gebhard; H., Sohn des Schmid von „villa“ (?
Wili bei Muri).

2Georg v. Wyss, antiquar. Gesellschaft, Bd. VIII., 176.
3Ludw. von Liebegga erscheint das erste Mal am 16. Juni 1254 (Kopp, Gesch. II., 2, 433)

und später vielmal.
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Mellingen im Dorfe1 oder anderswo entrichtet werden. Abt Albert siegelt die
Urkunde2.

Die Stellung dieses Abtes zum Landesbischof Rudolf gibt uns die am 19.
Oktober 1289 in Constanz abgehaltene Synode zu erkennen. Diese gab der
bischöflichen Bestimmung wegen Zahlung der Zehentquart ihren Beifall.
Von den zur Synode einberufenen Benediktiner-Äbten des Bisthums waren
34 erschienen, und besiegelten eine besondere wegen dieser Angelegenheit
ausgestellte Urkunde. Das vierzehnte Siegel ist das unseres Abtes Albert3. Weil
die Klöster St. Gallen und (I-122) Reichenau, wie auch die des Cistercienser-
und Prediger-Ordens nicht berufen wurden, so können diese als exempt, die
einberufenen aber als nicht-exempt angesehen werden.

In die Tage der Regierung unseres Abtes Albert I. fällt auch der Tod König
Rudolf’s I., der am 15. Juli 1291 zu Speier verschied. Uns liegt kein Beweis vor,
dass Rudolf als deutscher König je nach Muri gekommen oder seinem Haus-
stifte eine besondere Gnade erwiesen hätte4. Jedoch seine Söhne, Albrecht,
Hartmann und Rudolf, vertraten treulich seine Stelle; namentlich letzterer,
der häufig auf der Kiburg sass5. Die Urkunde vom 5. Juni 1279 wegen der von
Albert IV. an Muri und Hermetschwil vergabten Hüter wurde auf dem Friedhof
zu Bremgarten von Albrecht und Hartmann, als Grafen von Habsburg und
Kiburg, besiegelt6. Indessen freute sich Muri, wenn König Rudolf I. andern,
ihm nahegelegenen Klöstern Gnaden und Wohlthaten zu Theil werden liess7.
Im Hermetschwiler-Nekrologium ist der Name König Rudolf’s I. nicht zu lesen;

1Man unterschied Mellingen-Dorf und Mellingen-Stadt.
2Staatsarch. Aarau, Abtheil. Wettingen-Gnadenthal; Argovia, Jahrgang 1861, S. 187. - Aus

dieser Zeit liegen im Arch. Muri in Aarau noch zwei Urk.: a) Verkauf eines Gutes zu
Winterswil bei Muri durch Grafen Ludwig von Honberg an die Comthurei in Hohenrein,
am 28. Febr. 1287; b) Verkauf des Gutes Goldbach in Lunkhofen durch Ritter Lüthold
Brüohüet in Zürich an die Abtei daselbst, am 13. Jan. 1295. Genannte Güter werden
später nebst den zwei Urkunden nach Muri gekommen sein.

3Neugart, episcop. Constant. II., p. 660, 661. Die vor Muri genannten Klöster sind: Ein-
siedeln, Rheinau, St. Blasien, Schaffhausen, Stein, St. Trutpert, St. Peter, Engelberg,
Weingarten, Zwiefalten, Blaubeuren, St. Georg, dann Muri u, s. w.

4Möglich wäre es, dass er Muri das eine oder andere Mal auf seiner Reise berührt hätte.
Im Juli 1275 weilte er in Zürich und im Oktober d. J. kam er mit Papst Gregor X. in
Lausanne zusammen; am 9. Mai 1282 war er auf der Kiburg, am 13. Mai (?) 1287 in
Bremgarten (Weissenb., Schulber. 1851, S. 50); am 1. September 1288 in Bern; am 9.
Februar 1291 zu Baden (Damberger, Synchron. Gesch. XI. Bd.).

5Herrgott, Geneal. h. III., 530, 536.
6Quellen zur Schweizer Gesch. III., 132.
7Pfäfers erhielt 1282 königliche Lehen (Herrgott, Geneal. III., 508); dem Kloster St. Katha-

rinenthal befreite er sein Haus in Diessenhofen von der Steuerlast (l. c., p. 528); Wettin-
gen gestattete er einen vortheilhaften Gütertausch (l. c., p. 455); Engelberg erhielt einen
Schirmbrief (l. c., p. 440); dem Kloster Einsiedeln bestätigte er 1274 die Reichsunmittel-
barkeit (l. c., p. 442), und Fraumünster in Zürich bekam von ihm den Reichsschutz für
seine Lehen und Regalien (l. c., p. 441).
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dagegen steht seine Gemahlin Anna, vor der Krönung Gertrud genannt1, auf
dem 16. Februar in zweiter Spalte, mit den Worten: „Anna, regina Romanorum
obiit“ (Anna, römische Königin starb). Eine jüngere Hand schrieb unterhalb:
„Hæec Anna de Hayerloch Regina Romanorum, Rudolphi Habsburgici regis
uxor, obiit anno 1281, sepulta Basileæ“ (diese Anna von Haigerloch, römische
Königin, Gemahlin König Rudolf’s von Habsburg, verschied 1281 und ist in
Basel begraben)2. Ohne Zweifel erfreute sie während ihres Aufenthaltes in
Bremgarten das nahe gelegene Kloster Hermetschwil (I-123) mit reichlichen
Gaben. König Rudolf verlangte ausdrücklich, seine verstorbene Gattin feierlich
zu bestatten. Bischof Heinrich von Basel lud daher die Geistlichkeit von Nahe
und Ferne ein. Es erschienen zwölfhundert Weltpriester und Ordensleute, die
mit brennenden Kerzen den Leichenzug in die Domkirche begleiteten. Die
feierliche Beisetzung erfolgte am 20. März 1281. Abt Albert von Muri hat
hiebei mit seinen Mönchen sicher nicht gefehlt. Nach zehn Jahren sank auch
der König in die Kaisergruft zu Speier. Im Osten wie im Süden erhoben sich
viele Feinde. Sein Sohn Albrecht beschwichtigte wohl im Osten die erregten
Gemüther, jedoch nicht so leicht in den Stammlanden. Die drei Waldstätten,
Uri, Schwyz und Unterwalden, schlossen schon 15 Tage nach König Rudolfs
Tode ihren Bund in Brunnen, denen sich bald die Stadt Zürich anschloss3.
Selbst der Bischof von Constanz, Rudolf, ein Habsburg-Laufenburger, der
Abt von St. Gallen, der Graf Amadeus von Savoyen und viele Andere erhoben
sich wider Albrecht und seine Brüder4. Ritter Hartmann von Baldegg trat mit
Kraft in den obern Landen für die Habsburger auf und nahm der Comthurei
Hohenrain, die mit dem Bischof Rudolf conspirirt haben mag, 13 Malter Korn
und 6 Rinder hinweg5. Endlich erschien Albrecht selbst und demüthigte die
Züricher, den Bischof von Constanz, den Abt von St. Gallen und die Ber-
ner und empfing die Huldigung in Luzern6. Die kleinen Treffen, die geliefert
wurden, brachten Land und Leute in Schaden. Zwar sagt keine Urkunde
insbesondere, was Muri in diesen Wirren gelitten; allein im Sühnebrief, den
Herzog Albrecht für seinen Neffen Herzog Johannes am 28. August 1292 mit
den Zürichern auswechselte, ist im ersten Artikel ausgesprochen: „Jeder Theil
soll den Schaden an sich selbst haben; so aber die Klöster in den Herzogen
Landen etwas Ansprache an die Bürger von Zürich hätten, wegen empfange-
nen Schadens, soll sie Herzog Albrecht zufrieden stellen“. Ob Beschwerden
von irgend einem Kloster wirklich erhoben wurden, ist uns nicht bekannt.

Eben genannter Herzog hatte als der Älteste der Habsburger die Kastvogtei

1Kopp, Gesch. der eidg. Bünde I., 1, 378 ff.
2Ähnlich hat das Kalendarium Necrologicum Basileense XIV. Kal. Martii (16. Febr.) ad an-

num 1281: „Illustris Anna Romanorum Regina apud Wienneam obiit, que sepulta est in
choro nostro iuxta altare beati Matthiæ apostoli“ (Bœhmer, Fontes IV., p. 145).

3Geschichtsfrd. VI., 3-9.
4Kopp, Gesch. III., 1, 1 ff.
5Theod. v. Liebenau, Gesch. der Ritter von Baldegg, S. 42, 43.
6Theod. von Liebenau, Gesch. der Ritter v. B., S. 30 ff.
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Muri’s in den Händen. Nach Niederwerfung seiner Hausfeinde rückte er wider
den machtlosen König Adolf von Nassau in’s Feld und wurde nach dessen
Erschlagung 1298 deutscher König.

Die politischen Bewegungen damaliger Zeit gingen tief in die Schichten des
Volkes hinab und hatten innerhalb weniger (I-124) Jahre bedeutende Verän-
derungen im socialen Leben und in den Rechtsverhältnissen zur Folge. Freie
Leute aus mehreren Gemeinden (communitates) verbinden sich zu einer politi-
schen Gesammtgemeinschaft (universitas) mit einer gemeinsamen Vertretung
und einem gemeinsamen Siegel (Landessiegel)1. Die Städte erstarken, wählen
ihre Rathsherren und ihre Bürgermeister2 und gehen mit andern Städten
Verbindungen ein; die alten Gaue verlieren sich und zerfallen in kleinere
Herrschaften, in Ämter (Officia) und Twinge oder Banne; die Ritter werden
entweder von den Städten besiegt3 oder von ihnen als Bürger aufgenommen.
Ausser den Grafen sitzen jetzt öfters die Ritter zu Gerichte und siegeln; nebst
den Bischöfen geben den öffentlichen Urkunden auch die Äbte und Pröpste
ihre Siegel bei; als Zeugen schliessen sich nun der Geistlichkeit freie Leute an.
In Muri folgen unmittelbar nach den Konventualen die ersten Beamten des
Gotteshauses, und zwar nicht mehr der Maier (villicus), sondern der Amtmann
(Ammann, Minister), welcher als solcher bis zur französischen Revolution
blieb ; diesem folgt der Förster (nemorarius)4.

Die St. Martinsleute und die übrige Landbevölkerung lebten unter dem
Krummstabe der Äbte von Muri im 13. Jahrhunderte ruhig und zufrieden.
Klagen wegen Bedrückung oder Vernachlässigung ihrer geistigen und leibli-
chen Bedürfnisse sind uns keine zur Kenntniss gekommen; wohl aber haben
wir in Erfahrung gebracht, dass unser Gotteshaus dem Volke gegen unge-
rechte oder zu hochgestellte Vogtsteuer, welche der Adel forderte, Schutz und
Hilfe gewährte5. Bald mehrten sich die freien Bauern durch Mithilfe der Klös-
ter, gelangten zu Ansehen und traten nicht selten an die Stelle des allmälig
verschwindenden Landadels.

Mitten in diesen politischen Bewegungen fand Albert von Muri, am 13. Sep-
tember 12986, sein Lebensende.

Wenden wir uns jetzt in das Innere des Klosters und betrachten wir das Leben
und Wirken der Religiosen im 12. und 13. Jahrhunderte.

1Kopp, Gesch. II., 2, 207 ff.; daselbst S. 256; daselbst, S. 323 ff.
2Luzern setzte 1297 einen Bürgermeister an die Spitze des Gemeindewesens (Kopp, Ge-

schichte II., 2, 241); Bern erneuerte dasselbe Jahr seinen alten Bund mit der Stadt Biel
(l. c.).

3So von den Bernern am Donnerbühel 1298.
4S. oben, S. 119, Anm. 4.
5S. oben, S. 120, 121.
6Murus et Antem. IV., 43-45. Im Hermetschw. Nekrologium liest. man am 12. Sept.: „Alber-

tus noster abbas obiit“.
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Achtes Kapitel. Leben und Wirken der Muri-Religiosen
im 12. und 13. Jahrhunderte.

(I-125) Näherte sich der Wanderer im 13. Jahrhunderte dem Kloster Muri, so
mochte er wohl glauben, eher in eine Burg, als in ein Gotteshaus einzutreten.
Die Urkunde vom 1. März 12791 hat nämlich den Ausdruck „in der Burg des
Klosters“. Weil in einem spätem Aktenstücke von einem Walle oder Graben
(„vallum“), der sich auf der westlichen Seite um das Kloster zog, die Rede ist,
so müssen die Worte „in arce monasterii“ in dem Sinne „burgartiges Klos-
ter“ verstanden werden, indem von einer besondern Burg, die Muri damals
besessen hätte, nicht die geringste Andeutung vorhanden. Der südwestli-
che Thurm der Klosterkirche, der zufolge der gekuppelten Rundbogenfenster
und der hohen und schmalen Rundbogenblenden aus dem 13. Jahrhundert
stammt, sagt uns heute noch, dass die rings um ihn aufgerichteten Gebäude
eine entsprechende Grösse, Ausdehnung und Ansehnlichkeit gehabt haben
werden. Wer aber zu jenen Zeiten innerhalb der Einfriedungsmauern trat,
hörte nicht Waffengeklirr, sondern das erhebende Chorgebet ruhig bei ein-
ander lebender Benediktiner, die ihren Wahlspruch: „Ora et labora“ (bete
und arbeite), nach Kräften zu verwirklichen suchten. Muri war noch immer
mit der Congregation von Hirschau und St. Blasien, die Cluny’s Satzungen
befolgte und sich über fast ganz Deutschland ausgedehnt hatte, verbunden.
Diese Congregation entfaltete ihre Wirksamkeit am schönsten im 12. Jahrhun-
derte2. Ihre Mitglieder unterschieden sich von den Cisterciensern durch die
schwarze Kleidung, während diese eine weisse Kutte mit gefärbtem Scapuliere
annahmen3. Allein schon im 13. Jahrhunderte schwand die Disciplin der
Congregation in Deutschland. Die politischen Wirren daselbst wie auch in Ita-
lien übten auf die Benediktinerklöster einen verderblichen Einfluss. Hirschau
und St. Blasien waren aus ihren Rollen gefallen und mussten vor dem neu
aufstrebenden Fulda zurücktreten. Abt Heinrich von Fulda erliess daher 1292
an die deutschen und französischen Benediktinerklöster ein Rundschreiben,
worin er die Äbte zu einer Generalversammlung einlud. Das Schreiben beklagt
zugleich (I-126) den Verfall des ehemals hochgeachteten Ordens, den mehrere
Abgeordnete aus Rom bisher umsonst durch Wort und Schrift zu heben ver-
sucht hätten. Schon als Primas der deutschen und gallischen Benediktiner4

fühlte sich Abt Heinrich verpflichtet, die Äbte, oder wenn Klöster keinen Abt

1S. oben, S. 116.
2Mauriz van der Meer, Tractatus de Congregationibus (Arch. in Gries); Gerbert, hist. nigræ

silvæ I., 380 ff.
3Gerbert, hist. n. s. I., 344.
4Der Abt von Fulda erhielt diese Würde als Primas durch Germanien, Gallien und Arelat

im Jahre 968 (Freiburger Kirchenlexikon, II. Aufl., 4. Bd., S. 2105, Fulda). Dieses Recht,
Generakversammlungen auszuschreiben und denselben zu präsidiren, werden die Äbte
von Fulda auch in den Zeiten des hl. Wilhelm behauptet haben.
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haben, deren Prioren um sich zu versammeln; dann gibt er noch als Grund
dieser Einladung einen Concilienbeschluss an, der verlangt, dass alle drei
Jahre in den einzelnen Provinzen solche Generalkapitel abgehalten werden.
Die deutschen Klöster (von den gallikanischen geschieht keine Erwähnung
mehr) anerkannten die Stellung Heinrich’s als Primas, traten in Zwiefalten
am Vorabende von St. Johann 1292 zu einer Vorbesprechung zusammen und
baten ihn, die Versammlung nach Fulda auf einen bestimmten Tag auszu-
schreiben. Abt Heinrich bezeichnete hie für den 1. Mai des folgenden Jahres.
Die Versammlung hatte wirklich stattgefunden, war von allen Klöstern deut-
scher Nation besucht; aber leider sind die Verhandlungen verloren gegangen1.
Albert I., Abt von Muri, wird am 1. Mai 1293 wohl sicher in Fulda erschienen
sein. Wir glauben aber nicht, das Sinken der Disciplin in den Klöstern Muri
und Hermetschwil sei so stark gewesen, wie es in dem Rundschreiben des
Abtes Heinrich von den Benediktiner Klöstern überhaupt geschildert wird.
Dagegen spricht das Ansehen, welches die Muri-Äbte dieses Jahrhunderts
allenthalben genossen, wie Peter, der Ehrwürdige, Rudiger, Heinrich I. und
Albert I.; dagegen spricht auch das wachsame Auge genannter Äbte, welche,
wo die eigene Kraft zur Erhaltung der innern Disciplin nicht ausreichte, sich
nicht scheuten, die Hilfe einer höhern kirchlichen Behörde anzurufen. So
erhielt Abt Rudiger am 21. April 1247 jene kraftvolle Bulle von Papst Innocenz
IV.2, welche aber nicht so fast auf einen Zerfall der Disciplin im Murikonven-
te hindeutet, als vielmehr ausspricht, wie dieselbe besser bewahrt werden
könne. Doch das Schreiben, welches Bischof Eberhard von Constanz auf ein
Bittgesuch des Abtes Heinrich I. von Muri am 1. Mai 1265 an die Nonnen
von Hermetschwil erliess, ist etwas schärfer, obwohl voll Liebe und Rücksicht,
und lässt durchblicken, dass die Frauen in der Beobachtung der hl. Regel
lau geworden seien. „Die Frauen sollen jeden Tag“, (I-127) befiehlt der Bischof,
„und an allen Festen zur bestimmten Zeit das betreffende Officium (Tagzeiten)
mit geziemender Andacht beten und Christus loben und preisen. Nach der
Arbeit werden sich alle ohne Lärm zum gemeinschaftlichen Tische begeben
und mit dem, was ihnen nach Zeit- und Tagesverhältnissen vorgesetzt wird,
zufrieden sein, indem sie die überflüssigen Worte meiden und das Nöthige
durch Zeichen begehren. Ist das Essen beendigt, so erhebe sich jede mit
Anstand, ohne Murren, und preise Gott für die empfangenen Gaben. In den
der Arbeit gewidmeten Stunden soll keine müssig sein; jede beschäftige sich
mit dem, was zum gemeinen Besten ist. Jedoch sollen jene Frauen, welche
seit Langem an solche Arbeit gar nicht gewöhnt sind, nicht gezwungen, wohl
aber dazu ermahnt werden. Dass man ununterbrochen der Arbeit obliege, ist
nicht nöthig; eine Erholung sei gestattet, damit keine Erschlaffung eintrete.
Daher dürfen sie innerhalb der Klostermauern durch die Gemüse- und Obst-
gärten lustwandeln, aber bei verschlossener Thüre, die gegen die Landstrasse

1Tractatus de Congregationibus (Muri-Gries Hdschr., S. 52, 53).
2S. oben, S. 104.
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geht. Dieses Thor darf mit Erlaubniss der Meisterin nur Religiosen oder den
Eltern der Nonnen oder gut beleumundeten Personen zu bestimmten Stun-
den geöffnet werden. Nach vollendeter Arbeit übergeben sich alle Frauen im
Dormitorium in besondern Betten, bei verschlossenen Thüren der süssen
Ruhe, indem sie das Stillschweigen beobachten und den Tag erwarten, um
Gott in seinem Dienste wieder zu preisen. Dreimal in der Woche sollen sie
um die sechste Stunde Abends oder nach beendigten Tagesgeschäften im Ka-
pitelhause zusammenkommen, damit jede ihre Vergehen freiwillig offenbare
und nach der Grösse der Schuld und nach Beschaffenheit der Person eine
angemessene Busse zum Lobe und zur Ehre des allmächtigen Gottes und
der seligsten Jungfrau und Mutter Maria zur Befreiung von den zeitlichen
Sündenstrafen und zur Erlangung des innern Seelentrostes im Hinblicke auf
die zu erwartende Belohnung erhalte“1. Schliesslich wird denjenigen Frauen
die Exkommunikation angedroht, welche hartnäckig gegen diese Vorschriften
handeln2.

Dürfen wir die Vergabungen, die an Klöster gemacht werden, als Masstab für
die Beobachtung ihrer Disciplin annehmen, (I-128) so sprechen selbe stark zu
Gunsten der zwei Gotteshäuser Muri und Hermetschwil. Von Muri erinnern
wir nur an die grossartige Stiftung Ritter Heinrich’s von Wangen (1279)3.
Zahlreicher sind noch die Geschenke, welche die Frauen von Hermetschwil im
13. Jahrhunderte erhielten. Ihr ältestes Nekrologium weist Seite 121 und 122
viele solcher Gaben aus dieser Zeit auf. Heinrich, genannt Vislare, schenkt
mit seiner Frau Agatha am 29. Dezember 1243 der seligsten Jungfrau Maria
und dem hl. Nikolaus in Hermetschwil für ein Licht einen Acker auf der Insel
Bremgarten; Chuno, ehemals Pfister der Klosterfrauen, gibt 10 Schillinge;
Konrad an der Haltun und seine Erben vergaben einen Schilling auf das
Fest des hl. Martin; Heinrich und Hartmann von Büttikon geben ein Malter
Getreide auf das St. Gallenfest; Walther und seine Frau von Hendschikon
widmen ein Viertel Korn; Uticha von Bremgarten schenkt sogar einen Hof in
Widen bei Eggenwil.

Herrscht in einem Kloster die Thätigkeit, und werden die Wissenschaften
gepflegt, so dürfen wir darauf rechnen, dass dort auch Ordnung und Zucht
bestehe. Die Überreste, die aus den vielen über Muri und Hermetschwil
gekommenen Missgeschicken vom 12. und 13. Jahrhunderte gerettet wurden,
lassen erkennen, dass die Liebe zu den Wissenschaften diese Zeit hindurch
ungeschwächt in Muri bestanden habe.

1Jeder Gebildete weiss, dass diese in allen gut geordneten Klöstern üblichen Wochenkapi-
tel keinen sakramentalen Charakter haben, also kein Bussakrament sind, wodurch die
eigentliche Sündenschuld erlassen wird. Die Wochenkapitel dienen zur Erhaltung der
klösterlichen Zucht und Ordnung; in diesen sollen wirkliche Sünden gar nicht kund ge-
geben werden, sondern nur Fehler gegen die Klosterordnung und Unvollkommenheiten.

2Arch. Muri in Aarau; Annales, p. 230, 231.
3S. oben, S. 116.
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Durchforschen wir in der Kantonsbibliothek in Aarau die 243 Muri-
Handschriften, so finden wir Manches, was aus diesen Jahrhunderten
stammt1. Und doch sind von den Handschriften, welche bis 1841 in Muri und
Hermetschwil waren, nur wenige nach Aarau gekommen. Glücklicherweise
haben P. Anselm Weissenbach, der gelehrte Baron Zurlauben und P. Gall
Morel uns Verzeichnisse und Beschreibungen dieser alten Handschriften
hinterlassen. P. Anselm sagt2: „In unserer Bibliothek befinden sich noch
einige handschriftliche Werke, die in Gold und Farben zierliche Bilder
haben“. Zuförderst rühmt er dann eine Bibel, das alte und neue Testament
vollständig enthaltend, welche Frater Johannes Grusch 1267 schrieb und
mit Zeichnungen und schön colorirten Bildern versah. „Die herrlichen
Buchstaben dieses Werkes“, bemerkt P. Anselm, „erregen fast den Neid
heutiger Buchdruckerkunst“. Und welche Mühe kostete es nicht den
Murikonventualen, um den Nonnen in Hermetschwil die heilige (I-129) Regel
und das Martyrologium zu schreiben, welche zwei Theile dem ältesten
Nekrologium beigebunden sind, das Direktorium für sie abzufassen, wovon
noch Bruchstücke vorhanden, die Psalmenbücher und Breviere zu schreiben,
aus deren aufgefundenen Theilen wir den Fleiss der damaligen Mitbrüder
bewundern3.

Baron Zurlauben rühmt nebst andern Handschriften besonders das „Chroni-
con Murense“ und den Fleiss, womit die Mönche dasselbe abschrieben. Mit
ihm preist auch P. Gall dieses historische Werk (copirt im 12. Jahrhunderte),
dem mehrere lateinische Gedichte vom 13. und 14. Jahrhunderte beigege-
ben sind. Dann erwähnt dieser gelehrte Religiose aus dem „finstern Walde“
noch mehrere Breviere aus dem 13. Jahrhunderte, die er 1838 noch in Muri
eingesehen hatte4. - Man vergesse nicht, dass in der zweiten Hälfte des 13.
Jahrhunderts auch jener Anonymus in Muri lebte, der die Acta Murensia
umarbeitete und ihnen jene Form gab, in der sie heute noch vorliegen5, und
dass derselbe oder ein anderer Mönch gleichzeitig jene bekannte Genealogie
des habsburgischen Hauses zusammenstellte, welche an der Spitze der Acta
steht, für oder gegen welche viele Gelehrte geschrieben haben6. - Abt Heinrich
I. von Muri haben wir bereits als deutschen Dichter kennen gelernt7. P. Frido-
lin Kopp liess sechs lateinische Gedichte auf König Rudolf I. von Habsburg
abdrucken8. Fünf derselben werden Konrad von Muri, Cantor in Zürich, zuge-

1So z. B. „Parapleastes“, die vier Evangelien, Neumen (Ave Maria Virgo etc.), Sermones de
tempore, Sermones de Sanctis et virtutibus theologicis etc.

2Ecclesiast., p. 610.
3Arch. Muri in Gries.
4Gefällige Mittheilungen.
5Quellen zur Schweizer Geschichte, III. Bd., Kloster Muri.
6Dominik Tschudi, Origo et Geneal. h.; Herrgott, Geneal. habsb., 3 Bände; Kopp Fridolin,

Viudiciæ Actorum etc.
7S. oben, S. 118.
8Vindiciæ Actorum Murensium, p. 305-318.
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schrieben. Allein eines hievon, das fünfte, stammt von einem Andern her. P.
Fridolin gibt ihm die Aufschrift: „Item alii versus cuiusdam in laudem Rudolfi
regis“ (ferner andere Verse eines Gewissen zum Lobe König Rudolf’s). Stil und
Versbau (Doppelreime) weichen stark von der Schreibweise Konrad’s ab und
lassen einen Mönch als Verfasser erkennen. Dr. Hermann von Liebenau hatte
wohl recht, wenn er diese 62 Verse, welche in einem Akrostichon die Worte:
„Rudolfus, divino nutu Romanorum rex, semper augustus. Amen“ ausspre-
chen, von Abt Heinrich I. herkommen lässt, um so mehr, da er mit Konrad
von Muri in enger Verbindung stand, und beide ihre Arbeiten mit einander
austauschten. Der Verfasser besagter (I-130) Verse legt eine hohe dichterische
Begabung und eine gründliche Kenntniss der lateinischen Sprache an den
Tag; als einen Mann von solcher Beschaffenheit haben wir aber Abt Heinrich
kennen gelernt. Das Gedicht beginnt:

Roma tacens, depressa jacens, caput erige, vultum Verte polo, con-
surge solo, tristemque tumultum Despicias, nec deficias, tibi fert
bona plura, Orta dies redit, ecce quies, fugit anxia cura. Lauda vi-
rum, cane per girum, qui gaudia prsestat, Fortis herus, qui sincerus
diademata gestat,“

Schweigendes Rom, bis zum Staube gebeugt, erhebe das Haupt,
und Wend’ dich der Sonn’ zu, verlassend die Schmach, und dem
Jammergeheule Kehr’ den Rücken getrost; denn sieh’, der Tag ist
gekommen, Der das Beste dir bringt – die Ruh’, verscheuchend die
Sorgen. . Singe dem Manne das Lob ringsum, der Freuden dir bietet.
Heldensinn und Reinheit besitzt, und als König geziert ist.

Mit Recht schliessen wir von den Männern, die aus derselben Schule hervor-
gegangen, auf die Schule selbst zurück. Oben genannter Konrad, Sänger in
Zürich, war in Muri in der Nähe unseres Klosters um das Jahr 1210 geboren.
Allgemein wird gesagt, dass er, wie auch Heinrich I. von Remingen, mit dem
er befreundet, die Anfangsgründe der Wissenschaften in Muri erhalten habe1.
Als Beweis möchte uns dienen, dass Konrad als Meister der freien Künste,
als gekrönter Dichter und „Doctor Decretorum“ dem Abte und Konvente von
Muri von 1243 bis zum Ende des Lebens sich stets dankbar und dienstbereit
zeigte, dass er ihnen als „seinen Herren“ (dominis), wie er sie nennt, das
schönste seiner Werke, „Summa de arte prosandi“, widmete und dass er in
dieser Zueignung, die 1275 geschah, eine besondere Vorliebe für Muri und
eine genaue Kenntniss von dessen Hausgeschichte an den Tag legt, indem er
den damaligen Abt Heinrich I. als den XIX. seit der Stiftung Muri’s hinstellt2.

1Vgl. Theod. v. Liebenau, Konrad’s „Clipearius Teutonicorum, S. 6 ff; Kurz und Weiss., Beitr,
I., 509; Herrgott, Monum. II., 280.

2Diese merkwürdige Dedikation lautet: „Honorabilibus in Christo dominis suis Heinrico Dei
ordinatione post fundationem monasterii Murensis XIX° abbati totique conventui eiusdem
monasterii sancti Benedicti, diœcesis Constantiensis, magister Conradus, Cantor Turi-
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Vor seinem Tode, der am 16. März 1281 (I-131) erfolgte, schenkte er an die
Kirche von Hermetschwil eine Mark Silber1. Eine zierliche Hand trug seinen
Namen in das dortige Nekrologium mit Hervorhebung ein. Nebenbei sei gesagt,
dass alle Hände, welche die Namen der Verstorbenen in das Hermetschwiler
Nekrologium eintrugen oder Vergabungen einzeichneten, eine grosse Gewandt-
heit im Schreiben verrathen. Dass aber die Priester des Murikonventes aus
dieser Zeit nicht hätten schreiben können, wie es nach zwei Urkunden (1291
und 1297) in St. Gallen der Fall war2, ist uns nie vor die Augen gekommen. Im
Gegentheile können wir aus dem 13. Jahrhunderte einen Mönch unseres Kon-
ventes anführen, Tiethardus, der die Knabenschule leitete und Doktor war;
denn am 24. August steht er im Hermetschwiler-Nekrologium als monachus
und magister3 eingetragen. Daraus geht klar hervor, dass die Wissenschaften
bei aller Ungunst der Verhältnisse damals in Muri fleissig gepflegt wurden,
dass die Mitglieder des Konventes selbst an der Spitze der Schule standen,
eine grosse Thätigkeit im Innern entwickelten und so den besten Beweis für
ihre gute Disciplin lieferten.

Wer uns hiebei die Frage entgegen hält: wie es komme, dass in den Urkunden
von 1285 und 1288 ein H., Pleban in Urtichon, als Notar von Muri erscheine4,
der möge wissen, hier handle es sich um einen Mann, der im Namen des
Klosters amtliche Schreiben abfasste und ausfertigte.

Die Urkunde vom Jahre 1288 nennt aus dem Konvente Muri’s ausser dem
Abte noch zwei Würdenträger – den Custos und Kellner. Der Propst (Ökonom)
wird der Verhandlung nicht angewohnt haben. Von den zwei andern Kapitula-
ren, welche als Zeugen genannt sind, stammte der eine aus der Pfarrei Muri
und der andere, Ulrich, aus Bilstein5.

Wir finden im Hermetschwiler-Nekrologium am 22. Febr. Hartmann (m. n.
congr.) als „Prior“ eingezeichnet. Daraus schliessen wir, im 13. Jahrhunderte
habe dem Konvente unter der Leitung des Abtes ein Prior vorgestanden. Er
ist aber seit der Stiftung der erste und bis 1440 der letzte, der in öffentlichen
Akten als solcher aufgetaucht ist. Dies ist ein neuer Beweis, wie sehr die Äbte
des 13. Jahrhunderts in Muri für die Erhaltung der Disciplin besorgt waren;
denn die Bursfelder-Congregation (I-132) bezeichnet im 15. Jahrhunderte als

censis Ecclesiæ eiusdem diœcesis, vitam bonam et exitum beatum“. Ferner bittet Konrad
den Abt und Konvent, seiner im Gebete zu gedenken. Diese Nachricht kommt aus einer
Handschrift des Klosters Diessen in Bayern und ist abgedruckt in den „Quellen und Erör-
terungen zur bayerischen und deutschen Geschichte“, Bd. IX., 1, S. 403-482, München,
1863 (Mittheil. von Dr. Theod. v. Liebenau).

1„XVII. Kal. Apr. obiit Conradus custos, Canonicus Thuricensis Ecclesie. Qui contulit huic
ecclesie Marcam argenteam pro remedio anime sue“.

2Wartmann, Urk. B., Nr. 1074 und 1100.
3Quellen zur Schweiz. Gesch., III. Kloster Muri, S 156.
4Jahrbuch für Schweizerische Gesch. X. Bd., 123.
5Am 22. Dezember lesen wir im Herm. Nekr.: „Ul. de Bilstein, m. n. c. obiit“. - Billstein sind

drei Höfe in der Pfarrei Langenbruck, Kt. Baselland.
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eines der wichtigsten Statuten, dass die Abte ihren Konventen wieder Prioren
vorsetzten.

Als letzten Beweis für das Blühen des religiösen Lebens in Muri im 12. und
13. Jahrhunderte führen wir die Thatsache an, dass mehrere Mitglieder der
zwei Gotteshäuser Muri und Hermetschwil sich in abgesonderte Zellen zu-
rückgezogen und als „Abgeschlossene“ (inclusi oder inclusæ), ähnlich den
Karthäusern, erbaulich lebten. Gleichzeitige Aufzeichnungen, dass mehrere
Religiosen diese Lebensweise in Muri geführt haben, besitzen wir nicht, es sei
denn, dass jene zwei Laien, welche im Hermetschwiler-Nekrologium am 25.
Februar und 21. Dez. als „inclusi“ (Klausner) eingeschrieben sind, zum Kloster
Muri gehört hätten. Indessen behaupten unsere Hauschronisten der letzten
Jahrhunderte1 entschieden, unter Abt Kuno und später habe die Lebensweise
der „Abgeschlossenen“ in Muri geblüht. Bestimmtere Anhaltspunkte haben
wir aber von den Nonnen in Hermetschwil; denn das älteste Nekrologium
hat drei Mitschwestern in erster Spalte als „Abgeschlossene“ eingezeichnet:
Machtild (6. Februar), Gertrud (22. Februar) und Richenza (24. April). Noch
fünf andere sind in 2. und 3. Abtheilung eingeschrieben. Wülperz, ein St.
Blasianer-Mönch, schildert nach hinterlassenen Schriften unseres Mitbru-
ders, P. Augustin Stöcklin, der 1641 als Fürstabt von Disentis starb, das Leben
der „Abgeschlossenen“ also: „Ihre Wohnung war ans Steinen gebaut, mass
nach der Länge und Breite je 12 Fuss und hatte drei Fensterlein, wovon
eines gegen den Betchor der Kirche gerichtet war, um dem Gottesdienste
beiwohnen zu können und um die heilige Kommunion zu empfangen, durch
ein anderes, diesem gegenüber, wurden die Speisen verabfolgt und das dritte
diente zur Aufnahme des Lichtes. Das letzte war entweder durch Glas oder
durchsichtiges Horn geschützt. Die für die Entgegennahme der Speisen be-
stimmte Öffnung war gleichfalls geschützt, konnte aber durch ein Brett auch
ganz verschlossen werden; jedoch für den Obern war eine Öffnung gelassen,
damit er den Lebenswandel des Abgeschlossenen beobachten konnte. Dieser
hatte in seiner Zelle zwei Gefässe, einen Topf und einen Becher und dazu
ein Handtuch. Um 9 Uhr stellte er den Topf und Becher in das Speisefenster.
Um 12 Uhr sah er nach, ob das Mahl für ihn bereitet sei. War es gerüstet, so
setzte er sich an das Fenster und ass und trank. Nach beendigter Mahlzeit
überliess er die Überbleibsel dem „Aufwarte“, unbekümmert für den folgen-
den Tag. Fehlte ihm jegliche Speise (I-133) für das Mittagessen, so gab er
sich zufrieden, verrichtete das übliche Dankgebet und blieb nüchtern bis
zum folgenden Tage. Am Montag, Mittwoch und Freitag fastete er bei Wasser
und Brod, sonst erhielt er einen Gang, bestehend in Fastenspeisen, wozu
an den höchsten Festtagen Birnen und anderes Obst oder auch Milch kam.
Nach Gewohnheit trugen die Abgeschlossenen die Kutte und den Chormantel,
worin sie auch schliefen. Drückte sie die Winterkälte, so legten sie auch mit
Erlaubniss des Obern oder des Beichtvaters einen Pelz an, um so mehr, weil

1P. Anselm Weissenbach, Eccles., p. 13; Murus et Antem. IV., 27, 28.
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sie keine Reizmittel in ihrer Zelle hatten. Das Kopfkissen war mit Laub oder
Meergras gefüllt“.

„Das Stillschweigen beobachteten sie ohne Unterbrechung, ausgenommen
nach drei Uhr, wenn sie mit dem Beichtvater sprachen. Täglich beteten sie
siebenmal 50 Vater unser und Ave Maria; das „Veni, sancte Spiritus“ sprachen
sie zur Ehre der seligsten Jungfrau Maria und zum Troste der armen Seelen,
so oft sie konnten. Wer die Psalmen auswendig wusste, betete täglich eine
Nokturn (50 Psalmen), sonst aber 300 Vater unser. Die hl. Kommunion
empfingen sie täglich“.

Wülperz fügte diesem Berichte des Fürstabtes noch bei: im Kloster Berau bei
St. Blasien sei eine „Abgeschlossene“, Agnes, im Rufe der Heiligkeit gestor-
ben, und bemerkte noch, dass sogar in’s Nekrologium des Klosters Sion bei
Klingnau im 13. und 14. Jahrhunderte solche „Abgeschlossene“ eingezeichnet
worden seien1.

P. Anselm Weissenbach2 erwähnt noch einer andern religiösen Übung in
Muri, die aus uralten Zeiten stammte und bis zum Jahre 1655 währte, –
nämlich die der öffentlichen Geisslung. Sie wurde am Charfreitage vor dem
Grabe Christi unter der Leitung des Klosterceremoniars vorgenommen. Das
Volk strömte bei diesem Anlasse zahlreich zusammen. Die Geissler waren
vermummt und in weisse Linnen gehüllt. Wenn Viele der Anwesenden schon
Thränen der Reue und Busse vergossen, so machten doch verschiedene
Gründe die Beseitigung dieser öffentlichen Bussübungen wünschenswerth.
Die Wurzel ihrer Entstehung möchte in’s 13. Jahrhundert zurückgehen, indem
der Dominikanerorden diese alte Bussdisciplin wieder stark in Aufnahme
brachte3. Ein besseres Mittel zur Hebung des religiösen Sinnes beim Volke
bot unseren Mönchen der Beichtstuhl in der Klosterkirche. Wer immer wollte,
konnte Rath und Trost da (I-134) suchen. Der Custos hatte als Pfarrer das
innerhalb der Klostermauern wohnende Gesinde zu besorgen. Ebenso hatte
der Abt die Pflicht, darauf zu sehen, dass die Nonnen in Hermetschwil geistig
gepflegt werden; auch musste er laut Stiftung darauf achten, dass von seinem
Konvente der vorgeschriebene Gottesdienst in den inkorporirten Kapellen
St. Martin in Boswil, St. Anna in Wohlen und St. Nikolaus in Hermetschwil
gehalten werde. Die Messen in den zwei Kapellen zu Walenswil und Aristau
hingegen hatte der Leutpriester in Muri zu lesen.

Den Pflichten der Confraternität, welche die Äbte Wilhelm, Uto und Luitfrid
um das Jahr 1090 mit einander eingingen4, wird der Konvent von Muri im
12. und 13. Jahrhunderte, nach dem Nekrologium von Hermetschwil zu
schliessen, treulich nachgekommen sein.

1Arch. Muri in Gries A. I. I.
2Eccles., p. 329, 330.
3Raumer, Gesch, der Hohenstaufen III., 588, 586.
4S. oben, S. 63, 64.
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Den leiblichen Unterhalt empfingen die Mitglieder vom Abte, den sie aber an
dem gemeinsamen Tische1, wie auch Bischof Eberhard von Constanz es den
Nonnen von Hermetschwil anempfehlen hatte, genossen. Die Gewohnheit, das
Einkommen der Jahrtage und Anderes unter die Mönche zu vertheilen, wurde
laut Urkunde vom 8. Februar 1275 immer fortgesetzt2. Diese Vertheilungen
(Präbenden) können wohl mit dem in einigen Klöstern heute noch üblichen
Peculium der Mönche verglichen werden, jedoch mit dem Unterschiede, dass
ehemals das Vertheilte grösstentheils in Naturalien anstatt in Geld bestand.
Das Gleiche ist auch unter dem in Hermetschwil schon im 13. Jahrhunderte
vorkommenden Ausdrucke „Watschar“3 zu verstehen. Daraus ist auch er-
klärlich, warum Bischof Eberhard in seiner Urkunde vom 1. Mai 1265 den
widerspänstigen Frauen zuerst das Betreffende des Einkommens abschnitt
und dann erst sie von der Gemeinschaft ausschloss4. Das Gefährliche lag in
diesen Präbenden aber darin, dass man in einzelnen Klöstern von kleinen
Vertheilungen zu grössern überging, und die einzelnen Mönche dann einen
gesonderten Haushalt nach Art der Kanoniker einrichteten, was häufig eine
starke Lockerung der Disciplin, wenn nicht gar den Untergang des Klosters,
zur Folge hatte.

1S. oben, S. 127.
2P. Aug. Stöcklin, Miscellan, S. 120: „salva nihilominus sibi et fratribus prebende consuete

legitima portione“.
3Vgl. ältest. Herm. Nekrol., S. 27: „Ditz ist miner vroven watschar, daz hie nach geschrieben

stat“. Dann folgen die verschiedenenen Mütt Kernen, welche die Frauen in Wohlen, Boswil
etc. bezogen.

4„a stipendiis prebende suspendatur et eiiciatur“.
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4. Dritter Abschnitt. Unglück bedroht
den Fortbestand Muri’s
(1298-1410).

Erstes Kapitel. Rudolf III. von Bossikon, XXI. Abt
(1298-1309).

(I-135) An den schweren Folgen der Kämpfe, welche im 14. Jahrhunderte an
den Flüssen Aare, Reuss und Limmat entbrannten, und wodurch die Städte
und die freien Bauern in den Gebirgen entschieden das Übergewicht über den
Adel errangen, hatten die Klöster dortiger Länder viel zu leiden. Aber keines
bekam die Schläge der nie enden wollenden Kriege mehr zu fühlen, als Muri.
Alles Unglück, welches damals in diesen Gegenden über das Haus Habsburg
kam, traf auch unser Kloster als dessen Stiftung.

Das Kapitel von Muri, das schon 12591 das Siegelrecht hatte, glaubte jetzt, um
seine Rechte in diesen traurigen Zeiten besser wahren zu können, neben das
Siegel des Abtes auch sein eigenes hängen zu müssen. Demselben begegnen
wir das erste Mal beim Verkaufe einer gemauerten Hofstatt in Zürich, am 23.
Februar 13192. Seine Umschrift lautete: „S. CONVENTVS. MONASTERII. IN.
MVRE“.

Brand, Krieg und anderes Unglück verursachten in dieser Periode wieder
oft grosse Armuth an Urkunden für die Muri-Geschichte. Einer solchen
begegnen wir gleich im Anfange dieses Abschnittes, in den Jahren 1298-
1304; daher die Angabe des regierenden Abtes für diese Zeit Schwierigkeiten
unterworfen (I-136) ist. Die Hauschronisten des 17. und 18. Jahrhunderts3

lassen um das Jahr 1300 zwei Äbte, Huno und Hartmann, den Hirtenstab
in Muri führen. Allein P. Anselm, der zum Jahre 1298 diese Namen angibt,
ruft aus: „Hier befällt mich Angst und Beklommenheit, weil ich von Abt
Albert nichts mehr zu sagen weiss und von den Äbten Huno und Hartmann4

nicht eine einzige öffentliche Handlung weder in den Archiven noch in den
1Vgl. oben, S. 107.
2Arch. Muri in Gries A. I. I.
3Annales, p. 257; Murus et Antem. IV., 45-47.
4Wir reihten sie früher ein, 1145-1150 und 1240-1243.
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Geschichtswerken zu entdecken vermochte“1. Die Gelehrten von St. Blasien
und Zwiefalten benützten im vorigen Jahrhunderte diese Ungewissheit in der
Muri-Geschichte und wollten einen ihrer Mitbrüder als postulirten Abt in die
Lücke hineinschieben; jene stellten hiefür Lüthold Schaller (davon werden wir
später sprechen) und diese einen Efrid oder Fridrich. Efrid stand im ältesten
Nekrologium von Zwiefalten am 6. Jänner als „Efridus mon. n. congr., abbas
de Muron“2. Baron Zurlauben und Dörfiinger, Coadjutor in Beromünster,
glaubten nun, dieser Efridus sei ein aus Muri nach Zwiefalten postulirter
Abt; während Andere das Gegentheil behaupten. Zurlauben begründet seine
Ansicht aus der Präposition „de“ (aus), und das Hermetschwiler-Nekrologium
scheint die Behauptung Zurlauben’s zu unterstützen. Am 6. Jänner sieht
man nämlich auf einer schlechten Rasur den Namen „Lena soror nostræ
congregationis“ aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts stehen, und nach
angewendeter Auffrischung erschien: „fridus abbas“, was somit deutlich auf
„Efridus abbas“ hinweist. Dieser Name möchte um das Jahr 1200 eingetragen
worden sein. Wir lassen es unentschieden, ob Efrid in Muri oder in Zwiefalten
seine Profession abgelegt habe.

Nach Angabe Sulger’s, eines Annalisten aus Zwiefalten3, möchte man fast
glauben, ein Heinrich II., wohl Ministerial, nicht Graf von Froburg4, sei um
diese Zeit Abt in Muri gewesen. Allein diese Mittheilung passt für das Jahr
1363, nicht aber für 1300; denn Ulrich Businger, den Abt Heinrich von Muri
nach Zwiefalten schickte, erscheint urkundlich (I-137) am 7. September 13895

und 13956, und zudem meldete P. Neher, ein Zwiefaltner, unserm anfragenden
P. Leodegar Schmid: Sulger sei bezüglich der Jahrzahlen gar nicht zuverlässig
und er habe den von ihm angeführten Brief nicht finden können7.

Dass ein (?) Freiherr (baron), Heinrich von Froburg, in Muri die Würde eines
Abtes inne gehabt habe, warf zuerst P. Aug. Stöcklin 1630 als eine Vermut-
hung hin8, indem er schreibt: „Vermöge eines in der Muri-Abtei vorfindlichen
Gemäldes glaubt man, dieser sei aus dem Geschlechte der Freiherren von
Froburg entsprossen“; fügt aber sogleich bei: Einer unserer Äbte war auch
Heinrich von Eschenz; ob es derselbe oder ein anderer, das ist mir bisher
unbekannt.9

Ähnlich drückt sich auch der kritisch zu Werke gehende P. Anselm Weis-
1Annales, p. 258.
2Diese Notiz erhielt Muri im vorigen Jahrhunderte von den Zwiefalter-Mönchen, mit denen

es in enger Verbindung stand (Arch. Muri in Gries A. I. I.)
3Annales Zwiefaltenses, Augsburg 1698, Bd, I., 256.
4Murus et Antem IV., 55, 57; Winistörfer, die Froburger im Urkundio II., 1. Heft.
5Staatsarch. Zürich, Abtheil. Wettingen A, 4.
6P. Aug. Stöcklin, Miscell., 189.
7Brief des P. Bonaventura Neher vom 4. Juli 1782 (Archiv Muri in Gries A. I. I.).
8Miscellan., p. 21.
9Dasselbe äusserte er später bei urkundlicher Belegung für Abt Heinrich von Eschenz, S.

266.
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senbach aus, der mit dem Wappenschilde, der als Beweis für Abt Heinrich
von Froburg dienen sollte, nichts anzufangen weiss1, um so mehr, weil das
Hermetschwiler-Nekrologium ihn ebenfalls unerwähnt lässt.

Bei dieser Unsicherheit der Dinge übergehen wir den Froburger, bis bessere
Beweise einlaufen, und dehnen die Regierung Rudolf’s III. von Bossikon2 von
1298-1309 aus, während die St. Blasianer behaupten, er habe 1303 resignirt,
wogegen aber die Urkunden sprechen3 und die Murichronisten ihn erst in
diesem Jahre die Regierung antreten lassen4.

Rudolf III. war von St. Blasien postulirt. Unter ihm brannte 1300 das Kloster
ab, angeblich am 11. April5. Dadurch verlor es einen grossen Theil seines
Archives6 und der Schätze an Büchern. Doch Muri scheint sich bald vom Un-
glücke erholt zu haben, indem es Güter von den Eschenbachern zu erwerben
vermochte.

Ritter Walther, Freiherr von Eschenbach, war 1298 gestorben und hinter-
liess sein bedeutendes Vermögen im Aargau und in Burgund seinen Enkeln
Walther, Berchtold und Mangold. (I-138) Allein zur Tilgung der grossen Schul-
denlast, welche ihnen der Vater, Berchtold, hinterliess, mussten sie einen
grossen Theil der Erbschaft ihres Grossvaters verwenden, nämlich Güter
am Hallwilersee und am Albis7. Bald drängte sie eine andere Noth. Walther
und Mangold schuldeten Bürgern in Zürich eine bedeutende Summe Geldes,
wofür sie Bürgen gestellt hatten. Zu deren Abzahlung verkaufte Walther 1305
alle seine Güter und die seines Bruders Mangold in Thalwil um 98 Mark
Silber an Muri. Darin waren auch jene Lehen begriffen, die er daselbst von
unserm Gotteshause inne hatte. Der ganze Erlös musste zur Schuldentilgung
verwendet werden. Am gleichen Tage (9. März) verkaufte Walther die Vogtei
über den Hof zu Thalwil und über alle zu diesem Hofe gehörigen Güter mit
höherer Gerichtsbarkeit, mit Vogtsteuer und allem Nutzen um 12 Mark Silber
an Herrn Johannes Wolfleibsch und dessen gleichnamigen Sohn zu rechtem
Manneslehen. Walther versprach für sich und seinen Bruder Mangold, zu
sorgen, dass dem Wolfleibsch die Vogtei von der Herrschaft (gehörig zum
Kloster Wettingen) geliehen und gefertiget werde. Ein Zusatz lautet dann:
würde diese Vogtei je ledig, so wollen die Freien sie nur mit dem Willen Muri’s
leihen; nie aber sollen die beiden Brüder oder ihre Erben sie selber behalten.
Warum diese Bestimmung? Witterte etwa Muri schon den Königsmörder vom
Jahre 1308 heraus!? Muri war auch bemüht, die Vogtleute urkundlich zu

1Annales, p. 332, 233.
2Bossikon, ein Weiler im zürcherischen Dorfe Hinweil. Ein B. erscheint 1261; Herrgott lässt

es aber unentschieden, ob die von Bossikon Edle gewesen seien (Geneal. III., lud. III.).
3Arch. Muri in Gries A. I. II.
4Annales, p. 268; Murus et Antem. IV., 49.
5P. Anselm Weiss., Eccles., p. 147.
6Vorzüglich scheinen Kauf- und Verkaufsbriefe verbrannt zu sein.
7Kopp, Gesch. III., 2, 275 ff.
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schützen1. Für den minderjährigen Mangold handelt dessen Vogt, der freie
Heinrich von Tengen. Dass jener zu seiner Zeit den Kauf vollbringe, gab
Walther von Eschenbach genügende Bürgen aus der Stadt Zürich und dem
Kloster Wettingen, und stellte für die Vogtei wie auch für die Eigenschaft
(Grundherrlichkeit) des Hofes in Thalwil dem Gotteshause Muri als Bürgen
die zwei Wolfleibschen2. Wegen der Ausübung und Beschränkung der Vogtei
besprach sich Abt Rudolf III. noch besonders mit diesen Wolfleibschen3.

(I-139) Nebenher ordnete er zugleich die Zuständigkeit des Widdumhofes in
Eggenwil. Muri erhielt von diesem Hofe Fall und Ehrschatz, während das
Kloster Hermetschwil nur Weniges und später gar nichts davon bekam4. Zu
dem Hofe und der Kirche in Eggenwil gehörten zwei Schupossen in Göslikon,
die der Herrschaft in Muri Vogtsteuer zahlten5.

Der Streit zwischen Muri und denen von Barre in Bremgarten, welchen die
edlen Ritter Ludwig von Liebegg und Konrad von Heidegg wegen der Besitzun-
gen in Aristau zu Gunsten des Klosters im Jahre 1285 entschieden hatten6,
entbrannte 1304 zum zweiten Male. Die Söhne des verstorbenen Ritters Rudolf
von Barre, Rudolf und Arnold, stellten an den Abt von Muri neue Anforderun-
gen auf den Hof in Aristau. Hermann von Reussegg, Ulrich von Reinach und
der Vogt von Baden sprechen als erwählte Schiedsrichter in Zofingen am 9.
August 1305, wie folgt: „Die von Barre sollen geloben, allen Rechten auf die
Hofstatt in Aristau zu entsagen; dagegen entrichten Abt und Konvent von
Muri ihnen unter gleichen Gelöbnissen nach 14 Nächten 30 Pfund Pfenninge,
und dafür gebe Frau Agatha, Schwester derer von Barre, ihren Brief heraus.
Als Bürgen des Klosters stellten sich Hermann von Reussegg, Heinrich von
Seengen7 und Jakob, der Ammann von Muri8.

1Arch. Muri in Aarau. Beide Urkund. sind am 9. März 1305 in Zürich ausgestellt. Die erste
hat als letzten Zeugen (die vorangehenden sind Chorherren und Rathsherren von Zürich)
Jakob, den Ammann von Muri. Die Zeugen der zweiten Urkunde sind: Herr Rudolf von
Schönenwerd, Herr Werner, der Kellner, Herr Guntram von Spiegelberg, Kuster, Priester
und Mönche von Muri. Die übrigen Zeugen wie im ersten Briefe (Kopp, Geschichte III., 2,
281, 282).

2Der dritte Brief richtet sich hinsichtlich der Zeugen nach dem ersten und der vierte nach
dem zweiten.

3Arch. Muri in Aarau. Die Urkunde besiegelten am 24. März 1305 der Abt von Muri, am
26. März die zwei Johannes Wolfleibschen u. s. w. Von dieser und von den vier vorher-
gehenden Urkunden geben Kurz und Weissenb. (Beitr, I., 437 ff.) nicht durchweg richtige
Auszüge.

4Arch. Muri in Gries, Extraktbuch aus Herm. II. Thl., S, 186.
5Pfeifer, Habsburg-österreich. Urbarbuch, S. 160.
6S. oben, S. 119 ff.
7Argovia X., 89.
8Arch. Muri in Aarau, G, 3. D, 3. Zeugen: Meister Nikolaus von Malters, Chorherr in Zofin-

gen; Heinrich Sliengen; Jakob, der Schreiber von Reussegg; Claus Müllimann von Brem-
garten; Burkard und Heinrich, Kellner von Boswil; Konrad und Werner, Gebrüder von
Geltwil; Ulrich Kuntwil und Rudolf, der Weibel von Bremgarten.
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Das folgende Jahr verkauften am 5. Juni die Gebrüder von Barre an das
Kloster Muri vier Schupossen mit Holz und Weid zu Aristau um 16 ½ Mark.
Für die 16 Mark erhielten sie vom Konvente eine Anweisung an Ulrich von
Seengen und für die halbe an Rudolf von Barre selbst1.

Der Streit war noch nicht beendigt. Ein neues Schiedsgericht musste auf-
gestellt werden in Heinrich von dem Steine, Walther Phafolt von Säckingen,
Heinrich zu Louben und Johannes, (I-140) Vogt zu Krenkingen. Dem Rathe
der Schiedsleute folgend, entziehen sich die von Barre 1308 aller Ansprache,
die sie auf Güter in Aristau haben mochten, und erhielten dafür von Muri 20
Pfund Pfenninge2. So war diese Angelegenheit endlich erledigt.

Die Sicherheit und Festigkeit, womit Abt Rudolf III. obige verwickelten Streite
zum Nutzen des Klosters und mit Zufriedenheit der Gegner zum Abschlusse
brachte, erwarben ihm grosses Ansehen auch in weitern Kreisen. Meisterin
und Konvent der Frauen in Engelberg hatten dem Papste Clemens V. ihre
Dürftigkeit vorgestellt. Dieser gestattete den Nonnen die Einverleibung der
Kirche in Lungern3 auf den Fall des Ledigwerdens4. Mit der Durchführung und
Überwachung der vollzogenen Inkorporation betraute der Papst die Bischöfe
von Lausanne und Sitten und den Abt von Muri5. Der Abt R.(udolf) bezeugt
die Einsicht des päpstlichen Schreibens und verspricht den Frauen seinen
Schirm am 6. März 1306 in seinem Kloster („in monasterio nostro“)6. Weil
gerade er als Vollstrecker und Schirmer dieser Inkorporation der Kirche in
Lungern neben zwei Bischöfen vom Papste bezeichnet wurde, so liegt die
Vermuthung nahe, er sei mit den genannten Prälaten nach Bordeaux geeilt,
um dem neugewählten Papste die Huldigung zu bezeugen. Dafür spricht auch
der Umstand, dass Papst Clemens V. am 3. März 1306 dem Propste vom
Allerheiligen-Münster zu Freiburg i. Br. ein Breve zukommen liess, mit dem

1Arch. Muri in Aarau. Die Zeitbestimmung dieser Urkunde lautet: „Diss beschach, do man
zalte von Chr. G. drüzehn hundert und vier Jar, darnach in dem fünften Jare an Boni-
facientage ze ingenden brachet, do Indiktio war die dritte“. Nach der Indiktion ist das
Jahr 1305 zu nehmen. Zeugen: „Min Herre, der Abt ze Mure“; Herr Wernher, der Kellner;
Herr Guntram, der Custer; Herr R., der von Schönenwerd; Cunrat von Geltwil; Werner,
sein Bruder Bercht. Reigo; H. Magin; Walther Spiller; Peter an dem Kilchbül; Richwin von
Aristau; Trutwin Fuchs; Ulrich Spilmann; Ulr. Annum von Birchi.

2Rudolf von Barre beschwor den Spruch zu Wehr (Werra), einige Stunden von Säckingen
entfernt, am 1. Februar, und sein Bruder Arnold am 3. Februar zu Säckingen. Das zweite
iHal waren mehr Zeugen anwesend, als das erste Mal. Die Urkunde siegelten: Heinrich
von Stein, Junker Diethelm von Stöffen, die Stadt Rheinfelden und die Bürger von Säckin-
gen (Kurz und Weissenbach, Beitr. I., 439, 410).

3Lungern, Pfarrdorf, Kt. Obwalden.
4Die Urkunde des Papstes ist ausgestellt zu Bordeaux am 22. Aug. 1305 und der Vidimus

des Bischofs H. von Constanz in Zürich am 9. März 1306 (Arch. Engelberg). Erwähnte
Urkunde Papst Clemens V. ist eine der ersten von ihm (vgl. Regestum Clementis Papæ V.
ex Vaticanis).

5Die zweite Urkunde des Papstes ist gleichfalls am 22. August 1305 in Bordeaux ausgestellt,
kurze Zeit nach seiner Erhebung zur Papstwürde (5. Juni d. J.).

6Arch. Engelberg; Kopp, Gesch. III., 2, 252.
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Auftrage, dieser solle dem unter Muri stehenden Kloster Hermetschwil die
vorenthaltenen und entrissenen Rechte (I-141) und Zinsen im Nothfalle durch
Anwendung von Kirchenstrafen wieder heimbringen1.

Betrachten wir nun die Stellung unseres Abtes Rudolf III. zur Stifterfamilie. –
Elisabeth, Tochter des Grafen Meinhard’s II. von Tirol und Gemahlin König
Albrecht’s I., schenkte am 12. Juli 1307 dem Frauenkloster in Engelberg einen
Hof in Alpnach (Kt. Obwalden), dessen Güter mit Zubehör sie um 100 Mark
Silber gekauft hatte, damit die Nonnen für die Geberin, für ihren Gemahl, den
König, und für ihre Kinder beten. Der dortige Abt versprach, den Schwestern
alljährlich auf St. Andreasfest fünf Mark zu übergeben, künftig alle Tage
eine zweite Messe in St. Andreas lesen zu lassen und die Frauen nicht zu
hindern, dass sie zur Verwaltung dieses Einkommens nach eigener Wahl einen
Pfleger bestimmen. Die Königin fügte der Schenkungsurkunde zugleich die
Bestimmung bei: der jeweilige Abt von Muri solle alle drei Jahre, oder so oft
die Meisterin in Engelberg ihn ruft, entweder selbst oder durch seinen Boten
darüber wachen. dass den Schwestern am Gottesdienste und Einkommen
nichts gebreche2.

Agnes, Tochter König Albrecht’s I. und Wittwe König Andreas III. von Ungarn,
hatte sich nebst andern Gotteshäusern auch St. Blasien durch Wohlthaten
verpflichtet3. Die Nonnen zu Interlachen im heutigen Berner Oberland und
die Abtei Engelberg hatten sich aus Dankbarkeit verbindlich gemacht, auf
ein Jahr ihre Gebete für den verstorbenen Gemahl, und auch ebenso lange
Zeit für Königin Agnes nach ihrem Hingange († 1364) zu verrichten. Weil
diese Urkunde vom 6. Februar 1307 in das Muri-Archiv kam4, so darf man
annehmen, die Königin Agnes habe während ihres langen Aufenthaltes in
Königsfelden dieses Aktenstück selbst in unser Gotteshaus gebracht, damit
der Abt nach ihrem Tode die betreffenden Konvente an ihre Pflicht, für sie
zu beten, erinnere. Hiefür spricht ferner, dass die fromme Wittwe unserm
Gotteshause ein Gebetbüchlein, bestehend aus 95 Pergamentblättern, etwa
9 cm. hoch und 7,5 cm. breit, von zierlicher Hand in latein. und deutscher
Sprache geschrieben, zum Geschenke machte. Dr. Hermann von Liebenau,
der es 1840 noch in Muri sah5, behauptet, (I-142) es sei zu ihrem Gebrauche
am Ende des 13. oder anfangs des 14. Jahrhunderts abgefasst worden. Die
erste Seite trägt den Titel: „Oratio brevis ad Deum“, und die 188. Seite hat ein
kindliches Morgengebet: „Ich bin hüte ufgestandin, in die ginad dis amehtin
gotis gangin ... Herre, so bevil ich dir hüte min lip und min sele zi behvotinne
und ze beschirminne, also du beschirmdost Danielen, do er was in deine hole

1Copie im ehem. Archiv des Frauenklosters Hermetschwil.
2Arch. Engelherg; Geschichtsfrd. I., 41; Kopp, Geschichte III., 253, 254.
3Gerbert, Hist. n. s. III., 245.
4Staatsarch. Aarau.
5Urkundlicher Nachweis zur Lebensgeschichte der verwittweten Königin Agnes von Ungarn,

S. 15, 16.
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der lovwon“.

Wie nahe Abt Rudolf III. dem König Albrecht I. gestanden, sagt keine Urkunde.
Indessen behielt dieser die Verwaltung der österreichischen Vorlande nach
einstimmiger Erhebung zum deutschen König (1298) in seinen Händen und
ernannte als Pfleger über die neuerworbenen Besitzungen in den Gebirgen
Heinrich, den Maier zu Zofingen, setzte ihn als Vogt zu Baden, und übergab
ihm den „Argau“ zur Verwaltung. In der Rechtspflege standen die beiden
Freien, Hermann von Bonstetten, Vater und Sohn, sowohl der Reichsvogtei zu
Zürich, als auch den Landgerichten in Thurgau und Aargau vor, auf welche
als Landgraf in Zürichgau Graf Rudolf von Habsburg folgte. Den grössten
Einfluss auf die Leitung der Geschäfte übte König Albrecht selbst durch
wiederholte Anwesenheit in diesen Ländern aus1. Rudolf, sein ältester Sohn,
besuchte nie als Herr die Stammgüter; Herzog Friedrich, der Zweitgeborne,
erschien als Machthaber erst 1304, aber nur auf kurze Zeit; die Frauen
Elisabeth, römische Königin, und ihre Tochter Agnes, die nach Friedrich in
den obern Gegenden auftraten, brachten keine bedeutenden Änderungen
in die bisherigen Zustände; Johannes, Herzog von Österreich, Brudersohn
des Königs, erhielt im November 1307 in Nürnberg einen Antheil an der
Verwaltung seines Erbes. Weil er damit aber nicht zufrieden war, liess er
sich bereden, noch mehr zu fordern. Abgewiesen vom sorgsamen Oheime,
ermordete er mit den Verschworenen Rudolf von Wart, Rudolf von der Balm
und Walther von Eschenbach bei Windisch, im Angesichte der Habsburg, am
1. Mai 1308 den König2.

König Albrecht I. liess im zweiten Jahre seines Reiches (1300) fleissig aufzeich-
nen3, was sein Haus in den Stammlanden (I-143) an Leuten, Gut und Rechten
besitze, und was seit dem Tode Hartmanns, des jüngern Grafen von Kiburg,
an Lehen, Pfand oder Eigen von der Herrschaft weggekommen sei. Meister
Burkard von Frick, der Schreiber des Königs, ward mit der schwierigen Arbeit
beauftragt. Sie kam wegen eingetretener Hindernisse leider nicht zu Ende.
Darnach gehörten zum Amte Muri (Officium M.) folgende Orte: Eggenwil, das
ein Eigen des Klosters Hermetschwil; Hermetschwil und Staffeln, ebenfalls
ein Eigen des besagten Klosters, und Rottenschwil, wo die berührten Nonnen
mehrere Güter besassen, für welche sie den Habsburgern die Vogtsteuern
zahlten. Daselbst und in Eggenwil hatte die österreichische Herrschaft die
niedere und höhere Gerichtsbarkeit, während sie in Hermetschwil und in Staf-
feln nur das höhere Gericht („Dieb und Frevel“) ansprach. Ferner gehörte zum
Amte Muri Waltenschwil mit höherer und niederer Gerichtsbarkeit; Waldhäu-

1Kopp, Gesch. III., 2, 806 ff. - Der Landschaft Aargau wurde die Cent des „Freiamtes“ am
rechten Ufer der Reuss von der Lorze bis Zuffikon beigegeben (Argovia X., 67.). Der Name
„Freiämter“ für die Ämter Muri, Wohlen, Mellingen etc. am linken Reussufer entstand im
16. Jahrhunderte (Eidgen. Abschiede).

2Franz Pfeiffer, Habsburg-österreichisches Urbarbuch (Liter. Verein in Stuttgart, Bd. XIX.).
3Franz Pfeiffer, Habsburg-österreichisches Urbarbuch (Liter. Verein in Stuttgart, Bd. XIX.).
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sern, wo „je der Mann über sein Gut Twing und Bann“ hat, d. h. die niedere
Gerichtsbarkeit lag als ein Überrest der alten Hofrechte beim Hofe selbst.
Endlich gehörten zu diesem Amte: Boswil, Besenbüren, Kalcherron (Kallern),
Bünzenach, Buttwil, Brunwil, Muri (heute Muri-Langdorf), Langenmatt und
Isental, Wile und Hasle, Egge, Aristau, Birchi (Birri), Türmülon, Nidigen1, Wie
(Wey), Furte2, Geltwil, Krienbüle, Isenbrechtswil, Walaswil und Althäusern.
Die niedere Gerichtsbarkeit dieser letztgenannten Orte gehörte entweder dem
Gotteshause Muri oder Andern, wie in Boswil den Frauen in Zürich. Laut
des Pfandrodels hatten die Ritter von Hallwil (Walther, Hartmann, Rudolf,
Berthold und Rüdiger) mehrere Einkommen der Herzoge in diesen Dörfern
zum Pfande. Von den nicht verpfändeten Kerneneinkommen bezogen die
Herzoge aus dem Amte Muri 23 ¼ Stück und von dem Einkommen dreier
Mark bezogen eine die Söhne des verstorbenen Hartmann’s von Baldegg für
ein Schlosslehen in Maienberg (pro feodo castrensi in Meienberg), die zweite
Mark Gottfried von Hünaberg und die dritte die Söhne des von Barre, die
aber hiefür keinen Rechtstitel anzugeben wussten. – Die Vogtei im Dorfe
zu Muri hatte Ulrich von Rüssegg für 21 Mark und 21 Stück zum Pfande;
Heinrich von Iberg besass in Egge, Hasle und Wile 12 Mütt Roggen u. s. w.
In Wohlen sprach den halben Theil der niedern Gerichtsbarkeit Herr Werner
zu Wohlen an, weil der Hof, auf dem der Kirchensatz haftete, sein Eigen war;
die andere Hälfte der (I-144) gebannten niedern Gerichte gehörte dem Kloster
Muri, Diesem Muri-Twinghof in Wohlen wurden die zwei Höfe in Eggenwil3,
der Rütihof zwischen Niederwil und Dottikon4, die Waltenschwilermühle und
der Werwilerhof (heute Weissenbach) beigezählt5.

Besagtes östarreichisch-habsburgische Urbar erwähnt noch der Muri-Güter
in Rüdikon, in Tennwil bei Seengen, zu Fahrwangen und in Ober- und Mittel-
schongau, die etwa 30 Schupossen betrugen.

Von diesen Streiflichtern, die berührtes Urbar auf den politischen Zustand in
und um Muri im Anfange des 14. Jahrhunderte wirft, wenden wir uns zu den
letzten Tagen des Abtes Rudolf III. – Die bessern Kenner der Geschichte von
St. Blasien sagen6: Rudolf habe den Hirtenstab 1308 abgelegt, sei nach St.
Blasien zurückgekehrt und dort am 20. Juni 1333 vom Tode ereilt worden.
Am gleichen Tage steht er im Hermetschwiler-Nekrologium als „abbas noster“
(unser Abt) eingetragen.7

1Nidigen, ein Theil vom heutigen Wey.
2Abgegangener Name eines Hofes.
3Die übrigen Höfe in Eggenwil kamen zu dem Twinge der Frauen in Hermetschwil, als sie

die niedere Gerichtsbarkeit erhielten.
4Arch. Muri in Aarau G, 3. D, 8.
5Arch. Muri in Gries A. I. I.
6Wülperz und Andere (Arch. Muri in Gries A. I. I.).
7Murus et Antem. IV., 49.
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Zweites Kapitel. Heinrich II. von Schönenwerd, XXII.
Abt (1309-1333).

Die Edelleute (nobiles) von Schönenwerd, deren Burg nach einer Urkunde
vom Jahre 1307 in dem Walde Honrain zwischen Urdorf und Dietikon, im
heutigen Kanton Zürich stand1, waren Vasallen der Habsburger2. Sie hatten
im 13. und 14. Jahrhunderte ihre Blüthezeit, und wählten später die Stadt
Zürich zu ihrem Wohnsitze. Im dortigen Rathe sassen viele (I-145) Glieder
dieses Geschlechtes3. Von ihnen kamen nicht bloss Wohlthaten in die zwei
Klöster Muri und Hermetschwil4, sondern auch Söhne und Töchter widmeten
sich da gerne dem Dienste Gottes5. Einer dieser Edlen von Schönenwerd,
welche in Muri die hl. Profession ablegten, war Abt Heinrich II.

Sein Vater, ein Ritter, hiess Johannes und seine Mutter war die fromme Anna
von Wile. Von den Brüdern Heinrich’s erscheinen urkundlich Rudolf und Jo-
hannes, wovon ersterer sicher im Laienstand blieb6. Gleichzeitig mit Heinrich
war noch ein Anderer aus dem Geschlechte der von Schönenwerd Kapitular
in Muri, nämlich Rudolf. Er dürfte ein Verwandter des Abtes gewesen sein.
Dieser tritt als Zeuge auf am 9. März7 und 5. Juni 13058, am 18. Dezember
1311, wo er zugleich Propst ist9, und endlich am 1. März 1312. Heinrich
von Schönenwerd erscheint dagegen vor seiner Erhebung zur Abtwürde nur
einmal, am 5. Juni 1305, und zwar unter den fünf genannten Kapitularen als
der jüngste. Den Unterricht der niedern Schulen wird er in Zürich und den der
höhern Klassen in Muri genossen haben. In Zürich herrschte damals grosse
Begeisterung für Poesie10. Auch unser Heinrich möchte davon angehaucht
worden sein. Das beweist jenes Bruchstück eines deutschen gereimten Dra-
mas aus dem Ende des 13. oder Anfang des 14. Jahrhunderts, das K. Öhler

1Arch. Wettingen in Aarau; Kurz und Weissenb., Beitr. I., 573, 574. Daher fallen die Vermut-
hungen und Sagen, die Schönenwerder haben in Werd, einem Weiler der Pfarrei Lunkho-
fen am linken Ufer der Reuss, gehaust, von selbst dahin (Murus et Antem. IV., 52; Arch.
Muri in Gries A. I. I.). P. Anselm Weissenbach (Eccles., p. 149) wusste ganz richtig, dass
die Burg der Edlen von Schönenwerd nicht ferne von Lieli bei Oberwil war; er kannte aber
auch die Sage von Werd an der Reuss.

2Herrgott, Geneal. I., 87.
3Vgl. Herrgott, Geneal. zu der Jahren 1243, 1266, 1279 u. s. w.; dann Zapf, Anecd., p. 148

etc. In den Jahren 1280-1321 erscheinen vorzüglich die Ulrich, Johannes und Rudolf
von Schönenwerd (Archiv Muri in Gries).

4Im Herm. Nekrol. sind drei Schönenwerder als Wohlthäter verzeichnet: Rudolf am 31. März,
Rudeger am 5. Juni und Judenta am 2. Dezember.

5Im Herm. Nekrol. sind genannt: Rudolf m., am 15. Dezember, Berchta m., am 29. Okt.
und Mechtildis m., Kusterin, am 12. November.

6Zapf, Anecd., p. 154, 197 (Urk. vom Jahr 1312).
7Kopp, Gesch. III, 2, 282.
8Arch. Muri in Aarau G, 3. D, 2.
9Arch. Muri in Aarau Q, 4. B, 11.

10Manessische Gedichtsammlung.
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von Aarau im Jahre 1840 in der Muri-Bibliothek entdeckte1. Doch hievon
wollen wir später sprechen; jetzt haben wir Heinrich als Abt im öffentlichen
Leben zu schildern.

Für das Wohl des Klosters handelte Heinrich II. das erste Mal am 18. Jänner
1310, indem er mit seinem Konvente ein Gut in „Remerswile“ an die Nonnen
in Gnadenthal verkaufte2. Im gleichen Jahre erhielt von ihm am 22. August
(I-146) ein Walther Grübler in Bremgarten mehrere Muri-Güter in Wohlen als
Erblehen3. Im folgenden Jahre, am 9. November, verkaufte Abt Heinrich an
Burkard von Löweneck, Comthur der Johanniter zu Rheinfelden, die Mühle
zu Wegenstetten im untern Frickthale4 und erwarb dagegen wenige Wochen
darnach (18. Dezember) den Güterantheil, welchen Arnold von Barre, Sohn
des Ritters Rudolf von Barre, in Lutingen, Pfarrei Muri, inne hatte. Johannes,
Vogt von Schönau, veräusserte seinen Güterantheil, den er durch die Heirath
der Agatha von Barre in Lutingen5 erlangt hatte, am 1. März 1312 an das Got-
teshaus Muri6. Dasselbe Jahr gestatteten (15. August) Abt und Konvent von
Muri dem Hermann von Mulimatten, Bürger in Zürich, seine Besitzungen in
Stallikon, die Erblehen von Muri waren, aufzugeben; doch sollen dem Kloster
die rechtmässigen Zinsen und der „Fall“ für immer zugesichert werden7.

Einige Wochen früher (21. Juli 1312) veräusserte das Frauenkloster Her-
metschwil ein Gut in Schlieren nach Zürich. Es ist das erste Beispiel eines
selbständigen Handels dieser Frauen. Der Abt von Muri gibt als „Pfleger“
der Nonnen zu diesem Kaufe nur seine Zustimmung. Vergleichen wir dieses
Ereigniss mit dem Inhalte der Urkunde vom 12. Juli 1307, der zu Gunsten der
Frauen von Engelberg bezüglich der Leitung ihrer Ökonomie spricht8, so glau-
ben wir den Beweis geleistet zu haben für die Behauptung, das Männerkloster
in Muri habe den Mitschwestern in Hermetschwil die Ökonomie mit Vorbehalt
der Oberaufsicht um das Jahr 1300 in die Hände (I-147) gelegt. Acht Jahre
später (26. Okt. 1320) urkundeten diese Frauen wieder mit Genehmigung ih-

1Kurz und Weissenbach, Beitr. I., 223 ff.
2Argovia, Jahrg. 1861, S. 191.
3Kurz und Weissenb., Beitr. I., 440. Zeugen: Rudolf von Schönenwerd, Propst zu Muri; Herr

C.(unrad) der Krieg, Custer zu Muri; Herr Burkart, der Herren Einer des Gotteshauses;
Herr Johannes von Sarmenstorf u. s. w.

4Arch. Rheinfelden; Reg. im Arch. Muri in Gries.
5Lutingen ist nicht das Ludingen im Kt. Luzern, Amt Hochdorf (Rochholz, Aarg., Gessler, S.

8).
6Arch. Muri in Aarau. Zeugen: Herr Ulrich von Guttenberg, Ritter; Herr Werner von Wolon,

Ritter; Bruder Johannes von Ruda, Priester des Konventes St. Urban; Bruder Friedrich von
Hohenrain, Johanniter-Ordens; Herr Rudolf von Schönenwerd; Herr Burkard von Biber-
stein; Herr Cunrad, der Custer; Herr Chunrat von Luterau; Herr Erkenfrit; Herr Peter von
Mellingen; Herr Johann von Rheinfelden, Priester und Konventherren des Gotteshauses
Muri; Herr Ulrich von Lüphang, Priester; Herr Ulrich von Frauenfeld, Evangelier; Johannes
der Gesseler und Heinrich, sein Sohn u. s. w.

7Arch. Muri in Aarau; P. A. Stöcklin, Miscell., p. 34; Monum. Helv. Tug. VI., S. 113 (Hdschr).
8Vgl. oben, S. 141.
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res Pflegers, des Abtes von Muri. Die vier Zinsherren der Pfarrei Bonstetten im
heutigen Kt. Zürich, St. Blasien, die zwei Kirchen zu Bonstetten und Stallikon
und das Kloster Hermetschwil lassen die Güter bereinigen. Freie Männer von
Bonstetten wurden mit deren Ausscheidung betraut. Die Urkunde, die älteste,
welche im Archive der Frauen zu Hermetschwil liegt, besiegelten der Abt Hein-
rich von St. Blasien, Abt Heinrich von Muri, letzterer als Pfleger der Frauen1,
das Kloster Hermetschwil2, Meister Walther von Schaffhausen, Kirchherr zu
Stallikon, und Johannes Wolfleibsche, der ältere3.

Auch mit den Frauen von Gnadenthal hatte Abt Heinrich II. ökonomische
Geschäfte abzuwandeln. Wie Abt Albert I. (1297) ihnen mehrere Lehen um
bestimmte Zinsen gegeben hatte, so ertheilte ähnliche dem besagten Gottes-
hause Abt Heinrich II. 1315 in Wohlen, Mellingen, Remerswil, Tintikon und in
Gnadenthal4.

Dieses friedliche Walten des Abtes Heinrich II. störte Bruder Bernhard, Ge-
neralprokurator des Johanniterordens in Deutschland, indem er wegen der
Güter in Bellikon unser Kloster in einen Streit verwickelte, den er sogar vor
das römische Gericht (1319) ziehen zu müssen glaubte5. Sein Ausgang ist
nicht bekannt.

Gleichzeitig veräusserte Muri mehrere Besitzungen und zwar ein steinernes
Haus in Zürich, das die Wittwe Mechtild, Gemahlin Heinrich’s von Erlibach
kaufte6, und zwei Höfe in Ami, Pfarrei Lunkhofen, die an die Propstei in
Luzern kamen7. Der Zweck dieser Veräusserungen war, den Maierhof in Bün-
zen, worauf der Kirchensatz und die Patronatsrechte hafteten, desto leichter
erstehen zu können. Der Hof lag nur eine Stunde vom Kloster entfernt und
gehörte den Rüsseggern8. Muri kaufte den Hof am 18. Jänner 1321 vom Ritter
und Freiherrn Marchward von Rüssegg um 630 Pfd. (I-148) Pfenninge und
um 30 Mark Silber. Der Freie behielt sich dort nur seine Eigen- und Vogtleute
vor. Sein Sohn Hermann, Pfarrer in Rohrdorf, entschlug sich aller Rechte und
Ansprüche auf diesen Hof. Den Kauf veranlassten angelaufene Schulden des
Ritters Marchward9 der später auch den Kirchensatz von Rohrdorf in die

1Die Umschrift des Siegels lautet: „S. HEINR. ABBIS. DE. MVRE“.
2Die Siegelunterschrift, so viel bekannt, die älteste, lautet: „S. CONVENTVS. DOMINARVM.

IN. HERMOZWILE“.
3Zeugen: Herr Wilhelm, Leutpriester zu Birlonstorf; Hr. Johannes Siegbotto, Kaplan der

Kapelle St. Michael in der Propstei Zürich; Johannes, Propst von Stampfibach u. A.
4Argovia, Jahrg. 1861, S. 192.
5Johannitercomthurei-Copialbuch in Rheinfelden vom 13. Jän. 1319.
6Copie und Auszug im Arch. Muri in Gries A. I. I.
7Rochholz, Aargauer Gessler, S. 15.
8Argovia III., 104 ff.
9Archiv Muri in Aarau H, 3. D, l. Die Handlung geschah in Zürich. Zeugen: Meister Ulrich

, Custer; Meister Marchwart, Schulmeister; Herr Heinrich von Boswile; Herr Jakob Rote,
Chorherr der Kirche zu Zürich; Meister Werner von Woloshofen, Chorherr zu Münster;
Herr Johannes von Schönenwerd, Ritter etc.
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Hände seines Lehensherrn, des Herzogs Friedrich, zurücklegen musste1.

Die Finanzen des Klosters Muri standen aber nach diesem Kaufe des Bünzner-
Maierhofes nicht glänzend. Das folgende Jahr war der Konvent genöthigt, seine
Fruchtzehnten in Dietikon an Wettingen abzutreten2 und nach vier Jahren
(1325) einen schönen Hof in Auw, nur zwei Stunden vom Kloster entfernt,
an die Frauen von Rathhausen zu veräussern3. – Die Inkorporationsbulle
des Papstes Johannes XXII. vom 29. April 1325 wegen Einverleibung der
Pfarrei Bünzen mit dem Gotteshause Muri gibt den wahren Grund dieser
ökonomischen Bedrängnisse zu erkennen – nämlich die andauernden Kriege
der österreichischen Herzoge.

Abt Heinrich II. und der Konvent von Muri hatten, um die Inkorporation zweier
Pfarrkirchen, von Eggenwil und Bünzen, nachgesucht. Bezüglich der ersten
beauftragte der Papst den Bischof Rudolf von Constanz zu untersuchen, ob
diese Pfarrei wirklich eine Collatur von Muri sei; die zweite hingegen, welche
10 Mark jährlich abwarf, einverleibte er sofort dem Kloster Muri. Die ange-
gebenen Gründe für diese Gnadenerweisung sind: das Blühen der religiösen
Zucht im besagten Kloster, die Ausübung der Gastfreundschaft im hohen
Grade, die Spendung reichlichen Almosens, vor Allem aber die fortwährenden
Kriege in jenen Gegenden4. Gerade wegen dieser Kriege mussten Abt und
Konvent eine grosse (I-149) Zahl Söhne Treuer und Edelgeborner der Herzoge
gastlich auf nehmen und verpflegen, wodurch sie sich in eine solche Noth
und Schuldenlast stürzten , dass sie zur Befriedigung der Gläubiger und der
täglichen Bedürfnisse kaum das nöthige Geld aufbringen konnten5. Der Inhalt
dieser Urkunde erklärt auch jene Nachricht, dass in Anwesenheit der Königin
Agnes bei der Einweihung der Klosterkirche in Engelberg 13256 hundertneun-
unddreissig Töchter aus adeligen Familien in dem dortigen Frauenkloster
den Schleier nahmen7. Deren Väter waren nämlich in den Kriegen gegen die
Eidgenossen erschlagen worden, und die verwaisten Kinder fanden in Muri
und Engelberg den Lebensunterhalt. Wie Muri erlitt zugleich Beromünster als

1Kopp, Geschichtsblätter II , 268.
2Am 20. Juni 1322. Archiv Wettingen in Aarau; Rochholz, Aargauische Gessler, S. 16. Hiebei

erschienen als Zeugen: Conrad, der Custer, und Heinrich, der Gessler, Konventualen von
Muri.

3Staatsarch. Luzern, Abtheil. Rathhausen. Zeugen: Heinrich Gessler, Ritter; Ulrich von
Eschenbach und Burkard, der Walker von Luzern.

4„verum propter guerras, quæ in illis partibus diutius ingruerunt ac nimiam susceptio-
nem hospitum, quos ex gentibus dilectorum filiorum ducum Austriæ et aliorum nobilium,
cum in medio terræ dictorum ducum dictum monasterium consistere dignoscatur, iidem
abbas et couventus sustinuerunt, eosque oportet continue sustinere, tantis debitis et
paupertatis oneribus est oppressum, quod iidem abbas et conventus nequeunt de suis
facultatibus satisfacere“.

5Urk. Avignon, III. Kal. Maii (29. Apr.) 1325. Arch. Muri in Aarau; Murus et Antem. III.,
82-85.

6Egb. Fr. von Mülinen Helv. sacra I., 83.
7v. Mülinen, Helv. s. II., 72.
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eine Vogtei der Habsburger grossen Schaden1.

Bischof Rudolf von Constanz mag es schwer empfunden haben, dass der
Papst, ohne vorher bei ihm Erkundigung eingezogen zu haben, sofort die
Inkorporation der Pfarrkirche in Bünzen gewährte; er liess nämlich obige
Bulle während seines Lebens gar nicht in Wirksamkeit treten. Erst dessen
zweitem Nachfolger, dem Bischof Ulrich, wagte das Kloster Muri die besag-
te Inkorporationsbulle wieder vorzulegen, welcher dann, nach Prüfung des
päpstlichen Schreibens, am 1. Juli 1346, die Einverleibung der Pfarrei Bünzen
gestattete2.

Dagegen wird Bischof Rudolf seinen Bericht über die Collaturrechte in Eggen-
wil ohne Verzug nach Avignon abgeschickt haben; denn schon am 2. November
1325 theilt der Papst dem Bischofe mit, dass er die Pfarrei Eggenwil dem
Tische des Konventes in Muri einverleiben könne3. Derselbe willfahrte den
Bitten der Mönche durch ein Schreiben vom 23. Juli 13264.

Allein hiemit war die wachsende Noth nicht beseitigt. Daher sahen sich Abt
und Konvent nach zwei Jahren (10. November 1328) gezwungen, den Hof
„beim Brunnen“ in der Pfarrei (I-150) Göslikon, worauf der Kirchensatz eben
besagter Pfarrei haftete, zu sehr geringem Preise – um 40 Mark Silber, während
er 1359 um 60 Mark an die Königin Agnes verkauft wurde5, an Ritter Heinrich
Gessler und dessen Bruder Ulrich, Kirchherrn zu Engstrigen (Kt. Zürich), zu
veräussern6.

Nach Balthasar’s7 Denkwürdigkeiten verkaufte Muri damals noch andere Höfe;
denn die Gebrüder von Hünaberg, Rudolf, Rektor der Kirche in Merenschwand,
Peter und Gottfrid, Ritter, schenkten am 15. März 1332 einen Hof, den sie um
90 Mark von Muri gekauft hatten, an die Kirche St. Maria in Benziswile.

Mitten in den schweren Arbeiten für die Hauswirthschaft erwies Abt Heinrich
befreundeten Nachbaren nicht selten Liebesdienste. Am 2. November 1322 ist
er im Kreuzgange des Benediktinerstiftes zu Luzern und siegelt den dortigen
Mitbrüdern eine Urkunde wegen Zehnten in Knonau8. Das folgende Jahr
hilft er als Obmann einen Streit schlichten, den dasselbe Stift mit Johannes
von Göslikon, Kirchherr (rector) in Ottenbach, wegen Neubruchzehnt hatte.
Jakob Stör, Propst in Luzern, gab als Schiedsrichter dem Abte Heinrich an
die Seite Johannes, Dekan in Cham, und Walther, Kellner in Lunkhofen; der

1Riedweg, Geschichte des Kollegiatstiftes Beromünster, Luzern 1881, S. 128
2Murus et Antem. III., 86-88.
3Regest von Dr. von Löher aus dem vatikan. Archiv in der Archival. Zeitschrift V., 267

(Stuttgart, 1880).
4Murus et Antem. III., 98-100.
5Sie kaufte den Hof von Ulrich Gessler und seinem Sohne Heinrich und vergabte ihn an

das hl. Geistspital zu Baden, Kt. Aargau (Archiv der Schweiz. Gesch. II., 40-42.).
6Arch. der Schweiz. Gesch. II., 32; Rochholz, Aargauische Gessler, s. 17.
7Bd. III., S. 280.
8Mit ihm siegelte Walther von Malters, Schultheiss in Luzern (Kopp, Gesch. IV., 1, 304).

173



4. Muri 1298-1410

Kirchherr von Ottenbach dagegen führte als Richter herbei Peter, Inkurat, und
Heinrich, genannt Rincgemberg, Bürger in Bremgarten1. Unter den Zeugen
erscheint nebst Konrad von Seengen, Konventual des Klosters Muri, auch
Meister Hermann, Lehrer (doctor puerorum) der Knaben in Muri, wahrschein-
lich ein Weltpriester2.

Nach zehn Monaten eilte unser Abt Heinrich II. wieder nach Luzern, um
seinem Freunde, dem dortigem Propste, einen (I-151) Dienst zu erweisen, und
siegelte dem Maier von Knonau, Rudolf, seine Urkunde wegen erhaltener
Lehen in Affoltern3.

Wie Abt Rudolf III. stand auch Abt Heinrich II. von Muri den Frauen von
Engelberg hilfreich zur Seite. Diese gaben ihre Güter in Luzern Verschiedenen
als Lehen. Neben Abt und Konvent von Engelberg und dem Kirchherrn von
Luzern, Kuster von Zürich, siegelte zugleich der Abt von Muri die betreffende
Urkunde4. Das Aktenstück ermächtigt, ähnlich wie das vom Jahre 1307, den
jeweiligen Abt von Muri, Klagen über säumige Verabfolgung der Zinsen aus
Lungern anzuhören und darüber zu richten.

Auch im Religiösen erfüllte Abt Heinrich II. gegen Jedermann seine Pflichten.
Als Ludwig von Bayern nach der Schlacht bei Mühldorf (1322) entschieden
König von Deutschland war, nahm Muri keinen Anstand, für ihn als solchen
am Weihnachtstage d. J. das übliche Gebet zu verrichten5. Es liegen keine
Beweise vor, dass Habsburg dies übel gedeutet hätte. Die Königin Agnes
zeigte vor- wie nachher dem Hausstifte Muri ihre Gewogenheit, und ein
Mitbruder schrieb um das Jahr 1330 in ein Murikalendar6: „Zu wissen, dass
Jahrzeit der Herzoge von Österreich in Königsfelden gefeiert wird, wobei die
Prälaten gewöhnlich erscheinen, und zuförderst am 1. Mai, König Albert’s
Ermordungstage“. Hiemit ist deutlich genug ausgedrückt, dass der Abt von
Muri öfters im Jahre zu den Habsburger-Jahrtagen nach Königsfelden ging.

Wie für die Ökonomie seines Stiftes und das Wohl Anderer, war Abt Heinrich
II. auch für das religiöse Leben seiner Untergebenen besorgt. Seinen Bruder
Rudolf von Schönenwerd, der als Laie in Zürich Ansehen und irdische Güter
besass, hat wohl er veranlasst, dass derselbe im Kloster Muri für das Volk eine

1Urk. 30. Juni 1323, ausgestellt auf dem Friedhof von Ottenbach (Geschichtsfrd. XX, 163).
2Die Reihenfolge dieser Zeugen ist: Friederich, Almosener und Konventual von Luzern,

(dann folgt Konrad von Seengen); Ulrich, Pleban der Pfarrkirche in Muri; Johannes, Vi-
cekaplan der Pfarrkirche in Ottenbach; Hermann, Vicekaplan in Lunkhofen; Heinrich,
Inkurat in Ottenbach; Johannes von Wile, Rektor der Kirche in Woloswile; Meister Johan-
nes, Rektor der Schule in Luzern; Meister Hermann, doctor puerorum in Muri u. s. w.
Dann kommen Laien.

3Urk., 8. Mai 1324 (Geschichtsfrd. XX., 164).
4Arch. Engelberg, Urk. vom 14. Juli 1326; Kopp, Gesch. IV., 1, 380, 381.
5Öffelin (Augsburg, Ausgabe 1763, Bd, I., 737) nennt von der Schweiz folgende Kirchen, in

denen für König Ludwig gebetet wurde: Beromünster, Schönenwerd, Münster in Zürich,
Rathhausen, Abt und Konvent in Muri, Propstei in Solothurn und eine Abtei in Basel.

6Dr. Hermann von Liebenau, Nachweis zu der Lebensgeschichte der Königin Agnes, S. 51.
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Frühmesse stiftete, und hiefür Güter in Goldbach und an andern Orten am
östlichen Ufer des Zürichsees anwies1. Zugleich stiftete Rudolf für sich und
seine Eltern zwei Jahrtage und bezeichnete hiefür Güter in Marienhalden und
an andern Orten. Der Abt verpflichtete sich, vorher in der (I-152) Klosterkirche
eine Kapelle zur Ehre des hl. Apostels Petrus zu bauen2.

Der armen Kapelle in Walaswil, Pfarrei Muri, liess Abt Heinrich noch im letzten
Jahre seines Lebens (1333) ein Messbuch auf Pergament schreiben und mit
den üblichen Bildern versehen. Die Diebe dieses Buches bedroht der Abt in
der Widmung mit dem Banne3.

Diesem Abte voll der Güte bereitete noch das Jahr vor seinem Tode ein
Kleriker von Luzern, Johannes ab der Rüse, bittere Stunden. Er beanspruchte
nämlich die Einkünfte des Hofes in Wile nahe beim Kloster. Ein Schiedsgericht
sprach darüber am 10. Jänner 1332: der Hof gehöre dem Kloster Muri; doch
eine Schuposse in Althäusern soll Werner, der Ammann von Muri, haben.
Dem Spruche ist noch die besondere Bemerkung beigefügt: wenn der Abt
und der Konvent von Muri wegen des Johannes ab der Rüse etwa in Bann
oder in der Exkommunikation sein sollten, so mögen sie selbst trachten, die
Lossprechung zu erhalten, wozu Johannes seine Zustimmung gebe4.

Die Stunde der Auflösung war für Abt Heinrich II. gekommen. Am 24. April
1333 beschloss er sein verdienstvolles Leben5. P. Benedikt Studer meldet,
der Konvent habe als Hinterlassenschaft von ihm das Wappen seines Ge-
schlechtes, einen schwarzen Löwen auf gelbem Felde, erhalten, aber hievon
nie Gebrauch gemacht6.

1Arch. Muri in Aarau, Urk. vom 26. Juni 1312, doppelt ausgestellt; Zapf, Monumenta, p.
197.

2P. Aug. Stöcklin, Miscell., p. 121-123. Die Urkunde besiegelten Abt Heinrich von Muri und
Rudolf von Schönenwerd; der Bischof Gerhard von Constanz bestätigte die Stiftung.

3Die Dedikation lautet: „Anno domini M°. CCC°. XXXIII§. Heinricus diuina miseratione ab-
bas monasterii Murensis, dictus de Schœnenwert, proprie salutis non immemor ac sui
prouidentia istum librum conscribi iussit sub honore sancti Laurentii patroni capelle in
Walaswile. Si quis ipsum alienauerit, nouerit, se anathematis uinculo innodatum“ (Mitt-
heilung von P Gall Morel).

4Arch. Muri in Aarau. Die Schiedsleute waren: Magister Johannes Kottmann, doctor puer-
orum in Const. et Walther, dictus Kottmann Canonicus curiensis. Beide erscheinen im
Necrologium curiens. (Wolfgang von Juvalt, Chur 1867, S. 162).

5Egb. Fr. von Mülinen, Helv. s. I., S. 108; Necrol.-Hermetisvillanum.
6Murus et Antem. IV., 52.
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Drittes Kapitel. Lütold Schaler von Basel, XXIII. Abt
(1333-1342). Konrad I. von Seengen (?der Krieg), XXIV.
Abt (1342-1359).

Nach dem Hingange des Abtes Heinrich II. berief der Muri-Konvent einen
Mönch aus St. Blasien, Lütold Schaler,(I-153) gebürtig aus Basel, zur Leitung
der klösterlichen Genossenschaft1. Bis anhin konnten wir in der Eidgenos-
senschaft kein Aktenstück finden, das von seiner Regierung spräche. Daher
haben ihn unsere Hauschronisten auch nicht den Muriäbten beigezählt2,
zumal auch das Hermetschwiler-Nekrologium ihn nicht erwähnt. Jedoch ein
St. Blasianercodex vom 14. Jahrhunderte sagt ausdrücklich, dass unter Abt
Peter, der von 1334-1348 regierte, Lütold Schaler von Basel als Abt nach Muri
postulirt worden sei3, und dann haben wir oben gezeigt, dass 1303, wie einige
glauben, seine Regierung unmöglich gewesen, indem Rudolf von Bossikon
damals die Genossenschaft von Muri leitete4.

Das Kloster mag in diesen Zeiten wegen der Kriege in gedrückten Verhältnissen
gewesen sein. Die Kraft der Schirmherren war zugleich im Ärgau und am
Vierwaldstättersee durch die Eidgenossen gebrochen. Während die noch
lebenden Söhne des Königs Albert, Otto der Kühne († 1339) und Albert der
Weise († 1358), im Osten hinlänglich beschäftigt waren, rettete die Königin
Agnes den kühn auftretenden Feinden des Westens und Südens gegenüber
noch manches Gebiet und Schloss5.

In diesen traurigen Zeiten erfreute sich aber die Pfarrei Muri eines tüchtigen
Leutpriesters, Werner von Kilchen. Dieser verstärkte das Geläute seiner Kirche
in den Jahren 1337 und 1339 durch zwei neue Glocken; dann erlangte er
vom Papste Benedikt XII. einen Ablassbrief für dieselbe Kirche6. Den Gläu-
bigen wird, wenn sie das hl. Öl zu den Kranken begleiten oder Abends beim
Aveläuten mit gebogenen Knieen drei „Ave“ beten oder zur Ausschmückung
der Kirche etwas beitragen, ein Ablass der zeitlichen Sündenstrafen von 40
Tagen gewährt.

Weil die zu Wien 1337 von den Herzogen Albrecht und Otto gegebene Urkunde,

1Ein Rudolf Schaler in Basel, Ritter, war Diener Herzog Leopold’s 1323 (Kopp, Gesch., 1,
58).

2Murus et Antem. IV., 53 und Annales.
3Casparus I., abbas S. Blasii in libro originum monasterii S. Blasii. Msc., p. 279; Arch. Muri

in Gries, Hdschr. des P. Meinrad Bloch.
4S. oben, S. 136, 137, 140, 141.
5Dr. Herm. v. Liebenau, Nachweis; Damberger, Synchr. Gesch. XIV., 316-317.
6P. Aug. Stöcklin, Miscel., S. 463-464, Pergamentblatt. Die Ablassbulle wurde am 8. April

1341 in .A vignon ausgestellt und am 20. April d. J. vom Bischofe von Constanz als echt
anerkannt und zu verkünden erlaubt.
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die im Archiv Muri in Aarau liegt, (I-154) das Kloster Muri nicht berührt1, so
gehen wir zu Abt Lütold’s Nachfolger über –

Konrad I. von Seengen.

P. Anselm Weissenbach2 und P. Benedikt Studer3 vermuthen aus dem Grunde,
Abt Konrad sei aus dem Geschlechte der „Krieg“ gewesen, weil 1310 und 1311
ja schon 1288 u. s. w. Konrad der Krieg als Konventual und „Custer“ von Muri
erscheint. Allein aus gleichem und vielleicht besserm Grunde, weil jener schon
das erste Mal als Zeuge erscheint, und daher nicht wohl bis 1361 als Abt
hätte regieren können, glauben wir, dieser Abt sei der am 30. Juni 1323 das
erstemal urkundlich vorkommende Konrad von Seengen4. Ein Zweig der Edlen
dieses Geschlechtes war am Ende des 13. Jahrhunderts nach Bremgarten
übersiedelt und sass häufig im dortigen Rathe. Sie waren habsburgische
Dienstmannen und hatten ihre Stammburg nicht ferne von Hallwil5.

Konrad, der 1342 die Abtwürde erhalten haben mochte, suchte zunächst
die Schuldenlast, welche die Klöster Muri und Hermetschwil drückte, zu
beseitigen. Am 13. Jänner 1313 lieh er zunächst dem Kloster Gnadenthal
mehrere Güter in Wohlen und besiegelte die Urkunde6. Wenige Monate später
(5. März) schloss er mit Gottfried von Hünaberg, Ritter, und seinem Bruder
Peter, Kirchherrn in Merenschwand, einen Vergleich wegen der 300 Gl., wel-
che Muri, und wegen der 60 Gulden, welche die Frauen in Hermetschwil
diesen Herrn schuldeten7. Der Eintritt Burkarts, des Sohnes Hartmann’s von
Ballwile8, in’s Kloster im Jahre 1343 bot dem Abte und Konvente eine günstige
Gelegenheit, diese Schulden abzuzahlen. Der Vater Burkart’s zahlte nämlich
jährlich einen Mütt Kernen an den neuen Benediktusaltar in der Klosterkir-
che für (I-155) die „Rorkappe“9 und gab hiefür die Anweisung auf Äcker in
Baldewile10. Willkommen war auch die Vergabung des Heinrich Cunzo, der
mit seiner Ehefrau Christina mehrere Güter in Wohlen, Boswil und Egg, mit

1Schuld- und Pfandbrief gegen ihren Getreuen – Johann von Hallwil für die im gleichen
Jahre „gethane Fahrt“ um 422 Mark, wofür die Herzoge den Kirchensatz von Villmergen
zu einmaliger Leihung einsetzen.

2Annales, p. 301.
3Murus et Antem. IV., 54.
4Geschichtsfreund XX., 162, 163.
5Argovia X., 89.
6Argovia, Jahrgang 1861, S. 195.
7Geschichtsfreund XX., 168.
8Ballwil , Pfarrdorf im Kt. Luzern. – Ein Ritter Hartmann von „Baldewile“ ist schon 1236

genannt. Von dessen Sohne, Walther, stammten Diethelm und Bruno ab. Diethelm hatte
wieder mehrere Söhne (Kopp, Gesch. II., 1, 416.).

9Auf dem Rande der Urkunde steht „Cappa seu pluviale“. Dem nach war im 14. Jahrhun-
derte in Muri wie in Beromünster (Riedweg, Gesch. von Ber., S. 112, 113) die Chorkappe
(= Rorkappe) in Ubung, und das Eintrittsgeld des Novizen wurde zugleich unter diesem
Namen erhoben. Über „Chorkappe“ vgl. Bock, Gesch. der liturg. Gewänder I., 212, 223.

10Arch., Muri in Aarau.
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Vorbehalt der Nutzniessung 1343 dem Kloster schenkte1.

Mit dem Abte suchte auch sein Propst (Ökonom), Johannes von Hottwile2, der
in obiger Urkunde genannt ist, sorgsam die Finanzen zu regeln. Das Jahr 1343
war jedoch für sein Bestreben wegen der vielen Regengüsse, Überschwemmun-
gen und der in Folge dessen entstandenen Hungersnoth sehr ungünstig3. Abt
und Konvent verkauften daher im folgenden Jahre den freien Zehnten in Re-
merswil an Marchwart von Gundoldingen und Arnold Schnider von Buochen4.
Zwei Tage vorher hatten die nämlichen mehrere Zehenten um 20 Mark Silber
dem Peter von Hünaberg, Kirchherrn zu Rohrdorf, und seinem Bruder Johann
veräussert5. Die Unterhandlungen wegen Abtretung des Dinghofes (? Dietfurt)
zu Dottikon werden schon im Jänner 1344 mit dem Klarissinenkloster in Kö-
nigsfelden begonnen haben6; allein zum Abschlusse kam das Geschäft erst im
Jahre 1351. Muri löste für den Hof 125 Gl. Die Rechte (Offnungen) desselben
sind in der Argovia (IX. Band, S. 39 ff.) abgedruckt. Deren Eingang lautet: „Dis
sint die rechte des Dinghofes zu Tottikon. Derselbe hof gekouffet ward von
dem gotzhus ze Mure mit allen rehten und zuogehörungen, als es dasselbe
gotzhus hatte und beschach der kauff 1351“7. – Das Jahr vor der Pest (1347)
musste unser Gotteshaus sogar das Einkommen von 1 Pfund Pfeffer, das von
dem Thurme und den Häusern des (I-156) Rudolf Manesse in Zürich kam und
damals hochgeachtet wurde, dem Abte zu Rüti bei Rapperswil überlassen8

und weiter, „dur ... nothdurft“ gedrängt, verkaufte es alle Zinsen und Rechte,
die es im Kirchspiele Meggen am Vierwaldstättersee besass. Deren Erlös war
nur 18 Gulden9. Zwischen hinein gestatteten Abt Konrad und Ritter Konrad
von Wohlen einen Gütertausch, den Ritter Johann von Eichiberg, Schultheiss
von Bremgarten, mit den Bauern in Wohlen einging10, und am 10. August
1353 gab unser Kloster ein Gut im Banne zu Wohlen dem Kloster Gnadenthal
in gleicher Eigenschaft als Erblehen hin, wie es ehemals Herr Peter, Kirchherr
in Amrechtswil und Herr Johannes von Platzheim11, später Kanzler Herzog
Rudolf’s, dann Bischof von Gurk, Brixen und Chur, inne gehabt hatten.

Nach dem Verschwinden der Pest waren im Besitze der Güter wegen der vielen
Todfälle grosse Veränderungen eingetreten. Daher mussten neue Urbarien an-

1Arch. Muri in Gries A. I., II.
2Dorf in der aarg. Pfarrei Mandach.
3P. Ans. Weissenbach, Annales, p. 309. Nikolaus I., Bischof von Constanz, speiste täglich

3000 Arme.
4Urk. vom 19. Juni 1344 (Geschfrd. XX., 317). Siegler: Abt und Konvent von Muri; nur das

Siegel des Abtes hängt.
5Urk. vom 17. Juni 1344 (Vidimus vom 24. Febr. 1415); Archiv zur Schw. Gesch. II., 84.
6Mittheil. von Dr. Herm. v. Liebenau.
7Urkundl. Nachweis von Dr. Herm. von Liebenau; Riedweg, Gesch. des Collegiatstiftes Be-

rom., S. 136.
8Copie im Archiv Muri in Gries A. I. I.
9Geschichtsfrd. II., 78, 179. Urkunde vom 9. Jän. 1359.

10Argovia VIII., 40. Urkunde vom Jahre 1348.
11Argovia VIII., S. 177. Platzheim oder Bladolzheim im Oberelsass bei Altkirchen.
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gelegt werden. Was das Stift Beromünster im Jahre 1300 in dieser Beziehung
that1, dasselbe befahl auch Abt Konrad von Muri seinem Mitbruder, Rudolf
von Zürich als Prokurator, und empfahl ihm noch insbesonders, das Einkom-
men des neuen Benediktusaltares zu ermitteln. Beides vollzog er mit grösstem
Fleisse. P. Anselm gibt das Einkommen dieses Altares nach einem Rotolus2

aus damaliger Zeit an: 84 Mütt Kernen, 12 Mütt Gersten, 27 Mütt Korn, 14
Mütt Bohnen, 2 Mütt Fassmus, 4 Malter Dinkel, 11 Mütt Hafer, 200 Eier, 5 ½
Pfund Geld. Ein von Rudolf noch vorhandenes Urbar nennt 95 Orte, in denen
Muri Besitzungen hatte. Sie liegen innerhalb der Limmat, des Bötzberges,
Willisau, Luzern, des Rigiberges und Zürichsees; Besitzungen innerhalb des
Vierwaldstättersees oder im Elsass und im Markgrafenlande sind keine mehr
zu finden. Das Haupteinkommen des Klosters besteht in Getreide und Hafer,
nämlich in 619 Mütt Kernen, 141 Malter Korn, 11 Mütt Gerste, 80 Mütt
Roggen, 217 Malter Hafer; ferner in Erbsen, Bohnen, Fassmus, Pfeffer, Tuch,
Rosseisen, Hoffahrten (= Weinfuhren), Eiern, Hühnern, Gänsen, Kappaunen,
Fischen und Schweinen3. An Geld erhielt das (I-157) Kloster 130 Pfd., 9 Sch.,
1 ½ Pfen. Vom Zuger- und Küssnachersee kamen 1470 Stück Balchen, und
die St. Martinsleute in der Nähe des Klosters mussten 868 Tage auf seinen
Gütern jährlich dienen.

Nebst diesem Urbar ist noch ein Rodel von der Regierungszeit des Abtes
Konrad I. vorhanden. Er ist von Pergament, 3 Meter lang und 12 cm. breit4,
in lateinischer Sprache geschrieben. Von der Pfarrei Muri sind folgende Dörfer
und Höfe genannt: Butwile , Geltwile , Kriental, Wye, Kilchbüel, Nidigen, Güpfe,
Egga, Altznach, Dürmülon, Birche und in Lutingen, Arnstowe, Werde, an dem
Gerüte, Althüsern; dann kommen Besenbüren, Wigwile u. s. w. Übrigens
enthält dieser Rodel nur die Einkünfte von der nächsten Umgebung des
Klosters. Er ist in fünf Theile zerlegt, und am Ende der ersten Abtheilung
heisst es: „Vor dem obern Thore des Klosters jenseits des Grabens liegt ein
Acker, der zwei Mütt Kernen zinset“5.

1P. Ans. Weissenb., Annales, p. 318.
2Dieser Rodel ist nicht mehr vorhanden.
3Das Urbar ist hoch 40., Papier, mit dem gleichen Wasserzeichen, wie die Acta Murensia ha-

ben, schwarz eingebunden. Die erste Hand benützte 90 Blätter; jüngere Hände bis 1600
machten ihre Aufzeichnungen auf nachträglich beigegebenen Blättern. Diese durchstrei-
chen öfters die Eintragungen der ersten Hand, wie das „Gut“ Kirchberg das 1397 nach
Bremgarten kam. Das Archivzeichen d. Urbars ist B, 1, u. beginnt: „Dis sint die Namen
der Dorfren und der höfen, da das Gotzhus ze Mure gült und guot inn hatte“. – Die Mei-
nung, das Urbar stamme aus dem Jahre 1413 (Arch. Muri in Gries) stützt sich einzig auf
die Bö. 19 stehende Jahrzahl, die offenbar eine jüngere Hand beifügte.

4Archiv Muri in Aarau. Das Archiv Muri in Gries besitzt eine Abschrift. Die Aufschrift lautet:
„Hic continentur universe summe anone, videlicet tritici, siliginis, spalti, hordei (sic), ave-
ne et leguminis in villis singulis pertinentibus monasterio in Mure“. - Das Archivzeichen
ist B, 2.

5„Item ager situs ante portam superiorem supra uallum reddit II modios tritici“ (vgl. oben, S.
125). - Alte Männer wussten noch am Anfange des 19. Jahrhunderts von diesem Walle
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Aber trotz der vielen Verluste, die Muri in diesen Zeiten am Vermögen erlit-
ten, war dasselbe noch ziemlich bedeutend. Nach dem Taxationsbuche der
Kirchen und Klöster im Bisthume Constanz, das in den Jahren 1353-1360
im Auftrage des Bischofes durch die Dekane1 angelegt wurde, ist das Kloster
Muri mit den drei inkorporirten Pfarreien Muri, Bünzen und Eggenwil für
230 und die Frauen in Hermetschwil für 72 Mark geschätzt. Der Kapellen
des hl. Martin in Boswil, der hl. Anna in Wohlen und der Kapelle in Ättiswil
(in der Pfarrei Sins) geschieht keine Erwähnung, weil ihr Vermögen ganz
dem Klostergute einverleibt war; dagegen hat die Pfarrkirche in (I-158) Her-
metschwil ihre besondere Schätzung, ein Beweis, dass durch Vergabungen
diese Kirche zu einem neuen Kirchengut bereits gelangt war2, während der
erste Kirchensatz dem Kloster Muri gänzlich überlassen wurde; ebenso sind
auch die zwei Kapellen in Aristau und Walaswil, weil sie zum Widdumsgut
der Pfarrkirche in Muri gehörten, speziell geschätzt. Abt Konrad I. mag wohl
die Bitte der Nonnen in Hermetschwil erhört haben, dass ein Konventuale
von jetzt an beständig daselbst bleibe. Daher wird im Jahre 1354 als erster
Inhaber dieses neugegründeten Kirchensatzes in Hermetschwil Herr Johan-
nes von Kilchbüel genannt, dem später zwei andere Mitbrüder, Heinrich und
Johannes gefolgt sein sollen3. Der Abt hatte dadurch seinem Konvente einen
neuen Wirkungskreis, den der öffentlichen Seelsorge, eröffnet. Der Mangel
an tauglichen Weltpriestern mag die Religiosen genöthiget haben, den Grund-
satz, von der Leitung der Pfarreien sich ferne zu halten4, aufzugeben5. Selbst
in der Klosterkirche erweiterte der kluge Vorsteher seinen Mitbrüdern das
Arbeitsfeld. Weil die Andacht zum hl. Benedikt in der Klosterkirche zu Muri
immer mehr an Umfang gewann, so führte er mit bischöflicher Erlaubniss
die „Benediktbruderschaft“ für das Volk ein und knüpfte sie an den Altar
dieses Heiligen6. Ihre Einführung hatte bald einen fleissigern Empfang der hl.
Sakramente der Busse und des Altars zur Folge.

Bei aller dieser Sorgfalt für die Seinigen fand Abt Konrad I. noch immer
Zeit, seinen Freunden Beweise der Liebe und Zuvorkommenheit zu geben.
Das sonst reiche Frauenmünster in Zürich war in Geldnoth gekommen und
musste den schönen Kellenhof in Boswil an den Ritter Johannes von Hall-
wil verkaufen. Am 11. März 13437 setzte Werner, der Kellner, denselben in

oberhalb des Klosters zu erzählen (Muri-Chronik). Die fortwährenden Kriege machten
diesen Graben zur Schützung des Klosters nothwendig.

1Freiburger Diöcesanarchiv, Bd. V., 70-81. Liber taxationis.
2Solche Vergabungen für den neuen Kirchensatz finden wir 1343 und 1344 (Archiv der

Frauen in Hermetschwil).
3Meng, das Landkapitel Mellingen, S. 68.
4Acta Murensia, Bl. 20 b.
5Konrad von Ammenhausen (Kt. Thurgau), Benediktiner von Stein (am Ausflusse des Rhei-

nes aus dem Untersee) und Verfasser des merkwürdigen „Schachzabelbuches“, war schon
1337 Leutpriester (Pfarrer) in Stein (Kurz und Weissenb., Beitr. I., S. 48 und 51).

6P. Anselm Weissenb., Annales, S. 319, 320.
7Eine Copie dieser Urkunde vom Jahre 1402 liegt im Staatsarchiv Obwalden und ist in der
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Gegenwart vieler angesehener Männer in „Gewehr“ (rechtlichen Besitz) und
öffnete das Zwingrecht dieses Hofes. Abt Konrad von Muri urkundet im Namen
der (I-159) Frauen und besiegelt das Aktenstück. – Ähnliche Dienste leistet
er öfters als Pfleger der ihm unterworfenen Frauen in Hermetschwil, so z.
B. 13571. – Johannes von Schitterberg, ein Edelgeborner und Kanoniker in
Beromünster, verursachte dem dortigen Propste und Kapitel viel Mühe und
Arbeit; er verfiel in die kirchlichen Censuren. Kardinal Florentino beauftragte
unsern Abt Konrad I., den Handel zu untersuchen und beizulegen, was er zur
besten Zufriedenheit beider Parteien im Jahre 1356 auch glücklich vollzog2.
Das folgende Jahr ist Konrad am 8. Jänner im Kloster Kappel und vidimirt mit
Burkard, Dekan in Sins, einen Freiheitsbrief, welchen die dortigen Mönche
von der Schnabelburg auf dem Albis erhalten hatten3. – In zwei rasch auf
einander folgenden Schreiben (am 8. und 16. Juni desselben Jahres aus
Avignon) beauftragte Kardinal Franciscus unsern Abt, Propst und Kapitel
von Beromünster vom Banne und den geistlichen Strafen zu lösen, in die sie
verfallen sein möchten, erstens wegen ihres Streites mit Werner von Rinach
und Ulrich Stucki von Winterthur betreffs der Pfarrkirche in Hägglingen4,
und zweitens wegen des Einkommens, das sie von ihren ledig gewordenen
Pfründen wider die Bulle des Papstes Innocenz IV. (Suscepti) nach Gewohnheit
zwei Jahre für ihre Stiftskirche benützt hatten5. Ohne Zweifel beruhigte Abt
Konrad I. vollständig die geängstigten Seelen.

In dem letzten Jahre seines Lebens hatte er die Freude, den ältesten Spros-
sen der Habsburger-Familie, Herzog Albrecht II., baldigen Nachfolger in der
Muri-Kastvogtei, und den jungen hochstrebenden Rudolf IV. in Baden an
der Limmat zu sehen. Diesen möchte sein Kanzler, Johann Schultheiss, auch
von Platzheim genannt, der unter Abt Konrad’s Leitung in Muri in die Wis-
senschaften eingeführt wurde, begleitet haben6. Die Doppelfreude, die der
Prälat bei diesem Anlasse genoss, milderte wohl viel das Herbe eines Streites,
den er mit einem Getreuen des Herzogs, Hartmann von Heidegg7, wegen des
Grundeigenthums einer Hofstatt innerhalb des Grabens und der Ringmauer
in Aristau hatte. Rudolf, (I-160) der hier zu Gunsten Hartmann’s sprechen
musste (Freitag vor Pfingsten 1358), liess die Urkunde so abfassen, dass Muri
das Bittere ihres Inhaltes nicht schwer empfand, zumal weil die Kanzlei den

„Tell-Sage“ (von Dr. Herm. von Liebenau) S. 154-165 abgedruckt.
1Arch. des Frauenklosters in Hermetschwil.
2Liber vitæ Eccles. Beron., Msc. von Bircher.
3Regesten von Kappel, Nr. 211.
4In der Urkunde vom 16. Juni 1357 steht irrthümlich: „abbati monasterii in Mure ordinis

cisterciensis“ (Arch. Beromünster; Abschrift im Archiv Muri in Gries).
5Arch. Beromünster (Mitth. von Th. v. Liebenau).
6Argovia VIII., 178, 179 und 242.
7Nach einer Urkunde vom 21. März 1351 verkaufte Frau Katharina, des Barrers eheliche

Tochter, und deren Gemahl Lüthold von Fricke, dem Ritter Hartmann von H. die Güter
und Hofstatt in Aristau nebst der Vogtei zu Birchi, Türmülon, Atznach, und Iselmatte,
Lehen, der Herrschaft von Österreich (Kurz und W., Beiträge I., 138) um 900 Gl.
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Spruch in Form eines gütlichen Vergleiches einkleidete1.

Abt Konrad I. erscheint seitdem nicht mehr in der Öffentlichkeit; am 4. März
1359 schied er in das bessere Leben2.

Viertes Kapitel. Heinrich III. von Eschenz, XXV. Abt
(1359-1380).

Heinrich III., der Konrad I. in der Abtwürde folgte3, stammte aus dem edlen
Geschlechte der Eschenz, welches am Untersee im heutigen Thurgau seinen
Sitz hatte und den Habsburgern diente4. Sein früheres Leben kennen wir
nicht.

Vor Allem hatte Abt Heinrich einen hitzigen Streit mit den reichen Dienstmän-
nern der österreichischen Herzoge Rudolf und Leupold von Aarburg5 auszu-
fechten. Diese gaben vor, einen Brief zu besitzen, vermöge dessen das Kloster
Muri ihnen 40 Mark Silber schulde. Abt und Konvent (I-161) wandten sich
an ihren Kastvogt, Herzog Rudolf IV., der sich gerade in ihrer Nähe, in Brugg,
befand6. Dieser hält die Klagen der Mönche für begründet und befiehlt (1.
April 1361) seinem „getreuen Johannes von Büttikon, Pfleger im „Argau“ und
Thurgau“, und dem jeweiligen Untervogt zu Baden, das Gotteshaus Muri im
Allgemeinen und insbesonders gegen das „Unrecht“ Rudolf’s und Leupold’s
wegen eines in ihrer Gewalt „verlegenen“ Briefes zu schirmen, „weil wir die
ehegenannten Klosterleute besonderlich darauf in unsern Schirm genommen
haben“. Die Mitwirkung der Königin Agnes zur Erlangung dieses für Muri so

1„Daz wir si darumbe beidenthalb mit ir gutem willen und gunst jedwedersit mit einander
übereinbracht und berichtet haben“.

2Murus et Antem. IV., 55. Das Hermetschw. Nekrol. gibt ihm den Titel „Dominus“, den
sonst kein Abt bis auf die neuere Zeit erhielt. Wollte der Einzeichner etwa dadurch seine
adeliche Abkunft andeuten?!

3Über Heinrich von Froburg etc. s. oben, S. 137.
4Im Herm. Nekrol. stehen am 5. und 6. Juli drei von Eschenz, wohl Verwandte unseres

Abtes: Johannes von Eschenz, Ritter; Heinrich von Eschenz, Ritter, und Henmann von
Eschenz. Ein Herr Henmann von Eschenz ist 1379 genannt (Kopp, Geschtsbl. II., 183);
Hans von Eschenz erscheint 1370 (Argovia VIII., 47, 48); Margaretha von Eptingen, ge-
borne von Eschenz, stiftete 1390 am 29. Okt. einen Jahrtag in St. Blasien, und am 9.
Jänner 1391 einen solchen im Kloster Engelberg. Ihr Vater war „Herr“ Hanemann und
ihre zwei verstorbenen Brüder „Henmann und Heinzmann“, wahrscheinlich Verwandte
unseres Abtes.

5Die Urkunden vom 29. August 1357 und 1364 haben „Lütold“ (Argovia XI., 344-349). Bei-
de Brüder, Jungherren, waren Söhne des Freiherrn Rudolf von Aarburg, eines treuen
Dieners der Habsburger. Gegen Übergriffe des Junkers Rudolf musste schon das Klos-
ter Rüti am 1. August 1350 vom österreichischen Landvogt, Johann, geschirmt werden
(Nachweis der Königin Agnes, S. 106, 107 und 161).

6Argovia VIII., 255.
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wichtigen Dokumentes, das zugleich ein Schirmbrief ist, springt dem Leser
sofort in die Augen1. Und doch achteten die zwei Aarburger wenig darauf.
Zwar blieben sie, so lange der Kanzler Herzog Rudolf’s, der thatkräftige Bischof
Johann von Gurk als dessen Statthalter in den vordern Landen (1362-1363)
handelte, still und ruhig. Nach dessen Abreise belästigten sie wieder unser
Gotteshaus mit den gleichen Anforderungen. Auf eingereichte Beschwerde
der Mönche beauftragte der Herzog den Diethelm von Blumenberg, der sein
Hauptmann und Landvogt über Schwaben und Elsass war, wegen dieser
Angelegenheit einen endgiltigen Spruch ergehen zu lassen. Die zwei Kläger
behaupteten, ihre Ansprüche rührten von einer Kirche her2, welche ihr Va-
ter Rudolf selig von dem Muri-Abte Hermann (?)3 bei dem Stuhle von Rom
erworben habe. Der Landvogt und seine Räthe sprachen am 23. November
1364 also: „Weil der vorgewiesene, vor 38 Jahren4 ausgestellte Brief „verlegen“
(verjährt) und alle Schuldner und Bürgen gestorben, und weil Herzog Rudolf
von Österreich vormals urkundlich erkannt hatte, der genannte Brief binde
das Kloster fürderhin nicht mehr; so sollen die Herren Rudolf und Lütold
von Aarburg an den Abt Heinrich und den Konvent von Muri und an ihre
Nachkommen um die 40 Mark Silber und die deshalb ergangenen Unkosten
keine Ansprachen haben“5.

(I-162) In diesen Zeiten verheerten die Türken bereits die Länder des süd-
lichen Europas. Die Päpste Urban V. und Gregor XI. wollten die Fürsten
des Abendlandes den Feinden der Christenheit entgegenführen. Um Geld zu
diesem Zwecke zu erhalten, forderte Papst Urban V. in Deutschland die Hälfte
der Annaten (die Einkünfte eines Jahres der ledig gewordenen Pfründen).
Das brachte wenig Geld in die Kriegskasse. Gregor XI. verlangte daher den
Zehnten aller Einkünfte der Kirchen, Hochstifte und Klöster. Abt Heinrich
III. von Muri und die Meisterin von Hermetschwil, Hedwig von Luwar, verab-
säumten die Entrichtung dieser Türkensteuer, indem sie vorschützten, sie
seien zu hoch taxirt. Beiden Klöstern wurde gerichtlich die Zahlungssumme
festgesetzt und Abt Heinrich schwor, selbe in bestimmter Zeit zu entrichten.
Auf diese Weise befreite er sich und die zwei ihm unterworfenen Konvente von
der Exkommunikation (8. Febr. 1373)6.

Wie Abt Heinrich die unbilligen Forderungen zurückwies, so wusste er auch
anderseits neue Quellen für das Klostereinkommen zu eröffnen. Der traurige
Klosterbrand mag den Rudolf Megger von Äsch bewogen haben, dass er 1363

1P. Aug. Stöcklin, Miscel., p. 405; Dr. Herm. v. Liebenau, S. 161. Die Urkunde unterzeichnete
und versah mit seinem Handzeichen Johann von Kandern, Kaplan der Königin Agnes; die
Ausstellung der Urkunde geschah in der Kapelle der Königin.

2Sie ist nicht genannt. Die zwei Kläger möchten Bünzen gemeint haben!
3Ein solcher war vor dieser Zeit nie Abt in Muri.
4Im Jahre 1326 war Heinrich II. Abt in Muri.
5Gegeben zu Baden. Archiv Muri in Aarau; Kurz u. Weissenbach, Beitr. I., 139-141. Rudolf

heisst „Herr“, Lütold ist noch „Junkherr“, Lütold heisst 1361 Leupold.
6Arch. Muri in Aarau; P. Aug. Stöcklin, Miscel., p. 506-508.
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die Mühle „zum Bühle“1 nach Friedschatzrechte dem Konvente friedschätzig
machte. Megger bestimmte, dass er und seine leiblichen Nachkommen, die
ruhig diese Mühle inne haben mögen, jährlich für das Seelenheil zwei Pfennige
Zofinger-Münz „Friedschatz“ auf den Kreuzaltar in dem „Münster“ zu Muri
legen sollen. Die Zahlenden empfangen jedesmal vom Kloster zwei „Roggen-
Weggen“ nach Bescheidenheit2. Die Mühle kam um das Jahr 1412 durch
Kauf an das Kloster, wozu Rutschmann Megger von Münster und sein Vetter
Konrad, der in Bremgarten wohnte, am 12. Jänner d. J. ihre Zustimmung
gaben3. Das Recht des „Friedschatzes“ lässt sich unter den vielen Offnun-
gen (Weisthümern) und Stadtrechten des heutigen Kts. Aargau einzig in der
Offnung des Klosters Muri und in der des Dinghofes zu Dottikon auffinden.
Daher wurden über dasselbe oft die sonderbarstem Erklärungen abgegeben4.
Dessen bester Interpret ist wohl die Muri-Kanzlei, welche am Ende des vorigen
Jahrhunderts dasselbe also erklärt: „Die friedschätzigen Lehensgüter, welche
dem fürstlichen Gotteshause Muri mit dieser besondern Verbindlichkeit zu-
gethan sind, haben (I-163) nebst den übrigen Lehenspflichten dieses, dass
sie jährlich am St. Martinstag „Friedschatzzins“ gegen Empfang von etwas
Brod und Zieger entrichten und, wenn die Inhaber derselben ohne ehelichen
Leibeserben absterben, dem Gotteshause eigenthümlich hinfallen“5.

Durch diese Gabe und gute Ökonomie erholte sich Muri allmälig von seinem
Unglücke. Im Jahre 1370 konnten Abt und Konvent den Hof des Ritters
Johannes Ulrich von Hus zu Wittenheim, der zu Bellikon6 unterhalb Basel
lag, um 500 Pfund Stäbler erwerben. Der Ritter hatte den Hof von Rudolf von
Neuenburg, Grafen und Herrn zu Nidau7, als Lehen und erhielt von ihm am 12.
Jänner besagten Jahres zu Basel die Genehmigung des Verkaufes. Der Graf
gestattete zugleich, dass die Vogtrechte auf das Kloster übergehen, welche mit
den „Herbergen und Mahlen“ zwei Fuder Wein als Vogtsteuer abwarfen8.

Geringere Veränderungen in der Ökonomie übergehend, erwähnen wir nur
den Kauf eines Erblehens in Thalwil von Frauenmünster in Zürich, das
beim Tode eines jeweiligen Abtes in Muri einen Mütt Kernen als „Fall“ geben
musste9; ferner den Austausch von Eigenleuten zwischen Muri und den
Hünabergern10, und den Kauf eines Widdumgutes von drei Schupossen für

1Früher möchte der dortige Hof „in der Rüti“ geheissen haben.
2Archiv Muri in Aarau; Copie im Archiv Gries. Die Urkunde siegelte, weil Megger kein eige-

nes Siegel hatte, Herr Peter von Stoffen, Comthur des deutschen Hauses zu Hitzkirch.
3Archiv Muri in Aarau; Copie im Archiv Gries.
4Vgl. Argovia, Jahrg. 1861, S. 211; Arg., Bd. IV., 294, 431 und Bd. IX., S. 40.
5Arch. Muri in Aarau; P. Aug. Stöcklin, Miscel., p. 506-508.
6Bellingen, wo Muri ehemals viele Besitzungen gehabt hatte, die aber wahrscheinlich nach

dem ersten Brande (1300) verkauft werden mussten.
7Er wurde zu Büren von den Engländern 1375 erschlagen (Trouillat, Monum. IV., 348).
8Urkunde Staatsarch. Luzern. Der Kauf geschah am 10. Jänner 1370.
9Urkunde vom 7. Nov. 1377 (Stadtarchiv Zürich; Mitth. von Dr. Herm. Meyer).

10Urkunde vom 25. Jänner 1377 (Arch. Muri in Aarau). Ein Doppel lag im Archiv Meren-
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den neuen Benediktusaltar von Walther von Heidegg1.

Gott und der Fürbitte seiner Heiligen hat Muri es zu verdanken, dass Ingelram
von Coucy, der mit seinen englischen (I-164) Schaaren über Elsass und das
Juragebirge in’s Aarethal 1375 vorgedrungen war und bei Buttisholz im Kt.
Luzern endlich geschlagen wurde, nicht in das Bünz- und Reussthal gelangte.
Das Kloster St. Urban hatte durch diese Horden unberechenbaren Schaden
erlitten2. Doch zurück zu unserem Abte Heinrich III.

Wie seine Vorfahren genoss auch er nahe und ferne das Zutrauen, so dass
sogar der päpstliche Stuhl sich seiner bediente. Herr Hans Baselwind, Bruder
des durch die Schlacht bei Laupen (1339) bekannten Leutpriesters, Diepold,
scheint als Klosterherr im Hofe zu Luzern gegen seine Mitbrüder gefehlt zu
haben. Er musste Urfehde schwören und durfte künftig der Stadt Luzern
auf vier Meilen sich nicht nähern; dagegen setzte ihm der Konvent eine
jährliche Rente aus. Abt Heinrich von Muri bezeugt obiges Abkommen3. –
Papst Gregor XI. stellte am 28. Jänner 1373 in Avignon ein Breve aus, worin
er den Abt Heinrich von Muri beauftragt, dem Cistercienser-Kloster St. Urban
die gewaltsam entfremdeten Güter auf gesetzlichem Wege, oder wenn es
nöthig, durch kirchliche Strafen wieder heimzubringen. Besagtes Gotteshaus
hatte den Papst um diese ausserordentliche Massregel angegangen und in
seinem Bittgesuche ohne Zweifel unsern Abt vorgeschlagen4. Die Lösung
dieser schwierigen Aufgabe ist nicht bekannt.

Dieses unerwartete Zutrauen, das der höchste Würdenträger der katholi-
schen Kirche ihm schenkte, mag ihn ermuntert haben, denselben für sein
Gotteshaus um einen Schirmbrief anzugehen. Papst Gregor XI. entsprach
diesem Gesuche am 5. Oktober 1375 und bestätigte in der Bulle namentlich
die von den Königen und Fürsten verliehenen Gnaden wegen Befreiung von
den Staatssteuern5. Die Edlen von Heidegg lagen zwar 1358 mit dem Kloster
Muri wegen der Burghofstatt in Aristau im Streite, aber dessenungeachtet
(I-165) stiftete Walther von Heidegg, Ritter und zugleich oberster Marschall der

schwand beim Banner (Stöcklin, Mise., p. 206). Die Hünaberger-Herren waren: Hart-
mann, genannt Wolf; Heinrich, Kirchherr zu Merenschwand, und Hans, Gebrüder.

1Urkunde, Donnerstag nach St. Georg 1376 (Archiv Muri in Aarau G, 3. D, 6). Siegler:
Walther von Heidegg; Zeugen: Herr Cunr ad, Abt in Trub; Herr Johannes von Stein, Propst
zu Wangen u. s. w.

2Abt Nikolaus II. von St. Urban schrieb in den Twinrodel des Dorfes Roggwil: „Do haben
sich zu den ziten gross krieg uferhoben, besunder da die Engelschen, der Herre von
Cussin in unserm gotzhus lag XVIII Tag. Do wort es verbrönt mit dem hof zu Roggwil“
(Grim, Weisthümer I., 176). - Ingelram forderte, weil seine Mutter, Katharina († 1349), eine
Tochter Herzog Leopold’s von Österreich war, von seinen Vettern, den österreichischen
Herzogen, die schwäbischen Herrschaften als Erbtheil.

3Staatsarchiv Luzern, Akten: Stift im Hof; Urkunde vom Jahr 1370, ohne Tag.
4Staatsarchiv Luzern, Abtheil.: St. Urban (Mittheil. von Th. v. Liebenau).
5Urkunde, dd. zu Avignon; Archiv Muri in Aarau C, 1. G.; Copie bei Stöcklin, Miscel., p.

430, – „libertates et exemptiones secularium exactionum a regibus ... indultas“.
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Herzoge von Österreich in ihren Ländern zwischen dem St. Gotthardsberge
und dem Eggenbach im Elsass1, eine Jahrzeit („Seelgerät“) in Muri für seine
Gemahlin Ursula von Inkenberg mit einem jährlichen Zinse von zwei Mütt
Kernengeld2 und ein zweites „Seelgerät“ stiftete er am 27. Juni 1379 am St.
Benediktusaltar auf den Todestag der genannten Ursula3.

Derselbe Walther schenkte (im Februar 1378) dem Gerichte unseres Abtes
in Muri so viel Zutrauen, dass er es ersuchte, die Heimsteuer von 173 Mark
Silber, welche seine zweite Gemahlin Elsbet, eheliche Tochter des Hermann
von Landenberg von Greifensee, ihm zubrachte, zu verbriefen. Der damalige
Ammann, welcher im Namen des Klosters die Gerichte leitete, Konrad von
Tägerfelt, vollzog die Handlung. Der Marschall gab das Mannlehen, welches
er von den Herzogen von Österreich in Aristau und Umgebung hatte, als
Pfand hin. Neben Walther von Heidegg besiegelte auch Abt Heinrich III. das
Instrument und drei Konventualen leisteten Zeugschaft4. Gleichzeitig weist
Walther von Heidegg seiner Frau Elsbet eine Morgengabe von 60 Mark Silber
an. Das Pfand, das ihm die Herzoge von Österreich auf den Hof zu Büblikon,
den zu Wile und auf einen Hof zu Oberkulm gegeben hatten, sollte diese 60
Mark abwerfen5. Nicht lange nach diesem erwiesenen Liebesdienst schied Abt
Heinrich III., am 5. April 1380, in die Ewigkeit6. Im Jahre 1620 sei von ihm
noch ein Trinkbecher mit seinem Wappen in Muri vorfindlich gewesen7.

Fünftes Kapitel. Konrad II. Brunner, XXVI. Abt
(1380-1410).

(I-166) So weit die Hausgeschichte erschlossen, ist Konrad II. Brunner der
erste, der, aus einer Bauernfamilie entsprossen, den Abtstab in Muri führte.
Sein Vater, gleichen Namens, besass einen Hof in Hasli8, nahe beim Kloster,

1Urkunde vom 22. September 1362 (Arch. Muri in Aaran H, 1. I, 6). Walther von Heidegg
verkaufte den vierten Theil des Zwinges in Boswil an Konrad Schultheiss von Lenzburg
und dessen Frau Anna um 930 Gl. wegen „schweren unlidigen schulden“. Zeugen: Herren
Johannes, Rudolf und Thüring von Hallwil und Walther, Gebrüder etc. Im Jahre 1379
kauften diesen 4. Theil Rudolf und Thüring von Hallwil (Argovia VI., 159).

2Staatsarchiv Luzern, Akten: Stift im Hof; Urkunde vom Jahr 1370, ohne Tag.
3Arch. Muri in Aarau B, 3. E; Stöcklin, Miscell., p. 124, 125.
4Urk. dd. Muri (Arch. Muri in Aarau Q, 4. B, 6). Zeugen: Herr Walther von Geltwil (das

Gericht war vor seinem Hause), Herr Hans der Stülinger und Herr Otto von Seengen,
Konventherren; Herr Ulrich, Dekan und Leutpriester zu Mun. Vogt der Frau Elsbet war
Jungherr Heinrich von Rüssegg, Freie.

5Kurz und Weissenb., Beitr. I., 149.
6Herm. Nekrol.: „Heinricius de Eschenz noster abbas“; Murus et Antem. IV., 58.
7Mittheil. von P. Joh. Kasp. Winterlin (Arch. Gries A. I. IV.).
8In der Urkunde vom 30. Jänner 1383 sagt Abt Konrad selbst: er stamme von Hasle aus

dem Dorfe unter dem Kloster zu Mure (Arch. Muri in Aarau).
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und war diesem zinspflichtig1. Er hatte dem jungen Ordensmanne wohl ein
bedeutendes „Leibgeding“ ausgeworfen, weil er schon 1363 als einfacher
Konventual dem Gotteshause materielle Hülfe leisten konnte. Durch das
Unglück, das wegen des Brandes über das Kloster gekommen, bewogen,
brachte er sein Privatvermögen (Peculium) im Jahre 1363 zum Opfer, indem
er dem Konvent einige Juchart Reben in Thalwil um 60 Gulden abkaufte2 und
sie selbstverständlich demselben wieder zu freier Benützung überliess. Zur
Abtwürde erhoben, machte er ansehnliche Stiftungen. Ein Vetter oder Bruder
von ihm war 1400 Kirchherr zu Steine im Kanton Schwyz3.

Die Regierung des Abtes Konrad fällt in eine Zeit, die reich ist an traurigen
Ereignissen in Kirche und Staat. Die Kirche war gespalten durch zwei Päpste,
von denen der eine in Avignon und der andere in Rom regierte, und Millionen
der Gläubigen wussten nicht, welches das rechtmässige Oberhaupt sei. In
Deutschland sass der charakterlose Wenzel auf dem kaiserlichen Throne
und bekümmerte sich wenig, wenn die Fürsten und Städte sich gegenseitig
bekämpften. Zum Unglücke für Muri hielten die Herzoge von Österreich aus
politischen Gründen zum Gegenpapste Clemens VII.4 Von diesen Herzogen wa-
ren bei der Ländervertheilung 1379 nur zwei übrig, Albrecht III. und Leopold
III. Dem letztem waren die vorderösterreichischen Lande und somit auch die
Vogtei in Muri zugefallen. Muthig und stets zum Kampfe gerüstet wollte dieser
ein einheitliches, abgerundetes Fürstenthum in Schwaben gründen. Leopold
war daher von den Städten und Herren gefürchtet. Die Zahl der Bündnisse,
die bereits bestanden, wurden dadurch noch vergrössert. Von diesen zeigte
sich (I-167) aber dem Herzoge keines gefährlicher, als das der Eidgenossen in
den Gebirgen. Zwar dauerte der seit 1355 öfters erneute thorbergische Friede
zwischen den Herzogen und den Eidgenossen fort, und 1362 hatte auch Her-
zog Albrecht III. die Verbindung der acht alten Orte indirekt anerkannt5. Allein
die Zündstoffe für den Ausbruch des Krieges häuften sich täglich6. Indessen
konnten wir keine bestimmten gleichzeitigen Beweise finden, dass Muri von
1363 bis 1380 durch Krieg geschädigt worden wäre. Jedoch Abt Konrad II.
liess in weiser Fürsorge im Jahre 1381, am 7. November, die Pfarrkirche in
Muri, wie auch die Kapellen in Hermetschwil, Boswil und Wohlen, ferner die
Pfarreien Bünzen und Eggenwil und die Kapelle in Ättiswil (Pfarrei Sins) nach
Inhalt der päpstlichen und bischöflichen Urkunden neuerdings durch den

1Zinsrodel vom Jahr 1353 (Arch. Muri in Aarau).
2Urkunde vom 4. Dezember, Arch. Muri in Aarau; Copialbuch daselbst, p. I., S. 405.
3Geschichtsfrd. XXX., 321.
4Vgl. über das gute Verhältniss Leopold’s von Oesterreich zum Gegenpapste Clemens VII.

den Anzeiger für Schweiz. Gesch. XIX., 215. Der Afterpapst ermunterte ihn in einem
Schreiben in der Treue: „ut ex tam potentibus principibus fidelis et potens domus Aus-
triae tuo sub regimine triumpho gaudeat inmarcessibili“.

5Argovia VIII., 204.
6Wir haben keinen sichern Beleg, dass die Muri-Güter ebenso verheert wurden, wie die von

Beromünster wenige Jahre vor 1358 (Urkd. in Engelberg wegen der Collatur in Kerns).
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Bischof Heinrich III. von Constanz seinem Gotteshause bestätigen1. Zugleich
erklärte der Bischof die eben genannten Pfarreien und Kapellen als Regular-
pfründen, indem er dem Abte Konrad und allen seinen Nachfolgern gestattete,
diese Kirchen durch Religiosen von Muri versehen zu lassen2.

Was unser Konvent damals fürchtete, den Ausbruch des Krieges zwischen
Österreich und der Eidgenossenschaft, wurde bald zur Wirklichkeit. Der Vasall
des Herzogs Leopold, der Graf von Kiburg, überfiel 1385 in der Nacht die
Stadt Solothurn, die zwar nicht im Bunde der Eidgenossen stand, aber mit
ihnen befreundet war. Daraus entwickelte sich ein Krieg mit den letztem. Der
Adel stellte sich diesmal auf die Seite Leopold’s und kämpfte und fiel mit ihm
am 6. Juli 1386 in der Schlacht bei Sempach. Einen ähnlichen Schlag erlitt
Österreich am 9. April 1388 bei Näfels. Im folgenden Jahre machte ein Friede
zwischen den Herzogen und den Eidgenossen dem verderblichen Kriege ein
Ende. Muri befand sich mitten im Kriegsschauplatze und sah in diesen Zeiten
des Schreckens bald freundliche bald feindliche Schaaren vor seinen Mauern.
Abt Konrad II. trug Allen ein liebendes Herz entgegen und wusste auch die
Gegner zu gewinnen. Einen Monat vor der Schlacht bei Sempach wollten die
Züricher den Eidgenossen, welche Tannenfels, jenseits des Sempachersees
einnahmen, zuziehen. Sie kamen bis zum Kloster Muri und – „da wurden sie
gewandt“, schreibt (I-168) Ägid Tschudi3. Hier trat ihnen, so viel bekannt, kein
feindliches Heer entgegen. Daher liegt die Vermuthung nahe, Abt Konrad habe
sie durch sein Wort zur Umkehr bewogen. Noch denselben Herbst (1386) zogen
die Eidgenossen bei 3000 Mann stark vor die Veste Aristau, welche Walther
von Heidegg inne hatte, nahmen sie und tödteten die Besatzung – 28 Mann4.
Ob bei diesem oder einem andern Streifzuge in den Aargau5 das Kloster
Muri verbrannt und verheert worden sei, verschweigt der Chronist. Jedoch
gewiss ist, dass unser Gotteshaus von den Eidgenossen damals durch Brand
geschädigt wurde und an Gütern, Zinsen und Einkommen Nachtheil erlitten
hat. Die Inkorporationsbulle der Pfarrei Sursee (16. November 1400) sagt
nämlich: das Kloster Muri sei durch die Feinde des Herzogs Leopold verbrannt
und so verheert worden, dass für den Abt kaum eine entsprechende Wohnung
übrig blieb6. Ein Johann Merklin, der bei 10 Jahre in Muri Ammann war,
bezeugt 1425 eidlich, dass die Bauern in diesen wilden Zeiten 4-5 Jahre keinen

1P. Anselm Schubiger, Heinrich III. von Brandis, S. 337.
2Murus et Autemurale III., 49, 50.
3Chronik I., 523.
4Daselbst, S. 536.
5Ägid Tschudi erwähnt bis 1388 (einschliesslich) sechs solcher Streifzüge (Chronikon I.,

551, 552, 553, 554, 555).
6„Monasterium in Mure per hostes quondam principis Leopoldi ducis Austrie fuit combu-

stum et adeo deuastatum, quod ibidem pro persona abbatis vix manserit habitatio suffi-
ciens“ (Arch. Muri in Aarau; P. Aug. Stöcklin, Miscel., 472). Die Bulle vom 5. Juni 1425
erwähnt ebenfalls den Brand und den Krieg (Murus et Antem. III., 60, 61).
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Zins zahlten1. Abt Konrad II. klagte desshalb bei Friedensverhandlungen um
das Jahr 1387, dass man ihm die Gefälle nicht verabfolge oder verabfolgen
lasse2, und dass in Thalwil sogar nach Verkündigung des Friedens3 sein
Kloster an Wein4 und an der Vogtei geschädigt worden5.

Die Herzoge von Oesterreich waren, weil die Klagen des Abtes bei den Eid-
genossen fruchtlos blieben, bestens bemüht, für die Schäden, welche das
Hausstift ihretwegen vorzüglich erlitten, (I-169) Ersatz zu leisten. Nach dem
Leopold bei Sempach gefallen war, erhielt sein älterer Bruder Albrecht III.
die Vogtei über Muri. Dieser erschien mit Leopold’s ältestem Sohne, Wilhelm,
bald nach der unglücklichen Schlacht und liess die Leiche des Erschlagenen
in Königsfelden beisetzen. – Albrecht III. behielt nicht lange die Vogtei über
Muri, da er schon 1305 das Zeitliche segnete. Nun folgten die Söhne des
Gefallenen in der Vogtei des Klosters Muri rasch auf einander, Wilhelm (†
1406), Leopold IV. († 1411) und Friedrich IV. „mit der leeren Tasche“ († 1439).
Allein der letztgenannte blieb bloss bis 1415 im Besitze dieser Vogtei, weil die
Eidgenossen in Folge seiner Ächtung durch König Sigmund sich des Aargaues
bemächtigten.

Als Herzog Leopold IV. am 18. Oktober 1396 in Brugg die Geschäfte der
vorderösterreichischen Lande abwandelte, eilte Abt Konrad II. mit der Bitte zu
ihm, die Freiheiten und Rechte Muri’s zu bestätigen. Der Herzog entsprach
dem Gesuche in seinem und seines Bruders Wilhelm Namen6. In kirchlicher
Beziehung scheint dieser Fürst dem rechtmässigen Papste Bonifaz IX., dem
Nachfolger des Papstes Urban VI., sich zugewendet zu haben7. Er huldigte
jedoch milderen Grundsätzen und 1397 erklärte er, dass die Geistlichkeit,
welche Benedikt XIII., dem Papste in Avignon, anhängt, dahin unbeirrt ihre
Abgabe entrichten dürfe8. Während aber Beromünster seine Kirchen sich in
Rom vom rechtmässigen Papste inkorporiren liess, eilte Muri nach Avignon
und bat zu seinem eigenen Schaden den Gegenpapst um die Inkorporation der
Kirche in Sursee. Dies führt uns zur Besprechung der Vergabungen, welche
das durchlauchtigste Stifterhaus als Ersatz für den durch die Eidgenossen

1P. Ans. Weissenb., Eccles., 474; Urk. vom Jahre 1412, 11. Jän. (Arch. Muri in Aarau).
2Staatsarch. Luzern, Klagerodel von 1386 und 1887.
3Am 12. Oktober 1386 kam wirklich in Zürich durch Vermittlung der Reichsstädte zwischen

Österreich und den Eidgenossen ein Friede zu Stande, der bis zum 2. Februar 1387 in
Kraft bleiben sollte (Eidgen. Abschd. I., 18).

4Klage von Zofingen (Arch. für Schw. Geschichte, Bd. XVIII., 150, 151).
5Diese Klage wird gegen Andreas Seiler, Bürger von Zürich, gerichtet sein, welcher den

österreichischen Pfandsatz auf Dorf und Vogtei Thalwil am 17. Jän. 1885 um 100 Gl.
verkaufte (Tschudi, Chron. I., 511).

6Arch. Muri in Aarau C, 3. D.; Kurz und Weissenb., Beiträge I., 155, 156.
7Beromünster musste, wie Muri, bis 1389 wegen seiner Kastvögte, der Herzoge von Öster-

reich, mit dem Gegenpapst Clemens VII. halten; allein 1400 inkorporirte Papst Bouifaz
IX. demselben Stifte die Kirchen in Neudorf, Sur, Rickenbach u. s. w. (Riedweg, Gesch.
des Collegiatstiftes Münster, S. 147).

8Urk. Freitag vor Reminiscere (Arch. Beromünster; vgl. auch Riedweg, S. 149).
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erlittenen Schaden unserem Kloster leistete.

Abt Konrad II. befand sich am 3. Februar 1390 bei Herzog Leopold IV. in
Freiburg i. Br. und erhielt von ihm die Pfarrei Villmergen mit der Eigenschaft
und allem Nutzen für den Tisch seines Konventes. Dafür gab der Abt als
kleines Gegengeschenk, um der Vergabung den Schein eines Tauschvertrages
zu geben, den im Jahre 1370 um 500 Pfd. Stäbler (I-170) angekauften Hof
in Bellikon hin1. Die Vergabungen begründete der grossmüthige Herzog mit
den Worten: „dass er angesehen und betrachtet die grossen Schäden, die das
ehrwürdige Gotteshaus zu Muri mannigfaltig unsertwegen empfangen hat
in den Kriegen wider unsere Ungehorsamen – die Schwyzer, und sonderlich,
dass dasselbe Kloster von unsern Vordem gestiftet worden ist, von denen
auch viele da begraben sind“2. Die Besitzergreifung der Pfarrei knüpfte der
Herzog jedoch an deren Ledigwerden durch Heinrich Ribin3, den damaligen
Kirchherrn. Diesen hatte Herzog Leopold III. im Jahre 1376 zufolge eines
schon 1374 mit Bischof Johann von Brixen und Heinrich Schultheiss abge-
schlossenen Vertrages damit belehnt. Allein diese Pfründe beanspruchten
gleichfalls laut Brief der Herzoge Albrecht und Otto von Österreich die Edlen
Hemmann, Rudolf und Thüring von Hallwil, die nicht gewillt waren, auf die-
selbe Verzicht zu leisten. Der junge Heinrich Ribin wusste aber sich schnell
die bischöfliche Bestätigung zu verschaffen. So blieb denn nur übrig, dass
Herzog Leopold III. am Ostertage 1376 in Schaffhausen den Herren von Hallwil
gelobte, ihnen die Pfründe zu verleihen, wenn sie das nächste Mal erledigt
würde4. Inzwischen geschah nun die Vergabung dieses Kirchensatzes an Muri,
wie oben gemeldet wurde, welchem Herzog Leopold IV. auch die Versicherung
beigefügt hatte, dass es selbe nach Ribin’s Tode sofort besetzen dürfe. Abt
Georg, der 1410 dem Abte Konrad II. gefolgt war und um die Sache wusste,
schickte seinen Konventualen Friedrich Zumthor zu den Herren von Hall-
wil5. Diese liessen dem Kloster wissen, dass ihnen die Kirche in Villmergen
als Pfand zugesichert sei, und dass sie desshalb darauf warten6. Darnach
wendete sich der Abt an das Reichs-Oberhaupt, König Sigmund, an den
der Kirchensatz von Villmergen durch den Ausspruch der Reichsacht über
Herzog Friedrich IV. als Reichslehen (1415) gefallen war, und liess sich und
seinem Gotteshause durch diesen neuerdings am (I-171) 28. Feb. 1425 die

1S. oben, S. 163.
2Das Original ist verloren gegangen; jedoch ist der Vidimus, welchen i. gleichen Jahre d.

kaiserl. Notar, Heinrich Buren von Brugg, in Gegenwart des Walther von Heidegg u. A.
machte, vorhanden (Archiv Muri in Aarau C, 2. D, b; Kurz und Weissenb., Beitr. I., 289-
291).

3Er war ein Neffe des berühmten Kanzlers und Bischofs Johannes (Argovia VIII., 161).
4Argovia VIII., S. 161.
5Des Zusammenhanges wegen geben wir diese Inkorporationsgeschichte, obwohl sie in die

Regierungszeit des Abtes Georg hineinfällt, hier vollständig.
6P. Ans. Weissenb., Eccles., 472.
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Kirche in Villmergen zusichern1. König Sigmund versuchte sogar durch eine
besondere Gesandtschaft die Hallwiler zu bewegen, von ihrer Anwartschaft zu
Gunsten des Klosters abzustehen. In Hinsicht des hohen Bittstellers und aus
Liebe zum Kloster Muri willfahrten sie noch dasselbe Jahr der Bitte2. Sofort
ersucht Muri den Papst Martin V. um die Inkorporation der Pfarrei. Selbe
wird schon am 5. Juni des gleichen Jahres in Rom ausgesprochen und zwar
in Anbetracht dessen, weil König Sigmund das Patronatsrecht dieser Kirche
und des Altares der seligsten Jungfrau Maria3 als Reichslehen dem Kloster
laut vorgewiesener Briefe abgetreten habe4. Die Bulle ging aus der Hand des
Papstes an Albrecht, Abt in Rüti bei Rapperswil, damit er nach eingezogener
Information deren Inhalt in Wirksamkeit treten lasse. Muri wählte für den
angesagten Informationsprozess Herrn Johann Stephan als Sachwalter5. Am
3. November 1425 erschienen um l Uhr die vorgeladenen Zeugen im Kreuz-
gange der Kirche St. Felix und Regula in Zürich6. Darunter war auch Heinrich
Ribin (oder Schultheiss), Pfarrer in Villmergen Stifter der St. Michaelspfründe
daselbst. Die Aussagen der Zeugen über Muri sind vorhanden, und wir werden
sie, weil sie das innere Klosterleben berühren, an ihrem Orte benützen. Der
apostolische Commissär entliess vorläufig die Zeugen, lud sie aber unterm
19. Nov. d. J. wieder ein, vor ihm in Zürich den 27. November zur Anhörung
des Spruches zu erscheinen. Keiner der Geladenen oder derer, welche die
Inkorporation hätten anfechten können, erschien, nur der Ammann von Muri
war gekommen, um den Spruch entgegen zu nehmen. Derselbe lautete: „Kö-
nig Sigmund hatte die Kirche in Villmergen mit dem Hochaltare (Peter und
Paul) und dem Altare U. L. Frau wirklich dem Kloster Muri geschenkt und
die (I-172) päpstliche Bulle tritt daher in Kraft7. Heinrich Ribin, Pfarrer in
Villmergen starb am 15. August 14318. Aber jetzt tauchten für Muri neue
Schwierigkeiten auf. Papst Martin V. war dasselbe Jahr, nämlich den 20.
Februar, gestorben, und sein Nachfolger, Eugen IV., annullirte sofort durch
eine Bulle alle ausgesprochenen aber noch nicht vollzogenen Inkorporationen
von Kirchen und Pfründen. Das traf gerade Muri wegen des Kirchensatzes
in Villmergen. Meister Heinrich Menger9, Kanoniker in Constanz, benützte

1Gegeben zu Tyrnau, Freitag vor Sonntag Reminiscere (Murus et Antemurale, 57-59).
2P. Ans. Weissenbach, Eccles., 473; Weissenbach, Schulbericht von Bremgarten, Jahrg.

1856/57. Die Verzichtleister sind: Rudolf von Hallwil, Ritter; Hans Grün, von Grünen-
berg; Thüring und Walther von Hallwil, Edelknechte.

3„ius patronatus parochialis ecclesie et altaris beate Marie (Ehrenkaplanei)“.
4„ius patronatus ad ipsum regem legitime pertinens“ (Murus et Antem. III., 59-63).
5Urkunde vom 18. Oktober 1425 (Arch. Muri in Aarau und Copialbuch von P. Leod. Maier).
6P. Ans. Weissenb., Eccles., 474. Die Vorladungsschreiben erliess Abt Albrecht zu Zürich

im Rütihof am 21. Okt. 1425 (Arch. Muri in Aarau).
7Archiv Muri in Aarau; P. Ans. Weissenbach, Eccles., 475; Plac. Weissenbach, Sshulboricht

1856-57. Die vom Notar Fietz beglaubigte Urkunde hat alle diesbezüglichen Verhandlun-
gen aufgenommen.

8Argovia VIII, 161.
9Heinrich und Mangold Menger waren Söhne Konrads und der Frau Wilburga von Mülheim.
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sogleich die Verlegenheit unseres Klosters für seine Privatzwecke. Durch gute
Freunde wusste er in Rom ein päpstliches Schreiben (23. Dezember 1431)
zu erschleichen. Dasselbe ist, auffallend genug, nicht an den rechtmässigen
Bischof Otto III. von Constanz, sondern an den elektensischen Bischof, Peter,
und den Abt von Kappel, Werner III., gerichtet. Peter übergab das Schreiben
dem Bischofe Otto III., von Constanz, mit dem Auftrage, den Handel zu prüfen
und Menger nach Befund in die Kirche von Villmergen einzuführen. Allein
Muri hatte sich schon am dritten Tage (18. Aug.) nach Ribin’s Tode durch
den Dekan des Ruralkapitels, Rudolf von Wohlen, in die Rechte dieser Kirche
einsetzen Jassen, verabsäumte jedoch, einen bestimmten Pfarrvikar dahin zu
setzen. Bischof Otto befahl nun, Dekan Rudolf solle Heinrich Menger am 8.
März 1432 als Pfarrer in Villmergen investiren. Muri war dadurch aus seinen
Rechten verdrängt. Abt Georg und der Konvent riefen sofort in der Noth die
Eidgenossen, ihre Kastvögte, und den König Sigmund um Hilfe an. Letzterer
richtete höchst wohlwollend ohne Verzug ein Schreiben an den Papst Eugen
IV. Die VI Schirmorte waren als Herren des Landes unserm Kloster gleichfalls
gewogen. In ihrem Schirmbriefe, der nicht lange vorher für Muri (16. Oktober
1431) ausgestellt worden war1, hatten sie unserem Konvente den Schutz
für den Kirchensatz in Villmergen namentlich zugesagt. Der Rath in Zürich
empfahl die Sache des Klosters in (I-173) Muri dem Könige Sigmund durch
ein besonderes Schreiben2 und hebt in demselben zunächst das fleissige
Abhalten des Gottesdienstes hervor. Der König wollte, weil sein Schreiben in
Rom ohne Wirkung geblieben war, dem Papste persönlich die Angelegenheit
bei seiner Romfahrt vorlegen. Wegen der Hussiten-Kriege gelangte er erst auf
das Pfingstfest 1433 nach Rom und empfing da die Kaiserkrone3. Mitten im
Rausche der Freuden erinnerte er sich des Stiftes Muri, und Papst Eugen IV.
inkorporirte endgiltig die Pfarrkirche in Villmergen am 1. Juli dieses Jahres
unserem Gotteshause, erwähnte der Bulle des Papstes Martin V. und beauf-
tragte den Abt von St. Gallen, Eglof Blarer, nach üblicher Untersuchung4, die
Inkorporation besagter Kirche auszusprechen. Der Sachwalter Muri’s war bei
dem Informationsprozess Albert Oberrhein, Pfarrektor in Zug. Abt Eglof sprach
zu Gunsten des Gotteshauses in Muri und bestimmte den 10. Jänner 1434
für die Besitzergreifung des vielbestrittenen Kirchensatzes. Der bischöfliche
Vikar von Constanz, Johannes Lüthy, forderte den Meister Heinrich Menger
zur Abdankung auf. Dieser legte sofort die Pfarrei in die Hände des Weihbi-

Heinrich war Chorherr in Zürich und Propst in Herrenberg (Archiv Muri in Aarau; Ge-
schichtsfrd. XIV., 72), und Mangold Offizial in Constanz (päpstliches Schreiben vom 23.
Dezbr. 1431).

1Eidgenössische Abschiede II, 92.
2Urkunde vom Samstag vor Sonntag Invocavit 1432 (Murus et Antem. III, 65).
3Tschudi, Chronik I., 208.
4Der Informationsprozess wurde durch Vorladungsschreiben vom 6. Oktober 1433 nach St.

Gallen in die Abtei angesagt (Archiv Muri in Aarau I, 1. H, 16; P. Aus. Weissenb., Eccles.,
477).

192



Konrad II.

schofes, und Muri wählte Rudolf von Wohlen, Dekan des Kapitels Mellingen,
zum Pfarrer von Villmergen. Der beeidigte Notar, Johannes Fietz, vollzog am
besagten Tage die Inkorporation und setzte Muri in die ruhige „Gewehr“ dieser
Pfarrei. Zum Zeichen dessen genoss Abt Georg im Hause des neugewählten
Leutpriesters Brod und Wein1. – Jetzt zurück zu den fernem Vergabungen der
österreichischen Herzoge an Muri unter Abt Konrad II.

Die Pfarrei Sursee am Sempachersee im heutigen Kt. Luzern, reich an Zehn-
ten von Büron bis nach Rothenburg, befand sich bis 1399 in den Händen der
Habsburger. Herzog Leopold IV. schenkte sie am 5. Oktober gleichen Jahres
aus gleichen Gründen, wie die Kirche zu Villmergen, und ebenfalls unter dem
Scheine eines Tausches mit dem Hofe in Bellingen (I-174) dem Gotteshause
Muri2, Gertrud Schrägin vergabte bald darnach für den Bau dieser Pfarrkirche
ihr Haus und alle ihre Besitzungen3. Vom Kirchensatze daselbst besass Muri
schon von jeher den zwanzigsten Theil4. Nebst der Pfarrkirche vergabten die
Herzoge in der Stadt noch ein grosses Haus und ausserhalb der Stadtmau-
ern einen schönen Baumgarten5, ebenso die drei Altäre in der Pfarrkirche
(Kaplaneien), die österreichische Lehen waren6.

Berchtold, Graf von Kiburg, welcher die Kirche von Sursee damals inne hatte,
resignirte auf sie am 18. Okt. 1400 zu Freiburg i. Br. im Hause des Jo-
hannes Peyger. Dieser war Rektor der Pfarrkirche daselbst und Vikar des
elektensischen Bischofs Heinrich7, woraus erhellt, dass Graf Berchtold zu
dem Gegenpapste hielt. Herzog Leopold erliess vor und nach dieser Resi-
gnation öffentliche Schreiben, worin er zunächst seinem Oheim, Hans von
Lupfen, Landvogt im Aargau und Thurgau, beauftragt, Muri bei der Kirche
von Sursee und bei der Lehenschaft der drei Altäre „festlich“ zu schirmen8,
ebenso befiehlt er dem Schultheissen und Rath von Sursee, das Kloster im
Besitze der Pfarrkirche ruhig zu belassen, zumal ihr Pfarrer, Graf Berchtold,
die Pfarrei gutwillig aufgegeben und in seine Hände gelegt habe9. Gleichzeitig

1Placid. Weissenb., Schulbericht 1856-57; P. Ans. Weissenbach, Eccles., 477. Nebst den
Originalurkunden sind im Archiv Muri in Aarau noch Copien; ein Vidimus vom Jahre
1456 umfasst die Briefe des Königs Sigmund, des Papstes Eugen IV. und des Abtes Eglof.

2Archiv Muri in Aarau O, 1. A, 1; Kurz und Weissenb., Beitr. I., 193, 19!; Murus et Antem.
III., 54, 55 u, a. O.

3Archiv Sursee, 13. Dez. 1399. Siegler: Hans Schiltwald, Schultheiss in Sursee.
4Bulle vom Papst Alexander III. 1189 (Murus et Antem. II., 12).
5Diesen hatte Herzog Leopold III. im Jahre 1376 dem Lüthold von Reitenau verlehnt (Urk.,

dd. Baden; Archiv Muri in Aarau).
6Während die Pfarrkirche den hl. Georg zum Patron hatte, hiessen die Kaplaneien ad s.

Mariam Virg., ad s. Nicolaum Ep., ad s. Johannem Evang.
7Archiv Muri in Aarau; Copie im Staatsarchiv Luzern. Zeuge: Diethelm von Stouffen, Abt

von St. Trudpert etc.
8Urkunde vom 20. Jänner 1400, gegeben zu Ensisheim (Archiv Muri in Aarau; Kurz und

Weissenbach, Beitr. I., 297).
9Urkunde vom 19. Oktober 1400, gegeben in Freiburg im Breisgau (Archiv Sursee; Muri in

Aarau; K. und W., Beitr. I., 297-299; Herrgott, Geneal. III., 789-790).
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(19. Oktober 1400) ertheilte auch der Bischof von Constanz der Abtretung
dieser Lehen seine Genehmigung1. Daher zögerte auch der Gegenpapst, Bene-
dikt XIII., an den sich Muri wendete, keinen Augenblick, die Inkorporation (16.
November 1400) auszusprechen2. (I-175) Die Bulle begründet die Gewährung
der Bitte durch Hinweisung auf den Klosterbrand, die feindlichen Verheerun-
gen, Pest3 und mannigfaltige Kriegsungemache. Wenige Wochen darnach (12.
Dezember) befahl der elektensische Bischof, Heinrich4, seinem Vikar, Peyger,
die Inkorporation besagter Kirche zu vollziehen, ja, Bischof Heinrich erklärte
sogar zu Gunsten des Klosters Muri die von den österreichischen Herzogen
geschenkte Pfarrkirche in Sursee als Regularpfründe. Abt Konrad II. zahlte
dem zuvorkommenden Bischof schon 1401 die übliche Abgabe der ersten
Früchte (Annaten) von Sursee, wofür ihn Johann Peyger quittirte5. Doch bald
regte sich im Murikonvente das Gewissen wegen der Rechtmässigkeit des
Papstes Benedikt XIII. Die Mönche kehrten ihm den Rücken (die Gründe sind
nicht angegeben) und wandten sich an den damals (1404-1406) regierenden
Papst Innocenz VII. nach Rom, indem sie ihm die Akten der Inkorporation
der Pfarrei Sursee mittheilten. Dieser beauftragte den rechtmässigen Bischof
von Constanz, Marquard Randeck (1398-1406), die Inkorporationsangelegen-
heit wegen Sursee zu untersuchen und nach Umständen die Altäre dem
Kloster Muri kirchlich einzuverleiben. Marquard entkräftete sodann alle dies-
bezüglichen Dokumente Benedikt’s XIII. (genannt Peter de Luna) und des
elektensischen Bischofs, Heinrich, und bestätigte endgiltig am 21. Aug. 1405
zu Schaffhausen im Hause des Ritters Thüring von Sissach die Inkorporation
der Pfarrkirche in Sursee, jedoch die von Bischof Heinrich ausgesprochene
Regularisation der Pfarrpfründe wurde aberkannt6.

Wenn Herzog Leopold schon befohlen hatte, den Murikonvent unbehelligt im
Besitze der vier Altäre in Sursee zu belassen, so war das Kloster dennoch
genöthigt, im Jahre 1405 zwei Gegnern bei öffentlichen Gerichten entgegen
zu treten. Zunächst widersetzten sich der Inkorporation der Pfarrei Sursee die
Gebrüder Albrecht, Ritter, und Rudolf und Heinrich von Homberg7. (I-176) Der
Spruch des Landvogtes, Graf Hans von Lupfen, lautete: Muri zahle den Herren
von Homberg für ihre Ansprüche 62 Gulden. Die Gebrüder quittirten Muri am
26. Jänner 1405 und entsagten allen ferneren Ansprüchen auf die Kirche8.

1Arch. Muri in Aarau; Kurz und Weissenb., Beitr., 295; Copie im Staatsarchiv Luzern.
2Archiv Muri in Aarau; P. A. Stöcklin, Miscel., 472.
3Äg. Tschudi sagt zum Jahre 1386: „und kam auch ein grausamer Sterbend und Pestilenz

in diese Land“ (Chron. II., 535 b).
4Er nannte sich „Episcopus electensis (i. p. inf.) et administrator perpetuus ecclesie con-

stantiensis“ (Arch. Muri in Aarau; P. A. Stöcklin, Miscel., p. 477-480) und war im Concil
von Constanz (1414-1418) noch vertreten (Tschudi, Chron. II., 106).

5Archiv Muri in Aarau C, 2. M, 8; P. A. Stöcklin, Miscel., 481.
6Archiv in Aarau C, 2. O, 4; P. A. Stöcklin, Miscel., 482-489. Später finden wir den Muri-

Konventualen, Johannes Fyrabend, als Leutpriester in Sursee.
7Diese hatten vielleicht ihre Burg im heutigen Bezirk Kulm im Kt. Aargau.
8Archiv Muri in Aarau O, 1. A, 9.
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Dann erhoben sich wider unser Gotteshaus der Rath und die Bürgerschaft
von Sursee und beanspruchten die Besetzung der Leutpriesterei und der drei
übrigen Pfründen. Der eben genannte Landvogt, wie auch Graf Otto von Thier-
stein, Junkher Rudolf von Aarburg und Hans Schultheiss, Vogt zu Lenzburg,
erzielten bei den streitenden Parteien eine friedliche Ausgleichung1. Abt und
Konvent von Muri verbrieften am 24. November 1405 folgende Vereinbarung:
Schultheiss, Rath und Bürger zu Sursee wählen frei den Leutpriester; doch
der Abt zu Muri präsentirt den Gewählten dem Bischofe von Constanz. Dem so
installirten Pleban gibt Muri dann jährlich 12 Malter Dinkel, 12 Malter Hafer
etc. Abt und Konvent leihen dagegen die drei übrigen Pfründen, die früher ein
Kirchherr geliehen hat; jedoch darf keine Pfründe mit einem Konventherrn,
sondern nur mit Weltgeistlichen besetzt werden. Die übrigen Pfründen2 kön-
nen die Surseer frei und ohne Hinderung besetzen. Das Gotteshaus Muri erbt
auch keinen Leutpriester und keinen Pfrundherrn3.

Herzog Leopold IV. glaubte, er habe dem Hausstifte den Schaden, den es durch
die Kriege erlitten, durch die Hingabe der zwei Kirchensätze von Villmergen
und Sursee noch nicht genügend beseitigt, und fügte obigen zwei Kirchen
eine dritte hinzu – die von Lunkhofen4.

Wie in den zwei vorausgehenden Vergabungsurkunden beauftragt er auch in
dieser am 2. Februar 1403 zu Graz seine Landvögte und Hauptleute, Muri
im Besitze dieser Kirche zu schirmen, und räumte dem Kloster das Recht ein,
diese Pfarrei (I-177) mit Brüdern aus seiner Mitte besetzen zu dürfen5. Die
kirchliche Bestätigung dieser Vergabung erfolgte erst 1414. Herzog Leopold
war indessen gestorben (1411) und an seine Stelle trat Herzog Friedrich. In
diese Zeit fällt jenes traurige Schisma, das drei Päpste einander gegenüber
stehen sah. Gross waren die Wirren, die es hervorrief. An welchen von diesen
drei Päpsten sollte man sich wenden? Die einen wandten sich an Gregor XII.,
der als rechtmässiger Papst angesehen werden kann, andere an Peter de Luna
(Benedikt XIII.), die Mehrzahl aber war für den Pisaner Papst Johannes XXIII.
An diesen wandte sich jetzt Muri. Er befand sich gerade in Ferrara, als er
das Bittgesuch des Abtes Georg wegen eben berührter Pfarrei entgegen nahm.

1Stadtarchiv Sursee und Geschichtsfrd. III., 88 und VI., 82
2Hieher gehörte die Allerheiligen-Pfründe, die ursprünglich eine Familienpfründe von Saf-

faton gewesen sein soll, die aber Kaplan Nikolaus Seltengast 1350 reichlich beschenkte,
während der letzte Saffaton das Collaturrecht dem Rathe von Sursee überliess. – Die
St. Sebastianspfründe wurde erst von den Gebrüdern Johannes etc. von Rinach gestiftet
(Kurz und Weissenb., Beitr. I., 215 ff.).

3Stadtarchiv Sursee. Siegler: Abt und Konvent von Muri; Graf Hans; Graf Otto; Rudolf von
Aarburg, Freie, und Hans Schultheiss.

4Sie liegt Muri gegenüber, an der westlichen Abdachung des fruchtbaren Albis. Sie war
seit den ältesten Zeiten eine Collatur des Klosters Murbach-Luzern und ging durch Kauf
König Rudolf’s 1291 an Habsburg-Österreich über (Kopp, Gesch. II., 1, 187 ff.).

5Arch. Muri in Aarau I, 1. A, 1; Kurz und Weissenbach, Beitr. I., 304-305; Murus et Antem.
III., 70; Vidimus eines Briefes vom 18. Oktober 1396 und dieser Schenkung vom 8. Juli
1404 (I, 1. A, 2).
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Der Papst willfahrte der Bitte am 21. April 1414. Er nennt aber in der Bulle
nicht Herzog Leopold IV. als Donator, sondern Friedrich IV., weil diesem seit
dem Tode des erstern die Kirche von Lunkhofen zugefallen war1. Aus dieser
Urkunde geht hervor, dass Muri nur ein Einkommen von 150 Mark Silber
hatte.

Der damalige Pfarrer in Lunkhofen, Johannes Sure, gab ohne Widerrede
die Pfründe in die Hände des Abtes Georg ab. Dieser wählte sogleich im
Einverständnisse mit seinen Mitbrüdern für die Pfarrei einen Vikar2.

Herzog Friedrich IV. hatte schon vor dem Tode seines Bruders die Verwal-
tung Vorderösterreichs und die Vogtei in Muri übernommen. Den Verlust der
Stammlande im Aargau gleichsam voraussehend, legte er am Sonntage nach
St. Michael (3.. Oktober 1406) ein merkwürdiges Aktenstück zu immerwäh-
rendem Andenken an die Stifterfamilie unsern Mitbrüdern in die Hände. Sein
Inhalt klingt wie die Verordnung eines Vaters, der in weite Ferne reist, aber
nach vielen Jahren ein Wiedersehen seiner indessen zurückbleibenden Kinder
hofft. Hören wir den Wortlaut:

„Wir Friedrich von Gottes Gnaden, Herzog von Österreich, zu Steyer, zu Kärn-
ten, zu Krain, Graf zu Tirol u. s. w. thun kund für die hochgebornen Fürsten
Unsere lieben Brüder und Vettern, (für) Uns und Unsere Erben: – Weil das
würdige Gotteshaus Muri von weiland Kaiser Heinrich dem Vierten (I-178)
löblichen Gedächtnisses ehrwürdiglich gebaut, gestiftet und gewidmet3, und
diese Stiftung von Kaiser Konrad auch löblichen Gedächtnisses ist bestä-
tigt worden4, dieselbe Ordnung und Stiftung von weiland dem ehrwürdigen
Wernher, Bischof zu Strassburg, dem Grafen von Habsburg, ward dargege-
ben, und er die Abtei mit erblichen Rechten völlig besass, wie die Freiheit
und Stiftbücher, die dasselbe Kloster zu Muri hat, eigentlich inne haben5,
und sonderlich weil das ehegenannte Gotteshaus in solcher Weise gefreit
ist, dass es mit allen seinem Zubehör, das es damals hat und noch gewinnt,
unter keiner weltlichen Personen-Gewalt nimmer kommen solle und nur in
Unterthänigkeit seines Abtes und seines Kastvogtes stehe, auch da nun mit
Erbschaft und rechter Gewalt an Uns die Herrschaft von Österreich gefallen
ist, dass Wir des Gotteshauses Kastvogt sind und seine Leute und Güter zu

1Arch. Muri in Aarau; Murus et Antem. III., 71-74; P. Ans. Weissenbach, Eccles., 496, 497.
Nach dem bischöflichen Steuerrollei vom Jahre 1275 war Lunkhofen auf 42 Pfd. Pfennige
geschätzt u. zahlte 81 Schill. (Geschichtsfrd. XIX., 172).

2Murus et Antem. III., 74.
3Historisch ungenau. Herzog Friedrich meint hier wohl die Bestätigungsurkunde Kaiser

Heinrich’s IV. vom Jahre 1114.
4Der Sekretär des Herzogs scheint hier oberflächlich die Acta fundationis Murensis Monas-

terii und einige Urkunden des Stiftes durchgelesen und König Konrad II., der Heinrich
II. folgte, mit Heinrich IV. (V.) und dem Hohenstauffer Konrad III. verwechselt zu haben,
und wegen der Stiftung Muri’s und deren Bestätigung in Irrthum gekommen zu sein.

5Unter „Stiftbücher“ sind wohl die „Acta fundationis Murensis monasterii“ verstanden, wel-
che hier das erste Mal neben Urkunden erscheinen.
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schirmen haben, als dieses von Alters her an Uns gekommen ist: so haben
Wir demnach dem Gotteshaus zu Muri die Gnade gethan, wissentlich mit
diesem Briefe, dass ein jeder Abt daselbst jährlich im Mai, im Herbste und
am St. Hilarientage (für) die drei Gerichte, die Wir mit Sonderheit zu richten,
einen Richter nehmen soll und mag, wer ihm dazu tauglich scheint, der (dann)
in Unserm Namen das Gericht besitze und verwalte nach des Gotteshauses
alten Gesetzen, doch nur so lange, bis Wir das widerrufen. Wir geloben auch,
dass weder Wir noch Unsere Nachkommen die Kastvogtei desselben Gottes-
hauses keinem Andern empfehlen sollen oder wollen, noch sie schmälern
oder versetzen in keiner Weis, sondern Wir sollen und wollen das ehegenannte
Gotteshaus, dazu alle seine Länder und Güter gnädiglich selbst handhaben,
schirmen und beschützen, dass sie wider alte Rechte und Gewohnheiten
von Niemanden höher gedrängt (besteuert) werden; auch sollen Wir Uns von
demselben Gotteshaus an den Rechten, so es von Alter her einem Kastvogte
pflichtig gewesen, begnügen lassen, und in deren Freiheit, Rechte und Ge-
wohnheiten nicht eingreifen, noch sie (die Mönche) höher steuern, als von
Alter her gekommen, ohne Gefährde“1.

(I-179) Die nachfolgenden Kastvögte, die Eidgenossen und die Regierung des
Kantons Aargau, griffen stark in diese verliehenen Rechte ein, die Eidgenossen
bestellten als Präsidenten der drei Gerichte in Muri den abgesandten Landvogt,
und die aargauische Regierung legte unserm Kloster durch ein Dekret vom
20. Mai 1805 jährlich eine ausserordentliche Steuer von 6000 Fr. auf und
vernichtete durch einen Grossrathsbeschluss vom 13. Jänner 1841 den
fernem Fortbestand im Kanton.

Am 13. Oktober 1406 bestätigte Herzog Friedrich zu Baden dem Kloster neuer-
dings die von ihm und seinen Vorfahren gemachten Vergabungen, namentlich
die der Kirchen zu Sursee und Lunkhofen und zwar im Hinblicke auf die
von den Mönchen ihm erwiesene Treue2. – Und wie zum letzten Abschieds-
kusse, gleichsam als Unterpfand für das Wiedersehen nach Jahrhunderten
verpfändete er dem Abte Konrad und den Religiosen am 28. Oktober 1408
die Vogtei zu Muri und Hermetschwil um 200 Gulden. In dieser Urkunde
verspricht er noch einmal das Kloster zu schirmen und empfiehlt schliesslich
den Unterthanen der zwei Ämter Muri und Hermetschwil3, dem Abte Konrad
und seinen Nachfolgern gehorsam zu sein und Alles zu thun, was sie einem
Vogte zu thun pflichtig sind; auch wiederholte er die Gnade, den Richter für
die drei Gedinge frei wählen zu dürfen4. Diese Vogtei mit der Vogtsteuer ging
bald (1415) an die Eidgenossen über5, ohne dass Muri von ihnen die Ein-

1Archiv Muri in Aarau, Urkunde vom 3. Okt.; Kurz u. Weissenbach, Beitr. I., 445.
2Archiv Muri in Aarau O, 1. A, 11; Kurz und Weissenb., Beitr. I., 441, 442.
3Hermetschwil gehörte ehemals zum Amte Muri, jetzt erscheint es als ein besonderes Amt

(vgl. Urkunde 19. Jänner 1394 und 17. März 1399, Archiv Muri in Aarau).
4Kurz und Weissenbach, Beitr. I., 445.
5Laut Rotulus (Archiv Muri in Aarau) vom Jahre 1420 bezogen die Eidgenossen als Vogt-
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lösungssumme erhalten hätte. Heinrich von Staffeln, ehemals Ammann des
Klosters bezeugt am 3. November 1425, dass Muri wegen der Vogtei, welche
die Eidgenossen den Herzogen von Österreich nebst andern Rechten entzogen
hatten, grossen Schaden erlitten habe1.

Sechstes Kapitel. Fortsetzung. Abt Konrad II. als
Ökonom und Vertheidiger der klösterlichen Rechte.

(I-180) Die letzten Kriege mit den Eidgenossen hatten bewiesen, dass offene
Orte, ja selbst Burgen2 grossen Gefahren ausgesetzt seien und keine Sicher-
heit bieten. Stifte und Dörfer schlossen daher, um sich zu schützen, mit
grössern Städten Burgrecht, wie der Bischof von Constanz im Jahre 1385
mit der Stadt Zürich3, das Kloster Frauenthal mit Zug4, die Dörfer Weggis,
Vitznau und Gersau (1396) mit Luzern5. Gleiches that Muri mit dem Städt-
chen Bremgarten. Weil dieses auf drei Seiten von der Reuss umflossen, so
bot es eine bedeutende Festigkeit und zu dem war es vom Kloster nur zwei
Stunden entfernt. Die dortige Bürgerschaft ertheilte unserm Gotteshause das
Burgrecht am 10. April 1397, indem sie erklärte, die Häuser und Leute des hl.
Martin zu Muri in ihrer Stadt von den gewöhnlichen Lasten der Bürger, wie
auch den Konvent vom Zolle zu befreien. Dafür bekam die Stadt vom Kloster
den Hof in Birchiberg zum Geschenke6. Doch als Bremgarten im Jahre 1415
in die Hände der Eidgenossen fiel, so traf auch das Kloster Muri dasselbe
Loos. Hievon werden wir später sprechen. Es erübrigt, noch etwas von der
Thätigkeit des Abtes Konrad in der Ökonomie und von seiner Sorgfalt für die
Untergebenen mitzutheilen.

Das irdische Besitzthum des Klosters zu wahren und zu fördern war der kluge
Abt bei aller Ungunst der Zeiten fleissig bestrebt. Zu dem Zwecke stiftete er
aus seinem Leibgedinge und Privatvermögen (Peculium) am 30. Jänner 1383
zwei Jahrtage, einen in der Kloster- und einen in der Pfarrkirche zu Muri7.
Dann suchte er das Einkommen durch Austausch von (I-181) Gütern und

steuer von dem Amte Muri: 25 Mütt Kernen von Muri selbst, von Buttwil 11 Mütt, von
Geltwil 6 Mütt, von Althäusern 30 Mütt Roggen und 3 Pfund an Geld, endlich gab jedes
Haus im Amte ein Huhn.

1Arch. Muri in Aarau.
2Man denke an die Brechung des Städtchens Maienberg, der Burgen Tannenfels und Ari-

stau (Tschudi, Chronik I., 522 ff.).
3Lünig, Reichsarchiv, Bd. XXI.
4Stadlin, Zug, Bd. II., 244, 245.
5Eidgen. Abschiede, 20. Jän.
6Stadtarchiv Bremgarten; Archiv Muri in Aarau. Dieses Burgrecht wurde im Jahre 1475

in’s Bürgerbuch in Bremgarten eingetragen (Arch. Muri in Aarau I., 4. A.).
7Zwei Urkunden im Archiv Muri in Aarau B, 2. F.; Stöcklin, Miscell., 127-129.
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Jahreszinsen zu heben1, wie auch durch den Auswechsel von Leibeigenen2.
Bei einer solchen Theilung der Grundholden in Dottikon zwischen Muri
und Beromünster (4. Mai 1383) wird bekannt gegeben: dass kein Holde des
Gotteshauses Muri ohne Einwilligung des Abtes heirathen dürfe. Käufe und
Verkäufe fanden unter der Regierung dieses Abtes wenige statt. Ausser der
oben erwähnten Habsburger-Vogtei in Muri kauft er am Ende der Pfingstwoche
1399 den Amthof in Bremgarten um 77 Gulden 37 ferner am 6. Dezember
d. J. von dem Amte Merischwand-Mühlau3, eine Fischgerechtigkeit in der
Reuss um 18 Gulden4. Unter den Zeugen erscheint Eberhard Kupferschmid,
Schulmeister zu Muri. Wiederum erwirbt der Konvent in Muri vom gleichen
Amte ein ganzes und ein halbes Fischrecht in der Reuss5. Indessen hatten
Abt und Konvent vor neun Jahren drei Malter Korngeld von den Zehnten
der Kirche zu Sursee um 46 Gl. verkauft6. Dieser Zehent ging später an die
von Moos über und kam im Jahre 1425 um 100 Gl. an die Johannespfründe
in Ruswil7. Einen weitern Kornzins veräusserte das Gotteshaus im Jahre
1404 an Pentely Brunner8. Die Verkäufe der Lehensgüter durch Lehensleute
wurden vom Konvente sorgsam überwacht, um die Zinsen und Abgaben nicht
zu verlieren. Bei solchen Gelegenheiten erschienen dann nicht selten die
Konventualen als Zeugen. So bewilligen Abt und Konvent am 7. September
1189 den Verkauf von 6 Kammer-Reben auf der Susenhalde zu Thalwil an
Stephan Pellechen, Leutpriester in Thalwil, mit Vorbehalt des dem Kloster
bestimmten Lehenszinses. Als Zeugen sind genannt: Herr Johannes Stülinger,
Herr Otto von Seengen, (I-182) Herr Ulrich Businger, Propst zu Muri9, Herr
Ulrich von Constanz, Herr Rudolf von Mülinen, Herr Konrad Frommherz, alle
Klosterherren zu Muri. Der Wechsel der Lehensleute auf den Höfen war häufig,
die Lehensbriefe wurden weitläufig und an Formen reich und führten oft zu
Missverständnissen. Die daraus entstandenen Streite brachten dem Konvente
Verlust an Zeit und Geld10. Als Rudi Suter am 26. Jänner den Frohnhof in

1Vgl. den Tausch vom 11. Aug. 1399 (Arch. Muri in Aarau I., 4. B, 6). Zwischen Muri
und Bremgarten wurde am 15. Mai 1408 die Vogtsteuer in Bibilos und Isenbergschwil
ausgetauscht; Graf Hans von Habsburg-Laufenburg gestattet den Tausch (Archiv Muri in
Aarau; Beiträge I., 442, 443; Herrgott, Geneal. III., 808).

2Archiv Muri in Aarau Q, 4. L, l.
3Das Siegel des Amtes Merischwand trägt die Umschrift: „S. VNIVERSITAT. IN. MERIS-

WAND. ET. MVLOW“.
4Archiv Muri in Aarau N, 2. A, 3.
5Archiv Muri in Aarau N, 2. A, l, 4.
6Im Monat Juni 1390 an Hans Ursemann, Schultheiss in Sursee (Pfarrlade Sursee). Drei

Malter „Korngeld“ = der Zins von drei Malter Korn, wozu damals ein Kapital von 46 Gul-
den erforrllich war.

7Geschichtsfreund XXVI., 208. Der Preis dieses Kornzehntens war also innerhalb 35 Jahre
um 54 Gl. gestiegen.

8Archiv Muri in Aarau Q, 4. N, 4. Die Urkunde ist ein Muster der Uberschwänglichkeit an
Worten.

9Staatsarchiv Zürich, Abtheil. Wettingen, A, 4.
10Am 13. Oktober 1383 leihen Abt und Konvent eine Schuposse (Arch. Muri in Aarau E, 3.
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Wohlen1 erhielt, so beschwor er neun Punkte; darunter waren: er solle dem
Gotteshause Fall, Ehrschatz und Zins einziehen helfen; von der im Herbste
gesäten Frucht dem Kloster den dritten und von der im Sommer gesäten
den vierten Theil und beidemal zugleich den Zehnten geben; die Theile und
den Zehnten durch seine Knechte sammeln und dreschen lassen, wie auch
der Frucht Dach und Fach zu geben. Das Kloster verspricht dagegen: die
„Tennrisi“2, die fällt, den Maiern zu überlassen, „darum, dass si den knechten
dester gütlicher tün und das gut in den Sack tün“; ferner den Maiern es
vorhin zu verkünden, wenn der Abt auf den Hof kommen wolle.

Aus diesem raschen Wechsel der Dinge entsprang die Nothwendigkeit, die
Hofrechte neu umzuschreiben, aufzufrischen und einzuschärfen. Dahin ge-
hört die noch vorhandene Aufzeichnung der Rechte für die 12 Muri-Höfe in
Thalwil und den Wald, Bannegg, daselbst. Zufolge dieser „Offnung“ durften
die Leute der Vogtei ihre Streite zuerst von einem beliebigen Schiedsrichter
schlichten lassen, ohne des Vogtes oder dessen Amtmannes Einrede; Muri
hält jährlich zwei Gerichte in Thalwil, im Mai und im Herbste; zwar richtet
zuerst im Namen des Gotteshauses der Vogt, aber dann der Amtmann des
Abtes, so oft es nöthig ist; jedoch kann der Vogt wider den Willen der Parteien
kein Urtheil fällen. Jeder Hofstatt gibt der Amtmann des Gotteshauses aus
dem Forste vier „rechte“ Buchen; (I-183) ebenso wenn einer der Genossen
ein Haus bauen will. Wird in einer der 12 Hofstätten ein Kind, fremdes oder
einheimisches geboren, so gibt der Amtmann Holz, “das dieselb fröw dasselb
kind erlich baden und gebachern mug, die mächte“.3

Abt und Konvent von Muri beauftragten aus dem oben erwähnten Grunde den
geschwornen Reichsnotar und Kleriker, Johannes Hettlinger von Ruedlingen,
die Unterthanen von Muri und Umgebung aufzufordern, am 5. April 1401
in der Abteistube des Klosters zu erscheinen und eidlich zu sagen, was im
Amte Muri wegen Erbschaft und Bestrafung der Ungenossen4 Recht sei. Die
namentlich und mit ihrem Alter angegebenen Zeugen beschworen eidlich drei
Punkte: a) Nur die Gotteshausleute von Muri erben einander; b) uneheliche
Kinder ohne eheliche Nachkommenschaft erbt das Kloster; c) der Abt allein

B, 1). – Bertschis Grindelward gibt am 20. Jänner 1394, den Hof in Bünzen auf; dasselbe
thut 1400 mit dem gleichen Hof Rudi Künzli und zwar wegen Streit mit dem Kloster
(Q, 4. G, 3, 4). Zwei Brüder von Boswil erhalten 1393 vom Konvente den Frohnhof in
Wohlen, und im Jahre 1393 belehnt er mit diesem Hofe Heini Maier von Bülisacher. Cuni
Sprengen gibt dasselbe Jahr dem Kloster Muri den Hof in Waldhäusern auf, weil er mit
ihm wegen des Lehenszinses in Streit gekommen (Arch. Muri in Aarau).

1Archiv Muri in Aarau. Für die Lehensleute siegelt Ulrich Eichiberg, Schultheiss in Brem-
garten; die Zeugen sind freie Zinsbauern von Wohlen und der Pfarrei Muri.

2„Tennrisi“ – die beim Einheimsen auf die Tenne fallende Frucht oder das, was beim Dre-
schen nach dem Abrüsten auf der Tenne bleibt.

3Staatsarchiv Zürich, Zeitschrift für das Schweizerrecht IV., 164-166. – In Thalwil und
dessen Umgebung besass Fraumünster in Zürich 12 Schupossen.

4„Ungenosse“ war der Leibeigene oder Zinspflichtige einer andern Herrschaft, und der zwi-
schen beiden Herrschaften bestehende Ehehindernissgrund ist die „Ungenossame“.
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kann die Leute wegen der „Genossami“ bestrafen1.

Allein ungeachtet dieses Fleisses für die Aufstellung und Feststellung der
Rechte waren Abt und Konvent dennoch öfters gezwungen, selbe bei öffentli-
chen Gerichten zu vertheidigen. Am 30. Juli 1383 spricht in Baden der Freie
Walther von der alten Klingen, Landvogt des Herzogs Leopold, zu Gunsten Mu-
ri’s wider Walther von Heidegg wegen Holzbenutzung und wegen der Zehenten
und Zinsen in Aristau2. Herzog Leopold spricht am 24. März 1385 zu Brugg:
Henmann von Küngstein, Kirchherr in Bremgarten, solle die Konventualen
von Muri wegen der zwei Speicher in seinem Baumgarten nicht beirren3. Ritter
Hermann Gessler, Werner von Schenkon, Kuster zu Beromünster, und Imer
von Seengen, sesshaft zu Bremgarten, sprechen am 22. Juni 1409 wegen ei-
nes streitigen Gutes in Rüstenschwil4. Abt Konrad glaubte 1395 zur Wahrung
seiner Fischrechte im Zugersee, Ulrich Hertenstein, Bürger in Luzern, sogar
vor ein auswärtiges Gericht, vor das in Stülingen im Klettgau, laden zu müs-
sen. Hertenstein legte aber dem Landrichter im Klettgau auf dem Landtage
„zer Linden“ das Privilegium in (I-184) die Hände, wornach er bewies, dass er
als Luzerner-Bürger nicht vor fremde Gerichte geladen werden dürfe. Daher
verlangte Hertenstein, der Streit müsse vor den Gerichten zu Luzern, Zug
oder „Segolzwil“, wohin die Güter gehören, entschieden werden5. Allein Muri
scheint wegen der damals herrschenden Spannung zwischen Österreich und
der Eidgenossenschaft auf eben genannte Gerichte wenig Vertrauen gesetzt zu
haben. Der Ausgang dieses Streites ist unbekannt. Andere Kämpfe bezüglich
der Ökonomie übergehen wir.

Doch dieser Geist der Zwietracht, der die Gemüther aller Stände in jenen
Zeiten in Aufregung brachte, verpflanzte sich sogar in die ruhige Zelle des
Mönches, und Abt Konrad II. von Muri bekam das Bittere des Geistes des
Widerspruches noch in den letzten Jahren seines Lebens von den eigenen
Mitbrüdern zu fühlen. Allein hievon werden wir einlässlicher im folgenden
Kapitel sprechen. Nur dies sei bemerkt: Abt Konrad II. wollte aus dem Ein-
kommen der Pfarrei Sursee das zerstörte und theilweise verbrannte Kloster in
den Jahren 1402-1408 wieder aufbauen, und das gab Anlass zu einem Streite
zwischen dem Abte und dem Konvente.

Aus den vielen angeführten Akten haben wir Konrad II. als einen Mann voll
Muth und Kraft kennen gelernt. Sein muthiges Einstehen für die Stifterfamilie
verschaffte ihm die Achtung der Herzoge von Österreich, und das rettete Muri

1Archiv Muri in Aarau G, 2. N, 1, 2; Stöcklin, Miscell., 286, 287. Für besagtes Recht führte
der Abt noch drei Männer aus der „österreichischen“ Herrschaft vor, die bei 30 Jahren in
Muri wohnhaft waren.

2Archiv Muri in Aarau G, 3. D, 7; Beitr, I., 149-151.
3Archiv Muri in Aarau Q, 4. N, 2; Beitr. I., 151.
4Rochholz, Aargauer Gessler, S. 106.
5Staatsarchiv in Luzern, Missiv, Sonntag vor Lichtmess 1395; R. Cysat, Collect. C, 87, Misc.

auf der Stadtbibliothek zu Luzern.

201



4. Muri 1298-1410

vor Verarmung. Neue Gaben flossen aus den Händen der Kastvögte; die von
den Eidgenossen vernichteten Bauten konnten wieder hergestellt werden, und
dem Konvente wurde so ein genügendes Einkommen zugemessen. Gott nahm
den sorgsamen Abt am 9. März 1410 zu sich und ertheilte ihm für die Mühen
den reichlichen Lohn1.

Siebentes Kapitel. Leben und Wirken der
Konventualen inner- und ausserhalb des Klosters
(1298-1410).

Die Zeiten von 1298-1410 bieten in den Ländern zwischen der Aare und
Limmat fast allgemein ein Bild der sittlichen Verwilderung, vor der selbst die
Klostermauern nicht immer (I-185) genügenden Schutz zu bieten vermochten.
Zur Untergrabung der klösterlichen Ordnung trugen äussere Unglücksfälle
viel bei, wie Kriege, Hunger, Pest, Erdbeben, Überschwemmungen, welche in
diesem Zeitraume häufig die Länder Europa’s heimsuchten. Der Aufenthalt
der Päpste in Avignon (1305-1377) und das nachfolgende Schisma in der
katholischen Kirche hatten die Disciplin und in Folge dessen die ehemals
blühenden Congregationen in Frankreich entweder geschwächt oder zu Grabe
getragen. Die Generalkapitel der Äbte verschwanden und die Visitation der
einzelnen Klöster vernachlässigten nicht bloss die Prälaten, sondern auch die
Diöcesanbischöfe. Abt Gerbert2 sucht zwar die harten Worte des Joh. Tritheim
über die Benediktiner des 14. Jahrhunderts zu entkräften; allein Erhebliches
kann er nicht beibringen. P. Mauriz van der Meer gibt dem Kapitel, das er
dem 14. Jahrhundert widmet, die Aufschrift: „Ruina disciplinæ monasticæ
ex Capitulorum omissione“3. Die Visitationen wurden im Bisthum Constanz
schon darum zur Unmöglichkeit, weil die Klöster während des Schisma ver-
schiedenen Päpsten anhingen und ihre Zuneigung zu denselben innerhalb
kurzer Zeit oft mehrmals änderten4. Selbst die einfachen Verbrüderungen

1Murus et Antem. IV., 61. P. Fridolin Kopp schreibt von ihm:

„Tandem cum denuo starent Muri,

Laboribus succumbit Conradus,

Requie æterna dignus“,

Im alten Hermetschwiler-Nekrologium steht er nicht mehr verzeichnet.
2Hist. nigræ silvæ II., 173 ff.
3Auch Dr. Glatz beklagt den Verfall der Zucht in Alpirsbach im 14. Jahrhundert, S. 75 ff.

Vgl. das Leben der Mönche in Curwalden (Argovia VIII, 175 ff.).
4Der Afterpapst Clemens VII. hatte in der Diöcese Constanz nach 1386 noch viele Anhänger

(Glatz, Alpirsbach, S. 72 u. s. w.).
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(Confraternitäten) zum Besten der Abgestorbenen fanden nur schwache Pfle-
ge1. Zwar suchte Papst Benedikt XII. im Jahre 1336 durch eine Bulle (Summi
magistri dignatio) dem Benediktinerorden durch Anbefehlung der Generalka-
pitel in den 36 Provinzen der Christenheit und durch Auffrischung alter und
Beifügung neuer Satzungen wieder Leben und Kraft einzuhauchen2. Allein so
vortrefflich diese Bestimmungen waren und so gute Früchte sie in denjeni-
gen Klöstern, die willig sich darnach richteten, erzeugten, glaubte Tritheim
dennoch bemerken zu müssen, selbe seien kaum in Deutschland verkündet
worden oder jedenfalls vor dem Constanzer-Concil wirkungslos gewesen3.

(I-186) Nebst den angedeuteten Ursachen, welche den Verfall der klösterlichen
Zucht im 14. Jahrhundert bewirkten, nennt Mauriz van der Meer noch ande-
re4, und zwar 1) die Unterlassung des Probejahres (Noviziates) bei Aufnahme
der Mitglieder5; 2) die Zulassung nur solcher Jünglinge, die von adeliger
Abkunft waren; 3) ein zu grosser Reichthum oder eine zu grosse Armuth; 4)
Überfüllung der Klöster mit Mönchen, und 5) endlich Müssiggang6.

Wurde auch von der Zeitströmung manches Unkraut, das aufwuchs und sei-
nen üblen Geruch verbreitete, in die Zellen Muri’s hineingeworfen, so wussten
doch die Äbte, die wir ohne Ausnahme als würdige Männer kennen gelernt
haben, die innere Disciplin immer in einer mässigen Höhe zu erhalten. Unser
Konvent gehörte nicht zu denjenigen, welche, wie Einsiedeln, Fulda, Murbach
u. s. w., seit dem 13. Jahrhunderte nur Jünglinge aus dem höhern Adel
aufnahmen. Im Kataloge von Muri7 ist blos der niedere Adel vertreten8, und
neben ihm sitzen im Kapitel Konventualen aus dem Bürger- und Bauernstan-
de. Abt Konrad II. gelangte, obgleich von einer Bauernfamilie entsprossen,
schon 1380 zur Abtwürde. Von Mitgliedern überfüllt oder zu arm oder von
übermässigem Reichthume strotzend war Muri im 14. Jahrhundert nicht.
Mangold Menger, Rektor der Pfarrkirche in Eich, sagt am 3. November 1425
eidlich aus: Muri habe ehemals (vor 1386) leicht 12 Konventualen ernährt9;

1Im alten Hermetschwiler Nekrologium konnten wir aus der Confraternität kaum drei Na-
men des 14. Jahrhunderts finden.

2Cherubini, Bullarium, T. I., 241; Gerbert, Hist. nigræ silvæ II., 173 ff.; Benediktiner-
Studien IV., 2, 278 ff.

3Annales Hirsaugienses ad annos 1336 et 1340. Anders scheint es jedoch in Österreich
und Bayern damals gewesen zu sein (vgl. Bened. Studien IV., 2, 279 ff.).

4Tractatus de Congreg. O. S. B., Msc. in Gries, S. 58 ff.
5In der Umwandlungsurkunde des Klosters in Luzern (22. Mai 1455) in ein Collegiatstift

heisst es unter Anderm: „tempore professionis huiusmodi aut etiam ante vel post nulla
eis (monachis) regula legitur vel exponitur“ (Geschichtsfrd, XXIII., 16).

6Bern. Petz, Bibliotheca ascetica, Præfatio.
7Vgl. Beigabe, Katalog.
8Die vorzüglich in Muri vertretenen Adelsgeschlechter sind: Schönenwerd, in Zürich und

Bremgarten verburgrechtet; von Mülinen in Brugg; Seengen, Wile, Ballwil, Eschenz, Re-
mingen, Gessler etc.

9Placidus Weissenbach, Schulbericht, Jahrgang 1856-57, vgl. auch Urkunde vom Jahre
1311 (s. oben, Seite 156, 157).
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nach 1386 haben die österreichischen Herzöge das Gotteshaus vor gänzlicher
Verarmung geschützt.

Die Belege, in Muri sei das Noviziat unterblieben, können nicht beigebracht
werden; die Urkunden von 1343 und 13831 lassen eher auf eine längere
Prüfungszeit der Ordenscandidaten schliessen. In letztberührter Urkunde
sagt Abt Konrad II.: „Jeder Diakon, Subdiakon und Schüler, der den Orden
trägt, erhält, wenn er bei der Stiftjahrzeit des Abtes dem (I-187) üblichen
Todtenofficium beiwohnt, fünf Schillinge“. Wenn aber die Unglücksfälle vor
1386 die Grundfesten der Disciplin weniger zu erschüttern vermochten, so
rüttelten dafür die Ereignisse nach diesem Jahre mit desto grösserem Erfolge
an der brüderlichen Zusammengehörigkeit und dem ausdauernden Fleisse
der Murikonventualen.

Nachweislich blühten im Anfange des 14. Jahrhunderts in unsern Zellen die
Wissenschaften. Die Äbte Heinrich I. und Heinrich II. pflegten dieselben mit
Vorliebe. Bücher wurden abgeschrieben und mit zierlichen Initialen versehen.
Das Choralbuch, welches den Fremden in der Kantonsbibliothek in Aarau als
Beweis vom Kunstsinn und Fleiss der Murimönche mit Vorliebe gezeigt wird,
stammt aus dem Anfange des 14. Jahrhunderts. Aus mehreren Dokumenten
geht deutlich hervor, dass die Konventualen den Unterricht der Jugend fleissig
besorgten. Wie von Abt Heinrich I. wurde auch jetzt die Poesie mit Vorliebe ge-
pflegt2. Jede grössere Literaturgeschichte der deutschen Dichtkunst erwähnt
des ältesten Passionsspieles, das K. Öhler von Aarau im Jahre 1840 in Muri
am Einbande einer lateinischen Bibel entdekte und in den Beiträgen von Kurz
und Weissenbach im Drucke erscheinen liess3. Wir lassen hievon eine kleine
Probe folgen:

Erste Scene.

Pilatus, der Paltenere, die Juden.
Paltenere.

Swie du mir das geben wilt,
Wie (ch)enen danne mich bevilt,
Daz ich dir gibe mit gewiht
Geldes, des entlaze ich niht,
Zwencic marchen swere.

Pilatus.
1Archiv Muri in Aarau.
2Vgl. oben, S. 129, 145.
3Daselbst S. 223-239. Öhler konnte vier Pergamentstreifen ablösen; sie sind 8-9 cm. breit

und 40 cm lang. Sie waren ursprünglich länger. An der Schrift lassen sich vier Hände
erkennen, die aber so schrieben, dass die Streifen als Rolle beim Spiele verwendbar waren,
von unten nach oben umgeschlagen werden konnten. Die Schriftzüge sind schön und
deutlich. Diese wie auch die Sprache und Reinheit des Reimes deuten auf den Anfang
des 14. Jahrhunderts.
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Vil liber Paltenere,
Du waz mir ie mit trüwen holt,
Swe(nne) ih von dir hau daz golt,
So ha(be) min geleite.

Paltenere.
Vil w(ol) ih di bereite,
Daz spriche ih uf min trüwe.

Pilatus.
Ih vürchte, es dih gerüwe.

Offenbar haben wir ein Theaterstück hier vor unsern Augen, das von den
Murischülern aufgeführt und vielleicht von (I-188) einem Konventualen ver-
fasst wurde. Der Eifer für die Wissenschaft, der vor dreissig Jahren unter
Abt Heinrich I. in Muri die schönsten Blüthen getrieben, wird in den dortigen
Zellen noch lange in seiner Kraft geblieben sein. Auch die Schulbücher, die
der berühmte Sänger in Zürich, Konrad von Muri, vorzüglich für die Schule
in Muri verfasst hatte, werden das Ihrige zur Erhaltung des regen Eifers für
die Wissenschaften beigetragen haben. Als Beweis hiefür mag jener berühmte
Kanzler Herzog Rudolf’s IV., Johannes Schultheiss, dienen, der nach Theo-
dor von Liebenau die Grundlage zu seinem umfassenden Wissen und seiner
klassischen Bildung gerade in Muri gelegt haben soll1.

Aus diesen Zeiten stammt auch eine Elegie in lateinischen Versen auf den
Tod König Albrecht’s I. Ihr Verfasser ist Rudolf von Liebegg, Chorherr des
ehrwürdigen Stiftes Beromünster2. Abt Heinrich II. möchte sie von dem edlen
Herrn erbeten und eigenhändig dem damals in Muri liegenden Chronikon von
Hermann Contraktus beigefügt haben3. Die Acta fundationis Murensia werden
ohne Zweifel im Originale in’s 14. Jahrhundert hinüber gerettet worden sein.
Ein Mitbruder nahm sich aber in den Jahren 1330 bis 1360 die Mühe, von
diesem wichtigen Aktenstücke eine Copie auf Papier zu machen. Während das
Original in der Folgezeit verloren ging, blieb dieses bis heutzutage erhalten4.

Eingetretene Todfälle in der Pestzeit (1348 und 1349) werden unser Kloster
genöthigt haben, die Leitung und Unterweisung der Knaben in den niedern
Klassen einem Weltpriester zu übertragen, indem es diesem ausserhalb des
Gotteshauses eine Pfründe mit Haus und Garten anwies. Das Muri-Urbar,
das um das Jahr 1352 angelegt wurde, sagt nämlich: „des Schulmeisters

1Argovia VIII., 174, 242. – Im Jahre 1341 übernahm Johannes als junger Priester die Lei-
tung der Abtei Curwalden in Rhätien (daselbst, s. 146).

2Dieses Trauergedicht: „Versus R. de Liebegge, Scolastici Beronens., de morte Alberti regis
Romanorum“ ist abgedruckt und in deutschen Hexametern übersetzt in „Heinrich III.
von Brandis, Abt zu Einsiedeln und Bischof zu Constanz“ (S. 11 und 12), von P. Ans.
Schubiger.

3Argovia VIII., 242.
4Quellen zur Schweizergeschichte III., Kloster Muri, S. 167-184; vgl. Vorwort, A.
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Hofstatt“ gelte 4 Pfennige1; die am Ende dieses Jahrhunderts vorkommen-
den Schulmeister von Muri wenigstens waren keine Religiosen2. Indessen
verrathen alle Hände, welche die Verstorbenen des 14. Jahrhunderts in das
alte Hermetschwiler-Nekrologium (I-189) einzeichneten, eine grosse Gewandt-
heit im Schreiben, nur die Hand, welche acht Namen vor und nach dem 24.
Oktober einschrieb, ist im Schreiben ziemlich unerfahren. Indessen hatte
der Mönch, welcher im Jahre 1333 das Messbuch für Waliswil schrieb, eine
zierliche und kräftige Schrift und war der Malerkunst nicht unkundig3.

Die Liebe zu den Wissenschaften bewahrten auch die wenigen Mitglieder
des Konventes, welche der Pest entgangen waren. Von Rudolf von Zürich,
der in den Jahren 1350-1353 Prokurator in Muri war, schreibt P. Anselm
Weissenbach4, er habe in der Mitte des 14. Jahrhunderts, in den wildesten
Zeiten des Krieges, die Liebe zu den Künsten und Wissenschaften nicht
verloren.

Bis dahin waren die Benediktiner selten ständige, in einer Pfarrei residiren-
de Seelsorger. Im Jahre 1337 finden wir aber Konrad von Ammenhausen,
Benediktiner des Klosters Stein am Rheine, als Leutpriester oder Pfarrer da-
selbst5. Urkundlich wissen wir, dass Abt Konrad I. als ersten Konventualen,
der ausserhalb des Klosters als Seelsorger residirte, den Herrn Johannes von
Kilchbüel für Hermetschwil (1354) bestimmte6. Seitdem sehen wir die Mitbrü-
der öfters auf den Pfarreien thätig7. Allein gerade dies möchte die Abhaltung
des feierlichen Gottesdienstes in der Klosterkirche unmöglich gemacht und
den Eifer für den fleissigen Besuch des Chores geschwächt haben. Daher
bestimmte Abt Konrad II. in seiner Stiftung vom Jahre 1383, dass jene Pries-
ter, welche ohne Grund am Hochamte erst nach der Epistel erscheinen, oder
am Grabe bei dem Gesange: „Verba mea“, gar nicht anwesend sind, bestraft
werden sollen. Der jeweilige Amtmann wird von ihm beauftragt, die Saumseli-
gen fleissig am „Nebenaltare“ zu verzeichnen, und am Ende des Jahres bei
seinem Eide die Absenzen dem Abte anzugeben8. Besagte Stiftung verpflichtet
zugleich den jeweiligen Abt, seinen Konventherren den angewiesenen Saum
Wein, Jahresgewächs von den Reben in Thalwil, fleissig zukommen zu lassen;
ja Abt Konrad II. geht hierin so weit, dass er dem Kapitel, insofern der Abt
den Wein nicht geben wollte, die Befugniss einräumte, die dafür zugewiesenen
Reben in Thalwil selbst zu bewirthschaften. Diese Verordnung (I-190) kann
nicht gebilligt werden, weil sie gegen den Geist der hl. Regel, welche das
gemeinschaftliche Leben und die volle Unterwerfung des Konventes in der

1S. oben, S. 156.
2S. oben, S. 160.
3Bibliothek in Gries.
4Ecclesiast., p. 610.
5Kurz und Weissenbach, Beitr. I., 48, 51.
6S. oben, S. 158.
7P. Gr . Meng, Landkapitel Mellingen, S. 68, 84.
8P. Aug. Stöcklin, Miscell., p. 127, 129.
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Leitung des Klosters durch den Abt verlangt1. Die hl. Regel schreibt zwar
vor, dass alle Kapitularen zur Berathung gerufen werden sollen; gestattet
aber keinem, auch nicht dem Kapitel, die Meinung mit Hartnäckigkeit zu
vertheidigen, geschweige gegen den Willen des Abtes ein irdisches Gut zu
verwalten. Durch obige wider die hl. Regel gerichtete Anordnung hatte Abt
Konrad II. wohl selbst den Keim zu jener Auflehnung der Konventualen gelegt,
wodurch das Ende seines Lebens noch verbittert wurde.

Weil das Kloster in den Kriegen gegen die Eidgenossen vielfältig beschädigt
worden, so wollte Abt Konrad II. die Reinerträgnisse der einverleibten Pfarrkir-
che in Sursee zu dessen Wiederherstellung verwenden. Diesem wohlgemeinten
Vorhaben widersetzte sich das Kapitel. Der Abt rief ein Gericht an, und zwar
kein geistliches, sondern ein weltliches2. Es sprachen nämlich Graf Hans
von Habsburg-Laufenburg und die Ritter Heinrich Gessler und Hermann von
Rinach am 17. Jänner 1402 also: Der Abt fange diesen Sommer an und baue
das Kloster in den nächst folgenden Jahren nach Möglichkeit mit Häusern,
Stuben und andern Gemächern, so wie es vor dem Kriege gewesen ist; dann
gebe er allen Priestern und „denen, so kappen antragent“3, sieben Jahre lang
je zwei Malter Korn und zwei Malter Hafer zu dem frühem Einkommen4. Inner-
halb benannter Zeit geniesse der Abt ruhig das volle Einkommen der Kirche
zu Sursee und vollende den Klosterbau. Nach Ablauf der sieben Jahre komme
„jedweder Theil wieder zu seinen Rechten“, d. h. der Abt füge das Einkommen
der Kirche zur Hauptmasse und vertheile, nach Abzug der Klosterausgaben,
dasselbe unter die Konventualen; denn so verlangte es das jetzt ausgeartete
Präbendenwesen. Dieses hatte aber die Benediktinerstifte Muri und Hof in
Luzern fast zu Collegiatstiften gemacht5. Den in Muri entstandenen Streit zwi-
schen Abt und Konvent haben höchst wahrscheinlich drei Laien aus der Nähe
des Gotteshauses veranlasst. Denn Ulrich von Geltwil und seine zwei Söhne,
(I-191) Heinrich und Johannes, wurden von Ritter Heinrich Gessler verurtheilt,
das Land zu meiden und über den Rhein hinauszugehen, widrigenfalls ver-
fallen sie der nicht geringen Strafe von 100 Gulden; auch wurde bestimmt,
dass sie ohne besondere Erlaubniss des Abtes von Muri nie mehr ihre Heimat
betreten dürften. So meldet P. Anselm Weissenbach, und bringt dieses harte
Urtheil mit der Erzählung obiger Ereignisse in Verbindung6. Aber noch immer
gährte es im Innern des Klosters. Ritter Hermann Gessler bestimmte deshalb
am 29. Juni 1408 mit andern Richtern den Ausschluss eines Konventualen

1Kapitel 1, 2, 65.
2Dasselbe geschah auch in einem Streite zwischen Abt u. Konvent in Ottenbeuern i. Jahre

1408 (P. Maur. Feyerabend, Ottenbeuern II., 552).
3Unter diesen, welche „kappen antragent“, sind die Novizen und Kleriker verstanden, die

nach abgelegter Profession auf die Priesterweihe warteten.
4„Zu der alten Pfrund“, sagt die Urkunde.
5Geschichtsfreund X., 245 ff.
6Ecclesiast., S. 161. Die Urkunde, worauf P. Anselm sich beruft, konnten wir nicht auffin-

den.
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vom Kapitel und Kloster auf fünf Jahre. Der Ausgestossene sollte zwar, ohne
den Nutzen der Präbende zu beziehen, eine jährliche „Vertröstung“ von 10
Mütt Kernen bekommen, er verliert aber diese Vergünstigung, wenn er den
Frieden bricht oder nach fünf Jahren nicht freiwillig in’s Kloster zurückkehrt1.
Im Verlaufe von neun Jahren zeigte sich zwischen Abt Georg und einem
grossen Theile unseres Konventes wieder eine Misshelligkeit. Mehrere der
Mitbrüder widersetzten sich der vom Concil in Constanz vorgeschriebenen
neuen Ordnung namentlich wegen des gemeinsamen Zusammenlebens. Die
eidgenössischen Stände legten sich als Kastvögte in die Sache2 und sprachen
am 24. November 1418 im Sinne des Concils: es solle ein gemeinsamer Spei-
sesaal (Refectorium) und ein Bau für Schlafzellen sämmtlicher Konventualen,
geheiligt durch die Klausur, (Dormitorium oder „Dormenter“) hergestellt wer-
den. Vergleichen wir diese Urkunde mit der vorn 17. Jänner 1402 und mit der
Beschreibung des Klosterbaues im Hofe zu Luzern3, so ist die Behauptung
wohl nicht zu gewagt: in Muri sei im 14. Jahrhunderte bis 1418 das gemein-
same Zusammenleben beinahe verschwunden und jeder Konventuale habe
innerhalb der Klostermauern seine besondere Wohnung und Haushaltung
gehabt4. In wie ferne der Muri-Konvent dem Verlangen der Kastvögte entgegen
gekommen sei, wird die Geschichte des 15. Jahrhunderts zeigen. Es erübrigt
noch Weniges von den Frauen in Hermetschwil zu melden.

Bereits haben wir gesagt, dass sie um das Jahr 1300 eine selbständigere
Verwaltung unter der Aufsicht des Abtes, (I-192) der sich ihr „Pfleger“ nannte5,
mit einem Konventsiegel erhielten; auch wurde angedeutet, dass durch Verga-
bungen der Frauen und Dorfleute eine Leutpriesterei gegründet wurde6. Die
Meisterinnen hatten kein besonderes Siegel; daher siegelte gewöhnlich der
Abt von Muri die Urkunden der Frauen in Hermetschwil7. Im 14. Jahrhundert
mögen folgende Meisterinnen die Genossenschaft daselbst geleitet haben:

• Elisabeth I. von Stegen (1312-?1325);
• Margaretha von Gachnang (1325-?1342);
• Elisabeth II. von Mülinen (1342-?1360);
• Hedwig von Luwar (1360-?1390);
• Verena von Heidegg (1390-?1403).

Hedwig von Luwar heisst in der Urkunde vom 12. März 1349 „die jüngere Meis-

1P. Ans. Weissenb., Eccles., p. 162.
2Eidgenössischen Abschied I., 209.
3Geschichtsfrd. X., 246-248, und Tafel mit Bauplan.
4Die Urkunde vom 17. Jän. 1402 spricht von Häusern u. Stuben. Diese Ansicht bestätigt

auch der spätere Verlauf dieser Geschichte.
5Archiv des Frauenklosters Hermetschwil.
6Archiv der Frauen und ältestes Nekrologium derselben.
7An der Urkunde vom Jahre 1349, obwohl Hedwig von Luwar darum gebeten wurde, hängt

das Siegel der Meisterin nicht; die Meisterin Elisabeth bittet 1357 den Abt von Muri um
das Siegel, weil sie keines hat (Archiv der Frauen in Hermetswil).
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terin“, und dürfte während der Pestzeit der wirklichen Meisterin, Elisabeth von
Mülinen, als Gehilfin beigegeben worden sein. – Nach der Hauschronik des
Klosters, der auch Egbert Friedrich von Mülinen1 folgte, sollte man glauben,
in Hermetschwil hätten nur adelige Töchter bis zum Jahre 1541 Aufnahme
gefunden, wie die von Schönenwerd, Ifenthal, Remingen, Gachnang, Seengen,
Rinach, Mülinen, Gessler, Segesser, Heidegg, Luwar, Göskon, Trüllerei u. s. w.
Dieser Ansicht können wir nicht unbedingt beipflichten, indem das älteste
Nekrologium sechs bis sieben Namen einzig vom 14. Jahrhunderte aufweist,
welche nur „ehrlicher Leute Kinder“ waren2.

Als die vorzüglichsten Wohlthäter der Frauen in diesem Jahrhunderte müssen
genannt werden: Johannes von Lothringen, Herzog; das Nekrolog nennt ihn
am 24. März; Elisabeth, Herzogin von Lothringen und Schwester der Königin
Agnes; sie schenkte 1331 ein Messgewand nach Hermetschwil3; ferner die
Ritter Wilhelm und Heinrich von Rotaswil, welche ihren Hof daselbst sammt
Zubehör (I-193) den Frauen schenkten4. Diese erhielten dann in der Kirche
zu Hermetschwil eine Grabstätte. Auch die in Bremgarten niedergelassenen
edlen Geschlechter von Seengen und Schönenwerd erwiesen den Frauen
Wohlthaten. Ritter Heinrich von Seengen, seine Gemahlin Anna von Heidegg
und ihre Kinder fanden deshalb in Hermetschwil gleichfalls ihre Ruhestätte5.

Aus der Ökonomie verdient der Bau der Mühle erwähnt zu werden, welche
Meisterin Elisabeth II. von Mülinen dem Meister Ulrich, Müller in der Stadt
Zug, in der Reuss herzustellen befahl. Dieser Mühle wegen waren während 500
Jahren so viele Streitigkeiten etc., dass deren Mittheilung einen ganzen Band
füllen würde6. – Dann bemerken wir noch, dass Graf Hans von Habsburg,
Landvogt, am 19. Juli 1398 zu Baden mit seinen Räthen einen Streit zu
Gunsten des Klosters Hermetschwil entschied7.

1Helvetia sacra II., 77.
2Wie z. B. Verena Businger (27. Juni), Katharina von Mure (8. August), Agnes Sarnerin (4.

Nov.), Agnesa von Geltwil (20. Juni); selbst Hädwig von Brugg (22. April) wird einfache
Bürgerstochter gewesen sein, und wenn die Meisterin Elisabeth I. von jenem Stegen in
Rottenschwil am linken Reussufer entsprossen, so war sie die Tochter freier Leute (Arch.
Hermetschwil).

3Dr. Herm. v. Liebenau, Agnes, S. 132.
4Ältestes Nekrologium.
5P. Aug. Stöcklin, Miscell., 277; Hermetschw. Nekrologium, S. 27.
6Archiv der Frauen in Hermetschwil.
7Archiv des Klosters Hermetschwil. Die Räthe sind: Rudolf von Hewen, Propst zu Münster;

Graf Ott von Thierstein, Landrichter im Thurgau; Peter von Thorberg, Rudolf von Aarburg,
Freie; Henmann von Rinach; Rudolf von Hallwil, Ritter; Rudolf von Bonstetten u. s. w.
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5. Erster Abschnitt. Muri’s erste Zeiten
unter der Schutzherrlichkeit der
Eidgenossen. 1410-1508.

Erstes Kapitel. Georg Russinger, XXVII. Abt
(1410-1439).

(I-197) Die Muri-Kapitularen zögerten nach dem Hingange des Abtes Kon-
rad II. nicht lange mit der Neuwahl. Sie fand am 19. März 1410 statt. Die
Wahlurkunde nennt folgende Wähler, welche alle den Titel „Herr“ tragen: Kon-
rad Frommherz, Johannes Gruber, Kaspar von Moos, Georg Russinger, Ulrich
Holzach, Ulrich Junker und Friedrich zum Thor1. Die Mehrheit der Stimmen
vereinigte sich auf Georg Russinger. Er stammte aus einer achtbaren Bür-
gerfamilie der habsburg-österreichischen Stadt Rapperswil am Zürichersee2

her. Die Hauschronisten preisen diesen Prälaten als einen geistvollen, kräftig
eingreifenden Mann, der die Hausordnung und klösterliche Einrichtung mit
der Regel des hl. Vaters Benedikt mehr in Einklang zu bringen trachtete,
das (I-198) Vermögen des Hauses mehrte und nahe und ferne wegen seiner
Klugheit und seines taktvollen Benehmens ein grosses Ansehen genoss3.

Vor Allem suchte Abt Georg den Schutz des päpstlichen Stuhles zu gewinnen.
Er wandte sich daher an den Pisaner Papst, Johannes XXIII. Dieser stellte
den Schirmbrief für Muri am 13. März 1411 zu Bologna aus. Der Papst
verspricht darin zunächst dem Kloster im Allgemeinen seinen Schutz und

1P. Anselm Weissenbach, Eccles., p. 164. Statt „Fridolin“ muss daselbst Friedrich gelesen
werden. (Stöcklin, Miscell., p. 189; ferner Urkk. von 1419 und 1427, und auch das Jahr-
zeitbuch von Ruswil aus dem Jahre 1410 hat „Her Friederich zum Tor, Propst zu Mure“).
Herr Kember, der 1409 exulirte Kapitular, war nicht zur Wahl erschienen, obwohl er spä-
ter urkundlich wieder vorkommt.

2Es liegen keine sichern Anhaltspunkte vor, dass die Russinger, wie Stumpf und P. Anselm
Weissenbach sagen, Edle, nämlich Truchsessen der Grafen von Rapperswil gewesen seien.
Indessen waren männliche und weibliche Glieder dieses Geschlechtes in verschiedene
Orden getreten und hatten in denselben höhere Stellen bekleidet (v. Mülinen, Helvet.
sscra). Der seinem Siegel beigegebene Löwe, den er nach erhaltenem Schirmbrief der
Eidgenossen (1431) beseitigte, sinnbildete, dass Muri ein Habsburger Stift sei.

3Annales, p. 373; Murus et Antem. IV., 63, 64.
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dann insbesondere den inkorporirten Pfarrkirchen von Muri, Lunkhofen und
Sursee und der Annakapelle (nicht der Stefanskirche wie es in der Bulle
unrichtig heisst) in Wohlen1.

Dieser Papst Johann XXIII. schrieb im Einverständnisse mit König Sigmund
auf das Jahr 1414 das Concil von Constanz aus. Da er mit den zwei andern
Päpsten, Gregor XII. und Benedikt XIII. abdanken sollte, wünschte er das
Concil mit Hilfe des Herzogs Friedrich von Österreich aufzulösen, und floh
aus Constanz. König Sigmund verhinderte das Auseinandergehen des Concils,
nöthigte den Papst Johann XXIII. zur Rückkehr und sprach über Herzog
Friedrich (30. März 1415) die Acht aus2. Zur Bestrafung des letzteren ertheilte
er den Eidgenossen den Auftrag, mit dem Grafen Friedrich von Toggenburg am
1. April 1415 auszurücken und den Aargau einzunehmen. Die Eidgenossen
hatten aber erst vor drei Jahren (am 23. Mai 1412) einen fünfzigjährigen Frie-
den zu Baden abgeschlossen. Bern setzte sich jedoch über dessen Abschluss
hinweg und eroberte im Sturme die Städte Zofingen, Aarburg, Lenzburg, Aar-
au und Brugg. Den übrigen eidgenössischen Ständen Zürich, Luzern, Uri,
Schwyz, Unterwalden, Zug und Glarus, welche sich scheuten, den Frieden zu
brechen, liess König Sigmund melden, dass ein Fürstengericht am 5. April
entschieden habe: die Eidgenossen seien trotz des 50jährigen Friedens schul-
dig, den Reichskrieg auf des Königs Befehl zu führen; der Friede sei nur als
Verlängerung des Waffenstillstandes und nicht als Bündniss aufzufassen.
Zürich zog daher bald aus und nahm Dietikon und das Amt Knonau (Freiamt)
in Besitz, Luzern eroberte Sursee, Münster und Hitzkirch und vereinigte sich
mit den übrigen nachrückenden Ständen im Reussthale. Die Städte Mellingen,
Bremgarten, Sursee und die übrigen Städte und Burgen des österreichischen
Aargau’s wurden am 15. April von König Sigmund (I-199) aufgefordert, dem
Herzoge Friedrich den Gehorsam zu verweigern und dem edlen Konrad, Herrn
zu Winsperg, zu Handen des Königs und des Reiches zu schwören. Dieser
erschien wirklich mit der Reichsfahne im eidgenössischen Heere. Aber die
Städte Mellingen, Bremgarten und Baden wollten sich dessenungeachtet nicht
an das Reich ergeben. Bei erstgenannter Stadt trafen die Orte Bern, Zürich
und Luzern zusammen und nöthigten die Bürger sich an das Reich zu er-
geben. Sofort zogen die Sieger herauf gegen Bremgarten. Die Banner von
Uri3, Schwyz, Unterwalden, Zug und (?) Glarus flatterten bereits vor dieser
Stadt. Sie kapitulirte nach viertägiger Belagerung und schwur zu Handen des
Reiches dem Winsperg und zu Handen der Eidgenossen. Uri wollte jedoch
an den Eroberungen keinen Antheil haben. – Auch Baden musste sich den
vereinigten Eidgenossen ergeben. Am 7. Mai fand Herzog Friedrich Gnade bei

1Archiv Muri in Aarau, C, 1. H; P. Augustin Stöcklin, Miscell., p. 431. „Datum Bononiæ VI.
Id. Martii, Pontificatus nostri anno primo“, Papst Johannes XXIII. wurde am 17. Mai 1410
gewählt und am 25. d. M. gekrönt.

2Argovia X., 12 ff.; Otto Henne-Am-Rhyn, Geschichte des Schweizer Volkes I., 357; Tschudi,
Chronik II., 13; Eidgenössische Abschiede I., 143 ff.

3Schmid, Geschichte von Uri, S. 38, 40.
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König Sigmund in Constanz. Dieser forderte nun, die Eidgenossen sollen vom
weitem Kriege gegen Friedrich abstehen. Allein die Siegestrunkenen fuhren
fort, das Schloss Stein bei Baden zu bestürmen und gewannen es endlich am
18. Mai. Sie liessen dann ohne Rücksicht auf den König und Herzog Fried-
rich die unterworfenen Städte und Länder der Eidgenossenschaft huldigen.
Demnach wurden die Städte Bremgarten, Mellingen und Baden, wie auch
die Grafschaft Baden und die Ämter Muri, Hermetschwil, Wagenthal (Boswil,
Wohlen etc.) als gemeinschaftliche Erwerbung der VI Stände Zürich, Luzern,
Schwyz, Unterwalden, Zug und Glarus erklärt1. König Sigmund bestritt aller-
dings diese Besitzergreifung; allein die Eidgenossen beanspruchten selbe als
Entschädigung für ihre Hilfeleistung. Die Geldverlegenheit des Königs verhalf
bald zu einem Auswege. Unter dem Vorwande, den Städten des Aargaues im
Reuss- und Limmatthale einen bessern Schutz zu verleihen, verpfändete er
sie den Zürichern mit allen Rechten, hohen und niedern Gerichten um 4500
Gulden. Die Wiedereinlösung der Pfandschaft war vorbehalten, und Zürich
war berechtigt, auch die andern Eidgenossen auf ihr Begehren eintreten zu
lassen2. Das Kloster Muri kam so zu den VI Ständen der Eidgenossenschaft.

(I-200) Dieses gewaltsame Losreissen von der Vogtei und dem Schutze der
Stifterfamilie schlug unserem Konvente eine blutende Wunde. König Sigmund
liess dem Stifte Muri wenigstens ein Wort des Trostes in seinem Schmer-
ze zukommen. Schultheiss und Räthe von Bremgarten eilten, nachdem sie
den Eidgenossen zu Handen des Reiches geschworen hatten, zu ihm nach
Constanz und erhielten, was ihnen für die Zukunft aber wenig nützte, die
Bestätigung ihrer Freiheiten und Rechte. Der König beauftragte sie zugleich in
dieser Urkunde: das Gotteshaus Muri in ihren Schutz und Schirm zu nehmen3.
Ob unser Konvent wie die umliegenden Dörfer den Eidgenossen diesen Eid ab-
legen musste, ist nicht bekannt. Weil aber unser Kloster mit dem Schutze der
Stadt Bremgarten sich nicht begnügen konnte, so ging Abt Georg Russinger
persönlich zum König Sigmund nach Constanz4 und bat ihn um Bestätigung
aller Freiheiten, Rechte und Privilegien, welche Kaiser und König dem Kloster
verliehen hatten. Das Reichsoberhaupt erhörte am 17. Juni 1415 die Bitte
in Anbetracht des ehrsamen Lebens, welches Abt und Konvent führen, und
in Anbetracht des löblichen Gottesdienstes, den sie täglich abhalten; auch
ertheilte er ihnen die Gnade, den Kastvogt mit Vorwissen eines jeweiligen

1Bern begnügte sich mit den selbständig eroberten Städten und Ländern; Uri trat 1532
nach Besiegung der Reformirten als VII. Ort in die Vogtei der Freiämter ein. Die Ämter
Richensee, Sarmenstorf und Villmergen, welche Luzern allein erobert hatte, kamen nach
längerm Streite zu den Amtern Maienberg, Muri u. s. w.

2Nach der Urkunde vom 18. Dezember 1415 liess Zürich wirklich die übrigen Stände Lu-
zern (Uri wegen Baden), Schwyz, Unterwalden, Zug und Glarus in die Pfandschaft eintre-
ten (Eidgen. Abschiede II., 156).

3Stadtarchiv Bremgarten (Argovia VIII., S. 9).
4Die Urkunde sagt nämlich: „Das für Uns kommen ist der ehrsame geistliche Jörg, Abt des

Klosters ze Mure“.
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deutschen Königs frei wählen zu dürfen; ferner nahm er das Kloster in den
Schirm des Reiches, den er bei Strafe von 20 Mark seinen Vasallen anbefahl;
endlich bestätigte er die Gewohnheiten und Herkommen (Offnungen, Ver-
träge, Gerichtsbriefe etc.), die Rodel (Einkünfte, Zinsen u. s. w.), den Bann
(die niedere Gerichtsbarkeit), die Handvesten (Ehehaften, Hofgerechtigkeiten,
Tafernenrecht, Badstuben, Mühlen etc.)1. Diese letztgenannten Rechte liessen
auch die Eidgenossen dem Konvente; weshalb selbe von diesem bis zur fran-
zösischen Revolution unbehelligt ausgeübt wurden2. Allein die Vogteilehen
des Klosters fielen, wie bereits gemeldet wurde, den neuen Landesherren
zu3. Diesen gegenüber nahm unser Gotteshaus anfänglich eine beobachtende
Stellung ein, indem es den von ihnen abgesandten (I-201) Landvogt, der für
die VI Stände die landesherrliche Gewalt ausübte, freundlich empfing und
ihn unentgeltlich bewirthete4. Doch einen andern Kastvogt, als den die Briefe
der Stifterfamilie vorzeichneten, wollte es nicht sogleich erwählen, obwohl der
Schirmbrief König Sigmund’s die freie Wahl gestattete. Anderseits gaben auch
die VI regierenden Orte unserem Kloster Beweise des Wohlwollens. Am 16.
Juli 1419 waren deren Abgeordnete innerhalb der Mauern des Stiftes Muri
zu einem Rechtstage versammelt. Bei dieser Gelegenheit schirmten sie unser
Gotteshaus und Hohenrain in ihren Rechten. Die Bauern hatten nämlich
den Abt von Muri wegen Brechung eines Schiedsspruches beschuldigt. Die
Tagherren der VI Orte wiesen die Bauern an, am 8. November d. J. wegen des
„Ursatzes“5 vor dem Abte und den Spruchleuten zu erscheinen; da werde es
sich finden, ob der Ursatz gebrochen sei oder nicht6. Die Bauern sind wahr-
scheinlich nicht erschienen, weil die Urkunden über das Weitere schweigen.
Auf einer Versammlung der Abgeordneten der VI Stände zu Zürich (1425)
wurde vom Stande Zürich der Ammann von Muri, der unmittelbare Diener
und Beamte des Abtes, zum obersten Richter der hohen Gerichtsbarkeit in
Muri und Merenschwand vorgeschlagen und auch gewählt7.

Allein die Hoffnung, dass die österreichischen Herzoge ihre alten Rechte auf
die Ämter im Aargau wieder erlangen, entschwand immer mehr dem Kloster
Muri, zumal König Sigmund am 12. Mai 1418 zu Constanz die Einlösung der
Pfandschaften im Elsass, Sundgau, Breisgau u. s. w. dem Herzog Friedrich
erlaubte, mit Ausnahme dessen, was in die Hände der Eidgenossen und

1Murus et Antem. II., 20; Gallia christ. V., 528; Kurz und Weissenbach, Beitr. I., 449. Wenn P.
Ans. Weissenbach (Eccles., p. 81 ff.) glaubt, König Sigmund habe zufolge dieser Urkunde
Muri zu einem Reichskloster eines freien Reichsprälaten gemacht, so ist er in seiner
Ansicht zu weit gegangen.

2Archiv Muri in Aarau und Gries.
3Annales, p. 370; s. oben, S. 179.
4Als erster Landvogt in die Ämter Muri, Wohlen etc. kam Jakob Menteler aus Luzern, der

von 1415-1418 im Namen der VI Stände selbe regierte und die ehemals österreichischen
Gefälle einzog (Eidg. Abschd.; Segesser Rechtsgesch. II., 69; Arch. Muri in Aarau).

5Ersatzsumme bei rückgängigen Käufen.
6Luzern, Rathsbuch III., 60 b; Eidgen. Abschd. (ältere Ausgabe) II., 219, 226.
7Eidgen. Abschd. (ältere Ausg.) II., 44., 45.
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durch sie zum Reiche gekommen war1. Dies, wie auch wichtige Geschäfte,
die Muri wegen der Pfarrkirche in Villmergen abzuwickeln hatte, und die
Furcht, jeden Schutz und mit ihm die alten Privilegien zu verlieren, machten
es wünschenswerth, einen Schirmherrn aufzusuchen. Die Klugheit aber
verlangte, die Landesherren selbst, und zwar alle sechs in ihrer Gesammtheit2,
nämlich Zürich, Luzern, Schwyz, (I-202) Unterwalden, Zug und Glarus, zu
erwählen. Diese Orte entsprachen gerne der Bitte des Abtes und Konventes,
stellten am 16. Oktober 1431 den Schirmbrief aus und versahen ihn mit den
sechs Siegeln3. Darin geloben sie: das Kloster in Ansehung des Abtes Georg
und der besondern Freundschaft, die sie zu Muri haben, Gott zu Lob und zur
Ehre des heil. Martin zu schützen und zu schirmen, wie sie es bisher gethan,
und es bei allen Freiheiten, Rechten und Privilegien, die es gewonnen hat oder
künftig erlangen wird, zu belassen.

Ein solches Privilegium hatten die Landesherren dem Abte bereits hinsichtlich
seiner Diener vor zwei Jahren (1429) verliehen, indem sie seinen Ammann,
Kämmerling und Koch, auch wenn sie ausserhalb der Klostermauern wohnen,
von der Abtragung ihrer Frevel und der Steuerentrichtung an den Landvogt
ausnahmen, während die übrigen Knechte dazu verhalten wurden4.

Diese Zuvorkommenheit, die das Kloster und die neuen Landesherren ein-
ander wechselseitig erwiesen, mag bewirkt haben, dass sich der Konvent bei
den Eidgenossen nie wegen des Verlustes der österreichischen Vogtsteuer
beschwerte. Dagegen lesen wir, dass weltliche Herren, wie die Gessler und
die von Hallwil, lange mit ihnen wegen solcher österreichischen Lehen im
Streite lagen. Wilhelm Gessler, wohnhaft in Bremgarten, und seine Mutter
Margaretha kämpften viele Jahre für die Erhaltung solcher Lehen. Ungeachtet
für sie der Schultheiss und Rath von Bremgarten, der Abt von Muri und der
Propst von Zürich Fürbitte eingelegt5 hatten, konnten die Gessler dennoch
nicht zum gewünschten Ziele gelangen. Was die Gessler in Muri, Hermetschwil
und Althäusern retteten, konnten sie nur mit grossen Opfern (1420 und 1421)
behaupten6. Auf gleiche Weise wurde auch dem Thüring von Hallwil, Bürger in
Bern und Solothurn, von den Eidgenossen auf Fürbitte seiner Freunde, und
„weil er weder Rath noch Diener der Herrschaft von Österreich war“, die Gnade
gewährt (1432), die Dörfer, Gerichte und Zwinge zu Boswil, Hägglingen u. s.
w., und die Gilten ruhig zu geniessen, doch unbeschadet der Rechte seines
Herrn, des Abtes zu Muri und (I-203) des Gotteshauses daselbst; dagegen
seien die Eidgenossen nicht verpflichtet, das von 1415-1432 Bezogene zu

1Eidgen. Abschd. (zweite Aufl.) I., 197.
2Einsiedeln wählte nur die zwei Stände Schwyz und Zug; Engelberg empfing am 11. Nov.

1465 den Schirm der Orte Luzern, Schwyz und Unterwalden (Segesser, Rechtsgesch. II.,
48, 49).

3Archiv Muri in Aarau; Murus et Antem. I., 50-53.
4Eidgen Abschd. II., 80.
5Eidgen Abschd. II., 4; Argovia X., 42.
6Eidgen Abschd; II., 231, 232; Rochholz, Aarg. Gessler, 134.
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restituiren1.

Weil der Landvogt ordnungsgemäss nur zweimal im Jahre (Frühling und
Herbst) in die Ämter zu den sogenannten „Abrichtungen“ kam, und laut Er-
fahrung die Bedürfnisse des Klosters bei dem besten Willen nicht befriedigen
konnte, so trafen unsere Mitbrüder am 24. Jänner 1432 mit Luzern und den
übrigen regierenden Orten ein besonderes Uebereinkommen2, dem zufolge auf
Verlangen des Konventes Rathsboten auf Kosten des Gotteshauses geschickt
werden sollten3.

Der Landvogt, der jedes zweite Jahr seit 1425 von einem andern Kantone kam,
hatte keinen bestimmten Sitz, sondern zog von einem Amte in das andere.
Im Amte Hitzkirch nahm er sein Absteigquartier in der dortigen Commende
und im Amte Muri in unserm Gotteshause. Jährlich hatte er bis 1532 den VI,
dann, weil Uri hinzutrat, den VII und nach 1712, als Bern hinzugekommen,
den VIII Ständen zu Baden an der Limmat Rechnung abzulegen. Geringere
Geschäfte wandelte in spätem Jahrhunderten in Abwesenheit des Vogtes der
Landschreiber ab, der zu Bremgarten wohnte und als Stellvertreter des Vogtes
auch dessen Siegel gebrauchte.

Die Vogtei der Freiämter hatte 10 Ämter4 und jedes derselben ein Gericht. Für
dieses setzte der Landvogt den Untervogt als Stabführer; die Richter aber, die
dem Untervogte beigegeben wurden, wählten die Genossen des betreffenden
Amtes. Den zwei Städten Mellingen und Bremgarten liessen die Eidgenossen
auf Verwenden König Sigmund’s, ihre Freiheiten (Schultheiss und Rath)5.
Den Bürgern von Bremgarten blieb auch die niedere Gerichtsbarkeit im Kel-
leramte (Lunkhofen u. s. w.). Das Gotteshaus Muri behauptete die niedere
Gerichtsbarkeit zuerst über das Amt Muri, später über Boswil, (I-204) dann
nebst den Frauen von Hermetschwil (mit Ausnahme von Waltenswil, Göslikon
und Visbach) über das ganze Krummamt, und endlich noch über die Pfarrei
Beinwil. Im Hochgerichte, dem der Landvogt präsidirte, sassen die Untervögte
als Richter. Diese versammelten sich in Begleitung mit je einem Geschwornen
ihres Amtes in der Wohnung ihres Landvogtes, gewöhnlich in Bremgarten.
Lautete das Urtheil auf Tod, so begab sich der Landvogt sammt den Blutrich-

1Eidgen. Abschd. II., 93, 94; Kurz und Weissenbach, Beitr. I., 453-460.
2Segesser, Rechtsgeschichte II., 60; Staatsarch. Obwalden.
3Solch’ einen Rathsboten begehrte Muri noch 1798 und erhielt ihn in der Person des Martin

Am-Rhyn (Arch. Muri in Gries).
4Nämlich: 1. Maienberg, 2. Richensee-Hitzkirch, 3. Muri, 4. Bettwil, 5. Boswil, 6. Sarmen-

storf, 7. Krummamt (Waltenswil, Bünzen, Besenbüren, Rotenschwil, Hermetschwil mit
Staffeln, Eggenwil, Göslikon und Visibach), 8. Villmergen, 9. Hägglingen, 10. Bublikon.
Diese Amter erhielten erst in der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts den Na-
men Freiämter, wozu auch die Städte Mellingen und Bremgarten mit ihren Dörfern gehör-
ten. Der Krieg von 1712 theilte sie in zwei Theile, in das untere und obere Freiamt, wobei
Boswil in 1/3 und 2/3 getheilt wurde (Arch. Muri in Gries).

5Segesser, Rechtsgeschichte II., 57, 58,
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tern auf den Ort der Richtstätte1. Dort sprachen unter offenem Himmel die
Richter noch einmal feierlich das Urtheil, und der Scharfrichter vollzog es
sogleich an dem Unglücklichen.

Den Tagherren, die als Abgeordnete der regierenden Orte zur Jahresrechnung
nach Baden gesandt wurden, wie auch den Vögten und Untervögten wurden
am 15. Juni 1435 die Pflichten nebst Eid und Lohn schriftlich vorgezeichnet.

Die Appellationen gingen vom Ausspruche des Untervogtes und seiner Rich-
ter an den Landvogt, von diesem an die Tagherren zu Baden oder an die
regierenden Orte selbst.

Abt Georg war nach 1431 nur zweimal genöthigt, an die höhere Instanz zu
appelliren. Das erste Mal (1435) wollten die in Merischwand niedergelassenen
Gotteshausleute von Muri ihre Pflichten (Fall und Ehrschatz) nicht leisten2.
Das andere Mal sprach (1438) der Untervogt von Wohlen, Hänsli von Werwil,
dass Muri die veräusserte Hallwiler Vogtsteuer in Wohlen wieder „dahin ziehen“
dürfe3.

Wenden wir jetzt unsern Blick von der Stellung, die Abt Georg zu den politi-
schen Behörden einnahm, weg und fassen wir die Beziehungen in’s Auge, die
er zu den kirchlichen Behörden hatte.

Die Gnaden, welche die frühern Muri-Äbte ihren Zins- und Zehentpflichtigen
gewährten, wurden häufig zum Schaden des Klosters missbraucht. Papst
Johann XXIII. beauftragte daher im April 1412 den im Kirchenrecht bewan-
derten Prämonstratenser Abt von Rüti, Gottfrid Schultheiss4, dem Kloster
Muri die durch Concessionen entfremdeten Güter auch mit Anwendung der
Kirchenstrafen wieder heimzubringen5. Der (I-205) weiteren Schreiben der
Päpste zu Gunsten unseres Gotteshauses unter Abt Georg, die wir entweder
schon angezogen oder später anziehen werden, geschehe hier nur Erwähnung,
nämlich des Schreibens wegen der Pfarrkirche in Lunkhofen (1414)6, und der
Bullen von Papst Martin V. (1425) und Eugen IV. (1433) wegen der Pfarrkirche
in Villmergen7. Dem Papste Martin V. dürfte Abt Georg wohl früher persönlich
in Constanz das Anliegen seines Gotteshauses wegen dieser Pfarrei vorgetra-
gen haben, und zwar glauben wir das zunächst aus dem Grunde, weil Georg

1Die von Bremgarten befand sich in dem Walde an der öffentlichen Strasse zwischen Brem-
garten und Wohlen.

2Eidgen. Abschd. II., 103.
3Arch. Muri in Aarau L, 2. E., 2. Die übrigen Richter waren: Hans von Itental, Untervogt in

Boswil, Ueli Kirsener, Hans Nägeli von Villmergen, Jenni Imhof, Ueli Innwile, Ueli Ambüel,
Hänsli Imhof.

4Egb. Fr. v. Mülinen, Helvet. s. I., 226.
5Arch. Muri in Aarau; P. Ans. Weissenb., Eccles., p. 292.
6Die Bulle hatte wahrscheinlich Johann Molitor, Kirchherr zum Emberfeld und Kaplan an

der Leutkirche zu Villmergen, von Rom gebracht (Arch. zur Schweizer Gesch, II., 82).
7S. oben, S. 171, 172.
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wirklich zum Concil nach Constanz gekommen war1 und dann, weil Papst
Martin nur wenige Monate nach seiner Erhebung auf den Stuhl Petri unser
Kloster in den päpstlichen Schutz nahm (18. Februar 1418)2. Diesen Schirm
erneuerte derselbe Papst in Rom am 5. Juni 1425, indem er zugleich die
unserem Gotteshause inkorporirten Pfarrkirchen von Muri, Sursee, Bünzen,
Eggenwil und Lunkhofen namentlich anführt3. Papst Eugen IV. liess dem Abte
Georg schon am 29. Mai 1432 eine Bulle zukommen, worin er ihm und allen
seinen Nachfolgern gern besondere Gnade erweist. Sie dürfen derselben zufol-
ge die Beicht derjenigen, welche selbe innerhalb der Klostermauern ablegen
wollen, anhören und sie, mit Ausnahme der päpstlichen und bischöflichen
Reservatfälle, von allen Sünden lossprechen, auch ist ihnen gestattet die hl.
Eucharistie und andere Sakramente zu spenden, die Gläubigen zu segnen
und deren Leiber daselbst zu beerdigen, doch unbeschadet der übrigen Rech-
te des Leutpriesters von Muri4. Vier Tage später (2. Juni) fügte dieser Papst
obiger Huld auch einen Schirmbrief bei, der Ähnlichkeit mit dem des Papstes
Martin V. hat5. Das folgende Jahr (7. März) erweist Papst Eugen IV. unserem
Abte eine neue Gnade, indem er dem Prälaten Johann Zingg, Nachfolger des
Gottfrid Schultheiss in Rüti, den Auftrag gab, die säumigen Zinsleute, (I-206)
des Klosters Muri zu mahnen und sie kirchlich aufzufordern, vor Gericht die
Wahrheit zu sagen6.

In ähnlichen freundschaftlichen Beziehungen, wie mit dem hl. Stuhle, stand
Abt Georg auch zu dem Landesbischofe. Im Jahre 1412 scheint das Dom-
kapitel und der Bischof Otto III. von Constanz in Geldnoth gewesen zu sein.
Abt Georg und der Konvent in Muri waren in der glücklichen Lage, ihnen
1000 Gld. leihen zu können und erhielten dafür die einträgliche Quart in
Sursee als Unterpfand. Der Handel wurde am 6. und 16. Dezember 1421,
mit Vorbehalt des Rechtes der Einlösung, verbrieft, und Bischof Friedrich II.,
Graf von Zollern, löste diese Quart um obige Summe wirklich am 12. und
15. Juni 1436 7 durch Johannes Etschli ein; allein im Jahre 1470 kam sie
schon wieder nach Muri. Bischof Otto III. erwies unserem Gotteshause am 7.
September 1430 noch die besondere Gnade, dass es bei Neubesetzung der
vier inkorporirten Pfarreien Bünzen, Eggenwil, Villmergen und Lunkhofen
anstatt 15 nur 11 Gulden als Primizabgabe (Annaten) zahlen musste; doch
soll besagtes Zugeständniss nur auf die Lebensdauer dieses Bischofes Gel-
tung haben8. Die Urkunde wurde im Kloster Allerheiligen in Schaffhausen

1P. Ans. Weissenbach, Eccles., p. 17.
2Arch. Muri in Aarau; P. Aug. Stöcklin, Miscell., p. 433.
3Die Pfarrkirche – der neue Kirchensatz – von Hermetschwil war dem Kloster Muri nicht

einverleibt.
4Arch. Muri in Aarau; P. Aug. Stöcklin, Miscell., 396, 436; Eccles, 103.
5Arch. Muri in Aarau; P. A. Stöcklin, Miscell., p. 436,
6Datum Florenz Non. Martii 1435 (Arch. Muri in Aarau; P. Aug. Stöcklin, Miscell., 445).
7Erzbisch. Arch. Freiburg i. Br., Liber Copiarum AA, p. 192 u. 183-187.
8Erzb. Arch. in Freiburg i. Br. – Muri behauptete zwar vor dem Bischofe, diese Annaten
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ausgestellt, indem unser Abt dem Bischofe für die erhaltenen Gnaden zugleich
einen Revers in die Hände legte1.

Über die Hilfe, welche dieser Bischof dem Abte Georg bei Einführung der
Constanzer-Concilsreformen sowohl in Muri als auch 1428 im Frauenkloster
Hermetschwil leistete, werden wir später sprechen. Nur erwähnen wir noch,
dass derselbe Oberhirt unserem Kloster streitige Güter, welche ein Konven-
tual aus Mainau nach Muri brachte, im Jahre 1429 durch seine kräftige
Mithilfe zuführte2, und im Handel wegen der Inkorporation der Pfarrkirche
von Villmergen zuvorkommend Hilfe leistete. Seine Nachfolger, Friedrich II.
(1434-1436) und Heinrich IV. (1436-1462) erwiesen unserm Abte Georg ähnli-
che Gnaden. Die 1430 verminderte Annaten-Taxe blieb so (I-207) auch unter
diesen Bischöfen bestehen; nur musste der Abt jedesmal die Bitte erneuern
und für die erlangte Gnade einen Revers ausstellen3. Zudem fügte Bischof
Friedrich II. den Schirmbriefen Bischof Otto’s III. und anderer Vorgänger auch
den seinigen bei4.

Werfen wir noch einen Blick auf die Ökonomie des Abtes Georg und auf seine
Werke der Liebe.

Zweites Kapital. Ökonomie und Nächstenliebe des
Abtes Georg.

Brand und Krieg hatten unter den Äbten Heinrich III. und Konrad II. die
Muri-Ökonomie stark geschädigt. Abt Georg wusste aber neue Quellen für
das Einkommen des Klosters zu öffnen; er regelte zugleich die Verwaltung
und brachte die alten, unterdrückten Rechte wieder zur Geltung. Letzteres
erzielte der kluge Abt durch die in Schrift gesetzten „Offnungen“ oder „Ding-,
Hof- und Dorfrechte“. Diese Rechte und Pflichten der Zinsleute verpflanzten
sich früher gewöhnlich nur von Mund zu Mund, jetzt wurden sie den ver-
sammelten Hof- und Dorfleuten vorgelesen, „geoffnet“. „Und gerade die Dorf-
und Städterechte“, sagt Jakob Grimm5, „eröffnen plötzlich einen Blick in das
uralte Recht; sie reichen in die Zeit der Volksrechte, ja dahinter zurück, und

nicht schuldig zu sein, weil jeder neugewählte Abt ihm nach dem Einkommen des Klos-
ters schon eine Steuer entrichte; allein die Zuvorkommenheit des Bischofs bewog den Abt
Georg, von seiner Ansicht abzustehen, und so wurde dieser friedliche Vergleich verbrieft
(Arch. Muri in Aarau, P. Ans. Weissenb., Eccles., 497).

1Dieser Revers kam später in das Archiv Mörsburg und von dort als Regest nach Solothurn
(Mitth. von Theod. von Liebenau).

2Vgl. von Schreckenstein, Die Insel Mainau, S. 70, Anm. 2.
3Erzbisch. Arch. in Freiburg i. Br.; Auszug im Archiv Muri in Gries.
4Archiv Muri in Aarau. Friedrich II. hängte seinen Schirmbrief dem des Bischofs Marquard

vom Jahre 1405 „per transfixum“ an.
5Weisthümer IV., S. 4.
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es darf also aus ihnen eine ganz neue Vorstellung wesentlicher Zustände der
Vorzeit abgeleitet werden“.

Muri besass seit den ältesten Zeiten die Dinghöfe zu Muri, Thalwil, Gan-
golfswil, Wohlen, Gersau, Lieli, Dottinkon und Böllinkon (Bellingen). Die vier
letztgenannten Höfe waren am Ende des vierzehnten Jahrhunderts nicht
mehr im Besitze unseres Klosters. Abt Georg und Konvent übten nur über
die vier erstgenannten die Grundherrlichkeit als Twingherr aus, welche die
neuen Landesherren, die Eidgenossen, auch anerkannten. Die drei Höfe zu
Muri, Thalwil und Gangolfswil1 hatten zunächst ihre gemeinsamen, dann
(I-208) ihre besondern Rechte. Die gemeinsamen Rechte wurden im Jahre
14132, also noch unter österreichischer Herrschaft, abgefasst und haben
nachstehenden Wortlaut: „Um des Gotteshauses Eigen und Erb soll Niemand
richten denn ein Konvent anstatt des Gotteshauses. Wer Eigen oder Erb von
dem Gotteshause hat und dahin zwinghörig ist, der soll in den Gedingen
(Rechtstagen) sein, am Mai, Herbst und St. Hilarientag (13. Jänner). Dieselben
Gedinge müssen sieben Tage vorher verkündet werden, und wer dahin nicht
kommt, soll drei Schilling bessern (Busse zahlen), er bringe denn vor, dass
ihn rechtliche Ursache gehindert habe. Wer von dem Gotteshause Erb und
Lehen hat, sieben Schuh lang und breit, der ist in den Hof zwinghörig. Man
soll auch die Gedinge sieben Tage vorher in der Kirche oder auf dem Wege
verkünden. Der beweisen mag, dass es ihm nicht zu Wissen worden sei und
er es nicht vernommen habe, der ist von der Busse frei. Wer die Pflicht zu
erscheinen hat wegen Erb oder um Eigen, dem soll man vorgebieten zu Hause,
zu Hof oder unter den Augen; wäre aber, dass er es also abschlüge, so bringe
der Bote des Gotteshauses ein Wortzeichen aus desselben Haus zur Stelle.
Von den Bussen, die in den Gedingen entrichtet werden, gehören zwei Theile
dem Gotteshause und der dritte Theil dem Vogte, und soll der Vogt des Got-
teshauses die Bussen einziehen; widerstünde aber Jemand dem Gotteshause,
so leiste diesem der Vogt Hilfe3. Das Eigen des Gotteshauses und das Erb
des Mannes mag Niemand (anderswo) gewinnen noch verlieren als zu Muri
in den Gedingen und (dies) mag auch Niemand versetzen oder verkaufen
auf irgend eine Weise ohne des Abtes oder seiner Amtleute (Willen). Würde
dieses aber Einer übersehen innerhalb Jahr und Tag, so ziehe das Gotteshaus
das Gut in seine Gewalt, bis der kommt, dem das Gut gehört. Zahlt er den
gewöhnlichen Ehrschatz, so leihe man ihm wieder das Gut. Die Gedinghöfe
zu Thalwil, Gangolfswil und Böllinkon haben alle die Rechte, welche der Hof
zu Muri hat, weil sie von demselben abhängig sind.

Die Urtheile, welche in die vier Gedinghöfe gehören, soll man in dem Hofe zu

1Abgegangener Hofname im Kt. Zug am Zugersee. – Ehemals galt diese Offnung auch für
den Hof in Böllinkon.

2Arch. Muri in Aarau; Argovia IV., 292-295. Die fast gleichzeitig niedergeschriebene Offnung
von Hermetschwil ist dieser ähnlich (Argovia IV., 239-242).

3Beromünster Urk. vom 25. Mai 1223 (Geschichtsfrd. XXVIII., 316-318).
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Muri fällen, nach Mehrheit der Hände1; aber die Urtheile, welche in dieselben
Gedinghöfe wegen Geldschuld gehören, die gehen vor den Abt; ferner die (I-
209) Urtheile, die in das Wochengericht zu Muri gehören, die gehen an das
Gericht zu Muri und werden nach der Mehrheit der Hände derer gefällt, die
dahin gedinghörig sind. Die Urtheile, die in das Gericht zu Muri wegen Eigen
und Erb gehören, die zieht man zu Muri aus einem Geding in das andere,
und von dem andern bis in das dritte, wenn es nöthig ist. Die Urtheile,
welche in den Gedinghof gehören, darf Niemand dahin ziehen oder deren
gewärtig sein, als ein Genoss oder Übergenoss (Beisäss, Niedergelassener). –
Wer Zeugschaften oder Versicherungen geben muss wegen Eigen oder Erb,
der thue es innerhalb acht Tagen vor dem Ammann des Gotteshauses. – Die
Zinsen, welche das Gotteshaus hat, fordern die Boten des Gotteshauses dann,
wenn sie fallen; wäre aber, dass sie selbe nicht empfingen, bis zwei Zinsen
den dritten berührten, so ziehe das Gotteshaus das Gut zu Handen, bis ihm
das Fehlende bezahlt wird. Kommt dann ein Weib oder ein Mann, denen das
Gut gehörte, und fordern es, so leihe man es ihnen wieder. Zu den Gütern,
welche friedschätzig sind, hat das Gotteshaus folgendes Recht: Stirbt Mann
oder Weib ohne eheliche Leibeserben, so fällt das Gut dem Gotteshause ledig;
wer den friedschätzigen Zins nicht am bestimmten Tag entrichtet, der büsse
das den morgigen Tag mit drei Pfund Pfenningen. – Die Güter, welche Eigen
des Gotteshauses sind und Erbe oder Lehen des Mannes, welche sechs Pfund
gelten oder mehr, die sind dem Gotteshause fällig, und man gibt vom Erbe
das Haupt, welches die Erde baut, und zwar von dem Lehen das zweitbeste;
hat er aber Erb und Lehen, so gibt er das beste (Haupt) und hat den Fall
gegeben. – Wäre aber, dass Jemand Güter des Gotteshauses hätte, die er
selbst nicht baut, so nimmt das Gotteshaus den Fall vom Lehensmann;
diesen löst dann sein Lehensherr. Den Fall soll man geben innerhalb der
Pfarrei (Muri) von dem Grabe in den Hof (am Begräbnisstag), ausserhalb der
Pfarrei innerhalb sieben Nächten. Welcher ausserhalb des Landes (ist), der
soll den Fall geben innerhalb acht Tagen, wenn er in das Land kommt; wer
das nicht thut, dem ziehe das Gotteshaus die Güter in seine Gewalt, bis der
Fall ausgerichtet wird. Stirbt ein Eigenmann des Gotteshauses, der weder
Erb noch Lehen vom Gotteshause hat, so gebe man von ihm zum Falle das
beste Gewand, womit er zur Kirche und zu Markte gegangen ist. Wird einem
Abte ein Fall vorgetrieben, den soll er nehmen; findet es sich aber, man habe
nicht recht den Fall gegeben, so ist der erste Fall hin und verloren, und
nachher werde der rechte Fall gegeben und gewährt, wie recht ist. – Stirbt
Mann oder Weib, die des Gotteshauses Eigen, nicht verheirathet sind und
keine Leibeserben haben, die erbt das Gotteshaus. – Wer sein Erbe (I-210)
verkaufen will, das er vom Gotteshause hat, der soll es zuerst seinen nächsten
Erben anbieten, ob sie es vielleicht kaufen wollen; kaufen es die ebenfalls
nicht, so mag man es verkaufen und geben, wem man will. – Den Eigenmann

1Ähnlich, wie auf den Landsgemeinden zu Uri u. Unterwalden.
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des Gotteshauses soll Niemand strafen oder züchtigen wegen Verletzung des
Hofrechtes („Ungenossami“), als das Gotteshaus; wollte aber Jemand dem
Gotteshause widerstehen, so sei ihm ein Vogt behilflich. – Die Leute des
Gotteshauses zu „Türmelen“ in dem Wey und zu Jtenthal haben durch Recht
keinen Vogt; denn es hat ein Abt das Recht zu denselben Höfen, dass er
(dort) im Mai und im Herbste mit seinen Dienern und mit seinem „Gejagte“
(Jagdgenossen nebst Pferden und Hunden) ein wohl bereitetes Mahl haben
soll, wenn er will; man künde es aber den Meiern drei Tage vorher an. Wäre
dann, dass sie das Mahl nicht bereitet hätten, so mag der Herr (Abt) zu einem
beliebigen Wirth gehen, und der Meier, welcher das Mahl hätte bereiten sollen,
vergüte und bezahle Alles. Das Gotteshaus besehe seine Huben dreimal im
Jahre mit den Hubern; bestehen sie wohl, so lasse man sie bestehen; stehen
sie übel, so besetze man sie anders. – Kommen fremde Weiber und Männer
hieher und bleiben da Jahr und Tag sesshaft, die sollen dann dem Gotteshaus
dienen, wie sie ihren Genossen dienen. – Die Masse und Gewichte, welche in
der Pfarrgemeinde sind, soll ein Abt besehen und besetzen. Ein Abt besorge
auch, dass man in der Kirchgemeinde den Kauf habe von Woche zu Woche an
Fleisch und Brod und Wein und andern feilen Kauf, wie man denselben auch
zu Bremgarten hat.

Die obgenannten Stücke und Artikel wurden von Wort zu Wort also geoffnet
im Maiengeding im Wey1 vor gemeinen Genossen in Mitte Mai 1413, da
bei jeglichem Stücke besonders nach Umfrage eidlich von den Genossen
gesprochen worden: dass dies also hergekommen wäre, und sie von ihren
Vordem und Eltern anders nie gehört, noch vernommen“2.

Diese Offnung spricht klar genug dem Abte und Konvente von Muri die
niedere Gerichtsbarkeit zu; denn der Abt wacht über Mass und Gewicht, er
nimmt zwei Theile der Bussen, an ihn (I-211) gehen die Streitigkeiten wegen
Geldschulden u. s. w. Wie die Herzoge von Osterreich, so gönnten obige Rechte
unserm Kloster auch die Eidgenossen. Daher wandte sich Abt Georg, als im
Jahre 1424 die Uezwiler Hofleute und die Hunnen von Sarmenstorf nicht bei
den Mai- und Herbstgerichten erscheinen wollten, mit einer Klage an selbe.
Diese überwiesen die Angelegenheit dem Luzerner Vogte in Hitzkirch Peter
Goldschmied3.

Der Muri-Frohnhof in Wohlen hatte gleichfalls seine Offnung, die 1406 nie-

1Nahe beim Kloster Muri.
2Zeugen waren: Herr Niklaus, der alte Leutpriester in Cham, Dekan des Dekanats Brem-

garten; Heinrich Bar, Notar und Schreibmeister zu Bremgarten; Heini Propst von Staffeln,
Ammann zu Hermetschwil; Heini Brem, des Gotteshauses Ammann zu Gangolfswile; Hen-
ni Senn, Kühmatter; Jenni Schwab; Hensli Merz, der ältere, beide von Visbach; Ulrich Rey
von Kryenbüel; Ruedi Spiller von Aristau; Hensli Mental; Ruedi Maier von Muri; Ulrich
Kaufmann von Muri, Ammann, der auch hiefür Richter war. - Friedschatz, Fall und Ehr-
schatz waren als Abgaben im Vergleich zu den heutigen Staatssteuern sehr gering.

3Luzerner neues Rathsbuch, Fol. 68, b.
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dergeschrieben wurde1. Ihr Inhalt hat Ähnlichkeit mit der Offnung des Muri-
Gedinghofes. Die Grund und besondern Rechte haben wir bereits aus dem
Anonymus beim Ankauf dieses Hofes kennen gelernt2. Deshalb gehen wir
sofort zu den besonderen Rechten der Gedinge in Gangolfswil3 und Thalwil
über.

Zu dem Gedinghof Gangolfswil gehörten die Höfe Zwyern, Waltrat, Berchtwil,
Dersbach und Holzhäusern, welche in den Pfarreien Cham und Risch lagen.
Neben den genannten Höfen hatten auch die Edlen von Hünenberg ihre Höfe,
Rechte und Nutzungen, welche auf die Gerichtstage zugleich einen Richter
schickten. Die Ausscheidung der Rechte für beide Grundherren ist bislang
wegen Mangel an Quellen nicht möglich4. Nur wissen wir, dass die Edlen ihre
„gebannen“ (offene) Gerichte gewöhnlich am Montag nach St. Martin abhiel-
ten5. Die Vogtei, ein österreichisches Lehen, war bei den Hünenbergern; denn
die Frevel wurden zu Hünenberg abgethan. Sie kam im Jahre 1415 nach Zug6.
Von den Bussen nahm laut Offnung das Kloster Muri zwei Drittheile und der
Vogt ein Drittheil. Vom Gedinghofe bezogen die Habsburger Grafen eine Steu-
er. Im österreichischen Urbar vom Jahre 1305-1309 heisst es nämlich: „Zu
Gangolfswil und zu Zwyern liegt ein Hof, der des Gotteshauses von Muri eigen
ist, er gilt der Herrschaft Österreich 5 Pfund Pfennige“7. Durch Vergabungen
und Ankäufe erhielt dieser Stammhof einen bedeutenden Zuwachs8.

(I-212) Von grosser Wichtigkeit waren für Muri die dortigen Fischrechte. Die
nahe gelegene Herrschaft Buonas theilte sich mit unserm Gotteshause in diese
Rechte im Zugersee9. Auch die Zinsrechte auf den Äckern und Wiesen griffen
beiderseits stark ineinander. Doch Muri stand mit diesen Grundherren, den
Hertensteinern, im friedlichen Verhältnisse. Erst im Jahre 1472 begegnen wir
einem Streite, den Muri mit ihnen wegen Fischrechte auszufechten hatte10.
Hartmann von Hünenberg verkaufte seine Rechte in Gangolfswil im Jahre
1408 an Hans Maier von Knonau, Altbürgermeister in Zürich. Doch schon
1410 überliess dieser Hans das Erworbene einem Andern11. Statt dieser Güter
kaufte unser Konvent wenige Jahre darnach (1413 am 28. Jänner) einen
bedeutenden Gütercomplex im nahe gelegenen Hünenberg für 531 Gulden

1Argovia IV., S. 313, Aargauer Offnungen von Welti.
2S. oben, S. 51 ff.
3Die Schreibweise dieses Namens ist verschieden: Gangolz wilare, Gangoltswile, Gangolfs-

wilare, Gangolfswile. Zurlauben meinte, der Name, stamme vom hl. Gangolf her (Stadlin,
Kt. Zug II., 138).

4Stadlin, Kt. Zug II., 55, 139 ff.
5Arch. Muri in Aarau Q, 14, E, 2.
6Stadlin, Kt. Zug II., 139, Anm. 17; Geschichtsfrd. XXXIII.,
7Pfeiffer, Habsb.-Österr. Urbar, Lit. Verein in Stuttg. XIX, 89.
8Stadlin, Kt. Zug II., 141, Anmerk; 21 ff.
9Geschichtsfrd. XXXIII., 142.

10Geschichtsfrd, XXXIII, 27; Stadlin, Kt. Zug II., 125.
11Stadlin, II. 141, Anmerk.
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von Petermann von Moos, Bürger von Luzern1. Unter den genannten Gütern
erscheinen drei Juchart Reben, worauf die Hertensteiner eine Gilt (1422 26.
Jänner) von zwei Saum hatten2. Doch nach 60 Jahren veräusserte Muri
diesen Complex und kaufte dafür einträglichere und näher gelegene Rechte
in Wohlen.

Wie in Gangolfswil mehrten sich auch unter Abt Georg die Güter in Thalwil am
Zürchersee. Zunächst erwarb der Konvent daselbst (1413) einen Weinberg3,
dann löste er 5 ½ Mütt Kernen, die wegen der Vogtei von dortigen Gütern
an den Rath von Zürich gingen, um 110 Gulden ab. Der Rath versprach
zugleich (G. November 1430), das Einkommen Muri’s in Thalwil für immer
zu schirmen4. In demselben Jahre bekam unser Kloster um 30 Gulden einen
Mütt Kornzins vom Spital in Zürich5. Wichtiger ist das Übereinkommen,
das Muri gleichzeitig (23. April) wegen des Waldes Bannegg und der 11/2
Juchart Reblehen mit den Bewohnern seiner 12 Höfe in Thalwil traf: Die
Holznutzung wird den Hofleuten um 500 Pfd. Pfennige und einen jährlichen
Zins eines Schillings vom Gotteshaus überlassen, jedoch mit Vorbehalt der
Grundherrlichkeit6. Die Stellung der St. Martinsleute von Thalwil zu Muri
erlitt dadurch eine Veränderung. Daher mussten die Rechtsverhältnisse (I-
213) zur Abwendung künftiger Streithändel genau bestimmt werden. Die
neue Offnung, welche die 12 Höfe erhielten, sagt: Der Holzbau geschehe in
Gegenwart und nach Anweisung eines Abgeordneten von Muri; die Zwiste
wegen ungebührlichen Hauens entscheiden als Richter Bürgermeister und
Rath in Zürich. Ohne des Abtes Erlaubniss werde der Wald weder eingefriedet,
noch getheilt, noch daraus Holz verkauft; aber auch der Abt darf künftig aus
dem Bannegg kein Holz verkaufen. Das nöthige Holz für seine Trotten7 darf
er jedoch nehmen und sogar dessen Abfall ansprechen. Dem Leutpriester
müssen die zwölf Hofstätten jährlich aus diesem Walde zwei der besten Buchen
geben, wofür derselbe nach der Gewohnheit jeden Sonntag bei der hl. Messe
und auf der Kanzel der Äbte und Herren in Muri gedenken soll. Will einer
seine Hofstatt oder seinen Theil des Holzes in Bannegg verkaufen, so hat das
Kloster Muri das Zugrecht. Die Veräusserung geschehe aber immerhin mit
des Abtes und Gotteshauses Willen, dem sodann der Ehrschatz zu entrichten
ist. Das Gotteshaus darf in Thalwil seinen Amtmann nach Belieben wählen
und entsetzen, ohne an die Inhaber der 12 Hofstätten und der l ½ Hofstatt
Reblehen gebunden zu sein. Der Amtmann schwört dem Abte und dem
Gotteshause Treue und empfängt den Lohn, was bisher vom Gerichte und
laut Einigung ihm zugefallen; ist er aber kein Inhaber obiger Hofstätten, so

1Geschichtsfrd. XXVIII., 25.
2Archiv Muri in Aarau Q, 4. E, 1.
3P. Anselm, Eccles., p. 164.
4Staatsarchiv Zürich. Die Urkunde nennt 14 Zunftmeister der Stadt.
5P. Anselm, Eccles., p. 168.
6Staatsarchiv Zürich; gleichzeitige Abschrift im Archiv Muri in Gries.
7Kelterhaus in den Weingütern oder anderswo.
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hat er keinen Hau in der Bannegg. – Wer obige Rechte nicht einhält, zahlt
nach Mahnung zur Strafe eine Mark Silber; wenn alle genannten Hofstätten
die Rechte überschreiten, so entrichte jede derselben dem Gotteshause Muri
zur Strafe eine Mark. Am Schlusse der Rechtsbestimmung quittirte Muri
die 12 Hofstätten für die gezahlten 500 Pfund Pfennige. Dem zweiten Artikel
besagter Urkunde wurde 1566 folgende Erläuterung beigefügt: „Wer Holz im
Banneggwald hauen will, der zeige es zuvor an; das Hauen geschehe aber im
Beisein der dazu Verordneten“1.

Sehen wir noch, welche Güter und Rechte Muri unter Abt Georg ausser den
Kreisen genannter Dinghöfe erwarb.

Dieser Abt verglich sich bald nach seiner Wahl mit den Edlen von Lütishofen
wegen Zehenten in Sursee und kaufte solche im Dorfe Wey nahe beim Kloster2.
Die Bühlmühle kam „friedschätzig“ im Jahre 1412 nach Muri3. Dagegen ver-
äusserte (I-214) das Gotteshaus einen Theil seiner Fischrechte in der Reuss
an das Kloster Frauenthal4. Im Grüt bei Muri kam der Küchibrandhof an
unseren Konvent (1415), den Imer von Seengen besass5. Die Eigenschaft des
Hofes in Unterniesenberg wurde Muri im Jahre 1426 zuerkannt6. Von Heinrich
Holzapfel von Heidolsheim erstand der Konvent im gleichen Jahre den vierten
Theil des Kellerhofes in Boswil und zahlte mit Johannes Merklin von Bremgar-
ten, der Mitkäufer war, 750 Gulden. Jedoch der Antheil Merklins kam noch
dasselbe Jahr nach Muri7. Im Jahre 1362 hatte diesen vierten Theil Walther
von Hallwil dem Konrad Schultheiss von Lenzburg um 430 Gulden überlas-
sen8. Die Güter in Aristau, welche die Frauen von Hermetschwil ehemals
von Walther von Heidegg gekauft hatten9, kamen 1429 um 50 Gulden nach
Muri. Dieses Jahr stürzte Abt Georg einen Gütertausch mit Hermetschwil
aus dem Grunde um, weil sein Vorgänger, Abt Konrad II., denselben ohne
Einwilligung des Konventes abgeschlossen10. Gleichzeitig erstand Muri ein
Höflein in Wiggwil11, und nach vier Jahren mit der Regierung von Zürich von
Hans und Berchtold Schwenden die Vogtsteuer in Lieli (Pfarrei Oberwil)12.
Der Konventuale Herr Hans Flach brachte 1430 mit Herrn Ulrich Junkher

1Zeitschrift für das Schweizer Recht IV., 164-166; Staatsarchiv Zürich (vgl. oben, S. 182,
183).

2Arch. Mttri in Aarau Q, 4. P., 1.
3Archiv Muri in Aarau.
4Geschichtsfrd. X., 96.
5Archiv Muri in Aarau.
6Archiv Muri in Aarau. Die dortigen Höfe, ein Enklave von der Pfarrei Boswil und Sarmen-

storf, gehören zur Pfarrei Bünzen.
7Archiv Muri in Aarau; Eccles., p. 167.
8Argovia VIII., 154.
9Archiv Muri in Aarau; P. Aug. Stöcklin, Mise., 219.

10Archiv Muri in Aaran G, 3. D, 8.
11P. Anselm, Eccles., p. 168.
12Argovia VIII., 79.
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einen Mütt Kerngeld an unser Kloster1. Beträchtlicher war die Erwerbung
der Vogtsteuer und des vierten Theiles von Twing und Bann nebst andern
Rechten, die an den Frohnhof in Wohlen kamen, und wofür unser Konvent
1437 an Ritter Rudolf von Hallwil und seine zwei Söhne, Rudolf und Burkart,
440 Gulden zahlte2; dagegen veräusserte Muri drei unwichtige Vogtsteuern
an das Kloster Gnadenthal (5. Aug.) 12, an Rudi von Hensch3 und an die
(I-215) Kirche und das Spital in Bremgarten4. Gleiches Jahr verkauften die
Eidgenossen ihre Vogtsteuer in Boswil um 16 Gl. an unser Gotteshaus5.

Unter Abt Georg begegnen wir das erste Mal einem besondern Einkommen,
das die Kusterei im Kloster Muri besass, und das der Custos im Auftrage
des Abtes verwaltete und für die Zwecke seines Amtes benützte. Männer
von Waltenschwil und Boswil beschwören nämlich, dass mehrere Äcker vom
erstgenannten Orte an die Kusterei in Muri zinspflichtig seien6. Ebenso war
1427 ein Gut, das sonst zur Pflegschaft des Spitals in Mellingen gehörte, mit
fünf Schillingen zinspflichtig an die Kusterei in Muri7.

Krieg und der Wechsel der Landesherren hatten verschiedene Rechte unseres
Klosters in Frage gestellt. Abt Georg war für die Sicherstellung derselben öfters
genöthigt, die Gerichtshöfe zu benützen. Eine Beschwerde, welche (1423) die
Schiffsleute wegen erlittenen Schadens bei Jonen in der Reuss in Folge „Über-
schlacht“8 erhoben, kam bis zum obersten Gerichtsstuhl der Eidgenossen,
und wurde erst nach vier Jahren erlediget9. Wegen der streitigen Frage, ob alle
Güter im Twinge Waltenschwil, welche sechs Pfennige gelten, dem Gotteshaus
Muri fällig seien, wurde in dem Gerichte zu Boswil (1424) eine Kundschaft
aufgenommen10. Ein wichtigerer Streit wegen des Falles, als dieser, entstand
mit den in Merenschwand ansässigen St. Martins-Eigenleuten11. Die Tagher-
ren der Eidgenossen sprachen als oberste Behörde: „Welche die Eigenschaft
(Herrschaftsrechte) und Ansprache des Abtes von Muri anerkennen, sind
gebunden, den Fall zu geben und in andern Sachen wie St. Martins-Leute
zu thun; welche aber die Eigenschaft und Ansprache des Abtes nicht aner-
kennen, die mag der Abt zu „besetzen“ (zu überweisen) trachten. Vermag er
das, so sollen sie des Abtes Eigenschaft anerkennen und (I-216) wie andere

1Archiv Muri in Aarau. Die Fertigung geschah in Hermetschwil in Gegenwart des Ulrich
von Herrenstein, der die Urkunde siegelte.

2Archiv Muri in Aarau L, 1. E, 1; P. Aug. Stöcklin, Miscell., p. 195.
3Archiv Muri in Aaran L, 1. H, 7.
4Argovia VIII., 131 (irrig 6. für 8. Dezbr. 1437).
5Archiv Muri in Aarau.
6Argovia VIII., 38.
7Stadtarchiv Mellingen, geschehen zu Mellingen.
8Eine Vorrichtung zum Fischfange.
9Argovia, Jahrgang 1862 und 1863, S. 215. Die Abgeordneten der Eidgenossen sprachen:

„Die Vögte (Untervögte) zu Muri u. Maienberg sollen streng befehlen, dass die „Überschlag“
in der Reuss wenig stens ein Drittbeil des Flusses weggethan werden“.

10Archiv Muri in Aarau H, 3. L, 2.
11Archiv Miuri in Aarau, am 28. Juli 1435. Alle Siegel der acht Tagherren hangen.
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St. Martinsleute den Fall geben. Vermag er sie nicht zu besetzen, so sind
diese der Eigenschaft und Ansprache des Abtes ledig. Die „Besatzung“ (Über-
weisung) geschehe zu Baden vor Marquard Zelger, Vogt in Baden, Heinrich
Mülischwand, Vogt zu Maienberg „und daselbst umb“1, und Ulrich Klingelfuss,
Schultheiss zu Baden“. – Kaum 10 Tage (28. Dezember 1438)2 vor dem Tode
des Abtes Georg entschieden drei Richter zu Gunsten des Klosters3 einen
Streit wegen Weidgang im Weiler Rüti, den Jungherr Kunzmann ansprach.

Die Verleihung der Güter und Höfe ist unter Abt Georg nicht so zahlreich,
wie unter seinem Vorgänger; die Gemüther scheinen ruhiger und zufriedener
geworden zu sein. Im Jahre 1420 leiht der Abt eine Wiese aus dem Widmungs-
gut der St. Mauritienkapelle in Berikon einem Gerber in Bremgarten4; sechs
Jahre später erhalten Imer von Seengen, Zwingherr in Zuffikon, sein Vetter
Heinrich von Seengen und der Pfarrer in Zuffikon, Götz Vassnacht, den Muri
Zehenten von Bremgarten bis Bibellos5 zum Lehen; endlich begegnen wir noch
einer Leihung von Gütern in Aristau (1428) an einen Rudolf Stierli. Dieser
zahlte dem Kloster 70 Gulden, damit es mit dem Zinse nicht höher steige6.

Gleiche Sorgfalt, wie für Muri, verwendete Abt Georg auch für die Ökonomie
der Frauen in Hermetschwil. Käufe und Verkäufe von Gütern geschehen mit
seiner Zustimmung, und neben dem Konventsiegel der Nonnen hängt auch
das unseres Abtes7. Auch den Urkunden für Privatpersonen lieh Abt Georg
sein Siegel8.

Das Herz dieses kräftigen Abtes schlug warm für alle Menschen, wessen
Standes und Geschlechtes sie immer sein mochten. Die Klosterdienstboten,
die innerhalb der Mauern(I-217) des Gotteshauses wohnten, betrachtete er als
seine Kinder und sorgte für ihr geistiges und leibliches Wohl; denn aus diesem
Grunde hatte er für sie beim päpstl. Stuhle und bei den Eidgenossen, wie be-
reits gemeldet wurde, um besondere Gnaden nachgesucht. Er war nicht bloss
den Gesslern einen Liebesdienst zu erweisen bestrebt, indem er für sie bei den
Eidgenossen Fürbitte einlegte, sondern er schrieb sogar eigenhändig als „Abt
von Gottes Gnaden zu Mure an die wisen, und fürsichtigen Schultheissen und
Rät der Statt Lutzern“ für eine einfache Weibsperson, Hermannin, einen Brief,

1D. h. in den Freiämtern; denn dieser Sammelname war für die Ämter Maienberg, Muri etc.
noch nicht geläufig.

2Die Urkunde ist hier offenbar nach altem Stile (Montag nach Weihnachten 1439) datirt,
wornach das Jahr mit Weihnachten (25. Dez.) begann (H. Grotefend, Handbuch der his-
torischen Chronologie, S. 29, 30).

3Archiv Muri in Aarau; Rocholz, Aarg. Gessler, 162, 163. Siegler: Wilhelm Gessler, Jungherr.
4Archiv Muri in Aarau I, 3. K, 1.
5Argovia VIII., 50.
6P. Aug. Stöcklin, Miscell., p. 277. Schon damals, wie später, wurden die Güter nach allem

Anscheine jährlich vor der Ernte geschätzt und demgemäss der Zins bestimmt.
7Archiv des Frauenklosters Hermetschwil.
8Dem Hans Itenthal siegelte er seinen Lehensbrief (Weihnachten 1424) für die Taferne in

Boswil (Gemeindearchiv Boswil).
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und ersuchte die Räthe, sie möchten sich derselben, die aus „wohlbekannten
Gründen“ dort im Gefängnisse liege, erbarmen und zwar „um Gottes und U.
L. Frau und aller Frauen Ehre willen“1

Abends um die fünfte Stunde, am 4. März 1435, stürzte die niedere Gasse der
Stadt Zug in den See, der in wenigen Sekunden 26 Häuser nebst Thürmen
und Stadtmauern und 45 Menschen verschlang. Unter den vielen Wohlthä-
tern, welche der unglücklichen Stadt zu Hilfe eilten, ist der Name unseres
Abtes Georg einer der ersten, – er sandte 4 Mütt Kernen, während die Stadt
Bremgarten 8 Pfund Haller spendete2.

Hiemit schliessen wir das Leben dieses „erhabenen“ Mannes3, der den besten
Äbten Muri’s beigezählt werden darf. Nebst der Klugheit zierte ihn noch ein
hoher Grad wissenschaftlicher Bildung, wie selbe in seinen gedankenreichen
und zierlich geschriebenen Briefen zu Tage tritt. Seine Vorliebe zur Jagd mag
mehr der Zeit als seiner Person zur Last fallen4. Gott rief ihn zum Empfang
der ewigen Krone am 10. Jänner 1439 von der irdischen Laufbahn ab5. P.
Anselm Weissenbach spendet ihm ein besonderes Wort des Lobes: „Würdiger
des Himmels als der Welt verliess er die nichtigen Sorgen dieses Lebens, die
er jedoch stets geheiligt hatte, und entschwand glücklich zum ewigen Leben,
zur verdienten Ruhe“6.

Drittes Kapitel. Ulrich II. Maier, XXVIII. Abt (1439-1465).

(I-218) Die neuem Chronisten Muri’s geben diesem Abte Ulrich fälschlich den
Geschlechtsnamen „Holzach“7 und setzen den Anfang seiner Regierung auf
das Jahr 1440. Wir haben jedoch eine Urkunde vom 1. Juli 1439 in Händen,
welche ausdrücklich sagt8, dass Ulrich damals schon als Abt regierte und
den Geschlechtsnamen „Maier“ trug. Dies entspricht auch der Entdeckung,

1Staatsarchiv Luzern, Papier, geg. am 12. Sept. 1482.
2Stadlin, Kt. Zug IV., 179.
3„Excelso, uti erat, animo“, sagt P. Anselm Weissenbach (Eccles., p. 17).
4Man beschuldigte ihn, die Grenzen seines Jagdrechtes bei Merenschwand überschritten

zu haben (Rathsbuch von Luzern II., 45).
5Die Murichronisten liessen ihn bisher 1440 sterben. Die Beweise für 1439 bringen wir

sogleich im folgenden Kapitel.
6Ecclesiast., p. 170.
7Murus et Antemur. IV., p. 64-68. – P. Ans. Weissenb. (Eccles., p. 176) glaubte einzig aus

dem Grunde ihn „Holzach“ heissen zu lassen, weil ein Ulrich Holzach bei der Wahl Rus-
singer’s 1410 erscheint; lässt es aber unentschieden, ob er derselbe Ulrich sei.

8Erzbischöfliches Archiv zu Freiburg i. Br. (Bestätigung seiner Wahl zum Abte). Dieses Ar-
chiv hat diesen Ulrich im gleichen Jahre noch einmal als Abt (am 10. Oktober). Die
Urkunde vom 28. Dezember 1439 statt 1438 hebt diese zwei angeführten Urkunden im
Freib. Archiv nicht auf, und die Annahme, dass sie nach altem Stile datirt, ist hiemit
zugleich begründet.
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die P. Augustin Stöcklin in einem Urbar aus damaliger Zeit machte, dass ein
Muri-Konventual Ulrich „Maier“ hiess1.

Diese Unsicherheit hat ihren Grund in dem Verluste der Wahlakten dieses
Abtes; daher kennen wir auch nicht genau die Kapitularen, aus deren Mitte
Ulrich II. Maier als Abt hervorging2. Der Gewählte möchte aus Zürich stam-
men, wofür zwei Gründe sprechen: erstens nehmen sich die Züricher Herren
seiner kräftig an (1. Juli 1439) beim Bischof von Constanz, und erlangen
in Folge dessen, dass die Taxe von 40 Gulden, die er als neugewählter Abt
von Muri für die Primizfrüchte (primi fructus) an die bischöfliche Tafel hätte
zahlen müssen, herabgesetzt wurde3; ferners finden wir es nur so begreif-
lich, dass er gleich im ersten Jahre seiner Regierung den König Albrecht II.
aus dem Hause Habsburg-Österreich um einen Schirmbrief anging, und das
Bittgesuch bis in’s Lager vor Pressburg in Ungarn hinabgehen liess, wenn
der Abt aus einem edlen Züricher-Geschlechte entsprossen war4. Das mag
aber auch ein Hauptgrund (I-219) gewesen sein, warum das Kloster Muri in
dem sogenannten Züricher Krieg, der anfänglich zwischen Schwyz-Glarus
und den Zürichern und von 1442-1450 zwischen Zürich-Österreich und den
vereinigten Eidgenossen ausgefochten wurde, in seinen Besitzungen grossen
Schaden litt. Abt Ulrich scheint von 1442-1450 das Gotteshaus verlassen zu
haben; denn während dieser Jahre sind die Muri-Urkunden sehr sparsam,
und der Abt tritt nie handelnd auf. Auch in den Hermetschwiler Urkunden,
die in diese Zeit fallen und welche seinen Namen als Pfleger der Nonnen
tragen sollten, ist er nicht genannt5. Die Abwesenheit wird den Abt bewogen
haben, nach den Satzungen der Bursfelder Congregation dem Konvente einen
Prior vorzusetzen6. Der erste Prior, dem wir nach zwei Jahrhunderten in Muri
wieder begegnen, war Hartmann Businger. In Muri wird er die Ordnung in
diesen traurigen Jahren nach Möglichkeit eingehalten haben; schlimmer sah
es jedoch mit der Zucht in den drei Frauenklöstern Hermetschwil, Gnadenthal
und Frauenthal aus; denn die Eidgenossen, im Kriegsgetümmel wild und derb,
wiesen 1446 die Nonnen ernstlich zur Ordnung, indem sie ihnen befahlen,
in ihren Klöstern zu bleiben und keine Pfaffen zu ihnen hineinkommen zu
lassen7.

Am Fusse des stolzen Rigi, nicht ferne von Küssnach, besass Muri den Hof

1Miscellanea, p. 275.
2Zufolge Urkunden möchten es folgende gewesen sein: Ulrich Maier, Ulrich Junker, Hart-

mann Businger, Imer von Widen, Hermann Bürzel, Johannes Flach, Johannes Recher,
Hermann Wissling, Heinrich Gon und Benedikt Locher.

3Erzb. Archiv in Freiburg i. Br.
4Murus et Antem. I., 23-26.
5Archiv des Frauenklosters Hermetschwil. Am 9. Juni 1447 handeln die Frauen anstatt mit

Einwilligung des Abtes mit „Wissen und Willen ihres geschworenen Ammanns, Heinrich
Müller von Mandrach“. Diese Urkunde ist in Argovia VIII., 118 unrichtig datirt.

6Argovia VIII., 29; Archiv Muri in Aarau.
7Eidgen. Absch. II., 197 ff.
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Römerschwil, mit dem die niedere Gerichtsbarkeit verbunden war. Abt Georg
erkannte in seinem Scharfblicke, dass Muri zumeist die Gunst der Schwyzer
sich erwerben musste und beschloss im Einverständnisse mit dem Konvente,
die niedere Gerichtsbarkeit oben genannten Hofes denselben zu schenken.
Doch der Tod des Abtes hinderte die Vollziehung. Erst unter Abt Ulrich wurde
die Schenkung am 6. Juni 1440 ausgefertigt und verbrieft und darin bemerkt:
dieses Gericht, zum hohen Gericht Küssnach gehörend, haben Abt und Ka-
pitel dem Landammann und Rath von Schwyz, „ihren Freunden“, darum
hingegeben, weil sie dem Gotteshause viel Liebe und Freundschaft erwiesen
hatten „und fürbas hin wol thun mögen“1. Allein die weitere Erzählung wird
zeigen, (I-220) dass weder diese Gabe an Schwyz, noch die zwei Schutzbriefe
von König Albrecht für Muri vom 1. Mai und für Hermetschwil vom 10. Mai
1439, merklichen Nutzen brachten2. Das Jahr 1442 hatte die freundliche
Gesinnung zwischen Muri und Schwyz stark geschwächt. Die Städte Zürich
und Bapperswil schlossen am 17. Juni d. J. zu Aachen mit König Friedrich
einen Bund. Den übrigen eidgenössischen Ständen, mit Ausnahme von Uri,
bestätigte Friedrich, aber nur unter Vorbehalt der österreichischen Rechte,
den Besitz des von ihnen eroberten Aargau’s. Muri, das sich gleichfalls um
einen Schirmbrief an den jungen Herrscher wandte, erhielt dagegen eine gnä-
dige Erhörung am 25. Juli d. J. zu Frankfurt a. M.3 Der Inhalt dieses Briefes
entspricht dem des Königs Albrecht II.; nur ist die Pfarrkirche in Villmergen
nicht, wie im erstem, insbesonders genannt. Aus diesem Grunde, wie auch
deshalb, weil die nicht ferne von Muri gelegenen Städte Bremgarten, Mellingen,
Baden nebst mehrern Herren im Aargau und am Rheine mit Österreich-Zürich
hielten, möchten die Schwyzer mit den übrigen Eidgenossen verbunden, den
Kriegsschauplatz in den Jahren 1443-1445 vorzüglich in die Nähe unseres
Klosters verlegt haben. Im Jahre 1443 beschossen die Berner und Solothurner
das Städtchen Mellingen, und zogen nach dessen Einnahme vor Bremgarten,
indem sie ringsherum die Dörfer verheerten. Mehrere Höfe unseres Gottes-
hauses gingen damals in Flammen auf4. Am meisten schädigten aber die
Eidgenossen unsern Konvent in den Besitzungen. zu Thalwil durch Raub und
Brand5.

Die vereinigten Eidgenossen gingen siegreich aus dem Kampfe hervor. König
Friedrich verlor jede Hoffnung, den schönen Aargau, das Stammland seiner

1Staatsarchiv Schwyz. Das Original ist gut erhalten. Beide Siegel des Abtes Ulrich und des
Kapitels hangen. Die Engelberger ver kauften im gleichen Jahre den Schwyzern ein Gut
in Mörlischachen (Tschudi II., 300, 301).

2Archiv Muri in Aarau.
3Archiv Muri in Aarau; P. Aug. Stöcklin, Miscell., p. 266; Murus et Antem. II., 26-28.
4So der Hof Lüppiswald bei Bremgarten laut Urkunde vom 17. März 1454 (Archiv Muri in

Aarau). Am meisten litt hiebei das Kloster Königsfelden, das in Folge dieses Krieges genö-
thigt war, 1447 Stiftungsgüter der Königin Agnes zu verkaufen (Archiv des Frauenklosters
Hermetschwil).

5Mittheil. von Theod. von Liebenau.
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Ahnen, wieder zu gewinnen, um so mehr, als in den Kriegen von 1460-1464
der Thurgau nebst Rapperswil dem Hause Österreich entrissen wurde; die
Gessler mussten ihre Ansprüche auf die Zehenten und Rechte in Alikon,
Maienberg, Muri und Hermetschwil, welche sie 1440 bei den Eidgenossen
wieder geltend machen wollten, für immer aufgeben1.

(I-221) Bei dieser Lage der Dinge fühlten sich mehrere Städte und Herren im
südwestlichen Deutschland bewogen, die thatkräftigen Eidgenossen um ihr
Schirm- oder Burgrecht anzugehen2. Diesen Beispielen folgten dann auch Abt
Ulrich von Muri und sein Konvent und schlossen im Jahre 1454 mit Luzern
ein Burgrecht, indem sie jährlich ein Schirmgeld zahlten3. Muri hatte von 1450
bis 1528 von den Kriegsstürmen nichts mehr zu leiden; den Eidgenossen
diente es aber als Kornkammer. Diese leisteten jedoch für die bezogenen
Lebensmittel die gebührende Zahlung, wenn ihnen selbe der Konvent nicht
etwa grossmüthig erliess4. Wie die politischen boten auch die kirchlichen
Zustände in den ersten Regierungsjahren des Abtes Ulrich ein trauriges Bild.
Das Ansehen des kirchlichen Oberhauptes erlitt einen grossen Eintrag, indem
das schismatische Basler Concil (1439) in der Person des Herzogs Amadeus
von Savoyen einen Gegenpapst (Felix V.) aufstellte. Die Folge war, dass um
päpstliche Schutzbriefe künftig selten nachgesucht wurde, und die Zahlung
der Schutzgelder nach Rom von selbst aufhörte. Muri scheint diese nach 1400
nicht mehr gezahlt zu haben.

Welche Stellung unser Konvent nach 1439 zum Basler Concil eingenommen
hat, ist nirgends klar ausgesprochen. Jedoch kennen wir die treue Anhänglich-
keit des Abtes Georg an den echten Papst Eugen IV.5; auch lesen wir, dass von
dem Konvente ein gewisser Walther Pauli gerade wegen seiner Anhänglichkeit
an Felix V. der Pfarrei Villmergen beraubt wurde; endlich hören wir, dass Abt
Ulrich und sein Kapitel den neuen Bestrebungen dieses Walthers, die besagte
Pfründe mittelst einer Bulle des Gegenpapstes (vom 19. Juli 1449) wieder
zu gewinnen, sich mit aller Kraft widersetzten und in Rom (1452), wohin
sie die Angelegenheit brachten, siegreich aus dem Kampfe hervorgingen6.
Das berechtigt uns zum Schlusse, Muri sei dem schismatischen Concil ferne
geblieben. In der Folgezeit wandten sich Abt und Kapitel an Papst Calixt III.
(1457) mit der Bitte, ihnen einen Schutz- und Schirmbrief zukommen zu
lassen. Sie erhielten ihn in der gewöhnlichen (I-222) Form. Darin sind auch
die Schirmbriefe der Päpste Gregor XI., Johann XXIII., Martin V. und Eugen

1Rochholz, Aargauische Gessler, S. 163 ff.
2Die Stadt Constanz zahlte jährlich 15 Gl. Schirmgeld an Luzern (Cysat, Geheimbuch von

Luzern).
3Cysat, Geheimbuch. Der Schreiber hat bei Muri und Hitzkirch die jährliche Zahlung für

dieses Burgrecht einzutragen vergessen.
4Staatsarchive Luzern, Stans, Sarnen u. s. w.
5Vgl. Inkorporationsgeschichte der Pfarrei Villmergen (Archiv Muri in Aarau).
6Archiv Muri in Aarau; P. Aug. Stöcklin 512-525; P. Ans. Weissenb. Annales, p. 421 ff.
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IV. erwähnt1.

Wie durch die frühem Kriege wurde auch durch den Züricher Krieg eine
Unzufriedenheit des Volkes mit den bestehenden Verhältnissen hervorgerufen,
zumal die Lebensmittel sich vertheuert und der Geldwerth sich vermindert
hatte. Die Lehensinhaber wechseln daher wieder rasch auf den Höfen2; auch
die Geistlichkeit auf den Muri-Collaturen ist sehr unbeständig und eilt von
einer Pfründe zur andern3. Der Hauptgrund hievon ist meistens das zu geringe
Einkommen, so in Sursee, Muri, Lunkhofen und Hermetschwil4. Abt Ulrich
und seine Nachfolger mussten daher oft mit dem Bischofe von Constanz in
dergleichen Angelegenheiten verhandeln. Dieser zeigte sich aber gegen unser
Gotteshaus immer sehr zuvorkommend und gerecht, wie die Abhandlung über
die Collaturen dies vor Augen führen wird. Vorläufig genüge als Beweis hiefür,
dass Bischof Burkard II. am 4. Juli 1463 unserem Stifte einen Schirmbrief
zustellte5.

Betrachten wir noch das Walten des Abtes Ulrich in engern Kreisen, seine
Sorge für den Haushalt und die religiöse Pflege.

Den Stab für die niedere Gerichtsbarkeit führte zwar laut Übung der Muri
Ammann im Namen des Abtes und Konventes6; allein manchesmal präsidirte
dem Gerichte der Abt selbst, „weil das Gericht ihm gehörte“, sprach das
Urtheil und siegelte das Aktenstück7. Hatte das Kloster mit seinen eigenen
Gotteshausleuten Zwiste, oder wünschte es aus besondern Gründen, dass
der Landvogt urtheile, so erschien oft Abt Ulrich persönlich vor demselben
oder dessen Untervogte und liess sich das Recht sprechen. So entschieden
zu Gunsten des Klosters 1458 ein Schiedsgericht und 1461 der Landvogt8;
1462 gebieten die Tagherren dem Hans von Greifensee, dem Kloster (I-223)
Muri wegen der in Wohlen gekauften und mit Schulden belasteten Güter ein
Unterpfand zu geben9. Im Jahre 1459 erschien Abt Ulrich vor Heini Gartner,
Untervogt in Muri, und fragte, ob die Theilung und Veränderung der Güter
hinsichtlich der Zinsen und Rechte dem Kloster zum Schaden seien. Der
Spruch lautete: „Sie bringen keinen Nachtheil“. Der Landvogt siegelte die
Urkunde10.

Amtliche Instrumente für das Gericht und die Ökonomie, wie Offnungen,

1Archiv Muri in Aarau; Murus et Antem. II., 28; P. Aug. Stöcklin, Miscell., p. 429.
2Vgl. Lehensrodel aus dieser Zeit im Archiv des Frauenklosters Hermetschwil.
3Vgl. Erzbischöfl Arch. in Freiburg i. Br.
4Archiv Muri in Aarau; Archiv des Frauenklosters in Hermetschwil u. a. O.
5Urk. im Archiv Muri in Aarau; sie ist als Transfixum der bischöflichen Urk. vom Jahre

1405 beigegeben.
6Offenes Gericht vom 22. April 1465 (Archiv Muri in Aarau); Stöcklin, Miscell., p. 627-629.
7Staatsarchiv Luzern, Urk. vom 24. Nov. 1451.
8Archiv Muri in Aarau.
9Staatsarchiv Zürich.

10P. Aug. Stöcklin, Miscell., p. 616.
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Zinsbücher, Urbarien u. s. w. liessen Abt und Konvent durch den Landvogt
bestätigen1. Um einer solchen Gutheissung mehr Kraft zu verleihen, ersuchte
Abt Ulrich sogar mehrere Regierungsmitglieder der Schirmorte, am 30. Juni
1460 unter „der Linde in Muri“ zu erscheinen. Hiebei waren dann ausser
dem Landvogte, Heinrich Schmid von Zug, anwesend: Heinrich Stüssi und
Heinrich Maier2, Rathsherren von Zürich; Rudolf Schiffmann, Rathsherr in
Luzern; Heinrich Stocker und Heinrich Morgen, Rathsherren in Zug3. Dieser
Gerichtstag, hiess später das „grosse“ Maigericht.

Durch den guten Haushalt hat sich Muri von den erlittenen Schäden des
Züricher Krieges bald wieder erholt. Deshalb war es am 13. Jänner 1463
vermögend, um 390 Gulden von Burkart von Lütishofen den Antheil der Lü-
tishofer am Kellenhof in Boswii (Twing, Bann, Ehrschatz etc.) zu kaufen4.
Kleinere Käufe waren theils voraus gegangen, theils folgten sie nach, wie in
Eggenwil (1447)5, in Besenbüren ein Gütlein vom Kloster Engelberg und ein
solches in Wiggwil (1456)6, eine Hofstatt in Zuffikon (14GO)7, ein Rebgut in
Thalwil (1462)8 u. s. w.

Waren Zinsleute durch Naturereignisse unglücklich geworden, so liess Muri
häufig grossmüthig Milde walten. Die (I-224) Villmerger hatten durch Hagel-
schlag ihre Feldfrüchte verloren; die Stifte Muri, Wettingen und Königsfelden
bezogen dieses Jahr gar keinen Zehenten von ihnen und erliessen den Schuld-
nern auf Fürbitte der Eidgenossen den Zins eines Jahres9.

Nach Beendigung des Züricher Krieges richtete Abt Ulrich sein Augenmerk
nicht bloss auf die Ökonomie, sondern auch auf die Wiederherstellung der
innern Ordnung in Muri wie bei den Frauen in Hermetschwil. Als Beweis
hiefür mag dienen, dass die Edlen von Heidegg in beiden Klöstern in den
Jahren 1452 und 1453 je einen Jahrtag stifteten, nämlich Hemmann von
Heidegg für seine verstorbenen Verwandten von Seengen10 und für deren

1Archiv Muri in Aarau; Archiv des Frauenklosters Hermetschwil. Im Jahre 1458 bestätigte
der Landvogt die Urbarien von Muri (Annales, p. 428).

2Wohl ein Verwandter unseres Abtes!
3P. Aug. Stöcklin, Miscell., p. 621-622.
4Archiv Muri in Aarau; Annales P. Ans. Weissenbach, S. 432. Burkard von Lütishofen hatte

einen Bruder, Meister Friedrich, der Chorherr in Münster war (Riedweg, Geschichte des
Collegiatstiftes Beromünster, 485).

5Archiv Muri in Aarau H, 4. R, 1.
6Archiv Muri in Aarau.
7Argovia VIII., 51.
8P. Ans. Weissenb., Annales p. 432.
9Archiv Muri in Aarau K, 2. F, 1.

10Johann von Seengen, Pleban in Boswil, Nikolaus und Hemmann von Seengen (Arch. Muri
in Aarau; P. Anselm Weissenbach, Annales, p. 424). Der verstorbene Heinrich von Seen-
gen, Ritter, hatte eine Anna, geborne von Heidegg, zur Ehe. Zeugen: Meister Hans Studer,
Dekan und Kirchherr zu Bremgarten; Jungherr Walther von Seengen; Heinrich zum Thor,
Leutpriester zu Villmergen; Rudolf Schodoler, Altschultheiss von Bremgarten etc. (Archiv
des Klosters Hermetschwil).
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Eltern, Petermann und Margaretha von Seengen, am St. Benediktaltar in Muri
mit drei Mütt Kernen. Die Konventualen mussten andächtig ein gesungenes
Seelenamt bei ausgebreitetem Bahr-Tuche und angezündeten Kerzen halten.
Ähnlich wurde dieser Jahrtag in Hermetschwil begangen.

Aus den angeführten Dokumenten ersehen wir, dass Abt Ulrich Maier ein
kluger, eifriger und in den Geschäften gewandter Mann gewesen. Reich an
Verdiensten beschloss er seine irdische Laufbahn am 31. Jänner 14651, und
hatte einen Mitbürger zum Nachfolger.

Viertes Kapitel. Hermann Hürzel, XXIX. Abt
(1465-1480).

Hürzel (auch Hirzel) ist ein berühmtes Züricher Geschlecht2. Aus diesem ist
unser Abt Hermann entsprossen3. Als Murikonventuale tritt er zuerst 1445
auf4. Später (1454 und 1464)5 erscheint er als Propst, und hatte in dieser
Eigenschaft (I-225) im Namen des Abtes die äussere Ökonomie zu leiten und
für den Tisch der Brüder zu sorgen6. Dadurch erlangte er für die künftige
Erhöhung zum Abte die erforderliche Gewandtheit in der Geschäftsführung.
Diese wie auch die Reinheit der Sitten empfahlen ihn für die Leitung des
Klosters. Die Mitbrüder, welche am 9. April 1465 Hermann Hürzel zur Abt-
würde erhoben, waren: Imer von Widen, Prior, Jakob Hert, Leonhard von Rot
und Hugo Acklin. In den vorhandenen Wahlakten7 fehlt der Name des Kon-
ventualen Heinrich zum Thor, auch „von Villmergen“ genannt, ungeachtet er
vor wie nach 1465 als Kapitular von Muri erscheint8. Ähnlichen Fällen be-
gegnen wir 1410 und 15089. Während Hugo Aklin als Pfarrer in Bünzen und
Dekan des Ruralkapitels Lenzburg-Mellingen das Stimmrecht bei der Wahl
des Abtes Johannes I. 1480 ausübte, verzichtete er auf dasselbe 1508. Das
dürfte zum Schlusse berechtigen, dass die Muri-Konventualen im 15. und 16.
Jahrhundert öfters als Mitglieder des Landkapitels Lenzburg-Mellingen das
aktive Stimmrecht im Konvente aufgegeben haben10.

Den neugewählten Abt Hermann bestätigte am 14. Mai des Jahres 1465 der

1Murus et Antem. IV . 66; P. Ans. Weissenb., Annales, p. 43!.
2Leu, Lexikon X., 178; Murus et Antemurale IV., 68.
3Ein Hermann Hirzel, vielleicht sein Verwandter, war 1461 Muri-Amtmann in Bremgarten

(P. Aug. Stöcklin, Miscell., 142).
4P. Aug. Stöcklin, Miscell., p. 275.
5Daselbst, S. 275, 276; Argovia VIII., 29, 30.
6Vgl. Urk. vom 24 Nov. 1418 (Archiv Muri in Aarau).
7Archiv Muri in Aarau.
8P. Aug. Stöcklin, Miscell., 275.
9Vgl. Katalog der Muri-Konventualen, Anhang.

10Dieselbe Ansicht hegte auch unser Annalist P. Ans. Weissenbach (Annales, p. 434).
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Hermann Hürzel

Bischof von Constanz, Burkard von Randegg. In Rücksicht der eingelegten
Fürbitte von den eidgenössischen Ständen Uri, Unterwalden, Luzern und
Zürich, forderte das Domkapitel von Constanz als Primizgeld von Muri statt 15
nur 11 Gulden1, und während der Bischof das Einkommen unseres Klosters
auf 600 Gl. schätzte, glaubten die oben genannten eidgenössischen Stände
dasselbe nur auf 400 Gl. schätzen zu dürfen2. – Das Wappen des Abtes
Hermann war ein rothes Kleeblatt auf weissem Felde3.

Die Zeitverhältnisse boten ihm weniger Gelegenheit, mit politischen Behörden
wegen wichtiger Angelegenheiten in Verbindung zu treten. Die Eidgenossen
fochten damals ihre Kriege (I-226) entweder im Westen der Schweiz (1474-
1477) oder im Süden (1478) aus. Die äussere Ruhe, die unser Gotteshaus
jetzt lange Zeit genoss, benützte der sorgsame Abt dazu, die jungen Mitglieder
des Konventes tiefer in die theologischen Studien einzuführen. So weit die
Muri-Geschichte bis dahin erschlossen, ist Hermann der erste Abt, von dem
wir urkundlich wissen, dass er seine Theologen auf eine Universität schickte,
damit sie ein gründliches Wissen sich aneignen.4.

Weil das Schisma nun in der katholischen Kirche beseitigt war, so bemüh-
te sich Rom, die eingerissenen Missbräuche namentlich in Deutschland zu
entfernen. Die Ortsverhältnisse und Lebensweise hiesiger Bewohner hatten
das strenge Fasten nach italienischem Sinne fast zur Unmöglichkeit gemacht.
Der damalige Pfarrer in Boswil, Konrad Suter, bat daher den gerade in Zürich
(1468) weilenden päpstlichen Nuntius, Bischof Gentilis, er möchte den Pfarrge-
nossen von Boswil, Bünzen und Wohlen (bei 230 beiderlei Geschlechtes)5 den
Genuss von Milch und Eierspeisen in der Fastenzeit erlauben. Der Nuntius
dispensirte bereitwillig und ertheilte ähnliche Dispensen auch den Urkanto-
nen6. Im Jahre 1480 erlangte auch Abt Hermann gleiche Nachsicht von der
Kirche für seine zwei Klöster Muri und Hermetschwil, für die Bewohner dieser
Pfarreien und für die Kirchgenossen der Pfarrei Hitzkirch7.

Besonders gewogen zeigte sich der bischöfliche Stuhl von Constanz dem
Abte Hermann bezüglich der Collaturen8. Selbst der Kapitelsvikar, der nach
dem Tode des Bischofs Hermann (1474) die Geschäfte leitete, bestätigte am

1Erzbischöfl. Archiv Freiburg i. B. Diese Taxe blieb künftig nach eingelegter Bitte ständig.
2Schwyz, Zug und Glarus scheinen auf dem Tage zu Baden dem Antrage der obigen Stände

nicht beigestimmt zu haben (Erzbischöfl. Archiv Freiburg i. Br.).
3P. Aug. Stöcklin, Miscell., 175.
4P. Aug. Stöcklin, Miscell. p. 274. Vgl. unten VOll. Kapitel: Leben und Wirksamkeit der

Konventualen. Wo die Muri Patres früher ihre philosophischen und theologischen Studien
machten, ist nicht bekannt Meistens wohl im Mutter-Kloster.

5Archiv Muri in Aarau; Annales, p. 436. Unter diesen 230 Pfarrgenossen beiderlei Ge-
schlechtes der drei genannten Pfarreien, die heute nebst Waltenschwil bei 7000 Seelen
haben, können wohl nur die Häupter der Familien verstanden sein.

6Vgl. Staatsarchive in Sarnen, Stans etc.
7Archiv Muri in Aarau; Annales, p. 444.
8Archiv Muri in Aarau.
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20. Dezember 1475 das von Bischof Heinrich III. und seinen Nachfolgern
dem Kloster Muri verliehene Privilegium, die ihm einverleibten Pfarreien und
Pfründen durch seine Religiosen versehen zu lassen1.

Gleiche Zuvorkommenheit gaben auch die Eidgenossen dem Abte Hermann
zu erkennen. Bei der Versammlung ihrer (I-227) Tagherren in Baden (1475)
beklagte sich der Abt, dass man seine Wälder in den Freiämtern schädige,
wie auch, dass seine Dienstboten „aus dem Jahre“ gehen, und dennoch den
Jahreslohn haben wollen. Die Boten der regierenden Orte verschärften in
Folge dessen die Strafen der Holzfrevler und liessen die Dienstboten wissen2,
dass die, welche künftig „aus dem Jahre gehen“, nur vom Landvogte den
Lohn fordern dürfen. Das folgende Jahr erlauben dieselben Tagherren der
regierenden Stände (23. November) unserm Gotteshause, von was immer für
einem eidgenössischen Stande ein Empfehlungsschreiben oder einen Boten
zu nehmen, um sein Spolienrecht bezüglich des hinterlassenen Gutes vom
Pfarrer in Bünzen, in Aarau oder in Bern zu behaupten3.

Als Ökonom war Abt Hermann nicht so fast bestrebt, neue Güter dem Kloster
durch Kauf zuzuführen, als die gewonnenen einträglich zu machen. Daher
begegnen wir während seiner fünfzehnjährigen Regierung nur zwei Käufen.
Im Jahre 1471 erwarb Muri von Laurenz von Kienberg, sesshaft in Kienberg4,
den Thurm und die Fischrechte in Waltenschwil, das früher ein österreichi-
sches, jetzt ein eidgenössisches Lehen war5. Im gleichen Jahre kaufte der
Konvent eine Gilt von 6 Viertel Kernen. Sie gehörte den Kindern Ulrich Wen-
ger’s und war von Junker Hermann von Heidegg gekommen6. Dazu kam noch
die Erneuerung des eidgenössischen Lehens einer Taferne in Niederwil (1477)
durch den Landvogt, Hans Waldmann, Ritter und Rathsherr in Zürich7, der
mit dem Konvente in Muri auf freundschaftlichem Fusse stand. Während
seiner Amtszeit als Landvogt (1475 und 1476) in den Freiämtern weilte er
gerne im Kloster Muri8. Sein trauriges Ende (am 6. April 1489) besprechen
unsere Chronisten nur nach der religiösen Seite: er habe, schreiben sie, drei
Stunden lang gebeichtet9. Auch die Stadt Bremgarten gab in diesen (I-228)
Zeiten unserm Kloster Beweise der Freundschaft, indem sie die Mitglieder un-
seres Konventes für immer als ihre Bürger annahm (1475). Muri zahlte hiefür

1Archiv Muri in Aarau; Annales, p. 441.
2Archiv Muri in Aarau; Kopialbuch des P. Leodegar Maier C, S. 199.
3Eidgen. Abschd. II, 630. – Der verstorbene Pfarrer scheint aus dem Gebiete der Berner

gewesen zu sein.
4Schloss bei Gösken, Kt. Solothurn.
5Archiv Muri in Aarau (H, 3. N, 1). – Hans Unterderflue von Obwalden leiht es als Landvogt

dem Kloster Muri am 31. Mai 1471 (H, 3. N, 2).
6Archiv Muri in Aarau H, 2. X, 6. Fridolin Maier, Ammann zu Muri, fertigte den Kauf, und

der Landvogt siegelte.
7Archiv Muri in Aarau E, 3. H, 6.
8P. Aug. Stöcklin, Miscell., p. 232.
9P. Ans. Weissenb., Annales, p. 453.
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drei Malter Hafer und machte zwei Juchart Ackerland zum Gegengeschenke1.
Die drei Malter kamen aus dem Hofe von Lüppliswald. Weil vom besagten
Hofe zwei Malter an die Pfarrkirche zu Wohlen gezahlt werden mussten, so
siegelte die Urkunde nebst dem Abte von Muri und der Stadt Bremgarten
auch Hieronymus Göldlin, Kirchherr zu Wohlen, mit Genehmigung seines
Lehensherrn, Junkers Hans von Greifensee2.

Abt Hermann muss ein sehr friedliebender Mann gewesen sein; denn in
seine Regierungszeit fällt nur ein einziger Streit, nämlich der mit Kaspar von
Hertenstein, Inhaber des Schlosses Buonas, wegen der Fischrechte auf dem
Zugersce, und auch der wurde durch den Ammann und Rath der Stadt Zug
1472 vermittelt und gütlich beigelegt3.

Zudem liess er dasselbe Jahr, um die vielen Einkünfte in Sursee und Umge-
bung besser zu sichern und um Streit zu verhüten, die zinspflichtigen Höfe
und Güter durch den Schultheiss von Sursee, Johannes Schnyder zur Sonne,
genau aufzeichnen und amtlich bestätigen4.

Nicht weniger bemerken wir bei diesem Anlasse eine werkthätige Liebe gegen
Unglückliche und einen kindlichfrommen Sinn für Reliquien der Heiligen. Den
Villmergern hatte der Hagel (1479) ihre Ernte zernichtet. Abt und Konvent
von Muri schenkten ihnen 30 Stücke5.

Dem Abte Hermann wurde auch die Freude zu Theil, jenes ausserordentlich
warme Jahr 1473 zu sehen, von dem die Chronisten erzählen, dass die Bäume
im Monate Februar allenthalben blühten, Ende Juni reife Trauben in den
Rebgütern sich zeigten und vor dem Feste des hl. Joh. Bapt. der Kornschnitt
vollendet war. Die Bäume blühten im Oktober zum zweiten Male und die
Kirschen kamen bis zum 11. Nov. wieder zur Reife6.

Für die Aufbewahrung der heil. Reliquien liess er ein Särglein aus reinem
Golde im Jahre 1470 anfertigen, das 1700 (I-229) noch in Muri bewundert
wurde7 und zur Zeit der französischen Revolution in raubgierige Hände ge-
kommen sein wird. Die Übertragungsfeierlichkeit der hl. Martyrer Urs und
Viktor in Solothurn (17. April 1474) erhöhte er mit sechs andern Äbten durch
seine Anwesenheit und brachte zur Freude des Volkes eine Reliquie von einem
dieser Heiligen nach Muri8.

1Archiv Muri in Aarau; Extrakt vom Bürgerbuch in Bremgarten (Argovia VIII., 31). Die
Urkunde ist am 23. April 1475 ausgestellt.

2Eidgen. Abschd. II, 630. – Der verstorbene Pfarrer scheint aus dem Gebiete der Berner
gewesen zu sein.

3Geschichtsfrd. XXVIII., 27, 28 und XXXIII., 172.
4P. Ans. Weissenb., Annales, p. 439.
5Eidgen. Abschd. III., 1, 58 (Zürich, am 27. Febr. 1480). „Stück“ ist ein Getreidemass.
6Archiv Muri in Aarau E, 3. H, 6.
7P. Ans. Weissenb., Annales, p. 172; Murus et Antem. IV.
8Theodor Scherer, Helden und Heldinnen.
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Bereits hatte Abt Hermann Hürzel den Muri-Konvent, den er in die Wissen-
schaften einführte und vielfach in der Seelsorge beschäftigte, 15 Jahre still
und weise geleitet. Sein Leben war makellos1. Dass er zu wenig für einen
zahlreichen Nachwuchs im Konvente besorgt war, möchte einzig an ihm zu
tadeln sein. Der Allgütige verlieh ihm die Krone der Gerechtigkeit am 28. Juli
14802.

Fünftes Kapitel. Johannes I. Hagnauer, XXX. Abt
(1480-1500).

Das Lebensbild des Abtes Johannes Hagnauer ist nicht so freundlich, wie
das seines Vorgängers. Der Tod Hermann’s hatte die Konventualen darum
in die grösste Trauer versetzt, weil nur 18 Tage vor ihm der ebenso gelehrte
und beliebte Prior, Ulrich Gumlikon, in die Ewigkeit hinübergegangen war. Ihre
Zahl – fünf, ist die geringste, die je in Muri möchte gewesen sein. Hievon
hatte sich Imer von Widen schon bei der Wahl Ulrich Maier’s 1439 betheiligt
und stand somit im hohen Alter; Leonhard von Rot war ein Mann, der sich
wenig bemerkbar gemacht hatte; Hugo Acklin würde für die Prälatur der
geeignetste gewesen sein, allein er war Pfarrer in Bünzen und zugleich Dekan
des Ruralkapitels Lenzburg-Mellingen und desshalb werden die Kapitularen
von ihm abgesehen haben. Endlich waren noch zwei jüngere Kapitularen,
die sich beide in der Abtwürde folgten, nämlich Johannes Hagnauer und
Johannes Feierabend (Fyrabend). Gewählt wurde jetzt Hagnauer als Johannes
I.

(I-230) Wie die Äbte Meier und Hürzel hatte auch er seine Wiege in Zürich3,
wo seine Vorfahren oft im Rathe sassen4. Wenn sein Vater Pentelis hiess,
so war seine Mutter eine Elisabeth und stammte aus der Pfarrei Muri5. Die
Eidgenossen standen 1480, da Johannes I. zur Abtwürde in Muri erhoben
wurde, auf dem Höhepunkte ihres Ruhmes. Dieser blickte manchesmal mehr
auf den vergänglichen Glanz seines Vaterlandes, als auf die Anforderungen
der hl. Kirche. Jedoch die Rechte des Klosters und die unbilligen Angriffe
auf dasselbe vertheidigte er mit Ernst und Ausdauer, und zeigte neben den
Schattenseiten seines Lebens wieder schöne Lichtpunkte seines Glaubens
und seiner Liebe zur katholischen Kirche.

1P. Ans. Weissenb., p. 444.
2Murus et Antem. IV. 68.
3P. Aug. Stöcklin, Miscell., p. 272.
4Daselbst, S. 142; P. Ans. Weissenb., Eccles. p. 172, 173. Ein Johannes Hagnauer ist Raths-

herr in Zürich am 20. September 1398, am 11. November 1414 und 4. Juli 1438 (Argovia
VIII., 57, 59).

5Am 7. März 1447 verkaufte Elsbeth von Mure, Ehefrau Pentelis Hagnauer’s, Bürgers von
Zürich, eine Gilt vom Keilenhof in Lunkhofen (Argovia Vlll., 69).

240



Johannes Hagnauer

Der Bruder des verstorbenen Abtes Hermann, Ulrich Hürzel, griff unser Got-
teshaus wegen 50 Gulden an, die Hermann der Tochter Ulrich’s versprochen
habe. Die Eidgenossen zogen die Anforderung in Untersuchung, und scheinen
Hürzel abgewiesen zu haben1. – Dasselbe Jahr (1480) hatten die Benedikti-
ner Deutschlands eine Generalversammlung nach Constanz ausgeschrieben,
in welcher beschlossen werden sollte, einen Prälaten an den Papst nach
Rom zu senden, um mit diesem über die Reform sämmtlicher Klöster des
Benediktiner-Ordens in der Eidgenossenschaft zu unterhandeln, und zwar
hätte die Sendung auf gemeinsame Kosten der betreffenden Klöster geschehen
sollen2. Der Abt von Muri bat in dieser Angelegenheit die Eidgenossen um
Rath. Diese sprachen sich dahin aus: „Weil die Sache alle Prälaten betreffe, so
könne er sich nicht füglich sondern, solle also den Tag zu Constanz auf Hilari
(13. Jänner 1481) besuchen und anhören, was beschlossen werde. Wenn
andere Prälaten in der Eidgenossenschaft einen Boten nach Rom schicken
wollen, um den Papst zu bitten, ihnen die Reform zu erlassen, so möge er
beistimmen; auch die Eidgenossen würden sich, falls es gewünscht werde, in
diesem Sinne verwenden. Sofern die Prälaten aber auf gemeinsame Kosten
einen Boten nach Rom schicken, um sich der Dinge mit Recht zu widersetzen,
„darin soll er sich nicht (I-231) stecken“, sondern er möge unter ihnen zum
Vorwande bringen, er könne ohne der Eidgenossen, seiner Schirmherren,
Wissen und Willen nichts thun“. Die Meinung der Eidgenossen war nämlich:
„Der Abt von Muri könne sich mit andern Prälaten, die grosse Güter und
Besitzungen haben, nicht in gleiche Kosten einlassen“. – Während sich so
Abt Johannes I. den Landesherren in einer geistlichen Sache wegen kleiner
materiellen Beiträge zu Füssen warf, beschlossen dieselben auf der gleichen
Tagsatzung zu Luzern (27. November 1480): „Muri solle von den Abgeord-
neten aus Luzern und Zug und dem Landvogte Ketzi in Schrift genommen
werden“. Der Inventarisirung folgte bald die alljährliche Rechnungsablegung3.
Die eidgenössischen Stände fanden aber diese so für sich einträglich, dass
später jeder seinen Abgeordneten zu diesem Ende nach Muri sandte. Dar-
über beschwerten sich endlich (1499) die Konventualen4 bei den Tagherren
und begehrten, sie möchten den Vogt der Freiämter beauftragen, ihnen die
Rechnung abzunehmen. Allein den Eidgenossen war die Bitte nicht gefällig;
jedoch um deren Billigkeit und ihre Neigung zum Gelde weniger bemerkbar
zu machen, fassten sie den Entschluss: „man solle, weil kein (neues) Urbar
vorhanden, die Nutzung (das Einkommen) des Gotteshauses aufzeichnen und
darnach den VI Orten Rechnung ablegen“. Demgemäss verordnet die Tagsat-
zung vom 8. Jänner 15005, dass die Boten der VI Orte, welche Kastvögte von

1Eidgen. Absend. III., 1, 81, 84.
2Die politischen Angelegenheiten hemmten wohl sehr den Einfluss der Congregation auf

die schweizerischen Benediktiner-Klöster.
3Eidgen. Abschd. III., 1, 619.
4Daselbst, S. 658.
5Eidgen. Abschd. III., 2, 4.
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Muri sind, am 26. Jänner daselbst die Rechnung abnehmen. Diese fanden
in Muri damals 250 Gulden baar, 631 Mütt Kernen, 106 Malter Korn u. s.
w.1 Seitdem geschieht bis zum Jahre 1528 keine Erwähnung einer solchen
Rechnungsablegung in Muri.

Wie 1480 war das deutsche Generalkapitel der Benediktiner auch 1490 für
eine Reform thätig, und wollte insbesonders armen Klöstern zu Hilfe kom-
men2. Daher beschloss dasselbe, von 1000 Gulden (Einkommen) jährlich 3
Gulden zur Unterstützung hilfsbedürftiger oder zur Wiederherstellung aufge-
lassener Klöster des Ordens zu geben. Abt Johannes I. von Muri theilte diese
Bestimmungen den versammelten Eidgenossen in Luzern mit, welche diesmal
den Beschluss ganz in Ordnung finden, und zwar in Anbetracht dessen, dass
in den Ländern (I-232) der Eidgenossen auch arme Klöster dieses Ordens
seien, wie z. B. Engelberg und andere. Auf derselben Tagsatzung beklagte
sich unser Abt zugleich über die ausserordentliche „Provision“3, womit man
in den päpstlichen Monaten seine Pfründen anfalle, und doch sollte sein
Gotteshaus hierin geschützt sein. Die Eidgenossen befahlen ihm auf das hin,
die Bullen und Freiheiten in den nächsten Tagen zu bringen, um das Nöthige
zu beschliessen. Das Resultat ist nicht bekannt. Aber nach drei Jahren (1493)
beschwerte sich Abt Johannes I. wieder bei den in Luzern versammelten
Eidgenossen über Herrn Hans Scherer, der vom Kaiser eine Bitte und „Gratie“
(Gnade) auf die Muripfründe zu Lunkhofen erhalten hätte. Nachdem dieser
selbe bekommen, habe er sich damit gar nicht begnügen wollen, indem er
behauptete, sie bringe ihm nicht die hinreichende Nahrung. Abt und Konvent
hätten sich dann angestrengt, sie aufzubessern. Nach vielen Jahren sei nun
eine Muripfründe in Sursee erledigt worden, und dieser Kirchherr von Lunk-
hofen falle jetzt auch diese Pfründe mit seinem Commissionsbrief an und
habe Abt und Konvent nach Konstanz zum Bischofe citirt; daher bitten sie um
den Schutz der Eidgenossen, als ihrer Kastvögte. Diese gingen sofort auf die
Sache ein und traten mit Kraft im Allgemeinen gegen das Curtisanenwesen
auf. Die Tagsatzung ertheilte nämlich dem Abte Johannes I. den Rath, dass er
die eidgenössischen Boten oder Briefe mit sich nach Constanz nehme und den
Bischof bitte, dass er den Johannes Scherer anhalte, von seinem Vorhaben
abzustehen und das Gotteshaus in Ruhe zu lassen. Zugleich beschliessen
die Tagherren: jede Kantonsregierung soll berathen, wie man die, welche
dergestalt Pfründen anfallen, behandeln wolle4. - Als Johannes Scherer noch
aus dem Grunde auf die Pfründe in Sursee Anspruch machte, weil er eine
verschriebene Zusage von Abt und Konvent besitze, so geboten ihm die Eidge-
nossen (21. Jänner 1494), von seinem Vorhaben abzustehen; mit der Schrift

1Daselbst III., 1., 368; Anzeiger für Schweizer Geschichte, Jahrgang 1881, S. 440, 441.
2Daselbst.
3Darunter sind die Curtisanen verstanden, welche mit päpstlichen oder kaiserlichen Ge-

waltsbriefen versehen, die vakanten Pfründen anfielen.
4Eidgen. Abschd, III., 1, 444.
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möge er jedoch vor die VI Orte kommen, „denen das Gotteshaus verwandt
ist“1. Das sind scharfe Worte. – Ausser Scherer drängte sich noch ein anderer
Bewerber einer Muripfründe in Sursee auf, nämlich Werner Hirzel, welcher
ebenfalls behauptete, eine schriftliche Zusage hiefür zu besitzen. Diesem
antwortete aber Abt Johannes I.: „Hirzel habe sich seitdem verehelicht und
allerlei (I-233) geübt, das ihn am priesterlichen Stande verhindere. Doch weil
er sich rühme, er sei zu Rom zur priesterlichen Würde zugelassen worden, so
wolle er ihm unter Voraussetzung, dass er sich priesterlich halte, eine von
den Muripfründen in Sursee leihen, sobald eine ledig falle, und zu welcher
Hirzel tauglich erachtet werde“. Die Eidgenossen erklärten ihm sodann: er
habe sich mit diesem Anerbieten des Abtes zu begnügen2.

Wie in kirchlichen Angelegenheiten, erschien Abt Johannes I. auch öfters
wegen der Oekonomie vor den eidgenössischen Tagherren. Zunächst sollte er
sich vor ihnen verantworten wegen der 300 Pfund Haller, die sein Gotteshaus
der Hausfrau des Luzerner Organisten, Eglof Koller, hätte schuldig sein sollen.
Muri konnte einen schon in dieser Sache ergangenen Spruch vorweisen, und
daher wurden diese Ansprüche (1488) abgewiesen3. Drei Jahre später behel-
ligte Koller neuerdings die Eidgenossen wegen obiger Anforderung; jedoch
wahrscheinlich wieder ohne Erfolg4. Auf derselben Tagsatzung Hatte Muri
noch einen andern Streit auszutragen, der aber unbedeutend wart. Das folgen-
de Jahr stand es mit den Boswilern wegen Gerichtsangelegenheiten vor den
Eidgenossen5, und nach Ablauf eines weitern Jahres (1493) bat Abt Johannes
I. die Eidgenossen, sie möchten ihm den Kellenhof zu Boswil lehenfrei geben,
zunächst weil er selben früher niemals als Lehen empfangen, und dann glaube
er, auch gesetzt, der Kellenhof wäre ein Lehen, diess um die Eidgenossen
verdient zu haben6. Alle Stände, bis auf Zürich, zeigten sich bereit, dem Abte
zu entsprechen, so lange nämlich der Hof im Besitze des Gotteshauses Muri
bleibe. Zürich, das die Gründe für die Abweisung der Bitte nicht angegeben
hatte, wurde aufgefordert, bei der gewöhnlichen Zusammenkunft in Baden,
selbe vorzubringen. Ob es solche angebracht, ist uns nicht bekannt. Indessen
lesen wir, dass der Abt von Muri dem Rathe in Zürich 1490 beim Feldzug
nach St. Gallen ein „raisig Pferd“ gestellt habe7.

Hier haben wir von Abt Johannes I. ein Ereigniss zu melden, das sonst bei
keinem Muri-Abt zum Vorschein kommt, (I-234) Johannes I. sei nämlich ein

1Diese Worte werden andeuten, dass mehrere Mitglieder des Konventes aus den VI Orten
stammen, z, B. von Zürich, Schwyz u. s. w.

2Eidgen. Abschd. III., 1, 446.
3Eidgen. Abschd. III., 1, 297.
4Daselbst, S. 380.
5Daselbst, S. 400, 403.
6Daselbst, S. 436. – Muri war für die Eidgenossen eine Kornkammer; selbst Luzern hatte

1482 das vorräthige Korn des Klosters in Sursee gekauft (Mitth. von Theod. von Lie-
benau).

7Zellweger, Urk. II., 172.
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Gegenstand tödtlichen Hasses gewesen, so, dass die weltliche Behörde ihren
schützenden Arm über ihn ausbreiten musste. Den in Luzern versammelten
Eidgenossen wurde (im November 1493) mitgetheilt: die Letter in Einsiedeln
haben gedroht, dem Abte von Muri wegen eines im Thurme zu Bremgarten
verstorbenen Verwandten Arges zuzufügen1, und das folgende Jahr wird den-
selben Tagherren gemeldet: Einer der Segesser von Mellingen habe wegen
der obwaltenden Zwistigkeiten dem Abte „gewartet“ (aufgelauert). Diesem wie
auch dem Segesser wurde eidlich der Friede geboten. Letzterer scheint aber
seine Unschuld bewiesen zu haben2. Mehrere Wädischwiler am Zürichersee
wollten unsern Abt sogar vor ein päpstliches Gericht laden; allein die Schirm-
herren Muri’s glaubten, sie sollten sich mit den eidgenössischen Gerichten
begnügen3.

Um nichts zu verschweigen, fügen wir Obigem noch ein anderes Schattenbild
dieses Abtes bei. Im Jahre 1496, vier Jahre vor seinem Tode, bewog er den
versammelten Konvent, dass derselbe, im Falle seines Ablebens, in Rücksicht
auf die namhafte Summe, die er in’s Kloster gebracht und in Anbetracht
seiner vielen Verdienste ihm urkundlich versprach, seine vier unerzogenen
Kinder zu versorgen4.

Verbinden wir das von Abt Johannes I. Hagnauer Gesagte mit dem Verdienst-
lichen, das er für das Kloster wirklich gethan und das erst zu erzählen ist, so
erkennen wir an ihm einen Mann, der auf der einen Seite Schwächen, auf der
andern Seite aber viele treffliche geistige Eigenschaften hatte, – also ein Kind
damaliger Zeit war.

Aus den vorliegenden Aktenstücken geht hervor, dass er einen richtigen Blick
in die Oekonomie hatte. Sein Grundsatz hierin war: ferne gelegene Güter
zu veräussern und dafür näher gelegene zu kaufen. Demnach trat er im
Einverständnisse mit dem Konvente im Januar 1486 die Höfe, Güter und
Rechte in Gangolfswil, Zwyern u. s. w. um 1080 Gulden an die Regierung des
Standes Zug ab5; hiefür erwarb er Güter, Rechte und die zwei Pfarrpfründen
in Boswil und Wohlen. Dadurch gewannen die Besitzungen Muri’s und die
13 Pfründen6 in (I-235) seiner Nähe eine gewisse Abrundung. Diese feste
Grundlage in der Ökonomie mag eine Ursache mehr sein, wesshalb unser
Kloster die Reformationsstürme glücklich aushielt.

Nebst der Pfarrpfründe in Wohlen kam um 250 Gulden auch der Rütihof (1483)

1Eidgen. Abschd. III., 1, 444.
2Eidgen. Abschd. III., 1, 569, 471.
3Daselbst, S. 500.
4Tegerfeld, Formelbuch, Bl. 262, im Staatsarchiv Sursee, Copie. Der Landvogt Stocker von

Zug siegelte die Urkunde.
5Stadlin, Kanton Zug II, 143-145.
6Diese 13 Pfründen waren nun: a) neun Pfarreien: Muri, Sursee, Villmergen, Eggenwil,

Lunkhofen, Hermetschwil, Bünzen, Boswil, und Wohlen; b) 4 Kaplaneien: 1 in Villmergen
(ad B. V. M.) und 3 in Sursee (ad S. Nicol., ad S. Joh., ad B. V. M.).
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nach Muri. Mit diesem war das Kirchenvermögen (Kirchensatz) verbunden1.

Den Kirchensatz, das Kirchenlehen und die Kirche in Boswil, ehemals den
Frauen in Zürich zuständig, erhielt Muri am 10. April 1483 von Hans von
Hallwil und seinen Brüdern um 1500 Gulden als eine freie Gottesgabe und
dazu noch folgende Rechte und Besitzungen in Boswil: a. den vierten Theil
des Twinges und Bannes daselbst; b. den grossen Zehnten, und c. den halben
Imerzehnten2. Die andere Hälfte der Rechte in Boswil gehörte den Edlen von
Seengen, welche aber Herr Johannes von Seengen am 22. April 1483 um 500
Gl. an unser Gotteshaus gab3. Der Stand Luzern sagte dem Abte Johannes
I., als dem „Liebhaber der göttlichen Gerechtigkeit“, am 5. Mai 1492 den
besondern Schutz und Schirm für diese Käufe in Boswil zu4. Weil aber der
Kellenhof, der grosse Zehent und Kirchensatz daselbst kein österreichisches
Mannlehen gewesen war, so erliessen die Eidgenossen im Jahre 1493 in
dieser Sache folgende Bestimmung: der Kellenhof und Kirchensatz in Boswil
und Alles, was das Kloster Muri von den Herren von Rüssegg, Grünenberg,
Baldegg, Heidegg und Hallwil erkauft hatte, soll nicht von den Landvögten als
Lehen empfangen werden, wohl aber andere Besitzungen5. Jedoch auch diese
wurden bald, wie bereits gesagt wurde, auf Ansuchen des Abtes lehenfrei.

Für das Gericht in Boswil, das auch Waldhäusern, Hündenbül, Werdenzwil
(Weissenbach), Kalchern (Kallern) und Bülisacher umfasste, verliehen die
Eidgenossen dem Abte Johannes I. 1491 das Siegelrecht, wodurch Muri in
dessen vollen Besitz kam, „Frevel und Dieb“ ausgenommen6. In diesem (I-236)
Kellenhof wurden dann, wie in Muri, jährlich drei Gedinge (im Mai, Herbst
und am St. Hilarientag) gehalten. Wer ohne Ursache hiebei nicht erschien,
musste dem Keller zu Handen der Grundherrlichkeit drei Schilling Strafgeld
entrichten7.

Allein neben dem Kloster Muri besassen den vierten Theil dieses Kellenhofs
in Boswil die dortigen Bewohner. Sie hatten ihn im Jahre 1425 erworben8.
Als Muri mit dem Siegelrecht für sein Gericht daselbst beschenkt worden,
glaubten sich die Boswiler in ihren Rechten verletzt und klagten bei den
Eidgenossen. Auch Muri erhob 1492 gegen sie bei denselben Klage. Die
Tagherren antworteten unter dem 2. April d. J. dem Abte: „Er möge gegen

1Diesen Kirchensatz möchten die Greifenseer nicht lange vorher auf diesen Hof geschlagen
haben; denn als 1437 Elisabeth Grüblerin von Bremgarten ihn mit einem Hofe der Frau-
en von Rathhausen vertauschte, ist davon keine Rede. Von diesem Kloster kaufte ihn
Petermann von Greifensee (Schulbericht von Plac. Weissenbach).

2Archiv Muri in Aarau H, 1. C, 1; P. Ans. Weissenbach, Annales p. 446.
3Archiv Muri in Aarau; P. Ans. Weissenbach, p. 445.
4Daselbst.
5Argovia VI, 263; Kurz und Weissenbach, Beitr. I., 460.
6Archiv Muri in Aarau H, 1. K, 1.
7Argovia IV., 320.
8_ Archiv, Muri in Aarau H, 1. J, 6. und H, 1. J, 7. Im Jahre 1362 verkaufte diesen vierten

Theil Walther von Hallwil dem Konrad Schultheiss vou Lenzburg.
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die Boswiler, die ihn von Ort zu Ort verklagen, sich auch von Ort zu Ort
verantworten und dann den Spruch zu Baden erwarten“1. Die Antwort von da
lautete: a. Muri bleibt bei dem Siegelrechte, wie die Eidgenossen zu Baden es
dem Gotteshause zugesagt hatten; b. das Volk zu Boswil schwört dem Herrn
(Abte) zu Muri: das Gericht im Kellenhof im Namen und anstatt des Herrn in
Muri und des Gotteshauses auszurichten; c. die Appellationen vom Kellenhof
werden vor den Abt in Muri gezogen, welcher den Landvogt zu sich nimmt,
um die Zwistigkeiten nach ihrem Ermessen zu entscheiden, wobei es sein
Verbleiben hat. Den Parteien ist es jedoch freigestellt, sich mit dem Urtheile
des Abtes allein zu begnügen. Der vierte Artikel spricht von den Dörfern und
Höfen, die zum Kellenhof in Boswil gehörten. Der Richter musste ferner dem
Keller (später Ammann genannt2) schwören, an den Gerichten gehorsam zu
erscheinen, die Gerechtigkeit zu schirmen und des Gotteshauses Nutzen zu
fördern. Schliesslich wird Muri anbefohlen, für Ausfertigung der Käufe und
Verkäufe eine geringere Taxe, als sonst üblich ist, zu beziehen.

Indessen war Abt Johannes I. bei den vielen Kämpfen für die Rechte seines
Gotteshauses nicht immer so glücklich. Bei dem Streite wegen des Opfer-
stockgeldes in Nottwil und der Abhängigkeit der Pfarrei Neuenkirch von der
Mutterkirche in Sursee wurde er von Luzern abgewiesen3. Auch Zürich (I-237)
achtete nicht auf die Vorstellungen unseres Abtes, die er im Jahre 1491 für
seine Unterthanen in Lieli wegen Tragung der Kriegskosten eingelegt hatte4.

Zum Beweise unserer Behauptung, Abt Johannes I. sei einer der besten
Ökonomen unseres Gotteshauses gewesen, erwähnen wir noch vier Käufe.
Im fruchtbaren Jahre 14845 kaufte er in Mailen am Zürichersee mehrere
Juchart Reben mit Haus und Baumgarten, Wiesen und Äckern für 350 Gl.6

Der Hof hatte eine besondere Offnung, die 1558 bestätigt wurde. Nach 11
Jahren brachte er ein Rebgut in Thalwil an unser Gotteshaus und liess
zugleich die Erbrechte für die Murihöfe daselbst erneuern7. Ebenso erstand
er von Johannes von Seengen und von einem Züricher Zinsen und Zehnten
in Boswil8. Kurz vor seinem Tode (10. Febr. 1500) erwarb er um 1415 Gulden
den sogenannten „Glättlizehent“ in Lunkhofen, der bis auf die letzte Zeit bei

1Eidgen. Abschd. III., I, 400, 403.
2Albrecht Bönger ist 1509 Ammann und Keller in Boswil (Pl. Weissenb., Schulbericht 1856-

57).
3Staatsarchiv Luzern.
4Argovia VIII., 70. Dies möchte mit der Verweigerung des Siegelrechtes für das Gericht in

Boswil zusammenhangen.
5Der Wein war so reichlich vorhanden, dass man ihn massenhaft verschenkte und „Bruder-

wein“ nannte (Annales, p. 448).
6P. Ans. Weissenbach, Annales, p. 445; Arch. Muri in Aarau B, I, 1.
7P. Ans. Weissenbach, Annales, p. 458.
8Daselbst, Annales, p. 453. Diese Käufe mögen Abt und Konvent genöthigt haben, bei Hem-

mann Ballinger in Baden 240 Gl., zu erheben; denn 1491 errichteten sie diesem für
genannte Summe eine Gilt (Tegerfeld Formelbuch, Stadtarchiv Sursee).
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Muri blieb.

Mit den Bischöfen von Constanz stand Abt Johannes I. in regem Verkehr.
Bischof Otto IV. bestätigte ihn 16. Aug. 1480, erliess ihm vermöge der Fürbitte
der VI Schirmherren von der üblichen Taxe der Annaten 200 Gulden1 und
verlieh 1483 einen Schirmbrief2. In Rücksicht des Gesagten und wegen des
Nachlasses bei der Annatenzahlung neu besetzter Muripfründen3 nennt P.
Anselm Weissenbach diesen Bischof den „grossen Schirmer und Gönner
unseres Klosters“4, Er war es auch, welcher die zwei Pfarrpfründen Boswil
und Wohlen (17. Mai 1485) dem Kloster Muri einverleibte, indem er dies mit
der Baufälligkeit des Klosters, mit dessen unbedeutendem Einkommen, der
grossen Gastfreundschaft und mit den vielen Almosen begründete und dem
Abte und Konvente das Recht (I-238) verlieh, diese Collaturen entweder mit
Religiosen oder Weltgeistlichen zu besetzen5.

Ungünstiger war das Verhältniss des Abtes Johannes I. zu Otto’s IV. Nach-
folger, Thomas Berlower. Dieser Bischof wollte, gestützt auf apostolische „Ge-
waltsbriefe“, von allen Klöstern, Stiften und Kirchen der Diöcese Constanz eine
ausserordentliche Steuer erheben, weil das Bisthum mit grossen Schulden
belastet war6. Von einer freien (exempten) Kirche verlangte er ein Zehntel und
von einer nicht-freien zwei Zehntel aller ihrer Einkünfte. Die ganze Klerisei
des Bisthums hielt desshalb am 29. August 1492 eine Versammlung in Form
einer Synode und liess den Bischof wissen, sie sei geneigt, ihm zu geben,
was Gewohnheit ist, besonders die Caritätsunterstützung nach alter Taxe7

(wornach Einsiedeln und Muri mit je 43 Gulden geschätzt waren); jedoch
gehe ihre Bitte dahin, sie mit neuen beschwerlichen Auflagen zu verschonen,
damit sie nicht gezwungen werde, den Rechtsweg zu gebrauchen. Jakob von
Cham, Propst in Zürich, war für diesen letztem Fall als Rechtsanwalt von
der Synode bezeichnet worden. Fast alle Benediktiner-Klöster des Bisthums,
darunter auch Muri, nebst den übrigen Orden stimmten diesem Beschlusse
bei. Abt Johannes I. trat sogar mit dem Propste zu Luzern, Heinrich Vogt, als
Bevollmächtigter des schweizerischen Klerus auf8. In diesen Handel mischten
sich auch die Eidgenossen und bestärkten anfänglich die Geistlichkeit in
der Weigerung, die auferlegte Kirchensteuer zu zahlen; jedoch das folgende
Jahr traten sie als Vermittler auf und bezeichneten als Schiedsrichter hiefür
Gerold Meyer von Knonau in Zürich, Johannes Ruos von Luzern und Johan-
nes von Flüe von Unterwalden9. Diese konnten aber die Parteien zu keinem

1Erzbisch. Archiv in Freiburg i. Br.
2Archiv Muri in Aarau.
3Erzbisch. Arch. in Freiburg i. B.
4Annales, p. 454.
5Archiv Muri in Aarau.
6P. Ans. Weissenb., Annales, p. 456.
7„Subsidium charitativum secundum antiquam taxam“ (Staatsarchiv Luzern).
8P. Ans. Weissenb., Annales, p. 456, 457 u. a. O.
9Sohn des sel. Nikolaus von der Flüe († 21. März 1487).

247



5. Muri 1410-1508

Ausgleich bringen. Selbe wählten daher aus ihrer Mitte ihre Schiedsleute,
und diese luden dann ihre Vertreter der streitenden Parteien auf den 27. Juli
1493 nach Constanz. Im Namen des Bischofs erschienen vor ihnen Johannes
Sanaget, Archidiakon; Hugo von Hohenlandenberg, Domkanoniker; Balthasar
von Randeck, Vikar; Johannes Truckenpuol, Kanzler der Kirche in Constanz; –
im Namen der Klerisei und der Klöster kamen Johannes, Abt von Muri; (I-239)
Heinrich Vogt, Propst in Luzern; Johannes Bischof, Konventherr von St. Gallen
und Doktor; Jakob von Cham, Propst in Zürich; Johannes Wesner, Cantor in
Zofingen; Johannes Schlosser, Kammerer und Pleban in Luzern1. Die obwal-
tenden Zwistigkeiten wurden jetzt glücklich beigelegt. Bischof Thomas trat
zurück und versprach urkundlich, die Freiheiten, Gewohnheiten und Rechte
der Klöster und Kirchen ungetrübt zu lassen und das gemeine Volk oder sonst
Jemanden nicht unnöthig zu beschweren.

Durch dieses Auftreten im Namen der Klöster und Klerisei hatte Abt Johannes
I. keineswegs die Gunst des bischöflichen Hofes eingebüsst; denn Bischof Tho-
mas verlieh ihm und seinem Gotteshause das folgende Jahr einen Schirmbrief,
den letzten in der alten Form2.

Werfen wir noch einen Blick auf die religiöse und wissenschaftliche Pflege, die
Abt Johannes I. seinen Religiosen und Untergebenen angedeihen liess. Vor
Allem war er bestrebt, die Zahl der Konventualen zu vermehren. Dieselbe war
im Jahre 1491 bereits auf 10 gestiegen3. Diese versahen wie unter seinem Vor-
gänger Pfarreien, zierten Kirchen mit Altären4, verbreiteten die in Folge einer
verheerenden Pest 1492 im Kloster Kappel gegründete Sebastianibruderschaft
mit Eifer5, stifteten mit Erlaubniss des Abtes Jahrtage6, nannten sich in ihrem
amtlichen Schreiben in aller Bescheidenheit nur „Brüder“ und Pfarrvikare7,
und beschäftigten sich vielfach mit Abschreiben wissenschaftlicher Werke,
die sie dann in der Klosterbibliothek aufstellten8. Eine entehrende That des
Konventes kam uns aus dieser Zeit nicht zur Kenntniss. Abt Johannes I.
selbst stand mit den damals gelehrtesten Männern in der Eidgenossenschaft,
wie mit dem berümten Dekan in Einsiedeln, Albert von Bonstetten, und mit
dem Propst Johann Manz in Zürich in Verbindung. Letzterm vermittelte er
vom Dekan Albert in Einsiedeln einen Wappenbrief9. Dieser Dekan erlangte
auch vom Kaiser Maximilian I. die Vollmacht, unserm Abte Johannes I. und
allen Hagnauern von Zürich, die ehelicher (I-240) Geburt sind, einen Wappen-
brief zu verleihen und zwar aus dem Grunde, weil sowohl der verstorbene

1Arch. Muri in Aarau; P. Ans. Weissenb., Annales, p. 456.
2Archiv Muri in Aarau.
3P. Aug. Stöcklin, Miscell., p. 272, 273.
4Archiv Muri in Gries.
5P. Ans. Weissenb., Annales, p. 455.
6P. Aug. Stöcklin, Miscell., p. 265 und Arch. zur Schweiz. Geschichte II., 151.
7P. Aug. Stöcklin, Miscell., 580 u. a. O.
8Mittheil. von P. Gal. Morel.
9David von Moos, Sammlung alter u. neuer Grabschriften, S. 44.
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Kaiser (Friedrich IV.) als auch Max I. dem Abte Johannes Hagnauer und
seinem Gotteshause Muri, das gestiftet und angefangen wurde „von ihren
Vorfahren“, mit besondern Gnaden geneigt sind1. Ebenso stand Abt Johannes
I. mit dem Doktor beider Rechte, dem Propste Jakob von Cham in Zürich, auf
vertrautem Fusse. Zugleich muss dieser Abt den Ruf eines verständigen und
rechtskundigen Mannes in höhern Kreisen genossen haben; denn wir hören,
dass er mit den Äbten von Einsiedeln und Rüti als Schiedsrichter in einem
Streite berufen wurde und mit letzterem rechtsgiltig sprach2.

Schliesslich melden wir noch, um nichts zu übergehen, dass er über dem
Hochaltare der Klosterkirche den kleinen Thurm (1491) bauen und den Knopf
vergolden liess. Der Werkmeister und Vergolder waren Bürger aus Zürich. In
den Thurmknopf legte er einen Katalog des damaligen Konventes, der bei
der Renovation 1609 aufgefunden wurde3. Endlich vernehmen wir, dass Abt
Johannes I. der Kirche zu Richenburg (Kt. Schwyz) ein Glasfenster verehrte4.

Sein Tod erfolgte wahrscheinlich am 11. Februar 1500. Die sterbliche Hülle
wurde in der Klosterkirche vor dem Altare der Kreuzablösung beigesetzt5.

Sechstes Kapitel. Johannes II. Fyrabend (Feierabend),
XXXI. Abt (1500-1508).

Abt Johannes II. Fyrabend war gebürtig von Bremgarten und von angesehe-
nen und begüterten Eltern entsprossen6. Als Konventual von Muri war er
Leutpriester in Sursee (I-241) und hatte öfters für sein Kloster wichtige Ge-
schäfte zu besorgen7, wodurch er jene Kenntniss erlangte, die er als Abt sehr
gut verwenden konnte. Die Wahlakten sind verloren gegangen; daher kennen
wir weder den Tag seiner Erwählung, noch genau die stimmenden Mitbrüder.
Diese möchten aber, ausser dem Erkorenen, folgende gewesen sein: Leonhard
von Rot, Prior; Hugo Acklin, Pleban in Bünzen und Dekan des Ruralkapitels
Lenzburg-Mellingen; Ludwig Summerer, Pleban in Muri und Kammerer (Vice-

1Urk. vom 16. Oktober 1494. Die Formularien erhielt der Dekan, Albrecht von Bonstetten,
schon am 22. Juli 1492 (Tegerfeld, Formelbuch, Bl. 211).

2Mittheil. der antiquar. Gesellschaft in Zürich, Bd. III., 4.
3P. Aug. Stöcklin, Miscell., p. 272, 273.
4P. Ans. Weissenb. entdeckte es, als er mit dem Abte Fridolin Summerer 1673 in’s Bad

Pfäfers reiste (Eccles., 177).
5P. Ans. Weissenbach, Annales, p. 461, 462; Murus et Antem. IV., 69; Muri Nekrologium.

Der Tag seines Todes ist nicht sicher. Doch fällt er zwischen den 10. Februar, wo er noch
handelt, und den 30. April 1500, wo sein Nachfolger vom Bischof von Constanz schon
beßtätigt ist. Wahrscheinlich starb er plötzlich am 11. Februar.

6P. Ans. Weissenb., Annales, p. 462.
7P. Aug. Stöcklin, Miscell., p. 63, 265 ff. Am 10. Februar 1500 handelte er beim Ankaufe des

Glättlizehenten als Konventuale (P. Ans. Weissenb., Eccles., p. 175).
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präses) des Ruralkapitels; Georg Flecklin, gebürtig von Schwyz; Bernard Gir;
Lazarus Landolt und Jakob Heberling1. Der Wahltag selbst muss wohl einige
Wochen vor dem 30. April 1500 gewesen sein, weil Abt Johannes II. damals
dem Bischofe von Constanz als neugewählter und bereits bestätigter Prälat
von Muri die Annaten, 600 Gulden, bezahlte2. Von einem Nachlasse bei deren
Zahlung ist, weil Muri in der Ökonomie erstarkt war, keine Rede.

Abt Johannes II. arbeitete in den wenigen Jahren seiner Regierung mit Eifer
für Handhabung der klösterlichen Rechte, für Hebung des feierlichen Gottes-
dienstes und Ausschmückung der Kirchen. Er liess eine silberne Monstranz
im gothischen Stile anfertigen, besorgte eine silberne Platte für den Credenz-
tisch, liess die Wände des Chores in der Klosterkirche erneuern, baute dem
Pfarrer Sikust in Muri ein Pfarrhaus (1506), verehrte Glasgemälde in die
Pfarrkirche von Merenschwand3 und war bestrebt, dass die Muri-Collaturen
an ihrem Einkommen durch die Curtisanen keinen Schaden litten4. Die Ehre
Gottes war der Hauptgrund, warum er von Papst Julius II. die Pontifikalien (In-
ful, Ring und Kreuz), welche seine Vorgänger bisher nicht hatten, zu erlangen
trachtete. Der Eingang der hiefür am 12. Juli 1507 ausgestellten Bulle sagt
daher: „Deine (des Abtes) ungeheuchelte Liebe zu Gott und die Erhabenheit der
Religion verdienen, dass Wir sowohl dich, dem Wir in reiner Liebe zugethan
sind, als auch das Kloster Muri nach Verdienst beehren“. Dann verleiht der
Papst ihm und seinen Nachfolgern folgende Gnaden: 1. den (I-242) Mitbrüdern
die niederen Weihen (Minores) zu ertheilen; 2. Paramente, Glocken, Taberna-
kel, Reliquienschreine etc. für alle seine Gotteshäuser, die ihm mittelbar oder
unmittelbar unterworfen sind, und mit bischöflicher Erlaubniss, für andere
Kirchen zu segnen und zu weihen; 3. Friedhöfe und Kirchen durch das vom
Bischof geweihte Wasser zu reconciliiren5. – Das neue damals geschriebene
Pontifikale stellte den Abt Johannes II. in tiefster Andacht betend dar6. Dieser
Abt ist’s auch, welcher zum Grabe des seligen Nikolaus von der Flüe nach
Sachseln pilgerte und dessen Stock als kostbare Reliquie nach Muri brachte7.
Er liess ihn geschmackvoll in Silber fassen. Die Berner nahmen ihn aber bei
der Plünderung Muri’s 1531 mit in ihre Hauptstadt. Von da kam er später zu
den Kapuzinern nach Freiburg. Als Abt Bonaventura I. hievon Kenntniss er-
hielt, sandte er sofort eine Bittschrift (13. Aug. 1654) an das eben in Freiburg
versammelte Kapitel der „ehrwürdigen Väter Kapuciner“. Diese meldeten dem
Prälaten: den Stock durch den neugewählten Provinzial dem Kloster Muri
zusenden zu wollen. Allein dies unterblieb, und so wird derselbe heute noch

1P. Ans. Weissenbach, Annales, p. 462.
2Erzbisch. Archiv in Freiburg i. Br.
3P. Ans. Weissenb., Annales, p. 465, 469; P. Aug. Stöcklin, Miscell., p. 175, 219.
4Annales, p. 466-468.
5P. Ans. Weissenb., Annales, p. 468,469; Murus et Antem.II., S. 29-33.
6P. Aug. Stöcklin, Miscell., p. 219.
7Möglich, dass Abt Johannes II. im März 1508 in Sachsein pontificirte.
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in Freiburg i. U. vorgezeigt1.

Entsprechend dem frommen Sinne des Abtes Johannes II. bildete sich damals
eine erbauliche Sage von unserm Kloster: Ein Lamm soll 1507 unter den
Mönchen zu Muri in traulicher Gesellschaft, gleich jenem des heil. Franciscus,
geweilt haben. Auf das Zeichen der Glocke eilte es auf den Chor und blieb
dort ruhig, bis der letzte Ton der Betenden verklungen war. Ertönte die Glocke
in stiller Mitternacht, so kam das Lamm vor die Zelle eines jeden Mönches
und weckte ihn, damit er Gott lobe. Vermisste es einen Betenden im Chore,
so eilte es zu der Zelle des Betreffenden zurück und blöckte so lange, bis der
Schläfrige erwachte2.

Wenden wir uns jetzt zu den Beziehungen des Abtes Johannes II. zum Staate
und zu seinen Bestrebungen in der Ökonomie. – Von Käufen und Verkäufen
wissen unsere Hauschronisten unter diesem Prälaten wenig zu melden3. Mit
den (I-243) Schutzherren, den Eidgenossen, verkehrte er nur dann, wenn
wichtige Anlässe oder die Rechte des Gotteshauses es verlangten. Unlieb war
ihm der Streit mit den Bauern von Lieli wegen des „Falles“. Abt Johannes II.
glaubte, die Bauern von Lieli sollen auch wegen desselben vor den Gedingen
in Muri erscheinen; er wurde aber von den Eidgenossen mit seinem Begehren
abgewiesen4. Doch half ihm die Regierung von Luzern in der Abschaffung
des Unfuges, den die Zehentpflichtigen von Sursee und Umgebung bei dem
Zehentverleihungsmahle oder dem sogenannten „guten Tage“ ausübten. Der
hohe Rath verordnete nämlich: wer dem Abte keinen Zehenten gibt, der emp-
fängt von ihm auch kein Mahl; wer aber Teller und Schüssel beim Mahle
zerschlägt, den soll der Rath von Sursee strafen; der Zehent werde jährlich
ausgerufen, und der Meistbietende soll ihn erhalten, sei er ein Einheimischer
oder Fremder5. Neue Misshelligkeiten mit den Zehentpflichtigen in Neuen-
kirch, Rot, Ruswil u. s. w. schlichteten Jakob Bramberger, Schultheiss, und
Ludwig Feer, Stadtschreiber in Luzern. Muri soll nach deren Vorschrift die Ze-
henten gehörig auskünden lassen, die zehentpflichtigen Behausungen fleissig
aufzeichnen und den ab- und auftretenden Zehentpflichtigen für das Mahl 2
Schill. zahlen; dagegen sollen die dem Kloster zehentschuldigen Zelgen nicht
eingeschlagen oder zu Weiden gemacht werden6. Allein im Jahre 1507 musste
Abt Johannes II. schon wieder in ähnlicher Angelegenheit wegen der Neuenkir-
cher und Kottwiler vor der Luzerner Regierung erscheinen. Diese bestimmt: 1.
Muri gibt am Zehentleihtage 14 Pfund Haller, und ist dann aller Pflicht wegen

1Acta Capituli von Muri in Gries. J. Ming, der selige Bruder Nikolaus von Flüe II., 176, 511,
512.

2A. Kobler’s Übersersetzung aus dem Englischen: Studien über die Klöster des Mittelalters
von K. Dighy, S. 530, geschöpft aus Wadding, Annales Minorum XV.

3In Boswil kaufte er von einem Johannes Hilfiker (1504) zwei Wiesen nm 70 Gl. (P. Ans.
Weissenb., Annales, p. 176).

4Eidgen. Abschiede III., 2, 155, 155, 159, 162, 163.
5Staatsarchiv Luzern, Akten: Kloster Muri.
6Archiv Gries A. I. II., 3.
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des Mahles entledigt; 2. die Bürger sollen der Mahnung des Abtes gehorsam
sein; 3. Muri hat das Recht, dem Meistbietenden den Zehenten zu geben, und
die Andern sollen Steg und Weg hiefür nicht versagen; 4. die Abgaben sind
nach Pflicht und Rodel zu geben1. Das folgende Jahr stand Georg Flecklin,
Prior von Muri, neuerdings vor dem hohen Rathe in Luzern und beschwerte
sich, dass mehrere Surseer ihre Abgabe nicht entrichten wollen2. Diesmal
handelte die Regierung gegen die Fehlenden mit Strenge.

Diese Streitigkeiten wegen Nichtabgabe des Zehenten sind ein neuer Beweis,
wie mit der Genussucht auch der Geist der (I-244) Unzufriedenheit und
der Auflehnung in den unteren Schichten immer mehr zu Tage tritt. Jene
Volkssage, welche über den frommen und bescheidenen Abt Johannes II. nach
seinem Tode im Luzernergebiete sich ausbildete und von Diepold Schilling in
seiner Chronik aufgenommen wurde3, wird daher im Hinblick auf das Gesagte
ihre gebührende Werthschätzung finden4.

Wie den Zehentleuten in Sursee und der Umgebung konnte es Abt Johan-
nes II. auch dem im öffentlichen Concubinate lebenden Pfarrvikare in Muri,
Johannes Sikust 5, nicht recht machen. Das neugebaute Haus gefiel ihm
nicht. Er liess es umbauen und klagte bei den Eidgenossen, dass er wegen
Baukosten in Schaden gekommen sei, dass ihm der Abt das schuldige Holz
nicht liefere, und die Klosterbewohner seinen Pfarrrechten entzogen werden.
Die Schirmherren erkannten das Unbillige dieser Forderungen, und befahlen
ihm: die Leutpriesterei sammt den zwei Filialen (Aristau und Waleswil) soll
er treulich besorgen; einem Herrn Abte zu Muri gehörig dienen und, wenn
er Holz nothwendig habe, selben darum bitten; die Leute, welche im Got-
teshause wohnen, sollen dem Custos daselbst und nicht dem Leutpriester
gehören; für seine Baukosten am Wohnhause werde ihm der Erbfall (Spolium)
nachgelassen; übrigens könne er in der Stiftspfisterei backen6.

Diese Missachtung der göttlichen und menschlichen Gesetze mag auf die
zartfühlende Seele des Abtes Johannes II. einen schmerzlichen Eindruck ge-

1Archiv Muri in Gries A. I. II., 4.
2Daselbst, A. I. II. und B. III. VII.
3Diepold Schilling, Luzern, 1862.
4Darnach wäre Abt Johannes II. der prachtliebendste Herr gewesen, der bei Erwerbung

der Pontifikalien nur seine und nicht Gottes Ehre gesucht hätte und auch desshalb von
Gott bestraft worden sei; denn vier Wochen vor St. Martini (es waren wenigstens sieben),
wo er das erste (?) Mal feierlich mit der Inful habe Messe halten wollen, sei er hinwegge-
nommen worden. Ferner meldet die Sage: Abt Johannes habe lange (nur 8 Jahre) wohl
regiert; seine Klosterkirche sei aber „fast“ baulos (wird sehr bezweifelt) gewesen, während
das Gotteshaus jedoch reich und eine gefürstete (unrichtig) Abtei war. – Man muss wirk-
lich staunen, dass Diepold Schilling, der gleichzeitig lebte und nur 7 Stunden von Muri
entfernt war, in wenigen Sätzen so viele Unrichtigkeiten niederschreiben konnte!

5Staatsarchiv in Zürich.
6Urk. vom 17. März 1506 (Arch. Muri in Aarau); P. Augustin Stöcklin, Miscell., p. 672, 677;

P. Ans. Weissenb., Eccles., p. 406.
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macht, ihn mit trüben Ahnungen für die Zukunft erfüllt und seine Lebenstage
verkürzt haben. Der Tod ereilte ihn am 16. September 15081. Nach einem
vorhandenen Porträt war er ein kräftiger Mann mit einem Vollbarte. (I-245)
Sein Familienwappen zeigt auf goldenem Felde einen schwarzen Triangel,
dessen Spitze ein Kreuz ziert2.

Siebentes Kapitel. Muri’s Stellung zum niederen Adel.
Collaturen.

Der im Jahre 1450 zu Ungunsten der Habsburger beendigte Züricher Krieg
brachte den Gliedern des niederen Adels in der Umgebung von Muri grosse
Nachtheile. Von den neuen Landesherren wurden sie entweder der Lehen,
die sie von Habsburg-Österreich hatten, beraubt oder mussten auswandern,
wie die Gessler, oder waren genöthigt, in den Städten und Ländern ihrer
ehemaligen Gegner das Burgrecht zu kaufen. Besonders traf dieses Unglück
die treuesten Anhänger Habsburgs. Zu diesen gehörten zunächst die Herren
von Baldegg. Sie hatten ihre Burg am lieblichen Baldeggersee, 3-4 Stunden
von Muri entfernt. Sie wurden schon nach der Sempacher Schlacht (1386) von
den Eidgenossen sehr geschädigt, indem sie viele Rechte und Güter verloren.
Ritter Marquard von Baldegg, ein Mann von Kraft und Ansehen, vermochte
das sinkende Geschlecht nur kurze Zeit (1440-1481) zu heben3. Von den
Gliedern dieses Geschlechtes kaufte Muri die sog. „Baldegger-Gült“4. Von den
Gesslern, die wir öfters erwähnten, erwarb Muri nur wenige Rechte und Güter;
stand ihnen aber nahe, weil sie treue Anhänger der österreichischen Herzoge
waren5. Von gleicher Treue waren die Herren von Hallwil, welche am Ende
des fischreichen Hallwiler-Sees ihre Burg hatten. Thüring von Hallwil glaubte,
die Eidgenossen sollten ihm, weil er in Bern und Solothurn das Burgrecht
genommen, die entrissenen Lehen der Herzoge von Österreich zurückerstatten.
Sein Gesuch wurde 1432 abgewiesen, allein in Rücksicht auf die Fürbitte des
Abtes von Muri und seiner Freunde, und weil er weder „Rath noch Diener“
der Herzoge von Österreich sei, gewährte man ihm die Gnade, die Dörfer,
Gerichte und Twinge zu Boswil, Hägglingen und Anglikon, wie (I-246) auch die
Gilten (Kapitalien) u. s. w. ruhig zu geniessen6. Die österreichischen Lehen
der Hallwiler kamen jedoch entweder an Muri7 oder an Private8 und daher

1P. Ans. Weissenb. Annales, p. 469,470; Murus et Antem. IV., 70, 71.
2Porträtsammlung der Muri-Äbte in Gries.
3Theodor von Liebenau, Geschichte der Ritter von Baldegg, s. 63, 67, 75-87.
4Archiv Muri in Aarau und Gries.
5Rochholz, Aarg. Gessler.
6Eidgen. Ahschd. II., 93, 94; Staatsarchiv in Luzern; Arch. Muri in Aarau.
7Staatsarchiv Luzern: Kloster Muri.
8Argovia VIII., 172.
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schwand auch immer mehr ihr Vermögen. Schon Rudolf von Hallwil, der
Ältere, Bruder des Burkard von Hallwil und Oheim des berühmten Helden
vor Murten, Hans von Hallwil, war trotz seiner Thätigkeit gezwungen, einen
Hof zu Boswil um 300 Gulden im Jahre 1448 zu verkaufen1, während er acht
Jahre früher seinen Antheil der Zehenten daselbst an Heinrich von Seengen,
wohnhaft in Bremgarten, veräussert hatte2. Zwar erwarben sie wieder einige
dieser Besitzungen3. Allein durch die Verkaufsurkunde vom 10. und 22. April
1483 veräusserten Hans, Walther und Dietrich von Hallwil, wie auch Herr
Johannes von Seengen, alle diese Besitzungen um 2000 Gulden an das Kloster
Muri4. In diesem Kaufe war, wie bereits oben gemeldet wurde, die Pfarrkirche
von Boswil mit ihrem Kirchensatze einbegriffen. Bischof Otto IV. von Constanz
verleibte sie am 17. Mai 1485 als Regularpfründe unserm Gotteshause ein5.

Als neue Collatoren mussten unsere Mitbrüder den Chor der dortigen Kirche
umbauen, den Friedhof erweitern und eine Glocke „Osana“, die noch vor-
handen ist, giessen lassen. Weihbischof Daniel von Constanz nahm 1498 die
erforderlichen Weihen vor6.

Pfarrektor von Boswil war damals der verdiente und eifrige Konrad Suter, ge-
bürtig von Kollikon, der zugleich Dekan des Ruralkapitels Lenzburg-Mellingen
war. Dieser baute auf seine Kosten den Seitenaltar7, bewirkte, dass die Kirch-
maier das Einkommen der Pfarrkirche vermehrten8, und sorgte, dass seiner
Pfründe der gebührende Zehent (I-247) – der „bruonende“ (Wachs-)Zehent
kraft richterlichen Spruches bleibe9.

Nach dem diese Pfarrpfründe nach Muri gekommen, mussten die zwei Kirch-
maier daselbst jährlich dem Abte in Muri oder dessen Stellvertreter Rechnung
ablegen. Eine solche ist uns vom Jahre 1487 erhalten. Die Ausgaben lauten:
2 Schilling für Weinkauf beim Verdingen des Beinhauses, 8 Schill. dem Pfar-
rektor10, 3 Denare (Haller) für die Sakramente und Bannalien (bischöfliche
Abgaben), 3 Schilling und 4 Denare zu Sarmenstorf für das Mehl, 13 Schillinge
und 4 Denare für den Kreuzgang nach Zürich11.

1Archiv Muri in Aarau.
2Archiv Muri in Aarau, E, 3. F, 2; Annales, p. 453, 454.
3Archiv Muri in Aarau, Urk. vom Jahre 1482; Argovia VI., 247.
4Archiv Muri in Aarau H, 1. C, 1; Annales, p. 445, 446.
5Archiv Muri in Aarau L, 1. A, 4.
6P. Ans. Weissenb., Annales 460.
7P. Aug. Stöcklin, Miscell. 313.
8Gemeindearchiv Boswil. – Konrad erflehte einem zum Tode Verurtheilten das Leben. Der

Unglückliche hatte im Zorne folgende ärgerliche Worte ausgesprochen: „Komm’, Tüfel,
nimm hin min Lib und Seel!“ (Argovia IV., 401).

9Gemeindearchiv Boswil, Urk. vom 28. Mai 1497.
10Er heisst in der Rechnung einfach „Here“. Suter mag ungefähr 50 Jahre die Pfarrei Boswil

geleitet haben.
11Im Jahre 1503 sind diese Auslagen für diesen Kreuzgang specificirt: a. für die Trinkgelder

(„Letze“) 6 Schill. und 4 Haller; b. für die Sänger und den Sigrist 4 Schill.: c. für Kreuz-,
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Nach dem Tode des Pfarrektors Suter setzte Muri als Pleban einen Konven-
tualen nach Boswil und zwar den kräftigen Georg Flecklin von Schwyz, der
zugleich Prior im Kloster war1.

Ausser den Herren von Hallwil und Seengen hatten noch im kornreichen
Boswil die Herren von Heidegg und Lütishofen Besitzungen.

Hemmann von Heidegg (1398-1457), Sohn des Ritters Petermann, erhielt von
den Eidgenossen als Lehen den Thurm in Waltenschwil sammt den Fisch-
rechten im Thale zu Boswil, dann die Vogtei zu Werd und Winterschwil und
endlich Kerngeld zu Besenbüren mit Gilten, Leut und Gut. Muri kaufte diese
Rechte 14712, verkaufte sie wieder an die Herren von Heidegg und erlangte
sie zum zweiten Male um das Jahr 1617.

Die Herren von Lütishofen verkauften ihren Antheil am Kellenhof zu Boswil
im Jahre 1463 an Muri, wie bereits gesagt wurde3.

Mehrere Höfe der heutigen politischen Gemeinde Boswil waren damals zu der
nahe gelegenen Pfarrei Bünzen zehentpflichtig und pfarrgenössig.

Diese Pfarrei liess Muri entweder durch seine Konventualen (I-248) oder durch
den Weltklerus besorgen4. Daselbst übte der Konvent bei den verstorbenen
Plebanen das Erbrecht (jus spolii) aus. Die Eidgenossen schützen hierin das
Kloster beim Tode des 1476 verstorbenen Johann Füxlin5.

Im nahe gelegenen Wohlen besass unser Gotteshaus die Annakapelle mit
ihren Einkünften seit den ältesten Zeiten. Die dortige Pfarrkirche zum hl. Ste-
phan und hl. Leonhard ist eine Stiftung der Edlen von Wohlen. Die Zeit ihrer
Gründung ist uns nicht bekannt; sie bestand aber schon 1185, wo ein Hein-
rich Pleban gewesen6. Allein im 15. Jahrhundert gehörten von der Gemeinde
kaum 2/5 der Einwohner zu dieser Pfarrkirche; die übrigen mussten den
Pfarreien von Niederwil und Göslikon bis 1518 gehorchen und ihre Zehenten
dahin entrichten7. Im Jahre 1480 wollten die nach Göslikon pfarrgenössigen
Wohlener für jene Pfarrkirche den Messnerlohn nicht bezahlen. Der Streit
wurde vermittelt8.

Fahnen- und Sehellenträger 4 Schill.
1Pfarrlade in Boswil u. a. O. Wahrscheinlich wohnte er im Kloster, weil die Pfarrkirche nur

3/4 Std. von diesem entfernt ist.
2Archiv Muri in Aarau H, 3. N, 1 und H, 3. N, 2; Annales, p. 438. Zeugen sind: Herr Konrad

Suter, Kirchherr zu Boswil; Herr Heinrich zum Thor, Leutpriester zu Muri, Ludwig Marti,
Bürger zu Zofingen. Siegler ist: Herr Laurenz von Heidegg.

3Archiv Muri in Gries A. I. II., 4.
4Aus dieser Zeit finden wir dort als Pfarrer Johann Schertweg, Gregor Wolf von Waldsee,

Johann Füxlin, Konventual Hugo Aklin (Pfarrlade Bünzen u. a. O.).
5Eidgen. Absch, II., 630.
6Neugart, Episcop. Const. II., 149.
7Pfarrlade in Wohlen; Archiv Muri in Gries.
8Archiv zur Schweizergeschichte II., 141.
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Die Edlen von Wohlen waren anfangs des 15. Jahrhunderts ausgestorben und
hatten die Edlen von Greifensee als Erben. Diese nannten sich nach einem
Thurme zu Flums. Ulrich, der 1388 unter der österreichischen Fahne zu
Näfels fiel, kann als Gründer des Geschlechtes der Greifenseer angesehen
werden1. Petermann verpflanzte es durch Erbe und Kauf in den schönen
Aargau. Mit ihm kam Muri 1454 wegen des Hofes in Lippliswald das erste
Mal in amtliche Unterhandlungen. Seine Neffen Hans, Hans Ulrich und Hans
Rudolf hatten mit Muri 1462 einen Streit und mussten wegen misslicher
Vermögensverhältnisse mehrere Verkäufe abschliessen2. Endlich traten Hans
und Hans Rudolf am 2. September 1484 den Kirchensatz und die Kirche
des hl. Stephan und Leonhard in Wohlen mit allen Rechten für ewige Zeiten
als eine freie Gottesgabe wie auch den Rütihof, auf dem der Kirchensatz
haftete, für 250 Gulden an das Kloster Muri mit der Bestimmung ab, dass
Abt und Konvent 10 Gulden für sich selbst behalten und (I-249) dafür den
Jahrtag der Herren von Wohlen, Stifter der Kirche, wie auch den der Herren
von Greifensee in der Frohnfasten im Herbste mit gesungener Vigil und
gesungener Seelenmesse abhalten sollten3.

Jakob von Cham, Propst in Zürich, der die Pfarrei inne hatte und durch einen
Vikar versehen liess, gab sie nach abgeschlossenem Handel sogleich in die
Hände des Abtes von Muri4. Der Vikar des Propstes, Johannes Seckler, wurde
Leutpriester, und starb als solcher 1508.

Die alte Pfarrkirche in Wohlen, dem Kloster Muri am 17. Mai 1485 einver-
leibt5, stand in den ältesten Zeiten nahe beim Flüsschen Bünz6. Sie war jetzt
baufällig geworden. Abt Johannes I. liess daher an der Stelle, wo sie heute
steht, eine neue bauen.

Nicht ferne von Wohlen ist die Pfarrei Villmergen mit ihren drei Filialen. Nach
dem Tode des Pleban Werner Hürzel (1506) erschien in Muri ein Werner
Göldlin mit einem auf die Pfarrei Villmergen ausgestellten Wartbriefe des
Papstes vom Jahre 1506. Abt und Konvent verliehen ihm ohne Anstand die
Pfründe. Aber jetzt kam ein Zweiter mit ähnlichem Wartbriefe (ausgestellt
am 23. Jänner 1507)7 für diese Pfarrei, nämlich Rudolf Schillink. In diesem
Wartbriefe heisst es: Göldlin habe, bevor sein Brief in Kraft getreten war,
auf die Pfründe in Villmergen verzichtet. Johannes Manz, Propst in Zürich,
war Vollstrecker des Schillink-Briefes und ging zum Bischof von Constanz.
Dieser befahl nun dem Dekan des Kapitels Lenzburg-Mellingen, dass er Rudolf

1Leu, Lexikon, Bd. IX., 206, 207.
2So am 24. November 1463 Güter und Häuser in Wohlen (Archiv Muri in Aarau); die Herr-

schaft Wildegg (Leu, Lexikon, IX., 207).
3Archiv Muri in Aarau; Kurz und Weissenbach, Beitr. I., 447.
4Archiv Muri in Aarau; P. Ans. Weissenbach, Eccles., p. 538, 539.
5P. Ans. Weissenb., Eccles., p. 539.
6Im Jahre 1693 sollen hievon noch Uberreste vorhanden gewesen sein (Eccles. p. 540).
7Urk., Rom, 1507 decimo Kal. Februarii.

256



Collaturen

Schillink in die Villmerger Kirche einführe und ihn als Mitbruder des Kapitels
aufnehme. Muri wusste als Collator vom Rücktritte Göldlin’s nichts und war
über das Vorgehen des Bischofs betroffen; wollte aber in Rom keine Klage
einreichen, weil der Abt Johannes II. gerade die Bitte um Gewährung der
Pontifikalien dahin hatte abgehen lassen. Göldlin anerkannte seinen Fehler
und versprach am 29. Mai 1507 schriftlich: er wolle seine allfälligen Rechte
und Anforderungen auf die Kirche in Villmergen, ohne dem Gotteshause Muri
lästig zu fallen, allein zu behaupten suchen. Er wurde jedoch abgewiesen,
und so kam 1508 Schillink in den ruhigen Besitz der Pfarrkirche.

Die Kaplaneipfründe U. L. Frau in Villmergen, ebenfalls (I-250) eine Collatur
unseres Klosters, verlieben im Jahre 1460 Abt und Konvent dem Herrn
Heinrich Bullen. Dieser unterzeichnete eine Schrift, worin er unter Anderm
gelobt: „Ich soll auch in der Woche vier Messen haben, am Sonntag, Montag,
Mittwoch und Freitag. Und wenn ein Leutpriester Mess hat, so will ich dann
diesen Tag auch Mess haben. Ich soll mich befleissen, mit ihm (selbe) zu
haben; es wäre denn, dass er das Gotteswort thun wollte, dann soll ich
warten, bis das Gotteswort ein Ende hat“1.

Zu besserer Dotirung der Pfarrpfründe in Eggenwil hatte Muri jährlich 40
Stück angewiesen, womit sich Martin Böschin bei der Uebernahme der Pfar-
rei zufrieden stellte. Allein bald darnach (1445) verlangte er, dass Muri die
Pfründe aufbessere. Zufolge eines Spruches der Eidgenossen (1457) musste
das Kloster den 40 Stück noch 4 Mütt Kernen beigeben. Der Leutpriester,
Johannes Murer, hinterliess 1470 folgende Beschreibung vom Einkommen
dieser Pfründe: Muri (der Collator) gibt 27 Stück Kernen, 10 Malter Hafer, 4
Stück „Fassmuss“ (Hülsenfrüchte) und 3 Saum Wein, ferner den Zehenten von
Niederhart und, wenn der Leutpriester zu Eggenwil haushälterisch ist2, 100
Garben Stroh. Das sog. „Laurenzengut“ (Widdumsgut) warf 4 Mütt Kernenzins
ab3.

Von Eggenwil kommt man über Zuffikon nach Lunkhofen. Diese Pfarrei fasste
damals zugleich die zwei Pfarreien Berikon und Jonen in sich. Muri kam
in den vollen Besitz dieser Pfarrkirche im Jahre 1414. Dem abdankenden
Pfarrrektor, Johannes Sure, musste Abt Georg nach Bremgarten jährlich 40
Malter Hafer, 40 Mütt Kernen und 40 Hühner leibgedingungsweise entrichten4.
Jedoch konnte Muri hievon einige Artikel abziehen. Das Übereinkommen

1Die Urk. besiegelte Hug, Leutpriester zu Muri und Dekan des Kapitels Lenzburg-Mellingen
(Arch. Muri in Gries A. III. IX., 2).

2Kurz und Weissenbach, Beitr. I., 497. – Der Leutpriester von Eggenwil durfte somit ausser-
halb der Pfarrei wohnen.

3Kurz und Weissenbach, Beitr. I., 497.
4Joh. Sure lebte 1447 wahrscheinlich noch; denn am 6. Februar d. J. beschliessen die

Tagherren: die Regierungen sollen weiters berathen, ob man den Abt von Muri gegen
Hans von Sur schirmen oder diesen seinen Brief gebrauchen lassen wolle (Eidgen. Absch.
II., 213).
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enthielt auch einen Vorbehalt hinsichtlich des Hauptbriefes wegen obigen
Leibgedinges, worin aber nur die Herrschaft von Österreich und der Bischof
von Constanz Abänderungen machen konnten1.

Dem Johannes Sure folgte als erster Pleban und vom (I-251) Kapitel in Muri
gewählt, Burkard, gebürtig von Lunkhofen. Das Kloster übergab demselben
mit Erlaubniss des Bischofs von Constanz die Pfarrei2. Hänsli Bürgi stiftete
1461, um die ausgedehnte Pfarrei besser pastoriren zu können, daselbst
eine Kaplanei zur Ehre der hl. Katharina und gab hiefür fünf Mütt Kernen
jährlichen Zinses. Die Gaben mehrten sich rasch. Muri und Johannes Chris-
ten, Vogt des Kelleramtes, gestatteten den Pfarrgenossen, die Gründung der
Kaplanei abzuschliessen, wenn sie dem bereits vorhandenen Einkommen
10 Stück hinzufügen und die weitere Sorge für diese neue Pfründe, wofür
ihnen dann die freie Wahl des Kaplans überlassen werde, übernehmen. Diese
versprachen und leisteten das Verlangte, und so erfolgte schon am 30. Mai d.
J. die kirchliche Bestätigung in Constanz3. Doch später riss Bremgarten, als
Zwingherr der Pfarrei, die Wahl des Kaplans an sich, und so musste Muri als
Collator im Jahre 1706 für die Erneuerung des Stiftsbriefes sorgen4.

Dem Leutpriester Burkard scheint in Lunkhofen als solcher Werner Sager
gefolgt zu sein. Er war ehemals erster Kaplan dar neuen Spitalpfründe in
Bremgarten und versah die Pfarrei von 1429-1409 mit vielem Lobe. Als Nach-
folger hatte er Johannes Locher und Johannes Scherer5. Letzterer beklagte
sich über das zu geringe Einkommen der Pfründe. Ein Schiedsgericht, beste-
hend aus Stephan Maier, Dekan des Kapitels Bremgarten, und Felix, Bürger
in Muri, sprach 1471: Abt Hermann in Muri soll dem genannten Pleban nebst
dem gewöhnlichen Einkommen noch 4 Malter Hafer, 2 Saum Wein und 2
Ferkel verabreichen; ihm gehören auch die Fastnachthühner „ab dem Holze“
oder dafür ein Pfund Haller. Fehlt der Wein, so gibt Muri für jeden Saum 6
Viertel Kernen; Scherer besorge dann die Pfarrei persönlich, wage es nicht, die
Pfarreinkünfte zu veräussern und soll wissen, dass ihm und seinen Nachfol-
gern die Besorgung des Gottesdienstes der mit der Pfarrkirche von Lunkhofen
vereinten Kapelle des hl. Mauriz in Berikon obliege6. Nach 10 Jahren (1481)
verzichteten Abt und Konvent auf das ihnen zustehende Erbrecht vom Nach-
lasse dieses von ihnen belehnten Kirchherrn und Leutpriesters7. (I-252) Nach
Verlauf von wieder 10 Jahren beanspruchte dieser Leutpriester das Zehent-
recht aller Neubrüche in der ganzen Pfarrei; was ihm Bürgermeister und Rath

1Admissionsurkunde vom 25. Dez. 1414 (Archiv Muri in Aarau Q, 4. O, 1, 3).
2Kurz und Weissenbach, Beitr, I., 447-449.
3P. Ans. Weissenbach, Annales, 431; Eccles., p. 501, 502.
4Acta Capituli Muri-Gries.
5Erzbisch. Archiv in Freiburg i. Br,
6P. Ans. Weissenbach, Eccles., p. 498, 499; Annales, p. 438; vgl. auch Schulbericht von

Bremgarten von Plac. Weissenbach.
7Tegerfeld, Formelbuch, Bl. 286.
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in Zürich auch zusagten1. Endlich erhob dieser Herr noch Ansprüche auf eine
der Muricollaturen in Sursee; wurde aber, wie bereits gemeldet, abgewiesen2.

Schwieriger noch waren die Verhältnisse in Betreff der Collaturen in Sursee
und in den Filialen dieser grossen Pfarrei. Die Geistlichkeit daselbst war
im Anfange des 15. Jahrhunderts eifrig für die Pflege des religiösen Lebens
besorgt. Der Pleban Nikolaus Rot liess seit 1421 jeden Samstag das „Salve
Regina“ singen, wofür ihm Bischof Otto III. von Constanz besondere Abläs-
se ertheilte3. Die grösste Glocke läutete man schon seit 1359 am Freitage
zum Andenken an das bittere Leiden Jesu Christi4. – Die zwei Mannlehen,
welche Muri dort besass5, und wovon eines von der Kirche in Sursee her-
rührte und der Luzerner Regierung gehörte, bereiteten unserm Gotteshause
keine besondern Verlegenheiten6. Dagegen waren verschiedene Streitigkei-
ten wegen Zehenten auszutragen, so wegen des Mooszehenten zu Adelwil7,
wegen Zehentbezug in Oberkirch mit dem Kloster St. Urban und wegen „Ver-
quartung“ des Laienzehentens in Sursee8. Die Besitzer des Hofes Wartensee
mussten laut Spruch der Regierung von Luzern (1508) dem Abte von Muri
jährlich ein Fastnachthuhn entrichten, weil ihr Hof zum Kirchspiele Sursee
gehörte. Pfrundherr Rudolf Asper klagte wegen zu geringen Einkommens9.
Der Bischof von Constanz befahl in Folge dessen dem Kloster Muri vermöge
eines Schiedsspruches, dass es zum gewöhnlichen Einkommen noch 8 Malter
beigebe; doch soll der Spruch nur für diese Person Geltung haben10. Diesem
Asper, der zugleich Dekan des dortigen Landkapitels war, brannte innerhalb
fünf Jahre zweimal das Pfrundhaus U. L. Frau ab. Muri gab ihm als (I-253)
eine freiwillige Gabe zwei Malter11. – Doch schon im Jahre 1472 stand er,
in Verbindung mit Johann Schertweg, Kaplan des St. Niklausen Altars in
Sursee, wegen Zehenten im Streit mit unserm Gotteshause12. – Im Jahre 1460
wollte der Muri-Konvent den von der Kirchengemeinde in Sursee ernannten
Leutpriester, Johannes Wagmann, dem Bischofe nicht präsentiren, indem er
die Wahl des Leutpriesters daselbst ansprach. Schiedsleute, aus der Luzerner
Regierung genommen, erklärten aber: der Kirchgemeinde von Sursee gehöre
die freie Wahl und das Gotteshaus in Muri habe das Präsentationsrecht13.

1Urk. vom 2. Aug. 1491 (Eccles., p. 499).
2S. oben, S. 232.
3P. Ans. Weissenb., Eccles., p. 444.
4Daselbst, p. 444.
5Archiv Muri in Aarau.
6Archiv Muri in Gries A. I. II.
7Staatsarchiv Luzern: Kloster Muri.
8Daselbst: Kloster St. Urban und Kloster Muri.
9Urk. vom Samstag vor dem Palmsonntag 1457 (Archiv Muri in Gries A. I. II.). Darin er-

scheinen zwei Muri-Amtmänner in Sursee: Heinrich Schnyder und Ulrich Roter.
10Staatsarchiv Luzern und Aarau, Urk. vom 11. Aug. 1457.
11Copie im Archiv Muri in Gries.
12Tegerfeld, Formelbuch, Bl. 151.
13Staatsarchiv Luzern, Akten: Kloster Muri.

259



5. Muri 1410-1508

Nach diesen ausgesprochenen Sätzen handelten künftig die Surseer und der
Muri-Konvent1.

Zur Pfarrei Sursee gehörte auch Nottwil mit einer Kapelle Unserer Lieben Frau.
Diese erscheint schon 1275 (Capella in Otwile). Der Geistliche in Sursee, der
sie besorgte, bezog von ihr 3 Pfund und 8 Schilling und musste damals nach
Vorschrift den 10. Theil an die Kreuzzüge versteuern2. Cysat schreibt 1590
von dieser Kapelle: „Die Erbauungszeit dieser Kapelle ist ungewiss; allein sie
ist sehr alt und eine gnadenreiche Gottesstatt der vielen Wunder wegen, die
durch die Fürbitte der Mutter Gottes an diesem Orte geschehen“. – Im Jahre
1322 kam sie nebst der Collatur und Vogtei an das Stift Schönenwerd. Der
Kaplan der dortigen Johannespfründe musste die Pflicht auf sich nehmen,
den Gottesdienst in Nottwil, wie er bis dahin war, zu besorgen.

Ein Bürger von Nottwil machte 1441 eine grössere Vergabung, und seine
Nachbaren hegten nun mit ihm den sehnlichsten Wunsch, das Kirchlein
von dem Stifte Schönenwerd frei zu machen, zumal sich dasselbe in Bau
und Licht jetzt selbst erhalten konnte. Seine Herren veräusserten es 1461
an die U. L. Frauenpfründe in Ruswil, mit der Bedingung, dass der Kaplan
wöchentlich eine hl. Messe in Nottwil halte. Die Gaben mehrten sich wegen der
zunehmenden Wallfahrt, und so erstanden endlich am 16. November 1494 die
Nottwiler um 130 Gulden die Kapelle. Den Kauf genehmigte der Rath in Luzern
mit dem Zusatze: „dass, wenn je in Nottwil ein Beneficium errichtet wird, das
Wahlrecht der Regierung zustehe“3. Die baufällige Kapelle wurde 1497 mit
Hilfe (I-254) der Regierung neu erstellt, und die Abhaltung des Gottesdienstes,
die Rechte auf den Opferstock, wie auch das Verhältniss der Kapelle zur
Mutterkirche in Sursee erhielten durch besondere Artikel eine Regelung.
Allein diese Artikel fanden bald Widerspruch in Sursee und Muri. Die Luzerner
Regierung schlug den Streit aber durch einen Machtspruch nieder, indem sie
verordnete: weder der Abt in Muri, noch der Leutpriester in Sursee4, noch die
drei Kapläne daselbst sollen dem Opferstocke und der Nutzung der Kapelle
einen Eintrag thun; zur Wahl eines Priesters für diese Pfründe kommen die
Bewohner von Nottwil, Ei und anderen Orten, welche Wohlthaten spendeten,
zusammen und präsentiren den Gewählten dem Rathe in Luzern; ist aber
der Gewählte der Obrigkeit nicht genehm, so haben die Nottwiler von dieser
einen andern anzunehmen5. Auch betreffs der Kapellrechnungen machte
die Regierung (1502) Bestimmungen. Ihr Vermögen war bis 1600 auf 2384
Gulden angewachsen. Den Gottesdienst, wie auch die Kirchweih, das Fest U.
L. Frau und das Lesen der gestifteten Jahrzeitmessen hatten die „Vierherren“

1Geschichtsfreund III., 95, 96 u. a. O.
2Geschichtsfreund XX., 2, 4.
3Geschichtsfreund XX., 8 ff.
4Herr Johannes Fyrabend, Leutpriester in Sursee und Konventherr Georg Flecklin handel-

ten im Namen des Abtes und Konventes in Muri (P. Aug. Stöcklin, Miscell. p. 277).
5Geschichtsfrd. XX., 8-10; Annales, p. 458, 459.
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(die 3 Kapläne mit dem Leutpriester) in Sursee zu besorgen, was aber später,
wie erzählt werden wird, viele Streitigkeiten verursachte1.

Mit der Kirche in Sursee war auch die Zehentherrlichkeit von Neuenkirch,
jedoch ohne dortigen Kirchensatz, verbunden. Zufolge einer Bitte der Luzerner
Regierung versprach Abt Georg von Muri (3. Juni 1420) sechs schuldige
Malter bis auf seinen Wiederruf den Neuenkirchern zu belassen2, was aber
bis 1496 blieb. In diesem Jahre trennten sich die Neuenkircher von ihrer
Mutterkirche in Sursee für immer; sie gelobten jedoch, die Zehentrechte
des Muri-Klosters ungeschmälert zu belassen. Dann bestimmte die Luzerner
Regierung: „Weil die Seelsorgslast den Vierherren jetzt erleichtert worden sei,
sollen dem Pfarrer von Neuenkirch aus dem Murizehent daselbst künftig 12
Malter zugewiesen sein, und das dortige Cistercienser Frauenkloster erhalte
das Collaturrecht der neuen Pfarrei. Dieses ging aber im 16. Jahrhundert
auf das Kloster Rathhausen über, weil die Frauen von Neuenkirch sich mit
diesem Gotteshause vereinigten3. (I-255)

Kaum hatten die Neuenkircher die Lostrennung von Sursee erlangt, so be-
gannen sie den Bau ihrer Pfarrkirche. Hiezu begehrten sie aber vom Kloster
einen angemessenen Beitrag. Der Konvent beschwerte sich durch Johannes
Fyrabend und Georg Flecklin beim Rathe in Luzern über diese Forderung der
Neuenkircher, zumal Muri das Collaturrecht nicht hatte. Der Rath sprach sich
dahin aus: Der Abt von Muri zahle dem Leutpriester von Neuenkirch jährlich
an die Pfründe 12 Malter. ohne weitere Verbindlichkeit an die Kirchgenossen,
und Muri bleibe im Übrigen bei seiner Gerechtigkeit geschirmt; die Frauen von
Neuenkirch aber sollen den Chor in Ehren halten, während die Pfarrgenossen
den äussern Theil der Kirche besorgen4.

Endlich kommen wir zur St. Goarskirche in Muri. Diese entrichtete im 15.
Jahrhundert dem Kloster 10 Schill. und 2 Viertel Kernen5. Sie erhielt damals
mehrere Stiftungen, die ein Pfleger verwaltete, die jedoch nicht ausreichten,
um die Kirchenzierde und das Öl für das ewige Licht zu beschaffen. Daher
musste Abt Ulrich vermöge eines schiedsrichterlichen Spruches dieser Kirche
jährlich zwei Malter Kernen für den Unterhalt des Lichtes zukommen lassen,
ohne dann eine weitere Verbindlichkeit für deren Ausschmückung zu haben6.
Drei Jahre früher hatte ein anderes Schiedsgericht einen Streit zwischen
dem Kloster und Hug Rüsperger, Dekan und Leutpriester zu Muri, wegen

1Staatsarchiv in Luzern, Akten: Kloster Muri.
2Eidgen. Abschd. I., 230.
3P. Ans. Weissenbach, Annales, p. 458.
4Rathsbuch in Luzern; Annales, p. 458, 459.
5Archiv Muri in Gries A. III. I.
6Urk. vom St. Clemeustag 1453 (P. A. Stöcklin, Miscellanea p. 609-612; Eccl. p. 405).

Schiedsleute waren: Bruder Wernher, Abt, und Bruder Ulrich Morgen, Grosskellner in
Kappel; Heinrich zum Thor, Leutpriester in Villmergen; Heini Lüthard von Merischwand u.
s. w.
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Pfründeinkommens (Weinzehent) und Erbrechtes des Klosters geschlichtet1.
Die oben erwähnten 2 Malter Kernen für das ewige Licht löste Abt Hermann
im Jahre 1470 mit 40 Gulden ab2. Die sogen. „Widme“ der Pfarrkirche und der
Kapellen in Aristau und Waleswil bezog das Kloster; allein der kleine Zehent
und der Zehent der Acker zwischen dem Kloster und dem Leutpriesterhause,
ebenfalls „Widme“ genannt, gehörten zum Einkommen des Pfarrvikars3. Die
besondere Wohnung des Muri-Leutpriesters ist schon 1292 angedeutet; sie
hiess 1415 „Hofstatt“. Der Neubau des Abtes Johannes II. (I-256) wollte aber
dem damaligen Pfarrer, wie gesagt wurde, nicht entsprechen.

Von den vier unserm Gotteshause inkorporirten Kapellen Hermetschwil, St.
Martin (in Boswil), St. Anna (in Wohlen) und Attiswil (Pfarrei Sins), wurde die
in Hermetschwil wieder zur Pfarrkirche erhoben, wie sie es in den ältesten
Zeiten gewesen. Im Jahre 1412 ist sogar von einem zweiten Altare, der St. Ni-
klausenpfründe, daselbst die Rede. Den Leutpriester wählten Abt und Konvent
in Muri, den Kaplan hingegen die Meisterin und die Frauen in Hermetschwil.
Den so gewählten Kaplan, Rudolf Koch, präsentirte Abt Georg (1412) dem
Bischof von Constanz. Dieser fügte der Bestätigung die Bedingung bei, dass
der Pfarrei kein Eintrag geschehe4. Der Züricher Krieg muss jedoch beiden
Pfründen grossen Schaden zugefügt haben, indem trotz der vielen Gaben5,
die flossen, und trotz des Eingehens der Kaplaneipfründe das Einkommen
für den Leutpriester nach 50 Jahren zu gering war. Abt Ulrich forderte daher
die Frauen 1457 auf, die Aufbesserung der Pfarrpfründe zu übernehmen.
Diese weigerten sich dessen und erzürnten den Prälaten so, dass er nicht
mehr ihr Oberer sein wollte. Am 15. September d. J. sprach dann in dieser
Sache ein Schiedsgericht in Zürich: 1. Der Abt von Muri bleibe Oberer der
Klosterfrauen wie bisher und gebe ihnen und ihren Unterthanen, welche in
die Leutkirche nach Hermetschwil gehören, einen Priester; 2. zu den früheren
20 Stück vom Kloster Muri gibt Hermetschwil noch 6 Mütt nebst dem Opfer
und der üblichen Verabreichung von Speis und Trank; 3. kommen beide
Klöster in grosse Armuth, so möge der Bischof hierüber entscheiden6. Dieser
Rechtsspruch wurde das folgende Jahr, am 26. Oktober, dahin erweitert, dass
der Leutpriester für Hermetschwil zunächst aus der Mitte des Konventes von
Muri genommen werde, und erst, wenn kein Tauglicher sich dort finde, möge
ein geeigneter Weltpriester die Pfarrei versehen, aber nur so lange, bis wieder

1Urk. vom St. Matthiastag 1450 (Tegerfeld, Formelbuch, Bl. 260).
2Urk. vom 17. Dezember (P. Aug. Stöcklin, Miscell., p. 613-614).
3Urbar vom Jahr 1415, Auszüge im Archiv Muri in Gries A. III. I.
4P. Gregor Meng, Landkapitel Mellingen, S. 66, 67.
5Jahrzeitbuch und Nekrologium von Hermetschwil (Abschrift im Archiv Muri in Gries).
6Archiv des Klosters Hermetschwil. Schiedsleute waren: Nikolaus Gundelfinger, Vikar des

Hofes zu Constanz; Matthäus Nithart, Propst in Zürich, und Rudolf von Cham, Bürgermeis-
ter der Stadt Zürich. Siegler: die drei Schiedsleute; Abt Ulrich; der Konvent in Muri; die
Meisterin Agnes von Hermetschwil (hat kein eigenes Siegel); der Konvent in Hermetschwil.
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genügend Priester in Muri sind1. (I-257)

Ob nun sofort Muri-Konventualen als Leutpriester in Hermetschwil thätig
waren, ist uns nicht bekannt; es sei denn, dass die Herren Heinrich und
Johann in diese Zeit fallen2.

Wie von den drei andern, oben genannten Kapellen hören wir auch nur
Weniges aus diesem Jahrhunderte von der Kapelle in Ätiswil. Die Zehenten
des Hofes in Farni wollten nämlich Paulin Frankenhofer, Leutpriester in
Sins, und Heinrich Füchslin, Kirchherr in Oberrüti, dem Abte Ulrich in Muri
wegnehmen: ein Schiedsgericht sprach sie jedoch alle dem Kirchlein, also
Muri, zu3.

Achtes Kapitel. Inneres Leben und Wirksamkeit der
Konventualen in den Jahren 1410-1508.

Die Zeitverhältnisse waren für die Erhaltung der Zucht in den Klöstern Muri
und Hermetschwil im 15. Jahrhundert sehr ungünstig: einerseits herrschte
das Schisma in der katholischen Kirche, indem drei Päpste regierten, und
die Kriege zwischen Österreich und der Eidgenossenschaft anderseits warfen
auch den Samen der Zwietracht in die stillen Zellen der Klöster. Dazu kamen
noch die lockeren Sitten des sinkenden Adels in den grössern Städten und
in den Bädern. Letztere wurden auch von den Mönchen besucht; ja, selbst
Klosterfrauen scheuten sich nicht, die nur 6 Stunden von Muri und Her-
metschwil entfernten Bäder zu Baden an der Limmat zu besuchen4, was oft
zum grössten Nachtheile ihres religiösen und sittlichen Lebens war.

Von solchen grellen Ausschreitungen, wie die Geschichte in diesen Zeilen sie
mittheilt, haben wir bereits einige Andeutungen von Muri und Hermetschwil
in früheren Kapiteln gemacht. Jedoch hatten wir die Freude, auch edle Züge
aus beiden Klöstern, von ihrer Gastfreundschaft, ihrem Eifer im Dienste
Gottes, ihrer Nächstenliebe urkundlich zu hören5. (I-258) Nachstehende Zeilen
sollen aber die Licht- und Schattenseiten ihrer Mitglieder in ihrem Leben und

1Archiv des Klosters Hermetschwil. Diesen Affix besiegelte im Namen der übrigen Schieds-
leute Matthäus Nithart, Propst in Zürich.

2P. Gr. Meng, Landkapitel Mellingen, S. 68. Zufolge schwacher Andeutungen im Klosterar-
chiv Hermetschwil versahen Murikapitularen die Pfarrei bis ca. 1550.

3Archiv Muri in Aarau M. 3. A. 1.
4Theod. v. Liebenau, Gesch. des Klosters Königsfelden, S. 110, 111. - Im Jahre 1415 ver-

kaufte Anastasia von Hohenklingen, Abtissin von Zürich, den Maierhof zu Stadelhof, um
aus dem erlösten Gelde eine Badefahrt bestreiten zu können. (D. Hess, Badefahrt, S.
135).

5Vgl. Urkunden vom 17. Juni 1415, 10. Aug. 1428, 12. Februar 1430, 18. Okt. 1431, 1.-10.
Mai 1439, 25. Mai 1442 etc. (Archive Muri in Aarau und Gries u. a. O.).
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Wirken uns näher vor Augen stellen. Zunächst führen wir für deren Wandel
Zeugschaften Niedergestellter aus dem Priester- und Laienstande an, deren
Aussage um so mehr Glauben verdient, weil sie das Gute wie das Schlechte
gleichmässig von ihnen angeben.

Wegen der Inkorporation der Pfarrkirche in Villmergen verhörte Abt Albert von
Rüti im Jahre 1425 folgende Zeugen1:

Mangold Menger, Pfarrektor in Eich2. Dieser spricht: „Muri sei früher so dotirt
gewesen, dass 12 Konventualen sich erhalten konnten. nebst der Hospitalität
an Arme und Fremde; allein in den Kriegen zwischen Österreich und den
Schweizern wurde es hart mitgenommen. Es hatte ehemals die Kirchen (d.
h. oft nur Theile von deren Einkommen) zu Buochs, Stans, Gersau, Risch,
Küsnach, Thalwil, Rohrdorf, Stallikon, Gerlikon, Uirikon und andere Besitzun-
gen gehabt, welche wegen der Bauten, des Unterhaltes und anderer Lasten
vom Kloster hinwegkamen“. Sodann berührt dieser Zeuge noch die auf Befehl
König Sigmund’s von den Schweizern gemachten Eroberungen und schätzt
die Einkünfte der Kirche und Kapelle in Villmergen 30 Mark Silber. Ferner
sagt Hug Ruesperg von Hettlingen, Pleban in Muri, eidlich aus: Muri habe im
Kriege zwischen Österreich und den Schweizern viele Besitzungen verloren;
darum soll auch der König (Sigismund) die Kirche in Villmergen an Muri
vergabt haben. Ein anderer, Johann Merklin3, der bei 10 Jahren Amtmann in
Muri gewesen war, erklärt: die Gastfreundschaft sei in diesem Kloster so gross,
das einstens in einem Jahre 500 Scheffel Weizen hiefür zum Bäcker gebracht
worden seien; dann spricht er von den Kriegen, von einem Zwiste, der unter
den Konventualen war (wovon wir bald melden werden) und von dem Verluste
vieler Güter, namentlich in jenen Jahren, in welchen die Bauern keine Zinsen
und Zehenten zahlten4; schliesslich erwähnt er das Concil in Constanz, die
Vorgänge unter König Sigismund, der die Pfarrkirche in Villmergen schenkte,
und berechnet die Einkünfte des Klosters jährlich zu 130 Mark Silber. Endlich
trat Heinrich von Staffeln,_ Bürger von Bremgarten, auf. Dieser stimmt im
Wesentlichen mit den Aussagen Merklin’s überein und spricht noch von den
Verwüstungen des Landes in den (I-259) Kriegszeiten und von der Kastvogtei,
welche die Eidgenossen den Herzogen von Österreich entzogen hatten.

Ausser dieser Gastfreundschaft pflegten die Konventualen mit Fleiss die Bru-
derschaften. Nach vorhandenen Andeutungen wurden die Bruderschaften der
hl. Barbara und des hl. Antonius in der Pfarrkirche zu Muri im 15. Jahr-
hundert eingeführt5. Die schon im Anfange des 14. Jahrhunderts eingeführte
Bruderschaft des hl. Benedikt pflegten unsere Mitbrüder durch Wort und
That. So vergabte Herr Heinrich Hilfiker einen Mütt Kernen von einem Gute

1Archiv Muri in Aarau.
2Geschichtsfreund XVIII., 99, 100.
3Dieser möchte Bürger zu Bremgarten gewesen sein (Vgl. Argovia VIII, 162).
4Vgl. oben, S. 168, 169.
5P. Ans. Weissenbach, Eccles., p. 412.
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zu Bibilos (1410)1 an diesen Altar, und Herr Ulrich Junker schenkte (1436)
sechs Viertel Kernen für ein ewiges Licht am Altare des hl. Benedikt und
für ein gesungenes Amt2. Herr Jakob gab an diesen Altar (145G) einen Gul-
den jährlichen Zinses und setzte hiefür den „Schürgaden“ der Apotheke „zur
rothen Henne“ in der Stadt Zürich als Unterpfand3. Auf dem Altare des hl.
Benedikt wurde dann täglich für den Verstorbenen eine hl. Messe gelesen4.
Doch die traurigen Zeiten der Reformation hatten der genannten Bruderschaft
die Lebenskraft genommen.

Neben diesem Altare des hl. Benedikt waren in der Klosterkirche noch fünf
Altäre: der Altar des Titular-„Wirthes“, des hl. Bischofs Martin; der des hl.
Michael; der des hl Johann Baptist; der hl. Kreuzaltar und der des hl. Petrus5.

Weil die Väter des Concils in Constanz erkannten, dass der Benediktiner-
Orden vielfach erschlafft sei, so verordneten sie 1416, dass die ehemaligen
von den Päpsten Innocenz III., Honorius III. u. s. w. anbefohlenen General-
kapitel der Benediktiner wieder abgehalten werden sollten. Unter dem 18.
Feb. d. J. liessen die Väter von Constanz an alle Äbte deutscher Zunge den
Befehl ergehen, dass sie das folgende Jahr in Petershausen bei Constanz sich
versammeln, und bezeichneten zu dem Ende die Präsidenten, den Prediger
und die Visitatoren, worunter auch Nichtdeutsche sich befanden. Im besag-
ten Kloster tagten wirklich vom Ende Februar bis 19. März 1417 siebenzig
Äbte und 53 Stellvertreter. Nur sehr wenige Klöster hatten (I-260) den Ruf
missachtet6. Die in Petershausen vertretenen Klöster sind nach den Bist-
hümern und Provinzen aufgezählt. Das Bisthum Constanz hatte damals 26
Benediktiner Klöster7. Vorsitzende bei der Generalversammlung waren vier
Benediktiner-Äbte, einer aus Frankreich, der zweite aus England, der drit-
te Sigfrid von Ellwangen und endlich Johannes vom St. Georgenkloster im
Bisthum Constanz. Unser Abt Georg Russinger befand sich unter den 70
Äbten. Die Bestimmungen, welche für die Reform auf diesem Generalkapitel
gemacht wurden, sind folgende: a. für die nächste Generalversammlung der
Abte in Mainz wird der Sonntag „Cantate“ 1418 festgesetzt; b. wer unentschul-
digt dabei nicht erscheint, zahlt ein Strafgeld von 40 Gulden; c. jeder Abt
hat jährlich den bezeichneten Schatzmeistern 3 Gulden in die gemeinsame
Kasse zu entrichten; d. in allen Klöstern werde fleissig der Chor gehalten,
und zwar die Mette um Mitternacht, wozu, wie auch zur Vesper, während
1/4 Stunde mit den Glocken das Zeichen gegeben wird; e. die in der Bulle
des Papstes Benedikt XII. angeordneten Artikel hinsichtlich des Empfanges

1Archiv Muri in Aarau I, 4. G, 1.
2Eccles., 311. 319. Der Stifter setzte eine Strafe fest, wenn das Licht nicht angezündet oder

das Amt nicht gehalten werde. Im Jahre 1631 war die Stiftung schon erloschen.
3Eccles., p. 312.
4Altes Jabrzeitbuch in Muri.
5P. Ans. Weissenbach, Eccles., p. 314.
6Handschr. im Kloster Einsiedeln; Annales Hirsaug. Joh. Trithemii II., 347, 348.
7Joh. Trithem. nennt Muri unrichtig ein Kloster des heil. Gregor (daselbst).
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der Weihen, wegen der Beicht und monatlichen Kommunion, der Kleidung,
der Beseitigung der Linnenhemden1, des Fleischverbotes im Refectorium, der
Klausur u. s. w. werden bestätigt; f. Erlassung besonderer Verordnungen: 1.
für die Studien in den Klöstern und für die auf Akademien; 2. für Verkäufe
und Inventarien und für Rechnungsstellung vor den Konventualen und den
Visitatoren; 3. für die Zahl der Mitglieder im Verhältniss zum Klostervermö-
gen; 4. Verbot, unter dem Vorwande besonderer Privilegien zum grössten
Verderben der Klöster nur Edelgeborne aufzunehmen. Diese Statuten wurden
am 18. März 1417 öffentlich in Constanz vorgelesen, und die Äbte, nach-
dem sie selben ihre Unterschrift gegeben hatten, eidlich aufgefordert, die
Reform in ihren Klöstern durchzuführen. Die Väter des Concils bestätigten
diese Bestimmungen am 1. November dieses Jahres und Papst Martin V. am
21. April 1418. Auch König Sigmund belobte durch ein Schreiben vom 17.
Jänner 1418 diese Bestrebungen der deutschen Benediktiner2. Aus diesen
Grundlagen (I-261) entstand später die sogenannte Bursfelder Congregati-
on der deutschen Benediktiner. Den Namen liehen ihr Johannes von Minden,
auch von Northeim genannt, ehemals Konventual des Klosters Rheinhausen,
dann Abt von Clus und endlich des tiefgesunkenen Klösterleins Bursfelden in
Hannover, und sein noch tüchtigerer Nachfolger daselbst, Johannes Hagen
(seit 1439). Ersterer wurde 1417 zum Generalkapitel nach Constanz geschickt,
kehrte voll Begeisterung für die Reformdekrete in sein Kloster zurück, und
fand einen Gleichgesinnten an Johann Rode, Abt des Klosters St. Matthias
in Trier. Dieser hatte 1434 bereits mehrere Benediktinerklöster reformirt,
und wurde daher in diesem Jahre vom Basler Concil als Generalvisitator für
ganz Deutschland bezeichnet3. Aber schon vor der Aufstellung des Johannes
Rode als Generalvisitator wurden die Generalkapitel fleissig abgehalten. Im
Jahre 1432 beschlossen die Äbte: a. Genehmhaltung aller Satzungen, welche
aus den Kapiteln zu Mainz (1418), Fulda (1420), Trier (1421), Seligenstadt
(1422), Würzburg (1424), Erfurt (1426) und Bamberg (1429) hervorgegangen
waren; b. bestimmten Nürnberg als nächsten Versammlungsort (1435), und
c. stellten Visitatoren auf. Bei der Beiziehung der Visitatoren in den Bisthü-
mern Constanz und Chur wird ausgesprochen: die Äbte (dieser Bisthümer)
sollen entweder gemeinsam oder in Abtheilungen ihre Klöster visitiren, mit
Ausnahme der Klöster Muri und Engelberg; Engelberg wird vom Abte in Muri

1Die Muri-Konventualen hatten bis 1841 grösstentheils nur Hemden von Wolle. P. Bernard
Lüönd trug noch bei seinem Tode (15. Nov. 1871) das wollene Hemd aus dem Kloster
Muri auf seinem Leibe.

2Archiv Muri in Gries (Tractatus de Congregationibus, Msc. p. 56., 61). Im Jahre 1422 wur-
de ein wichtiges Generalkapitel O. S. B. zu St. Maximin bei Trier abgehalten, wobei 57
Äbte aus den Diöcesen Cöln, Trier, Utrecht, Lüttich, Verdun, Tull und Münster erschie-
nen, treffliche Satzungen machten und vorzüglich die Visitationen und die Enthaltung
vom Fleischessen einschärften (Studien O. S. B. Jahrg. VIII., Hft. I., S. 87. ff.).

3Tractatus de Congregationibus; Miscell. p. 56 ff.; Hergenröther, Kirchengeschichte, Ausg.
1877, S. 154; Julius Evelt, die Anfänge der Bursfelder Benediktiner-Congr., S. 15, ff.;
Studien der Benediktiner, Jahrg. VI., S. 282 ff.
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visitirt, Muri hingegen visitirt der Abt von St. Blasien1. Endlich erhalten die
Visitatoren den Auftrag, ihr Augenmerk auf die Gelübde, den Gehorsam, die
Keuschheit, Armuth und Enthaltsamkeit vom Fleischessen zu richten; die
Aufnahme eines Bettelmönches in ein Benediktinerkloster verbieten die Äbte
unter Androhung der Excommunikation, die bereits aufgenommenen sollen
aber entlassen werden; jedoch gestatten sie, eine Pfarrei mit Konventualen zu
besorgen, falls selbe dem Kloster einverleibt ist.

Der eingeschlichenen Kälte in der Congregation am Ende dieses Jahrhunderts
trat der feurige Johannes Trithemius entgegen. (I-262) Allein im Jahre 1502
konnte er auf einem zu Nürnberg abgehaltenen Generalkapitel der Äbte die
unzufriedenen Geister kaum zusammenhalten. Viele Klöster erklärten die
Satzungen für allzustrenge. Im Jahre 1506 zählte Abt Johannes noch 75
auf, welche dieselben treu beobachteten, darunter war keines der Schweizer
Klöster2. Auf der 33sten Versammlung im Jahre 1509 wurden mehrere Äbte
wegen Nichtbesuchung derselben bestraft, eine noch grössere Zahl der Äbte
erhielt 1512 aus gleichem Grunde eine verschärfte Strafe. Muri ist nicht unter
den Bestraften. Allein die Benediktinerklöster der Eidgenossenschaft achteten
schon in den letzten Jahrzehnten des fünfzehnten Jahrhunderts wenig auf
die Congregation. Daher wollte diese auf einer Versammlung zu Constanz
alle eidgenössischen Klöster reformiren und auf ihre Kosten eine Abordnung
nach Rom senden. Wir haben bereits gemeldet3, dass unser Abt Johannes I.,
als ein gewandter Diplomat und eifriger Eidgenosse, mehr auf den Rath der
weltlichen Behörden horchte, als auf die Vorschriften, welche die Congregation
1481 zu Constanz gegeben hatte, und so den Riss zwischen den deutschen
und schweizerischen Klöstern beinahe vollständig machte4. Die Congregation
konnte auf diese nur in so ferne ihren Einfluss ausüben, als die eidgenössische
Tagsatzung dies gestattete, was aber gewöhnlich nur Materielles betraf, wenn
nämlich ausgeschriebene Steuern für arme Klöster zu bezahlen waren: Daher
wurde Muri 1490 angehalten, an die Summe von 1000 Gulden drei Gulden zu
zahlen, und ein anderes Mal hatte es an die 251 Gulden, welche die 25 Klöster
des Bisthums Constanz abzahlen mussten, 8 Gulden zu steuern5. Auch in
Deutschland wurden die Generalkapitel um das Jahr 1500 nachlässig besucht
und das Auftreten Luther’s bereitete der Congregation bald den Untergang.
Die vorletzte Versammlung fand im Jahre 1521 zu Werd statt, und beauftragte
den Abt in Erfurt einen gemeinsamen Studienort für die jungen Religiosen

1P. Aug. Stöcklin (Miscell. p. 5) hat hier eine Unrichtigkeit.
2Leukfeld Johann Georg, Antiquitates Bursfeldenses, pag. 49, ff.
3S. oben, S. 230 ff.
4Diesen grossen Einfluss der weltlichen. Machthaber in geistlichen Dingen sehen wir da-

mals auch in Deutschland. Die Klöster gewöhnten sich an solche Befehle der Landesher-
ren, welche nur die Klosterordnung betrafen, und desshalb fehlte es den Äbten in der
Reformationszeit im Kampfe gegen die von der Regierung vorgetragenen Irrlehren meis-
tens an principieller Schärfe (Studien, VIII. Jahrg., S. 469).

5Tractatus de Congregationibus, Handschr. in Gries, p, 77, 81 ff.
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aufzusuchen, – er konnte aber keinen finden; andere Äbte erhielten von ihr
den Auftrag, beim hl. Stuhle in Rom (I-263) um Dispens wegen des Genusses
der Fleischspeisen nachzusuchen. Nach zwei Jahren (1523) erfolgte dieselbe
vom Papste Clemens VII. und zwar aus dem Grunde, weil geeignete, junge
Candidaten in Rücksicht der beständigen Fastenspeisen vom Eintritte in den
Benediktinerorden abgeschreckt werden1.

Das letzte, 38. Generalkapitel der Bursfelder Congregation war am 10. April
1524 in Nürnberg. Nur 35 Klöster waren dabei vertreten. Aus dem Bisthum
Constanz waren der Abt von Weingarten und ein Abgeordneter des Klosters St.
Gallen erschienen. Die Bulle der Fleischdispens wurde verkündet und gerne
angenommen; die jungen Religiosen forderte die Congregation zum fleissigen
Studium der hl. Schrift und zum Kampf gegen den Teufel, die Welt und das
Fleisch auf. Die nächste Versammlung sagten die Anwesenden zu Erfurt für
das Jahr 1527 an; allein sie konnte wegen des Reformationssturmes nicht
mehr gehalten werden. Viele Benediktinerklöster waren von den unglücklichen
Zeitverhältnissen entweder in den Abgrund gerissen oder bis in die innersten
Fugen erschüttert worden; zu der letztem Klasse gehörte auch Muri.

Wie Johannes von Minden holte sich auch unser Abt Georg Russinger im
Jahre 1417 zu Constanz die Begeisterung für die Reform seines Klosters.
Allein die Mitbrüder wollten sich von seinem Feuer nicht sogleich entzünden
lassen; ja einige derselben überschritten sogar bei der Verkündigung der Con-
stanzer Artikel die Schranken der Besonnenheit und des religiösen Anstandes.
Indessen lag der Fehler nicht einzig bei den Konventualen, auch der Abt
hatte Ursache zu Beschwerden gegeben. Laut Spruch vom Antoniustag 14022

sollte das Kloster innerhalb der folgenden sieben Jahre gebaut sein, dafür
waren dem Abte die Einkünfte von Sursee gänzlich zugesprochen worden.
Allein die für Zellen und Schlafsäle nöthigen Gebäude waren selbst 1417
noch nicht vollständig hergestellt. Auf Grund obigen Spruches erschienen Abt
und Konvent am 24. November 1418 in Luzern vor den Eidgenossen. Diese
sprachen dann nach Anhörung der Parteien: „Die Klosterherren sollen dem
Abte, als ihrem Obern, in geistlichen Sachen gehorsam sein; bis zum Mai des
nächsten Jahres habe der Abt das „Refenter“ (Refektorium) und „Dormenter“
(Dormitorium) gebaut; dann gehen die Klosterherren sämmtlich zu „Refenter“
und „Dormenter“3, und sie halten und thun, was billig ist; (I-264) keiner
gehe aus dem Gotteshause ohne Erlaubniss des Abtes4; der Abt gibt jedoch
den Konventherren ihre Pfründen (das betreffende Einkommen), und diese
bezeichnen Einen aus ihrer Mitte, der ihnen den Tisch zu ordnen hat5; was
jährlich Vorschuss bleibt, das soll ihnen der Abt auf Neujahr jeweilen zur

1Tractatus de Cougreg., p. 82, 83, Handschr. in Gries.
2S. oben, S. 190, 191.
3Das Communleben war in Muri somit wohl seit langem nicht mehr üblich.
4Der weltliche Gerichtshof schreibt somit die Klausur vor.
5Der Konvent sollte demnach den Küchen und Kellermeister frei wählen können.
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freien Verfügung stellen; fiele es wegen des Hagelschadens in diesem Jahre
dem Abte schwer, den Klosterherren ihre Pfründen auszurichten, so soll er
das daran Fehlende im nächsten Jahre ergänzen“1. Endlich wurden Abt und
Konvent von Schultheiss und Rath in Luzern und von den Abgeordneten der
übrigen fünf Orte ermahnt, in geistlicher Zucht freundlich und tugendhaft mit
einander zu leben. Abt Georg verlangte eine Abschrift dieses Spruches, welche
der Protonotar der Stadt Luzern, Meister Heinrich Biegger, auch ertheilte2.

Um den Streit zwischen Abt Georg und dem Konvente in der Wurzel zu ersti-
cken, wünschten die regierenden VI Orte, dass die Konventualen sich eidlich
zum Gehorsame des Abtes und zum religiösen Leben nach den kanonischen
Satzungen, mit Ausschluss aller feindlichen Gesinnungen verpflichten. Der
Eid wurde wirklich zu Bremgarten am 31. Mai 1419 in Gegenwart geistlicher
und weltlicher Herren geleistet und zwar von folgenden Konventualen: von
Chunrat Frommherz, Caspar von Moos, Friedrich zum Thor, Johannes Kamber,
Hans Gruber, Heinrich Wallensberg, Hartmann Buesinger und Burkard Segi-
ser3. Warum Werner Hilfikon, der 1410 in Muri eintrat und 1425 als Priester
und Konventual erscheint, Johannes Recher, ferner Ulrich Junker, der mit
Hans Flach noch am 28. Jänner 1430 im Namen des Konventes ein Mütt Ker-
nengeld von einem Waltenschwiler kauft4, nicht sich unter den Schwörenden
befinden, ist unbekannt.

Nach Ausgleichung dieses Handels wählten die Konventualen den „Herrn
Friedrich zum Thor“, „welcher den (I-265) Tisch ordnen sollte“. Dieser trug
nach früherer Übung, im Jahre 1426 den Titel „Propst“5 und wird demnach
die Ökonomie zugleich zu besorgen gehabt haben. Die Reformen der Bursfelder
Congregation scheinen in Muri erst unter Abt Ulrich Maier im Jahre 1410
Aufnahme gefunden zu haben. Denn seit dem 13. Jahrhundert begegnen wir
in diesem Kloster keinem Prior. Aber im besagten Jahre erscheint Hartmann
Buesinger wieder als solcher6. Diesem folgte der vielgenannte Herr Ymer von
Wyden, und nach ihm kam der gelehrte Ulrich Gumlikon. Als der Tod innerhalb
weniger Wochen im Jahre 1480 den Abt und Prior hinweggerafft hatte, so trat
neuerdings Ymer von Wyden an die Spitze des Konventes. Dieser überliess
besagte Würde dem friedlichen Leonhard von Rott, dem 1507 der kräftige
Georg Flecklin von Schwyz folgte.

Mit gleichem Eifer, wie in Muri, suchte Georg Bussinger die Reform auch
bei den Klosterfrauen in Hermetschwil einzuführen. Allein trotz wiederholter

1Darin lag eigentlich das Verderbliche des Pfründwesens, dass den Konventualen ein Recht
auf einen bestimmten Theil des Klostereinkommens zugesprochen wurde.

2Staatsarchiv Luzern, Rathsbuch III., 56 a; Eidgen. Abschiede I., 209, 210.
3Arch. Muri in Aarau; P. Ans. Weissenbach, Eccles., p. 166. Ulrich Holzach ist wahrschein-

lich seit 1410 gestorben.
4Stöcklin, Miscell., p. 139. Die Fertigung des Kaufes geschah in Hermetschwil.
5Stöcklin, Miscell., p. 274.
6P. Aug. Stöcklin, p. 143.
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Ermahnungen öffneten diese dennoch den ankommenden Priestern und Laien
die Klausur. Die Ärgernisse blieben daher nicht aus. Wegen des Ungehor-
sames und unreligiösen Lebens der Frauen wollte der Abt nicht mehr ihr
Oberer sein und legte die Gewalt über sie in die Hände des Bischofs Otto von
Constanz nieder. Allein dieser befahl ihm kraft bischöflicher Auktorität (10.
Aug. 1428), die Frauen in Hermetschwil im Geistigen und Weltlichen zu leiten,
sich ihrer zu erbarmen und noch ferner, wie seine Vorfahren, ihnen Vater
und Hirt zu bleiben. Zugleich liess der Bischof den Nonnen am 16. Oktober
d. J. ernste Worte der Ermahnung zukommen, indem er sie zur Haltung der
geschworenen Gelübde und zur Beobachtung der von Bischof Eberhard (1265)
ihnen vorgeschriebenen Satzungen aufforderte1. Die Vorschriften, welche im
Jahre 1416 die Eidgenossen den Frauenklöstern in Gnadenthal, Hermetschwil
und Frauenthal gaben, hatten die Kriegszeiten veranlasst2. Jedoch eine volle,
gründliche Umwandlung des innern religiösen Lebens scheinen weder diese,
noch die früheren Bestimmungen bei den Frauen in Hermetschwil bewirkt zu
haben; denn im Jahre 1487 zeigte sich bei ihnen schon wieder eine grössere
Ungebundenheit, die (I-266) eine Zurechtweisung verdiente3. Wenden wir uns
wieder zu unserm Abt Georg Russinger.

Er kam dem Ausspruche der besorgten Landesherren fleissig nach und stellte
seinen Konventualen die für die Führung eines religiösen Lebens nöthigen
Klosterräumlichkeiten her. Eine Urkunde vom 24. November 1425 sagt näm-
lich: „vor Kurzem seien von den Arbeitern im Kreuzgange grosse Steine auf-
gedeckt worden“4. Diese Grabsteine verschwanden aber mit der Zeit; denn
Marquart Herrgott fügte obiger Urkunde die Bemerkung bei: „Heute (1739)
sind diese Gräber nicht mehr vorhanden“. Dasselbe sagte auch Augustin
Calmet, der nach Herrgott Muri ebenfalls besuchte5. Indessen können wir
nicht genau bestimmen, ob Abt Georg die Einführung der Bursfelder Reform
nach Herstellung der nöthigen Gebäulichkeiten zum Abschlusse gebracht
habe, oder ob dies erst seinem Nachfolger, Abt Ulrich Maier, gelungen sei.

Die Mitglieder des Konventes waren seit dem Ende des 13. Jahrhunderts bis
1600 sämmtlich entweder Kleriker oder Priester; einem Laienbrüder sind wir
in diesen Zeiten nie begegnet6. Bei der Aufnahme eines Mitgliedes entrichte-
ten dessen Eltern oder die Verwandten ein bestimmtes Eintrittsgeld. Nicht
selten versprachen diese urkundlich, dem Kloster eine bestimmte Summe
oder auch dem Aufgenommenen jährlich ein Gewisses für seine leiblichen
Bedürfnisse („Leibgeding“) zu zahlen7. – Die Konventualen erfüllten ihre wich-

1Archiv Muri in Aarau H, 4. A, 2; P. Aug. Stöcklin, Miscell., pag. 32.
2Eidg. Absch. II., 197.
3Eidg. Absch. III., 1, 268.
4Marq. Herrgott, Geneal. III., 817.
5Diarium Helveticum, Einsiedeln, 1756, S. 21.
6Vgl. den beigegebenen Katalog.
7Nach einer Urkd. vom 6. März 1501 bitten Hans Rudolf Segenser und Johanna, geborne
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tigste Aufgabe, die Verrichtung des Chorgebetes, grösstentheils fleissig. Nur
einmal geschieht eine Andeutung wegen dessen Vernachlässigung oder unan-
dächtigen Abhaltens1. Im Übrigen beschäftigten sich die Mitglieder mit der
Ökonomie, wozu eine Kraft nicht immer ausreichen mochte2, zumal für das
Gerichtswesen in den Gedingen zu Muri, Thalwil, Wohlen und Boswil. Andere
(I-267) Konventualen wurden für die Schule3, andere für das Abschreiben von
Büchern4 und wieder andere für die Seelsorge verwendet.

Die Seelsorge war in diesen zwei Jahrhunderten doppelt, innerhalb und
ausserhalb der Klostermauern. Die unbeschränkte Seelsorge innerhalb der
Klostermauern hatte Papst Engen IV., wie bereits gesagt wurde, dem Abte
Georg und seinen Nachfolgern bestätigt. Nachdem man den Grundsatz, der
ständigen Seelsorge ausserhalb des Klosters ferne zu bleiben, aufgegeben
hatte, wollten viele Gemeinden Benediktiner auf den Pfründen haben. Daher
war die Bursfelder Congregation genöthigt, die Seelsorge der Benediktiner
durch eine besondere Bestimmung auf die eigenen Collaturen und einver-
leibten Pfründen zu beschränken. Doch in Muri wurde am Ende des 15.
und 16. Jahrhunderts diese Verordnung nicht immer beobachtet5. Indessen
entfalteten unsere Mitbrüder in diesen Zeiten zum Troste des Volkes eine
bedeutende Thätigkeit auf den Pfründen. Mehrere standen als Dekane an
der Spitze des Landkapitels Lenzburg-Mellingen, wie Heinrich zum Thor, Ulrich
Gumlikon, Ludwig Summerer und Hugo Acklin6. Ihre hohe Begeisterung für
Religion und Kunst legten sie an den Tag, indem sie entweder die Kirchen
ihrer Pfarrei neu bauten, wie in Bünzen7 und Wohlen8, oder renovirten, wie
in Hermetschwil9 und an andern Orten. Während aber mehrere Klöster es
beklagten, ihre Konventualen. auf Pfründen ausserhalb der Klostermauern
geschickt zu haben10, fanden wir keine Urkunde, die eine Beschwerde über
einen Muri-Kapitularen auf einer Pfründe enthielte.

Dem Eifer für die Wissenschaften traten die innern Wirren wie auch die Kriegs
stürme hinderlich entgegen. Diese Wirren und Kriege haben wir bereits in

von Ringoltingen, gesessen in Mellingen, Abt und Konvent von Muri ernstlich, Itel Hans
Segenser, ihren Sohn, in’s Kloster aufzunehmen, indem sie jährlich 6 Gulden oder das
entsprechende Kapital, 120 Gulden, zu zahlen versprechen.

1Eidg. Absch. III., 1, 268.
2Die Rodel, Urbarien etc. von Muri und Hermetschwil geben zu erkennen, dass im 14. und

15. Jahrhundert verschiedene Hände thätig waren (Archiv Muri und Hermetschwil in
Aarau).

3Nach den Hermetschwiler Rodeln etc. kamen öfters „Schüler“ aus Muri und baten die
Frauen um eine Unterstützung.

4Einige Reste befinden sich in der Kantonsbibliothek in Aarau.
5Vgl. den beigegebenen Katalog.
6Meng, Landkapitel Mellingen, S. 56-85, und Arch. Muri in Gries.
7Pfarrlade Bünzen.
8Archiv Muri in Gries.
9Archiv Muri in Gries.

10Gerbert, Hist. n. silvæ II., 290.
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den Zeiten der Abte Georg und Ulrich kennen gelernt. Allein kaum waren
diese Hemmnisse beseitigt, so erwachte im Konvente auch die Liebe zu den
Studien. Abt Hermann schickte daher Ulrich Gumlikon auf die Universität
von Basel (1470)1 und 1473 nach (I-268) Paris. Von letzterer Universität
erhielt Ulrich den Grad eines Baccalaureus. Daselbst kaufte er auch für die
Bibliothek in Muri die Summa des Pisanus2. In diese Bibliothek kamen damals
auch handschriftliche Werke, die von der Zoologie, Astronomie und anderen
verwandten Wissenschaften handeln3.

Die Verbindungen, welche Muri unter Abt Johannes I. mit den gelehrten
Männern seiner Zeit in Oberdeutschland hatte, wie mit Albert von Bonstetten,
Dekan in Einsiedeln, Johann Manz und Jakob von Cham, Pröpsten in Zürich,
sind bereits gemeldet worden.

Diese religiöse und geistige Kraft, welche im Anfange des sechszehnten Jahr-
hunderts in unserm Kloster herrschte, vermochte dem verheerenden Strome
der ankommenden Reformation zu widerstehen. Bevor wir aber ihren verderb-
lichen Einfluss, den selbe auf Muri ausübte, in’s Auge fassen, werfen wir noch
einen Blick auf die Frauen in Hermetschwil.

In der Leitung der Ökonomie hatten diese seit 1300 eine grössere Selbstän-
digkeit erlangt. Die Verleihung der einzelnen Güter und Lebenshöfe lag jetzt
ausschliesslich in den Händen der Meisterin und des Konventes4. Nur Abt
Georg besiegelte noch 1434 die Heimstellung des Hofes in Rottenschwil5. Das
Jahr 1446 brachte infolge neuer Ankäufe einen Zuwachs an Gütern6. Die Ge-
richtsbarkeit des Dinghofes in Hermetschwil hatte die Frau Meisterin mit dem
Konvente inne. Für sie handelte entweder der Ammann von Hermetschwil,
welcher den Mai- und Herbstgedingen präsidirte und die Hofleute unter der
Linde in der Nähe des Klosters versammelte, oder es leitete diese Gerichte der
gerade anwesende Landvogt7. Die wichtigsten Käufe und Verkäufe schlossen
die Frauen in diesem (I-269) Zeitraume mit den Herren von Schönenwerd und

1In der Matrikel der Universität Basel vom Jahre 1470 heisst es nämlich: „Frater Vlricus
Gamlikon, conuentualis Monasterii in Mure, VI b“. Sechs Schillinge waren die gewöhnli-
che Einschreibungsgebühr auf den Universitäten (Th. v. Liebenau).

2P. Aug. Stöcklin, Miscell., p. 276. Unter Pisanus wird die casuistische Summe, Pisanella
genannt, verstanden sein; sie wurde im Jahre 1338 von dem Dominikaner Bartholomäus
a St. Concordia, Doktor des kanonischen Rechts zu Pisa, verfasst (Wetzer und Welte, alte
Ausg. II., 406). Das angekaufte Buch steht heute in der aargauischen Kantonsbibliothek
(Kurz, Katalog, Aarau 1857, Bd. I., 105, 106).

3Astronomia etc., geschrieben um das Jahr 1480 (vgl. Muri-Handschriften in der Kantons-
bihliothek zu Aarau).

4Vgl. Lehensrodel und Urk. im Archiv der Frauen.
5Dieser Hof war im 14. Jahrhundert ein Dinghof und theilte sich später in vier Höfe: a) in

die zwei untern (Fahr und Stegen) und b) in die zwei ohern (Maier- oder Zwinghof und
den Kellerhof).

6Archiv der Frauen.
7Archiv der Frauen.
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Seengen ab1. Die Reihenfolge der Meisterinnen dürfte folgende sein :

Agatha Schneider, regierte im Mai 14102;

Klara Trager, regierte von ca. 1412-14293. Unter ihr wurde Hermetschwil als
eine Versorgungsanstalt königlicher Günstlinge missbraucht, was auch zum
Verfall der klösterlichen Zucht beigetragen haben mag. Heinrich Scherer, Bür-
ger zu Bremgarten, erhielt nämlich für seine Tochter, Guta, durch die Gnade
des Königs Sigmund die Anwartschaft für einen leeren Platz (præbendam) im
Kloster Hermetschwil. Der dortige Konvent betrachtete die Guta einige Jahre
als Mitschwester. Als sie aber zu den Jahren ihres Verstandes gekommen war,
und eingekleidet werden sollte, traten die Frauen ihrer Aufnahme entgegen,
da sie die „fallende Sucht“ (Epilepsie) hatte. Es erging daher am 28. Dezember
1425 folgender Spruch: „Befällt diese Krankheit wieder die Tochter, dann
bleibt sie nur im Kloster, wenn die Mehrheit des Konventes damit einver-
standen ist; wenn der Konvent aber in seiner Mehrheit nicht einwilligt, dann
versorgt sie der Vater ausserhalb des Klosters unter der Bedingung, dass
jener dieser Tochter die jährliche Pfründe und die betreffenden Gefälle zu
geben schuldig ist, ausgenommen „Watschar“4 und was von den Jahrzeiten
kommt“5.

Ähnliche Beispiele einer Pfründeverleihung zu Gunsten einer Klosterfrau
durch einen deutschen König werden wir in der Eidgenossenschaft wenige
finden.

Auffallend ist aber, dass der sonst kräftige Abt Georg von Muri, der die
Freiheiten und Rechte des Klosters Hermetschwil aus Pflicht schützen sollte,
sich als Schiedsrichter in dieser Sache hergab, und mit seinem Konventherrn,
Werner von Hilfikon, wie auch mit Albert Alber, Notar in Bremgarten und
Priester, oben erwähnten Spruch ergehen liess6. Auf den Abt mögen wohl
politische Gründe grossen Einfluss ausgeübt haben: um möglicher Weise
durch König Sigismund die Habsburger wieder als Landesherren zu erhalten,
und durch seine Hilfe die Collatur der Pfarrei Villmergen zu gewinnen. (I-270)

Auf Klara folgte in der Würde einer Meisterin (1429 bis 1463) Agnes Trül-
lerey. Sie gehörte zu dem ehrenhaften Geschlechte der Trüllerey in Aarau.
Agnes eiferte für die neue Klosterordnung7, regelte und erweiterte die Öko-
nomie, erlangte von den Eidgenossen die Zwingherrschaft8, vermehrte auch
die „Bücherei“, liess 1441 ein neues Nekrologium, das heute noch von den

1Arch. der Frauen.
2Archiv der Frauen von Hermetschwil in Aarau.
3Argovia VIII., 73.
4„Watschar“, Einkommen besonderer Stiftungen für das Beten der Seelenvesper (Vigilien)

etc.
5Archiv Muri in Aarau und Archiv der Frauen.
6Als Zeuge erscheint: Rudolf Koch, Kammerer und Leutpriester in Eggenwil.
7Eidgen. Absch. II., 197.
8Arch. der Frauen. Vgl. die Lehensrodel u. s. w.
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Frauen gebraucht wird, anfertigen und brachte bei ihrem Tode verschiedene
Vergabungen an das Kloster1. Ihre Nachfolgerin, Sophia Schwarzmurer (1463-
1489) stammte aus Zürich und lieh 1489 einem Gautier im Kanton Freiburg
(Greyerz) 1000 Gulden. Die Erben des Herrn Gautier wollten diese Schuld
nicht anerkennen und mussten 1547 gerichtlich dazu angehalten werden2.

Anna Gonin, welche als Meisterin von 1489 bis circa 1493 regierte, löste das
„Haller- und Schillingsgeld“ ab, das die Frauen fast von allen Häusern in
Bremgarten bezogen, und führte sehr fleissig die Lehensbücher3. Veronika
von Hettlingen, die von 1493-1507 die Frauen von Hermetschwil leitete, sorgte
mit Ernst und Umsicht für die Ökonomie. Sie erscheint das letzte Mal am 22.
Februar 1507 in einem Lehensbriefe als „Fronegg von Hettlingen“4. Von diesem
Jahre an verschwindet jeder Fleiss in der Führung der Hausbücher, und die
Zeiten des kommenden Niederganges in der Einhaltung der klösterlichen
Zucht und Ordnung machen sich stark bemerkbar5.

1Arch. der Frauen.
2Daselbst.
3Argovia VIII., 120; Archiv der Frauen.
4Argovia VIII., 74.
5Archiv der Frauen.
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6. Zweiter Abschnitt. Die
Reformationszeit (1508-1549).

Erstes Kapitel. Laurenz von Heidegg, XXXII. Abt
(1508-1549)

^1.

(I-271) Neue Gewitterwolken, gefährlicher als je, zogen gegen das St. Mar-
tinskloster an den Quellen der Bünz am Lindenberg heran, dass die Worte
des Propheten buchstäblich in Erfüllung zu gehen schienen: „Die Vormauer
trauert und auch die Mauer ward eingerissen“2. – Abt Laurenz von Heidegg
führte jedoch das Steuerruder in den gefährlichen Zeiten mit Muth, und ent-
riss das schwache Schiff mit Hilfe der katholischen Eidgenossen den wilden
Wogen der Reformation. Seine ganze Regierung ist fast nur ein Kampf um die
Religion, sei es, dass wir ihn betrachten, wie er seine Seele läutert, und sich
zum Kampfe rüstet, oder wie er mit den Gegnern ringt, und wie er endlich
nach errungenem Siege die Schäden ausbessert und das Schifflein über die
ruhigen Wasser dahin gleiten lässt. Daher zerlegen wir diesen Abschnitt in
drei Kapitel: in die Zeit vor, während und nach dem Sturme.

Johannes II. Feierabend legte im September 1508 den Hirtenstab von Muri
nieder, um in die ewigen Freuden einzugehen. Am 16. Oktober versammelten
sich in der Krypte der Klosterkirche von den acht Kapitularen unseres Kon-
ventes fünf zur Abtwahl: Herr Georg Flecklin, Prior; Herr Andreas Steiner; Herr
Bernard Gir; Herr Laurenz Landolt und Herr Laurenz von Heidegg3. Abwesend
waren Herr Ludwig Summerer, Pleban und Dekan in Bünzen, und Herr (I-272)
Jakob Heberling, der urkundlich 1491 als Konventual von Muri erscheint4,
und endlich Herr Hug Acklin, von dem P. Anselm Weissenbach meint5, er habe

1Vgl. Katalog der Konventualen. Herr Jakob möchte Pleban u. Kämmerer von Muri gewesen
sein.

2Luxit antemurale et murus pariter dissipatus est (Jerem. Klagel. 2, 8).
3P. Aug. Stöcklin, Miscell., S. 142; P. Ans. Weissenbach, Eccles., p. 178; Annales, p. 470.
4Vgl. Katalog der Konventualen. Herr Jakob möchte Pleban u. Kämmerer von Muri gewesen

sein.
5Annales, p. 470. Herr Itel Hans, der 1501 in Muri das Ordenskleid nahm, wird 1508 nicht

mehr am Leben gewesen sein.
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1508 noch gelebt. Den fünf zur Wahl versammelten Kapitularen präsidirten
Abt Konrad III. von Einsiedeln, Freiherr von Hohenrechberg, und der berühmte
Abt Barnabas Bürki von Engelberg. Herr Laurenz von Heidegg, der jüngste
Kapitular, ging als Abt von Muri aus der Wahlurne hervor. Bischof Hug von
Constanz bestätigte ihn als solchen am 5. November 15081.

Ausser den persönlichen Verdiensten hatte Laurenz wohl auch seiner Abstam-
mung es zu verdanken, dass ihm die Abtwürde übertragen ward. Er gehörte
einem alten und angesehenen Geschlechte an, dessen Stammburg heute noch
am Heideggersee, Kt. Luzern, zu sehen ist. Seine Ahnen und Verwandten
standen in Ehren am Hofe der deutschen Kaiser und der Herzoge von Ös-
terreich2, waren verburgrechtet mit mehreren eidgenössischen Städten, mit
Zürich, Luzern, Solothurn, Aarau, Zofingen und Bremgarten, wie auch seit
ältesten Zeiten befreundet mit dem Kloster Muri3. Nicht Wenige wandten sich
von diesem Geschlechte dem geistlichen Stande zu, wovon mehrere höhere
Stellen einnahmen. So folgten die Brüder Fridolin und Ulrich von Heidegg
einander in der Abtwürde auf der Reichenau (1149-1170 und 1170-1184),
Heinrich und Rudolf von Heidegg leiteten nach einander die Commende in
Hitzkirch (1246-1266) und Pantaleon von Heidegg war Comthur zu Beuggen
(1424-1428). Auch weibliche Sprossen dieses Geschlechtes standen an der
Spitze mehrerer Frauenklöster. So leitete Adelheid von Heidegg (1345-1350)
als Meisterin die Nonnen in Engelberg, und Verena von Heidegg lebte als
Meisterin in Hermetschwil4.

Von der einst weit verzweigten Familie von Heidegg blühten später noch zwei
Linien, die eine auf der Feste Kienberg und die andere auf dem Thurme zu
Aarau. Der Vater unseres Abtes hiess Laurenz und setzte die Kienberger Linie
fort und nannte sich gleich seinem Vater Herrn zu Kienberg (I-273) und Wa-
genberg, Vogt zu Werth, Oltingen, Bühl, Lupfingen, Winterswil und Waltenswil.
Als er im Jahre 1483 in die Gruft seiner Ahnen gesenkt wurde, war seine
Gemahlin Margaretha von Arsent, aus einem Freiburger Geschlechte ent-
sprossen, inmitten von sieben unerzogenen Kindern, untröstlich und rathlos.
Doch Barbara von Heidegg, Schwester des verstorbenen Laurenz, stand ihr
kräftig zur Seite. Eine Tochter brachte sie im gleichen Jahre bei den Non-
nen in Feldbach unter. Den übrigen sechs Kindern: Hemmann, Hans Jakob,
Hans Ulrich, Laurenz, Barbara und Magdalena von Heidegg, bestätigte Herzog
Sigmund von Österreich auf Bitte des Stadtschreibers Hans von Stall in Solo-
thurn am 10. Nov. 1484 ihre österreichischen Lehen. Von den drei Brüdern
unseres Abtes Laurenz wurde der älteste, Hemmann, durch die Vermittlung
der Stadt Solothurn und mehrerer adelicher Herren 1488 Konventherr in

1Arch. Muri A, 1. D; P. Aug. Stöcklin, Miscell., p. 142; P. Ans. Weissenbach, Annales, p. 470.
2Hartmann von Heidegg war Vogt in Zug und Rath des Herzogs Rudolf IV. von Österreioh

(Vgl. Monatrosen, XV. Jahrg. S. 2).
3Vgl. den vorangehenden Abschn. der Muri-Geschichte.
4Fr. E. v. Mülinen, Helv. s. II., S. 72, 78.
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Olsberg; die zwei andern Brüder, Hans Jakob und Hans Ulrich, kämpften
1499 unter den Fahnen des Kaisers Maximilian I. gegen die Eidgenossen;
daher bestätigte ihnen der Kaiser die Lehen ihres Hauses und nahm sie in
die Zahl seiner Räthe auf. Hans Jakob, Herr zu Gurtweil, wurde in der Folge
Landvogt im Klettgau (1512-1523) und Obervogt zu Küssenberg (1525-1534).
Hans Ulrich von Heidegg verkaufte sein väterliches Erbe, das zerstörte Schloss
Kienberg, 1523 an die Stadt Solothurn, wozu König Ferdinand endlich sei-
ne Einwilligung gab. Hans Ulrich ist es auch, wenn die alte Überlieferung
Glauben verdient, welcher der Religion untreu wurde und aus dem Grunde
seinen Bruder, Abt Laurenz, verfolgte1. Dagegen erzählen aber protestantische
Schriftsteller von Zürich und Aarau, Schultheiss Hans Ulrich von Heidegg sei
1535 gerade desshalb aus dem Rathe in Aarau ausgeschlossen worden, weil
er dem Glauben seiner Väter treu geblieben2.

Diepold Schilling sagt, unser Abt Laurenz Heidegg sei bei seiner Erhebung
zur Prälatenwürde sehr jung gewesen3. Daher vermissen wir auch in den
ersten Jahren seiner Regierung die Charakterfestigkeit und Sittenreinheit. Die
Chronisten schildern4 ihn übrigens als einen sehr liebenswürdigen Mann, der
im Umgange gewandt, ein beliebter Gesellschafter, mild (I-274) und freund-
lich gegen Arme und Reiche war und am Unglücke Anderer den innigsten
Antheil nahm. So schickte er im Jahre 1513 eine besondere Gesandtschaft
nach St. Urban, um dem Konvente sein Beileid wegen des Klosterbrandes
zu bezeugen5, und 1537 empfiehlt er eigenhändig der Regierung in Zürich
einen Hermann Kling von Geltwil, sie möchte die Gattin Hermann’s, welche
mit dem Aussatze befallen war, in das Siechenhaus zu St. Jakob aufnehmen6.
Seine Milde wie auch seine Verständigkeit rühmte im Jahre 1570 der Basler
Heinrich Pantaleon in seinem Buche „Deutscher Nation wahrhafter Helden“7,
der Muri besuchte, und dessen Geschichte kennen zu lernen bestrebt war.
Zum Unglücke kam Abt Laurenz in Verbindung mit Heinrich Bullinger, Pfarrer
in Bremgarten, der öffentlich ein Weib nahm und später Zwingli’s Nachfolger
in Zürich wurde. Mit diesem8 trieb er das Waidwerk. Daher schreibt auch
Bullinger von Abt Laurenz, seinem ehemal. Freund: er sei ein „schidlicher,
fründlicher“ Mann gewesen, ein wackerer Jäger und ein Freund der Kunst und

1P. Ans. Weissenbach, Eccles., p. 185.
2Leu, Lexikon, X., 24; Chr. Ölhafen, Chronik von Aarau, Seite 44-49. – Hans Jakob von

Heidegg war 1537 schon todt, Hans Ulrich von Heidegg lebte 1555 noch (Monatrosen, S.
3, 4).

3Arch. Muri A, 1. D; P. Aug. Stöcklin, Miscell., p. 142; P. Ans. Weissenbach, Annales, p. 470.
4Stumpf, Chronik (1606), S. 523; Hafner, Solothurner’scher Schauplatz; Solothurner Wo-

chenblatt 1821, S. 106; P. Ans. Weissenbach, Eccles., p. 288.
5Geschichtsfreund III., S. 183.
6Staatsarchiv Zürich.
7Basel, 1570, III. Theil, S. 123. Pantaleon hat einen Holzschn., einen segnenden Abt, beige-

geben und nennt Laurenz den 23. Abt des Klosters Muri.
8Bullinger hielt bei 12 Hunde aller Art.
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Wissenschaft1. Doch während Bullinger den sinnlichen Neigungen nachging
und von der katholischen Kirche abfiel, wurde Abt Laurenz ernsthafter, pflegte
wirklich die Kunst und Wissenschaft und wurde so der Retter seines Klosters.
Zu besserer Hebung der Wissenschaften und der Stiftsschule berief er den
tüchtigen Weltpriester Jakob Wüest von Bremgarten und stellte ihn an die
Spitze der studirenden Jugend. Dieser hatte in Köln die Würde eines Meisters
der freien Künste erhalten und zeichnete sich durch seine Gelehrsamkeit aus.
Er starb 1524 als Leutpriester in Lunkhofen2. An seine Stelle war sofort ein
anderer Leiter der Schule getreten, dessen Name aber nicht bekannt ist. Er
wurde in diesen wilden Zeiten 1535 in der Nacht, als er in das Kloster gehen
wollte, „schandlich“ getödtet. Den Mörder, Hans Stöcklin, lud man vor das
Landgericht. Er kam jedoch nicht, um sich zu verantworten, als man laut
Gewohnheit drei Strassen aufgethan und auf jeglicher Strasse ihn einmal
gerufen hatte. Die Mehrheit der Richter wollte in dem vorgelegten (I-275) Falle
keinen Mord finden; allein der Landvogt liess das Urtheil nicht gelten, und
zog den Handel vor die sieben regierenden Orte3.

Abt Laurenz legt in seinen Briefen, von denen mehrere im Staatsarchiv Zürich
liegen, eine gediegene Bildung an den Tag und schrieb eine zierliche Hand.
Als Beweis für seinen Kunstsinn führen wir an, dass er jährlich laut Rech-
nung vom Jahre 1528 für 100 Gulden Fenster (Glasgemälde) an „Ehrenleute“
verschenkte4. Von solchen Glasgemälden, die damals oft vergabt wurden,
verehrte Abt Laurenz zweierlei: kleinere, mit dem Wappen von Heidegg und
Muri, über welchen Inful und Stab angebracht sind;5 grössere, mit dem Bil-
de des heil. Laurenz und dem Wappen von Muri und Heidegg. Selbst als
die erschreckenden Töne des ausbrechenden Religionskrieges 1528 in Muri
vernommen wurden, dachte der hochgebildete Abt an die Erweiterung der
Schule; denn in diesem Jahre baute er im geschmackvollen Stile einen Saal
(Museum)6, der zum gemeinschaftlichen Studium und zur Abhaltung von
Musikproben bestimmt war. Er war mit kostbaren Bildwerken aus Stein und
Holz geschmückt und mit einer werthvollen Oberdecke versehen.

Hiemit verband Abt Laurenz auch die Sorge für Herbeischaffung des
Schmuckes zum Gottesdienste und den Bau anständiger Gotteshäuser. Im
Jahre seiner Erhebung zur Abtwürde baute er jene Kapelle im Kloster, die
dem Abt für seine Privatandacht dienen sollte. Das folgende Jahr (1509) war
sie vollendet. Später zierte er sie gleichfalls mit einer kunstvollen Oberdecke7.

1Hottinger, Helvetische Kirchengeschichte IV., L 70; Argovia VI., 17 ff.; Salomon Hess, Bul-
linger’s Biographie, Zürich, 1828, S. 6.

2Balthasar, Helvetia I., 109.
3Staatsarchiv Luzern, Akten: Kloster Muri.
4Staatsarchiv Zürich und Luzern.
5Ein gut erhaltenes Exemplar eines solchen Ehrengeschenkes vom Jahre 1544 befindet

sich im Museum zu Basel.
6„Aedificavit odeum valde artificiose“ (Eccles., p. 179).
7P. Ans. Weissenb., Eccles., p. 179.; Annales, p. 492. Leider musste dieses Kunstwerk beim
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Den Bau der Pfarrkirche in Lunkhofen förderte er mit allen Mitteln. Am St.
Katharinentag 1516 wurde sie in Gegenwart des Abtes Laurenz und seines
Priors, Georg Flecklin, feierlich zu Ehren des heil. Leodegar eingeweiht1.
Gleichzeitig segnete der Weihbischof von Constanz, Balthasar, den erweiterten
Friedhof ein. Auch die nach Lunkhofen gehörige Kapelle (jetzt Pfarrkirche) des
hl. Mauriz in Berikon wurde damals umgebaut und (1518?) am Sonntag vor
Epiphanie eingeweiht2. (I-276)

Die Kapelle (jetzt ebenfalls Pfarrkirche) U. L. Frau und des hl. Johann Baptist
in Jonen, der gleichen Pfarrei zuständig, erscheint urkundlich zuerst 1521.
Sie war anfänglich die Feldkapelle eines wohlhabenden Landmannes. Viele
Hilfsbedürftige verehrten dort Maria mit Vertrauen und erlangten durch ihre
Fürbitte von Gott Erleichterung in den Leiden. Zum Danke brachten die
Geheilten nicht selten Opfer dar, woraus eine grössere Kapelle zu Ehren der
allerseligsten Jungfrau mit Genehmigung des Abtes von Muri gebaut wurde3.

Auch die zur Pfarrei Boswil gehörenden Waltischwiler wollten in der Mitte
ihres friedlichen Dörfleins eine Kapelle des hl. Bischofs Nikolaus besitzen.
Gerne gestattete es der Abt Laurenz (1516) mit seinem Konvente, nur wollte
er die Rechte der Pfarrkirche in Boswil und des Klosters in Muri gewahrt
wissen4.

In der Pfarrei Wohlen war seit uralten Zeiten ein Missverhältniss wegen der
Pfarrgenössigkeit5. Abt Laurenz suchte es im Einverständnisse der Collato-
ren in Göslikon (das Spital in Baden) und Niederwil (das Stift Schännis) zu
beseitigen. Der Ausgleich kam im Murihof zu Bremgarten am 7. April 1518
zu Stande. Derselbe bestimmte: künftig sollen die 19 Haushaltungen, die
pfarrgenössig nach Niederwil sind, und die 18 Haushaltungen, welche zur
Pfarrkirche in Göslikon gehören, in Wohlen selbst die Pfarrrechte geniessen,
dort mögen sie künftig die Taufe und die übrigen Sakramente empfangen
und das Begräbniss finden, jedoch ohne Nachtheil der Zehentrechte und der
Einkünfte, welche die Collatoren von Niederwil und Göslikon bisher in Wohlen
hatten. Die in Bremgarten Versammelten waren: Abt Laurenz mit seinem
Pleban in Wohlen, Johannes Hösli6; Thomas Trüllerey, Pleban in Niederwil
für sich und das Frauenstift in Schännis; Paul Erlacher aus Lachen, Pleban
in Göslikon für sich und die Stadt Baden; Johannes Nägelin und Johannes
Fluri, als Bevollmächtigte der Bewohner in Wohlen7. Die 37 Haushaltungen

Umbau des Klosters am Ende d. 17. Jahrhunderts der Renaissance weichen.
1P. Ans. Weissenbach, Annales, p. 478; Anniversarienbuch in Lunkhofen.
2P. Ans. Weissenbach, Eccles., p. 603.
3P. Ans. Weissenbach, Eccles., p. 504, Annales, p. 484.
4P. Ans. Weissenbach, Eccles., p. 479.
5Vgl. vorstehenden Abschnitt, S. 248, 249.
6Nicht Hümbelin, wie einige haben.
7P. Ans. Weissenbach, Annales, p. 482, 483; Kurz u. Weissenbach, Beiträge I., 511. Die Ur-

kunde schrieb Nikolaus Christen, Notar, Kanoniker in Zofingen und Prediger (prædicans)
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hatten schon am 19. Februar d. J. die Vorbedingungen – Abfindung mit (I-277)
den betreffenden Collatoren - für die Ausscheidung erfüllt. Die bischöfliche
Genehmigung hiefür erfolgte 15211.

Je näher der Ausbruch der traurigen Reformation kam, desto schwieriger
wurde die Leitung der klösterlichen Genossenschaft. Zwar bleibt Abt Laurenz
vermöge der guten Erziehung, die er von seiner Mutter, Margaretha von Ar-
sent, und seiner Tante, Barbara von Heidegg, erhalten hatte, und vermöge
seiner Charakterfestigkeit dem hl. Glauben treu. Allein die Ungebundenheit
und Genussucht, die sich in den Städten wie auf dem Laude vielfach zeigten,
dann die Unsittlichkeit der Geistlichkeit, so die des Dekans Heinrich Bullinger
in Bremgarten und Sikust’s2, des Leutpriesters in Muri, welche gegen alle
kirchliche Satzungen öffentlich eine Familie hielten, wirkten höchst nacht-
heilig auf die Konvente von Muri und Hermetschwil. Einen üblen Einfluss
übten besonders auf die Mitglieder des Muri-Konventes die Versammlungen
in der Chorherrenstube in Zürich, welche die eifrigsten Reformatoren besuch-
ten und denen unsere Mitbrüder nicht immer ferne blieben3, zumal Herr
Jakob Schmid, der aus Zürich selbst gebürtig war4. Konrad Pellikan und
Werner Steiner, welche der neuen Lehre anhingen und sich längere Zeit in
Muri aufhielten, werden wenig zur Erbauung der Konventualen beigetragen
haben5. Die Haltung eines Hofnarren, der 1531 von den Bernern erstochen
wurde, war zur Wahrung der klösterlichen Zucht ebenfalls nicht geeignet. Von
der Jagdgesellschaft, die aus Junker Hans von Seengen, Junker Hans Krieg
von Bellikon, den Segessern von Mellingen und Meister Heinrich Bullinger
bestand6, mag sich Abt Laurenz seit 1519 fast gänzlich zurückgezogen haben.
Zum Glücke des Konventes vertrat im Innern seine Stelle der tüchtige und den
ungeziemenden Vergnügen abholde Prior, Georg Flecklin. Leider musste dieser
gleichzeitig die nahegelegene, aber ausgedehnte Pfarrei Boswil besorgen und
so seine Kraft theilen. Der Pfarrei stand er mit allem Lobe vor, legte daselbst
im Jahre 1512 ein (I-278) Jahrzeitbuch an, wovon noch kleine Überreste vor-
handen sind7. Auf Georg folgte in der Pfarrei Boswil der glaubenstreue Johann

in Bremgarten. Zeugen waren: Heinrich Bullinger, Pleban u. Dekan in Bremgarten; Johan-
nes Loichli, Kaplan in Bremgarten; Johannes Sikust, Pleban in Oberkirch zu Muri und
Kämmerer des Kapitels Lenzburg; Heinrich Nagel, Pleban in Hermetschwil.

1Archiv zur Schweiz. Gesch. II., 173. Wir finden in dieser Urkunde dieselben Namen wie in
der vom 7. April 1518.

2Sikust hatte viele Kinder; im Jahre 1527 trachtete er einen tobsüchtigen Sohn im Spitale
von Zürich unterzubringen (Staatsarchiv Zür.).

3Neujahrsblatt der Staatsbibliothek in Zürich, 1853, S. 9, zum Jahre 1522.
4Staatsarchiv Zürich.
5Bekenntniss merkwürdiger Männer von sich selbst, Band VI., S. 115, und Kirchhofer, W.

Steiner, S. 53. Steiner musste wegen des neuen Glaubens Zug 1629 verlassen und fand
in Muri ein Asyl.

6Salomon Hess, Bullinger’s Biographie, Zürich 18281 S. 8.
7Pfarrlade Boswil. Er besass „Parapleastes“, eine Erklärung der 4 Evangelien aus dem 13.

Jahrhundert (Muri-Handschrift, Staatsbibliothek in Aarau). Das Buch erbte nach 1530
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Rappold, später Dekan des Landkapitels Mellingen. Er leitete die Gläubigen
daselbst 28 Jahre lang1.

Abt und Prior waren seit 1520 mit vereinten Kräften bestrebt, für das Wohl
des Klosters zu sorgen. Ihrer Wachsamkeit und der Hilfe der katholisch
gebliebenen Landesherren müssen wir es zuschreiben, dass der Muri-Konvent
trotz der vielen Verlockungen an dem alten hl. Glauben in seiner Mehrheit
festhielt, und dass denselben nur zwei verliessen, nämlich Sebastian von
Fulach, der, weil er später in das Nekrologium aufgenommen wurde2, sich
wahrscheinlich auf dem Todbette bekehrte, und Jakob Schmid. Deren Untreue
wird aber durch die Treue und Standhaftigkeit eines andern Mitbruders
(Ulrich Schnyder) aufgewogen, der in jenen aufgeregten Zeiten für den hl.
Glauben sein Blut vergoss3.

Schlimmer stand es bei den Frauen in Hermetschwil. Der Prior, Georg Flecklin,
konnte ihnen wenig Aufmerksamkeit schenken. Der Pfarrer Heinrich Bullinger
im nahen Bremgarten übte auf dieselben einen verderblichen Einfluss aus.
Sein Sohn, Hans, verführte später Elisabeth Zehnder, Klosterfrau daselbst,
heirathete sie am 7. März 1529 im Grossmünster zu Zürich und erhielt am
18. April d. J. schon einen Sohn, Josua, von derselben4. Den Keim zu diesem
und andern traurigen Ereignissen in Hermetschwil legte wohl die unwürdige
Meisterin Kunegunde von Effringen, aus Basel gebürtig, welche dem Konvente
von 1507-1511 vorstand. Die kräftige Anna Segesser, die als Meisterin ihr
folgte, verklagte wahrscheinlich den Ammann ihrer Vorgängerin und ihre
Knechte bei den Landesherren; denn am 18. April 15135 besprachen die
eidgenössischen Gesandten den Handel, der zu Hermetschwil der Knechte
wegen ergangen, und es wurde der Ammann gefangen und nach Zürich
gebracht. Dieser hat für „400 Gl. vertröstet“. Dann setzte man einen Tag
in Baden an, wo den Frauen von Hermetschwil auf ihr Begehren bewilliget
wurde, ihre Anliegen und ihre Verantwortung auch anzubringen. Die (I-279)
Frau Meisterin ergriff wieder mit Ernst die Rechnungs- und Lehensbücher,
die ihre Vorgängerin in den Winkel gestellt hatte, setzte sie mit Fleiss fort
und suchte das Verabsäumte nach Möglichkeit nachzutragen. Im Jahre 1513
legte sie dem Abte in Muri und ihrem Konvente in Hermetschwil Rechnung
ab, nannte Güter und Orte, wo das Kloster Zinsen und Zehenten besass,
in alphabetischer Ordnung, und fand, dass die Zinsen im besagten Jahre
212 rheinische Gulden und 44 Pfd. gewesen6; die Höfe übergab sie treuen

Johannes Schornegk. Es kam später wieder nach Muri.
1Pfarrlade und Gemeindearchiv in Boswil; P. Ans. Weissenbach, Annales, S.485.
2Vgl. Nekrologium in Gries.
3Archiv für die Schweiz. Reformationsgeschichte III., 616.
4Balthasar, Helvetia I., 101.
5Eidgen. Abschiede III., 21 707, n.
6Von den 1000 Gulden an der Sane im Uechtland 50 Gulden, von Graf Rudolf von Sulz 19

Gulden u. s. w.
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Lehensleuten1. Am Dienstag nach St. Urban 1514 liess sie die Rechte des
Klosters, welche schon lange nicht mehr den Lehensleuten verkündet worden,
feierlich an einem Maigeding offnen2.

Schmerzlich wird es die eifrige Meisterin empfunden haben, dass sich eine
ihrer Mitschwestern dieser strengen Handhabung der Ordnung nicht unterzie-
hen wollte. Herr Prior, Georg Flecklin, war im Auftrage seines Abtes Laurenz
genöthigt, mit seinem Mitbruder, Ludwig Summerer, das Entlassungsbegeh-
ren der Konventfrau, Barbara Payern von Rotweil, durch ein gefälltes Urtheil
rechtsgiltig zu machen. Der Spruch geschah am 26. März 1514 in Gegenwart
der Meisterin und des ganzen Konventes, wie auch des frommen Benedikt
Mett, Benediktiners aus Regensburg, damals Leutpriesters in Hermetschwil,
und des Kaplans in Bremgarten, Hans Lämmlein, u. A.3

Zur Hebung der Andacht und des Gebetes liess die Meisterin Anna das
„grosse Gebet des Herrn der Eidgenossen“ im Jahre 1517 abschreiben. Die
Abschrift besorgte wohl eine Klosterfrau von Hermetschwil von einer Einsiedler
Handschrift. Sie bittet am Schlusse um ein einziges Ave Maria und fügt den
130 Absätzen folgende Verse bei:

„Dis gebet hat ein end. Gott uns allen sin gnad send, Der es gebet
und geschrieben hat, Der vergeh Gott allen jr missedat!“4

Doch alle Mühe der sorgsamen Meisterin, einen bessern Geist in die Klos-
termauern zu bringen, fruchtete wenig. Hier wie in Königsfelden und Zürich
herrschte unter den (I-280) Gott geweihten Nonnen eine Ungebundenheit, die
nicht wenig zum Abfall von den ewigen Wahrheiten beitrug5. Dies brach der
edlen Meisterin Anna Segesser das Herz. Sie stiftete noch 1521 einen Jahrtag
und segnete bald darauf das Zeitliche6.

Die Mehrheit der Nonnen wählte Margaretha Göldlin zur Meisterin7, die be-
reits Christus, dem himmlischen Bräutigam, die Treue gebrochen und einen
hinterlistigen Menschen auserkoren hatte. Kurz nach ihrer Wahl verliess
sie das Kloster und heirathete einen Schuster. An ihre Stelle kam Anna von
Effringen, ebenfalls, wie Kunegunde, von Basel; sie scheint aber ihre Aufgabe
besser erfüllt zu haben. – Auf der eidgenössischen Tagsatzung erschien am
15. Juni 1520 Ritter Kaspar Göldlin von Zürich und brachte vor: er habe eine
Tochter (Margaretha) im Kloster Hermetschwil, die dort Meisterin gewesen
und die Ausgaben und Einnahmen besorgt habe; von der lutherischen Sekte

1Am 11. November 1513 erhielt die Mühle in der Stadt Bremgarten ein Hans Wiederkehr
um 28 Mütt Kernen (Argovia VIII, 16).

2Staatsarchiv Luzern, Akten: Kloster Muri.
3Archiv der Frauen in Hermetschwil; P. Ans. Weissenbach, Eccles., 363, 364.
4Balthasar, Helvetia I., 101.
5Th. von Liebenau, das Kloster Königsfelden, S. 112, 113.
6P. Ans. Weissenbach, Annales, p. 454.
7Riffel, Kirchengeschichte III., 506.
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angesteckt, sei diese aus dem Kloster gelaufen, habe ihre Kleider, Kleinodien,
Hab und Gut mitgenommen, ohne dem Kloster Rechnung zu stellen, und
einen Schuhmacher aus Bremgarten geheirathet. Das werde keinen Bestand
haben; der Mann werde sie bald verstossen, wenn er die Werthsachen ha-
be, so dass sie in Armuth und Mangel komme. Er bitte also um Hilfe und
Rath. Die Tagherren beschlossen: Klosterfrau und Schuster sollen gefangen
genommen, und letzterer auf ewig verbannt werden. Auf dem Tage zu Bern
sei das Weitere zu berathen, Margaretha wurde wirklich als Gefangene in’s
Kloster Hermetschwil zurückgebracht, aus dem sie 1529 oder 1530 mit Hilfe
der Züricher zum zweiten Male entwich1. Sie lebte am 19. Februar 1541
mit einem Konrad Holzhalb aus Zürich zu Hallau, im Kanton Schaffhausen,
und bezeugte handschriftlich, dass die Konventfrauen in Hermetschwil eine
frühere Anforderung von 60 Gld. ihr voll und ganz ausbezahlt haben2.

Die übrigen Nonnen blieben den hl. Gelübden und der Meisterin, Anna Effrin-
ger, treu. Diese floh im Jahre 1531, als die Kriegsschaaren der Berner her-
anrückten, mit ihren Mitschwestern nach Brunnen am Vierwaldstättersee,
führte hierüber genaue Rechnung, kehrte mit den Ihrigen nach dem Ab-
schluss des Friedens wieder in die friedlichen Zellen zurück und restaurirte
das Kloster und die Kirche, welche die Berner rein ausgeplündert hatten3. Sie
starb 1541. (I-281)

Ihr folgte als Meisterin Anna Trüllerey von Schaffhausen (1541-1553). Sie
entwickelte während dieser 12jährigen Regierung eine segensreiche Thätigkeit
bezüglich der klösterlichen Zucht und der Ökonomie4.

Vor dem Abschluss dieses Kapitels werfen wir noch einen Blick auf die Öko-
nomie Muri’s in den Jahren 1508-1532.

Die Geschichtsforscher machen die Erfahrung, dass die Ökonomie (1520-
1532) von den religiösen Angelegenheiten in den eidgenössischen Orten stark
in den Hintergrund gedrängt worden sei. So finden wir, dass Abt Laurenz von
1508 bis 1532 keine Güterankäufe gemacht habe; verkauft wurden in diesen
Zeiten einzig die Muri-Rechte im Dörflein Lieli in der Pfarrei Oberwil im Jahre
1522 um 120 rheinische Gulden. Die Einwohner Lieli’s hatten schon 1502
mit Muri einen langen Streit wegen Besuch des dortigen Maigerichtes5. Nebst
diesem Streite hatte der Konvent in diesen Jahren nur Einen auszufechten,
nämlich im Jahre 1513 den wegen des Heuzehenten in der Pfarrei Eich
am Sempachersee6. Ausserdem lesen wir noch von einer Bereinigung der
Einkünfte und Rechte (1520) in Thalwil, worüber ein Urbar angelegt und

1Th. v. Liebenau, Abt Laurenz, Monatr. XV. Jahrg. S. 7.
2Copie in der Hermetschw. Hauschronik.
3Hauschronik der Frauen und Rechnungsbücher.
4„Regnauit bene annos 12“; vgl. Todtenbuch von Hermetschwil und Marquart Herrgott, Ge-

neal. III., 835.
5Argovia VIII., 80, 81.
6P. Ans. Weissenbach, Eccles. p. 1., 178, 179.
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Alles fleissig eingetragen wurde1. Das Ende des Urbars lautet: „Das sind die
grichtzwingigen hofstetten und er eins Herrn von Mure stab“. Von denen,
welche auf den Hofstätten des Muri-Gerichtszwinges in Thalwil sassen, waren
15 Hausinhaber verzeichnet. Im Jahre 1565 wurde eine weitere Bereinigung
dieser Güter vorgenommen2.

Es waren bereits 27 Jahre verflossen, dass die VI Schirmorte von Muri keine
Rechnung verlangt hatten. Als sie im Jahre 1527 aus dem einzigen Grunde
von Abt Laurenz diese Rechnung verlangten, weil selbe allen Klöstern im
Thurgau abgenommen worden3, so stellte er persönlich an die Abgeordneten
der katholischen Orte in Luzern das Bittgesuch, ihm die begehrte Rechnung
zu erlassen. Die Bitte wurde abgeschlagen. Am 2. März 1528 erschienen
die Abgeordneten von Luzern, Uri4, Schwyz, Unterwalden, Zug und Glarus
in Muri; es waren jene, welche im Februar vorhin laut Befehl (I-282) ihrer
Regierungen die „lutherischen Bücher“ in Bremgarten abverlangt und ver-
brannt hatten5. Diese Männer wurden von Abt und Konvent so vollständig
zufrieden gestellt, dass die Landesherren lange Zeit keine Rechnung mehr
forderten. Die vorhandenen Rechnungen weisen wirklich auf eine blühende
Ökonomie in Muri hin. In den Hof zu Bremgarten gingen einzig 990 Stück
Zehenten verschiedener Feldfrüchte ein; Sursee lieferte über 800 Stück; in
den Speichern waren 600 Malter Korn und Hafer als Vorrath; in der Sennerei
im Senten bei Muri ernährte man 33 Kühe, 30 Stück Galtvieh, 1 Rinderzug,
11 Hengste zu 2 Zügen und 2 Reithengste, 5 Faselrosse und 36 Ochsen an
verschiedenen Orten6. Schulden wurden keine entdeckt; dagegen betrugen
die Geldzinsen aus den Kapitalien 125 Gulden.

Zweites Kapitel. Muri’s Sturm- und Drangperiode.

Dr. Martin Luther hatte bereits seine Brandschriften „an den Kaiser und
Adel der deutschen Nation von des christlichen Standes Besserung“, „von der
babylonischen Gefangenschaft“, „von der Freiheit eines Christenmenschen“,
und „wider die Bulle des Antichrist“ (1520) in die Öffentlichkeit geworfen und
so die Revolution auf breitester Grundlage gepredigt. Auch Ulrich Zwingli
war von Einsiedeln, wo er schon gegen Wallfahrten und Seelenmessen als
Ortspfarrer geeifert hatte, mit seinen lockeren Sitten 1519 als Leutpriester

1Archiv Muri in Aarau, B, 25. – „Diser Urben (1520) ist gemacht in dem vorgeschribnen jar
und sind die zinslütt all güchtig gsin.“

2Archiv Muri in Aarau Bd. 19.
3Eidg. Abschied IV., 1 a, 1278.
4Uri erschien nicht von Rechtswegen, sondern ward Ehren halber von den übrigen Orten

beigezogen.
5Eidg. Abschiede IV., 1 a, 1278.
6Staatsarchiv Luzern. Rechnung vom Kloster Muri 1528.
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nach Zürich, nur 4 gute Stunden von Muri entfernt, gekommen.

Was die Schriften Luther’s, die häufig in die Klosterzelle wie in die Hütte des
Landmannes gekommen, am hl. Glauben wankend gemacht hatten, suchte
Zwingli in heiteren Gesellschaften und durch Predigten in Zürich und Umge-
bung zur Befriedigung seiner Sinnlichkeit und Hoffart auszubeuten. Er selbst
gesteht seinem Freunde Mykonius, dass er diesen Fehlern ergeben sei, indem
er schreibt: „Lieber Bruder, sagt man euch, ich sündige mit Hoffart, Fressen,
Unlauterkeit, glaubt, es sei wohl möglich; denn ich den und andern Lastern
leider unterworfen bin“.1

Den äussern Anlass zum Bruch mit der katholischen Kirche nahm Zwingli, da
Bernardin Samson, ein Franziskaner (I-283) aus Mailand, über Bremgarten (?
Muri) nach Zürich kam, und dort den Ablass für den Bau der St. Peterskirche
in Rom predigte (1520). Heftig fuhr Zwingli nun gegen die Kirche und den
Papst auf der Kanzel und in Gesellschaften los und befahl dem Rathe in Zürich,
anzuordnen, dass alle Pfarrer gleichmässig über das neue Testament (nach
dem Sinne Zwingli’s) predigen und ihre Lehren einzig aus der Bibel beweisen.
Die Geistlichen wollten die Befugniss des Rathes nicht anerkennen, auch der
Bischof von Constanz erhob dagegen seine Stimme. Allein der Rath, an dessen
Spitze Max Röust als Bürgermeister stand, schützte Zwingli, weil er durch ihn
die volle Kirchengewalt in seine Hände zu bekommen hoffte. Man wechselte
nun verschiedene Streitschriften; am 26. Jänner 1523 wurde auf der grossen
Rathsstube in Zürich nach damaliger Sitte ein Religionsgespräch abgehalten.
Die Zwinglianer stritten mit den Katholiken über das Evangelium, als der
einzigen Quelle der christlichen Lehre, über die Priesterweihe, das Messopfer,
die Fastengebote, das Gelübde der Keuschheit, die geistliche Gewalt, die
religiösen Orden und die Fürbitte der Heiligen. Am 12. Oktober desselben
Jahres folgte eine zweite Disputation über Bilder, die hl. Messe und das
Fegfeuer. Der Rath sprach in beiden Disputationen den Sieg dem Ulrich
Zwingli zu. Messe, Processionen und Frohnleichnamsfest hörten jetzt in
Zürich auf, die Bilder wurden zerstört und der Klang der Orgel verstummte.

Damals kam gerade an Zürich die Reihe, im Namen der übrigen fünf re-
gierenden Orte einen Landvogt nach Muri und die umliegenden Ämter auf
zwei Jahre (1523 und 1524) zu schicken. Die Regierung bestimmte hiefür
einen eifrigen Anhänger Zwingli’s, Thomas Maier. Nach dem Wunsche seines
Freundes und der Räthe in Zürich war Thomas mehr ein Apostel der neuen
Lehre, als ein Richter weltlicher Händel; er las fleissig den Bauern das Evan-
gelium vor, gelegen oder ungelegen, und erklärte dasselbe nach dem Sinne
Zwingli’s2. Zudem übte auf die Bewohner Muri’s und die des Freiamtes die
stäte Verbindung mit Zürich, wohin ihr Handel ging, einen üblen Einfluss.

1Dr. J. B. Weiss, Lehrbuch der Weltgeschichte, IV., 382.
2Vögelin, Gesch. der Schweiz. Eidgenossenschaft, Bd, II., 297; Tagsatzungsabschied vom

27. Jän. 1524 (Eidgen. Absch. IV., 1, 360).
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Den zum Abfall aufreizenden Worten des Landvogtes schenkten Viele um
so mehr Glauben, da der Abt Joner von Kappel und der Dekan Bullinger
in Bremgarten offen zu Zwingli übertraten. – Anfänglich waren es nur Fas-
tengebote1, über die sich die Bauern nach dem Beispiele des Landvogtes
hinwegsetzten. Allein die Tagherren aus den Urkantonen, die der katholi-
schen Kirche (I-284) treu blieben, erkannten bald, dass diese Leute schnell
bereit seien, die gesetzliche Ordnung umzustürzen. – In jenen Tagen liess das
Staatsrecht überhaupt keine Freiheit des Individuums in Glaubenssachen
gelten; man ging nämlich von der Ansicht aus: die Obrigkeit habe die Pflicht,
für Erhaltung und Reinbewahrung des von den Vätern ererbten und von den
Päpsten und Kirchenversammlungen als wahr erkannten Glaubens mit allen
ihr zu Gebote stehenden erlaubten Mitteln zu sorgen. Die fünf katholischen
Stände erliessen daher, als die Mehrheit der Landesherren, in den Freiämtern
strenge Verordnungen wegen der Übertretung des Fastengebotes. Eine solche
vom 16. Februar 1524 bestimmte, dass die Bauern in den Ämtern, in und bei
Muri, welche nach dem Beispiele des Vogtes Fleisch „fressen“, von den Unter-
vögten in den verschiedenen Kirchspielen, ohne Rücksicht auf den Obervogt,
angezeigt und nöthigenfalls verhaftet werden, damit man sie bestrafe2.

Dieses Donnerwort schaffte eine Zeit lang Ruhe unter den Bauern, die rein
vom Eigennutz geleitet waren, wie dies Utz Eckstein, Pfarrer von Uster, ein
eifriger Anhänger Zwingli’s, selbst gesteht, wenn er in seiner Satyre „Reichstag“
schreibt:

Ob man schon leert, gottswort ein geyst, So sucht man dennocht
allermeist, Das dem lyb allein kum wol, Und gibt man nit gern stür
und zol, Und wär man gern, wie Adam, fry, Also Eigennutz steckt
allweg derby3.

Die Landvögte, welche aus den katholischen Orten dem züricherischen Vog-
te, Thomas Maier, in den Freiämtern folgten4, suchten mit allen ihnen zu
Gebote stehenden Mitteln die reformatorische Bewegung zu unterdrücken.
Allein das Unkraut wucherte im Geheimen fort. In der Umgebung von Muri
hatte die zwinglische Sekte bald einen grossen Anhang. Bremgarten war ihr
Mittelpunkt. Nicht wenig Vorschub leisteten den abgefallenen Freiämtern der
Comthur zu Hitzkirch, Albrecht von Mülinen, und Johann Textor (Weber) in
Merenschwand, der in jenen Tagen die Abtissin von Rathhausen heirathete5.
Indessen hielt die Pfarrei Sins, welche das Kloster Engelberg als Collator

1Reformationsarch, I., S. 67 (Salat, Chronik).
2Eidgen. Absch. IV., 1 a, S. 372.
3Theod. v. Liebenau, Monatr. XV. Jahrg., S. 8.
4Von Luzern: Heinrich Egli (1525, 1526); von Schwyz: Peter Ratheller (1527, 1528); von

Unterwalden: Heinrich zum Wyssenbach (1529, 1530); von Zug: Konrad Nussbaumer
(1631, 1632).

5J. Balmer, Joh. Weber, Lebensbild eines Freienämter Reformators, S. 5, 6.
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einem Hans Zehnder aus Schwyz anvertraut hatte, treu zur katholischen
Kirche.

(I-285) Das Verhalten der Geistlichkeit auf den Muricollaturen war aber in
diesen Zeiten der Ausscheidung sehr verschieden. Heinrich Hausherr, Leut-
priester in Eggenwil, nahm die Reformation an und heirathete Quinteria
Lüthard von Bremgarten1. Dagegen blieb der Leutpriester in Wohlen, Jakob
Schwertweger, anfänglich dem alten Glauben treu. Heinrich Bullinger suchte
ihn aber 1524 für die Reformation zu gewinnen, indem er in einer Schrift,
die er ihm widmete, nachweisen wollte, dass die hl. Messe kein Opfer sei.
Herr Jakob übergab diese dem gelehrten Dr. Johann Burkard, Prediger in
Bremgarten, der in einer Schrift, die 1525 unter dem Titel „Gesprächbüchlein“
erschien, den Herrn Bullinger gehörig zurechtwies2. Dessenungeachtet trat
Schwertweger bald zur zwinglischen Partei über. Ihm folgte als Pfarrvikar in
Wohlen ein Petrungus aus Freiburg, Konventherr in Wettingen. Dieser verliess
1529 die Pfarrei und den Orden und eilte ebenfalls dem Zwingli zu. Erst 1531
am 31. Dez. konnte Abt Laurenz von Muri den katholischen und seeleneifri-
gen Johann Engel, gebürtig von Altstätten und Kaplan in Beromünster, als
Leutpriester nach Wohlen senden3. Den Leutpriester in Muri, Johann Sikust,
der den gelobten Cölibat frech verletzt hatte, werden die äussern Verhältnisse
in der hl. katholischen Religion erhalten haben. Entschieden standen zum
alten Glauben Johann Rappold, Leutpriester und Dekan in Boswil, Heinrich
Nagel, Pleban in Eggenwil, Jakob Wüest, wie auch sein Nachfolger (1526)
Jakob Schertweg, Pleban in Lunkhofen und endlich die Vierherren in Sursee.
Sikust scheint die Pfarrei Muri eine Zeit lang verlassen zu haben, weil der
Konventual Thomas Löchlin 1526 seine Stelle versah und sogar Kammerer
des Kapitels Mellingen war. Doch am Ende dieses Jahres leitete wieder Sikust
diese Pfarrei.

Abt Laurenz liess kein Mittel unversucht, um der Ausbreitung der Reformation
vereint mit den V katholischen Orten entgegen zu wirken. Im Jahre 1526
sandte er zwei seiner Konventualen, Herrn Daniel Schatt und Herrn Thomas
Löchlin, nach Baden, wo von Dr. Johann Eck aus Deutschland vom 19. Mai
bis zum 8. Juni eine Disputation zwischen den Katholiken und den Anhän-
gern Zwingli’s abgehalten wurde. An Geist und Zahl waren die Katholiken den
Zwinglianern überlegen. (I-286) Die zwei Muri-Konventualen mischten sich
zwar nicht in den Streit; sie unterzeichneten aber am Schlusse des Religions-
gespräches die katholischen Lehrsätze. Ihre Namen stehen nach folgenden
Männern aus der Eidgenossenschaft: Thomas Murner, Franciskaner in Luzern,
ein kräftiger Vertheidiger des hl. Glaubens; Johannes Burkhardt, Doktor der

1Balthasar, Helvetia I., 110.
2C. Pestalozzi, H. Bullinger, S. 38, 39. Burkard wurde auf dem Reichstag in Augsburg

1530 von Kaiser Karl V. mit andern Theologen zur Widerlegung der Confessio Augustana
auserlesen (H. Lämmer, Vortridentin. katholische Theologie, S. 35).

3P. Aug. Stöcklin, Miscell., p. 320-322; P. Ans. Weissenbach, Annales, p. 496, 505.
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heil. Schrift und Prädikant zu Bremgarten; Magister Johannes Schatt, Kaplan;
Daniel Schatt, Konventual zu Mure; Thomas Löchli, Kämmerer zu Mure; Ul-
rich Füchsli u. s. w.1 Den Herrn Daniel Schatt wird die alte Bernerregierung,
welche noch 1526 geschworen hatte, beim alten katholischen Glauben zu
bleiben, als Pfarrer für Gontenschwil von Abt Laurenz erbeten haben; denn
am 1. Jänner 1528 wohnt er der Disputation zu Bern bei, welche die neue,
dem Zwingli ergebene Regierung angeordnet hatte. Daniel unterschreibt als
neunter Priester die katholischen Sätze, allein die katholische Partei blieb in
Minderheit. Der bernerische Rath führte nun die Reformation mit Strenge
und Gewalt in allen seinen unterworfenen Gebieten durch. Am 12. März d. J.
schickte er dem Landvogt in Lenzburg den Befehl, zu: „Der Pfarrer in Gundes-
wil solle die Kutten abziehen und entweder die zehn Schlussreden (Zwingli’s)
predigen oder hinwegziehen“. Am 25. März entscheidet der Rath: man könne
einen Priester nicht dulden, der nicht nach ihrem Mandate lebe; und am 31.
März präsentirte der Rath an die Stelle Daniel Schatt’s in Gontenschwil den
Prediger Hans Boss.

Herr Daniel war beim Religionsgespräch zu Bern auch gegen Zwingli aufge-
treten. Denn Dr. Johann Eck, der, obwohl er der Disputation in Bern nicht
beiwohnte, die zehn Schlussreden Zwingli’s im Juli 1528 widerlegte, schreibt
S. 63: „Es hat Herr Daniel Schat arguirt wider den Zwingli: Ist Christus ein
Haupt der Kirche nach der Gottheit, so ist er nicht ein einiges Haupt; denn
Gott der Vater und der hl. Geist sind auch ein Haupt“2. Zwingli verspottete
Daniel, als wenn er nicht wüsste, dass Ein Gott und drei Personen seien.

Wie seine Konventualen, suchte auch Abt Laurenz den hl. Glauben öffentlich
zu bekennen. Während Zwingli und sein Anhang die Wallfahrten verhöhnten,
zeigte er thatsächlich. dass selbe ein Gott wohlgefälliges Werk seien. An der
Spitze eifriger Katholiken aus den Urkantonen und mit Landammann Töss
von Uri machte er Mitte Mai 1528 eine Wallfahrt zur St. Beatushöhle (I-287)
am Thunersee. Dort hatten die Berner bereits die Reformation eingeführt
und die Gebeine des hl. Beat im Kloster Interlaken begraben lassen. Diese
Pilger trugen aber nicht wenig zur Ermunterung und Erbauung der daselbst
noch treu gebliebenen Katholiken bei. Einige Pilger erkundigten sich nach
den Reliquien des hl. Beat, und es gelang ihnen solche zu erhalten, welche sie
dann nach Zug brachten3, von wo die Wallfahrt ausgegangen war. Ammann
Töss, wie auch die Landvögte Stocker und Schönbrunner sollen am 18. Mai d.
J. weitere Versuche, aber vergeblich, zur Erlangung der Reliquien gemacht

1Eidgen. Absch. IV., l a, S. 932.
2„Widerlegung der Disputation zu Bern mit grundgöttlicher Geschrift durch Johann Eck,

Doktor, an die christl. Ort der Eidgenossenschaft“; ohne Druckort.
3Tillier, Geschichte des Kts. Bern, Bd. III., 228; Hottinger, Hulderich Zwingli, S 397; Ge-

schichtsfreund XVIII., 214; Kathol. Schweizerblätter für Wisssenschaft und Kunst, IV.
Jahrg., S. 102; Valerius Aushelm († 1540) und seine Fortsetzer der Bernerchronik zum
Jahre 1528, abgedr. im Schweizer. Geschichtsforscher X., 299 ff.
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haben1.

Einen besondern Eifer für die Erhaltung der katholischen Religion entfaltete
der Muri-Konventual, Herr Ulrich Schnyder, genannt „zur Sonne“, als Vierherr
(Kaplan der Muttergottespfründe) in Sursee. Mit Johann im Graben, Organist
daselbst, hatte er in dortiger Pfarrkirche die Bruderschaft „zu den Schmerzen
Mariens“ angeregt und eingeführt2. Der Hass der Andersgläubigen brachte
ihm den Tod. Am 20. Oktober 1530 war Ulrich nach Muri gekommen, um
seine Mitbrüder zu besuchen. Ein Johann Wiederkehr, Müller von Nidingen
im Dorfe Wey bei Muri, erstach ihn innerhalb der Klosterpforte zum Schre-
cken der Gotteshausleute3. Durch die Fürbitte des Abtes Laurenz, seines
Konventes und anderer Männer wurde dem Mörder das Leben geschenkt, nur
mussten seine Söhne und er in der Klosterkirche zu Muri nach Ausspruch
des Landvogtes am 5. Dezember 1530 ein Kapital, das jährlich 2 Gld. Zins
abwarf, anlegen und Schadenersatz leisten4.

Diesem Eifer des Abtes Laurenz und der Mehrheit seines Konventes für die
Ehre Gottes und seiner Kirche konnte das Faule nicht Stand halten. Daher
verliessen zwei Mitbrüder, deren Glauben Schiffbruch gelitten hatte, die fried-
lichen Zellen des Klosters und eilten zu Zwingli nach Zürich: Herr Jakob
Schmid, der Sohn des Bürgermeisters Felix Schmid in Zürich5, und Sebas-
tian von Fulach. (I-288) Von Beiden wird später mehr gesagt werden. Neuen
Schmerz bereiteten dem jetzt viel geprüften Abte Laurenz auch die Konvent-
frauen in Hermetschwil. Zu den zwei frühem schon erwähnten Abtrünnigen,
Margaretha Göldlin und Elisabeth Zehnder, gesellten sich noch zwei andere,
Dorothea Gampin und eine Russinger aus Rapperswil, welche ihre Gelübde
brachen und das Kloster verliessen6. Die katholischen Orte befahlen nun dem
Abte die leeren Plätze der ihm unterworfenen Gotteshäuser zu besetzen7. Ger-
ne kam Laurenz dem Wunsch seiner Schutzherren entgegen; er konnte schon
Ende Dezember 1529 zwei seiner hoffnungsvollen Konventualen dem Bischof
von Constanz zum Empfang der Weihen zusenden, indem er zugleich bezeug-
te, dass dieselben wohl unterrichtet und gut gesittet seien. Einer von ihnen
hiess Joachim Schilling, den der Abt bereits zum Akolythen geweiht hatte8. In
dem wohlstilisirten lateinischen Schreiben spricht Laurenz die Hoffnung aus,
diese Novizen werden das Kloster zu seiner früheren Blüthe und das Geschrei
der Religionsfeinde zum Schweigen bringen. Letztere werden den Muth wohl
sinken lassen, wenn sie sehen, wie das Kloster auf der ruhmvollen Bahn der

1P. Aus. Weissenbach, Eccles., p. 461.
2Die kirchliche Bestätigung der Bruderschaft erfolgte 1535.
3P. Ans. Weissenbach, Eccles., S. 179, 180; Annales, p. 497, 498; Archiv für die schweizer.

Reformationsgesch. III., 619.
4Archiv Muri Q, 4. A, 19; P. Aug. Stöcklin, Miscell., p. 276.
5Leu, Lexikon XVI., 373; Archiv Muri in Gries A. I. I. e.
6Bullinger II., 275-276; Hottinger, Helvetische Kirchengesch. IV., 507 u. a. O.
7Archiv für die Reformationsgeschichte III., 617, 618.
8Th. v. Liebenau, Monatr. Jahrg., S. 33.
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Ahnen fortschreite und dem alten Glauben und der alten Sitte treu bleibe.
In der That, wie bis dahin blieben auch künftig der Abt und die Mehrheit
des Konventes dem katholischen Glauben treu trotz der vielen Verlockungen.
Daher schreibt auch Salat in seiner Reformationschronik zum Jahre 1529:
„Ein Herr und Abt zu Mure blieb gar weislich und standhaftiglich an dem
alten Glauben für und für, mit tapferm Widerstand, ungeachtet vielfältigen
Prakticirens und Anreizens an ihn und sein Gotteshaus“1.

Auch beim Landvolk arbeitete Abt Laurenz für die Erhaltung des alten wahren
Glaubens. Das war jedoch eine schwierige Aufgabe. Die abgefallenen Bauern
wollten keine Belehrung annehmen und benahmen sich gegen geistliche und
weltliche Obern immer trotziger. Im Hinblick auf die Hilfe des Standes Zürich
wagten sie es sogar, im Vorhofe des Klosters Muri eine Kanzel aufzurichten.
Als sich wirklich da ein reformirter Prediger zeigte, erhob sich ein eifriger
Anhänger des alten Glaubens aus dem Volke, tadelte heftig die Frechheit
des Predigers und drohte, denselben mit einer geladenen Handbüchse (I-289)
niederzuschmettern, wenn er nicht sogleich die Kanzel verlasse und sich aus
dem Staube mache2.

Endlich brach das Feuer der Irrlehre in den Freiämtern in hellen Flammen
aus. Am 3. Mai 1529 versammelten sich in Wohlen um Hans Zubler, Unter-
vogt daselbst, die Untervögte und Landleute von neun Gemeinden, worunter
Hermetschwil, Boswil, Villmergen, Hegglingen und Niederwil waren. Diese
erklärten sich für die Reformation und begehrten von der Stadt Zürich Hilfe,
Rath und Prädikanten3. Um den Ernst ihrer Gesinnung kund zu thun, ver-
brannten die Bremgartner im gleichen Monate alle Bilder in der Kirche zu
Eggenwil. Der Landvogt, ein Schwyzer, drohte die Thäter zu bestrafen. Allein
die Züricher Regierung versicherte die Meuterer am 22. Mai ihres Beistandes4.
Sofort (24. Mai) wurden die Kirchen in Villmergen, Hegglingen, Niederwil,
Wohlenschwil und Göslikon grauenhaft verwüstet5. Auch in Hermetschwil
wollten die Bauern die Bilder verbrennen. Es geht aber die Sage, die Frau
Meisterin habe sie aus der Kirche hinausgejagt. Jetzt stimmten die einzelnen
Gemeinden ab, ob sie beim alten Glauben bleiben oder den neuen annehmen
wollen. Bei der ersten Abstimmung in Muri sollen nur drei Männer sich für
den alten Glauben ausgesprochen haben, und am folgenden Tage seien auch
diese zur neuen Lehre übergegangen6. Dieser Bericht des oberflächlichen
Brugger-Blattes ist ganz unrichtig. Vom 23. bis 29. Mai 1529 bereiste eine
Gesandtschaft der katholischen Orte die Freiämter, um die Stimmung in
Glaubenssachen zu erforschen. In Muri wollten bei 140 Männer beim alten

1Archiv für die Reformationsgeschichte I., 222.
2P. Ans. Weissenb., Annales, p. 492.
3Heinrich Bullinger, Reformationschronik II., 143-144, 153.
4B. Weiss, Chronik in Füssli’s Beiträgen zur helvet. Kirchengeschichte IV., 100.
5Murus et Antem. III., 91.
6Neujahrsblatt von Brugg 1829, S. 41.
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wahren Glauben verbleiben; dagegen gaben etwa 70 Männer ihre Meinung
dahin ab, sie wollen zum neuen Glauben stehen, auch wenn es ihnen Grund
und Boden kosten sollte. Während die erstern die Rechte der regierenden
Orte nicht anzutasten verlangten, begehrten die letztern Stock und Galgen;
erstere wünschten jedoch, auf eigene Rechnung Steine und Pulver und et-
wa 40 Spiesse herbeischaffen zu dürfen1. Das ist ein Beweis mehr, wie der
kernhafte, Ordnung liebende Bauer in der Reformation sogleich den Geist
der Revolution erkannte, der nur durch Waffengewalt in Schranken gehalten
werden kann. Die im (I-290) folgenden Jahre und 1535 begangenen Morde
bestätigen den richtigen Blick der glaubenstreuen Bauern.

Kaum hatten die Gesandten der katholischen Stände die Reise nach der
Heimath angetreten, so übergaben die Leute von Bünzen (30. Mai) die Bilder
den Flammen2. Im Jahre 1529 war die Reihe an Obwalden gekommen, einen
Landvogt nach Baden zu schicken. Weil dieser Halbkanton sich in die Reli-
gionsangelegenheiten im Berner Oberland gemischt hatte und den dortigen
Katholiken zu Hilfe gekommen war, so nahmen dies die Züricher zum Anlass,
ähnliche Hilfe auch ihren Glaubensgenossen in Baden und in den Freiämtern
zukommen zu lassen. Als der neue Obwaldner Landvogt, Peter zum Weissen-
bach, über Muri nach Baden wollte, suchten es die Züricher mit Waffengewalt
zu verhindern3. Sie schickten nämlich unter Peter und Thomas Maier von
Zürich und Säckelmeister Edlibach am 4. Juni4 über Bremgarten eine Trup-
penmasse nach Muri, um daselbst den ankommenden Unterwaldnern die
Spitze zu bieten5. Im Kloster trafen die Züricher gerade den abtretenden Land-
vogt von Schwyz beim Abte, der Anstalten zum Empfange der Unterwaldner
getroffen hatte. Die Mahlzeit war bereits gerüstet. Der Abt und der Schwyzer
Landvogt wurden von den feindlichen Schaaren sofort gefangen genommen.
Sie protestirten kräftig gegen eine solche Verletzung des Völkerrechts oder,
wie Bullinger sagt, „dess warend dise beid nit wol zufrieden, vermeintend,
diewyl das Kloster gewaltiglich yngenommen, so sölte man sy an ir gewarsame
verfahren lassen“. – Gleichzeitig schaarten sich bei 200 abgefallene Freiämtler
um Johann Zubler, Untervogt in Wohlen, und zogen den Zürichern in Muri
zu. Am folgenden Tag (5. Juni) erschien daselbst aus Zürich eine Verstärkung
von 500 Mann mit 4 Feldschlangen. Schon am 4. Juni war ein Bote aus
Muri nach Luzern geeilt, um dem ankommenden Landvogt aus Unterwalden

1Gesandtschaftsbericht im Staatsarchiv Luzern, Akten: Religionshändel.
2J ahrzeitbuch in Bünzen. Die nahen Boswiler wird der kräftige Pfarrer Rappold von ähnli-

chem Treiben abgehalten haben.
3Schon im April d. J. mahnten Ammann Richmut von Schwyz, Ammann Amstein von Un-

terwalden und Christian Z’hag von Zug, welche gerade in Muri versammelt waren, ihre
Regierungen zur Vorsicht gegen die Züricher, welche die kleine Besatzung der V katholi-
schen Orte aus Bremgarten zu vertreiben beabsichtigten (Argovia VI., 69).

4P. Ans. Weissenb. (Annales, p. 495) hat den 6. Juni, so auch Salat (Archiv für die Reforma-
tionsgesch. I., 219).

5B. Weiss, Chronik in Füssli’s Beiträgen, IV., 101, 102 u. a, O.

291



6. Reformationszeit 1508-1549

abzuwinken und die Einnahme des Klosters zu melden. Sogleich erging der
Sturm in den katholischen Kantonen. Die Regierung von Luzern theilte ihre
Macht und schickte eine Abtheilung, vereint mit den Hochdorfern und (I-291)
Maienbergern und Andern, nach Hitzkirch; die andere Abtheilung stiess zur
Hauptmacht der Katholiken, welche den Zürichern in Muri melden liessen:
sie werden sie bald aus dem Kloster „herausfuchsen“1.

Auf diese Drohung schrieen die Züricher um Hilfe und baten kläglich die in
Lenzburg liegenden Berner, sie ja nicht zu verlassen. Die Berner erklärten
aber: sie seien in diesen theuren Zeiten nicht zum Kriege geneigt und haben
zudem keine Vollmacht, nach Muri oder Zürich zu marschiren; überdiess
haben die Züricher den Krieg ohne Zustimmung der Berner angefangen.
Die Züricher beklagten sich über diese kalte Antwort des Kriegsobersten zu
Lenzburg bitterlich beim Rathe in Bern2. Zum Troste der Züricher zogen unter
Schultheiss Mutschli 110 Bremgartner ihnen zu Hilfe, diesen folgte endlich ein
Freiharst (Freicorps) von nahezu 300 Mann unter Jöry Göldlin aus Zürich3.
Die erste Abtheilung der Katholiken rückte aus Hochdorf mit 9 Kanonen
gegen Muri, entschlossen, obwohl sie den Feind daselbst nur beobachten
und dessen Einfall in das Luzerner Gebiet hindern sollten4, sich mit ihm zu
messen. Der Züricher Hauptmann Stoll wagte es aber nicht, die anrückenden
Katholiken in Muri abzuwarten. Mit Zurücklassung vielen Kriegsmaterials
eilte er auf die Hügel von Besenbüren zurück (9. Juli), ohne dem Abte die
Zeche bezahlt zu haben, und zog den folgenden Tag bei Bremgarten über
die Reuss5. Abt Laurenz und der Landvogt aus Schwyz erhielten wieder ihre
Freiheit. Die Katholiken hielten sich in Muri nur kurze Zeit auf; denn sie
eilten der Hauptmacht ihrer Brüder, welche in Baar stand, zu Hilfe. Alles war
zu einer Schlacht gerüstet. Es kamen jedoch viele Friedensvermittler in beide
Lager. Diese vermochten endlich am 25. Juni einen Frieden, der allgemein der
„faule“ heisst, zu vermitteln. Jener Artikel dieses Friedens, der lautete: „dass
es jeder Kirchgemeinde in den gemeinen Herrschaften frei stehe, sich für den
neuen oder alten Glauben zu entscheiden“, gab bald zu heftigen Streitigkeiten
Anlass.

(I-292) Auch in Muri kam es unmittelbar nach dem Abschlusse des Friedens
zu blutigen Schlägereien zwischen den zwei Parteien. Anlass sollen dazu
die Katholiken gegeben haben, welche zum Zeichen, dass sie Anhänger der
Mehrheit ihrer Landesherren seien, Tannenzweige auf ihren Kopfbedeckungen

1Bullinger l. c. II., 155; Archiv für die Reformationsgeschichte I., 222. Diese Hauptmacht
sammelte sich in Zug gegenüber den Zürichern, die in Kappel standen.

2Bullinger l. c. II., 158-160.
3P. Ans. Weissenb., Annales, p. 495.
4Missiv vom 9. Juni 1529, Staatsarchiv Luzern.
5P. Ans. Weissenb., Annales, p. 495; Archiv der Reformationsgeschichte I., 222. Dass die

nachkommenden Katholiken sich werden in Muri gütlich gethan haben, glauben wir dem
Bullinger ganz gerne; dass sie aber im „Fressen“ und Saufen mehr gethan als die Züricher,
möchten wir bezweifeln.

292



Muri’s Sturm- und Drangperiode

trugen1. Zu diesen Excessen gesellte sich die Klage des züricherischen Abge-
ordneten (21. Juli 1529) auf der Tagsatzung zu Baden gegen den Landvogt in
den Freiämtern, als hätte er die Bauern in Muri mit Strafe bedroht, wenn sie
das züricherische Glaubensbekenntniss annähmen. Nach Bullinger hätten
die dortigen Bauern das reformirte Glaubensbekenntniss „ermehrt“2. Doch
dieses ist unsicher. Was er aber weiter erzählt: die Züricher haben schon
daran gedacht, ihre Verordnung betreffend Säkularisation der Klöster in den
gemeinen Herrschaften auch auf Muri anzuwenden, hat wohl seine Richtigkeit,
wie es die im Staatsarchiv Zürich liegenden Briefe deutlich genug zu erkennen
geben3. Wenn er dann weiter behauptet: die Züricher hätten das Kloster in
eine Schule umwandeln und die zum Lehrstande nicht geeigneten Konven-
tualen pensioniren wollen, so möchten wir das sehr bezweifeln, weil dies der
Reformationsgeschichte widerspricht und auch kein derartiger Plan vorliegt.
Dass die aufgehobenen Klöster Embrach, Töss, Beerenberg, Zürichberg, Rüti
u. s. w. in Schulen umgewandelt worden,weiss kein protestantischer Schrift-
steller zu erzählen. Die in Kappel bestehende Schule hörte bald auf. Und
dann schreibt Theodor von Liebenau: „Die Züricher waren erklärte Feinde der
Stifts- und Klosterschulen; denn im Jahre 1529 schlossen sie gemeinsam mit
den Städten Bern, Glarus und Solothurn, obwohl diese gar keinen Titel für
solch ein Unternehmen vorweisen konnten, einen Vertrag ab, betreffend der
Regulirung der thurgauischen Angelegenheiten. Darin bestimmten sie unter
Anderm: es sollen im Thurgau keine Klosterschulen mehr sein, sondern die
als fähig befundenen jungen Leute sollen durch den Klostervogt in die Schu-
len der Städte geschickt werden4. Als die Züricher vollends ihre Reformation
durchgeführt hatten, dachten sie sogar daran, nicht nur die neu dotirten,
sondern auch die ältesten städtischen Schulen aufzuheben“. Denn am 17.
Februar 1532 erschienen Abgeordnete von der Propstei Zürich mit Heinrich
Bullinger an der Spitze vor dem Rathe, um gegen die Aufhebung (I-293) des
Stiftes und die Einziehung der Schule zu protestiren5. Übrigens wäre in Muri
die Einrichtung einer Schule gar nicht nöthig gewesen, weil da eine solche,
wie bereits gesagt wurde, schon bestand6. Doch gehen wir zur Geschichte der
Abstimmung in Muri zurück.

Dass die Reformirten in Muri nicht die Mehrheit hatten, wie die Züricher
vorgaben, geht aus dem Schreiben des Schultheissen und Rathes von Luzern

1Osw. Mykonius bei Lauffenburg, Beitr. IV., 160.
2Reformationsgeschichte II., 202, 241.
3Archiv für die Reformationsgeschichte III., S. 618 ff.
4Staatsarchiv Luzern, ehemaliger Aktenband, Nr. 64, Blatt 26 ff. Vermuthlich hielten die

Züricher die Klosterschulen nach Luther für Eselställe, Teufelsschulen, Mördergruben
und Vorgebirge der Hölle.

5C. Pestalozzi, Heinrich Bullinger, S. 124. Der Protestant Ruhkopf sagt in seiner Geschichte
des Schul- und Erziehungswesens (I., 312): „Wo das Lutherthum ist, da ist das Grab der
Wissenschaften“.

6S. oben, S. 274.
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hervor, das sie am 24. September 1529 an ihre Abgeordneten nach Baden
richteten, worin sie melden: sie haben vernommen, dass die Reformirten in
Muri, obwohl ihrer 40 weniger seien, als die Zahl der Katholiken ist, die Bilder
aus den Kirchen entfernen wollen. Da eine solche Handlung dem Landfrieden
zuwider sei, so können sie nicht gleichgiltig zusehen, sondern verlangen, dass
die Schiedsleute die Züricher anhalten, von solchem Aufstacheln abzustehen1.
Diese stellten aber, wohl im Bewusstsein der Schuld, die Sache auf den
Tagsatzungen (am 28. Oktober zu Frauenfeld u. a. O.) so dar, als läge ihnen
eigentlich gar nichts an Muri. Doch es lag ihnen viel daran.

Die Katholiken verlangten die Aufhebung des Gelöbnisses, das die Züricher
ihren Anhängern in Muri und in den Freiämtern im Frühling dieses Jahres ge-
macht hatten. Die Züricher antworteten: die Zusage an die Leute von Muri sei
vor dem Frieden geschehen und bleibe daher rechtskräftig; es sei denn, dass
die Leute von Muri die Züricher ihrer Zusage entlassen. Die Leute von Muri
seien aber jetzt noch der Meinung und Hoffnung, „wenn ihnen Pfaffenkind2,
Kloster- und Pfaffengesind abgenommen“ und zur Abstimmung in Glaubens-
sachen nicht zugelassen werden, werde die evangelische Partei obsiegen. Die
Züricher verlangten sodann, dass nur die Beisässen und Landleute, die im
Kirchspiele angesessen seien und Häuser , Heimwesen , Herd und Amtsrecht
besitzen, sammt deren Kindern zur Abstimmung zugelassen werden sollen.
Dagegen sollten die Pfaffen, deren Kinder, Dienstleute, Besoldete, das Hof-
gesinde des Klosters, dessen Diener und Gesinde, soferne dieselben nicht
rechte Landleute und Hintersässen wären , von der Gemeindeversammlung
ausgeschlossen werden. In diesem Falle versprachen die Züricher, eine weitere
„Abmehrung“ in Muri zu befürworten. Aber dann (I-294) soll nur je ein Bote
aus den fünf Orten und einer von Zürich anwesend sein, damit es nicht heisse,
die Leute haben aus Furcht so und so gestimmt3.

Allein die Züricher, welche die erste Abstimmung nicht gelten lassen wollten,
waren auch so nicht geneigt, eine zweite freie Abstimmung zu gestatten,
worüber sich die Katholiken am 6. Jänner 1530 in Bern beschwerten. Dies
scheint aber wenig gefruchtet zu haben; denn am 29. April beklagten sich diese
vor den in Brunnen versammelten katholischen Ständen „hoch und vast“,
dass die sektiererische Partei so viele gefährliche Fünde gebrauche, dass sie
beinahe nicht mehr beim alten Glauben bleiben können, und „die von Zürich
handeln so, als wenn sie allein Herren in den Freiämtern wären“4. Allein diese
Stände konnten jetzt keine Hilfe bringen, und so bestand in Muri wider den
Landfrieden faktisch eine paritätische Kirchgemeinde5. Die Evangelischen
hatten nämlich ihren eigenen Prädikanten aus Zürich. Denn am 7. April

1Staatsarchiv Luzern, Abschiedsband I., Fol. 123.
2Darunter sind die vom Leutpriester J. Sikust verstanden.
3Staatsarchiv Luzern, Abschiedsband I., 137, 138.
4Archiv für die Reformationsgeschichte I., 259, 260.
5Johann Müller, der Aargau, S. 83, Zürich, 1870.
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war das Gerücht ausgegangen, die Luzerner hätten den Prädikanten in Muri
gefangen genommen und werden nächstens den Landsturm ergehen lassen,
worauf alle waffenfähige Mannschaft nach Muri ziehen sollte. Ulrich Funk in
Aarau gab sich daher alle Mühe, um seinen Freunden und Herren in Zürich
eine rechtzeitige und richtige Nachricht zu ertheilen. Schultheiss von Heidegg
in Aarau, Oheim unseres Abtes Laurenz, konnte ihm das Wahre vom Gerede
mittheilen: der Prädikant sei nicht gefangen; aber es heisse, die Züricher
wollen in den nächsten Wochen einen andern Prädikanten nach Muri senden,
und die Katholiken berathen daher, wie sie das verhindern könnten1.

Endlich kam doch eine Abstimmung über den Glauben in Muri zu Stande.
Die Mehrheit war wieder auf Seite der Katholiken. Aber jetzt beschuldigten die
Züricher auf der Tagsatzung zu Bremgarten (15. Juni 1531) diese Mehrheit,
als hätte sie den Landfrieden gebrochen. „In Muri, sagten sie, wäre das
vorgebliche Bekenntniss ermehrt worden; allein die Katholiken hätten den
Ihrigen so viel Beistand geleistet („Ruggen und Buch gegeben“), dass die
„biderben Christen“ vom Mehr abstehen und dass die Minderheit das Mehr
sein musste“2.

(I-295) Jedoch begründeter waren die Klagen der Katholiken über die Züricher
und ihren Anhang in den Freiämtern. Nebst den Bauern, wie wir vernommen,
beschwerte sich auch Abt Laurenz öfters in seinen Briefen 1530 und 1531
über das herrische und eigenmächtige Vorgehen der Züricher gegen ihn und
seinen Konvent, wie auch ihre eigenen Briefe den befehlenden Ton stark genug
ausdrücken. So schreibt der Züricher Rath am 31. Oktober 1530 hinsichtlich
der Novizenaufnahme dem Abte: „Weil Ihr nun genugsam berichtet seid, dass
Uns solche und dergleichen Ceremonien und solchen üblichen Gottesdienst
in den gemeinen Vogteien weiter zu pflanzen in keinem Wege gemeint, so
ist Unsere ernstliche Meinung, Ihr wollet davon abstehen; denn Ihr wollet
bedenken, dass Euch solches nicht gestattet ist“3.

Drei Tage früher beklagte sich der Abt (am 28. Oktober) bei dem Züricher
Rath, dass er ihn wegen der zwei abgefallenen Mönche vor sich allein, als
Schirmherrn, anstatt vor die sechs geladen habe, und dass er (der Rath) die-
selben schirme, da sie doch ihrem Versprechen untreu geworden, das Kloster
freiwillig verlassen hätten4. Der Rath von Zürich ging aber soweit, dass er
verlangte, Abt Laurenz solle sich mit Sebastian von Fulach und Jakob Schmid
aus dem Einkommen von den Muri-Gütern in Thalwil abfinden und ihnen
auf ein Jahr das Einkommen ihrer Pfründen für Tisch und Chor ausrichten.

1Archiv für die Reformationsgeschichte III., 616. – Im Jahre 1529 hatte dieser Schultheiss,
von den Anhängern Zwingli’s als „stolz“ bezeichnet, der katholischen Sache in Aarau das
Wort geredet; erst als man ihn entsetzt hatte, kam die Reform daselbst zum Durchbruche
(J. J. Hottinger, Gesch. der Eidgen. II., 178).

2Bullinger l. c. III., 1-9.
3Staatsarchiv Zürich, Akten: Kloster Muri; Archiv für die Reformationsgeschichte III., 618.
4Daselbst.
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Als der Abt ihnen aus Güte das Einkommen für den Chor, nicht aber für
den Tisch zukommen lassen wollte, so entschied der Rath in aller Härte zu
Gunsten der zwei Untreuen und belegte den Wein des Klosters in Thalwil
mit Beschlag. Von der Noth gedrängt, erlaubte jetzt der Abt, die Abgefallenen
mögen den in Beschlag genommenen Wein, der bei 400 Gulden werth sei, ver-
kaufen; dieselben sollen jedoch aus dem Erlös den Lebensleuten des Klosters
ihr Betreffendes, etwa 200 Stüber, zukommen lassen. Allein die eigentliche
Aussteuer schlug er ab und zwar aus folgenden Gründen: a. habe das Kloster
wegen der vorhergehenden Kriege und Hagelschläge, und weil die Lebensleute
die Zinsen nicht zahlen und er für acht im Gotteshaus wohnende Konventua-
len sorgen müsse, nicht die genügenden Mittel, die verlangte Aussteuer zu
leisten; b. bemerkte er: das Vermögen, welches die zwei Herren in das Kloster
gebracht hatten, sei unbedeutend, und zudem sollte das Kloster jetzt Beide
gleich entschädigen, was um so unbilliger ist, weil Sebastian von Fulach nicht
einmal so viel in’s Kloster gebracht habe, als Jakob Schmid.

(I-296) Der Rath wollte nicht glauben, dass der Abt unvermögend sei, zwei
austretende Konventualen zu entschädigen und erklärte dann, er könne
jetzt den Wein nicht vortheilhaft genug verkaufen und wolle daher denselben
noch einstweilen aufsparen. Am Schlusse des Schreibens stimmte er den
drohenden Ton herunter, und bittet dringend, Abt und Konvent möchten
sich ihrer armen Mitbrüder erbarmen. Auf das hin erklärte sich der Abt am
30. Dezember bereit, mit den beiden Herren in Gegenwart eines Rathsboten
von Zürich in Bremgarten am Dreikönigen Abend (5. Jän. 1531) in neue
Unterhandlungen wegen ihrer Pension, soferne die katholischen regierenden
Stände nichts dagegen haben, zu treten. Diesem fügte er aber die Bemerkung
bei: er sei fest entschlossen, noch acht Konventualen in seinem Kloster zu
halten, damit dem Gottesdienste kein Abbruch geschehe. Der Rath von Zürich
gab die Zustimmung zur Conferenz am 2. Jänner. Ihr Resultat ist uns nicht
bekannt. Wahrscheinlich liess sich der Abt herbei, den zwei Unglücklichen,
von denen Sebastian eine Zeit lang den Freitisch in Wettingen genossen
hatte, eine Pension jährlich zu verabreichen. Diesen leuchtete aber künftig
kein Glücksstern. Jakob Schmid zog 1531 mit Zwingli nach Kappel, gerieth
nach der Schlacht in die Gefangenschaft, kam am 13. Nov. in das Lager der
Katholiken nach Inwil bei Baar und starb – wahrscheinlich im Gefängnisse
zu Luzern1. Denn der Rath von Zürich schrieb am 11. August 1533 nach
Luzern wegen der Forderung in Betreff der Einrichtung der Abzugs- und
Verpflegungskosten für Herrn Jakob Schmid selig, der in Luzern nach der
letzten „Empörung“ in Gefangenschaft gewesen sei. „Her Jakob Schmied’s
Erben (haben) fürgewendt, dass sy nützet, dann klyne kynd von im geerpt,

1Staatsarchiv Luzern, Missiv, Akten: Religionskriege. – Fast gleichzeitige Chronisten lassen
ihn am 11. Oktober 1531 auf dem Schlachtfelde zu Kappel fallen (Ägid Tschudi, Chronik;
Fassbind, Bd. IV., 209; Bullinger III., 145 u. A.).
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der hoffnung, och nüdt schuldig ze sin“1.

Sebastian von Fulach zog, nachdem er den Freitisch in Wettingen verloren
hatte, zu seinen Verwandten nach Schaffhausen. Auf der Tagsatzung zu Baden
(23. Juli 1532) baten Bürgermeister und Rath von Schaffhausen dringend,
den Abt von Muri anzuhalten, dem Sebastian von Fulach, seinem ehemaligen
Konventualen „die vor Jahr zuerkannte Competenz zu verabfolgen, indem
derselbe sonst seinen armen Verwandten zur Last fallen müsse“. Allein Abt
Laurenz liess durch die (I-297) Abgeordneten der Landesherren antworten: er
glaube dem von Fulach nichts verabfolgen zu müssen, da derselbe aus dem
Kloster gelaufen, und das nicht halte, wofür das Kloster gestiftet worden. Auf
einer der nächsten Tagsatzungen, am 4. September, meldete der Abgeordnete
von Schaffhausen: Sebastian von Fulach, der in Muri Mönch gewesen, sei
gestorben, und es möchte der Abt Laurenz den Kindern das zurückstellen,
was derselbe in’s Kloster gebracht hatte2. Während Herr Jakob nicht in’s
Muri-Nekrologium eingetragen wurde, steht Herr Sebastian dort am 9. Juni.

Wir können aus dem Benehmen der Züricher Muri gegenüber entnehmen,
dass sie den 1529 abgeschlossenen Landfrieden zu halten nicht gewillt wa-
ren. Sie wollten herrschen und Zwingli’s Lehre überall anerkannt wissen.
Zu dem Zwecke war ihnen jedes Mittel willkommen, auch die Verläumdung,
die sie gegen Muri ebenfalls in Anwendung brachten3. Zündstoff zum neuen
Krieg ward in kurzer Zeit genügend angehäuft. Katholiken wie Reformirte
beschuldigten sich gegenseitig des Friedensbruches. Verhandelt und vermit-
telt wurde viel; doch vergebens. Endlich kamen die Züricher und Berner mit
ihren Bundesgenossen auf den unglücklichen Gedanken, eine Kornsperre
gegen die katholischen Orte anzuordnen, in der Hoffnung, es komme dann
in den Urkantonen zu einem Aufruhre, wobei die Anhänger der katholischen
Religion gestürzt und Zwingli’s Freunde, wie in Bern, Sitze in der Regierung
erlangen würden. Allein diese herzlose Massregel, wodurch sogar für das Vieh
die Zufuhr des Salzes verweigert wurde4, hatte gerade die entgegengesetzte
Wirkung zur Folge. Statt des Krieges unter den Katholiken entstand Krieg
gegen die Reformirten. In den kornarmen Urkantonen machte sich bald ein
grosser Mangel an Lebensmitteln bemerkbar. Um demselben abzuhelfen, wird
von ihnen im Vertrauen auf Gott beschlossen, den mächtigen Feind anzu-
greifen und die Wege für die Zufuhr wieder zu öffnen. In der Kriegserklärung
an Zürich vom 9. Oktober 1531 zählen die Katholiken alle Ursachen auf, die
sie zum Kriege bewogen haben5; darunter findet sich auch diese: in einigen
Orten in den Freiämtern sei bis dreimal der alte Glaube ermehrt worden;
die Züricher haben aber stets gedroht, bis die Gemeinden den reformirten

1Staatsarchiv Luzern, Akten: Kappelerkrieg.
2Archiv für die Reformationsgeschichte III., 623.
3Th. v. Liebenau, Monatrosen, XV. Jahrg., S. 43.
4Vögelin, Geschichte der Schweiz. Eidgen. II., 378.
5Bullinger, l. c, III., 92-103.

297



6. Reformationszeit 1508-1549

Glauben annahmen, so in Hermetschwil, wo die Klosterfrauen gerne Messe
und Regel beibehalten hätten.

(I-298) Die Katholiken zogen bald nach Absendung der Kriegserklärung in
die Freiämter. Der abgefallene Comthur in Hitzkirch rief (9. Oktober) die
Berner um ihre Hilfe an und meldete: die Katholiken wollen Hitzkirch und
Muri einnehmen1. Es geschah, wie er geschrieben hatte. Die abgefallenen
Bauern wichen über Sarmenstorf und Wohlen nach Bremgarten. Am 11.
Oktober waren die Katholiken über den Lindenberg nach Boswil gezogen. Dort
hörten sie bald von Kappel her schiessen und erhielten die Nachricht, dass
die Hauptmacht der Katholiken, die sich in Zug gesammelt hatte, bereits mit
den Zürichern im Kampfe stehe. Um 3 Uhr frühe des folgenden Tages kam
die Nachricht hieher vom Siege der Katholiken bei Kappel. Alle knieten im
Lager voll Freude nieder und beteten 5 Vater unser und Ave Maria und den
Glauben und gaben Gott und Maria die Ehre2.

Die Berner waren nur langsam vorwärts gerückt, und liessen zuerst die
feurigen Züricher zum Handkuss kommen. Am 15. Oktober waren sie in
Villmergen, 2 Stunden von Muri, angekommen und vereinigten sich bald
mit den geschlagenen Zürichern in Bremgarten. Am 16. Oktober kamen sie
nach Muri. Die 3000 Katholiken, welche unter dem Luzerner Schultheiss
Hug zur Deckung der Freiämter in Boswil gestanden, zogen sich allmälig
zurück, gingen über die Reuss und vereinigten sich mit der katholischen
Hauptmacht in Baar bei Inwil. Die Bauern in Muri, welche wenige Tage
vorher den Katholiken den Eid der Treue geleistet hatten3, mussten jetzt den
anrückenden Bernern schwören, wozu sich Viele, weil nach Meldung Agid
Tschudi’s4 der zwinglische Glaube in ihnen „steckte“, ganz bereitwillig zeigten.
Bei diesen Berner Truppen befand sich auch eine Compagnie reformirter
Solothurner unter Hauptmann Schmied, welche sich Raub und manche
Gewaltthätigkeiten gegen Wehrlose erlaubten5. Agid Tschudi schildert das
Treiben dieser Horde in Muri mit folgenden Worten: „Sie zerschlugen die Bilder
in der Kirche, plünderten das Kloster gänzlich, raubten, was da war, so dass
nicht eine Glasscheibe in allen Fenstern blieb6; einige (I-299) Berner aber
erstachen den armen Narren, der ein natürliches Kind war und wehrlos“.
Der Gerichtsschreiber Salat von Luzern, der als Feldschreiber der Katholiken
diesen Krieg mitmachte, schreibt in seiner Chronik7: „Die Berner hausten in

1Staatsarchiv Bern, Akten: Religionskriege.
2Monatrosen, XV. Jabrg., S. 72; Hottinger, Helvet. Kirchengeschichte IV., 604; Archiv für

die Reformationsgeschichte I., 215-254 u. a. O.
3P. Aug. Stöcklin, Miscell., p. 322.
4Helvetia II., 199.
5Schmied bestritt den Raub und „anerbot“ (verlangte) das Recht (Schweiz. Museum, 1816,

S. 797).
6Oswald Mykonius sagt kurz: „Bernenses ... Murium ditissimam abbatiam ex itinere diripi-

unt“ (Lauffer, Beitr. I., 170).
7Arch. für die Reformationsgeschichte I., 315-316.
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Muri, wie savoysche Krämer; sie kämpften mannlich mit Tafeln, geschnitzten
Bildern, Gestühlen und Kirchenzierden“. Das war ihre erste Kriegsthat, Der
Muri-Annalist, P. Anselm Weissenbach, erzählt Ähnliches1, sagt zugleich, dass
der Narr, welchen die Berner erstachen, Heinrich Träer geheissen habe, und
fügt bei: die Berner haben auch den grossen Bohnenhafen unter Anderm
gestohlen. Wenn aber Heinrich Pantaleon laut vernommener Aussage der
Murikonventualen im Jahre 1510 schreibt: „Am 16. Oktober (1531) sei das
Kloster Muri schwerlich beschädigt und verbrannt worden“2, so möchten wir
das „Verbrennen“ nur auf einzelne Theile des Klosters ausgedehnt wissen,
wobei jedoch viele Schätze der Kunst und Wissenschaft zu Grunde gingen.

Dieser Brand wird auch bestätigt durch Bullinger, welcher von Muri sagt: ein
Burgdorfer sei enthauptet worden, weil er in’s Kloster Feuer eingelegt habe,
während die Führer nur Essbares zu nehmen erlaubt hätten3. Bezüglich der
Zerstörung der wissenschaftlichen Schätze erzählte der Abt J. Jodok Sing-
eisen dem fleissigen Sammler für die Muri-Geschichte, P. Aug. Stöcklin, im
Jahre 1629: er habe von seinen alten Mitbrüdern vernommen, die Berner-
truppen haben 1581 im Gotteshause die Musikbücher (Choralbücher) theils
durchstochen, theils zerrissen; das Jahrzeitbuch der Pfarrkirche von Muri sei
verbrannt, daher seien dort keine Jahrzeiten, die vor 1500 gestiftet wurden,
zu finden.

Auf die Klagen, welche der Rath von Luzern an den Rath von Solothurn wegen
der Plünderung in Muri und Merenschwand richtete, antwortete dieser4,
er werde nach der Rückkehr des Hauptmannes ein Verhör anstellen. Das
Ergebniss ist nicht bekannt. Dieses Treiben der Berner in Muri fand sogar
in den Volksliedern seinen Wiederhall5. Zufolge einer Sage, die in unserm
Kloster lebt und von P. Anselm Weissenbach weitläufig (I-300) erzählt wird6,
flüchtete sich der Abt Laurenz bei der Ankunft der Berner nach Luzern. Die
Sage lautet: Des Abtes eigener Bruder (welcher von den drei, ist nicht gesagt)
sei Oberbefehlshaber einer Abtheilung Berner gewesen. Schon früher drohte
dieser dem Abte, weil er ihn zur katholischen Religion wieder zurückführen
wollte, ihn und seine Mitbrüder aus dem Kloster mit bewaffneter Hand zu
vertreiben. Als er mit den Truppen nach Muri kam, besetzte er Langenmatt
und beschoss von dort aus das Kloster, das von Luzernern besetzt war.
Kaum waren diese abgezogen, da besetzte er es sofort. Abt Laurenz habe sich

1Annales, p. 502. „Ausi sunt Bernates omnia susdeque vertere in sacris vestimentis, carnes
coquere, fenestras infringere, monumenta discerpere ..... et ænea fabarum urna ex spoliis
reportata“. Dasselbe sagt auch Hürlemann, Pfarrer in Luzern († 1577), Geschichte der XIII
eidg. Orte (Handschr. der Stadtbibl. Luzern).

2Deutscher Nation wahrhafter Helden, S. 123.
3L. c. III., 188.
4Schreiben vom Freitag nach St. Andreas 1531, Staatsarch. Luz.
5Monatrosen, XV. Jahrg., S. 73; Lilienkron, Historische Volkslieder IV., 25; Archiv für die

Reformationsgeschichte I., XIX.-XXIII.1 344, 350-351 u. a. O.
6Annales, p. 502.
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indessen auf ein Pferd geworfen und wollte spornstreichs nach Zug reiten. Auf
dem Scheideweg nach Luzern und Zug lenkte er rasch sein Ross gegen Luzern.
Schon waren ihm die Berner auf der Ferse und würden ihn ohne Zweifel
eingefangen haben, wenn nicht die schlaue Antwort eines Weibleins ihnen auf
dem Scheideweg die Meinung beigebracht hätte, der Abt habe den Weg nach
Zug eingeschlagen. Dieser verpflegte später das Weiblein lebenslänglich auf
die ehrenvollste Weise.

Bei ihren Verheerungen in Muri und Umgebung vergassen die Berner nicht das
Frauenkloster Hermetschwil. Das Rechnungsbuch sagt von diesem Jahr: „Das
Kloster war ganz geplündert; die Klosterfrauen flüchteten sich über Weggis
nach Brunnen. Dort blieben sie 12 Tage und verbrauchten während der
ganzen Zeit ihres Fortseins 14 Kronen und 2 Schillinge. Als die Frauen über
Lowerz und Zug heimgekommen waren, mussten sie in Hermetschwil einige
Tage in einem Privathause wohnen, bis das verhehrte Kloster restaurirt und
das Nöthigste eingekauft war“. – Die Frau Meisterin, Anna von Effringen, eilte
von Zug aus nach Zürich, um wahrscheinlich Reklamationen und Einkäufe
zu machen. Die Rechnungen weisen nach, dass ihnen Löffel, Salzbüchslein,
Pfannen, Gewürz, Tuch u. s. w. ja jeder Hausbedarf fehlte, und dass sie
zudem noch dem Ammann 14 Gulden zahlen mussten für ein Fass Wein, das
er den durstigen Bernern im Namen des Klosters zu geben genöthigt war1.
Ein Besuch der katholischen Tagherren mit dem Boten von St. Gallen mag die
armen Klosterfrauen getröstet haben. Ihr sehnlichster Wunsch war, wieder
einen Priester zu erhalten, den sie schon lange vermissten. „Eine heil. Messe
hatten die Nonnen in Hermetschwil ebenso selten, als Fische in den Fasten“2.

(I-301) Die Berner hatten in Muri und Umgebung bei 4 Tage ihren Muthwillen
mit dem Heiligen getrieben3. Dann zogen sie über die Reuss nach Baar und
schlugen den Katholiken gegenüber ihr Lager auf. Am 24. Oktober war die
Schlacht am Gubel, und die mit den Bernern vereinten Züricher – über 8000
Mann – wurden von 632 Katholiken zum zweiten Male geschlagen. Die innere
Kraft der Züricher war nun gebrochen, und sie schlossen mit den katholischen
Ständen auf dem Hofe zu Denikon (bei Baar) auf freiem Felde einen dauerhaf-
ten Frieden. Die Religionsfreiheit wurde beiderseits gewährt; jedoch schlossen
die V Orte nebst Wallis diejenigen von diesem Frieden aus, welche von dem
Freiamt im Aargau, von Bremgarten und Mellingen mit den Bernern gemein-
same Sache gemacht hatten, ferner die Toggenburger, Rapperswiler, Gasterer
und Wesener. „Doch soll mit ihnen gnädig verfahren werden“4. Die Züricher
ertheilten nun den abgefallenen Freiämtern den Rath: vom Bündnisse mit den
Bernern abzustehen und den Krieg gegen die Katholiken aufzugeben. Allein

1Archiv des Frauenklosters Hermetschwil.
2Daselbst.
3Fast alle Kirchen (in Boswil, Bünzen, Wohlen, Hermetschwil etc.) mussten wieder consecr-

irt werden.
4Archiv für die Reformationsgeschichte II., 482.
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diese antworteten ihnen: die Züricher hätten ihnen gelobt, sie mit Gut und
Blut zu unterstützen. Herr Hauptmann Stoll entschuldigte sich jedoch mit der
Bemerkung: die Züricher haben jetzt nichts mehr thun können, nachdem sie
Leib und Gut verloren, und sie möchten den Freiämtern noch zu einem guten
Frieden verhelfen1. Die Berner waren über den Separatfrieden der Züricher
ergrimmt und versprachen den Freiämtern Hilfe. Da aber die Katholiken
mit 12,000 Mann über Sins, Muri und Hägglingen ihnen nachzogen, so ent-
sank ihnen der Muth. Am 18. November war die katholische Streitmacht
in Muri und Umgebung einquartirt, und die Hauptleute, Bannerherren und
Kriegsräthe der V Orte empfingen im Kloster Gesandtschaften der Berner, von
Bremgarten etc., welche wegen des Friedens unterhandeln wollten2. Allein die
Berner hatten die Freiämter noch nicht verlassen, und so waren die Verhand-
lungen unmöglich. Die Katholiken wollten sich bei Villmergen mit denselben
messen; die Gegner wichen jedoch nach Lenzburg und Aarau zurück. Am 24.
November schlossen dann auch die Berner mit den katholischen Ständen den
Aarauer Frieden, der, wie der Deniker Friede, beiden Parteien Religionsfreiheit
gewährte; jedoch die Bremgartner, Mellinger, Rapperswiler, (I-302) Toggenbur-
ger u. s. w. bleiben der Bestrafung der fünf Orte vorbehalten und sind im
Frieden nicht inbegriffen3.

Die Erbitterung der abgefallenen Freienämter wider die Berner war viel grös-
ser als gegen die Züricher. Schultheiss Mutschli von Bremgarten sagte in
seinem Unwillen: ,Unsere Prädikanten predigten, der Prophet Jeremias habe
gesprochen: „Verflucht sei der Mensch, der seine Hoffnung auf einen Arm
von Fleisch setzt“. Dieser Spruch sei nun an den Bremgartnern in Erfüllung
gegangen, die so grosse Hoffnung auf die Berner setzten’. Die Katholiken
jagten als Sieger in den abgefallenen Dörfern des Freienamtes die Prädikanten
aus dem Lande, entzogen ihnen das Recht, ihre Untervögte selbst zu wählen,
nahmen ihnen das Banner ab, unter dem sie früher ausgezogen waren und
gaben es den treugebliebenen Maienbergern, welche zugleich zur Belohnung
von den V katholischen Orten das Recht erhielten, den Bannerherrn für
das ganze Freiamt aus ihrer Mitte zu wählen. Die auferlegten Geldbussen
wurden den Strafbaren später erlassen. Als VI. katholischer Ort trat jetzt
in den Freienämtern auch Uri bei. Im Jahre 1539 sandte dieser Stand den
ersten Landvogt dahin, und stellte für das Kloster Muri 1549 einen besondern
Schirmbrief aus, der ähnlich ist dem der übrigen Stände vom Jahre 14314.
Am 4. Juni 1533 beschlossen die Tagherren in Luzern: der neue Landvogt in
den Freienämtern soll in Muri durch die Abgeordneten der VII regierenden
Orte den anwesenden Landbewohnern vorgestellt werden. In der Eidesfor-

1Bullinger l. c. III., 216 ff.
2Argovia VI., S. 73; P. Ans. Weissenb., Annales, p. 603.
3Archiv für die Reformationsgeschichte II., 389.
4P. Ans. Weissenb., Annales, p. 507, 512, 520. Das Banner von blauer Farbe mit der Säule

Christi erhielten die Freienämter am 22. Juli 1512 vom Papst Julius II. (Annales, p. 475).
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mel mussten die abgefallenen Dörfer sich als meineidig vor dem Landvogte
bekennen1.

Zufolge des fünften Artikels des Landfriedens vom 24. November waren die
Berner verpflichtet, für das Kloster und die Kirchen zu Muri, Merischwan-
den, Baar, Cham, Steinhausen und Beinwil, und was sie zu Blickenstorf
verbrannten, 3000 Sonnenkronen zu zahlen2.

Trotz der vielen Verluste, welche Muri in diesen Religionskriegen erlitten
hatte, konnte der Abt noch einen Theil der auf den Streifzügen verwundeten
Katholiken in die Pflege nehmen und erhielt dafür vom Rathe zu Luzern eine
Entschädigung von 71 Gulden3.

(I-303) Nach dem Friedensschlusse vom 24. November zogen die Krieger in ihre
friedlichen Hütten zurück, und Abt Laurenz war sofort bedacht, die Schäden
des Krieges auszubessern und die aufgeregten Gemüther einer ruhigeren
Lebensweise entgegenzuführen.

Drittes Kapitel. Die Zeit nach den Religionskriegen –
oder die Restauration (1532-1549).

Abt Laurenz gab sich alle Mühe, die Schäden, welche die Religionskriege
angerichtet hatten, wieder auszubessern. Zunächst suchte er die seinem
Kloster zugesicherten Entschädigungen zu erhalten. Daher legte er am 1.
Dezember 1531 bei den in Zug versammelten Eidgenossen die Bitte ein, dass
man ihm den erlittenen Kriegsschaden abtragen und die Zehenten verabfolgen
lasse; dann möchten die Tagherren dem Gotteshause für die zerschlagenen
Glasfenster neue Ehrenwappen schenken und die in seinen Kirchen zernich-
teten Fenster ausbessern4. Die zweite Bitte scheint ohne Anstand Erhörung
gefunden zu haben; schwieriger ging es mit der Entschädigungssumme. Die
Tagherren wollten aus den 3000 Kronen, welche die Berner zahlen mussten,
zuerst die Landleute in Zug und Merenschwand befriedigen5. Die Kirchge-
nossen von Muri stellten daher ein besonderes Gesuch an die Tagherren um
Schadenersatz ihrer verwüsteten Kirche. Die katholischen Orte beschlossen
dann auf der Versammlung zu Baden (29. Jän.): es sollen für das Kloster
und die Kirche in Muri 300 Gulden ausbezahlt werden6. Diese kleine Summe
leistete dem Abte in seiner Geldnoth grosse Dienste.

1Pfarrlade Bünzen.
2Archiv für die Roformationsgeschichte II., S. 390, 391; Bullinger, l. c. III., 273.
3Staatsarchiv Luzern, Akten: Religionskriege und Kloster Muri.
4P. Aug. Stöcklin, Miscell., p. 253; Balthasar, Helvet. II., 344.
5Archiv für die Reformationsgeschichte II., 408; Abschied auf dem Tage zu Baden am 8.

und 23. Jän. 1582.
6Staatsarchiv Luzern, Abschiede.
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Die Regierung von Luzern ertheilte ihrem Abgeordneten auf die am 15. De-
zember 1531 in Baden abzuhaltende Tagsatzung wegen des Klosters Muri
folgende Instruktion: „Da Hauptmann Thomas Schmied von Solothurn einen
Kelch, grossen Hafen und einige Messgewänder in dem Kloster Muri genom-
men, so mag er es mit Kundschaft belegen, wenn er es nicht bekennen will,
und soll den Solothurnern – die ohne Grund gegen die (I-304) Katholiken zu
Feld gezogen waren – geschrieben werden, dass sie den Thomas Schmied
anhalten, dem Gotteshaus Muri das Seine zurückzugeben“1. Mit welchem
Erfolg der Gesandte diesen Auftrag vollzogen habe, ist uns nicht bekannt; nur
das wissen wir, dass Schmied den Raub läugnete.

Abt Laurenz besorgte zunächst bloss die nöthigsten Reparaturen und Aus-
schmückungen im Kloster und in den Kirchen. Die werthvollen Glasgemälde,
die später der Stolz des Gotteshauses Muri waren, kamen grösstentheils erst
1536-1573 in das Kloster2. Zürich verehrte 1536 sein Wappen nach Muri, wie
auch in den Jahren 1543 und 15543.

In den Kloster- und Pfarrkirchen wurden die Altäre fleissig restaurirt. Die
St. Martinskapelle in Boswil konnte daher schon im Mai 1532 reconciliirt
werden. Im Oktober kam der Weihbischof Melchior von Constanz in die Frei-
enämter und reconciliirte am 8. Oktober die Pfarrkirche in Bünzen4, am 9.
wahrscheinlich die in Boswil, am 10. weihte er die Pfarrkirche in Muri und
am 11. und 12. Okt. sechs Altäre in der Klosterkirche: a. den St. Martinsaltar;
b. den des hl. Benedikt oder St. Peter und Paul; c. den der 10000 Martyrer
oder St. Michaelsaltar; d. den hl. Kreuzaltar; e. den der 11000 Jungfrauen;
f. den Muttergottesaltar. Wegen Mangel an Geld konnten nicht alle Kirchen
und Kapellen sogleich restaurirt werden5. Daher fand die Renovation und
Reconciliation der Kapelle für den Abt und des Altars in der Krypta erst im
Juni 1541 statt6. Von Muri ging der Weihbischof Melchior am 13. Oktober
nach Hermetschwil und reconciliirte die dortige Kirche. Die Reconciliation
in Wohlen fand am 6. Oktober und die von Eggenwil schon am 24. Juli d. J.
statt7.

Der eifrige Pfarrer, Johannes Engel in Wohlen, wusste der Kirchgemeinde
eine solche Liebe zum katholischen Glauben beizubringen, dass sie alsbald
beschloss, die von den Reformirten entweihte und theilweise zerstörte Pfarr-

1Archiv für die Reformationsgeschichte II., 417.
2Dr. Wilhelm Lübke, Die alten Glasgemälde der Schweiz.
3Auszug aus den Zürchersäckelamtsrechnungen (Mittheil. von Dr. Hermann Meyer).
4Der Pfarrer Georg Diez von Veringen las nach der Verheerung das erste Mal daselbst die

hl. Messe am 21. Jänner 1532.
5P. Ans. Weissenbach, Annales, p. 506, 607; P. August. Stöcklin, Miscell, p. 273; Archiv für

die Reformationsgeschichte I., S. 809.
6P. Aug. Stöcklin, p. 9.
7Murus et Antem. III., 100; P. Aug. Stöcklin, Miscell., p. 822. Nach der Chronik der Frauen

von Hermetschwil wurde die Kirche daselbst von den abgefallenen Unterthanen verheert.
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kirche gänzlich niederzureissen (I-305) und vom Grunde aus neu zu bauen1.
Die Filialkapelle zur hl. Anna am Ende des Dorfes wurde gleichzeitig mit der
Pfarrkirche geweiht. In Folge einer Predigt, die Engel bei dieser Gelegenheit
hielt, wurden die Bürger von Wohlen so für ihn eingenommen, dass sie den
Untervogt, Weckerli, und den Kirchmaier, Ulrich Humbeli, mit ihm nach Brem-
garten schickten, um den Abt Laurenz im Namen der Kirchgemeinde zu bitten,
den Herrn Engel der Pfarrei Wohlen definitiv als Leutpriester zu geben. Der
Abt gewährte die Bitte sofort2.

Auf grössere Schwierigkeit stiess die Wiedereinführung des katholischen
Gottesdienstes in Lunkhofen, wo die Züricher die Reformation bereits durch-
geführt hatten. Abt und Konvent von Muri setzten mit Einwilligung der Brem-
gartner, welche daselbst die niedere Gerichtsbarkeit besassen, dahin wieder
einen katholischen Leutpriester. Das erweckte bei den abgefallenen Pfarr-
genossen und bei den angrenzenden Zürichern Zorn und Ingrimm. Unter
letzteren verbreitete sich plötzlich das Gerücht: der Leutpriester in Lunkhofen
habe die Zwinglianer „Ketzer“ gescholten. Sogleich erging der Sturm in den
zürcherischen Ämtern Affoltern und Knonau. In der Pfingstnacht 1532 zogen
die Reformirten lärmend nach Lunkhofen, nahmen den Leutpriester in seinem
Hause gefangen, führten ihn nach Jonen, beschimpften dort einen Katholiken
und jagten den Pfarrer bei Ottenbach über die Reuss nach Muri, indem sie
ihm die Drohworte nachriefen: wenn er sich wieder in Lunkhofen sehen lasse,
werde man ihn hängen. Diese gewaltthätige Handlung verursachte in der
Eidgenossenschaft grosse Aufregung, zumal erst vor einigen Monaten der
zweite Landfrieden geschlossen worden war. Die Tagherren untersuchten die
Angelegenheit und bestraften die Rädelsführer aus den Ämtern Affoltern und
Knonau3.

In den übrigen Collaturen Muri’s kehrten die Abgefallenen willig zum katholi-
schen Glauben zurück. So zeigten sich namentlich gehorsam die Kirchgenos-
sen von Muri wie auch die Bettwiler.

Mit dieser Thätigkeit für die Erhaltung der katholischen Religion in den zu
Muri zuständigen Pfarreien verband Abt Laurenz auch die Sorgfalt für das
Innere seines Gotteshauses. Für die beraubte Klosterkirche erwarb er aus
Zürich durch Kauf ein silbernes Muttergottesbild4 und bald darauf aus dem
ehemaligen (I-306) Benediktinerkloster Allerheiligen in Schaffhausen einen
Abtstab. Als die Zinsen wieder reichlicher flossen, erweiterte er die Wohnungen
des Abtes und fügte neue Bauten hinzu, schmückte den obern Chor mit
einer kostbaren Oberdecke, baute im Konvente den kleinen Kreuzgang mit
Nebengebäuden und erstellte den Murihof in Bremgarten, welcher im Jahre

1Studer, Geistliche Befreiung, S. 91, 92; P. Aug. Stöcklin, Miscell., 322.
2Studer, daselbst; Meng, Landkapitel Mellingen, S. 102, 103.
3Argovia VI., S. 61, 103, Reformation in Lunkhofen 1532 vom Juni bis zum Oktober.
4Murus et Antem. IV., 7 4: „Reparatis deinde Muris exulem alibi Deiparam argentea in

efiigie invexit“.
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1693 noch die Aufschrift trug:

„Jodocus renovat, struxit Laurentius ædes“.

Jodok neuet das Haus, das Abt Laurentius baute1.

Wegen dieser Bauten sagt der Chronikschreiber Stumpf von Laurenz: er habe
das Kloster „wunderbarlich mit Gebeuw“ verbessert2. Um die Einkünfte des
Klosters nicht zu schwächen, verwendete er dazu viel von seinem väterlichen
Erbgute. Doch was hätte ein ausgeschmücktss Kloster ohne glaubenstreue
Konventualen genützt? Abfall und Tod hatte die Zahl der Mitglieder in Muri
und Hermetschwil stark gelichtet. Auf der Tagsatzung in Zug am 8. Jänner
1532 wurde vorgebracht: wie das Kloster Muri reich und mächtig sei, dass
aber der Abt dennoch nicht mehr, als Einen Priester im Kloster habe. Wir
glauben aus Gründen diese Worte in dem Sinne zu verstehen, dass alle
andern Priester wegen Priester-Mangel damals auf Pfarreien sich befanden3.
Die Abgeordneten beschlossen daher: mit Abt Laurenz zu reden, dass er das
Gotteshaus der Stiftung gemäss mit Priestern versehe. Der sorgsame Prälat
war diesem Wunsche der katholischen Landesherren bereits zuvorgekommen.
Am 17. Dezember desselben Jahres konnte er seinen Konventualen, Johann
Honegger, den er zum Akolythen geweiht hatte, zum Bischofe nach Constanz
senden, damit er ihm die Weihe des Subdiakonates ertheile4. Dieser folgte
dem Herrn Georg Flecklin in der Würde eines Priors5.

Als echter Benediktiner warf Abt Laurenz sein Auge bei der Restauration
sogleich auf die Schule. Dieselbe wurde (I-307) bald nach den Kriegen wieder
eröffnet und neue Zöglinge fanden Aufnahme. Unter diesen war Johann
Christoph von Grüt aus Zürich, dessen Vater Stadtschreiber war, der aber,
weil er den Zwingli bekämpfte, Amt und Stadt verlassen musste. Der junge
Joh. Christoph kam am St. Antonientag 1532 als Schüler nach Muri und
legte 1535 am St. Agathentag die hl. Profession ab6. An der Spitze der Schule
scheint aber ein Laie gestanden zu sein, der 1535 erstochen wurde7. Diesem
wird Johannes Bronbüler als Studienpräfect gefolgt sein. Denn ein Dichter
aus Erfurt, Abraham Werlich, sang über Muri im Jahre 1550:

1P. Ans. Weissenb., Annales, p. 513, 514.
2Chronik, Fol. 633 b.
3Beweis, dass der Muri-Konvent am 8. Jänner 1582 mehr als einen Piester hatte: a. Der

Prior Georg Flecklin starb erst um das Jahr 1534; b. Herr Jakob Kalb war 1529 und
1532 Leutpriester in Hermetschwil oder hielt wenigstens am Sonntag den Gottesdienst
daselbst; c. Hr. Laurenz Nor lässt 1633 ein Glasgemälde einem Privatmanne anfertigen;
d. Hr. Joach. Schilling wird schon 1529 zu den Weihen nach Constanz geschickt und lebt
1549 noch; e. Herr Daniel Schatt mag ebenfalls noch am Leben gewesen sein (Beilage,
Katalog). Endlich schreibt Abt Laurenz am 24. Dezember 1530, dass „acht Personen in
den Chor gehen“ (Arch. für die Reformationsgeschichte III., 621).

4Latein. Formelbuch im Staatsarchiv Luzern.
5P. Ans. Weissenb., Annales, p. 509.
6Archiv Muri in Gries A. I. I. fase. IV.
7S. oben S. 274, 290.
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„Illic, qui pueros doctrina pascit et arte,

In Musis celebris rite Johannes adest“.

Dort erschaust du Johannes, der glänzt in jeglichem Wissen,

Der die Knaben belehrt, führend zur Tugend und Kunst1.

Von den freien Künsten wünschte der Abt vorzüglich die Pflege des Gesanges.
Leider hatten die Berner die alten Choralbücher entweder zerstört oder stark
beschädigt. Daher schrieben die jungen Konventualen 1534 mit allem Fleisse
Choralbücher, Antiphonarien und Graduale ab. Darunter war besonders Einer,
der eine zierliche Handschrift schrieb. Auch besass dieser eine ziemliche
Fertigkeit im Zeichnen und fügte dann dem Wappen des Abtes Laurenz
oder anderen Wappen die Buchstaben „S. Z.“ oder „F. S. Z.“ bei, die wohl
seinen Namen andeuten sollen2. Doch wir konnten denselben bisher nicht
ermitteln. Nebst Anderem schrieben die Mitbrüder damals das Marienofficium
und das „Salve“ mit Noten, welches vom ganzen Konvente, auch nach 100
Jahren noch, in der Muttergotteskapelle gesungen wurde3. Nicht unerwähnt
dürfen wir lassen das Messbuch von Pergament vom Jahre 1535, welches
im verflossenen Jahrhundert der gelehrte Benediktiner, August Calmet, auf
seiner Reise durch die Schweiz in Muri bewunderte. Er hob namentlich
die vielen Einschaltungen im „Gloria“ für die Muttergottesfeste hervor4. Die
Bibliothek wurde neu angelegt und mit Handschriften und Druckwerken
bereichert. – Zur Belebung des religiösen Lebens im Konvente und beim Volke
erlaubte der Abt die Einführung passender (I-308) Andachten und sorgte, dass
der Gottesdienst in geziemender Würde nach kirchlicher Vorschrift gehalten
werde5.

Viele Mühe verwendete Abt Laurenz für die Restauration des Klosters Her-
metschwil. Das tolle Treiben der Reformirten hatte dort tiefe Wunden ge-
schlagen. Die wenigen Frauen, die noch im Kloster geblieben waren, hatten
den wahren religiösen Geist verloren. Die Tagherren der katholischen Stände
vernahmen daher am 29. Jänner 1532 mit Schmerz, dass einzelne Frauen
in Hermetschwil ein ärgerliches Leben führen. Sie beschlossen daher, ernste
Massregeln zur Reform des vielgeprüften Klosters anzuwenden6. Doch der Abt
und die Meisterin Anna von Effringen werden die Vorschriften mit Kraft zur
Besserung der Sitten unterstützt haben; denn künftig dringen keine Klagen

1P. Ans. Weissenb., Eccles. XXII.
2P. Ans. Weissenbach, Annales, p, 509.
3P. Ans. Weissenbach, Annales, p. 509.
4Diarium Helv. August. Calmet, p. 25. - Solche Beisätze sind: Nach unigenite J. Chr.: „Spi-

ritus et alme orphanorum Paraclite“; nach Filius Patris: „Primogenitus Mariæ Virginis
matris“; – deprecationem nostram: „ad Maria, gloriam“; – tu solus sanctus: „Mariam sanc-
tificans“; – tu solus dominus: „Mariam gubernans“ etc.

5P. Ans. Weissenb., Annales, p. 608.
6Staatsarch. Luzern, Abschiede.
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mehr über dieses Kloster in die Öffentlichkeit. Die genannte Frau Meisterin
verschied am 27. Februar 1541. Ihre Leiche wurde übungsgemäss nach Muri
gebracht und in der Muttergotteskapelle, der Begräbnisstätte der Meisterin-
nen von Hermetschwil, beigesetzt1. Ihr folgte in der Würde Anna von Trüllerey
aus jenem alten Geschlechte, das in Aarau und Schaffhausen reich begütert
war und Hermetschwil bereits eine Meisterin, Agnes, gegeben hatte. Anna
regierte von 1541-1553 mit vielem Lobe.

In Muri war die Übung, nur Männer aus dem Adel zur Profession zuzulassen,
schon längst verschwunden; doch in Hermetschwil sei der Grundsatz, wie die
Hauschronik sagt, bis zum Jahre 1541 stehen geblieben, obwohl er in der
That seit langem nicht mehr beobachtet wurde. Gangolf von Trüllerey, der
Vater der besagten Meisterin, soll der Tochter den Rath zur Beseitigung dieses
Grundsatzes ertheilt haben.

Um den Fleiss und die Thätigkeit des Abtes Laurenz nach allen Seiten hin
zu bewundern, müssen wir noch die Leitung der Ökonomie und die Wahrung
der Klosterrechte nach 1531 in’s Auge fassen. Wir haben gehört, dass die
Tagherren in Zug das Kloster Muri unmittelbar nach dem Kriege als „reich
und mächtig“ bezeichneten, – ein schönes Lob für Abt Laurenz als Haushälter.
Am 29. September 1532 waren diese Tagherren zur Anfertigung eines Urbars
für die Landvogtei der Freiämter in Muri versammelt2. Die Lehen, (I-309)
welche unser Kloster im Aargau seit vielen Jahren von den Landesherren
inne hatte, wurden ihm auch für die Zukunft zugesagt; ebenso blieb dem
Gotteshause die niedere Gerichtsbarkeit. Zugleich hatten am 10. Juni d. J.
die katholischen Orte den Wunsch ausgedrückt, es möchte in Muri ein Thurm
für die Gefangenen gebaut werden3.

Rechtshändel haben wir von 1531-1549 keine finden können. Der Handel vom
24. Mai 1544 wegen eines Thürleins und zweier Fenster, die den Lehensleuten
dreier Häuser in Bremgarten vom Abte in Muri gestattet wurden, war ein
gütlicher Vergleich. Das Thürlein sollte nur in Kriegszeiten und bei Feuers-
brünsten gebraucht werden4. Bullinger hatte desshalb vollständig recht, wenn
er schreibt: Abt Laurenz war ein „schiedlicher und freundlicher“ Mann. In
dasselbe Lob stimmt auch Heinrich Pantaleon ein, wenn er sagt: „Laurenz
war ein milder, hochverständiger Herr, welcher von seinen Mitbrüdern mehr
hatte geliebt, als gefürchtet werden wollen. Darum er auch, soviel an ihm
gestanden, mit den Nachbaren den Frieden erhalten und auch männiglich
darzu ermahnt hatte“5.

1P. Ans. Weissenb., Annales, p. 512, 513.
2Die Tagherren waren: Zürich – Rudolf Stoll; Luzern – Junker Christoph von Sonnenberg;

Schwyz – Peter Ratheller; Unterwalden – Nikolaus Omlin; Zug – Hans Jörg; Glarus _-
Fridli Dolder. Uri ist noch nicht dabei (Handschr. Archiv Muri in Gries).

3Mittheil. von Theod. v. Liebenau.
4Archiv Muri in Gries B. II. fasc. IV.
5Deutscher Nation wahrhafter Helden, S. 123.
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6. Reformationszeit 1508-1549

Im Jahre 1543 war unter seinen Händen die Ökonomie trotz der vielen
Restaurationen und Bauten so erstarkt, dass er mehrere Bodenzinse von
einem Hofe in Wohlen um 276 Gl. kaufen konnte1. Ja, schon am 19. Dezember
1532 hatte er von Hans und Rudolf Hofmann 7 Tagwerke Reben in Zuffikon
um 130 Gulden für das Kloster erworben2.

Die letzten Lebensjahre des Abtes Laurenz flossen ruhiger dahin. Unter seiner
Leitung erwuchs ein zahlreicher, lebensfähiger Konvent; in den Collaturpfarrei-
en waren fast alle Zwinglianer wieder zum wahren Glauben zurückgekehrt und
beteten wieder Jesus im allerheiligsten Altarssakramente an. Aber schmerzlich
traf ihn das Hinscheiden seiner besten Freunde, die mit ihm für die Erhaltung
der katholischen Religion gekämpft hatten. In Einsiedeln ging am 26. Februar
1544 in die ewigen Freuden ein der hochverdiente Fürstabt Ludwig Blaarer
von Wartensee, der sein Kloster vom Untergange gerettet hatte, und wenige
Jahre später schied in ein besseres Leben der gelehrte Dr. Barnabas Bürki,
Abt in Engelberg. Die drei Abte Ludwig, Barnabas und Laurenz waren damals
vermöge ihrer Glaubenstreue) Gelehrsamkeit und Sorge für (I-310) ihre Klöster
die Zierde des Benediktinerordens in der Eidgenossenschaft. Allen Dreien
spendet unser Chronist, P. Ans. Weissenbach, wegen des Kampfes für den hl.
Glauben gebührendes Lob3.

Mit Freuden wird Abt Laurenz der Eröffnung des Concils von Trient (1545)
entgegen gesehen haben. Es schmerzte ihn aber genug, dass die Katholiken
der Eidgenossenschaft bei dessen Eröffnung (1545) keine Vertretung hatten.
Ihm selbst gestattete das hohe Alter nicht, eine Reise nach Trient zu unter-
nehmen. Indessen betete er eifrig für sein Kloster und die kämpfende Kirche
und sah getrost dem nahen Tode entgegen. Derselbe erfolgte am 20. Februar
1549. Die Regierung des Abtes Laurenz währte vierzig Jahre und vier Monate.
In allen seinen Handlungen zeigt sich ein gemessenes, muthvolles Vorgehen,
ein Erbtheil seiner ritterlichen Ahnen, ein andauerndes Festhalten am Alten
und eine hohe Achtung vor Gott und allem Heiligen. Für die Erhaltung des
Klosters und die Vertheidigung der Rechte desselben scheute er keine Mühe.
Daher preisen ihn unsere Chronisten auch als einen wahren Restaurator des
Gotteshauses. Seine Leiche liegt in der Klosterkirche hinter dem Altare der 14
Nothhelfer4. Auch fremde Geschichtsforscher stimmen in dieses Lob ein und
rühmen seine Klugheit, Festigkeit und den unermüdlichen Eifer in Erhaltung
des katholischen Glaubens5. Der Protestant, Heinrich Pantaleon, schliesst

1Staatsarch. Luzern, Conceptbuch Nr. 13, fol. 36.
2Archiv Muri in Aarau I., 3. A, 3,
3Annales, p. 481, 514, 515.
4Im Muri-Nekrologium lesen wir am 20. Februar: „Obiit (1549) Laurentius de Heidegg, Ab-

bas noster, qui summa cum laude et fidei catholicæ insigni zelo et constantia periculosis
admodum temporibus abbatire præfuit annis 40, mensibus 4, requiescit in monasterio
retro novum altare Ss. Auxiliatorum“. Vgl. auch P. Ans. Weissenbach, Annales p. 517;
Eccles., p. 187; P. Aug. Stöcklin, Miscell., p. 289; Murus et Antem. IV., 74, 75.

5Egb. Fr. von Mülinen, Helvet. sacra I., 108; Gallia christiana V., 1042. Diese schreibt: „Lau-
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Restauration 1532-1549

seine kurze Lebensbeschreibung: „Wie er also in die 40 Jahre dem Kloster
vorgestanden und in hohes Alter gekommen, ist er letzlich im Jahre 1549
gestorben und mit grossem Leide zur Erde bestattet worden“1.

rentius de Heidegg, excelsi animi præsul et, cum esset indefesso prorsus studio, Romanæ
fidei integritatem sartam tectamque servavit“.

1Deutscher Nation wahrhafter Helden, S. 123.
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7. Dritter Abschnitt. Nachwehen der
Reformation (1549-1596).

Erstes Kapitel. Johann Christoph von Grüt, XXXIII. Abt
(1549-1564).

(I-311) Abt Johann Christoph war der Sohn des geschwornen Unterstadtschrei-
bers in Zürich, Joachim von Grüt, und der Veronika Schwarzmurer von Zug1.
Joachim wirkte ehemals als Schullehrer in Rapperswil. Im Rathe zu Zürich
war er einer der Wenigen, welche lesen und schreiben konnten, und zugleich
der entschiedenste und gefährlichste Gegner Zwingli’s. Wider diesen schrieb er
eine Schrift: „Christliche Anzeigung, dass im Sakramente des Altars wahrlich
sei Fleisch und Blut Christi – wider den schädlichen und verführerischen
Irrthum Zwingli’s zu Zürich“2. Die „Anzeigung“ ist eine Vorrede und ein Abriss
der züricherischen Reformationsgeschichte; sie ist vom Geiste der Sanftmuth
und Bescheidenheit durchweht und steht im grellen Gegensatze zu dem un-
beugsamen und gewaltthätigen Charakter Zwingli’s. Joachim von Grüt wich
diesem tyrannischen Geiste aus und zog mit der Familie wieder nach Rap-
perswil, um dort ruhig die Kinder im wahren Glauben und in der Gottesfurcht
erziehen zu können; denn er schreibt: „Es ward beschlossen, der Zwingli sollte
seine Meinung und ich die (I-312) meinige in Geschrift stellen. Da jede gestellte
Meinung verhört ward, redete Zwingli: Wenn mein (Joachim’s) Rathschlag
durchgehen sollte, wollte er auf der Kanzel öffentlich predigen und schreien.
Also nahm ich meinen Rathschlag wieder zu mir und sagte: Ich will unausge-
schrieen sein; denn ich sehe wohl, dass er wolle regieren und predigen und
nicht leiden, dass Jemand anders rathe oder rede, denn so viel er sagt und
ihm gefällt, und ich ging damit hinweg“3. – Aus den Früchten erkennt man

1Im Jahre 1544 erscheint ein Herr Jos. Schwarzmurer in Zug; P. Aug. Stöcklin gibt dann
auch das Wappen dieser Schwarzmurer an (Miscell., p. 197).

2Arch. für die Reformationsgeschichte II., 493. Eman. Haller sagt in seiner Bibliothek der
Schweizergeschichte III., N, 236: „Der Ort des Druckes ist nicht angezeigt“. - Stadlin (Kt.
Zug, Bd. III., 834) bemerkt: die Schrift sei in Tübingen gedruckt worden. Allein Weller’s
Repertorium syngraphium der deutschen Literatur, im I. Vrtl. XVI., Nr. 8423, behauptet,
sie sei in Freiburg i. Br. bei Johann Wörlin 1525 erschienen: denn dieses erhelle aus den
beigegebenen Wappen des Druckers.

3Arch. für die Reformationsgeschichte II., S. 494.
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7. Nachwehen 1549-1564

den Baum. Alle Kinder Joachim’s blieben der römisch-katholischen Kirche
treu; die meisten derselben gingen in Klöster1 und zeichneten sich durch
religiösen Sinn, Thatkraft und Ordnungsliebe aus, Eigenschaften, die sie für
höhere Stellen empfahlen. Joachim unternahm später eine Pilgerreise nach
Rom zu den Gräbern der Apostel, starb daselbst und wurde auf dem „Campo
santo“, nahe bei der Peterskirche, begraben. Im Jubeljahre 1575 besuchte
sein Enkel, Adam Heer, Abt in Einsiedeln, den Grabhügel des verdienten Man-
nes und schreibt darüber: „Morgens an dem hl. Weihnachtstage, hielten wir
Messe in Campo santo auf dem Choraltare, in welcher Kirche unser leiblicher
Grossvater, Joachim von Grüt, liegt, der ein Ritter und der Stadt Zürich Unter-
schreiber gewesen. Dieweil er aber sich des Zwinglischen Glaubens wollte zu
bestreiten unternehmen, da er wohl wusste, dass er falsch sei, auch wider den
Zwingli schrieb und diesen von seinem Vorhaben abzustehen ermahnte, was
aber nicht fruchtete, hat man gegen ihn einen Unwillen gefasst, und er zog
nach dem Ausspruch der hl. Schrift hinweg, schlug den Staub von den Füssen
mit mehreren andern Adelichen“2. Die edle Mutter der oben erwähnten Kinder,
Veronika Schwarzmurer, ging nach dem Tode ihres Mannes Joachim, zu ihrer
Tochter Sophia nach Dänikon (Kt. Thurgau), wo sie in ihrer Krankheit 1564
von der jüngern Tochter, Meliora, Meisterin in Hermetschwil, besucht wurde3.

(I-313) Der drittgeborne Sohn dieser glaubenstreuen Eltern, Johann Christoph,
kam, wie oben gesagt wurde, 1532 als Schüler nach Muri, trat am 15. Mai
1533 daselbst in’s Noviziat und legte erst am 5. Febr. 1535 die hl. Profession
ab. Im Jahre 1549 verwaltete er mit Lob das Amt eines Custos im Kloster4.

Drei Tage nach dem Tode des Abtes Laurenz erschien der Prior von Muri,
Johannes Honegger, mit dem Landvogt in den Freienämtern, Pfändler von
Glarus, vor den Abgeordneten der VII regierenden Orte in Baden und meldete,
dass der Abt von Muri gestorben sei und dass das dortige Gotteshaus die
Freiheit besitze, innerhalb 10 Tage im Beisein der Äbte von St. Gallen, Ein-
siedeln, Rheinau und Engelberg einen andern Prälaten zu wählen; allein der
Landvogt wendete dagegen ein: die Wahl dürfe ohne Vorwissen der regierenden

1Makkabäus war regulirter Chorherr in Kreuzlingen; Theodos, Mönch in Wettingen; Johann
Christoph, Mönch und Abt in Muri; Theophil, Amtmann in Pfirt und Vater der Veronika
von Grüt, Abtisssin in Dänikon (1608-1617); Sophia, Abtissin in Dänikon (1548-1579);
Meliora, Meisterin in Hermetschwil; Dorothea, Klosterfrau in Frauenthal (P. Aug. Stöcklin,
Miscell., p. 149); Adam Heer, Abt in Einsiedeln (1569-1585), war sein Enkel (Stadlin III.,
334).

2Archiv für die Reformationsgeschichte II., 493. P. Anselm Weissenbach sagt in seinen Anna-
len (p. 520) von Joachim v. Grüt: „erat religionis orthodoxe cultor ac defensor acerrimus,
qui Zwinglium gravissime oppugnavit“. Vgl. Murus et Antem. IV., 77.

3Archiv der Frauen in Hermetschwil. - Ein Herr Baron von Grüt überbringt 1701 am 20.
Nov. vom Kaiser Leopold dem Abte Placidus Zurlauben das Placet für die Erhebung in
den Fürstenstand nach Muri und bekam hiefür das Erzkämmereramt von letzterem (Arch.
Muri in Gries A. I. IV, 21).

4Archiv Muri in Gries A. I. I. IV.
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Johann Christoph von Grüt

Orte nicht vorgenommen werden1. Der Prior bat sodann die Tagherren, den
Konventualen in der Wahl eines Abtes nicht hinderlich zu sein. Am 17. März2

waren die Hemmnisse beseitigt. Sieben Kapitularen schritten an diesem Tage
in der Sakristei der Klosterkirche zur Abtwahl, nämlich: Johannes Honegger,
Prior, Johann Christoph von Grüt, Custos, Joachim Schilling, Theodor Berin-
ger, Matthias Walz, Heinrich Hubacher und Jakob Steiner3. Die Mehrheit der
Stimmen vereinigte sich auf Johann Christoph von Grüt. Die Äbte der oben
erwähnten Klöster, Diethelm, Joachim, Bonaventura und Bernard präsidirten
dem Wahlakte und versahen das Amt der Stimmenzähler; Zeugen waren:
Leonhard Gartenhauser, Comthur in Hitzkirch; Johannes Rappold, Leutpries-
ter in Boswil und Dekan des Landkapitels Mellingen; Johann Waldmann,
Vikar des Abtes von St. Gallen in Wil; Johannes Buecher, Propst in Fahr;
als apostolischer Notar handelte Bovilli, Priester. Bei dieser Wahl sehen wir
das erste Mal die Abgeordneten der VII regierenden Orte erscheinen. Aber sie
waren keineswegs anwesend, um den feierlichen Akt zu beeinflussen, sondern
nur als Schützer und Schirmer der freien Wahl, selbe gesetzlich zu machen,
zu fördern und zu sorgen, dass die alten Gebräuche beobachtet werden4.
Die (I-314) fünf katholischen Orte legten dann beim Bischof von Constanz
eine Fürbitte in Betreff der Confirmationsgebühr für den Neugewählten ein,
indem sie ihr Gesuch damit begründeten, dass das Gotteshaus beim letzten
Kriege schwer gelitten habe, so dass, wenn nicht mit der Gnade Gottes die
fünf Orte „Leib und Leben dargestellt hätten“, dasselbe zu Grunde gegangen
wäre5. Am 9. Juli erfolgte die Bestätigung des neugewählten Abtes durch
den Bischof Christoph von Constanz. Dieser benedicirte ihn dann auch am
18. August feierlich im Kloster Muri in Anwesenheit der frommen Mutter des
Abtes, Veronika Schwarzmurer6.

Der Hauptzug im Leben des neugewählten Abtes ist Milde, welche der nöthige
Ernst begleitete. Wohlthun und Unglücklichen beispringen und helfen war
seine Freude. Im Jahre 1553 empfiehlt er bei der Regierung in Luzern einen
Priester für eine Pfründe7 und am 21. Mai 1563 derselben Regierung einen
Juden, der zum Christenthum übertreten wollte. Er schreibt unter Anderm:
„Zu Lob Gottes des Allmächtigen, seiner geliebten Mutter Maria und aller

1Staatsarchiv Luzern, Akten: Kloster Muri.
2P. Ans. Weiss. (Eccles., p. 189) hat den 12. März.
3Annales, p. 518; P. Aug. Stöcklin, Miscell., p. 137; Archiv Muri in Aarau A, 1, E.
4P. Ans. Weissenb., Annales, p. 519, schreibt von dieser Wahl: „Antequam ulterius proce-

deretur, ibidem exposuerunt (Legati VII Cant.) et dixerunt, nullam ob aliam causam se
esse missos, quam ut animadverterent, ne inter electores discordia, fraus ... interveniret,
quantum et quoad eos se in hujusmodi electione aliter intromittere nollent, nec impedi-
re eam, sed eandem electionem rite, legitime fiendam, promovere et procurare deberent,
nulla quaque in re præjudicari vellent“.

5Eidgen. Abschiede, Bd. IV., S. 66.
6Archiv Muri in Gries A. I. I. IV. Joh. Christoph schrieb selbst: „1649, XV. Kal. Sept. Agapiti,

hic sumpsi benedictionem“.
7Staatsarchiv Luzern, Akten: Kloster Muri.
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7. Nachwehen 1549-1564

himmlischen Chöre ... soll man machen, dass die Seele der Ungläubigen nach
diesem vergängl. elenden Jammerthale auch die ewige Freud und Seligkeit
erlangen möge“1. Noch wenige Monate vor seinem Tode empfiehlt er (11. Jän-
ner 1564) wieder Luzern einen Wolfgang von Muri, der sich in Luzern als
Steinmetz niederlassen wollte2. Seinen Ernst, den er mit dieser Milde verband,
erkennen wir in der Handhabung der Zucht und Ordnung in den zwei ihm
unterworfenen Konventen. Das Pfründwesen, das wieder die Schranken der
Mässigung zu überschreiten drohte, wies er zu den gegebenen Bestimmun-
gen zurück. Betrübende Vorgänge, die im zweiten und dritten Jahre seiner
Regierung unter den Konventualen vorkamen3 , wovon wir später im Zusam-
menhang sprechen werden, haben ihn wohl zur Überzeugung gebracht, dass
die bestehende Ordnung vierteljähriger Vertheilung des Einkommens unter
den Konventualen im grellen (I-315) Widerspruche zur Regel des hl. Vaters
Benedikt stehe. Hätte er nach dem Abschlusse des Concils von Trient die Inful
von Muri erlangt, so würde er nicht ermangelt haben, die Umwandlung seiner
Konvente nach dem Wunsche des hohen Kirchenrathes und an der Hand der
heiligen Regel vorzunehmen. Zur Einhaltung besserer Disciplin im Kloster
wird er auch das Amt eines Subpriors eingeführt haben. Indessen musste er
zufrieden sein, die Ruhe im Kloster durch kluge Massregeln und mit Hilfe der
katholischen Stände zu erhalten. Gerade diese Umsicht, die er hier an den Tag
legte, erwarb ihm die Achtung und das Zutrauen bei Hohen und Niedrigen.
Sogar nach Rom war hievon die Kunde gedrungen. Der hl. Stuhl ernannte
daher den Abt Johann Christoph von Muri nebst dem Fürstabte Joachim von
Einsiedeln als Commissär für die Einverleibung des ehemals selbständigen,
jetzt tief heruntergekommenen Benediktinerklosters, St. Johann im Thurthal,
mit dem fürstlichen Kloster St. Gallen (1555)4.

Wie er die klösterliche Ordnung zu wahren bestrebt war, so eiferte er gleichfalls
für die Ausschmückung der Kirchen und die Vermehrung der äussern Pracht
beim öffentlichen Gottesdienste. Durch ihn wurde der nördliche Thurm der
Klosterkirche im Jahre 1558 im gothischen Stile gebaut5 und mit der grossen
Glocke ausgestattet6.

1Daselbst.
2Staatsarchiv Luzern, Akten: Kloster Muri.
3Staatsarchive Sarnen und Luzern.
4P. Ans. Weissenb., Eccles., p. 191; Annales, p. 523.
5Bei der Renovation dieses Thurmes 1661 fand man in dessen Knopf eine Urkunde fol-

genden Inhaltes: „Turris ista constructa est sub nostro Reverendissimo Domino Johanne
Christophoro de Gruth ex Tiguro, Abbate, et Domino Rudolpho Wicht, Priore, Domino Jo-
hanne Schilling, D. Heinrico Hubacher, D. Mathia Walz, D. Hieronymo Frei, D. Johanne
Brunner, D. Alexandro Schneider, D. Michaele Luchsinger, D. Johanne Schumacher, D.
Ludovico Studer, omnibus conventualibus“ etc.

6Diese Glocke ist bei 60 Zentner schwer, wurde 1679 in den südlichen Thurm versetzt und
hat die Inschrift: „Festa colo, defunctos deploro, fulgura frango“ (P. Ans. Weissenb, Eccles,
p. 193).
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Johann Christoph von Grüt

Den im romanischen Stile gebauten Seitenthurm unterwarf er einer Reno-
vation. Die Sakristei im Kloster bereicherte Abt Joh. Christoph mit einer
kostbaren Inful und einem silbernen, schön gearbeiteten Speisekelch. Aus
seiner Regierungszeit stammen auch zwei Gemälde auf Holz, welche Doppel-
flügel eines schmucken Altars im Kloster waren, – ein sprechender Beweis
von dem religiösen Sinne des Abtes Joh. Christoph und von seiner Liebe zur
Kunst. Der rechte Flügel hat den hl. Christoph, den hl. Martin, Bischof, und
den hl. Vater Benedikt; der linke die hl. Katharina, die hl. Barbara und die hl.
Elisabeth im frischen Colorit1. Andere Bauten, die er innerhalb und ausser-
halb der Klostermauern aufführte, waren mannigfach. Sie trugen gewöhnlich
sein Wappen, einen schwarzen Baumstrunk, mit abgehauenen (I-316) und im
Brande befindlichen Ästen, auf gelbem Felde2.

Wie für das Haus Gottes, so sorgte Abt Christoph auch für die Ökonomie.
Dem Kloster Engelberg erwies er sich gefällig, indem er die Murizehenten zu
Neuenkirch mit dem Engelbergereinkommen zu Küssnach am Zürichersee zu
vertauschen bereit war3.

Trotz der grossen Auslagen für die eben berührten Bauten waren die Geld-
vorschüsse des Klosters Muri stark genug, um bedeutende Güterankäufe zu
machen. In Sursee erwarb er einen Kornzehenten von 16 Malter um 1030
Luzerner Gulden. Es ist jener Zehent, den Rathsherr Johann Has in Luzern
1491 von den Trüllerey in Aarau gekauft hatte. Ebenso brachte dieser Abt die
Mühle in Winterswil um 3500 Gulden an sein Gotteshaus und einen Theil des
Baldeggerzinses4. Gegen unbillige Geldanforderung des Rudolf Stapfer von
Bremgarten schützten ihn und sein Kloster (1552-1553) die Landesherren5.
In wenigen Jahren hatte er Vieles im Geistigen wie im Materiellen für das
Kloster gethan6. Im gleichen Geiste wirkte seine Schwester Meliora, Meisterin
(1553-1599) in Hermetschwil. Leider erreichte dieser edle Prälat kaum das
fünfzigste Altersjahr. Die Krone des Himmels erlangte er am 23. September
1564. Das ist der letzte Abt für Muri aus der Stadt Zürich, aus der wenigstens
vier an die Spitze unseres Konventes berufen worden7.

Johann Christoph liegt vor dem Altare der 14 Nothhelfer begraben, wo später
die Kapelle des hl. Martyrers Leontius gebaut wurde8. Seine Grossmutter, die

1Kapelle im Collegium zu Sarnen.
2Alte Speicher sind jetzt noch vorhanden; doch die Fischteiche in Hasli, die Christoph dort

anlegte, sind verschwunden.
3Conferenz in Engelberg am 20. Mai und in Muri am 6. Juli 1555 (Eidgen. Abschiede, Bd.

IV., 1, 1, S. 1238 und 1242).
4P. Ans. Weissenb., Eccles., p. 193; Annales, p. 533, 535.
5Eidgen. Abschiede, Bd. IV., 1, e, S. 854.
6Murus et Antem. IV., 77.
7„Felices Muri, quod tantum caput (Johann Christoph.) haberent et felices, quod inde (näm-

lich Zürich) haberent, unde postea nec sperare alterum valeant“ (Murus et Antem. IV.,
76).

8P. Aug. Stöcklin, Miscell., p. 290.
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über 110 Jahre alt wurde, war ihm 8 Monate früher, am 8. Jänner, in die
Ewigkeit vorausgegangen1.

Zweites Kapitel. Hieronymus I. Frei, XXXIV. Abt
(1564-1585).

(I-317) Der Muri-Konvent befand sich, wie 1480, durch den Hingang des Ab-
tes Johann Christoph in der traurigsten Lage. Der gelehrte und treffliche
Prior, Herr Rudolf Gwicht, war gerade vor einigen Monaten zum heil. Grabe
verreist; Herr Johannes Brunner, der erste Subprior des Konventes, hatte am
31. Mai des Jahres 1564 das Zeitliche gesegnet, und der neue Prior, Herr
Hieronymus Frei, war erst 29 Jahre alt und nur seit kurzer Zeit im Amte2.
Sieben Kapitularen umstanden weinend die Leiche des verblichenen Vaters.
Drei Tage nach dessen Hingange (26. September) sandten sie aus ihrer Mitte
Abgeordnete zum Rathe nach Luzern, mit der Bitte, die Schirmherren und
„Kastvögte“3 möchten den Muri-Konvent, da der Herr Abt gestorben, bei den
Freiheiten lassen und die andern Schirmherren versammeln, damit in dieser
„unmässigen“ Zeit ein anderer Herr (Abt) gesetzt werde. Luzern bestimmte
den 2. Oktober als Wahltag mit dem Anerbieten, dieses nicht bloss den üb-
rigen katholischen Orten, sondern auch Glarus zu melden, und fügte bei:
die Konventualen können in Anwesenheit der Abgeordneten einen Abt nach
ihrem „Gebrauche“ wählen. Am Vorabende des besagten Tages waren auch
die berufenen Äbte und Zeugen nebst den Gesandten der regierenden Orte
in Muri erschienen.4. Die übrigen 6 Kapitularen, ohne den genannten Prior,
waren: Theoderich Beringer, Kaplan in Villmergen; Alexander Schnyder, Öko-
nom; Michael Luchsinger, Leutpriester in Bünzen; Ludwig Studer, Leutpriester
in Muri; Johannes Schumacher, Leutpriester in Hägglingen und Hieronymus
Göldlin, Custos. Diese schritten am besagten Tage zur Wahl und ernannten
den jungen Prior, Hieronymus Frei, zum Abte von Muri5. Die Auslagen für
diesen Tag waren nicht gering. Die Ehrengelder für die eidgenössischen Boten
und Trinkgelder für deren Diener und für die Diener der Äbte beliefen sich
(I-318) auf 500 Gulden. Die kirchliche Bestätigung erfolgte aber erst am 23.
Mai 1565 durch den Kardinal Markus Sittikus, Bischof von Constanz6. Die

1P. Ans. Weissenbach, Annales, p. 535.
2P. Ans. Weissenb., Eccles., p. 194, 195; Annales, 536, 637.
3So werden von nun an die V katholischen Orte vom Muri-Konvent genannt.
4Staatsarchiv Luzern, Akten: Muri; Protokollauszug: „auf Sonntag z’Nacht sein’s an der

herberg gsin“.
5Er selbst schrieb in ein Kalend.: „2. Oct. i. e. S. Leodegarii. Hoc die electus sum ego

Fr. Hieronymus Frei in abbatem 1564“. Die Benennung „Pater“ kam erst im folgenden
Jahrhundert in Übung.

6P. Ans. Weissenb., Eccles., p. 195.
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Hieronymus Frei

Ursache dieser Verzögerung mag die damals in Oberdeutschland wüthende
Pest gewesen sein1. Der Benediktionstag ist nicht angegeben.

Hieronymus war der Sohn des Stadtschreibers Frei in Diessenhofen, Kt. Thur-
gau. Er kam als 15jähriger Jüngling am 17. März 1551 nach Muri und empfing
somit die höhere Bildung von unsern Mitbrüdern. Ihn zeichnete besonders
die Thätigkeit aus; er hatte Sinn für alles Gute und Edle, eiferte für die Ehre
Gottes nach allen Richtungen und wusste in seinen Einrichtungen auch
das Zweckdienliche zu finden. Beginnen wir mit dem Bauwesen, so übertraf
er hierin seinen Vorgänger. Er liess Kirchen und Altäre repariren und aus-
schmücken und baute Kapellen2, sorgte für neue Glocken3, errichtete vor der
Klosterkirche eine schmucke Halle und versetzte dahin die Begräbnisstätte
der Mitbrüder und der Mitschwestern von Hermetschwil (1575). Die Bauten
für die Ökonomie sind zahlreich4; er erneuerte auch die Klosterringmauern
und vermehrte die Zahl der Gastzimmer, die er mit kunstreichen Öfen versah
(1579)5. Trotz dieser Bauten blieben ihm noch Summen zur Verfügung, um
den Besitz des Klosters an Zinsen und Gütern zu erweitern. So kaufte er Güter
in Meilen am Zürichsee, in Sursee und Lunkhofen6. Die Anlegung der 1531
zerstörten Urbarien und Lehensbücher wurde entweder von ihm angeregt und
begonnen oder die begonnenen (I-319) Arbeiten vollendet7. Die Landvögte der
Freienämter und anderer Orte erhielten daher von ihren Regierungen den
Auftrag, die Lebensleute eidlich zur Angabe ihrer zinspflichtigen Güter zu
verhalten8. Dazu kam die nothwendig gewordene Bereinigung der Muri- und
Hermetschwiler Güter, wodurch amtlich festgesetzt wurde, welche Güter oder
Höfe nach Muri und Hermetschwil zehentpfiichtig, und welches die Zinsen
seien9. Bei diesen Bereinigungen waren oft neue Verträge mit den Lehens-
leuten nothwendig, weil die Fruchtpreise und die Geldwerthe in der Länge
der Zeit oft grosse Veränderungen erlitten hatten10. Bei der Unmöglichkeit

1P. Ans. Weissenb., Annales, p. 537. In Zürich starben an dieser Pest 1564 bei 3000, in
Basel 10,000 und in Bern, Stadt und Land, bei 30,000 Menschen.

2Im Jahre 1570 baute er die Sakristei und die Annakapelle in der Klosterkirche, weihte
1582 den neuen U. L. Frauenaltar im Kloster und restaurirte den Chor in der Klosterkir-
che (1585).

3Er liess unter andern 1566 die 49 Zentner schwere Glocke für das Kloster giessen.
4So baute er 1566 die später einträgliche Ziegelhütte, schaffte 1573 den steinernen Brun-

nen für die Aufbewahrung der Fische herbei u. s. w.
5Beim Umbau des Klosters wurden diese Öfen vom Abt Placidus wegen ihres Kunstwerthes

wieder verwendet (P. Ans. Weissenb., Eccles. 199-201; Annales, p. 548).
6Solche Ankäufe sind: eine Wiese (1566) in Meilen um 470 Gl.; wieder Güter daselbst (1567)

um 1000 Gl.; ein Wäldchen nicht ferne von Sursee um 380 Gl. (1570); der Zehent in Birri
(1580) um 575 Gl. Die Ankäufe in Lunkhofen geschahen 1564, 1569 und 1571 (P. Ans.
Weissenbach, Eccles. und Annales).

7Staatsarchiv Luzern, Akten: Kloster Muri, 1661 u. s. w.
8Daselbst.
9Muri-Archiv in Aarau; Archiv der Frauen von Hermetschwil; Argovia VIII., 53.

10Einen solchen Vertrag machte Muri unter anderm im Jahre 1583 mit den Lebensleuten in
Thalwil und Meilen (Arch. Muri in Aarau).
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eines friedlichen Ausgleiches musste der Rechtsweg eingeschlagen werden.
Die missliebigen Abgaben von „Fall“ und „Ehrschatz“ gaben am öftesten dazu
Anlass. Schon unter Abt Johann Christoph entspann sich desshalb 1562 in
Villmergen ein Streit. Die Murilehensleute daselbst erklärten: sie werden nur
dann Fall und Ehrschatz dem Kloster geben, wenn die VII regierenden Orte
den Brief vom 16. Oktober 1431 in allen Theilen bestätigen. Diese thaten es,
um den Halsstärrigen jeden Vorwand zu benehmen1. Ein ähnlicher Streit wal-
tete noch vor diesem mit den Lehensleuten in Ottenhausen, Niederebersoll2

und in Lengnau bei Thalwil3. Im Jahre 1566 liess ein Gericht den Spruch
ergehen, dass alle zu Thalwil Gesessenen, welche die Erbzinsen und Lehens-
güter des Gotteshauses Muri inne haben, laut Offnung den Fall zu geben
schuldig seien; die Nichtbehausten zahlen für den Fall 20 gute Bazen4. Allein
wegen Misswachs und anderer Umstände konnte das Kloster innerhalb 20
Jahre den Fall und Ehrschatz kaum einmal fordern; daher der Einzug dieser
Abgabe und somit auch das Recht darauf nicht selten in Vergessenheit gerieth.
Zudem hatte der Rath (I-320) zu Luzern am 15. Dezember 1564 bezüglich der
Verjährung festgesetzt: „Wenn innerhalb 9 Jahren und 10 „Laubrisenen“ eine
Ansprache nicht gefordert wird, so ist der Angesprochene keine Antwort mehr
zu geben schuldig“. Zufolge der Verjährung verlor Muri damals seine Fisch-
rechte in Merenschwand und andere Rechte im Kt. Luzern5. Um den vielen
Klagen, die sowohl von den Lehensleuten als auch von den Grundherren bei
den VII regierenden Orten einliefen, die Spitze abzubrechen, verordneten ihre
Abgeordneten (9. April 1567): Die Landvögte sollen die Rechtsverhältnisse der
einzelnen Güter untersuchen und das Recht schützen und schirmen, wo es
liege6. Demnach spricht der Rath von Zürich: Eva Landis, die ein Eigengut
des Gotteshauses Muri auf dem Albis inne hatte, sei schuldig, den Fall zu
geben7; ferner wird dem Kloster der Vogthafer zugesprochen, den das Spital
in Luzern vom Hofe in Winterschwil schuldete8; dann behauptete der Abt
Hieronymus die Rechte bezüglich der Wälder, welche die Einwohner von Muri
und Bünzen dem Kloster streitig machten9, und die Fischrechte in der Bünz,

1

15. Juni 1562. Archiv Muri in Aarau; P. Aug. Stöcklin Miscell., p, 668-671.

2Der Luzerner Rath findet 1551 Muri’s Anforderung für unbegründet, weil der Fall lange
Zeit nicht „geheuscht“ worden sei; die Ottenhauser bekennen jedoch 1561, dem Kloster
ein Pfd. und 7 Schill. schuldig zu sein (Staatsarchiv Luzern).

3Nach dem Ausspruche des Züricher Rathes mussten die Lengnauer (1558) dem Kloster
Fall und Ehrschatz geben (Archiv Muri in Aarau; Eccles., p. 192; Annales, p. 524, 525).

4Archiv Muri in Aarau; Annales, p. 538.
5Staatsarchiv Luzern, Akten: Kloster Muri.
6Archiv des Frauenklosters Hermetschwil.
7Archiv Muri in Aarau; Copie in Gries B. I., 1.
8Abt Hieronymus schreibt in dieser Angelegenheit am 5. Dezember 1569 nach Luzern

(Staatsarch. Luzern).
9Eidgen. Abschiede IV., 2, 1130.
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welche die Stadt Bremgarten angriff1. Die VII regierenden Orte gestatteten
dem Abte, die Bünz in den Bann zu thun2. Ein Lehensmann in Beinwil hatte
den dritten Lehenszins nicht gezahlt. Die Richter daselbst sprachen im Namen
des Rathes in Zürich: der Hof sei frei und ledig dem Kloster anheimgefallen3.
Zur Erlangung eines Rechtes für eine angekaufte Matte zwischen Äsch und
Fahrwangen verspricht unser Abt Hieronymus (30. Oktober 1575) dem Statt-
halter des Ritterhauses Hohenrain, Theobald Muser, dem jeweiligen Pfarrer in
Asch drei Fuder Holz vor das Haus zu führen4.

Mit gleicher Sorgfalt suchte Abt Hieronymus auch die Immunität und das
Asylrecht zu wahren.

Das Kloster Muri war ein „Freihof“ und stand als solcher dem „Dinghof“
gegenüber5. Das Recht des Friedens und der (I-321) Freiung war unserem
Kloster 1247 durch Papst Innocenz IV. und 1571 durch Papst Pius V. ertheilt
worden6. Diese Freiung oder Immunität schliesst auch das Recht in sich,
die Gerichtsbarkeit des weltlichen Armes in jenen Sachen auszuschliessen,
welche zu den Rechtsbefugnissen eines Dinghofes gehören, woraus dann das
vom Landesherrn nicht zu verletzende Asylrecht entspringt. Diesem zufolge
durfte ein Mörder, der ohne Bosheit, nur um sein eigenes Leben zu retten,
einen Mord beging, nicht innerhalb der Klostermauern ergriffen werden7.

Wer somit das schützende Asyl des Gotteshauses Muri aus dieser Ursache
zu gebrauchen begehrte, musste, bevor er in eine Kirche ging, dem Abte
seine Sünden beichten und nach geistlichem Gebrauche dafür Genugthuung
leisten. Papst Pius V. ertheilte daher (1571) dem Abte Hieronymus und dem
jeweiligen Abte von Muri die Erlaubniss, vom Todschlage zu absolviren, wenn
etwa hiebei möchte eine Todsünde begangen worden sein8. Dann musste
der Unglückliche Tröstung (Caution) dem Kloster für Alles geben, was er
für seinen Unterhalt nöthig hatte; auch durfte er keineswegs die Priester
und andere Personen in ihren Wohnungen beunruhigen, sondern sollte sich

1Diese Rechte begannen beim Twing in Wohlen und erstreckten sich bis zum Bogen in
Muri-Egg (Eigen. Abschd. IV., 2, 1131). Mit seiner Federschnur durfte Jeder in der Bünz
fischen.

2Argovia VIII.. 26; Archiv Muri in Aarau.
3Staatsarchiv Zürich.
4Archiv Hohenrain in Luzern.
5Im Landfrieden vom Jahre 1281 lautete das Kapitel 48 wegen der kirchlichen Freistätten:

„Chloster, Kirchen, Vrethof (Friedhof), widum suln ganz frid haben; wer sie angrifet, der
ist fridbräch“ (Pertz, c. 40, Klosterfriede).

6„Paci quoque et tranquillitati vestræ in posterum solicitudine providere volentes“ etc. (Mu-
rus et Antem. III., 26, 32, 33).

7„Monasterium Muri inter cætera privilegia hoc habet, ut iis, qui vel casu vel ad suam vitam
tuendam coacti, servato justæ tutelæ moderamine, non sicariorum more, homicidium
aliquod commiserint, eo tamquam ad tutissimum asylum confugere liceat“ (daselbst).

8„pro tutiori tamen cautela Tibi ac pro tempore existenti ejusdem monasterii abbati, ho-
micidas prædictos ... in foro conscientiæ tantum absolvendi potestatem .... concedimus“
(Murus et Antem. III., 34).
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mit seinem Gemache und seiner Kammer begnügen1; er hatte jede Waffe
abzulegen und sie dem Abte oder Ökonom zu übergeben. In diesem Orte
des Asyls konnte er so lange bleiben, bis er mit seiner Obrigkeit oder mit
der Sippschaft, gegen die er gefrevelt, gänzlich ausgesöhnt war; begegnete
ihm ausserhalb des Klosters ein Unglück, so mochte er die Sache an sich
selbst haben; Gastgelage im Kloster mit seinen Freunden u. s. w. zu halten,
war untersagt; Besuche von Verwandten etc. konnte er nur mit Bewilligung
des Abtes annehmen, und endlich sollte er mit den Klosterbewohnern in
Frieden leben. „Welcher vorbemelte Artikul übersehen und dieser Freiheit
(I-322) Rechte nicht statt thun würde, derselbe soll ohne Gnad die Freiheit
ganz verwirkt und verloren haben“2. Obige Bestimmungen für diejenigen,
welche in Muri ein Asyl suchten, blieben mit geringen Abänderungen bis zur
französischen Revolution aufrecht. Diese Freiheit benützte unter Anderen im
Jahre 1566 Kaspar Bilgeri3.

Um diese Freiheit, wie auch die Ruhe, das Leben und Eigen der Kloster-
bewohner besser zu schützen, ersuchte schon Abt Johann Christoph die
VII regierenden Orte, sie möchten ihm gestatten, die Thore des Klosters zu
schliessen. Er beklagte sich nämlich, dass böse Leute ihm während der Nacht
die Thore aufreissen, weil sie nicht eingehängt sind, und dass sie dann zum
Schrecken der Insassen in die Klosterräume eindringen. Der Abt versprach
zugleich einen Wächter (Pförtner) hinzustellen; ferners verpflichtete er sich,
die Strasse beim Kloster hinauf für das Fahren und Reiten zu unterhalten. Die
Bitte wurde gewährt4. Später erhielt auch das Kloster Hermetschwil (1572)
bessere Ringmauern und das heute noch bestehende Thor gegen Westen5.
Im Jahre 1577 bestätigten die Schirmherren unseres Klosters neuerdings
die Schliessung der Thore von einem „Betläuten“ zum andern6, und zwar
aus dem Grunde, weil allgemein das Gerücht ging: böse „Buben“ haben sich
verschworen, Orte und Flecken zu verbrennen, „wie es leider in Einsiedeln
geschehen“7, und diese hätten auch gegen Muri Drohworte ausgestossen.

Um die niedere Gerichtsbarkeit besser handhaben zu können, erachtete es
Abt Hieronymus als nothwendig (1568), für die „Dinghöfe“ in Muri-Wei, in
Boswil und Bünzen neue Rechtsbestimmungen zu geben. Die alten Offnungen
(Weisthümer) wurden vom Landvogt Imhof im Herbstgerichte wieder unter-
sucht, geprüft und von den Schirmorten bestätigt und besiegelt und so als
erweiterte, rechtskräftige Offnung dem Volke vorgelesen und zur Beachtung

1Dieser Punkt blieb später weg.
2Argovia, Jahrg. 1861, S. 64, 65; Arch. in Gries A. II. 1.
3Staatsarch. Luzern, Muri-Akten.
4P. Aug. Stöcklin, Miscell., p, 660, 661; P. Ans. Weissenbach, Eccles., p. 191.
5P. Ans. Weissenb., Annales, p. 547.
6P. Aug. Stöcklin, Miscell., p. 647-649; P. Ans. Weissenbach, Annales, p. 551.
7Es ging in Einsiedeln das unbegründete Gerede: „Buben“ von Rheineck seien von einem

Protestanten gedungen worden, das Kloster sammt dem Flecken Einsiedeln anzuzünden
(Annales, p. 550).

320



Hieronymus Frei

vorgehalten. Die Erneuerung der alten Hofrechte wird damit begründet, weil
die alten Rechte und Gewohnheiten in ungewöhnlicher, verblichener Schrift
abgefasst, (I-323) seit vielen Jahren nicht mehr erneuert und den gemeinen
Genossen an den Maien- und Herbstgerichten nicht vorgelesen worden seien,
wie auch, dass viele Erbfälle, Gebräuche, die Abhaltung der Wochengerichte
und Amtsordnungen bisher nicht schriftlich aufgezeichnet worden, sondern
bloss die tägliche Übung und den Gebrauch der Genossen und der Bauern
zur Rechtsgrundlage hatten, wesshalb viele Streite, Unkosten und Verluste
entstanden waren. – Jeder Genosse wurde dann aufgefordert, beim Eide seine
und des Klosters Rechte anzugeben.

Die 3 Offnungen bestanden aus je drei Theilen: der erste behandelte die Rechte
des Gotteshauses, der zweite die Erbrechte und der dritte die Rechtsordnung1.
Die Eigengüter des Gotteshauses richtete der Kast- oder Landvogt; der Klos-
terammann oder der Keller verkündeten das Maien- und Herbstgericht und
das Gericht auf St. Hilarien; er führte anstatt des Abtes den Stab an Wochen-
und andern Gerichten und musste den Ehrschatz und Fall einziehen2. Zum
Twing oder Amte Muri gehörte nebst der Pfarrei Muri die Hub zu Besenbüren
mit Zubehörde, das Dörflein Waltenschwil, der Hof im Horwen, der Hof Brunn-
wil mit Ausschluss des untern alten Hauses, das nur zur Hälfte in’s Muriamt
gehörte. – Der Twing des Keilenhofes in Boswil umfasste ausser dem Dorfe
und den Leuten in Boswil das Dorf Besenbüren, mit Ausnahme der Hub, das
Dörflein Waldhäusern, die Höfe in Bülisacher, das Dorf Kalchern (Kallern),
das Dörflein Hinterbül und den Hof zu Werdenswil (jetzt Weissenbach). In
Boswil führte der Keller, auch Ammann genannt, für den Abt in Muri den Stab.
Der Twing und Bann Bünzen erstreckte sich über das Dorf und die Leute zu
Bünzen und über den Hof zu Niesenberg. Den Stab führte wieder im Namen
des Abtes der dortige Ammann. – In diesen Zwingen oder niedern Gerichten
wurden behandelt: Geldschulden, Uebergriffe in Mass und Gewicht, Käufe
und Verkäufe, Marchen und Häge, und was sonst zum Zwinge gehört bis zum
Frevel, worüber der Landvogt richtete3. Ein besonderer Rechtsfall trat 1558
wegen der zwei Wirthschaften in Muri ein. Das Kloster besass diese allein. Die
Leute im Amte wollten dieses Recht nicht achten; allein die VII Orte schirmten
hierin das Gotteshaus mit aller Kraft4. (I-324) Die vielen Zwiste wegen der
Rechte im Dörflein Werd an der Reuss fanden unter Abt Hieronymus eine
gütliche Ausgleichung zwischen Muri und Bremgarten (1566). Dieselbe sagt:
Der niedere Gerichtszwang zu Werd mit Twing, Bann, Bussen oder Strafen
und anderer Nutzung der niedern Gerichte, bis an das hohe Gericht oder
an das Blut und die den VII Orten gehörende Kriegsmannschaft, soll beiden

1Der erste Theil umfasste für das Muriamt 19 Artikel, für die „Twinge“ in Boswil und Bün-
zen je 10 Artikel, der zweite Theil in allen drei Aemtern je 15 Artikel und der dritte Theil
für Muri und Bünzen 54 und für Boswil 53 Artikel.

2Archiv Muri in Gries A. II., 1, S. 63.
3Handschriften in Gries und Aarau.
4P. Aug. Stöcklin, Miscell., p. 666, 667.
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Theilen gleich und gemein sein, so dass sie das Gericht zu Werd ein Jahr um
das andere abwechselnd besetzten. Die Nutzung desselben soll demjenigen
Theil zukommen, der das Gericht besetzt hat. Die Appellationen gehen sodann
gleichfalls entweder nach Muri oder Bremgarten. Beide Grundherren durf-
ten aber in Werd keine Strafe bestimmen, die über 9 Schilling ging. Höhere
Bussen gehörten dem Landvogt1.

Die Rechte des Twinges Thalwil mussten 1567 und 1572 gleichfalls erneuert
und amtlich bestätigt werden. In der gütlichen Bereinigung wurde festgesetzt:
die ehrschätzigen Güter geben Muri den 20. Pfennig als Ehrschatz; jedoch
halte das Kloster die Leute allweg gnädig; das Gotteshaus lasse die Gerichte
im Mai oder Herbst auf seine Kosten in Thalwil abhalten und die Gerechtigkeit
offnen. Bei den Mai- und Herbstgerichten und bei den Wochengerichten
daselbst soll der Obervogt oder auch der Untervogt zu Gerichte sitzen. Die
Zinsverschreibungen sind vom Herrn Obervogt zu versiegeln; hingegen die
Briefe, welche dem Wochengerichte zu behandeln zukommen, besiegelt der
Abt in Muri. Der Ammann des Gotteshauses in Muri mag die, welche die
Urtheile des Gerichtes übertreten, mit 3 Schill. bestrafen. Vor den Ammann
des Gotteshauses gehören auch laut Offnung Käufe und Verkäufe u. s. w.2

Im Jahre 1563 kam das Gotteshaus in Misshelligkeiten mit der Dorfgemeinde
Boswil wegen Ansprüche auf die Taferne, die Neubrüche und Waldnutzung.
Die oberste Gerichtsbehörde, die Abgeordneten der VII regierenden Orte
sprachen darüber das Urtheil3.

(I-325) Die Bedeutung und Wirksamkeit des Ammanns in Muri erlitt durch
die ständige Haltung eines weltlichen Schreibers im Kloster und durch die
Einsetzung eines besondern Ammanns in den Ämtern Boswil und Bünzen4

eine Einbusse. Hingegen gewann dieser Schreiber oder Sekretär des Abtes im-
mer mehr an Ansehen und Einfluss. Er nahm unter den Beamteten innerhalb
der Klostermauern bald den ersten Rang ein und blieb bis auf die jüngste
Zeit. Seine Bedeutung wurde erhöht, da ihn zeitweilig auch der Landvogt mit

1Arch. Muri in Gries A. V. V, 10. Die Urkunde hiefür wurde am 4. Juli 1566 ausgestellt
(Arch. Muri in Aarau G, 3. G, 1). Die Ausdrücke „bis an das hohe Gericht“, „bis an das
Blut“, veranlassten viele Erörterungen seit 1574 (Arch. Muri in Aarau G, 3. G, 2). Muri
und Bremgarten erhielten endlich das Recht, bis zum flagranten Fall eines Todschlages
daselbst zu handeln (Eidgen. Absch. IV., ll, 1130).

2Archiv Muri in Gries B. I, 1 (Auszüge vom Jahre 1732).
3Sie sprachen: a) bei Verlehnung der Taferne sei der Ammann des Abtes anwesend, und

dann erhalten beide Theile die Hälfte des Nutzens; b) wer im Amte Boswil Neubrüche
macht, zahlt dem Abte jährlich 1 Viertel Hafer als Bodenzins; c) von den über Feld und
Holz ausgesetzten Strafen erhält die Gemeinde 2/3 und der Abt 1/3; d) die Gemeinde
hat das Recht, nach Bedürfniss im Walde Holz zu hauen, darf aber kein Holz verkaufen,
und das Kloster kann nach Bedürfuiss Bauholz schlagen; e) die Gemeinde darf Einzüger
annehmen u. s. w. (Arch. Muri in Gries, Copienbuch, S. 90 u. a. O.)

4Als erster Ammann in Bünzen erscheint 1570, Ammann Lux (Lukas). Gemeindearchiv
Boswil.
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Erlaubniss des Abtes in seine Dienste nahm. – Dieser Muri-Sekretär wird
das erste Mal 1539 erwähnt1. Im Jahre 1559 erscheint als solcher Wilhelm
Mundbrodt2; auf diesen folgte um das Jahr 1561 Jodok oder Jost Loriti, ein
Vetter (nicht Sohn)3 des gelehrten Heinrich Loriti4. Die VII regierenden Orte
ernannten diesen Jost auf der Jahresversammlung zu Baden (um 1562) zum
Landschreiber in den Freiämtern5. Bevor er nach Muri kam, hatte er schon
fünf Herren als Schreiber gedient. Abt Johann Christoph hatte ihn 5 ½ Jahre
in seinem Dienste und schenkte ihm in der letzten Zeit wenig Zutrauen. Nach
dem Tode dieses Abtes liessen die VII Schirmorte (am 1. April 1565) über Jost
Loriti wegen Betrügereien im Amte des verstorbenen Abtes eine „Kundschaft“
aufnehmen, entsetzten ihn seines Amtes, hielten im Oktober eine Tagleistung,
um Loriti zu einer Rechnungsablage zu veranlassen. Allein dieser wusste
die Gefahr zu beseitigen, agitirte gegen Muri und betrog das Gotteshaus, so
dass der Abt am 28. Oktober bei der Tagsatzung in Luzern sich darüber be-
schwerte. Loriti vermochte sogar die Regierung seines Heimatlandes, Glarus,
zu gewinnen, dass diese bei der Tagsatzung für ihn Fürbitte (1566) einlegte.
Diese verschob die Angelegenheit; verlangte aber 1567 entschieden, dass er
an einem ihm gelegenen Orte Rechnung ablege. Loriti suchte sich zu recht-
fertigen, hob in dem Schreiben (I-326) seine Verdienste hervor und gedenkt
ruhmrednerisch seiner vielen Freunde und besonders seines verstorbenen
Vetters, Heinrich Loriti Glariani6. Abt Hieronymus antwortete ihm: „Wenn er
(Loriti) an ihm etwas zu fordern habe, so möge er ihn auf der Tagsatzung
zu Baden suchen“. Er bemerkte auch: aus den beigelegten Kundschaften
und Briefen gehe hervor, Muri sei ihm nichts schuldig; sein Vorfahre, Abt
Johann Christoph, habe ihn mehr als bezahlt7. Hiemit war dieser Handel
abgeschlossen.

Besser entsprach dem Kloster Muri und den VII regierenden Orten Gebhard
Regner von Winterthur, der „als Landschreiber in den Freienämtern und als
Schreiber des Gotteshauses Muri“8 von 1566 bis 1604 mit aller Zufrieden-
heit diente. Abt Hieronymus hatte ihn als Landschreiber in den Freiämtern
empfohlen. Die Tagherren sprachen zwar jetzt schon davon, einen besondern

1Frauenklosterarchiv Hermetschwil.
2P. Aug. Stöcklin, Miscell., 277. Dieser Mundbrodt war 1565 Ammann in Sursee (Staatsar-

chiv Luzern: Abschiede T, 346-347).
3Brief vom 15. Juni 1567.
4Leu, Lexikon XII., S. 226.
5Eidgen. Absch. IV., 2, 1114.
6„und besonder bedenken myn frommen, lieben vettern säl. Heinricum Loritum Glarianum,

den Poëten, der Eidtgnoschaft, Priss, Lob, Eer je und herlich ussgespreitet und beschri-
ben“ (Staatsarchiv Luzern, Akten: Kloster Muri).

7Eidg. Abschd. IV., 2, 1131; Staatsarch. Luzern.
8Vergl. Urkunde von 1568, 4. Okt. und 1577 u. s. w. (P. Aug. Stöcklin, Miscell., p. 647;

Eidgen. Absch. IV., 2, 1118). - Im Jahre 1565 bittet Werner Schodeler, Stadtschreiber
von Bremgarten u. Chronist, Urkunden für die untern Freiämter ausfertigen zu dürfen
(Eidgen. Abschiede IV., 2, 1114).
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Landschreiber für diese Vogtei anzustellen, zumal Regner für das Kloster Muri
viel zu schreiben habe, wie Urbarien u. s. w.1; allein dieser Gedanke kam erst
nach Regners Tod zur Ausführung.

Drittes Kapitel. Die Äbte Johann Christoph und
Hieronymus heben mit Hilfe der katholischen Stände
Religion und Schulen. - Muri’s Beziehung zur
Stifterfamilie.

Um die freundliche Stellung Muri’s zu den politischen Behörden unter den
Äbten Johann Christoph und Hieronymus noch besser zu beleuchten, wollen
wir aus vielen vorhandenen Beweisen eine kleine Nachlese halten. – Muri, das
reichste Kloster in den Freiämtern, bot den V katholischen Ständen die besten
geistigen und materiellen Mittel zur Wiederbelebung (I-327) und Reinerhaltung
des katholischen Glaubens. Die Tagherren von Luzern und den Urkantonen
kehrten auf ihren Reisen nach Baden zu den Jahresrechnungen gerne in
Muri wie auch in Hermetschwil ein, und der Landvogt nahm oft Herberge
innerhalb der friedlichen Mauern Muri’s. Seine Gerichte hielt dieser mit Vor-
liebe entweder im Gotteshause oder in dessen Nähe „unter der Linde“. Die
eidgenössischen Abschiede sagen: „Die Verhandlungen wurden grösstentheils,
weil kein Gerichtshaus vorhanden war, im Gotteshaus Muri vorgenommen“.
So wurde am 26. April 1559 ein obwaltender Streit zwischen Luzern und
den übrigen VI regierenden Orten wegen Strafen und Freveln in Kleindietwil
in Muri entschieden2. – In kriegsgefährlichen Zeiten, die damals wegen der
Religionszwiste häufig eintraten, galt Muri nebst Hitzkirch für die V katholi-
schen Stände als Kornkammer und als fester Punkt gegen Zürich und Bern.
So lange Muri treu mit den V Orten über die Reinerhaltung der katholischen
Religion bei dem Volke wachte, war der schmale Landstrich der Freiämter
stark genug, die zwei reformirten Kantone, Bern und Zürich, von einander
zu trennen. Politische und religiöse Gründe bewogen Muri, entschieden mit
der Mehrheit der Landesherren zu halten. Nur einmal wäre dieses trauliche
Verhältniss beinahe getrübt worden. Einige Tagherren der VII regierenden
Orte wollten dem Kloster die Zumuthung machen, dem Landvogte in den Frei-
ämtern, da er keine eigene Behausung hatte, zu Gefallen der Schirmherren
eine besondere Wohnung und für die Verbrecher ein Gefängniss zu bauen.
Allein die Regierungen der Tagherren sahen dieses Begehren für unbillig an,
weil der Vogt im Gotteshause stets eine gute Aufnahme finde und da „lieb und

1Missiv im Staatsarchiv Luzern, Akten: Kloster Muri.
2Eidgen. Absch. IV., 2, 1121, 1122; ferner Anstände des Muri-Abtes mit den Lehensleuten

1564 (daselbst, S. 1130 ff.).
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werth sei“. Muri wies auch seine erhaltenen Freiheits- und Schirmbriefe vor.
Im Jahre 1581 wurde die Angelegenheit mit dem Ausspruche beigelegt: dass
der Landvogt indessen noch ferner seine Behausung im Kloster Muri habe1.

Das Zusammenwirken der kathol. und reformirten Stände in der Regierung
der Freiämter war vielen Schwierigkeiten unterworfen, zumal nach den Krie-
gen vom Jahre 1531 der bedenkliche Grundsatz: „Wer Herr des Landes, ist
auch Herr der Religion seiner Unterthanen“ (cujus regio, ejus religio), von
beiden Parteien streng durchgeführt, und beide Religionen nur in jenen Ge-
bieten gestattet wurden, wo die Friedensbedingungen sie gesetzlich erlaubten.
Allein die Reformirten stellten (I-328) bald nach feierlich gelobtem Friedensar-
tikel, „die Katholischen in ihren eignen Städten, Ländern etc. zu belassen“2,
an die VII katholischen Stände das Ansinnen: „sie sollen Jedem die Reli-
gion frei lassen!“ Bei diesem Begehren hatten sie vorzüglich die Bewohner
der Freiämter im Auge, die vom Frieden ausgeschlossen worden und dem
Gutdünken der siegreichen Katholiken überlassen waren. Daher suchten
diese die katholische Religion daselbst mit allem Ernst wieder zur Geltung
zu bringen; die Reformirten thaten das Gleiche in ihren Ländern mit ihrer
Religion und gebrauchten dazu oft Waffengewalt3. Endlich antworteten diesen
die Katholiken auf obige Zumuthung und sagten unter Anderm: „Uns erfasst
ein Verwundern, dass ihr, Andersgläubige, eine solche Glaubensfreiheit be-
gehrt. Das Wort dieses Satzes gibt auch den klarsten Beweis, dass ihr die
Besitzungen und Güter der Bischöfe, Klöster, Kirchen und anderer frommen
Stiftungen, die ihr wider jedes Recht an euch gezogen habt, den rechtmässi-
gen Herren und ihren Nachfolgern zurückerstatten sollet, damit sie in ihre
alten Rechte wieder eingeführt, frei nach dem Willen der Stifter und nach
ihrem eigenen Wunsche den Satzungen der katholischen Religion nachleben
können! Ist ferner die Glaubensfreiheit eine so heilige Sache, warum gestattet
ihr, Andersgläubige; den Priestern der römisch-katholischen Kirche nicht, die
Kanzeln eures Landes zu besteigen? Und soll euer Vorschlag, Niemanden der
Religion wegen zu belästigen, eine Wahrheit sein, warum bestraft ihr diejeni-
gen, welche zu unserer Religion herüber treten oder derselben nur günstig
gestimmt sind, mit aller Schärfe, indem ihr sie den Landesverräthern gleich
stellet? – Wir harren auf Antwort!“ – Das sind ernste Worte und zeigen, dass
die katholischen Stände vom Bewusstsein der innern Kraft und des Rechtes
erfüllt waren. Darnach muss dann auch ihr strenges Auftreten gegen Sünde
und Laster und gegen Gesetzesüberschreitungen, mochten sich dieselben
Priester oder Laien zu Schulden kommen lassen, beurtheilt werden. Die Män-
ner, welche katholischerseits an der Spitze der Regierung standen, waren

1Eidgen. Absch. IV., 2, 1115; P. Ans. Weissenb., Annales, p. 558; Arch. Muri in Gries, Copi-
enbuch, S. 61.

2Archiv für die Schweiz. Reformationsgeschichte I., 329 u. a. O.
3Zur Einführung der Reformation gebrauchten die Berner im Haslithal u. s. w. Kanonen

und das Schwert (Vögelin, Geschichte der Schweiz II., 346-347 und 452-454).
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stark im hl. Glauben und von der Wichtigkeit ihrer hohen Aufgabe erfüllt1.
Ihre Übergriffe in die kirchlichen (I-329) Rechte erscheinen daher wegen der
Absicht, die sie dabei hatten, in einem ganz andern Lichte, als die heutigen
Tages. Dann war die Auffassung der gegenseitigen Hilfe zwischen Kirche und
Staat nach christlichen Grundsätzen damals viel reiner und ernstlicher, als
in den letzten Jahrhunderten, in denen der Staat nach Luthers Grundsätzen
die kirchliche Gewalt an sich riss und damit zur Erreichung einer unedlen,
selbstsüchtigen Zwecke die Völker geisselte. Übrigens griffen die katholischen
Orte nicht ohne Rechtstitel zu jenen Zeiten in das kirchliche Leben ein. Die
Luzerner Regierung versprach dem Bischof von Constanz, die Bestimmungen
des Concils von Trient und die Synodalbeschlüsse seiner Diöcese zuerst bei
der Geistlichkeit durchzuführen. Diese widersetzte sich aber wegen ihrer
gelockerten Sitten dem edlen Bemühen der weltlichen Behörde (1568). Die Re-
gierung schrieb daher, das Unvermögen des Landesbischofes kennend, an den
päpstlichen Stuhl. Papst Pius V. erliess dann am 6. September 1569 an alle
VII katholischen Orte (Freiburg und Solothurn inbegriffen) ein Breve, worin
er sie ernstlich auffordert: die Vorschriften des Tridentinums gegen die wi-
derspänstigen und ein sündhaftes Leben führenden Priester mit Anwendung
des weltlichen Armes zu unterstützen2. Zufolge dieses päpstlichen Auftrages
bestraften diese Regierungen den fehlenden Priester ohne weiteres strenge
mit Kerker, Landesverweisung oder auch mit dem Schwerte3. Indessen waren
jene Priester des Beistandes des weltlichen Annes in den Ländern dieser
Regierungen sicher, welche für die Reinerhaltung der katholischen Religion
arbeiteten.

Abt Hieronymus Frei war schon als einfacher Konventuale und Leutpriester in
Boswil bemüht, den Conciliumsbeschlüssen beim Volke Eingang zu verschaf-
fen. So bewirkte er, dass an der Vigil (Vorabende) des hl. Apostels Matthias,
welche 1565 auf die Fastnacht fiel, das Fasten in jenen Familien, wo die alte,
christliche Lehre aufrecht geblieben war, ordentlich und christlich beobachtet
wurde4. Ferner vermochte er die Kirchgenossen dieser Pfarrei dasselbe Jahr
dahin zu bewegen, dass sie die Oktav des heil. Stephanus wieder festtäglich
feierten, (I-330) was seit dreissig Jahren während des Abfalles nicht mehr
geschehen war5.

Im Jahre 1577 vernahmen die V katholischen Orte, dass die Priester bezüg-
lich des Arbeitens an Feiertagen in den Freiämtern zu nachsichtig seien. Sie

1Man denke an Nikolaus von Flüe, Landammann in Obwalden u. Nepot des sel. Nikolaus
von Flüe (Gesehichtsfrd. XXVIII., 203). Archiv Muri in Gries.

2„Nos ... dilectiones vestras ... hortamur et si opus est, mandamus et monemus, ut (cle-
ricos concubinas) a se segregare et expellere cogatis, contumaces ... puniendos curetis“
(Segesser, Rechtsgesch. IV., 403, 404 und 412-417).

3Staatsarchiv Luzern, Obwalden u. s. w.
4Dieses hatte er eigenhändig in das Bünzer Jahrzeitbuch eingezeichnet und unterschrieb

sich: „Fr. Hieronymus Frey, Leutpriester zu Boswil auch Conventherr zu Mury“.
5Pfarrarchiv Boswil, Jahrzeitbuch.

326



Muri’s Beziehungen

schrieben daher dem Abte Hieronymus von Muri: er solle allein und nur in
dringenden Fällen, z. B. wegen des Wetters und zur Zeit der Ernte die Erlaub-
niss hiefür ertheilen. Zugleich beauftragten sie den Abt, er möge sich mit der
ehrwürdigen Priesterschaft berathen und sofortige Besserung mit kirchlicher
Gewalt eintreten lassen, um die alten löblichen Gebräuche wieder einzuführen
und die hl. Religion in Aufnahme zu bringen. Abt Hieronymus liess den Dekan
des Kapitels Mellingen, Meister Johann Müller, Pfarrer in Sarmenstorf, wie
auch die übrige Geistlichkeit des Kapitels am 18. Juni nach Muri kommen.
Die Versammlung fand in der dortigen Pfarrkirche statt. Man berieth eine
Ordnung wegen Haltung der Sonn- und Feiertage1. Dekan Müller fasste sie
schriftlich ab und überbrachte sie den Gesandten der V katholischen Orte
in Baden. Diese fanden an derselben ein „gutes Vergnügen“; bestätigten die
aufgesetzte Ordnung und befahlen sie sogleich zu verkünden, die Unterthanen
zu deren Befolgung aufzufordern und die Verordnung in das Jahrzeitbuch
einer jeden Pfarrei einzuschreiben, damit sie nicht in Vergessenheit gerathe.
Die Schirmherren drohen zugleich, die Übertreter dieser Ordnung streng zu
bestrafen2.

Abt Hieronymus pflegte als Freund der Wissenschaften eifrig die Klosterschule,
schickte die jungen Mitbrüder in fremde Seminarien, um sie in der Theologie
ausbilden zu lassen3. Er war aber auch, wie sein Vorgänger, Abt Johann
Christoph, bereit, durch Geldbeiträge die Gründung guter Lehranstalten nach
dem Wunsche des Bischofs und der katholischen Stände zu ermöglichen. Die
Tagherren der VII kath. Regierungen melden in ihrer Versammlung zu Baden
(5. Feb. 1560): die Abte von St. Gallen, Kreuzlingen, Rheinau, Wettingen,
Muri u. a. haben bereits ihre Unterstützung für die Gründung einer hohen
Schule oder Universität zugesichert. Da sie die Nothwendigkeit einsahen, dass
gelehrte Priester herangebildet werden, welche im Stande wären, über ihre
Lehre Rechenschaft zu geben, so beschlossen sie, dass jeder Abgeordnete
dieses an seine Obern bringe und kein Ort soll sich die dazu bestimmte
Summe gereuen lassen4.

(I-331) Die V katholischen Urstände hatten zu „mehrer Äuffnung und Pflan-
zung tugendhafter Priester“ die Absicht, jene, welche Priester werden wollten,
durch von ihnen bezeichnete Geistliche prüfen zu lassen. Abt Hieronymus
schrieb daher dem Schultheiss und Rath in Luzern: er werde ihrem Wunsche
„steif und strax“ nachkommen und keinem ein Patrimonium oder eine Pfründe
verleihen, der sich einer solchen Prüfung nicht unterzogen hat5. In Rücksicht
der Zeitverhältnisse und der guten Absichten, welche die katholischen Stände

1Diese Feiertage hatte die Synode von Constanz 1567 festgesetzt.
2Archiv für die Reformationsgeschichte I., S. 809, 810.
3Archiv Muri in Gries, Compendium Archivii Mur.
4Eidgen. Abschd. IV., 2, 112. – Die angestrebte Universität kam nicht zu Stande, für diesel-

be wurden aber die Jesuiten-Collegien in Luzern und Freiburg gegründet.
5Missiv im Staatsarchiv Luzern, Akten: Kloster Muri.
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hiebei hatten, tadeln wir das willfährige Entgegenkommen unseres Abtes in
dieser Sache nicht.

Der eifrige Abt Johann Christoph von Grüt machte bei den katholischen
Tagherren die Anzeige, dass mehrere Unterthanen in den Freiämtern den
Eid immer nicht zu Gott und den Heiligen nach altem Gebrauche ablegen
wollen. Die V katholischen Orte schickten demnach 1563 einen Abgeordneten
nach Muri, dass er mit dem neuen Landvogte, Johann Ziegler von Zürich,
herumreite und darauf sehe, dass der Eid gehörig abgelegt werde, und dieser
Abgeordnete solle den Untervögten und Amtsleuten den Auftrag ertheilen,
diejenigen anzuzeigen, welche wider den Landfrieden oder den alten wahren
Glauben handeln1.

Thomann von Luzern, abtretender Landvogt der Freiämter, stellte 1567 die
Bitte an die V katholischen Schirmorte, sie möchten die acht Gemeinden
Hitzkirch, Boswil, Hermetschwil, Wohlen, Villmergen, Dottikon, Hägglingen
und Wohlenschwil, welche 1531 am Kriege gegen die V katholischen Orte
theilgenommen und daher ihr Banner verloren hatten und als meineidig
erklärt worden waren, wieder begnadigen, indem sie seit jener Zeit sich
wohl gehalten haben, die Meisten der Theilnehmer aber auch gestorben
und die Kirchen und Kapellen wieder hergestellt worden seien. Das folgende
Jahr wiederholten diese Bitte des ehemaligen Landvogtes Abgeordnete oben
genannter Pfarreien und legten zur Nachhilfe ihrer Bitte den V Orten auch eine
Zuschrift des Abtes von Muri bei. Hieronymus bemerkte in diesem Schreiben,
dass er desto „tapferer und geneigter“ für sie Fürbitte einlege, weil sie seit
1531 immer als gute Katholiken mit Kirchengehen u. s. w. sich betragen
haben. Die regierenden Orte antworteten in ihrer Mehrheit: insoferne die
genannten Gemeinden einen Revers ausstellen, dass sie in Zukunft gehorsam
sein und nie mehr vom katholischen Glauben abfallen wollen, werde man
ihnen (I-332) Gnade und Verzeihung angedeihen lassen. Sie stellten am 4.
Oktober 1568 den Revers aus und versprachen: beim katholischen Glauben
zu bleiben, die Feiertage zu halten und dem Mehrtheil ihrer Herren, den V
katholischen Orten, gehorsam sein zu wollen. Diese Urkunde besiegelten dann
der Abt Hieronymus von Muri und der Landvogt, Jakob Imhof, von Uri2. Wegen
fernem guten Verhaltens erhielten 1614 die Ämter Maienberg, Muri, Boswil
und Bünzen von den katholischen Regierungen die Gnade, ihren Hauptmann
selbst wählen zu können3, und seit 1687 hatte der Abt das Recht, die Fahne
des Muri-Amtes im Kloster in Gewahrsam zu halten4.

Selbst gegen den Landesbischof glaubten die V katholischen Orte Muri schir-
men zu müssen. Derselbe hatte sich bei ihnen beschwert, dass der Abt

1Eidgen. Abschd. IV., 2, 1116.
2Eidgen. Abschd. IV., 2, 1116. Die Urkunde stellte Jak. Hegner aus. Ein Exemplar liegt im

Staatsarchiv Obwalden.
3Gemeindearchiv Bünzen.
4P. Ans. Weissenbach, Annales, p. 801, 802.
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Johann Christoph, kirchliche Funktionen in fremden Kirchen (Glockenweihe
in Rickenbach) vorgenommen habe1. Die Abgeordneten der Regierungen ant-
worteten ihm höflich: hinsichtlich der Weihung von Kirchen, Altären, Kelchen
u. dgl. haben die Prälaten von Einsiedeln und Muri, der Abt zu St. Urban u. a.
diesbezügliche Freiheiten vom Papst erhalten2. Wenn aber schon Papst Pius
V. dem Abte Hieronymus die Rechte, Kirchen und Altäre etc. zu weihen, im
Jahre 1571 wieder bestätigte, so wollte er dadurch keineswegs die Rechte des
Bischofs schmälern3.

Es erübrigt noch zu erwähnen, wie Muri nach langer Unterbrechung, damals
in eine Beziehung mit der Stifterfamilie, dem erlauchten Hause Habsburg-
Osterreich gekommen sei. Ohne die nähere Veranlassung zu kennen, begegnen
wir 1562 einem Beweise, dass beide, das Kloster wie die Stifterfamilie, das
lebendige Bewusstsein der Zusammengehörigkeit in sich trugen. Die Kammer
von Innsbruck in Tirol erliess unter dem 20. Mai besagten Jahres an die dorti-
ge Landesregierung, welche Kaiser Ferdinand I. selbst noch führte, folgendes
Schreiben: „Dieweil der Herr Prälat zu Muri ein guter Österreicher und die Stif-
tung (I-333) so alt ist, so hat sich die Kammer gefallen, dass dem Heggenzer4

befohlen werde, zu Zürich, da ein guter Maler und Schmelzer sein soll, das
alte und neue österreichische Wappen in einem Glase nebeneinander oder
„quartiert“ und darüber ein Erzherzog „Hüttl“ oder aber römisch-kaiserlichen
Majestät jetzig Wappen ... schmelzen zu lassen, auch die Kosten darzuleihen
und dann das Wappen dem Prälaten (in Muri) von Ihro Majestät wegen in
ein Fenster zu verehren“. – Die Landesregierung in Innsbruck antwortete der
Kammer am 22. Mai d. J. beifällig und schliesst das Schreiben mit den Worten:
„Darauf also die Herren von der Kammer-Verordnung auch dem Heggenzer
aufzulegen werden wissen, damit nach Gelegenheit die Kirchenfenster zu sei-
ner, des Heggenzer’s Bescheidenheit, gesetzt werden, beide österreichischen
sammt dem habsburgischen Wappen, in Glaswerk geschmelzt, zugerichtet
und gemacht und folgends dieselben dem Prälaten zu Muri durch ihn (Heg-
genzer) verehrt werden“5.

Uns ist nicht zur Kenntniss gekommen, ob diese hohen Geschenke wirklich
nach Muri gekommen und, wenn sie dahin gekommen sind, ob sie vielleicht
jetzt noch irgendwo vorhanden sind6.

1Archiv Gries A. I. I, 95. Dies beweist, dass der Bischof von Constanz seine bischöflichen
Rechte wieder geltend zu machen suchte. Freilich wollten die katholischen Regierungen,
welche während der Reformationsstürme viele solcher bischöflichen Rechte mit oder ohne
Erlaubniss des Papstes handhabten, selbe nicht gerne wieder aus den Händen lassen.

2Eidgen. Absch. IV., 2, 248, 249.
3P. Ans. Weissenbach, Annales 545. „Aqua tamen prius ab Episcopo benedictâ“.
4Hans Melchior Heggenzer war kaiserlicher Rath und Pfandinhaber der Herrschaft Hauen-

stein (Kt. Solothurn bei Göslikon). Vgl. Leu, Lexikon X., 14, 15.
5H. von Aufsetz und F. J. Mone; Anzeige für Kunde des deutschen Mittelalters VII., 606-607.
6Die Murichronisten machen hievon keine Erwähnung.
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Viertes Kapitel. Abt Hieronymus sorgt für die
Collaturen und pflegt im Kloster die Ordnung und die
Wissenschaften.

Trotz der grossen Zahl der Priester von üblem Leumund in den Zeiten der Äbte
Johann Christoph und Hieronymus war unser Kloster so glücklich, gröss-
tentheils gute Priester auf seine Collaturpfründen zu bringen. Diesbezügliche
Klagen gelangten nur von Hermetschwil und Sursee nach Muri. Die Frauen
von Hermetschwil äusserten öfters ihren Wunsch, bessere Leutpriester zu
erhalten und beschwerten sich daher sogar beim Bischof von Constanz1,
und die V katholischen Orte waren genöthigt (10. Juni 1586), einen solchen
Leutpriester daselbst (I-334) wegen seines ärgerlichen Lebens abzusetzen und
zu bestrafen2. Auch eine Pfründe in Sursee hatte einen Priester, der seine
Ehre in den Koth warf und dem Collator in Muri Verdruss bereitete3. Abt
Hieronymus schrieb daher, zugleich von der Regierung in Luzern aufgefordert,
den dortigen 4 Pfründeherren eine zweckmässige Lebensweise vor4. Die Vor-
schriften lauteten: Die Pfründeherren sollen nach den Satzungen des Concils
von Trient der Stiftung nachleben; auf der Pfründe selbst wohnen; die Woh-
nung in Ehren halten und, was unter 6 Gulden ist, selbst verbessern; sich
mit dem Pfründeeinkommen begnügen und dasselbe nicht mindern lassen,
sondern allfällige Angriffe auf dasselbe dem Kloster anzeigen; ihre Hinterlas-
senschaft dem Kloster als Erbe und Eigen (jus spolii) anheimfallen lassen, es
habe sich denn der Verstorbene vorher gehörig mit dem Kloster abgefunden
und losgekauft; jeder gewählte Pfründeherr soll dem Kloster einen silbernen
Becher und jedem der drei Hofdiener ein Paar Hosen geben. Endlich mögen
die Herren wissen, dass die Fehlenden, wenn sie nach drei- oder viermaliger
Ermahnung sich nicht bessern, der Pfründe verlustig gehen.

Dieser Abt richtete bezüglich der Collaturen zunächst auf das sittliche Leben
der Priester sein Augenmerk, dann aber auch auf die Regelung und Erhöhung
der Einkünfte und auf die Restauration und Ausschmückung der Kirchen
und Kapellen. Durch ihn wurden die St. Martins-Kapelle in Boswil (1567), die
Attiswiler-Kapelle in Sins (1574) und die St. Anna-Kapelle in Wohlen (1576)
ganz umgebaut5. Abt Hieronymus beförderte auch den Neubau der Pfarrkirche
in Muri und ersuchte die VII Schirmorte, dass sie Glasfenster (1569) mit ihren

1Frauenklosterarchiv in Hermetschwil.
2Missiv im Staatsarchiv Luzern, Akten: Kloster Muri. Rochholz (Argovia, 1861, S. 41) sagt

fälschlich „Konventualpriester“, während die eidgenössischen Abschiede (IV., 2, 1132)
richtig „Priester“ haben; damals waren keine Konventualen von Muri Pfarrer in Her-
metschwil (Meng, Landkap. Mellingen, S. 68, 69).

3Er starb 1571 (Staatsarchiv Luzern, Akten: Kloster Muri).
4P. Ans. Weissenbach, Annales, p. 551; P. Aug. Stöcklin, Miscell. p. 384-386.
5P. Ans. Weissenbach, Annales, p. 541, 548-550.
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Wappen dahin verehrten1. Den Thurm dieser Pfarrkirche liess er (1583) um
22 Fuss höher bauen und gab ihm das folgende Jahr eine neue Glocke2. In
Sursee lässt er durch Meister Heinrich Dieffolten, Bildschnitzer zu Feldkirch,
eine „neue Tafel“ für den (I-335) dortigen Frohnaltar, den er 1580 hatte bauen
lassen, um 180 Gulden schneiden3.

Einer besondern Aufmerksamkeit bedurften die Rechte und das Einkommen
der Collaturen in Sursee. Abt Johann Christoph traf 1561 mit der Stadt Sur-
see hinsichtlich der „Vierherrenpfründen“4 und der darauf haftenden Rechte
einen gütlichen Vergleich. Dem zufolge gibt Muri a) dem Leutpriester, welchen
die ganze Pfarrei wählt und den der Abt von Muri dem Bischof präsentirt5,
statt der 24 Malter beiderlei Gutes jetzt 41 Malter6; b) für die 3 Pfründen: die
Lieb Frauenpfründe, die St. Johannes- und St. Nikolauspfründen ist Muri
voller Collator und Lehensherr und besitzt das jus spolii. Diese kann der Abt
entweder mit Weltgeistlichen oder Konventherren besetzen; jedoch sei der
Pfründeherr nicht eine persona ingratissima; c) das Kloster hat die Pfrün-
dehäuser in Dach und Fach zu erhalten. Zu diesem vom Kloster gegebenen
Einkommen kam das Opfer hinzu, welches jährlich auf 70 Gulden stieg und
in 4 Theile getheilt wurde7. Später (7. Febr. 1584) war wegen dieses Pfrün-
deeinkommens wieder ein gütlicher Vergleich nothwendig und zwar mit den
Muri-Zehentleuten in Sursee und den umliegenden Dörfern8. Zehentbereini-
gungen musste man in diesen Gemeinden öfters vornehmen.

Das Einkommen der Leutpriester in Muri, Wohlen, Boswil, Bünzen, Lunkhofen
und Eggenwil trug Abt Johann Christoph fleissig in ein Urbar zusammen und
stellte den Betreffenden hievon eine Abschrift zu9.

Wie Abt Johann Christoph für die Ausschmückung der Klosterkirche und für
die Erhaltung der Zucht innerhalb der Mauern des Gotteshauses besorgt war,
so auch ganz vorzüglich Abt Hieronymus. Der bereits vor dem Hauptportale
der Kirche angelegte Friedhof für die Mitbrüder und für die Mitschwestern
von Hermetschwil, die alle neben den Mitbrüdern in Muri begraben wurden,

1Eidgen. Abschd. IV., 2, 1131.
2P. Ans. Weissenbach, Annales, p. 554. Die Inschrift der Glocke lautet: „Hâc campana festa

colo, defunctos plango, fulgura frango“.
3Anzeiger für Schweizer. Alterthumskunde, 1884, S. 25, 26.
4So werden sie jetzt genannt, weil vier Pfründen und vier Priester daselbst waren.
5Vgl. Staatsarchiv Luzern, 1591.
6Im Jahre 1594 erhielt dieser Leutpriester 73 Malter, und wäre kein Hagel gewesen, so

hätte er es auf 80 Malter gebracht.
7Staatsarchiv Luzern.
8Diese Dörfer waren: Neuenkirch, Eggerswil, Nottwil und Ey, Tannenfels, Irffliken, Büel

und Untertannenfels, Inderrot, Mauensee, Doggelswil, Siggerswil, Kotwil und Seewagen,
Züsswil, Hilptrechtingen und Bäch, Kaltbach, Rot und Huprechtingen (Archiv Muri in
Gries).

9Zehentrodel und Verrechnungen in den Jahren 1551 und 1552 (Arch. Muri in Gries A. V,
II., 5).

331



7. Nachwehen 1549-1564

erhielt durch ihn eine Erweiterung und passende Bilder. Dieser wurde dann
1581 durch den Weihbischof (I-336) von Constanz eingeweiht. In der Kirche
selbst liess er einen neuen Altar zu Ehren der 14 Nothhelfer bauen und gegen
Norden die Kirche erweitern1. Durch den nämlichen Heinrich Dieffolten, der
für den Hochaltar in Sursee „eine neue Tafel“ machte, liess Abt Hieronymus
auch eine solche für die U. L. Frauenkapelle in der Klosterkirche um 310
Gulden schnitzen2.

Am meisten lag dem Abte Hieronymus aber am Herzen, wohlgesittete Reli-
giosen in dem schmucken Gotteshause zu sehen. Daher schrieb er nach der
Regel des hl. Vaters Benedikt für die Mitbrüder in Muri und für die Frauen
in Hermetschwil wie auch für das Hausgesinde treffliche Satzungen3. Die
Satzungen der Mitbrüder behandeln die Obliegenheiten des Priors, Subpriors
und der übrigen Offizialen des Klosters. Dann gab Abt Hieronymus seinem
Konvente eine Tagesordnung, sagte auch, wie die Regularfasttage zu halten
seien, bestimmte, wie und zu welcher Zeit der Gottesdienst solle abgehalten
werden, und ertheilte Winke, wie die klösterliche Ordnung im Refektorium
und in anderen Orten zu beobachten sei. Betrachten wir diese Satzungen wie
auch die Hausordnung für das Gesinde, wovon wir später einlässlich handeln
wollen, so müssen wir über die Einsicht und das organisatorische Talent
dieses erst 32 Jahre alten Prälaten (1568) staunen4. Es mag ihm in dieser
verdienstlichen Arbeit der gelehrte Prior, Rudolf Gwicht, der spätere Abt von
Engelberg, behilflich gewesen sein.

Ordnung und Zucht kann aber nur in jenem Benediktinerkloster bestehen,
in dem Gebet und Arbeit vorherrschen. Die Arbeit für den Priester besteht
entweder in der Pflege der Wissenschaft oder in deren Verwerthung auf der
Kanzel, im Beichtstuhle oder in der Schule. Allein dazu braucht er Bücher.
Demgemäss suchte Abt Hieronymus der Klosterbibliothek einen bedeutenden
Zuwachs nützlicher Werke zu verschaffen. Er selbst war der erste, der diese
Bücher fleissig las und deren Inhalt Anderen im Gespräche mittheilte. Weil
die alte „Bücherei“ durch diesen Zuwachs zu klein wurde, so baute er einen
besondern Bibliotheksaal und stellte da die Bücher nach dem heutigen System
auf5, Abt Hieronymus liebte zumeist *(I-337) die Geschichte und die schönen
Künste. Daher schreibt auch der Basler, Heinrich Pantaleon, der ihn 1570 in
Muri besuchte6: „Abt Hieronymus ist ein sonderbarer Liebhaber aller Historien
und guter Künste, also, dass er mir viel von diesem Kloster, Auf- und Abgang,
geoffenbart“.

1P. Ans. Weissenbach, Annales, p. 553. Vgl. oben, S. 315 und 334.
2Anzeiger für schweizerische Alterthümer, 1884, S. 26. Zeugen: Hans Bachmann, Prior, und

Sebastian Steinlibach, Ammann des Gotteshauses Muri.
3Abt Jakob Maier schrieb selbe in ein Buch zusammen (Archiv Muri in Gries).
4P. Ans. Weissenbach, Annales, p. 542.
5P. Ans. Weissenbach, Annales, p. 542.
6Deutscher Nation wahrhafter Helden, S. 123.
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Collaturen und inneres Leben

Wie Abt Johann Christoph hatte er sein besonderes Vergnügen an trefflichen
Zeichnungen und Malereien auf Holz, Tuch und Glas. Zum Beweise dienen
uns die jetzt noch vorhandenen Glasgemälde in Aarau und Gries und ein
Tischtuch, das die „Illustrirte Zeitung – Kunst im Haus“ vom Jahre 18811

erwähnt. Diese Zeitung bringt davon fünf Illustrationen (1. Wappen des Klos-
ters und Abtes, 2. Maria Verkündigung, 3. Geburt Christi, 4. Epiphanie, 5.
Beschneidung) und sagt: die Zeichnung in Linienstickerei sei mit braunem
Faden höchst sorgfältig ausgeführt, das Klosterwappen habe eine weisse
Mauer auf rothem Felde und die Jahrzahl 1569; Alles sei mit sicherem und
feinem Gefühle in wenigen Linien angedeutet. Abt Hieronymus war es, der
dieses Klosterwappen nebst dem Konventwappen (die weisse Schlange mit
goldener Krone auf blauem Felde) einführte und das alte Klosterwappen auf
die Seite legte2. Zugleich scheute Abt Hieronymus keine Kosten, um junge,
fähige Mitbrüder in den Wissenschaften unterrichten zu lassen. Er schickte
solche entweder in gute Seminarien nach Italien oder zu den Jesuiten nach
Deutschland3 und legte so für Muri den Grund für bessere Zeiten. Freilich
war noch bedeutendes Unkraut im Konvente, das die aufgehende hoffnungs-
volle Saat zu ersticken drohte. Allein gerade der junge Nachwuchs lernte bei
den Jesuiten4, welche Nachtheile einem Benediktinerkloster die Vertheilung
des Einkommens unter seine Mitglieder bringe. Auch Abt Hieronymus liess
dieses Übel in seinen Statuten noch stehen, ja gestattete sogar, gedrängt vom
Konvente, im zweiten Jahre seiner Abtwürde (1565), dass ein Schiedsgericht
bestimme, wieviel Malter Korn u. s. w. und wieviel Wein vom Klostereinkom-
men dem Konvente jährlich von dem Abte gegeben werden solle5.

Doch genug hievon. Es erübrigt noch, die edle Gesinnung des Abtes Hierony-
mus in seiner wohlthätigen Hilfeleistung kennen zu lernen. Seinen ehemaligen
Prior und seit dem (I-338) 22. März 1574 Abt in Engelberg, Rudolf Gwicht,
erwies er sich für seine ihm früher erwiesenen Dienste sehr dankbar, indem er
ihm mit Rath und That beistand. Dessen Bittgesuch vom Auffahrtstag 1574,
ihm bei der Jahresrechnung in Engelberg beizustehen, wird er sicher nicht
überhört haben6. Dann liess er dasselbe Jahr einen Engelberger Konventua-
len in Muri längere Zeit gastlich verpflegen7. Dem Abte Nikolaus Boucherat
von Cisterz leistete er Hilfe zur ökonomischen und sittlichen Hebung des tief
gesunkenen Klosters Frauenthal8. Am 15. April 1572 wohnte Abt Hieronymus
einer Abtwahl in St. Urban (Kt. Luzern) bei und besiegelte die hierüber aus-

1Herausgegeben von Prof. Dr. M. Heyne, Basel, C. Dettlof, Nr. 1969, S. 256.
2Bibliothek in Gries, Sammlung.
3Hievon wird später die Rede sein.
4Monatrosen, XXVI. Jahrgang, S. 257.
5Archiv Muri in Aarau, Rationarius.
6Archiv Muri in Gries A. VI. VIII., 2.
7Eidgen. Abschd. – Mitth. von Th. v. Liebenau.
8Im Jahre 1573 waren daselbst nur mehr 3 Frauen, welche den Gottesdienst nicht mehr

gehörig halten konnten (Arch. Muri in Gries, Miscell. F, II.)
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gestellte Urkunde1. Der daselbst neugewählte Prälat, Leodegar, stand schon
im hohen Alter und wurde bald zur Leitung des Klosters unfähig. Mit den
Cisterzienser Äbten Beat von Lützel und Christoph I. von Wettingen musste
auch Abt Hieronymus von Muri als Commissär nach St. Urban, um den alten
und kranken Abt zur Abdankung zu vermögen (21. März 1585)2.

Zu dem Bau des Jesuitenkollegiums zu Luzern, das im Jahre 1577 nach vielen
Berathungen endlich in Angriff genommen wurde, gab Muri (1580) 300 Kro-
nen3; die Mitbrüder in Einsiedeln, deren Kloster abgebrannt war, erhielten von
unserm Abte 50 Kronen, während die Frauen von Hermetschwil 50 Gulden
gaben4. Dem armen Frauenklösterlein in Neuenkirch (Kt. Luzern), das 1575
abbrannte, schenkte Hieronymus zu dessen Wiederaufbau 100 Gulden5. An-
dere Hilfeleistungen dieses Abtes in ähnlichen Unglücksfällen übergehen wir6.
Sein besonderes Vergnügen war es aber, den Strafbaren Barmherzigkeit und
Gnade von den Regierungen zu erbitten, oder Jemanden einen Liebesdienst
durch Empfehlung zu erweisen. So bat er die Regierung von Luzern, einen
Fluri zu begnadigen, und wiederum, sie möge einem Boswiler gnädig sein,
der in Münster beleidigende Reden ausgestossen hatte. Vorzüglich bemühte
er sich aber, den Kaspar Pilgeri von Winikon, der wegen begangenen (I-339)
Mordes in Muri das Asyl aufgesucht hatte, zu retten. Er schrieb unter Anderm
(7. Nov. 1577): die Regierung wolle Gnade für Recht ergehen lassen, „da diese
That nur ein Akt der Nothwehr gewesen sei, und weil der Mörder in unseres
Gotteshauses Freiheit uns mit seinem guten Wandel, Bescheidenheit und Vor-
satz erbaute und bei U. L. Frau in Einsiedeln Beicht und Buss gethan“. Eine
ähnliche Bitte legte er bei derselben Regierung am 15. Mai 1569 ein7. Einem
Jörg Wingarten von Zürich, der 15 Jahre lang Pfister des Gotteshauses Muri
gewesen war, suchte er die Aufnahme als Beisass in Münster zu erwirken8;
im Jahr 1571 empfahl er einen seiner Gerichtsangehörigen bei der hohen
Regierung in Luzern wegen eines Erbfalles u. s. w.9

Doch mitten in diesem segensreichen Wirken für innere und äussere Ord-
nung, für Hebung der Disciplin und der Ökonomie, für die Erhaltung der
katholischen Religion, für die Pflege der Wissenschaften und die Heranbildung
tüchtiger Priester raffte den Abt Hieronymus der unerbittliche Tod plötzlich

1Archiv St. Urban im Staatsarchiv Luzern.
2Staatsarchiv von Luzern, Akten: Kloster Muri. Alle drei Abte besiegelten die Resignations-

urkunde.
3Die Luzerner Regierung dankt und quittirt am 31. Dez. d. J. (P. Aug. Stöcklin, Miscell.,

682-683). Über die Stiftung dieses Jesuitenkollegiums vgl. Segesser’s Rechtsgeschichte
IV., 555-577.

4P. Ans. Weissenbach, p. 550; Documenta Archivii Einsiedl., T. I., 132.
5P. Ans. Weissenbach, Annales, p. 548.
6Eidg. Absch. IV., 2, 119.
7Staatsarchiv Luzern, Akten: Kloster Muri.
8Daselbst.
9Daselbst.
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hinweg. 1585 betete Abt Hieronymus andächtig im Chore der Klosterkirche;
es entstand ein Wetter; ein Blitz fuhr in die Kirche und – tödtete den be-
tenden Prälaten1. Er war erst 50 Jahre alt. Sein Leib ruht auf der Seite der
St. Leontiuskapelle. Die Hauschronisten können den Abt Hieronymus Frei
nicht genug rühmen. So schreibt P. Anselm Weissenbach: „Er glänzte durch
fortwährende Strebsamkeit und heiligen Wandel; sein Name wird stets in
gesegnetem Andenken bleiben, und seine Handlungen verdienen, nicht bloss
einem gebrechlichen Papiere anvertraut zu werden, sondern dass man sie in
Cedernholz und Gold eingrabe“. Stumpf, der das Materielle in’s Auge fasst,
sagt, dass „er (Abt Hieronymus) ein hauslicher Mann war und man desshalb
eine grosse Baarschaft nach seinem Tode fand“2.

Fünftes Kapitel. Jakob Maier, XXXV. Abt (1585-1596).

Jakob Maier, einer bürgerlichen Familie der Stadt Luzern entsprossen, trat
am 16. Okt. 1563 in das Kloster Muri. Seine Eltern hatten ihn Gott und
dem hl. Benedikt geopfert3. (I-340) Sein Leben verdient aber nicht das Lob,
welches die Geschichte seinen Vorgängern und Nachfolgern in der Abtwürde
zu spenden die Freude hat. Schon fünf Jahre nach Ablegung der hl. Gelübde
befand er sich ausserhalb der Klostermauern und Abt Hieronymus war nicht
geneigt, ihm die Klosterpforte wieder zu öffnen4. Der Rath in Luzern fühlte
sich dadurch in seiner Ehre verletzt und ersuchte den Prälaten, den jungen
Jakob wieder aufzunehmen und, weil er genügende Kenntnisse besitze, zum
priesterlichen Amte gelangen zu lassen. In Rücksicht auf die Fürbitte der
Luzerner Regierung wurde ihm endlich erlaubt, wieder nach Muri zu kommen.
Der Abt zögerte lange, ihm die priesterliche Weihe ertheilen zu lassen. Die Bit-
te obiger Regierung lehnte er am 5. Sept. 1571 mit der Bemerkung ab, er sei
genug mit Priestern versehen und wolle noch 1-l ½ Jahre beobachten, ob sich
Jakob wohl zum Priester eigne5. Endlich, wahrscheinlich noch dasselbe Jahr,
durfte Jakob diese hohe Würde empfangen. Doch bald machte er sich neuer
Vergehen schuldig. Um der strafenden Hand zu entgehen, floh er aus dem
Kloster. Der betrübte Prälat machte darüber der Luzerner Regierung Anzeige.
Diese drückte ihr grosses Missfallen über Maier’s unbesonnene Schritte aus
und versprach, ihn zu ergreifen, zu bestrafen und dem Abte zuzuführen6. Der
Fehlende unterwarf sich, that Busse und bekam bald die Pfarrei Bünzen, die

1P. Ans. Weissenbach, Eccles., p. 201; Annales p. 555; Murus et Antem. IV., 80.
2Chronikon, S. 532.
3P. Ans. Weissenbach, Eccles., p. 202.
4Der Gesandte von Luzern (Jost Pfyffer) erhielt am 12. Dezember 1668 nebst Anderen fol-

gende Instruktion: er solle mit dem Abte zu Muri und auch mit den Zeugen wegen Jakob
Maier reden: der Abt wolle ihn wieder in das Gotteshaus nehmen (Staatsarchiv Luzern).

5Staatsarchiv Luzern, Akten: Kloster Muri.
6Samstag vor Reminiscere 1574 (Staatsarch. Luzern).
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er vom Kloster aus (excurrendo) versah. Die Klagen über ihn verstummten
jetzt. Daher glaubte der Abt, ihm sogar das Amt eines Subpriors übertragen
zu dürfen. Zum Unglücke und grössten Leide des Abtes starb 1584 der tüch-
tige Prior, Johannes Bachmann und das gleiche Jahr der ehemalige Dekan
des Ruralkapitels Mellingen, dann Pfarrer in Sursee, Ludwig Studer1. Abt
Hieronymus wollte diesen wahrscheinlich wieder zum Prior machen; allein der
Tod hatte ihn noch auf der Pfarrei ereilt. Der viel geprüfte Prälat musste für
ihn den schwachen Beat Jakob Rümpi, der den Keim des Todes bereits in sich
fühlte und im Jahre 1586 auch starb, zum Prior ernennen, in der Hoffnung,
wohl selbst das Innere leiten zu können. Allein am 4. August 1585 ereilte
plötzlich der Tod den Abt Hieronymus selbst. Der Subprior, Jakob Maier, war
jetzt unter den sieben Kapitularen in den Geschäften nach Aussen unbestrit-
ten der gewandteste. Die (I-341) Mehrheit des kleinen Konventes war jung und
unerfahren und kannte das Leben der ältern Mitbrüder wenig. – Nebst andern
Übeln hatte das XVI. Jahrhundert auch die sogenannten Wahlkapitulationen,
indem die Gewählten, in der Kirche wie im Staate, gewisse Verbindlichkeiten
eingingen, nach denen sie zu regieren versprachen. Solche Verbindlichkeiten
gingen die Muri-Äbte Johann Christoph und Hieronymus ein. Sie betrafen zu-
meist die jährlichen Zuschüsse, welche die Konventualen vom Abte empfingen,
oder auch die Vertheilung der Geschäfte und Ämter2. Durch Benützung einer
solchen Wahlkapitulation und durch den Vorschlag eines ungewöhnlichen,
aber kanonischen Wahlmodus, Compromiss, hoffte der klassisch gebildete
Subprior die ältern Kapitularen für sich zu gewinnen und die jüngern zu
täuschen und so die Inful auf sein Haupt zu bringen. Das Manöver gelang ihm
leider zu gut. Die Kapitularen nahmen den vorgeschlagenen Wahlmodus an;
trafen hiefür die nöthigen Vorkehrungen und versammelten sich am 13. Au-
gust zu dem feierlichen Wahlakt. Die Stimmenden waren: Beat Jakob Rümpi
von Zug, Prior; Jakob Maier von Luzern, Subprior; Ulrich Lüthard von Mu-
ri, Kaspar Wurmann von Muri, Ambros Füchsli von Uri, Blasius Stöckli von
Zug und Johann Jodok Singeisen von Mellingen. Der Wahlverhandlung stand
als Ehrenpräses vor Christoph Ludwig, Abt von Wettingen; doch wirklicher
Präses und Stimmenzähler war Ulrich Wittwiler, Dekan, Administrator und
späterer Abt von Einsiedeln, Cluniacenser Ordens3. Als Zeugen erschienen:
Gerold Zurlauben, Leutpriester und Konventual in Rheinau, Cluniacenser Or-
dens; Meister Johannes Müller, Leutpriester in Luzern; Nikolaus von Heidegg,
Kapitelsdekan in Sursee. Dann waren die VII regierenden Orte durch ihre

1P. Ans. Weissenbach, Annales, p. 554, 555. - Der ausgezeichnete Rudolf Gwicht war bereits
am 19. März 1576 als Abt von Engelberg gestorben.

2P. Aug. Stöcklin, p. 138; P. Ans. Weissenbach, Annales, 538; Archiv Muri in Aarau Q, 4, A,
15, 16.

3Weil im 16. Jahrhundert die Bursfelder Congregation in der Schweiz ihre Wirksamkeit
verloren hatte, so griff man hier zu den Statuten der alten Cluniacenser Congregation,
welche für die schwarzen Mönche damals noch als Hauptnorm galt (Philipps, Lehrbuch
des Kirchenrechtes, S. 1191 ff.).
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Abgeordneten und den Landvogt vertreten1. Dekan Wittwiler, dem das Kapitel
ohne Zweifel den in Aussicht genommenen Wahlmodus bereits mitgetheilt
hatte, bemerkte in seiner Ansprache an die Wähler: sie können laut Statuten
auf dreifache Weise einen Prälaten wählen: 1. Durch Quasi-Inspiration (per
inspirationem), wenn alle Wähler ohne Ausnahme bei der blossen Nennung
(I-342) eines Namens auf diesen sich vereinigen; 2. durch Stimmabgabe (per
scrutinium) und 3. durch Compromiss (per compromissum). Bei der letzt-
genannten Wahlart wird vorausgesetzt, dass alle Wähler mit dieser Form
einverstanden seien und die Bezeichnung einer Person für das bestimmte Amt
einer ungeraden Zahl von Wenigen aus ihrer Mitte überlassen werde; die übri-
gen verpflichten sich schon zum Voraus, den Ausspruch derselben oder eines
Einzigen zu achten und anzuerkennen2. Die versammelten Muri-Kapitularen
erklärten jetzt dem Dekan Ulrich Wittwiler; sie hätten sich verständigt, durch
Compromiss einen Abt zu wählen, und bitten daher, man wolle ihnen das
gestatten. Der Präses gewährte die Bitte. Die mit der Wahl eines Prälaten
betrauten Konventualen traten nun vor und bezeichneten Frater Jakob Maier
als Abt von Muri. Den Wahlakt unterzeichnete Rennwart Cysat, Stadtschrei-
ber von Luzern3. Wenige Tage nach der Wahl erklärten sich drei Kapitularen:
Beat Jakob Rümpi, Ambros Füchsli und Johann Jodok Singeisen mit dem Ge-
wählten nicht einverstanden. Diese schrieben sodann an die Regierung von
Luzern als den Vorort der katholischen Stände und bezeugten, der neugewähl-
te Abt sei kein guter Haushalter; sie wollten daher den Informationsprozess
nicht besiegeln lassen. Allein die Luzerner Regierung unterstützte den am 13.
August erkorenen Abt4. Der Bischof von Constanz, Kardinal Markus Sittikus,
zögerte lange mit der Bestätigung der getroffenen Wahl; endlich gedrängt
vom Stande Luzern, und weil dieselbe formell und kanonisch richtig war,
genehmigte er sie am 9. Februar 15965.

In den ersten Jahren seiner Regierung entfaltete Abt Jakob eine ziemliche
Thätigkeit. Die Satzungen, die sein Vorgänger für den Konvent und für das
Hausgesinde gegeben hatte, schrieb er eigenhändig ab. Indessen glaubten
die sorgsamen Landesherren dennoch eine Rechnungsablage für Muri und
Hermetschwil (1588) anbefehlen zu müssen. Sie begründeten diese damit,
dass von ihnen eine ähnliche bereits für die Klöster im Thurgau angeordnet
worden sei. Allein Abt Jakob widersetzte sich dem Begehren der Landesherren
mit Kraft, indem er zeigte, dass diese Zumuthung nicht bloss wider die alten
Privilegien der beiden ihm unterworfenen Gotteshäuser streite, sondern auch
gegen die Gewohnheit sei6. Die VII Orte erliessen (I-343) ihm (17. November

1„Ad quos gubernatio comitatus Rorensis„ in quo Monasterium Murense situm est, spectat“
(Wahlakt, Arch. Muri in Aarau).

2G. Philipps, Lehrbuch des Kirchenrechtes, S. 235, 388.
3Staatsarchiv Luzern, Formelbuch, Nr. 7, S. 200-203.
4Staatsarchiv Luzern, Akten: Kloster Muri.
5P. Ans. Weissenbach, Eccles., p. 202 u. a. O.
6Seit 1500 wurde vom Abt von Muri keine Rechnung abgelegt (P. Ans. Weissenbach, Eccles.,
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1588) die Ablegung der Rechnungen.

Der Hauptgrund, warum die VII Stände von diesem Begehren abstanden,
möchte wohl der Hinblick auf die treffliche Haus-und Gesindeordnung gewe-
sen sein. Abt Jakob hatte sie nämlich 1587 und 1588 erweitert, geordnet
und ohne Zweifel dem Landvogte zur Genehmigung vorgewiesen. Die Sat-
zungen mussten dem ganzen Klostergesinde jährlich vorgelesen werden. Sie
zerfielen in zwei Theile: In allgemeine Bestimmungen, und Verordnungen für
die einzelnen Dienstboten. Die erste Abtheilung sagt: 1. die Dienstleute des
Gotteshauses seien nicht schuldig, einem Landvogte zu schwören; sie haben
aber bei dem Eide, den sie dem Abte schwören, die Pflicht, den Landesherren
Alles, was deren Rechten nachtheilig ist, getreulich anzuzeigen und alle Unei-
nigkeiten ausserhalb des Klosters, gleich andern ehrlichen Leuten, beilegen
zu helfen; 2. sollen sie des Gotteshauses Nutzen und Ehre fördern und Scha-
den und Nachtbeil abwenden; 3. an Sonn- und Feiertagen fleissig dem vor-
und nachmittägigen Gottesdienste beiwohnen und „sonderlich soll auch ein
Jeder nach unserm wahren, christlichen Glauben sich halten und keineswegs
andern Glaubens gedenken“; (4. ist unbedeutend); 5. Morgens, Abends und
Mittags, oder wenn es über Wetter läutet, falle jeder, er sei wer immer, auf die
Kniee und bete, wie es einem frommen Christen zusteht; auch beim Essen
sollen Alle beten; 6. wer sündhafte, leichtfertige Worte ausspricht, hat eine
strenge Strafe zu gewärtigen; 7. Zank und Hader seien von den Dienstboten
ferne; 8. Jeder erfülle treulich seine Pflichten; 9. der sündhafte Umgang mit
Personen andern Geschlechtes ist strengstens untersagt; 10. Jeder bleibe bei
dem Tische1, der ihm angewiesen wurde, und sei mit den Speisen zufrieden;
11. Alle sollen Acht zum Feuer und Licht haben, und Keiner mische sich
ohne Grund in die Geschäfte des Andern. Endlich sollen Alle wissen, „wie das
Gotteshaus Muri von römischen Kaisern und Königen und andern Fürsten
und Herren um mehreren Friedens, Wohlstandes und Glückes willen mit
guter Freiheit für die Dienstboten und andere Personen, die darin wandeln,
begabt worden und für die übertretenden, die nicht der Freiheit gemäss sich
hielten, grosse Strafen ausgesetzt seien“.

Der zweite Theil der Hausordnung beginnt mit den Pflichten des Klosterschrei-
bers. Ihm ist das eigenmächtige Handeln streng untersagt; dagegen hat er
die Verschwiegenheit, die Ablegung genauer Rechnung und das Abschreiben
der Missiven (I-344) (Verordnungen der Landesherren) zu beachten. Dann
folgen die Pflichten des Grosskellers, der damals, wie der Schreiber, ein Laie
war2. Der Unterkeller soll mit dem Grosskeller die Aufsicht über die Arbeiter
führen, für die Gäste und die Herbeischaffung der Lebensmittel sorgen; der

p. 202, 203).
1Es gab in Muri für die Dienstboten verschiedene Tische: Knechtentisch, Handwerkertisch

etc.
2Sonst hatte dieses Amt ein Konventuale inne und hiess früher „Propst“ und später „Statt-

halter“.
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Kämmerling wache fleissig über die vom Abte ihm anvertrauten Kleinodien
und bediene diesen fleissig: der Margstaller habe gute Aufsicht über die Pferde.
Hierauf folgen die „Bestallungen“ (Verordnungen) für den Koch, Gärtner, Am-
mann, Schaffner, Oberpfister, Müller, Senn, Sigrist (Messner), Konventkellner,
Wächter, Holzhauer, Unterpförtner, Friessen oder Wässerer, Kiefer und andere
Dienstboten innerhalb der Klostermauern bis hinunter zum Beschliesser oder
„Hühnergaumer“ im Knechtenhause. Für die übrigen Dienstboten ausserhalb
der Klostermauern, den „Karrer“, Rinderknecht, Schwein- und Schafhirt u. s.
w. lauten die Vorschriften insgemein also: „Jeder komme seinem auferlegten
Dienste ordentlich und fleissig nach und solle in allen Sachen den Nutzen des
Gotteshauses fördern und den Schaden nach Vermögen abwenden“. Verhei-
rathete Dienstboten durften nicht innerhalb der Klostermauern wohnen und
das Gotteshaus keineswegs belästigen. – Während aber diese Dienstboten
jetzt unter dem Abte standen, mussten sie später dem Grosskeller, welcher
ein Konventual war, gehorchen.

Veränderungen im klösterlichen Besitz – Käufe oder Verkäufe – sind unter
der Regierung des Abtes Jakob keine geschehen. Bei der Niederlegung sei-
ner Abtwürde konnten die Landesherren jedoch keine wichtigen Schulden
finden, wohl aber fanden sie einen bedeutenden Vorrath an Lebensmitteln
und auch an baarem Gelde1. Indessen liess dieser Abt die mittlere Krypte,
die man später beseitigte, zu einer Kapelle einweihen und befahl, dass die
Klostermauer beinahe um das ganze Kloster um 7 Fuss erhöht und über den
Zellen der Konventualen ein neuer Dachstuhl errichtet wurde2. – Die Sorge
für die Collaturen beschränkte sich auf die Renovation des Pfarrwiddums in
Lunkhofen3.

Grossen Nutzen brachte er dem Kloster, indem er die jungen Männer, die er für
das Kloster gewann, nach dem Beispiele seines Vorgängers, zu den Jesuiten
nach Dillingen für (I-345) weitere Ausbildung und zur Aneignung klösterlicher
Ordnung schickte4. Wie diese Konventualen Kunstsinn nach Hause brachten
und einige sogar im Zeichnen und Malen mit gutem Erfolge sich versuchten,
so zeigte auch Abt Jakob hiefür eine besondere Vorliebe. Er liebte schöne
Glasgemälde, Handschriften mit gut colorirten Initialen und liess sogar noch
Breviere abschreiben, die er neben den gedruckten gebrauchte5. Das Bild der
Gottesmutter liess er meistens in den Gemälden und Bildern in den Vorder-
grund treten, und diese Liebe und Verehrung zur seligsten Jungfrau bezeigte
er auch schriftlich. So schrieb er in sein Brevier 1587: „Gott gibt Gnade und
Maria Fürbitt hilft auch dazu“6; im September 1596 schliesst er sein Schreiben

1Staatsarchiv Muri in Aarau.
2P. Ans. Weissenbach, Annales, p. 559.
3Annales, p. 560.
4Staatsarchiv Luzern, Muri-Akten.
5Gemälde- und Bildersammlung in Gries; Cursus Marianus etc.
6Ehemals in Hermetschwil.
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aus Constanz an den Abt Johann Jodok: Jakobus durch göttliche Gnade alter
Prälat des Gotteshauses Muri, jetzt in dem Prediger-Orden zu Constanz; Gott
gebe Glück und Gnad und Maria Fürbitt helf auch darzu1. Daher bezeichnen
ihn alle Muri-Chronisten als einen Freund Mariens (Mariephilus)2. Wir hoffen
demnach mit Grund, er werde durch die mächtige Fürbitte der Makellosen
eine glückliche Sterbstunde erlangt haben, zumal da er die letzten drei Jahre
im Muttergotteswallfahrtsorte zu St. Georg in Tirol zugebracht, und überdies
desshalb, weil er während seiner Regierung neben den wilden Ausbrüchen
seines Herzens oft die schönsten und edelsten Gefühle der Nächstenliebe
hatte an den Tag treten lassen. So unterstützte er durch seine Fürbitte bei
der Regierung in Luzern (6. März 1587 und 28. Dezember 1588) zwei arme
Wittwen, am 3. und 24. Dezember 1590 that er dasselbe für Jakob Kalchor,
den die Luzerner Regierung wegen Todschlag aus der Stadt verwiesen hatte3.
– Doch immer heftiger erwachten in dem Abte Jakob die alten Leidenschaften.
Wohl hatte er noch 1588 in Gegenwart des päpstlichen Nuntius die besten
Vorsätze gemacht; allein bald trat er wieder Zucht und Ordnung mit Füssen,
ärgerte die Edelgesinnten und entehrte die Priester- und Prälatenwürde. Gute
Männer, geistliche wie weltliche, liessen ihm Ermahnungen zukommen und
belegten ihn auch mit empfindlichen Strafen. Selbst die Abgeordneten der VII
regierenden Orte hielten ihm 1589 fünf Klagepunkte vor, zogen ihn 1592 we-
gen einer Ehrenbeleidigung zur Rechenschaft (I-346) und handelten ernsthaft
mit ihm in den Jahren 1594 und 15954. Zu seiner Beschäftigung sandten ihm
Rennwart Cysat von Luzern und andere Gelehrte „allerlei Zeitungen geistlicher
und weltlicher Sachen“ in Form von Briefen zu5. Da Alles nichts fruchtete,
und die Klagen sich mehrten, so brachte der Landvogt der Freiämter, Ulrich
Püntener von Uri (1595-1597), diese nicht bloss zur Kenntniss der VII regie-
renden Orte, sondern theilte sie auch dem päpstlichen Nuntius mit. Letzterer
erlaubte sodann im Auftrage des hl. Stuhles der weltlichen Behörde, die Sache
zu untersuchen6. Zuerst liess man die nöthigen Voruntersuchungen walten.
Dann beschied die Regierung von Uri die Abgeordneten der übrigen VI Orte
auf den 1. August 1596 nach Muri. Diese hatten von ihren Obern den Auftrag
erhalten, nach Befund die Bestrafung des Abtes dem päpstlichen Legaten zu
übertragen und ihn bis auf weitern Bescheid indessen in Verhaft zu halten.
Der Legat, Bischof Turriani, hatte am 1. August gleichfalls seinen Abgesand-

1Archiv Muri in Aarau.
2Murus et Antem. IV., 80, 82.
3Staatsarchiv Luzern, Muri-Akten.
4Staatsarchiv Luzern, Muri-Akten. Zumeist tadelten sie sein ärgerliches Leben mit der Con-

cubina, die er, obwohl sie hätte aus dem Lande gehen sollen, dennoch auf den Pfarreien
ernährte und zu sich kommen liess.

5Vgl. Muri-Handschriften, Staatsbibliothek in Aarau. Ein dickleibiger Band.
6Staatsarchiv Luzern und Aarau, Muri-Akten. Die Behauptung mehrerer Schriftsteller (Vö-

gelin, Schweiz. Gesch. II., 501 u. A.), die weltliche Behörde habe 1596 durch die Abset-
zung des Abtes von Muri das Recht der Gerichtsbarkeit über den Klerus gewahrt, fällt
zufolge vorhandener Akten von selbst dahin.
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ten in Muri. Nach Abschluss des amtlichen Verhörs der Konventualen und
vieler anderer Personen schlugen die Abgeordneten vor, den Abt wegen seines
ärgerlichen Lebens und wegen der üblen Verwaltung des Klosters zu entset-
zen. Der Prälat von Wettingen und andere Geistliche riethen dem Abte Jakob
Maier, er solle freiwillig resigniren. Er that es, und die Resignation wurde
angenommen. Hierauf führte man ihn gefänglich in das Barfüsserkloster nach
Luzern ab1. Die Mönche letztgenannten Klosters beschwerten sich aber bald
beim päpstlichen Nuntius wegen der Störungen in Folge des gefangenen Abtes.
Bischof Turriani, der damals in Stans wohnte, meldete der Regierung von
Luzern (9. August): er pflichte ihrer Ansicht bei, dass der alte Prälat laut
schon ergangenen Beschlusses dem Bischofe von Constanz übergeben werde.
Sofort (11. August) liess ihn die Regierung in Begleitung des Leutpriesters
Müller von Luzern nach Constanz bringen und ersuchte den Bischof, den
Abt zu bestrafen. In Constanz fand der Abt Unterkunft bei (I-347) den Domi-
nikanern, wo er mehrere Tage geistliche Übungen (Exercitien) machte. Aus
Gründen kam er bald in das Karthäuserkloster Ittingen (Kt. Thurgau). Die
Speisen des strengen Ordens daselbst sagten dem alternden Abte nicht zu;
er lebte aber erbaulich2. Der Bischof sandte ihn jedoch nach dem Wunsche
der Eidgenossen in das Benediktinerstift St. Georg in Nordtirol3. Das Kloster
Muri bezahlte alle Reisekosten und sorgte für Jakobs Unterhalt. Allein der alte
Prälat begehrte gleich anfangs, dass die Competenz verbessert und ein Theil
der Kleinodien nebst den Kleidern ihm verabreicht werde. Die VI katholischen
Orte bestimmten 200 Gulden für dessen jährliche Competenz und stellten
dem neuen Prälaten von Muri, Johann Jodok Singeisen, einen Schein aus,
dass er zu Mehrerem nicht verpflichtet sei; die Kleinodien sprachen sie aber
alle dem Kloster zu und wünschten deren Verwerthung4.

In Tirol führte Abt Jakob nach Aussage unserer Chronisten ein frommes
Leben, versah daselbst das Amt eines Schaffners (Ökonomen)5, und starb an
diesem hl. Orte, wo die seligste Jungfrau Maria von Tausenden vertrauensvoll

1Dr. P. Modestus, Mitglied dieses Ordens, hatte schon am 29. und 30. Juli d. J. seine Dienste
in dieser Angelegenheit den V kath. Orten angeboten (Eidgen. Absch. V., 1, 415).

2Am 20. Dez. 1596 bezeugt Herr Vikar Johann Jakob Nirgodt aus Constanz, dass sich der
alte Prälat in Ittingen wohl und andächtig halte, also, „dass man ein besonderes Gefallen
an ihm habe“ (Arch. Muri in Aarau).

3Die Tagherren der VI katholischen Stände sagen, am 12. August 1597 zu Luzern ver-
sammelt: der Bischof von Constanz habe zum Gefallen der Eidgenossen den gewesenen
Prälaten zu Muri in Tirol versorgt, damit er keine Gelegenheit mehr habe, durch seine
Briefe dem neuen Prälaten und seinem Konvente lästig zu werden (Eidg. Abschd. V., 1,
451). Diese Briefe liegen in Aarau.

4Eidgenössische Abschiede V., 1, 1488-1490. Staatsarchiv Luzern und Aarau; P. Anselm
Weissenbach, Annales, p.564, 565. – Das Kloster St. Georgenberg (Fiecht) besitzt von Abt
Jakobs Aufenthalt daselbst keine Andeutung. – Die Absetzungskosten in Muri beliefen
sich auf 1309 Gulden, die Verpflegungskosten und Reise nach Constanz 236 Gld., das 6
wöchentliche Verbleiben in Constanz kam auf 41 Gl. zu stehen.

5So übersetzen wir „præpositus“.
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angerufen wird, am 12. November 1599, ausgesöhnt, wie zu hoffen, mit dem
ewigen Richter1.

Sechstes Kapitel. Leben und Wirken der Konventualen
(1549-1596).

Die Nachwehen der Religionskriege waren im Kloster Muri noch lange fühlbar.
Wohl hatten die Konventualen einen gemeinsamen Tisch. Allein Abt Laurenz
scheint am Ende seines (I-348) Lebens etwas zu nachsichtig gewesen zu sein,
indem er gestattete, dass Einzelne aus den vierteljährigen Zuschüssen sich
selbst das Essen verschafften und so ein Leben nach Art der Kanoniker ein-
führten. Abt Johann Christoph verpflichtete aber mit Ernst alle Konventualen
am gemeinsamen Tische nach der Regel des hl. Vaters Benedikt zu erscheinen.
Sie wollten jedoch nicht gehorchen2. Einer derselben schrieb sogar an die
Regierung von Luzern (1551) zwei Briefe, worin er über die neue Ordnung
des Abtes klagt und sich als „Kanoniker von Muri“ unterzeichnet3. Die Ab-
geordneten der V katholischen Orte wiesen ihn zur Ordnung. Er unterwarf
sich demüthig, kam als Kaplan nach Villmergen und starb daselbst im Jahre
15714.

Ein anderer Konventuale wagte es (1553) den Abt Joh. Christoph beim Land-
vogte, Hans Furrer von Schwyz, zu verklagen. Dieser unterstützte den ord-
nungsliebenden Abt. Der Konventuale erkannte seinen Fehler und übte Werke
erbauender Busse5.

Abt Johann Christoph war nicht geneigt, den Konventualen die jährlichen
Zulagen zu erhöhen. Nach dessen Tode hofften sie eine solche Erhöhung
vom neuen Prälaten Hieronymus Frei; allein auch dieser weigerte sich mit
Entschiedenheit, dem Begehren zu entsprechen. Das Kapitel drang desshalb
auf einen Schiedsspruch. Derselbe erging wirklich am 6. November 1565
von den Herren Thomas Trübmann, Leutpriester zu Bremgarten und Kon-
ventherr zu Ettenmünster, und Laurenz Manhart, Leutpriester in Sins und
Konventherr zu Engelberg. Diese sprachen: a. Der Abt gibt jedes Jahr allen
Konventherren zusammen 128 Mütt Kernen, 16 Malter Hafer, 1 Malter Korn,
43 Luzerner Gulden, und jedem Priester, deren 7 sein sollen, sieben Saum

1P. Ans. Weissenb., p. 205; Annales, p. 565 („sanctoque fine obiisse traditur“).
2Staatsarchiv Obwalden, Rathsprotokoll (1550). Obwalden gab auf einer Conferenz der V

katholischen Orte folgende Stimme ab: es wolle beim Abschiede wegen des Konventes in
Muri bleiben; es werde nicht so weit kommen, dass man den Konvent zertheilen muss.

3„Canonicus Murensis“ (Staatsarchiv Luzern, Muri-Akten); P. Ans. Weissenbach, Eccles., p.
21.

4P. Aug. Stöcklin, Miscell., p. 177; Annales, p. 524, 545.
5Archiv Muri in Aarau.
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Wein und in guten Jahren 8 Saum Wein mittlerer Qualität1. Daraus mögen
sich die Konventherren bekleiden und ihre Schulden bezahlen; b. sind nur 6
Konventherren, so halte der Konvent einen Kaplan, der alle Tage Messe liest2;
c. der Abt halte den Grosskellner an, so viel (I-349) möglich in den Chor und
zum Gottesdienst zu gehen3. – Gerade diese erhöhten Zuschüsse lockerten
die Zucht der Kapitularen. Nicht bloss Jakob Maier, wie bereits gemeldet
wurde, auch der Konventherr Schumacher bereiteten dem Abte Hieronymus
Verdruss. Dieser musste sogar aus dem Kloster entlassen werden, erhielt
aber später von demselben aus Güte eine Unterstützung und starb zu Lu-
zern 15724. Beide hatte der Rath von Luzern empfohlen und unserm Kloster
gleichsam aufgenöthigt. – Im Jahre 1577 glaubte der Abt, den Tagherren der
V katholischen Orte den Wunsch ausdrücken zu müssen, sie möchten an den
ganzen Konvent ein Mahnschreiben richten. Sie entsprachen dem Wunsche
und ihre Worte wurden den Kapitularen vorgelesen5.

Wenden wir uns zu den Frauen nach Hermetschwil. Auch diesen vertheilte
die Frau Meisterin einen bestimmten Theil, „Pfründe“ genannt, alljährlich
vom Einkommen des Klosters. Um Martini legte sie dem Abte von Muri oder
dessen Stellvertreter und den versammelten Mitschwestern, grösstentheils
6, allgemeine Rechnung ab. Die Frauen waren nicht streng verpflichtet, an
den gemeinsamen Tisch zu gehen; sie konnten das Essen durch ein eigenes
Zimmermädchen, das jede haben durfte, besorgen und sich bringen lassen.
Ihre Kleidung war nicht immer schwarz, sondern oft nach Art der Weltleu-
te buntfarbig6; Klausur bestand keine. Die Frauen durften frei ausgehen,
Wallfahrten und Besuche machen und sogar bei Hochzeiten erscheinen. Den
Brautleuten hatten sie aber dann ansehnliche Geschenke zu verabreichen.
Dasselbe galt auch bei den Primizen der Weltpriester und Klostergeistlichen.
Am Sonntage gingen die Frauen gewöhnlich zum Gottesdienste in die Klos-
terkirche nach Muri, wo sie zugleich ihre Begräbnissstätte hatten. Besuche
konnten sie frei annehmen, ausgenommen in nächtlicher Zeit nach Schlies-
sung der Klosterpforte. Nebst dem Antheil, den jede Frau vierteljährig vom
Kloster bekam, hatten die Nonnen noch besonderes Einkommen von den
Jahrzeiten, Vigilien oder von den sogenannten „Leibgedingen“, indem Ver-
wandte der Chorfrau bei ihrer Profession alljährlich ein Gewisses zu ihrem
bessern Unterhalte zu zahlen versprachen. Jedoch befahl Abt Hieronymus,
dass jede Klosterfrau über die Verwendung ihres Einkommens alljährlich der
Frau Meisterin Rechnung ablege. War eine „Pfründe“ (so (I-350) nannte man

1Vgl. Rationarius vom Jahre 1574, Muri-Archiv in Aarau.
2Im Jahre 1574 finden wir Herrn Jakob Wendeli und 1578 Herrn Adam Brendli als Kapläne

in Muri angestellt (Arch. Muri in Aarau).
3P. Aug. Stöcklin, Miscellan., p. 274. Die Urkunde wurde doppelt, für den Abt und Konvent,

ausgestellt.
4Staatsarchiv Luzern, Muri-Akten.
5Eidgen. Abschd. IV., 2, 1131.
6Klosterchronik von Hermetschwil,
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das Einkommen der 6 Frauen) unbesetzt, dann vertheilten die übrigen das
Einkommen derselben unter sich. Die Auslagen für den Konventtisch (wenn
ein solcher war), für die Novizinnen, den Arzt, die Almosen, Geschenke, Gäste
u. s. w. wurden von dem Haupttheile des Klostereinkommens bestritten. Die
Almosen geben einen Einblick in die damaligen Zeitverhältnisse. So gab das
Kloster 1590-1591 unter Anderm: „4 Bazen einem armen Schulmeister, 2
dicke Pfennige zwei armen welschen Mönchen, 4 Bazen an das Spital auf dem
Gotthard, 4 Bazen einem armen Priester“1. Als Geschenke kommen meistens
gemalte Glasfenster vor. So lesen wir in den gleichen Rechnungen von Her-
metschwil (1560-1561): „Dem Glaser Balthasar Mutschli 9 Pfund 5 Schilling
um Herrn Hieronymus (Abtes) Fenster; ein Fenster gegen Boswil und eines
gegen Wettingen. – Zum „guten Jahr“ gab man den Schülern zu Bremgarten,
den deutschen und lateinischen, 6 Schill.“2.

Die Mittel, um diese Gaben zu spenden und Verehrungen machen zu können,
wusste die damalige Frau Meisterin, Meliora von Grüt, durch ihre treffliche
Wirthschaft herbeizuschaffen. In ihrem Alter fand sie hierin an der gebildeten
Meliora Muheim, die auch die lateinische Sprache verstand, eine ausgiebige
Stütze. Seit 1581 war es diese, welche mit kräftiger Hand die Rechnungsbü-
cher führte3.

Doch wenden wir uns wieder zu den Mitbrüdern nach Muri. Die Liebe zu
den Wissenschaften war bei diesen grösser, als man vermöge der damaligen
Zeitverhältnisse und innern klösterlichen Einrichtung glauben möchte.

Die Zahl der Konventualen – 12, war wie es die Landesherren wünschten
und das Kapitel auch beschlossen hatte4, oft vollständig. So sind 1558 mit
Johann Schumacher, der in Hägglingen pastorirte, 12 Kapitularen genannt5;
im Jahre 1573 erscheinen 10 und 1596 mit dem Abte 11 Mitglieder6. Sie
bekamen in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ihren Unterricht in der
Theologie grösstentheils ausserhalb des Klosters. Die Äbte sandten ihre jungen
Mitbrüder, wie gemeldet wurde, entweder nach Mailand und Modena in die
Priesterseminarien oder zu den Jesuiten nach Dillingen7. Dadurch wurde der
(I-351) Grund zur künftigen Blüthe unseres Klosters gelegt. Leider starb ein
junger Theologe, Leodegar Brandenberg, den Abt Hieronymus nach Modena
geschickt hatte, am 11. Dezbr. 1570 im dortigen bischöflichen Seminar. Der
Bischof hatte ihn 1569 auf Verlangen des Papstes in seine blühende Anstalt
aufgenommen. Die Leiter des Seminars stellten dem Dahingeschiedenen die

1Rechnungsbücher der Frauen von Hermetschwil.
2Daselbst.
3Archiv der Frauen in Hermetschwil.
4Staatsarchiv Luzern u. a. O. vom Jahre 1565.
5P. Ans. Weissenbach, Annales, p. 526.
6P. Aug. Stöcklin, Miscell., 191 u. a. O.
7Die jungen Konventualen vom Jahre 1596 hatten alle in Dillingen studirt (Staatsarchiv in

Aarau, Abtheil. Muri).
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besten Zeugnisse aus, und die Mitschüler beklagten seinen Tod in Gedichten1.

Ausser den Äbten Hieronymus und Jakob, wovon der erste sich als Kenner
der Geschichte und Kunst hervorthat, und der zweite eine klassische Bildung
besass, haben wir besonders als Freund der Wissenschaften den schon öfters
genannten Rudolf Gwicht zu erwähnen. Entsprossen einer Patricierfamilie
in Freiburg an der Saane begann er 1552 das Noviziat in Muri und legte
daselbst am l. Mai 1553 die heil. Profession ab. Wegen seiner Kenntnisse und
Tugenden wurde er bald zur Würde eines Priors erhoben. Um seinem religiösen
Sinne höheren Aufschwung zu geben, unternahm er mit Genehmhaltung
der kirchlichen Obern eine Wallfahrt (1564) nach Jerusalem und zur hl.
Katharina auf dem Berge Sinai2. An beiden Orten wurde er mit der Ritterwürde
geschmückt. Während seiner Abwesenheit starb sein Abt, Johann Christoph
von Grüt. Die Freiburger Regierung empfahl dem Muri-Kapitel ihren Mitbürger,
Rudolf Gwicht, dringend als Abt3. Der Konvent wählte jedoch Hieronymus
Frei zu seinem Prälaten und Rudolf erhielt nach seiner Rückkehr die Würde
eines Priors zum zweiten Male. Im Jahre 1572 übertrug ihm der Abt die
Muttergottes Kaplanei in Sursee4. Dort wirkte er segensreich bis 1574. Im
Winter dieses Jahres hatte die Pest im Kloster Engelberg nebst dem Abte
Jodok Krämer, alle Konventualen, bis auf Georg Staub von Menzingen, hin
weggerafft5. Die Schirmherren des schwer geprüften Klosters, Luzern, Schwyz
und Unterwalden, stellten an Muri die Bitte, diesem Gotteshause einen Abt zu
geben. Der Konvent gab die Zusage, und so wurde am 22. März 1574 Rudolf
Gwicht zum Abte von (I-352) Engelberg gewählt. Seine Regierung währte
nur zwei Jahre. Vor Allem suchte er junge Kräfte in die leeren Klosterzellen
einzuführen; um diesen das Psalmengebet ruhiger und leichter zu machen,
trennte er in der Klosterkirche, die zugleich Pfarrkirche ist , den Chor vom
Langhaus durch ein Gitterwerk. Doch schon am 19. März 1576 traf ihn um 2
Uhr Nachmittag der Schlag. Er verschied bald darauf selig im Herrn.

Abt Rudolf IV. hinterliess in Handschriften mehrere Werke, worin er sein
umfassendes Wissen niederlegte. Er besass viele Kenntnisse in der Mathe-
matik und Astronomie. Die Engelberger- wie die Muri-Chronisten spenden
ihm in Rücksicht seiner profanen Wissenschaften und zumeist wegen der
Mathematik ungetheiltes Lob6. Eine Handschrift, welche vor 200 Jahren noch
in der Muribibliothek aufbewahrt wurde, legte hiefür lautes Zeugniss ab7. Der

1Archiv Muri in Aarau. – Ein Klagelied verfasste Joachim Fr. Thäantro.
2Am 13. September 1564 stellt ihm F. Bonifacius de Regutio, Guardian des Klosters auf

dem Berge Sinai, ein Zeugniss über seine vollbrachte Pilgerreise aus (P. Leodegar Maier,
Comp. Arch. B, 163).

3Eidgen. Abschd. IV., 2, 1131. - Vorzüglich war sein Schwager, Franz Werro, Venner und
Rathsherr, für Rudolf thätig.

4P. Ans. Weissenbach, Annales, p. 546.
5Egb. Fr. v. Mülinen, Helvetia sacra I. S. 84, Leu, Lexikon, Art. „Engelberg“.
6P. Aug. Stöcklin, Miscell., 357 u. a. O.
7P. Ans. Weissenbach, Annales, p. 549.
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gleichzeitige Dichter, Abraham Werlich aus Erfurt, rühmte ihn in seinem latei-
nischen Lobgesang auf Muri namentlich wegen seines umfassenden Wissens.
Er singt:1

„Unter ihnen leuchtet ein Mann, den ziert die Liebe zum Höchsten,

In dem Morgenroth, würdig des Liedes ein Stern.

Jetzt durchdringt Rudolf das Gottesgebot, jetzt Apollo’s

Heilige Kunst; mit Geschick führt er als Prior die Schaar,

Die er Brüder sich nennt; er beleuchtet das Dunkel des Weltalls,

Dringt in die Gotteslehr mit dem Verstand und erklärt,

Was er im Geiste geschaut und was die Seele gekostet,

Sagt, was des Menschen Kraft zu erfassen vermag,

Ja, Rudolfus ist fromm und treu im Dienst des Gesalbten,

Und dem heil’gen Verein glänzt er mit Würde voran“2.

Nach Werlich’s Andeutung war Rudolf nicht bloss ein ausgezeichneter Astro-
nom und Dogmatiker, sondern auch ein Freund der Poesie. Dass diese hl.
Kunst wirklich in den Schulen zu Muri gepflegt und auch in den Zellen un-
seres Klosters damals geübt wurde, sagt wieder genannter Dichter, indem er
vom Leiter der Knabenschulen, Johannes Bronbüler, schreibt:

„Dort ist Johannes gerühmt mit Recht als ein Liebling der Musen,

Der die Knaben belehrt, führt zu der edleren Kunst“3.

(I-353) Ferner liegen uns von Mitbrüdern damaliger Zeit gut gelungene Proben
der Dichtkunst vor4.

1P. Ans. Weissenbach, Eccles., p. XXII.
2„Inter quos pietate gravis, quoque carmine dignus Lucet ut auroræ splendida stella novæ.

Divina celeber nunc Lege et Apollinis arte, Confratrum Prior atque ipse Rudolphus erit,
Cryptica qui Mundi perplexaque dogmata sensu Rimatur cupide, quique profunda no-
tat, Ardua qui meditatur et affert, quæ senserat Unus, Quæ captum possent exuperare
hominis. Hic pius et Christi fidelis amicus habetur, Quem dignum merito concio sancta
facit“.

3„Illic qui pueros doctrinâ pascit et arte In Musis celeber rite Johannes adest“. Bei diesem
Anlasse rühmt genannter Dichter begeistert den Werth der Poesie: „Wer verkündet mit
Glück des Herrn Worte dem Volke, Dass er es bilde, wenn er selber der Bildung ein
Feind? Oder wie löst im Staat den verworrenen Knäuel der Geschäfte, Der mit Apollo’s
Trank nie je die Lippen benetzt? Ungeglättet und geistlos ist die Rede der Jugend, Wenn
des Pernassus Quell ihr nicht die Frische verleiht“.

4Archiv Muri in Gries (Sammlung für die Muri-Geschichte).
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Die Leitung der Klosterschulen lag bis 1596 noch immer in den Händen eines
Weltpriesters oder eines Laien. Wir begegnen nach 1534 folgenden Präfekten:
Johann Sigg von Diessenhofen im Jahre 15561; am 2. Februar 1578 ernannte
Abt Hieronymus seinen Vetter Hans Elgessen mit dem jährlichen Gehalte von
42 Gulden 4 Bazen und 2 Schill.2 zum „Schulmeister“; ob Melchior Gottfried,
der 1581 Organist in Muri gewesen, zugleich an der Spitze der Schulen stand,
ist nicht ersichtlich3; Meister Wilhelm Knopp, ein Laie, hatte 1596 schon 13
Jahre lang in Muri die Stelle eines Schulmeisters und Organisten versehen4.

Wenn die Konventualen schon die mühevolle Präfektur bei den Zöglingen
nicht übernahmen, so ertheilten sie doch Unterricht in den verschiedenen
Fächern5.

Die Aufnahme der Zöglinge war laut Verordnung vom Jahre 1579 an gewisse
Bedingungen geknüpft. Zunächst mussten sie in ehelicher Geburt von ka-
tholischen Eltern abstammen; dann sich eines gesunden Körpers und guten
Leumundes erfreuen und keine Leibeigenschaft auf sich haben; hatte der
Zögling Musikgehör und eine klangvolle Stimme und vermochte er beim Got-
tesdienste und im Chor auszuhelfen, so wurde ihm das Kostgeld entweder
ganz oder theilweise erlassen, sonst mussten die Eltern oder Vormünder des
Zöglings schriftlich geloben, diesen mit Büchern und allem Nothdürftigen zu
versehen und als Kostgeld für das ganze Jahr 12 Kronen zu bezahlen. Die
Oberaufsicht über die Schule hatte der Prior, dem auch der Schulmeister
(Präfekt) unterworfen war. „Der Prior“, sagt die damalige Schulordnung, „soll
auch die Jungen mit Ernst zu der Lehr und Schule halten und auf sie acht
haben, dass sie fleissig und ordentlich studiren; auch habe er ein treues
Aufsehen, dass der Schulmeister wohl und fleissig zur rechten gebührenden
(I-354) Zeit Alles versehe; endlich halte der Prior die jungen Schüler dazu
an, dass sie, ehe man in den Chor kommt, die Verse, Antiphonen, Versikel
und Anderes, was zum Dienste Gottes gehört, wohl übersehen und einstudirt
haben“6. Den Religionsunterricht scheint meistens der Prior den Studirenden
ertheilt zu haben. Daher singt Werlich von Prior Rudolf Gwicht:

„Der auf des Abtes Geheiss sie schmückt mit besserem Wissen,

Dass der Same mit Lust wachse gestreuet zuvor

In die schuldlose Seel’, der Grund des nie wankenden Glaubens

Und der Religion, wahre Verbindung mit Gott“.

1Staatsarchiv von Luzern (Mittheil. von Th. v. Liebenau).
2Archiv Muri in Aarau, Rationarius vom Jahre 1574.
3Archiv Muri in Aarau, Rationarius vom Jahre 1574.
4Staatsarchiv in Luzern, Kloster Muri-Akten.
5Staatsarchiv in Luzern, Kloster Muri-Akten.
6Archiv Muri in Gries A. II., 1.
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Um Neujahr gingen die „Schuoler“ von Muri nach Hermetschwil und sangen
den Klosterfrauen religiöse Lieder, die ihnen dann zum Danke ein angemesse-
nes Geschenk verabreichten1. Dieser Ausflug war bis in’s 17. Jahrhundert
üblich. Die Eltern hielten es für ein grosses Glück, wenn ihre Söhne in Muri
studiren konnten. Die Regierung von Luzern richtete daher wiederholte Bittge-
suche an die Muri-Äbte, sie möchten Waisenkinder in ihre Schule aufnehmen,
so 1573 und 15882. Beidemal wurde entsprochen. Das erstemal antwortete
Abt Hieronymus dem Schultheiss und Rath: Obwohl er „mit vielen Knaben
und Jungen“ versehen, wolle er doch auf ihre Fürbitte hin Hans Maler, als
armen vaterlosen „Weyselinen“, aufnehmen.

Neben der Poesie fand in Muri damals von den freien Künsten auch die Musik
eine besondere Pflege. Die Zöglinge erhielten darin von den Konventherren
fleissig Unterricht. Der berühmte Heinrich Loriti Glarean3 fand sich daher
bewogen, von seinem Musikwerke „Dodekachordon“4 ein Exemplar dem Abte
Johann Christoph im Jahre 1553 zu verehren, wofür er von diesem ein anstän-
diges Geschenk empfing5. Der Ruf von den gut eingeschulten Chorsängern
des Klosters Muri war sogar bis Constanz gedrungen. Der Kardinalbischof,
Andreas von Österreich, bat desshalb im Jahre 1591 den Abt Jakob um
einen guten Diskantisten6. In wie fern die Figuralmusik, die in diesen Zeiten
aus Italien nach Deutschland drang7, auch in (I-355) Muri Freunde fand, ist
nicht bekannt, jedoch das Orgelspiel war sehr beliebt und wurde häufig zur
Hebung des Gottesdienstes gebraucht. M. Michel aus Basel erstellte 1556
in der Klosterkirche zu Muri eine schöne Orgel. Dieser schalt aber in seiner
Betrunkenheit einen Lunkhofer einen „Herrgottsfresser“ und zückte gegen ihn
den Dolch. Michel wurde sofort gefänglich eingeführt; allein auf Verwenden
des Abtes Hieronymus von Muri und der Stadt Basel erlaubte der Landvogt,
dass Michel die Orgel vollende, dann aber das Land sogleich meide und die
Busse des Friedbruches dem Landvogte bezahle8. – Wie die Konventherren
in Muri pflegten auch die Frauen in Hermetschwil fleissig den Choralgesang
und erfreuten sich am Orgelspiel9.

Noch eine freie Kunst war in Muri und Hermetschwil im XVI. Jahrhundert
beliebt, die Zeichnungskunst, womit auch die Vorliebe zu den Glasgemälden
und zur Heraldik verbunden wurde. Wir besitzen noch einige Proben von den

1Rechnungsbücher vom Frauenkloster Hermetschwil. Anfänglich erhielten die Muri-
Schüler 12 Bazen und die von Bremgarten 4 Bazen, später die von Muri 1 oder 2 Pfund
und die von Bremgarten seit 1560 sechzehn Schillinge.

2Staatsarchiv Luzern, Muri-Akten.
3Freuler, Jahrbuch des hist. Vereins in Glarus, 1875.
4Herausgegeben in Basel, 1547.
5Schreiber, Lorit Glarean, 1837, S. 109.
6Brief des Kardinals (Archiv Muri in Gries).
7Ziegelbauer, T. I., p, 94.
8Eidg. Abschd. IV., 2, 1127.
9Archiv der Frauen in Hermetschwi!.
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neuen Konvent- und Klosterwappen von Muri, die Abt Hieronymus stechen
liess. Auch vom Konventual Georg Scheublin, Profess 1580, besitzen wir einige
Versuche seiner Zeichnungs- und Malerkunst1. Selbst die früher rühmlich
erwähnte Frau Meliora Muheim in Hermetschwil hinterliess Versuche in der
Wappenzeichnung2. Dem Meister Jopp, Maler in Muri, schenkten sowohl die
Herren in Muri wie auch die Frauen in Hermetschwil alle Aufmerksamkeit3.

Gemalte Glasfenster waren im 16. und 17. Jahrhundert eine Hauptzierde
für Kirchen und Wohnhäuser. Wer Jemanden ehren wollte, der schenkte ihm
sein Wappen in Glas gebrannt. Muri und Hermetschwil empfingen nicht bloss
solche Glasfenster, sondern vergabten auch viele an Regierungen und Klöster4

und zierten ihre eigenen Kirchen- und Klostergänge mit sinnigen Darstellun-
gen. Die dazu nöthigen Ausgaben sind nach den Rechnungsbüchern beider
Gotteshäuser bedeutend5. Wilhelm Lübke hielt es der Mühe werth, in seinem
Werke: „Ueber die (I-356) alten Glasgemälde der Schweiz“6, eine besondere
Abhandlung über die Glasgemälde in Muri zu schreiben. Er sagt: „Trotz aller
Zerstörungen und Verschleppungen ist immer noch eine Fülle dieser prächti-
gen Arbeiten auf Schweizerboden erhalten. Ich muss mich indessen begnügen
auf die drei wichtigsten Cyklen hinzuweisen, welche an solchen gemalten
Scheiben jetzt noch zu treffen sind, und die hoffentlich noch so viel Pietät
finden, um niemals gleich so vielen, früheren, in’s Ausland verschachert und
verschleppt zu werden, ich meine die Glasgemälde von Wettingen, Muri und
Rathhausen“.

„Von grossem Werthe sind die Glasgemälde aus dem Kreuzgange von Muri, die
leider bei der Aufhebung des Klosters aus den Fenstern herausgehoben wor-
den sind und jetzt in Aarau in Kisten verpackt stehen7 ... Die Ausführung (von
54 Scheiben, die den Künstler vielleicht gerade wegen ihrer Schwierigkeit zu
den glänzendsten Leistungen begeisterten) hat mit dem Jahre 1555 begonnen
und ist in den folgenden Dezennien bis in die 90er Jahre grösstentheils vollen-

1Sammlung von Zeichnungen und Bildern in Gries. Zwei kleine colorirte Bilder vom Fr.
Georg sind aus dem Jahre 1593 vorhanden.

2Archiv der Hermetschwiler Klosterfrauen u. a. O.
3Im Jahre 1599 malte er in Hermetschwil ein Muttergottesbild und die Auferstehung (Arch.

der Frauen daselbst).
4Rechnungen von Muri 1596 u. s. w. (Archiv Kloster Muri, R. 21; Mitthl. von Dr. Hermann

Meyer).
5Archiv Muri in Aarau und Archiv der Frauen in Hermetschwil.
6Zürich, Verlag der Schabelitz’schen Buchhandlung. Vgl. daselbst S. 46 ff. Vgl. H. E. Ber-

lepsch, Entwickl. der Glasmalerei i. d. Schweiz, Vortrag, Münch. 1885.
7Anmerk. von W. Lübke: „Ich verdanke der zuvorkommenden Güte des Herrn Regierungsrat-

hes Urech die Möglichkeit eines eingehenden Studiums dieser trefflichen Glasscheiben,
denen übrigens eine Fassung in Holzrahmen dringend noth, thut, wenn sie nicht trotz al-
ler Schonung untergehen sollen. – Könnte man sie doch in einer öffentlichen Sammlung
aufstellen!“ – Dieser Wunsch Dr. Lübke’s hat sich verwirklicht. Die aarganische Regie-
rung liess die schönsten Stücke, bei 40, in der Kantonsbibliothek und fast ebensoviele
im Regierungsgebäude angemessen aufstellen; mehrere sind noch im Murl-Archiv.
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det worden ... So gehört also die Mehrzahl dieser Fenster der Glanzperiode der
Schweizermalerei an ... Sie enthalten Wappen der eidgenössischen Orte1, so
wie der bei der Schweiz accreditirten Gesandten der katholischen Mächte von
Spanien, Frankreich und Österreich, ferner der befreundeten Gotteshäuser
von Rheinau, Einsiedeln, St. Gallen, Engelberg und St. Blasien und endlich
mancher angesehener Privatpersonen. Mit besonderer Vorliebe und reicher
Phantasie sind die architektonischen Einfassungen ausgeführt“ ...

„Neben den Wappen enthalten hier die Felder am Sockel und über den Bögen
zahlreiche kleine Darstellungen, in welchen sich die verschiedenen geisti-
gen Interessen der Zeit aussprechen; man sieht biblische und legendarische
Scenen, so David und (I-357) Goliath, letzterer durch aufgefahrene Kanonen
gedeckt, gegen welche der kühne Hirtenknabe bloss mit seiner Schleuder
anrückt (vom Jahre 1563)... Als Wappenhalter sind abwechselnd Pannerträger
oder Schutzpatrone verwendet. Auch Zürich hält in seinen beiden Scheiben
von 1557 an Felix und Regula fest und besonders die letztere ist durch den
herrlichen Lockenkopf, den sie in den Händen hält, ausgezeichnet ... Vom
Todtentanz, diesem in der Schweiz so heimischen Thema, findet sich ebenfalls
eine Scene auf einer Scheibe vom Jahre 1562. Es sind Reiter, die in voller
Hast vor Gerippen fliehen, welche aus einem Beinhause hervorbrechen. Va-
terländische Heldenthaten kommen mehrfach vor: Uri hat seinen Tellschuss,
Unterwalden seinen Winkelried und Nikolaus von der Flüe. Auf einer Scheibe
vom Jahre 1563 ist eine Conciliumsversammlung. Sodann überraschen uns
dicht neben den christlichen Heiligen Scenen aus der antiken Mythologie.
So sieht man auf einer Scheibe mit dem heil. Fridolin den Orpheus auf dem
Viloncell die Thiere bezaubern“.

„Von ausgezeichneter Schönheit sind aber vornehmlich die Füllungen aus
den Fenstermasswerken. Sie enthalten Blumen und Arabesken, bei denen
die Schönheit der Zeichnung mit der Pracht der Farbe wetteifert; ferner
mythologische Fabelwesen, Genrebilder, Jagdscenen und mehrere meisterhaft
ausgeführte biblische Darstellungen: Die Geburt Christi, die Flucht nach
Ägypten, den Kindermord und die Anbetung der Könige“.

Weil der kunstliebende Abt Johann Christoph die Ausschmückung des Muri-
Kreuzganges mit diesen Prachtstücken begann, so ist erklärlich, dass der Ruf
hievon bis nach Innsbruck in Tirol drang und die dortige Kammer diesen Prä-
laten 1562 ersuchte, ein Glasfenster mit den alten und neuen österreichischen
Wappen in Zürich zu besorgen2.

Mit der Thätigkeit in der Schule und der Pflege der Wissenschaften war die
1Der Stand Zürich verehrte: 1536/1537 ein Wappen gegen Muri mit der Landschaft (Verfer-

tiger: Uli Ban); 1543 ein Fenster (Uli Ban); 1551 wieder ein Fenster (Verfertiger: Karl von
Ägeri); 1560 drei Fenster in den Kreuzgang zu Muri (Karl von Ägeri); 1569 den Herren zu
Muri ein Fenster; ebenso das Ehrenwappen 1592 und 1604 (Züricher Säckelamtsrech-
nungen; Mitth. von Dr. Herm. Meyer).

2Mone’s Anzeiger, Bd. VII., 606.
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Wirksamkeit der Konventualen nicht abgeschlossen, sie entwickelten zugleich
einen grossen Eifer in der Seelsorge. In der Eidgenossenschaft war noch im-
mer ein grosser Mangel an guten Priestern1. Die Muri-Äbte besetzten daher
in diesen Zeiten ihre Collaturen häufig mit Priestern aus ihrem Konvente. So
hatten die Muttergottespfründe (I-358) in Sursee von 1570-1596 drei Konven-
tualen inne, Gwicht, Studer und Füchsli, und vor 1562 war ein ungenannter
Konventuale Pfarrer in Lunkhofen2. Vor allen diesen Mitbrüdern zeichnete
sich als Seelsorger besonders Ludwig Studer aus. Er versah längere Zeit die
Pfarreien Muri und Bünzen und wurde vom Landkapitel Mellingen mit der
Würde eines Kammerers und Dekans beehrt. Er starb in Sursee am 10. No-
vember 1584, bis zur letzten Zeit thätig für das Wohl der Nebenmenschen.
Mit der Gewandtheit in den Geschäften verband er grosse Klugheit3. Die
Pfarrei Bünzen besorgten die späteren Abte Jakob Maier und Johann Jodok
Singeisen. Auch für Pfründen, welche keine Muricollaturen waren, begehrte
man Herren aus unserem Konvente. So verlangten die Collatoren in Münster
und die Bauern von Hägglingen Johann Schumacher als Pfarrer4, und die
Kaplanei zu St. Wolfgang in der Pfarrei Cham wurde 1596 gleichfalls mit
einem Konventualen aus Muri besetzt5.

Wenn unsere Mitbrüder schon zum Wohle der Mitmenschen sich aufopfer-
ten, so waren sie dennoch nicht bei allen Leuten beliebt. Wir haben bereits
gemeldet, dass am 29. Oktober 1530 Ulrich Schnyder an der Klosterpforte
erstochen wurde. In diesem Zeitabschnitte ereignete sich ein ähnlicher Fall.
Herr Jakob Fischer lustwandelte 1576 ausserhalb des Klosters längs des
Fischteiches. Ein Bösewicht kam des Weges, stürzte ihn in das Wasser und
tödtete so den Unschuldigen6.

Siebentes Kapitel. Das Concil von Trient und sein
Einfluss auf Muri und Hermetschwil.

Den wichtigsten Anstoss zur Umwandlung des religiösen Lebens in den
Schweizer Klöstern gab das Concil von Trient, das nach mehrfacher Un-
terbrechung im Jahre 1563 geschlossen (I-359) wurde. Vor 1562 schickten zu
demselben weder Katholiken noch Protestanten der Eidgenossenschaft Abge-
ordnete, obwohl sie ordnungsgemäss eingeladen wurden. Die Hauptursachen

1An Priestern, die ein unstetes Leben führten, scheint es nicht gefehlt zu haben. Die Frau
Schreiberin, Meliora Muheim, nennt vom Jahre 1582-1607 fünfzehn Priester, welche die
Pfarrei Hermetschwil inne hatten (Klosterarchiv Hermetschwil).

2Vgl. Katalog der Konventualen und P. Leod. Maier, Comp. Arch. C., 144.
3P. Ans. Weissenb., Annales, p. 554; Eccles., p. 469.
4Meng, Landkapitel Mellingen, S. 55, 57, 58, 64, 85.
5Stadlin, Kt. Zug, IV. Bd., S. 452, Anm. 46.
6P. Ans. Weissenb., Annales, p. 549; Eidgen. Abschiede IV., 2, 1131.
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des Ausbleibens waren die Spannung zwischen den Religionsparteien, die
Misskennung der Stellung zu dem Concil von Seite der Katholiken und die
Abneigung der Protestanten gegen jedes Concil, an dessen Spitze der Papst
steht1.

In letzter Stunde beschloss endlich die katholische Geistlichkeit, zuvörderst
die Klöster und Stifte, auf der am 25. und 26. Jänner 1562 abgehaltenen Ver-
sammlung zu Rapperswil, bei der auch der Abt von Muri erschienen war, der
Einladung des Papstes nachzukommen. Diese Angelegenheit betrieb vorzüg-
lich Fürstabt Diethelm Blaarer von St. Gallen. Auf dessen Betreiben wählten
die Versammelten den gelehrten und eifrigen Joachim Eichhorn, Fürstabt in
Einsiedeln, als Abgeordneten nach Trient2. Ihm gab man den Kanzler des
St. Galler Fürstabtes, der zugleich Pfarrer in Gossau war, Florin Flerch, als
Sekretär bei. Hierauf vereinten sich auch die VII katholischen Stände für
die Abordnung eines weltlichen Gesandten auf das Concil und bezeichneten
hiefür den Ritter Melchior Lussi, Landammann in Nidwalden. Von den V ka-
tholischen Ständen wurden die Prälaten auf den 27. April nach Rapperswil
eingeladen, um die Zahlungen, welche jedes Kloster und Stift für die zwei
geistl. Abgesandten leisten sollte, näher zu bestimmen. Man traf eine billige
Ordnung ohne genaue Angabe des Einkommens. Nach dieser zahlte Muri 100
Gulden, ebensoviel Wettingen und Rheinau, Einsiedeln jedoch nur 69, das
Frauenkloster in Engelberg 20 und das in Hermetschwil 10 Gl. Die Gotteshäu-
ser im Kt. Luzern wurden hiefür nicht besteuert. Dem Abte Johann Christoph
in Muri fiel die unliebsame Aufgabe zu, diese Taxen von den Gotteshäusern zu
erheben und dem Abte Joachim Eichhorn einzuhändigen3. Dieser hatte bereits
am 27. Jänner von den zu Rapperswil versammelten Prälaten die nöthigen
Instruktionen erhalten4. Er verreiste aber erst am 5. März mit Landammann
Lussi, nachdem er noch vorher in Altdorf vom apostolischen Nuntius mehrere
Empfehlungssehreiben (I-360) entgegen genommen hatte. Die Reise ging über
den Gotthard nach Trient, wo sie am 16. März ankamen. Fünfzig Bischöfe
und der oberste Stadtpräsident5 begleiteten sie in die Stadt6. Abt Joachim
erschien bald vor den versammelten Vätern. Seinem ersten Schreiben in die
Schweiz legte er auch eine Rechnung von sämmtlichen Auslagen bei, die er
für die Sache des Concils machte. Die volle Summe war 677 Gulden, 1 Batzen,

1Segesser, Staats- und Rechtsgeschichte von Luzern III., 296 bis 438; Vögelin, Gesch. der
Schweiz. Eidgenossenschaft II., 464-474.

2Es fällt auf, dass Abt Joachim von Einsiedeln mit seinem Begleiter, Florin Flerch, in der
Stereotypausg. des Georg Jos. Manz in Regensburg, 1866, Canones et Decreta Concilii
Tridentini, im Catalogus Legatorum, Patrum, Oratorum et Theologorum, qui ad Synodum
Trident. convenerunt (S. 210 seqq.) keine Aufnahme fand. Auch die Paduaner Ausgabe
vom Jahre 1753 nennt ihn nicht.

3Archiv Muri in Gries.
4Archiv Muri in Gries F, II.
5Das Original hat: „von Mantua“.
6Schreiben vom 17. März 1562.
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11 ½ Schill. Der Ritt von Einsiedeln bis Trient kostete für ihn und seinen
Sekretär 221 Gl., 6 Bazen, 4 Schill. Zugleich bemerkte er, die Geldsendung
könne leicht durch Ausstellung eines Wechsels an einen Handelsmann in
Bozen geschehen. Am 7. September desselben Jahres befand sich Fürstabt
Joachim in St. Gerold in Vorarlberg, um sich von einer Krankheit zu erholen.
Er missbilligte den Antrag des Fürstabtes von St. Gallen, statt seiner einen
andern geistlichen Abgeordneten nach Trient zu schicken, indem er beifügte,
er werde selbst bald wieder an den Sitzungen theilnehmen können1. Joachim
war wirklich in kurzer Zeit in Trient und blieb daselbst bis zum Schlusse des
Concils (1563).

Die Eintreibung der festgesetzten Taxen für Bestreitung der Unkosten des
Abtes Joachim auf dem Concil verursachte unsern Äbten, Johann Christoph
und Hieronymus, viele Mühe. Noch in den Jahren 1566 und 15672 musste
deren Einkassirung fortgesetzt werden. Daher richteten Abt Joachim und sein
Kanzler Flerch ein besonderes diesbezügliches Dankschreiben an den Abt
Hieronymus.

Um der Durchführung der Concilsbeschlüsse, welche auf viele Hindernisse
stiess, desto mehr Nachdruck zu verschaffen, hielt der eifrige Kardinal Markus
Sittikus von Constanz für sein zerrüttetes Bisthum am 1. September 1567 ei-
ne Synode. Die Einladungsschreiben wurden an alle geistlichen Würdenträger
und an alle Männer- und Frauenklöster des Bisthums Constanz versendet3,
worin der Kardinal unter Androhung von kirchlichen Strafen sie auffordert,
entweder persönlich oder durch Vertretung an der Synode theilzunehmen. Die
persönlich erscheinenden Äbte mussten von ihren Kapiteln keine Instruktio-
nen mitbringen. Abt Hieronymus von Muri und Abt Christoph von Wettingen
glaubten aber wegen des Erscheinens (I-361) auf der Synode vorher ihre ka-
tholischen Schirmherren anfragen zu müssen4. Sogar der Fürstabt von St.
Gallen und der Weltklerus von Stadt und Land Luzern richteten im gleichen
Sinne Fragen an die katholischen Regierungen. Der Stand Luzern gab den
Prälaten eine ausweichende Antwort; er bezeugte jedoch seinen besondern
Beifall wegen der beabsichtigten Errichtung einer katholischen Hochschule in
der Eidgenossenschaft, worüber auf dieser Synode verhandelt werden sollte,
und wollte diese wichtige Sache besonders der Klugheit des Fürstabtes von St.
Gallen überlassen. Dem Weltklerus aber antwortete der Schultheiss: er möge
vorläufig zu Hause bleiben, die Regierung wolle sehen, wie die Reformation der
geistlichen Fürsten und Prälaten vor sich gehe; dann werde sie als katholische

1Archiv Muri in Gries. Das Schreiben ist an den Fürstabt Diethebn von St. Gallen gerichtet.
2Der Kanzler Flerch beklagte sich (1567), dass einige Prälaten nicht zahlen wollen.
3Archiv Muri in Gries, Miscell. F, I.
4Die Äbte und Geistlichen verdienen desshalb um so weniger Tadel, weil die V katholischen

Orte von ihnen wirklich als Retter und Schirmer im Religiösen wie im Zeitlichen angese-
hen wurden. Die Regierungen hatten hiefür auch besondere Fakultäten vom päpstlichen
Stuhle (Segesser, Rechtsgesch.) erhalten.
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Obrigkeit auch die Reformation der übrigen Geistlichkeit, doch ohne Schaden
der obrigkeitlichen Freiheiten, gestatten. Abt Hieronymus von Muri bat dann
am 18. August die Abgeordneten der V katholischen Orte für sich und die Äbte
von Rheinau und Fischingen um Verhaltungsregeln für die am 1. September
abzuhaltende Synode zu Constanz. Die hohen Herren antworteten: es möge
Einer der Prälaten oder ein Abgeordneter derselben dahin gehen; jedoch in
Nichts sich einlassen, ausser was die Reformation der jetzigen Sekte und die
Beseitigung der herrschenden Ärgernisse betrifft; die Freiheiten hingegen,
welche die katholischen Regierungen von den Päpsten und Kaisern erhalten
haben, sollen unbeschädigt bleiben; verlange das bischöfliche Schreiben, dass
die Geistlichen versprechen und geloben, Alles festzuhalten, was durch die
Gesandten des Bischofs auf dieser Synode werde verhandelt werden, so seien
sie als Schirmherren der Pfründen und Gotteshäuser entschlossen, sich nicht
weiter einzulassen, als zu gestatten, dass die vorhandenen Missbräuche der
Geistlichen und Weltlichen reformirt werden1. Der Geistlichkeit in den Ur-
kantonen theilten die Abgeordneten dieses instruktionsweise mit2. Die kathol.
Behörden behandelten in obigen Schreiben den Landesbischof misstrauisch.
Allein hier waltete einfach ein Missverständnise ob, indem das lateinische
Kreisschreiben des Bischofs fälschlich aufgefasst wurde: der Bischof verlangte
nur, die Nichterscheinenden sollen ihr eidliches Wort geben, Stellvertreter
zu (I-362) senden und die Handlungen der eigenen Stellvertreter sodann ge-
nehm zu halten, nicht aber verlangte er, dass die Geistlichkeit zum Voraus
verspreche, Alles anzunehmen und zu halten, was auf der Synode durch die
Prokuratoren des Bischofs gesprochen werde3.

Die Synode dauerte fünf Tage (1.-5. September). Die Vorsteher der Klöster und
des Weltklerus waren von der ganzen Diöcese fleissig erschienen. Man zählte
188 Theilnehmer, das Domkapitel und die Theologen des Kardinalbischofes
nicht miteingerechnet. Jedes Dekanat schickte einen bis drei Abgeordnete4.
Abt Hieronymus von Muri war nicht auf dieser Synode. Für ihn und für das
Frauenkloster Hermetschwil hatte sich dabei als Bevollmächtigter Johannes
Theobald, Abt von Rheinau, eingefunden.

Die Synodalbeschlüsse zerfallen in zwei Theile. Der erste Theil hat die Glau-
benslehren und der zweite das Disciplinäre der Geistlichkeit und der ver-
schiedenen Orden zum Gegenstande. Im ersten Theile ist auch die Rede von
den verbotenen Büchern, vom theologischen Unterrichte in den Klöstern und
Stiften, von den Dorf- und Privatschulen und dem Seminar. In den Klöstern,

1Diese Antwort ist mit dem Stadtsiegel von Luzern versehen (Arch. Muri in Gries). Vgl.
Segesser Rechtsgesch. III., 381.

2Eidg. Abschiede IV., 2, 369.
3Segesser, Rechtsgeschichte IV., 383.
4Vom Dekanat Lenzburg-Mellingen erschien Michael Schindler, Leutpriester in Sarmenstorf;

das Dekanat Hochdorf sandte Heinrich Suter, Pfarrer in Oberrüti, und das Dekanat Brem-
garten Georg Vogt, Pfarrer in Zug (Constitutiones Constant., Dillingen 1569, Blatt 286;
Segesser, Rechtsgeschichte IV., 385 ff.).
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auch in denen der Bettelorden, sollen die Lateinschulen entweder eingeführt
oder fleissig fortgesetzt und erweitert werden. Die Pfarrer sind verpflichtet,
hierüber dem Bischofe Mittheilungen zu machen. Zugleich ist der Wunsch bei-
gefügt, dass die weltliche Behörde durch ehrenhafte Männer die Pfarrer darin
kräftig unterstütze. Die Visitation der Dorfschulen ist den Dekanen übertra-
gen. – Die Vorschriften für Erhaltung der Zucht in den Klöstern sind kurz
und bündig nach dem Geiste der katholischen Kirche und der Ordensregeln.
Das fleissige Chorgebet, der gemeinsame, bescheidene Tisch, die anständige
Kleidung der Mitglieder und der studirenden Jugend, der einfache Haushalt
und die vernünftige Bewirthung der Gäste ausserhalb der Klausur wird den
Vorstehern nachdrucksam anempfohlen. Die Visitation der Klöster soll nach
den Vorschriften des Concils von Trient geschehen; verfehlt sich eine Kloster-
person ausserhalb der Mauern wichtig, so werde sie vom Bischofe bestraft.
Endlich werden noch die Rechte der Kirche angegeben.

Die Prälaten der Klöster und Stifte baten während der (I-363) Synodalsitzun-
gen den Kardinalbischof um Milderung der gegebenen Satzungen bezüglich
der Inkorporationen, Exemptionen und Privilegien, weil ihnen der Verlust
schwer fallen würde. Der Abt von St. Urban hatte sogar im Namen der Prä-
laten von Rheinau, Wettingen und Muri die in Solothurn versammelten V
katholischen Orte ersucht, sie möchten in dieser Angelegenheit ein Schreiben
an den Bischof von Constanz erlassen1. Dieser liess ihnen durch Dr. Fried-
rich Sandholzer antworten: die Prälaten mögen wegen der Inkorporationen,
Exemptionen und Privilegien ohne Furcht leben; denn in Betreff der Inkor-
porationen sei gar keine Satzung vorhanden, weil sie ordnungsgemäss sind;
über die Exemptionen und Privilegien habe das Concil von Trient gesprochen
und einige hievon aberkannt; der Bischof werde nur das vollstrecken, was
das Concil verlangt.

Übrigens konnten des Friedens wegen gegenwärtig nicht alle Kirchenbeschlüs-
se zur Ausführung gebracht werden; viele, wie die Errichtung eines Priesterse-
minars, blieben leider für immer unerfüllt auf dem Papier. Unser Hauschronist,
P. Anselm Weissenbach, hebt nämlich hervor, dass 1568 ein grosser Eifer
für Besserung der Sitten und Disciplin beim Weltklerus und in den Klöstern
allenthalben bemerkbar wurde. Abt Hieronymus blieb in diesen löblichen Be-
strebungen nicht zurück. Er gab, veranlasst durch die Synode von Constanz,
seinen Untergebenen in beiden Klöstern, Muri und Hermetschwil, nach der
Regel des heil. Benedikt heilsame Verordnungen2. Hinsichtlich der innern Dis-
ciplin behandeln diese folgende Pflichten: 1. für den Prior. -- Der Prior werde
nach der Regel des hl. Vaters Benedikt (Kap. 21) aus der Mitte des Konventes
erkoren und habe fleissig acht: a. auf die Abhaltung des Gottesdienstes, der
Tagzeiten u. s. w.; b. auf den Wandel und das Betragen der Konventualen und
der Novizen, des Schulmeisters und der Schüler; den Konventualen ist nicht

1Eidg. Absch. IV., 2, 375.
2P. Ans. Weissenbach, Annales, p. 541, 542.
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gestattet, ohne Erlaubniss des Abtes oder des Priors die Klostermauern zu ver-
lassen; c. der Prior halte jede Woche ein- oder zweimal Kapitel, ermahne und
strafe und überlasse wichtige Fälle zum Verbessern dem Abte; d. untersage er
alle geheimen Zusammenkünfte, namentlich an den Vorabenden der Feste
(aus ehrenhaften Gründen geschehe es in der „Konventstube“ mit Anstand); e.
er sorge, dass kein Konventuale sein von der Pfründe ihm überlassenes Gut
zum Bösen missbrauche; Fehlende sollen schwer bestraft werden; f. er lasse
bei allen Mahlzeiten, Mittags und Abends, während des Essens etwas aus
(I-364) der hl. Schrift vorlesen, namentlich in den Advent- und Fastenzeiten,
Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag und in den Vigilfasten, und bestimme
auch ein oder zwei Stunden für den Cursus (d. h. „ Cursus Marianus“1. 2.
Der Subprior sei a. Stellvertreter des Priors und thue nichts ohne dessen
Willen; im Chor habe er einen besondern Stuhl und sei in Abwesenheit des
Priors „Superattendens“ (Oberaufseher); b. er beaufsichtige den Tisch und
das Schlafhaus (Dormitorium); c. die Fehlenden zeige er dem Prior an oder
strafe sie selbst in dessen Abwesenheit; d. in Abwesenheit des Priors darf
er auch „solatia und modestia“ (Abendtrunk und Rekreation) gestatten; im
Übrigen ist er dem Prior unterworfen, wie ein anderer Konventual, und darf
ohne Erlaubniss weder am Tage noch in der Nacht die Klostermauern über-
schreiten; e. er vermeide allen heimlichen Anhang gegen den Prior und die
„verborgenen Praktiken“; im Gegentheil, er soll mit dem Prior „heben und
legen“, damit „concordia et pax sit in æternum“ (Eintracht und Friede in
Ewigkeit walte). 3. Der Custos des Gotteshauses Muri sorge: a. dass Alles
zur Ehre Gottes treulich und fleissig durch ihn oder Andere besorgt werde;
b. dass beide Kustereien jederzeit gut verschlossen seien, und er achte zu-
gleich auf Ordnung, Reinlichkeit und den guten Stand der Dinge an Festtagen
und Werktagen; die Paramente sollen nicht durch seine Schuld zu Grunde
gehen; er gebe den Gästen die geeigneten Messkleider und sei besonders beim
Pontifikalamt behilflich; c. er überwache auch den Messner, welcher ihm in
Reinhaltung der Kirche, des Kreuzganges und in der Sorge für alles Nöthige
beim Gottesdienste beistehen wird. – 4. Der Novize muss vor der Profession
eine Schrift ausstellen, worin er oder die Verwandten sich verbindlich machen:
allen Schaden dem Kloster zu ersetzen, wenn er (der Novize) boshafter Weise
das Kloster verlassen und dasselbe schädigen sollte; der Noviz verspricht
weiter: sich gänzlich der Seinigen zu entschlagen und für das Kloster nach
der Regel des heil. Vaters Benedikt zu leben; dem Abte und Prior des Klosters
gehorsam zu sein; priesterlich und ehrbar zu leben; dem Volke ein gutes
Beispiel zu geben, um so die ewige Glückseligkeit zu erlangen, „alle Gefärd,
Arglist und bös Feind hierin ausgeschlossen und vermieden“.

An diese Verordnungen schliessen sich die Bestimmungen für die Pfarrer
(Leutpriester und Kapläne) an, welche eine Pfründe des Klosters inne hatten,

1Dieser „Cursus Marianus“ wurde damals in Muri und Hermetschwil, wie in den Cisterzi-
enser Klöstern, fleissig gebetet.
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und endlich für die, welche die Immunität des Klosters geniessen wollten1.

(I-365) Die allgemeinen Grundzüge des Concils von Trient und der Synode
von Constanz in Betreff der Zucht und Ordnung in den Klöstern und die
besonderen Vorschriften des Abtes Hieronymus Frei suchte der apostolische
Nuntius in der Schweiz, Franz Bonomi, Bischof von Vercelli, mit Ernst in
Muri zur Geltung zu bringen. Die beständige Nuntiatur in der Schweiz (1579
eingeführt) hatte nach der Bulle die Aufgabe, zu sorgen, dass „die Kirchen-
zucht in dieser Republik wieder in Flor komme, die Kirchengüter geschirmt,
die Pfarreien nach den Vorschriften von Trient verliehen, die Frauenklöster
geschlossen, die Gelübde und Jungfrauschaft gehörig in Ehren gehalten, das
Volk gehörig belehrt und die Priester nicht mehr vor das weltliche Gericht
gezogen werden2.“

Schon im oben genannten Jahre hielt dieser Nuntius eine strenge Visitation
in Muri und Hermetschwil. Er verschärfte die Satzungen des Abtes Hierony-
mus am 10. Dezember, indem er festsetzte, und zwar 1. für Muri: keine
Weibsperson, geistlichen oder weltlichen Standes, wage es bei Strafe der
Exkommunikation die Klausur zu betreten; für Besorgung des Bettzeuges
und der Gartenbepflanzung sollen nicht mehr als zwei ehrbare und züchtige
Mägde gehalten werden; im Gotteshause enthalte man sich alle Mittwoche der
Fleischspeisen, wie auch die ganze Adventzeit; der Abt gebe den Konventher-
ren keine Pfründen mehr (also keine vierteljährige Vertheilung bestimmten
Einkommens), sondern lasse die Bekleidung und anderes Nöthige ihnen ver-
abreichen; endlich solle der Abt dem Nuntius jährlich einen Bericht von den
Zinsen, Gülten und Gütern geben. Diese letzten Punkte waren die wichtigs-
ten. Aber erst Abt Jodok Singeisen vermochte sie durchzuführen. 2. Die
Vorschriften für die Frauen in Hermetschwil sind den angeführten ähnlich.
Insbesonders befahl ihnen der Nuntius: die Klostermauern nicht zu verlassen;
nicht an gesonderten Tischen, sondern beisammen an einem gemeinsamen
Tische zu essen und zu trinken und gleichfalls die Pfründen aufzugeben; dage-
gen sollen sie alles Nöthige vom Kloster empfangen. Endlich wird eingeschärft
die Vermehrung der Mitglieder sowie auch das Beichten und Anderes3.

Die Verordnungen des Abtes Hieronymus hatte man lautlos hingenommen;
allein gegen diese Bestimmungen des Nuntius erhoben sich sowohl die Kon-
ventualen in Muri als auch die Nonnen in Hermetschwil4. Abt Hieronymus
erkannte, der Nuntius sei für jetzt zu weit gegangen und lösche so den glim-
menden (I-366) Docht aus. Daher wandte er sich an die Schirmherren, die V
katholischen Orte, welche am 5. Jän. 1580 in Luzern versammelt waren. Bei
ihnen begründete er durch einen mündlichen Vortrag die Beschwerden beider

1Arch. Gries A. II. 1.
2Segesser, Rechtsgesch. IV., 528.
3P. Ans. Weissenbach, Eccles., S. 376-380.
4Daselbst.
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Klöster, wie auch die des Klosters Wettingen, in dessen Namen Abt Hierony-
mus erschienen war1. Gleichzeitig liefen bei den VII katholischen Ständen
wegen des Nuntius Klagen ein von Ittingen, Diessenhofen (St. Katharinenthal),
Dänikon und andern Klöstern, ja, es kam in diesem Sinne sogar an sie eine
Zuschrift vom Bischof von Constanz. Die Schirmherren beauftragten nun
den Stand Luzern, dem Nuntius, weil sein Verfahren allenthalben grossen
Unwillen errege, Vorstellungen zu machen und ihm zu rathen, bis zum nächs-
ten Conferenztage in der Sache nichts weiter zu verfügen; indessen soll jeder
Schirmort die Schriften, Verträge u. dgl. gegen die geistlichen Obern, ferner
die erhaltenen Freiheiten u. s. w. zusammensuchen, damit man sie an diesem
Tage bei Handen habe; endlich sollen die zwei Vögte im Thurgau und Baden2,
die wegen Übertretung der vom päpstlichen Legaten gegebenen Verordnungen
für die Klöster im Banne sind, sich zum Bischofe begeben, um die Absolution
zu erlangen und dann sollen diese die weitem Beschwerden der Klöster nach
Luzern berichten. Den erhaltenen Auftrag erfüllte Luzern in allen Punkten.
Wenige Tage darauf rechtfertigte der Nuntius sein Verfahren gegen Dänikon,
Hermetschwil, Wettingen etc. mit dem Satze: es sei allein aus dem Grunde
geschehen, um das gegebene Ärgerniss möglichst zu beseitigen3. Bonomi
blieb aber nicht lange mehr Nuntius in der Schweiz; er wurde abberufen.
Seine Nachfolger handelten jedoch im gleichen Geiste; nur suchten sie etwas
vorsichtiger zunächst die Reformation in den Frauenklöstern einzuführen.
Hiebei hatten sie vor allen Hermetschwil im Auge. Die Muri-Äbte wollten aber
die Freiheiten dieses Klosters schirmen. Allein die Nuntien beraubten sie
des Visitations- und Schirmrechtes und verboten ihnen zugleich bei Strafe
der Exkommunikation das Kloster zu betreten. Meliora von Grüt, seit 1553
Meisterin von Hermetschwil, wandte sich jetzt an die V katholischen Stän-
de und bat sie um Hilfe wegen der neuen Ordnung. Nach Anhörung ihrer
Klage schrieben sie an den Abt Jakob nach Muri (16. November 1588): er
solle als geistlicher Oberherr und Visitator – allein Abt Jakob war als solcher
vom Nuntius abgesetzt – den Klosterfrauen in Hermetschwil zufolge früherer
Bestimmungen einen guten Weltpriester (I-367) setzen und jene, wie früher
regieren, berathen und überwachen, ebenso ihnen einen tugendhaften Beicht-
vater geben. Weil dem Abte Jakob die Hände gebunden waren, konnten diese
Anordnungen keine Wirksamkeit haben. Die Frau Meisterin richtete daher
eine Schrift an den Kardinal Andreas von Österreich, Bischof von Constanz,
und setzte auch ihm die Beschwerden wegen der neuen Ordnung auseinander.
Der Kardinal theilte den Inhalt dieses Briefes (22. Mai 1591) aus Mörsburg
dem Abte von Muri mit und forderte ihn zugleich auf, sich zu verantworten
und die schriftlichen Belege herbeizuschaffen. Dieser antwortete dem Kardinal
Folgendes: a. die Pfründen sind eine alte Stiftung in Hermetschwil und das

1Staatsarchiv in Luzern, Muri-Akten.
2Büler von Schwyz, Vogt im Thurgau, u. Amrhyn von Luzern, Vogt in den Freiämtern.
3Eidgen. Absch. IV., 2, 698, 701.
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nicht gemeinsame Leben der Frauen eine alte Gewohnheit; b. die Visitation,
die seinen Vorfahren und ihm über dieses Kloster zufolge vorhandener Briefe
übertragen worden und die er und seine Vorfahren nebst der Versorgung mit
den Priestern tadellos ausgeübt haben, wurde seinem Vorgänger wie auch ihm
vom Nuntius abgenommen, was den Klosterfrauen sehr missfalle; c. wegen
der eingeführten Klausur sei ihm vom Nuntius das Betreten des Klosters
versagt, wesshalb die guten Frauen verwaist seien; d. was den gemeinsamen
Tisch anbetreffe, wollen die Frauen dem Nuntius und dem Bischofe von Con-
stanz gehorsam sein; allein die Beobachtung der Klausur sei ihnen fast eine
Unmöglichkeit; denn die Leitung der Ökonomie werde dadurch gehemmt,
die Frauen seien auch so des Seelentrostes, den sie beim Besuche heiliger
Orte und gottesfürchtiger Personen erlangen, beraubt, und zudem werde
diese Klausur von den gnädigen Schirmherren gleichfalls nicht beobachtet.
Die Landvögte kehren allda ein „je und allweg“ nach ihrer Gelegenheit und
lassen sich nicht ausschliessen, es mögen die Nuntien sagen, was sie wollen.
Schliesslich bittet der Abt, der Kardinal wolle ihm die Visitation des Klosters
Hermetschwil neuerdings übertragen und ihm die Gnade erweisen, dass kein
apostolischer Nuntius ohne seine und seiner Nachfolger Genehmigung mit
den Frauen in Hermetschwil verhandle, wie es auch in andern Klöstern üblich
sei1. Der Kardinalbischof liess durch seinen Rath am 14. Oktober 1592 der
Frau Meisterin Meliora, ohne auf alle Wünsche des Abtes Rücksicht zu neh-
men, antworten: Die Visitation und Besorgung des Klosters und der dortigen
Pfarrei solle der Abt Jakob und seine Nachfolger in Muri zufolge früheren
Übereinkommens beibehalten; allein die Klausur müsse beobachtet werden,
und der Kardinal befehle, keinem, weder einem Geistlichen noch Weltlichen,
ausser im Falle der (I-368) Noth, bei Strafe des Bannes den Eintritt in das
Gotteshaus Hermetschwil zu gestatten; sogar der Beichtvater bleibe, es sei
denn, dass er kranke Personen versehe oder anderer geistlicher Nothdurft
wegen hineingehen müsse, ausserhalb der Klausur.

Trotz dieses kräftigen Auftretens der Nuntien und des Kardinalbischofes
gegen die Übelstände in Hermetschwil und Muri blieben selbe dennoch fast
ein Jahrzehent bestehen, bis der kluge Abt Johann Jodok Singeisen sie in
beiden Klöstern gründlich hinwegräumte. Aber gerade die Reformgeschichte
dieser zwei Gotteshäuser bietet uns einen neuen Beweis, dass eine nachhaltige
Auffrischung gesunkener Klöster aus ihrer eigenen Mitte zumeist hervorgehen
müsse.

Weil unsere Glaubensgegner wie auch Katholiken oft unbillig über den apo-
stolischen Nuntius den Stab brechen, dass er undisciplinirte Klöster zur
Ordnung weisen wollte, so lassen wir darüber Dr. Segesser sprechen, ohne
dass wir die Handlungsweise der V katholischen Orte in Allem vertheidigen
möchten, zumal die ihnen vom apostolischen Stuhle ertheilten Vollmachten

1Auszüge aus den Schriften im Archive der Frauen zu Hermetschwil.
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für die Schirmung der katholischen Kirche wieder (1579) etwas beschränkt
worden waren: „Die katholischen Orte“, schreibt Segesser, „suchten mit dem
apostolischen Nuntius Bonomi, den offenen Streit mit den Protestanten über
die Durchführung der tridentinischen Reformen möglichst zu vermeiden. Die
V katholischen Orte machten auf eingelaufene Klagen der reformirten Orte
dem Nuntius Bonomi (1580) Vorstellungen über die Strenge, womit er in den
aargauischen und thurgauischen Klöstern die durch das Concil geforderten
Reformen betreibe und fügten bei: die Reformirten glauben, der Nuntius wolle,
da er sie als Mitregenten in den Vogteien wegen dieser Sache nicht anfrage,
den Krieg zwischen ihnen und den Katholiken wieder heraufbeschwören. Da-
gegen erklärte der Bischof Bonomi: seine Massregeln bezüglich der Klöster
Dänikon, Hermetschwil, Wettingen und Ittingen, so wie alle andern Schritte,
die er vorgenommen, haben durchaus nicht den Zweck, Zwietracht zu stif-
ten, sondern allein die Ehre Gottes und der katholischen Kirche zu fördern
und Ärgernisse zu entfernen; er thue Alles mit Rath und Hilfe der katholi-
schen Obrigkeiten. Diese Verantwortung wurde als vollkommen befriedigend
anerkannt“1.

1Segesser, Rechtsgesch., IV., 427, 428.
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(I-369) Die Anfertigung eines Katalogs der Muri-Religiosen von 1032-1596
ist grossen Schwierigkeiten unterworfen, weil das alte Muri-Nekrologium in
den Kriegen von 1531 zernichtet wurde und von da bis 1596 keine geregelte
Aufzeichnung der Mitglieder stattfand. Erst Abt Johann Jodok Singeisen gab
dem Kalligraphen Johann Kaspar Winterlin den Auftrag, einen neuen Katalog
vom Anfange des Muri Klosters an herzustellen. Dieser unterzog sich in den
Jahren 1621-1631 mit Eifer der mühevollen Arbeit und durchsuchte fleissig
alle Handschriften und Urkunden in Muri, Hermetschwil und Luzern1. Die
ausgiebigste und sicherste Quelle zu dem Zwecke war für ihn bis 1400 das
im Original noch vorhandene älteste Hermetschwiler Nekrologium, angefer-
tigt in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts; dazu kommen noch die Acta
Murensia, Urbarien und Urkunden, welche obiges Nekrologium ergänzen. An
der Hand dieser Vorarbeiten prüften wir die von P. Johann Kaspar Winterlin
benützten Quellen neuerdings, zogen neue ihm unbekannte Quellen (Urkun-
den, Kalendarien u. s. w.) zu Rathe und glaubten, so einen vollständigem
Murikatalog geben zu können. Zu leichterer Ausscheidung der Muri-Professen
von den Mönchen der Confraternität, welche gleichfalls in das Hermetschwiler
Nekrologium eingezeichnet wurden, stellte P. Winterlin den Grundsatz auf: die
können als Murikonventualen angesehen werden, welchen die Buchstaben
„m. n. c.“ (monachus nostræ congregationis) oder auch nur „m“ beigegeben
sind. Diesem Grundsatze folgten wir bezüglich der Namen vom 11., 12. und
(I-370) 13. Jahrhundert; allein später wurden auch Muri-Professen als „f. n.
c.“ (fratres nostræ congregationis) eingezeichnet.

Leider wurden in das Hermetschwiler Nekrologium nicht alle Mitglieder von
Muri eingetragen, was die Acta Murensia wie auch die Urkunden zu erkennen
geben, indem solche Muri Mönche (darunter sogar Abt Walther), welche in
diesen vorkommen, in jenem nicht erscheinen. Ferner bemerken wir auch,
dass die Namen, welche in den Acta Murensia und in dem Hermetschwiler
Nekrologium zugleich vorkommen, nur Namen des 11. und 12. Jahrhun-
derts sind. Wir machen noch aufmerksam, dass die Murikonventualen im
14., 15. und 16. Jahrhundert den Titel „Herr“ (dominus) hatten; doch aus
Bescheidenheit schrieben sie auch „frater“.

Das Todesjahr liessen alle einzeichnenden Hände im Hermetschwiler Nekro-
logium grundsätzlich weg; wenn daher einem Namen vor 1596 ein solches
beigefügt ist, so rührt es von P. Winterlin her. Den Mönchen, welche dieser aus
den Acta Murensia in das Nekrologium übertrug, wies er wegen Unkenntniss
des Sterbetages einen solchen willkürlich an; oft stellte er mehrere solche
Namen zusammen, was er auch in seiner Vorrede getreulich meldet2. Wir
suchten dagegen den Sterbetag nach Möglichkeit anzugeben, sonst fügten wir

1Vorrede zu seinem anfänglich auf Papier geschriebenen Nekrologium: „Tabulæ Defunc-
torum Monasterii Murensis Abbatum, Monachorum et Conscriptorum collatione anti-
quorum codicum restitutæ, Anno D. 1631“ (Arch. Muri in Gries A.. I. IV.).

2„Complures vero nostri Monasterii ... ad calcem nonnullorum mensium rejecimus“.
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gar keinen bei; fehlt das Todesjahr, so bezeichneten wir das Jahr, in welchem
der Mitbruder urkundlich erscheint; schweigen die Urkunden über seine Le-
benszeit, so dienten uns die Schriftzüge als Fingerzeige für das Jahrhundert,
in welchem er gelebt haben möchte. Endlich sei noch bemerkt, dass wir in Mu-
ri vom Jahre 1300 bis 1596 für Laienbrüder (conversi) keinen Anhaltspunkt
finden konnten.

Nach den verschiedenen Hauptquellen, woraus dieser Katalog hervorgegangen,
musste auch dessen Form sich gestalten. Die erste Abtheilung von 1032-1300
hat daher ein anderes Kleid als die zweite von 1300-1596 und wieder anders
wird die dritte Abtheilung von 1596-1888 erscheinen. Für die erste Abtheilung
dienten als Hauptquellen das bekannte Hermetschwiler Nekrologium und die
Acta Murensia, abgedruckt im III. Bande der Quellen zur Schweizergeschichte;
für die zweite Abtheilung mussten nebst dem oben genannten Nekrologi-
um vorzüglich Urkunden und zerstreute Aufzeichnungen zu Rathe gezogen
werden; für die dritte Abtheilung waren die fortlaufenden Aufzeichnungen
der Klosterchronisten und die (I-371) Muri-Archive in Aarau und Gries die
ausgiebigsten und sichersten Quellen.

Vom Jahre 1032 bis 1596 zählten wir 415 Namen, die aufgefunden wurden;
rechnen wir hiezu noch 50 Mitbrüder, die innerhalb dieser 564 Jahre noch
in Muri die heil. Profession möchten abgelegt haben, und deren Namen Gott
allein bekannt sind, so wird die richtige Zahl von 465 nicht weit entfernt sein.
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8. Erste Abtheilung. 1032-1300.

A. Mitglieder, die im Hermetschwiler Nekrologium
und oft zugleich in den Acta Murensia oder Urkunden
erscheinen.

(I-372) (Jhrh. = Jahrhundert; A. M. = Acta Murensia nebst der Blattseite.)

Lebenszeit Todestag

-------------------------------------------------------- -------------- --------------

Ocoz m. n. c. 11./12. Jhrh. 1. Jänner.

Rudolf m. 13. Jhrh. 3. Jänner.

Ronzelinus abbas (A. M., 19b-36a). 1119-1145. 4. Jänner.

Rudolf m. 12. Jhrh. 4. Jänner.

Bucco m. n. c. 11./12. Jhrh. 5. Jänner.

Efridus abbas1 12. Jhrh. 6. Jänner.

Conradus m. 12. Jhrh. 6. Jänner.

Luithfrit m. n. c. 13. Jhrh. 8. Jänner.

Sigewar m. n. c., diaconus. 12. Jhrh. 10. Jänner.

Huno abbas noster ? 1145-1150. 11. Jänner.

Arnoldus m. n. c. 12./13. Jhrh. 12. Jänner.

Burchardus abbas noster prim. (A. M., 7a). 1055-1073. 13. Jänner.

Heinricus m. 12./13. Jhrh. 13. Jänner.

Huc m. n. c. 13. Jhrh. 14. Jänner.

Rupertus m. n. c. 12. Jhrh. 15. Jänner.

Chunradus m. 12. Jhrh. 15. Jänner.

1Theilweise radirt. Mittheilungen aus Zwiefalten; vgl. die Zurlaub’schen Schriften im Muri
zu Gries.
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8. Erste Abtheilung. 1032-1300.

Otto m. 12. Jhrh. 15. Jänner.

Wernherus m. 13. Jhrh. 15. Jänner.

Adelgoz m. n. c. 11./12. Jhrh. 16. Jänner.

Waltherus m. n. c. 13. Jhrh. 17. Jänner.

Rikwinus m. n. c. 12. Jhrh. 18. Jänner.

Gozhelmus m. n. c. ( A. M., 32b ). 12. Jhrh. 18. Jänner.

Conradus presb. noster (A. M., 37a). 1177-1193. 18. Jänner.

Walthere m. n. c. 13. Jhrh. 19. Jänner.

Heinricus m. 13. Jhrh. 21. Jänner.

Brun m. n. c. 13. Jhrh. 21. Jänner.

(I-373)

Heinricus m. n. c. 13. Jhrh. 24. Jänner.

Udelricus m. diaconus. 12. Jhrh. 25. Jänner.

Rupertus m. n. c. tertius abbas (A. M., 8a-11a). 1082-1109. 26. Jänner.

Reingerus m. n. c. (A. M., 32a). 11./12. Jhrh. 28. Jänner.

Heinricus m. n. c 13. Jhrh. 28. Jänner.

Turandus m. n. c. 12. Jhrh. 29. Jänner.

? Rudolf der Natere 1232. 31. Jänner.

Marcwart f. n. c. m. 13. Jhrh. 1. Febr.

Cuno m. n. c. 12. Jhrh. 2. Febr.

Meinhart m. n. c. 12. Jhrh. 3. Febr.

Conrat m. 13. Jhrh. 6. Febr.

Egelolfus m. n. c. 12. Jhrh. 11. Febr.

Peter, noster abbas. 1210-1222. 11. Febr.

Bertholdus m. n. c. 13. Jhrh. 12. Febr.

Adelgoz m. n. c. 12. Jhrh. 14. Febr.

Guntherus m. n. c. 11./12. Jhrh. 20. Febr.

Gotefridus m. n. c. (A. M., 27b). 11./12. Jhrh. 20. Febr.

Ymzo m. n. c. 12. Jhrh. 20. Febr.

Berinhere m. n. c. 12. Jhrh. 20. Febr.

Adelboldus m. n. c. 11./12. Jhrh. 21. Febr.
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Hermetschwiler Nekrologium

Hartmannus m. n. c., Prior. 13. Jhrh. 22. Febr.

Cuno m. n. c. 12. Jhrh. 22. Febr.

Egilolf m. n. c. 11./12. Jhrh. 23. Febr.

Udelricus, abbas IIII. (A. M., 11a-28b). 1109-1119. 24. Febr.

ADELEM, abbas m. 1131. 24. Febr.

Cuno m. n. c. 11./12. Jhrh. 25. Febr.

Herrad m. n. c. 11./12. Jhrh. 6. März.

Rudolfus, abbas ? 1205-1208. 7. März.

Waltherus m. n. c. custos de Mure. 13. Jhrh. 8. März.

Egelolfus m. n. c. 12. Jhrh. 9. März.

Arnoldus m. n. c. 12. Jhrh. 12. März.

Arnoldus noster abbas. 1222-1240. 13. März.

Luitoldus m. n. c. 12. Jhrh. 14. März.

Elboinus m. n. c. 11./12. Jhrh. 15. März.

Wenelo m. n. c. (A. M., 7b). 1073-1075. 17. März.

Wernherus m. 12. Jhrh. 18. März.

Recho m. n. c. 11./12. Jhrh. 20. März.

Cuno m. n. c. 12. Jhrh. 21. März.

Heinricus m. n. c. 13. Jhrh. 21. März.

Egilolfus m. n. c. (A. M., 27a). 12. Jhrh. 22. März.

Wolferat m. n. c. 13. Jhrh. 25. März.

(I-374)

Perherus m. n. c. 12. Jhrh. 26. März.

Arbo m. n. c. 12. Jhrh. 27. März.

Hartmann m. n. c. 11./12. Jhrh. 29. März.

Eggeburc m. n. c. 11./12. Jhrh. 31. März.

Wito m. n. c. (A. M., 30b ). 12. Jhrh. 1. April.

Hugo m. n. c. 12. Jhrh. 3. April.

Rupertus m. n. c. 11./12. Jhrh. 4. April.

Eberhardus m. 12. Jhrh. 5. April.

Selgerus m. 12. Jhrh. 6. April.
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8. Erste Abtheilung. 1032-1300.

Huc m. n. c. 12. Jhrh. 6. April.

Udelricus m., de Kapello 13. Jhrh. 8. April.

Wernherus noster abbas ? 1208-1210. 8. April.

Costendin m. 12. Jhrh. 9. April.

Adelbertus m. n. c. 12. Jhrh. 10. April.

Berktoldus m. 11./12. Jhrh. 11. April.

Conradus subdiacomis de Hauenstein. 13. Jhrh. 11. April.

Ingolt m. n. c. 11./12. Jhrh. 13. April.

Burchardus m. 13. Jhrh. 13. April.

Udelricus m. n. c. 12. Jhrh. 15. April.

Adelbertus m. n c. 12. Jhrh. 16. April.

Egilolf m. n. c. 12. Jhrh. 21. April.

Chvone m. 13. Jhrh. 23. April.

Hartmuot m. 11./12. Jhrh. 25. April.

Herebrandus m. n. c. 11./12. Jhrh. 26. April.

Reginbertus m. n. c. (A. M., 27a). 11./12. Jhrh. 27. April.

Wernhere m. n. c. 12. Jhrh. 28. April.

Wolfgangus m. n. c., (A. M., 28b). 11./12. Jhrh. 29. April.

Egilolfus m. n. c. 11./12. Jhrh. 30. April.

Volkart m. n. c. 11./12. Jhrh. 30. April.

Manegoldus abbas. 1195-? 1198. 1. Mai.

Wernherus m. n. c. 12. Jhrh. 5. Mai.

Berwardus m. n. c., (A. M., 33a). 11./12. Jhrh. 6. Mai.

Rapoto m. n. c. 11./12. Jhrh. 7. Mai.

Tiethelmus m. n. c. 12. Jhrh. 7. Mai.

Hartmannus m. 13. Jhrh. 7. Mai.

Hartmannus m. 13. Jhrh. 8. Mai.

Anshelmus abbas noster (A. M., 37a). 1177-1195. 9. Mai.

Ludewick m. n. c. 12. Jhrh. 13. Mai.

Hesso m. 12. Jhrh. 13. Mai.

Heinricus I. abbas noster 1261-1284. 14. Mai.
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Hermetschwiler Nekrologium

Purhardus m. 12. Jhrh. 15. Mai.

Adelbertus m. 13. Jhrh. 18. Mai.

(I-375)

Huc m. n. c. (A. M., 30b). 12. Jhrh. 21. Mai.

Wecil m. (A. M., 24b). 12. Jhrh. 22. Mai.

Eberhardus m. n. c. 12. Jhrh. 24. Mai.

Hugo m. n. c. 12. Jhrh. 24. Mai.

Chuono m. 13. Jhrh. 26. Mai.

Eberhart m. 13. Jhrh. 30. Mai.

Richwinus m. 12. Jhrh. 4. Juni.

Burchardus m. n. c. s. 13. Jhrh. 5. Juni.

Eberhardus m. 12. Jhrh. 6. Juni.

Burchardus m. 12. Jhrh. 11. Juni.

Reingerus m. 12. Jhrh. 11. Juni.

Bertoldus m. 11./12. Jhrh. 17. Juni.

Hupoldus m. 11./12. Jhrh. 19. Juni.

Chonradus sac m. f. n c 12./13. Jhrh. 22. Juni.

Arnoldus m. n. c. 13. Jhrh. 24. Juni.

Waltherus m. n. c. 11./12. Jhrh. 25. Juni.

Hesso m. n. c. 12. Jhrh. 2. Juli.

Wernherus n. c. m. 13. Jhrh. 4. Juli.

Waltere. m. 12. Jhrh. 6. Juli.

Visilere subdiac. m. n. c. 13. Jhrh. 13. Juli.

Reginboldus m. n. c. (A. M., 3b-25b). 1032-1055. 15. Juli.

Udalricus presb. m. n. c. 13. Jhrh. 16. Juli.

Sigefridus m. 12. Jhrh. 17. Juli.

Eberhardus m. 12. Jhrh. 21. Juli.

Conradus n. c. g. m. 12. Jhrh. 23. Juli.

Conradus m. 12. Jhrh. 27. Juli.

Udelricus m. 13. Jhrh. 28. Juli.

Heinricus m. 13. Jhrh. 29. Juli.
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8. Erste Abtheilung. 1032-1300.

Richwinus m. 12. Jhrh. 1. August.

Otto m. 12. Jhrh. 5. August.

Bernherus m. 12. Jhrh. 6. August.

Egelolfus m. 13. Jhrh. 7. August.

Adalbero m. n. c. 12. Jhrh. 12. August.

Gerhart m. n. c. 12. Jhrh. 14. August.

Heinricus sac. noster prepos. dictus Bruggo. 13. Jhrh. 18. August.

Hartmannus m. n. c. 12. Jhrh. 22. August.

Tiethardus m. et magister 12. Jhrh. 24. August.

Heinricus m. 12. Jhrh. 26. August.

Waltherus m. n. c. 13. Jhrh. 26. August.

Rudolf m. n. c. 12. Jhrh. 26. August.

Otto, diaconus m. n. 12. Jhrh. 29. August.

Purchardus m. 13. Jhrh. 30. August.

Chonradus m. n. c. 13. Jhrh. 30. August.

Luitoldus m. 13. Jhrh. 31. August.

(I-376)

Opertos m. 12. Jhrh. 2. Septbr.

Rudolf m. n. c. 12. Jhrh. 3. Septbr.

Wern. m. 13. Jhrh. 5. Septbr.

Bucco m. 11./12. Jhrh. 6. Septbr.

Purchardus m. 13. Jhrh. 8. Septbr.

Albertus, noster abbas. 1284-1298. 13. Septbr.

Waltherus m. n. c. 13. Jhrh. 18. Septbr.

Eberhardus m. 13. Jhrh. 22. Septbr.

Rudolfus m. 12. Jhrh. 26. Septbr.

Heinricus m. 13. Jhrh. 26. Septbr.

Amzo m. 12. Jhrh. 27. Septbr.

Hartmannus, noster abbas. 1240-1243. 27. Septbr.

Karft m. n. c. 13. Jhrh. 1. Oktbr.

Cuno m. n. c. (A. M., 32a). 12. Jhrh. 5. Oktbr.
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Hermetschwiler Nekrologium

Wernherus m. n. c. 13. Jhrh. 5. Oktbr.

Wernherus m. n. c. 13. Jhrh. 6. Oktbr.

Eigelolfus m. n. c. 13. Jhrh. 10. Oktbr.

Rudolfus m. 13. Jhrh. 11. Oktbr.

Wilhelmus m. n. c. 12. Jhrh. 13. Oktbr.

Udelricus m. n. c. 12. Jhrh. 16. Oktbr.

Rupertus m. 12. Jhrh. 17. Oktbr.

Engilgerus m. 12. Jhrh. 17. Oktbr.

Eberhard m. 13. Jhrh. 22. Oktbr.

Rudolfus, abbas, Jagemunt. 1198-? 1205. 25. Oktbr.

Meginwardus m. n. c. 12. Jhrh. 30. Oktbr.

Turinbertus m. n. c. 11./12. Jhrh. 2. Novbr.

Chuno, noster abbas (A. M., 36b). 1150-1166. 2. Novbr.

Arnoldus m. n. c. 13. Jhrh. 3. Novbr.

Udelricus m. n. c. 13. Jhrh. 3. Novbr.

Burchart m. 12. Jhrh. 9. Novbr.

Arnoldus m. 12. Jhrh. 10. Novbr.

Bertholdus m. 12. Jhrh. 11. Novbr.

Udelricus m. presb. 13. Jhrh. 11. Novbr.

Waltherus m. 12. Jhrh. 12. Novbr.

Luicart m. 12. Jhrh. 16. Novbr.

Benno m. ll./12. Jhrh. 20. Novbr.

Adalbertus m. n. c. (A. M., 34a). 12. Jhrh. 20. Novbr.

Conradus m. 13. Jhrh. 22. Novbr.

Arnoldus m. 12. Jhrh. 23. Novbr.

Arnoldus m. 13. Jhrh. 23. Novbr.

Rudegerus, noster abbas. 1243-? 1256. 23. Novbr.

Cuno m. 12. Jhrh. 26. Novbr.

Hesso m. n. c. 12. Jhrh. 28. Novbr.

Adelbertus m. 12. Jhrh. 28. Novbr.

(I-377)
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8. Erste Abtheilung. 1032-1300.

Chonradus m. n. c. 12. Jhrh. 2. Dezbr.

Arnolt c. n. m. 13. Jhrh. 6. Dezbr.

Ludewic. f. n. c. m. 13. Jhrh. 6. Dezbr.

Udelricus m. occisus. 13. Jhrh. 10. Dezbr.

Chuno m. n. c. 12. Jhrh. 11. Dezbr.

Gebezo m. 12. Jhrh. 12. Dezbr.

Werinher m. 12. Jhrh. 16. Dezbr.

Bebo m. 12. Jhrh. 17. Dezbr.

Arnoldus m. 13. Jhrh. 20. Dezbr.

Manegolt m. 12. Jhrh. 21. Dezbr.

Eberhardus m. n. c. 11./12. Jhrh. 24. Dezbr.

Egelolfus m. n. c. 13. Jhrh. 26. Dezbr.

Rudolfus m. 13. Jhrh. 27. Dezbr.

Bucco m. n. c. 12. Jhrh. 29. Dezbr.

Cunradus m. n. c. 12. Jhrh. 30. Dezbr.

Luitfridus, abbas noster II. (A.M., 9-12b). 1085-1096. 31. Dezbr.

B. Mitglieder, die in den Acta Murensia allein oder nur
in den Urkunden vorkommen.

Lebenszeit Todestag

-------------------------------------------------------- -------------- --------------

Waltherus I., abbas de Mure. 1166-?1177.

Waltherus II., abbas Murensis. 1256-1261.

Ulricus, Abteiverweser von Muri 1075-1081;

... Bischof von Chur (A. M., 7b). 1089-1095. 22. August.

Dietrich m. (A. M., 36a).

Einhart m. (A. M., 36a).

Heinricus m. (A. M., 5a).

Lütolfus m. (A. M., 28a).
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Acta Murensia und Urkunden

Nöker m. (A. M., 24b ).

Nokerus m. de Basilea (A. M., 15a).

Nokerus m. (A. M., 5a).

Nokerus m. pater Lütolfi (A. M., 32a).

Noplin f. n. c. (A. M., 36a).

Walke m. (A. M., 36a).

1267 lebte Fr. Johannes Grusch (vgl. diesen Band, S. 128).
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9. Zweite Abtheilung. 1300-1596.

A. Konventualen von 1300-1410. (N. H. = Necrologium
Hermetisvillanum.)

(I-378) Conrad ist „custos“ und Zeuge am 27. April 1288 (Staatsarch. Zürich),
Zeuge am 22. Aug. 1310, heisst am 18. Dezember 1311 „Herr C. der Krieg,
Custer zu Mure“ und „Her Cuorat der Custer“.

Wernherus de Mure, sacerdos et mon., erscheint als Zeuge am 13. Februar
1278 und am 25. Februar 1288. Der Todestag ist ungewiss.

Wernher, „cellerarius“ und Zeuge am 27. April 1288; dann ist er als Zeuge
und „Herr Wernher Kellner“ genannt am 9. März und 5. Juni 1305. Er starb
am 30. August: „Wernherus m. n. c., cellerarius“ (N. H.).

Ulrich von Bilstein, Zeuge am 27. April 1288, Mönch und Priester, wie die zwei
obgenannten. Sein Tod erfolgte am 22. Dezember: „Vol. de Bilstein m. n. c.“
(N. H.).

Rudolf von Schönenwerd erscheint als Zeuge am 9. März und 5. Juni 1305
und am 18. Dezember 1311; am 22. August 1310 heisst er „von Schönenwerd“
und „Propst ze Mure“. Er starb am 31. März: „Rudolfus de Schœnenwirt obiit“
(N. H.).

Guntram von Spiegelberg ist Zeuge am 9. März und 5. Juni 1305. Er verschied
am 26. März: „Contra Spiegelberg m. n. c.“ (N. H.).

Arnold von dem Fürte, Zeuge am 5. Juni 1305.

Rudolfus III. (? von Bossikon), Abt 1298-1309; starb am 20. Juni: „Rudolfus
abbas noster“ (N. H.).

Burkart von Biberstein, Zeuge am 22. August 1310, 18. Dezember 1311 und
am 1. März 1312.

Heinrich II. von Schönenwerd, Zeuge am 5. Juni 1305; Abt von Muri 1309-
1333; starb am 25, April: „Heinricus noster abbas“ (N. H.).

Johannes von Sarmenstorf, Zeuge am 22. Aug. 1310, 18. Dezember 1311 und
am 1. März 1312.

(I-379) Cunrat von Luternau, Zeuge am 18. Dezember 1311, 1. März 1312 und
20. Juni 1322; starb am 22. Juni: „Chonradus sacerdos m. f. n. c.“ (N. H.).
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9. Zweite Abtheilung. 1300-1596.

Erkenfrit, Zeuge am 18. Dezember 1311 und 1. März 1312; starb am 2. August:
„Erkunfridus filius Hartmanni dicti Rimaggun“ (N. H.).

Peter von Mellingen, Zeuge am 18. Dezember 1311 und 1. März 1312; ver-
schied am 20. August: „Petrus m. n. c. de Mellingen“ (N. H.).

Johannes von Rheinfelden, Zeuge am 18. Dezember 1311 und 1. März 1312,
Priester und Mönch, wie alle mit ihm als Zeugen auftretenden Mitbrüder;
starb? am 2. Juni: „Johannes m. n. c.“ (N. H.).

Heinrich, genannt Gessler, Zeuge am 20. Juni 1322; starb am 7. Dezember:
„Her Heinric Gessler m. n. c.“ (N. H.).

Conrad von Seengen, Zeuge am 30. Juni 1323; Abt von Muri 1342-1359; starb
am 4. März: „Dominus Cunradus abbas noster de Mure“ (N. H.).1

Johannes von Hottwile, „Propst der Herren und des Konventes zu Muri 1343“.

Johannes, genannt Schocher, ist Zeuge 1354: starb am 13. Nov.: „Dominus
Johannes Schecho n. c. m.“ (N. H.).

Burkard von Ballwile erscheint urkundlich 1343.

Jodok ist Propst von Muri am 31. Mai 1348.

Rudolf von Zürich ist Prokurator des Konventes 1353 und 1354, Zeuge als
„Rudolf von Schönenwerd“; er starb am 15. Dez.: „Rudolfus mon. de Scönowert“
(N. H.).

Heinrich, Propst, genannt Tegerfeld, Zeuge 1354.

Lütold Schaler, Abt in Muri 1333-1342.

Hans von Kilchbül, Kuster zu Muri, Zeuge 1354, und Pfarrer in Hermetschwil;
verschied am 22. Sept.: „Her Hans am Kilchbuel, Custor ze Mure“ (N. H.).

Walther von Geltwil, Zeuge am 7. Mai 1362 und 2. Juli 1378; starb den 8.
März: „Waltherus custos de Mure obiit m. n. c.“ (N. H.).

Heinrich von Rotenburg, Sohn des Ritters Peter von Rotenburg und Bruder
der Hermetschwiler Klosterfrau Elisabeth, lebte ca. 1350 (Stöcklin, Miscell., p.
177).

Ulrich von Constanz, Zeuge am 7. Mai 1362 und 7. September 1389.

Heinrich III. von Eschenz, Abt von Muri 1359-1380; starb am 5. April: „Heinri-
cus de Eschenz noster abbas“ (N. H.).

(I-380) Konrad Brunner, Sohn des Martin Brunner, kauft Güter am 4. Dezem-
ber 1363; Abt von Muri 1380-1410; verschied 1410 am 9. März.

1„Magister Hermann doctorum puerorum in Mure“, der am 30. Juni 1323 ebenfalls Zeuge
ist, wird kein Murikonventual gewesen sein, weil er nach „Mag. Johannes rector schola-
rum lucern.“ steht.
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Ulrich Businger, kommt ca. 1363 nach Zwiefalten; ist am 7. September 1389
Zeuge und am 16. März 1395 Propst zu Muri.

Otto von Seengen, Konventherr und Zeuge am 4. Jän. 1354, am 2. Juli 1378
und am 7. September 1389; er hatte sich gegen seinen Abt Heinrich III.
verfehlt, jedoch bald sich wieder ihm demüthig unterworfen (1366); er lebte
noch am 9. Februar 1391.

Johannes der Stülinger ist Zeuge am 4. Jänner 1354, am 2. Juli 1378 und 7.
Sept. 1389; starb den 28. Juli „Johannes dictus zum Stuol conventualis fr.
n.“ (N. H.).

Rudolf von Mülinen, Zeuge am 7. Sept. 1389 und 1391; verschied am 19. Okt.:
„Rudolfus de Müllinen m. n. c.“ (N. H.).

Konrad Frommherz, Zeuge am 7. Sept. 1389 und am 18. Juni 1403; erscheint
bei der Abtwahl am 19. März 1410 an der Spitze des Konventes, handelt 1413,
schwört Urfehde am 31. Mai 1419 und stirbt am 24. September: „C. mon.,
psalterium“ (N. H.)1

Johannes Kamber, Zeuge am 18. Juni 1403, wird am 17. Juni 1409 auf
5 Jahre, wahrscheinlich auf die Pfarrei Hermetschwil, entlassen und ist
desshalb bei der Abtwahl den 19. März 1410 nicht anwesend, schwört aber
am 31. Mai 1419 Urfehde.

Im Hermetschwiler Nekrologium sind noch folgende Mitbrüder aus dem 14.
Jahrhundert verzeichnet:

Todestag

-------------------------------------------------------------------- --------------

Johannes, sacerdos de Mellingen m. n. c. 26. Februar.

Nicolaus mon. fr. n. 11. März.

Dominus Rudolfus Gessler, pbr. et m. obiit.2 11. April.

Herr Heinricus von Seingen. 18. Juni.

Dominus Johannes de Mure, sacerdos. 19. Juni.

Frater Jacob de Emerach obiit. 15. Septbr.

Gütfrid de Eschenz m. n. c. 24. Oct.

Conradus subdiaconus. 15. Novbr.

Chuoradus f. n. g. monachus occisus. 9. Dezbr.

1Ulrich und Eberhard Kupferschmid, welche beide als Schulmeister von Muri, ersterer am 1.
März 1388 und der andere am 6. Dezember 1399, erscheinen, waren vermuthlich keine
Muri-Konventualen.

2Er lebte 1290-1300 (Dr. H. v. Liebenau, Tellsage, S. IX.)
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Ulric. de Mülenon, Subdiaconus obiit. 13. Dezbr.

B. Murikonventnalen von 1410-1596.

(Misc. = Miscellanea von P. Aug. Stöcklin, Comp. = Compendium von P.
Leodegar Maier).

(I-381) Johannes Gruber erscheint bei der Abtwahl am 19. März 1410 als der
zweite Konventual, handelt 1413 und schwört am 31. Mai 1419 Urfehde.

Kaspar von Moos ist bei der Abtwahl am 19. März 1410 der dritte Konventual,
erscheint 1413, schwört am 31. Mai 1419 Urfehde und stirbt am 3. April
1420.

Georg Russinger von Rapperswil wurde am 19. März 1410 Abt von Muri und
starb als solcher am 10. Jänner 1439.

Ulrich Holzach von (?) Menzigen ist am 19. März 1410 der fünfte Wähler, aber
am 31. Mai 1419 nicht erwähnt.

Ulrich Junker ist am 19. März 1410 der sechste Konventual, erscheint am 31.
Mai 1419 nicht unter den Schwörenden, handelt aber den 28. Jänner 1430,
stiftet einen Jahrtag und wird noch am 11. November 1445 genannt.

Friederich (nicht Fridolin) zum Thor ist am 19. März 1410 der jüngste Kon-
ventuale, schwört am 31. Mai 1419 Urfehde, erscheint 1425 und heisst am
Donnerstag nach St. Nikolaus 1426 „Propst“ zu Muri, starb also nicht 1420;

Wernher von Hilfikon, Bürger zu Bremgarten, fand im Sommer 1410 die Auf-
nahme in Muri und tritt am 28. Dezember 1425 handelnd auf (Misc., p. 144,
190.).

Heinrich Walbensberg erscheint am 3. Mai 1415 und schwört Urfehde am
31. Mai 1419. Am 3. Mai „Pontificatus Johannis XXIII. anno V°.“ heisst
er „Conventualis Murensis presbyter monachus, expresse professus dicti
Monasterii“. Von ihm wird ausgesagt: „Quod ipse olim pro contumacia per
ordinarium suum excommunicationis sententia innodatus, a qua nondum est
absolutus, Missas tamquam simplex et juris ignarus et non in contemptum
clavium et alia divina celebravit officia“. Der Bischof von Constanz sprach ihn
im Namen des Papstes los. (Arch. Muri in Aarau Q, 4. A, 5).

Hartmann Bussinger schwört am 31. Mai 1419 Urfehde, ist am 24. Juni 1452
„Prior“ und im Mai 1451, unmittelbar nach dem Abte genannt (Argovia VIII.,
29).

Burkard von Lunkhofen, Leutpriester daselbst, insoferne er in Muri eingetreten
ist (Kurz und Weissenb., Beitr. I., 447-449).
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(I-382) Burkard Segisser von (?) Mellingen schwört am 31. Mai 1419 Urfehde
und starb am 15. April (?) 1420.

Johannes Recher, gebürtig von Aarau, war 1412 schon Murikonventual („in
monasterio Mur. professus“). Sein Bruder Erhard hatte die Pfarrei Grezenbach
inne und machte als Student (1409) in Heidelberg eine Abschrift von Heinrich
Bouhik’s Werk: „Distinctiones in libros V Decretalium“ (Anzeiger für Schw.
Gesch., 9. Jhrg., S. 83, 84). Johannes war am 24. Juni 1452 Senior des
Konventes, steht im Mai 1454 (Argovia VIII., 29, 30) nach dem Prior, Ymer von
Widen, während Hartmann Bussinger als „Senior“ und Exprior den ersten
Rang nach dem Abte einnimmt.

Johannes Flach war ehemals Deutschordensbruder auf der Insel Meinau
(Bodensee), fand 1429 Aufnahme in Muri und handelte am 28. Jänner 1430.

Ymer von Widen ist von 1440-1480 vielmal genannt. In den Jahren 1440,
1445, 1448 und 1449 heisst er „Bruder“ oder „Konventherr“, 1452 und 1453
auch Propst, dann 1450, 1454, 1456, 1457 und 14 73 „Prior“, 1465 am 9.
April ist er bei der Abtwahl und bei gleicher Gelegenheit steht er am 4. Aug.
1480 an der Spitze des Konventes; erhält noch einmal die Würde eines Priors
und stirbt um das Jahr 1482. Ymer war ein hochverdienter Mann.

Ulrich Maier, wahrscheinlich aus Zürich, erscheint nach P. Aug. Stöcklin in
einem kleinen Urbar (Misc., p. 275), wurde Abt von Muri 1439 und starb am
31. Jänner 1465.

Hermann Hürzel von Zürich, ist am 12. Nov. 1445 unmittelbar nach Ymer von
Widen genannt, heisst 1454, 1455, 1457-1459 und 1464 Propst (prepositus)
und wird als solcher am 9. April 1465 zum Abte von Muri erkoren. Sein Tod
erfolgte 1480 am 28. Juli.

Hermann Wisling erscheint am 24. Juni 1452 als Konventual unmittelbar
nach Hermann Hürzel (Misc., S. 143) und ist bei der Abtwahl 1465 nicht
genannt.

Heinrich Gon ist „Bürger in Zürich und Konventherr in Muri“ am Dienstag vor
St. Verena 1452.

Hermann Schultheiss von Greifensee (Misc., p. 189).

Heinrich, Edler von Eschenz (Muri-Nekr.).

Gottfrid (P. Leod. Schmid und Muri-Nekrol.).

Wernher Saller ist Bürger von Zürich und Konventherr zu Muri 21. März 1463
(Misc., p. 176).

Heinrich zum Thor, oder von „Villmergen“ genannt, ein im Kloster und Kapitel
Lenzburg-Mellingen thätiger Mann, (I-383) handelt am 12. Nov. 1445 als
Kammerer des Landkapitels (Miscell., p. 275) und möchte bis 1463 das erste
Mal Leutpriester in Villmergen gewesen sein (Müller, Kapitel Brugg-Lenzburg,
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S. 17); heisst 1456 „Herr Heinrich von Villmergen“ (Misc., 275), resignirt auf
die Pfarrei Villmergen am 6. Juli 1463 (Erzbisch Arch. in Freib. i./Br.) und
übernimmt am 7. Juli d. J. die Pfarrei Muri (das.), kam wahrscheinlich schon
das folgende Jahr wieder nach Villmergen, weil sein Nachfolger daselbst, Otto
Frowenfeld, vom Bischof wiederholt Urlaub erhält (Erzb. Archiv). Daher tritt
Heinrich 1465 (Annales), 1468 und 1469 (Misc., 265) als Leutpriester, 1468
sogar als Dekan in Villmergen und 1471 und 1477 als Leutpriester von Muri
auf (l. c.). Bei der Wahl des Abtes Hürzel, 9. April 1465, ist er nicht anwesend.

Jakob Hert ist 1452 Konventherr in Muri (Argovia VIII, 29), wird 1454 und
1456 genannt und heisst am 11. November 1459 und am 9. April 1465
„Bruder Jakob Hert, Priester des Konventes“ (Misc., 119, 120, 275).

Benedikt Loser (oder Locher), Profess am 30. Juni 1467, Priester am 15. Mai
1468; er schrieb ein „Breviarium“ 1469.

Ulrich Gumlikon studirte 1470 auf der Universität in Basel und 14 73 auf der
zu Paris. In dieser Stadt kaufte er die Summa von Pisanus und brachte sie
nach Muri. Ulrich nennt sich „frater“ und „baccalaureus parisiensis universi-
tatis“ (Misc. 274). Heimgekehrt versah er die Leutpriesterei in Muri, wurde
Dekan des Landkapitels Mellingen und heisst 1478 und 1480 auch „Prior“.
Unsere Chronisten nennen ihn „Doctor Theologiæ“; allein die für diese Würde
erforderlichen Prüfungen wird Ulrich wohl kaum bestanden haben. Sein Tod
erfolgte am 10. Juli 1480.

Leonhard von Rott ist bei der Abtwahl 1465 der vorletzte Konventual und bei
der am 4. August 1480 von fünf anwesenden Kapitalaren der zweite (Misc.
142); er war seit 1482 Prior, wesshalb Johann Holzrüthi, Leutpriester zu
Holderwank ihm als solchem 1484 (22. Dezember) zu Handen des Klosters
einen Schuldbrief übergibt (Archiv Muri in Aarau K, 1. F, 2). Urkundlich
erscheint er noch 1491 und 1492 (Arch. für Schw. Gesch, II., 151). Zu seinen
Handen wird auch eine Gült errichtet (Tegerfeld, Formelbuch, S. 20). Er starb
um das Jahr 1507.

Hug Acklin von Zürich war grösstentheils in der Seelsorge thätig. Zuerst er-
scheint er am 26. Oktober 1455 als Leutpriester *(I-384) von Bünzen und
Dekan des Landkapitels Lenzburg, am 23. April 1460 als Dekan und Leut-
priester in Muri (Arch. Muri in Gries A. III., IX.) und schreibt die Pflichten für
den Kaplan in Villmergen. Er trat endlich in’s Kloster zurück; jedoch daselbst
musste er öfters von 1473 bis ca. 1508 die Pfarrei Bünzen excurrendo ver-
sehen (Misc., 142, 275; Annales, p. 470) und wurde 1472 zum zweiten Male
Dekan des Landkapitels. Bei den Abtwahlen 1465 und 1480 ist er, weil er
im Kloster wohnte, anwesend. Im Jahre 1484 besiegelte Heinrich Röist, Bür-
germeister in Zürich eine Schuldverschreibung der Familie Schönenberg zu
Gunsten des Herrn Hug Acklin, Konventualen in Muri (Tegerfeld, Formelbuch,
S. 262). Hug erscheint auch am 13. Juni 1490 (Miscell., 139). Im Jahre 1491
ist er Senior des Konventes.
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Johannes Hagnauer von Zürich legte nach 1465 die hl. Profession ab, wurde
1480 Abt von Muri und starb nach dem 10. Februar 1500.

Balthasar Härtwing von Rottweil war am Dienstag vor St. Vitus 1491 (Arch.
Muri in Aarau, Q, 4. A, 22) flüchtig und befindet sich unter den im Jahre
1491 genannten 10 Konventualen nicht (Misc., p. 272, 273). Er starb am 20.
Mai.

Johannes Feierabend („Fyrabent“) von Bremgarten, ist am 4. August 1480
bei der Abtwahl der jüngste und 1491 von 10 genannten Konventualen der
vierte (Misc., p. 265), handelt 1491 und 1498 als „Schaffner“ (Staatsprotokoll
Luzern) ist am 18. Jänner 1497 Leutpriester in Sursee, wird 1500 Abt von
Muri und stirbt am 16. September 1508.

Hug Schönmann erscheint am Mittwoch vor St. Gallus 1486 (Misc. 275) und
stirbt am 19. Mai.

Ludwig Summerer von Aarau ist 1491 unter den 10. Konventualen der fünfte
(Misc., p. 272, 273), erscheint als Pleban und Dekan in Bünzen 1505, handelt
am 26. März 1514 in der Angelegenheit einer Klosterfrau in Hermetschwil im
Namen des Abtes und Konventes in Muri; ist aber bei der Abtwahl 1508, weil
er ein Mitglied des Ruralkapitels Mellingen war, nicht anwesend. Er starb ca.
1520 (nicht 1450, Müller: Kapitel Brugg-Lenzburg, S. 17) eher am 30. April
als am 11. Mai, wie Andere wollen.

Bernard Gyr von Luzern erbt von seinen Verwandten am 1. Dezember 1479
Gl. 100, wird am 24. April 1482 als „Konventbruder“ in Muri ausgekauft; folgt
1491 unmittelbar nach Summerer; die Regierung bewilligt Dienstag vor St.
Matthias 1500, dass Bernard als Konventherr von (I-385) Muri seinen Vater
sel. erben könne. (Arch. Muri in Aarau Q, 4. A, 8-11). Im Jahre 1508 war er
bei der Abtwahl.

Andreas Steiner steht im Wahlakte vom 16. Oktober 1508 vor Bernard Gyr,
ist aber 1491 nicht genannt (Misc., p. 142, 273). Stöcklin sah 1629 noch ein
Gemälde in Muri, einen betenden Mönch vorstellend, mit dem Steinerwappen
aus Zug. Ein Priester Werner Steiner lebte 1491 in Zug (Misc., p. 142).

Lazarus Landolt von Töttwil folgt 1491 auf Bernard Gyr, erscheint aber im
Wahlakte vom 16. Oktober 1508 als der jüngste Kapitular. Er starb am 14.
Mai.

Heinrich Bitterkrut von Bremgarten erscheint bloss 1491 (Misc., p. 273). Er
steht im heutigen Muri-Nekrologium am 18. Mai.

Jakob Heberling von Zürich erhält am 22. Mai 1484 als „Muriherr“ von seiner
Mutter, einer geb. Brunner, ein Vermächtniss von 100 Gl. (Arch. Muri in
Aarau Q, 4. A, 12); stiftet in Zürich bei den Franziskanern für sich und seine
Eltern auf die Vigil der Himmelfahrt Christi im Jahre 1482 einen Jahrtag; im
Jahre 1491 ist er nach Heinr. Bitterkrut genannt (Misc., p. 138, 265) und
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lebte noch 1514 (Archiv der Frauen von Hermetschwil); er soll am 18. Mai
gestorben sein.

Georg Flecklin von Schwyz war im Kloster und in der Seelsorge thätig, ist 1491
der jüngste Konventual, handelt 1497, ist am Freitag vor Herren Fastnacht
und am 16. Oktober 1508 Prior, 1512 Prior in Muri und Pfarrer in Boswil,
handelt als solcher am 3. Sept. 1516 und am 24. Juni 1518 (Tegerfeld,
Formelbuch, S. 258) und stirbt um das Jahr 1534 (Annales, p. 509). Flecklin
war ein kräftiger Mann.

Itel Hans Segesser von Mellingen wurde 1501 Konventherr in Muri (Stadtarch.
Mellingen). Seine Eltern, Hans Rudolf „Segenser“ und Johanna, geb. von
Ringolfingen, versprechen dem Kloster für seine Aufnahme jährlich 6 rhein.
Gl. (Misc., p. 185).

Laurenz von Heidegg wird am 16. Oktober 1508, noch sehr jung, zum Abte
von Muri erwählt und stirbt am 20. Feb. 1549.

Thomas Lörchlin (oder Löchlin) erscheint 1512 als Konventual und Pleban
in Muri wie auch als Kammerer des Ruralkapitels Mellingen (Misc., p. 181).
Er unterschrieb wie sein Mitbruder, Daniel Schatt, am 8. Juni 1526 die
Schlussrede des Dr. Johann Eck bei der Disputation in Baden (Eidgen. Absch.
IV., 1, 932).

(I-386) Daniel Schatt war als Konventherr in Muri mit seinem Mitbruder
Thomas bei der Disputation in Baden, gab seine Unterschrift für Dr. Eck’s
Schlussreden, und wurde wahrscheinlich von der damals noch katholischen
Regierung in Bern als Pfarrer nach Gontenschwil („Gumiswil“) im heutigen
Kt. Aargau begehrt. Als solcher war er am 1. Jänner 1528 bei der Disputation
in Bern, welche die neue protestantischgesinnte Regierung angeordnet hatte,
und kämpfte dort wider Zwingli (Dr. Eck, Wiederlegung der Disputation zu
Bern, Ausg. 1528, S. 63). Dr. Eck nennt ihn einen „frommen Herren, den
Zwingli unbillig verspottet hat“. Daniel unterschrieb in Bern die katholische
Lehre als der neunte Priester und die Regierung befahl ihm daher im März d.
J., entweder die „Kutte“ auszuziehen und nach Zwingli’s zehn Schlussreden
zu predigen oder die Pfarrei zu verlassen. Schatt zog am 25. März in sein
Kloster zurück (Landvogteiarchiv Lenzburg).

Ulrich Schnyder, genannt „zur Sonne“ (in Sursee), wurde in Folge des hitzigen
Kampfes zwischen Katholiken und Protestanten in Muri von Hans Wiederkehr,
Müller in Nidingen (Wei), am 30. Oktober 1530 erstochen (Staatsarch. Zürich).

Ulrich von Boswil erscheint in einem Urbar 1506 (Misc., 275) und möchte
am 30. Dez. 1530 noch gelebt haben, weil Abt Laurenz dem Rathe in Zürich
meldet, „dass er nichts desto minder sonst acht Herren statt der abgegangenen
verliefern (= versorgen) müsste“ (Staatsarchiv Zürich).

Jakob Schmid, Konventherr in Muri, Sohn des Bürgermeisters Felix Schmid
in Zürich, apostasirte mit Sebastian von Fulach, erhielt Schutz in Zürich 1530
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und 1531 (Staatsarchiv Zürich), zog mit Zwingli in die Schlacht nach Kappel,
kam in die Gefangenschaft der Luzerner und starb während der Haft (Missiv
im Staatsarchiv Luzern).

Sebastian von Fulach ist schon 1514 und 1516 als Konventherr von Muri
genannt, wurde den Gelübden untreu, erhielt in Wettingen einen Freitisch,
zog sich nach Schaffhausen zurück; heirathete und starb 1532 (Staatsarchiv
Zürich). Warum Abt Singeisen ihn in das Muri-Nekrologium (9. Juni) eintragen
liess, ist nicht bekannt; vielleicht kehrte er auf dem Todbette zur katholischen
Kirche zurück?

Felix Blunschlin von (?) Zug starb um das Jahr 1530; er liess sich in die
Bruderschaft der hl. Barbara in Muri aufnehmen (Misc., 289). Jakob Kalb war
1529 und 1532 Leutpriester in Hermetschwil (Meng, Landkapitel Mellingen
und Hauschronik des Frauenklosters Hermetschwil).

(I-387) Peter Brandenburger stammte von einer edlen Freiburger Familie im
Uechtlande ab und lebte um das Jahr 1530 als Konventherr in Muri (Misc., p.
141, 177).

Laurenz Nor von (?) Bremgarten liess als Konventherr in Muri einem Privat-
mann in Bünzen 1533 ein Glasgemälde anfertigen (Misc., p. 144).

Joachim Scheteng ist 1544 Pfarrer in Wohlen (Archiv für die Reformationsge-
schichte II., 532).

Joachim Schilling von Hornussen am Bötzberg wurde 1529 im Dez. zu den Wei-
hen nach Konstanz geschickt und war am 17. März 1549 der dritte Kapitular
(Misc., p. 137, 141).

Johannes Honegger von (?) Bremgarten erhielt 1532 das Subdiakonat und
war von 1534-1556 Prior in Muri; er soll 1527 schon im Kloster gewesen sein
(Comp. A, 1-121).

Johannes Sigerist von Rapperswil (Comp. A., 125).

Heinrich Scherer von Kaiserstuhl (daselbst).

Martin Schnyder von Luzern (K. Winterlin, Nekrologium).

Fr. S. Z. erscheint nur mit diesen Anfangsbuchstaben in mehreren Handschrif-
ten aus dieser Zeit (Annales, p. 509 und a. O.).

Johann Christoph von Grüt aus Zürich kam 1532 nach Muri, legte da den 5.
Februar 1535 die hl. Profession ab, wurde am 17. März 1549 Abt von Muri
und verschied am 23. September 1564.

Theoderich Beringer von Rickenbach, Kt. Luzern, war am 17. März 1549 der
vierte Kapitular von Muri, wurde 1552 Ehrenkaplan in Villmergen, wo er im
hohen Alter am 17. Mai 1571 starb.

Matthias Walz von Kaiserstuhl ist am 17. März 1549 unter 7 Kapitularen der
fünfte (Misc., p. 137).
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Heinrich Hubacher von Kaiserstuhl ist am 17. März 1549 der sechste Kapitular
(Comp. A., 35), büsst 1554 wegen Ungehorsam (das., B., 194) und wird 1556
Pfarrer in Boswil (Misc., 291, 311). Bei der Abtwahl 1564 ist er nicht genannt.

Jakob Steinmann von Bremgarten ist am 17. März 1549 der jüngste Kapitular.

Johannes Kopp wird als Konventual von Muri am 12. Dez. 1552 zum Empfang
der Priesterweihe nach Konstanz geschickt (Misc., 277).

Johannes Brunner aus Rapperswil. Am 4. März 1561 verlangt die Stadt Rap-
perswil vom Abte in Muri, dass sein Konventual, Johann Brunner, ohne
Verzug seine Mutter erhalte und pflege, weil sie in grosser Noth sei (Archiv
Muri in Aarau D, 4. R, 1).

Andreas lebte unter Abt Christoph (K. Winterlin, Nekrologium).

(I-388) Hieronymus I. Frei von Diessenhofen, Kt. Thurgau, Profess 1553, Ple-
ban in Boswil 1563, Prior 1564, wurde im selben Jahre am 2. Oktober Abt in
Muri; starb, vom Blitze getroffen, am 4. August 1585.

Rudolf IV. Gwicht von Freiburg i./U., Profess am Pfingsttage 1553, Prior in
Muri 1556 i reiste 1564 nach Jerusalem zum hl. Grabe, wo er die Ritterwürde
erhielt; wurde zum zweiten Male Prior in Muri; bekam den 22. März 1574 die
Abtwürde in Engelberg und starb am 19. März 1576 (Misc., 142, 191, 275,
289 und a. O.).

Ludwig Studer von Zug, Profess an St. Johann Bapt. 1553 (Misc., 142), pri-
mizirte 1559 (Archiv der Frauen v. Herm.), war Pleban in Muri 1564, Kam-
merer und endlich Dekan des Ruralkapitels Mellingen (Meng, Landk. Mell.,
85); versah auch in letzterer Eigenschaft die Pfarrei Bünzen (das., 57), war
1577 und 1580 im Kloster thätig (Archiv Muri in Aarau, Rechnungsbücher
und Urk.), wurde Pleban in Sursee und fand dort am 10. Nov. 1584 den Tod
und das Grab (Misc., p. 290).

Alexander Schnyder von Rapperswil, Profess 1554 (Comp. A., 133), wurde
Grosskeller und 1564 Subprior und starb am 3. März 1573.

Hans Gerwer, auch „Laterner“ genannt, von Luzern, war 1559 Priester (Archiv
der Frauen zu Herm., Misc., 141).

Michael Luchsinger von Zug, Profess 1554 (Comp. A., 134), Priester 1559
(Archiv der Frauen von Herm.), Pleban in Bünzen 1563-ca. 1569, Prior in
Muri 1572-1578, starb am 17. Nov. 1578 (Misc., 142, 191, 290).

Johannes Schumacher von Luzern, ein Junker, Profess 1554, stellt 1553 einen
Revers wegen seines Vermögens aus (Comp. B., 196), wird von Beromünster
als Pfarrer nach Hägglingen verlangt (1564-1566), erblindet und geht zu
seinen Verwandten nach Luzern, wo er um das Jahr 1572 stirbt. Das Kloster
gab ihm jährlich 40 Gl. (Misc., 142).
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1410-1596

Hieronymus Göldlin von Tiefenau-Rapperswil, Profess 1555 (Comp. A., 134),
wird Custos in Muri und ist 1564 und 1573 genannt. Sein Tod erfolgte am 15.
Mai 1579 (Misc., 142, 191, 289, 290).

Jakob Fischer von Bremgarten, Profess um das Jahr 1560, bekam den Beicht-
stuhl 1565 (Comp. A., 132), wurde von einem Landstreicher am 10. Mai 1576
nahe beim Kloster in einen Fischteich geworfen und getödtet (Misc., 290).
Die Landesherren anerkannten die gewaltsame Tödtung und erlaubten daher
dessen kirchliche Beerdigung (Eidgen. Absch. IV., 2, 1129, 1131).

(I-389) Jakob Maier von Luzern, Profess 1564 am 16. Oktober, erhielt den
Beichtstuhl 1571 (Comp. A., 135), war Pfarrer in Bünzen 1575-1578, Subprior
von 1572-1585 und wurde Abt von Muri am 13. Aug. 1585; entsagte der
Leitung des Klosters am 4. Aug. 1596 und starb im Benediktinerkloster St.
Georgenberg in Tirol am 12. Nov. 1599.

Martinus Stapfer von Bremgarten, Profess ca. 1565, starb am 26. Jänner
1576 (Misc., 141, 191, 289; Rechnungsbuch von 1574, Archiv Muri in Aarau).

Leodegar Brandenberg von (?) Zug studirte als Frater im bischöflichen Semi-
nar zu Modena in Italien, wo er am 11. Dezember 1570 verschied (Comp. B.,
164-167).

Johannes Bachmann von Menzingen, Profess 1569 (Comp. A., 127), Prior
1578, war Zeuge 1582 (Archiv Muri in Aarau) und starb am 28. Mai 1584
(Misc., 142, 191; Rechnungsbuch vom Jahre 1574).

Ulrich Lüthart von Muri-Egg, Profess 1570, stellt wegen Erbschaft 1575 einen
Revers aus (Comp. A., 136), wird Subprior, ist Prior 1586-1600 und stirbt am
29. Juni 1610 (Misc. 142, 289, 290).

Beat Jakob Rümpi von Zug, Profess 1570, stellt wegen seines Vermögens 1575
einen Revers aus, ist Zeuge 1580 (Arch. Muri in Aarau), wird Prior 1584 und
stirbt als solcher am 7. April 1586 (Misc., 142, 289).

Kaspar Wurmann von Muri-Egg, Profess 1575 (Comp. A, 136), wird Subprior
und stirbt am 23. Mai 1591 (Misc., 142, 290).

Johann Jodok Singeisen von Mellingen, Profess 1575, wird Priester 1579,
Pfarrer in Bünzen 1585-1596 (Meng, Landkapitel Mellingen, S. 58), Abt von
Muri am St. Oswaldstage (5. Aug.) 1596 und stirbt am 2. November 1644
(Comp. A., 138).

Ambros Füchslin von Uri, Profess 1579, wird Pleban in Sursee vor 1596 und
stirbt am 20. März 1617 (Misc., 289).

Blasius Stöckli von Zug, Profess 1579, erhielt 1582 in Konstanz die Weihe
eines Diakons, versah das Amt eines Subpriors und starb am 6. August 1598
(Misc., 142, 273, 289).
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9. Zweite Abtheilung. 1300-1596.

Sebastian Lienemann von Kaiserstuhl, Profess 1579, Pfarrer in Boswil 1597-
1601 (Meng, Landkapitel, S. 55) und stirbt am 6. März 1601; er liegt in Muri
begraben (Misc., 289).

Georg Scheublin von Kaiserstuhl, Profess 1580, war im Zeichnen und Malen
bewandert; er starb am 14. Jänner 1624 (Comp., A., 41, 139).

Nikolaus Keller von Bremgarten, Profess 1580, war Custos und starb am 15.
Mai 1627 (Misc., 289).

(I-390) Gebhard Schriber von Luzern, Profess 1584, wird 1596 Diakon und
Priester (Archiv der Frauen von Herm.) und stirbt am 26. Juni 1614 (Comp.
A., 140).

Heinrich Büttler von Luzern, Profess um das Jahr 1585, erscheint 1588 (Rech-
nungsbuch, 1574 angelegt) und stirbt als Priester am 15. Mai 1592 (Misc.,
141, 289).

Andreas Schnyder von Mellingen, Profess 1589, Diakon und Priester 1594,
stirbt am 5. November 1649 (Misc., 289; Comp. A., 141).

Christoph Wetzstein von Rapperswil, Profess 1589, Priester 1597 (Archiv der
Frauen von Hermetschwil), Prior in Muri 1600-1608, Dekan in Pfäfers und
stirbt als solcher an der Pest am 10. November 1611 (Misc., 289, 290; Annales,
p. 588).

Man füge bei:

S. 372. Beziehe die Angabe bei Conradus am 18. Jänner auf Chonradus vom
2. Dezember.

S. 373. Tiepold m. 13. Jahrh. 19. März.

S. 373. Streiche am 22. März bei Egilolf „(A. M. 27 a)“ und füge es S. 374 zu
Egilolf am 30. April.

S. 377. Gotschalk und Giselbrecht (A. M. 27 a).
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